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Arbeitgeberfragen 

Beiträge zur Berufsgenossenschaft bzw. 
Familienausgleichskasse (1) 

Die Grof3handels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft, gesetz -
liche Unfallversicherung feilt mit, da1 sie Mitte Dezember die 
Vordrucke für den Lohnnachweis 1963 ihren Mitgliedern zu -
geleitet hat. Der Lohnnachweis ist die Grundlage für eine zu -
treffende Beitragsberechnung durch die Berufsgenossenschaft 
und Familiena'usgleichskasse. Er ist bis zum 25. Januar — spä -
testens aber bis zum 11. Februar 1964 dem gesetzlichen SchIuf5-
termin — einzureichen. 
Wir möchten nicht versäumen darauf hinzuweisen, diese Fristen 

einzuhalten, um unnötige Erinnerungen, Entgeltfestsetzungen und 
Ordnungsstrafen zu vermeiden. 

(2) 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die 
Neufassung des Musters für Unfallanzeigen 

(gr) Am 1. Januar 1964 ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über die Neufassung des Musters für Unfallanzeigen in Kraft 
getreten. Dieses Muster gilt vorbehaltlich des § 1557 RVO für 
alle Träger der Unfallversicherung. Es ist nach Inhalt, Form und 
Farbe (gelb) für die Träger der Unfallversicherung bindend. Die 
für das Gewerbeaufsichtsamt bestimmte Ausfertigung der Unfall -
anzeige ist mit dem Aufdruck: „Für das Gewerbeaufsichtsamt" 
zu kennzeichnen. 

Die Unfallanzeige ist zu erstatten bei tödlichen Arbeitsunfällen 
und bei Arbeitsunfällen, die eine mehr als dreitägige Arbeits -
unfähigkeit zur Folge 'haben. Für jede getötete oder verletzte 
Person ist eine besondere Unfallanzeige auszufüllen. Bei Berufs -
krankheiten ist ein besonderes (grünes) Formblatt zu verwenden. 
Die Anzeige ist zu senden: 

a) 2 Ausfertigungen an den Träger der Unfallversicherung (z. B. 
Berufsgenossenschaft), 

b) 1 Ausfertigung an das Gewerbeaufsichtsamt von allen Unter -
nehmen, die einer gewerblichen Berufsgenossenschaft ange -
hören, 

c) 1 Ausfertigung an die Gemeindebehörde (Ortspolizeibehörde, 
Ordnungsamt) des Unfallorts, falls der Verletzte infolge dies 
Unfalls s ti r bt. 

Die Unfallanzeige ist binnen 3 Tagen nach Kenntnis des 
Arbeitsunfalles bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe in Geld 
' (§ 1556 der Reichsversictierungsordnung) durch den Unterneh -
mer oder seinen Stellvertreter zu erstatten. 

Todesfälle, andere schwere Unfälle und Massenunfälle sind 
au1erdem sofort fernmündlich oder telegrafisch dem zuständigen 
Versicherungsträger und bei gewerblichen Betrieben dem Ge -
werbeaufsichtsamt zu melden. 

Ein Muster für die Unfallanzeige ist im Bundesanzeiger vom 
24. Dezember 1963, Nr. 239, Seite 2 veröffentlicht. 

Berechnung des Arbeitgeberzuschusses 
bei Gewährung von Verletztengeld (3) 

(gr) Das Unfallversicherungsneuregelungsgesefz (UVNG) 'hat den 
Begriff des Verletztengeldes eingeführt, das nach den Vorschrif -
ten der Krankenversicherung berechnet wird. Während jedoch 
bei der Berechnung des Krankengeldes aus der Krankenver -
sicherung der Jahresarbeitsverthenst nur bis zu einem Betrag 
von höchstens DM 7.920,— berücksichtigt werden kann, ist bei 
der Berechnung des Verletztengeldes aus der Unfallversicherung 
der Jahresarbeitsverdienst bis zum Höchstbetrag von DM 36000, -
anzusetzen. Dieses Verletztengeld Ist eine der Krankenversiche -
rung entsprechende Leistung aus der gesetzlichen Unfallver -
sicherung im Sinne des § 1 Arbeiferkrankheitsgesetz. Bei der 
Berechnung des Arbeifgeberzuschusses ist daher in jedem Falle 
vom Verletztengeld auszugehen. In der Praxis sind Schwierig -
keiten dadurch aufgetreten, daF die Krankenkassen offenbar 

teilweise die Leistungen aus der Krankenversicherung und aus 
Unfallversicherung getrennt bescheinigen. Bei einem ange -
nommenen Bruttoentgelt von DM 750,— würde das Verletzten -
geld bei einem Satz von 65°/a (ohne Angehörige) DM 487,50 
betragen. Die Bescheinigung der Krankenkasse würde in diesem 
Fall wie folgt aussehen: 
Krankengeld DM 429,— (65°/a von DM 660,—, das ist die 

Krankenversicherungspflicht -
grenze) 
(65°/a der Differenz zwischen 
DM 660,— und DM 750,—) 

Verletztengeld DM 58,50 
zusammen DM 487,50 

Bei der Berechnung des Arbeitgeberzuschusses sind DM 487,50 
zugrundezulegen. Die Trennung von Krankengeld und Verletzten -
geld geschieht lediglich aus verwaltungsfechnischen Gründen. 

Sozialversicherung 

Sozialversicherung - 

Bewertung von Sachbezügen (4) 

(gr) Nach der Verordnung des Bayerischen Slaatsministerium für 
Arbeit und soziale Fürsorge vom 10. Dezember 1963 (GVBI. 
S. 224) wurden die Werte der Sachbezügle für Zwecke der 
Sozialversicherung für das Kalenderjahr 1964 wie folgt fest -
gesetzt: 

A. Freie Station 
1. Für die Bewertung der vollen freien Station (einsch1ie131ich 

Wohnung, Heizung und Beleuchtung) gelten die folgenden 
Sätze: 

Bewerfungsgruppe 
Stufe Arbeifnehmergruppe 1 il 

DM DM 
a) für Arbeitnehmer, soweit sie nicht unter 

die Stufe b oder c fallen monatlich 126,— 114, — 
wöchentlich 29,40 26,60 

täglich 
b) für jugendliche Arbeitnehmer und Lehr -

linge bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
monatlich 

wöchentlich 

4,20 3,80 

114,— 
26,60 

102, — 
23,80 

täglich 3,80 3,40 
c) für Angestellte mit Diensten höherer Art 

(z. B. Ärzte, Apotheker, Hauslehrer, Haus -
damen, Werkmeister, Gutsinspektoren) u. 
für alle Angestellten, die nur wegen Ober -
schreifung der Jahresarbeifsverdienst -
grenze der Angestelltenversicherungs -
pflicht nicht unterliegen monatlich 

wöchentlich 
159,— 
37,10 

135, — 
31,50 

täglich 5,30 4,50 

2. Bei teilweiser Gewährung von freier Station sind anzusetzen: 
a) Wohnung (ohne Heizung und Beleuchtung) mit '/ 20 

b) Heizung und Beleuchtung mit 1/ 

c) 1. und 2. Frühstück mit je 1 1 / 10 
d) Mittagessen mit 1 / 10 

e) Nachmittagskaffee mil 1 / 10 
f) Abendessen mit '/ 10 

der in Ziffer 1 bezeichneten Sätze. 

3. Wird die freie Station nicht nur dem Arbeitnehmer allein, 
sondern auch seinen Familienangehörigen gewährt, so er -
höhen sich die in den Ziffern I und 2 bezeichneten Beträge: 
a) für den Ehegatten um 80 v.H. 
b) für jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr um 30 v.H. 
c) für jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jahren um 40 v.H. 

4. In die Bewertungsgruppe I sind eingereiht: 
die 'kreisfreien Städte: 
Aschaffenburg, Bad Reichenhall, Ingolstadt und München 
(Reg.-Bez. Oberbayern); 
Regensburg (Reg.-Bez. Oberpfalz); 
Erlangen, Fürth i. B. und Nürnberg (Reg.-Bez. Mitfelfranken); 
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Bad Kissingen, Schweinfurt und Würzburg (Reg.-Bez. Unter -
franken); 
Augsburg und Neu -Ulm (Reg.-.Bez. Schwaben); 
die kreisangehörigen Gemeinden: 
Bad Tölz (Lkrs. Bad Tölz); Bayerisch Gmain (Lkrs. Berchtes -
gaden); Garmisch-Partenkirchen und M'ittenwald (Lkrs. Gar -
misch-Partenkirchen); Gräfelfing, Grünwald, Haar, Hohen -
brunn, 0bersch1ei11heim, Ottobrunn, Planegg, Pullach, Unter -
hiberg und Unterhaching (sämtl. Lkrs. München); Krailling 
(Lkrs. Starnberg); 
- sämtliche im Reg.-Bez. Oberbayern - 

Göggingen, Haunstetten, Neusäf und Stadiberger (sämil. im 
Lkrs. Augsburg Reg.-Bez. Schwaben). 
In die Bewertungsgruppe Il werden alle übrigen Gemeinden 

eingereiht. 
Die vorstehend festgesetzten und bekanntgegebenen Werfe 

gelten auch dann, wenn in einem Tarifvertrag, einer Betriebs -
vereinbarung oder in einem Arbeitsvertrag für die Sachbezüge 
höhere oder niedrigere Werte festgesetzt sind. Sie gelten fernr, 
wenn an Stelle der vorgesehenen Sachbezüge die in dem Tarif -
vertrag, der Befriebsverein'barung oder in einem Arbeitsvertrag 
festgesetzten Werte nur gelegentlich oder vorübergehend (z. B. 
bei tageweiser auswärtiger Beschäftigung, bei Urlaub) bar aus -
bezahlt werden. 
'Die vorstehenden Werte ge'lterrbei laufendem Arbeitslohn 

erstmalig für den Arbeitslohn, der für einen Loh:nzahlungszeit -
raum gezahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1963 liegt, und 
bei sonstigen Bezügen erstmalig für die Bezüge, die diem Arbeit -
nehmer nach dem 31. Dezember 1963 zufliefen. 

In diesem Zusammenhang darf noch auf eine Entscheidung des 
Bundesfinanzhofes hingewiesen werden, wonach trotz Nicht -
gewährung des zweiten Frühstücks und des Nachmittagskaffees 
der volle Satz für freie Kost und Wohnung zugrundegelegt 
werden muf, d. t,., dalI kein Abzug vorn Arbeitslohn gemacht 
werden darf, der eine V er mind erung d er. L o h ns t euer zur Folge 
hätte. 

(5) 
Zuschußzahlung an gewerbliche Arbeit -
nehmer bei Gewährung von Kur- und Heil -
verfahren durch Rentenversicherungsträger 
(gr) Nach § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der wirtschaft -
lichen Sicherung der Arbeitnehmer im Krankheifsfalle hat ein 
Arbeiter Anspruch auf Zahlung eines Zuschusses zu den Leistun -
gen aus der gesetzlichen Kranken- oder Unfallversicherung. 
Dieser Anspruch war nur gegeben, wenn der Arbeiter Kranken -
geld bezog, nicht jedoch dann, solange ein Träger der Renten -
versicherung lJbergangsgeld gewährte. Denn nach § 183 Abs. 6 
RVO entfällt ein Anspruch auf Krankengeld, solange von einem 
Träger der Rentenversicherung lJbergangsgeld gewährt wird. 
Das hatte zur Folge, da11 in einem solchen Fall auch kein Arbeit -
ge b erzusc h u l 1 zu zahten war. 
Nunmehr hat in Abweichung von der bisher aufgrund des 

§ 183 Abs. 6 RVO einhellig vertretenen Meinung das Bundes -
arbeitsgericht in einem soeben bekanntgegebenen Urteil —2AZR 
39/63 - vom 19. 9. 1963 entschieden, dalI auch ein arbeits -
unfähig erkrankter gewerblicher Arbeitnehmer, der von der Ren -
tenversichrung (also nicht nur von der Krankenversicherung) 
eine Kur bewilligt wird, einen Anspruch auf den Arbeitgeber -
zuschul) hat; entsprechend ist in diesem Fall der Arbeitgéber -
zuschul) zu dem von der Rentenversicherung gewährten Uber-. 
gangsgeld (anstelle Krankengeld) zu gewähren. 

Krankenversicherung: Meldung von Wehr -
pflichtigen durch den Arbeitgeber (6) 

(gr) Beginn und Ende des Wehrdienstes müssen vom Arbeit -
geber der zuständigen Krankenkasse gemeldet werden. 

Bislang hatten die Dienststellen der Bundeswehr den Kranken -
kassen diese Mitteilung gemacht. Diese Benachrichtigung ist 
jetzt eingestellt worden. Auf die gesetzliche Verpflichtung 
(§ 209, Abs. 3 RVO), wonach die Meldung -durch d'en Arbeit -
geber erfolgen mul, sei daher hingewiesen. 

Unterbleibt die Meldung, so können für den Wehrpflichtigen 
u'nd seine Familienangehörigen erhebliche Nachteile in der 
Krankenversicherung entstehen. Bei der Einberufung erhalten die 
Wehrpflichtigen ein Formular für diese Meldung, das sich der 
Arbeitgeber vorn Wehrpflichtigen aushändigen lassen sol!. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Sicherung der Einhaltung von Arbeits -
vertragspflichten durch Vertragsstrafen (7) 

(gr) Des öfteren werden wir mit der Frage befal)f, dab Arbeit -
nehmer ihren Dienst, wie vereinbart, aus irgendwelchen Grün -
den entweder überhaupt nicht antreten oder due vereinbarte 
oder gesetzliche Kündigungsfrist nicht einhalten. Im Hinblick auf 
die gespannte Arbeitsmarktlege ist in derartigen Fällen nicht 
immer sofort eine Ersatzkraft zu beschaffen. 

Die rechtlichen Mögl i chkeiten, die dem Arbeitgeber dabei zur 
Verfügung stehen, führen meist nicht zu dem gewünschten Er -
folg. Sicher ist zunächst, dat) der Arbeitgeber den Schaden 
ersetzt verlangen kann, der durch das vertragswidrige Verhlten 
des Arbeitnehmers entsteht (z. B. lnseratskosten). Ein Inserat 
wird aber nicht immer den gewünschten Erfolg bringen; ohnehin 
aber dauert es meist längere Zef, bis eine Ersatzkraft einge -
stellt werden kann. Die Geltendmachung eines Schadensersatz -
anspruches scheitert vielfach an Beweisschwierigkeiten. 

Eine Klage auf Erfüllung des Arbeitsvertrages, d. h. auf Rück -
kehr an den Arbeitsplatz und eine einstweilige Verfügung, die 
ebenfalls darauf gerichtet ist, sind zwar zulässig, aber nicht voll -
streckbar (888 Abs. 2 ZPO). Ebenso Ist nach herrschender Recht -
sprechung eine Verurteilung und Festsetzung einer Entschädi -
gung nach § 61 Abs. 4 Arbeitsgerichtsgesetz nicht möglich. 
Denn diese Möglichkeit würde das Vollstreckungsverbot der -
artiger Urteile wieder beseitigen. 
Um die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen seitens 

der Arbeitnehmer zu erreichen, Ist die Vereinbarung einer Vei -
tragsstrafe möglich. Die in derartigen Fällen drohende Verurtei -
lung zur Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe hat in vielen 
Fällen abschreckende Wirkung. 
Nach einem Urteil des Landesar'beitsgerichts Baden/Württem -

berg vom 14. Mai 1963 (Kammer Mannheim - 7 SA 24/63) kann 
auch eine Kündigungserschwerung durch Vereinbarung einer 
Vertragsstrafe im Falle der Nichteinhaltung gesichert werden. 
Das Gericht hat dazu ausgeführt, ein Anstellungsvertrag mit 
einem Handlungsgehilfen, der beiderseits nur auf Jahresende 
mit mindestens 3-monatiger Frist gekündigt werden kann, sei 
zulässig und wirksam. 

Die Einhaltung der Kündigungsfrist seitens des Angestellten 
kann durch eine Vertragsstrafe gesichert werden. Dabei macht 
die unverhältnismäl)ige Höhe der Vertragsstrafe allein die Ver -
einbarung noch nicht unwi r ksam. Das Fehlen eines Schadens 
rechtfertigt allein nicht die Herabsetzung der Vertragsstrafe 
durch das Gericht. Selbst wenn für einen vertragsbrüchigen 
Arbeitnehmer eine Arbeitskraft nachrückt, kann nicht ohne wei -
feres angenommen werden, dat) der Vertragsbruch dem Arbeit -
geber keinen Schaden gebracht hat. Grundsätzlich kommt es 
für die Vertragsstrafe ohnehin nicht auf den tatsächlichen Eintritt 
eines Schadens an. Die Vertragsstrafe hat d'en Zweck, die Ver-
+ragstreue zu sichern u nd den Nachweis eines wirklich einge -
tretenen Schadens zu ersparen. 

Das Gericht Ist also der Auffassung, daly ein Vertrag der ge -
schilderten Art nicht gegen die guten Sitten verstö13t. Er darf 
allerdings insoweit keine Schlechterstellung des Angestellten 
enthalten, als die Bedingungen für beide Partner mindestens 
gleich sein müssen, von der Vertragsstrafe abgesehen. 

In Zeiten eines übermäl)igen und der Vertragstreue wider -
sprechenden Arbeitsplatzwechsels haben die vom Landesarbeits -
gericht aufgestellten Grundsätze eine besondere Bedeutung. 
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Skiunfall und Arbeitgeberzuschuß (8) 

(gr) Vom Skiurlaub kehrt so mancher mit einer Sportverletzung 
heim. Damit taucht für ihn die Frage auf, ob wahrend der Krank -
heitszeit sein Arbeitgeberzuschuf dadurch beeinträchtigt wird, 
dal3 der Unfall sich während der Wintersportausübung ereignet 
hat. 
Das Landesarbeitsgericht Bremen hat mit Urteil vom 20. August 

1963 (2 SA 53/63) dazu den Leitsatz aufgestellt: 
„Den Arbeiter trifft dann kein Verschulden an seiner Arbeits -

unfähigkeit, wenn sie bei der Ausübung des Skisportes in einer 
die Leistungsfähigkeit des Arbeiters nicht wesentlich überstei -
genden Art und Weise eingetreten ist, insbesondere ein leicht -
sinniges, walbalsiges Verhalten nicht festgestellt werden kann.' 

Der Kläger hatte sich bei einem Skiunfall eine Bänderzerrung 
im Knie zugezogen, so dafi er rund 6 Wochen arbeitsunfähig 
erkrankt war. Das Landesarbeitsgericht erklärte, der Kläger habe 
seine Arbeitsunfähigkeit nicht verschuldet. Es handelt sich beim 
Skisport nicht um einen besonders gefährlichen Sport, der die 
Leistungsfähigkeit des Klägers sehr wesentlich übersteigt. Bei 
dem vom Kläger befahrenen Hügel handelte es sich um einen 
flachabfallenden Hang, der Kläger war mit einem Ski aus der 
Spur gekommen, so dat) der Fut) seitlich umknickte. Unter diesen 
Umständen konnte von einem leichtsinnigen oder waghalsigen 
Verhalten nicht die Rede sein. Ein Schuldvorwurf, der die Zah -
lung des Arbeitgeberzuschusses hätte beeinträchtigen können, 
entfiel daher. 

Keine Urlaubsabgeltung bei erschwertem 
Arbeitsvertragsbruch (9) 

(gr) Das Bundesurlaubsgesetz hat in seinem § 7, Abs. 4 klar -
gestellt, dat) ein sogenannter einfacher Arbeitsvertragsbruch des 
Arbeitnehmers den Arbeitgeber nicht berechtigt, seine Urlaubs -
abgeltung zu verweigern. Erst beim Hinzukommen von Umstän -
den, die eine besondere Treuewidrigkeif im Verhalten des 
Arbeitnehmers erkennen lassen, kann von der Möglichkeit einer 
Verweigerung der Urlaubsabgeltung Gebrauch gemacht werden. 
Die Rechtsprechung zu diesem Problem ist noch etwas dürftig 
und erfahrungsgemät3 werden an die Voraussetzungen des Tat -
bestandes einer groben Treuepflichtverletzung seitens der 
Arbeitsgerichte erhebliche Anforderungen gestellt. Zu dieser 
Frage liegt nunmehr eine rechtskräftige Entscheidung des 
Arbeitsgerichts München voh, 12. 11. 1963 -

vor, in deren Gründen es heit)t: 
I AC 1 1321/63 - 

1. Die Klägerin hat somit weder eine fristgerechte noch eine 
fristlose Kündigung ausgesprochen, das Arbeitsverhältnis also 
vorzeitig unberechtigt gelöst. 

2. Nach dem Wortlaut des § 7, Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz 
k ann man bei Vorliegen eines solchen Tatbestandes nicht in 
jedem Falle Verwirkung des Urlaubsabgeltungsanspruches an -
nehmen. 

3. Die Voraussetzungen des § 7, Abs. 4, Satz 2 Bundesurlaubs -
gesetz sind aber jedenfalls dann als erfüllt anzusehen, wenn 
eine Arbeitnehmerin nach eigenem Vortrag vom Arbeitgeber 
anständig behandelt worden ist und gleichwohl ohne Kündi -
gung weggeht. 
Das Gericht erachtete im vorliegenden Fall es besonders als 

erschweerend, da1 die betreffende Arbeitnehmerin auch noch 
eine Kollegin bewogen hatte, gleichzeitig mit ihr eus dem Be -
trieb unter Arbeitsvertragsbruch auszuscheiden, wodurch der 
Arbeitgeber momentan in eine grote personelle Bedrängnis 
gekommen ist. 

Einberufung und Restùrlaub (10) 

(gr) In einer Entscheidung vom 14. 11. 1963 - 5 AZR 498/62 
hat das Bundesarbeitsg'ericht festgestetlt, daf ein Unternehmen 
nicht verpflichtet ist, einem zum Grundwehrdienst einberufenen 
Arbeitnehmer den vollen tariflich zustehenden Resfurlaub zu 
gewähren. In diesen Fällen ist das Arbeitsplatzschutzgesetz mit 
dem Zwölftelungsprinzip anzuwenden, d.h. also, dat) der Be -
schäftigte nur auf soviel Zwölftes des Jahresurlaubs Anspruch 
hat, wie er Monate im Betrieb tätig war. 

Befristeter Arbeitsvertrag mit einem 
Schwerbeschädigten (11) 

(gr) Auch mit einem Schwerbeschädigten kann ein befristeter 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, es sei denn, dat) bei Ab -
schlul) des Vertrages für die Befristung keine sachlichen Gründe 
vorgelegen haben. Trotz § 19 Abs. 4 des Schwerbeschädigten -
gesetzes kann euch ein auf mehr als 3 Monate befristetes Probe -
arbeitsverhältnis mit einem Schwerbeschädigten bei sachlicher 
Nofwendigkeif vereinbart werden. Die Zustimmung der Haupt -
fürsorgestelle ist zu einer mit Ablauf der Frist vereinbarten ein -
tretenden Beendigung nicht erforderlich, da die § 14 ff des 
Schwerbeschädigtengesetzes dem Schwerbeschädigten einen 
besonderen Schutz nur gegen eine Kündigung gewähren. (Urteil 
des Bundesarbeitsgerkhts vom 28. 2. 1963 - 2 AZR 345/62.) 

Versetzung einesschwerbeschädigten 
Arbeitnehmers (12) 

(gr) Vielfach tauchen Schwierigkeiten auf, wenn Schwerbeschä -
digte oder diesen gleichgestellte Personen mit anderen als 
zunächst im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeiten beschäftigt 
werden sollen. Dies kommt in der Regel einer Abänderung des 
Arbeitsver+rages gleich und hat zur Folge, dat1 eine Versetzung 
oder die Beschäftigung mit anderen Arbeiten - soweit diese 
nicht mehr vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt wer -
den — nur im Wege der Anderungskündiguing möglich sind. 
Denn eine Abänderung der einmal vereinbarten Arbeitsbedin -
gungen, die zum Veriragsinhalt geworden sind, ist nur im Wege 
einer Änderungskündigung möglich. Auch zu dieser Kündigung 
ist die Zustimmung der Hauptfürsorgesfelle nötig (§ 14 Schwer -
beschädigtengesetz). Es darf bemerkt werden, da1) die Zustim -
mung der Hauptfürsorgestelle zur Kündigung nicht so ohne 
weiteres erteilt wird'. 

Die Zustimmung zur Kündigung nach § 14 des Schwerbeschä -
digfengesetzes ist dann nicht erforderlich, wenn der Arbeit -
geber im Arbeitsvertrag mit dem Schwerbeschädigten verein -
bart hat, dat3 dieser versetzt oder innerhalb des Betriebes um -
gesetzt werden 'kann. Diese Möglichkeit hat das Landesarbeits -
gericht Frankfurt/Main in seinem Urteil vom 13. 5. 1963 - 1 Sa 
84/63 - bejaht. 

Dieses Gericht führt aus, dat) das Schwerbeschädigtengesetz 
in seinem § 12 Abs. I dem Arbeitnehmer nicht den Anspruch auf 
einen bestimmten Arbeitsplatz gewährt. Diese Vorschrift gibt 
vielmehr nur den Anspruch auf eine Art der Beschäftigung, die 
auf die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Arbeit -
nehmers gebührend Rücksicht nimmt. Es kann mit einem schwer -
beschädigten Arbeitnehmer wirksam vereinbart werden, dat er 
versetzt oder innerhalb des Betriebes umgesetzt werden kann. 
Eine solche Versetzungsklausel verhindert die Konkretisierung 
des Arbeitsverhältnisses auf einen bestimmten Arbeitsplatz. 

Es ist daher empfehlenswert, mit einem Schwerbeschädigten 
Im Arbeitsvertrag eine derartige Klausel zu vereinbaren. 

Wettbewerbsrecht 

Grundsatzurteil zur Preisbindung (13) 

(sr) Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in verschiedenen Ur -
teilen preisbindenden Unternehmern den Schulz der Preisbin -
dungen gegen Aut)enseiter zu erschweren versucht. Dagegen 
hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil von grundsätzlicher 
Bedeutung vom 14. 6. 1963 — KZR 5/62 - die bisherige höchst -
richterliche Rechtsprechung über die Voraussetzungen eines 
Preisschutzverfahrens gegen schleudernde Aut)enseiter bestätigt 
und ausgedrückt, dat) er an der bisherigen Beweisregelung 
ebenso festhält. 

Der BGH geht davon aus, dat) auch bei Berücksichtigung der 
neuerlichen Entwicklung daran festzuhalten ist, dat) ein nicht 
gebundener Aut)enseiter in der Regel siftenwidrig im Sinne des 
§ I UWG handelt, wenn er sich die Ware zu Wettbewerbs-
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zwecken durch Verleitung eines gebundenen Händlers zum 
Vertragsbruch verschafft, oder wenn er sie sich durch Aus -
nutzung eines Vertragsbruches eines gebundenen -Händlers ver -
schafft und dazu weitere, die Beurteilung als sittenwidrig recht -
fertigende besondere Umstände hinzutreten. So handelt ein 
Auf)enseiter in der Regel sittenwidrig, wern er sich die Ware 
auf Schleichwegen verschafft z. B. durch einen vorgesch3be'nen 
Mittelsmann unter Verheimlichung des Warenabnehmers, durch 
Zusammenwirken mit einem ungetreuen Angestellten des ge -
bundenen Händlers oder unter arglistigem Verschweigen einer 
gegen ihn verhängten Liefersperre. 

Der BFH folgert daraus, daf eine tatsächliche Vermutung da -
für spricht, dalI der Aul3enseiter die Ware nur mittels fremden 
Vertragsbruches oder auf Schleichwegen erlangt haben kann, 
wenn die Lückenlosigkeit des Bindungssystems im gedanklichen 
Aufbau und in der praktischen Durchführung dargetan ist. Für 
den Nachweis der tatsächlichen Lückenlosigkeit des Bindungs -
systems darf von dem bindenden Unternehmen nichts Unzumut -
bares und Unnötiges verlangt werden. Die von ihm zu fordernde 
Uberwachungstätig1eit muF sich nach dem Ausmall der Gefahr 
von Verstöfen richten. Vorübergehend auftretende Lücken sind 
bei genügender Überwachung unschädlich. 

Behördenrabatt (14) 

(sr) In der gesamten Wirtschaft taucht immer wieder die Frage 
auf, o rb öffentliche Auftraggeber Sondernachlässe beanspruchen 
dürfen. Je nach dem, wer als öffenfliche'r Auftraggeber in Er -
scheinung tritt, wird von einem Institutsrabatt, Klinikrabaft, 
Universifätsra'batt oder Bundeswehrrabatf gesprochen. Mari kann 
diese Art von Sondernachlässen unter dem Oberbegriff Behär -
Ienrabatt zusammenfassen, unter welcher Bezeichnung er sogar 
in Formularen von Behörden erschienen ist. 
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daf) Forderungen 

öffentlicher Auftraggeber aller Art nach Rabatten oder sonstigen 
Nachlässen durch die Verordnung über Preise bei öffentlichen 
Aufträgen vom 21. 11. 1953 verboten ist. Nach § 4 Abs. 3 dieser 
Verordnung können Behörden nur die Vorteile beanspruchen, 
die beim Vorliegen gleicher Verhältnisse den nicht-öffentlichen 
Auftraggebern üblicher Weise gewährt werden. 

Der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister 
haben darüber hinaus in gemeinsam herausgegebenen Richtlinien 
vom 1.7. 1955 bestimmt, daly die öffentlichen Auftraggeber ver -
pflichtet sind, ungesunde Begleiterscheinungen im Wettbewerb 
schon von sich aus zu bekämpfen. 

Im Gegensatz zu dieser klaren Rechtslage versuchen immer 
wieder öffentliche Auftraggeber, den scharfen Konkurrenzkampf 
zu nutze und unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Behörde 
Sondernachlässe zu fordern. Wir bitten, in, allen diesen Fällen 
die öffentlichen Auftraggeber energisch auf die Unzulässigkeit 
dieser Forderungen hinzuweisen und offene oder versteckte 
Forderungen auf Gewährung von Behörde:nrabaHe'n, einerlei 
unter welcher Bezeichnung, unter Hinweis auf die oben zitierte 
Verordnung nebst Ausführungsbestimmungen zurückzuweisen. 
Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie bei der Abwehr dieser un -
gereechtfertigten Forderungen zu unterstützen. 

Steuerfragen 

Mehrwertsteuer (15) 

(sr) Unser unter der gleichen Oberschrift in Artikel 126 Heft 7/63 
veröffentlichter Beitrag hat erfreulicherweise ein sehr positives 
Echo gefunden und uns zahlreiche Zuschriften eingebracht. Wir 
wollen heute in Ergänzung dieser Ausführungen zwei weit ver -
breitete Irrtümer ausräumen, auf die wir in unseren Ausführungen 
nicht ausdrücklich eingegangen sind. Sie betreffen einmal die 
Errechnung der Mehrwertsfeuer-Zahllast Ihres Betriebes insge -
samt, zum anderen betreffen sie die absetzbaren Vorsteuer -
beträge. 

Bette vormerken! 

Internationale 
Möbelmesse 

vom 28. 1. bis 2. 2.1964 

Internationale 
Hausrat- und 
Eisenwarenmesse 

vom 20.2. bis 23. 2. 1964 

Nur für Focheinkäufert 

Messe- und Ausstetlungs-Ges. m.b.H. Köln 

5 Köln-Deutz, Postfach 140 .Telefon 6751 

Telex 8873426 .Tel.-Adr.INTERME$S Köln 

Wir haben wiederholt feststellen können, dat1 Unternehmer 
von der falschen Voraussetzung ausgehen, da13 die Mehrwert -
steuer als Aufschlag auf den netto kalkulierten Warenwert jedes 
einzelnen Artikels 'errechnet werden mull. Ebenso ist es unrich -
fig, da -f3 die von Ihren Lieferanten an Sie weitergegebene Vor -
steuer nach Artikeln getrennt erfafØ werden muF. Die richtige 
Handhabung sieht praktisch folgendermalen aus: 

Auf jeder Lieferantenrechnung, die Sie e r halten, steht neben 
dem Nefto-Warenwert die an Sie weiterverrechnete Mehrwert -
steuer in einem Betrag ausgewiesen. Dieser Betrag errechnet 
sich - nach der bisherigen Annahme eines 100/oigen Me'hrwert -
steuersanizes', der allerdings nicht endgültig ist und mit dessen 
Erhöhung gerechnet werden muF - als 100/oiger Aufschlag auf 
den Netto-Warenwert. Alle diese Vorsteuerbeträge sammeln Sie 
nun auf einem gesonderten Konto Finanzamt-Umsatzsteuer auf 
der Soll-Seite. 

Entsprechend gehen Sie auf der Ausgangsseife vor. Die ver -
kauften Waren werden netto (ohne Steuer I) fakturiert und am 
Ende jeder Faktur die Mehrwertsteuer gesondert als 100/olger 
Aufschlag auf den zusammenaddierfen NeHo-Warenwert er -
rechnet. Sämtliche an Ihre Kunden wei'tergegebenen Mehrwert -
steuerbeträge werden nun wiederum pro Faktur getrennt auf 
dem Konto Finanzamt-Umsatzsteuer auf der Habenseite ge -
sammelt. Am Ende des Umsatzsteuerzahlungszeitraumes (Monet) 
wird das Konto in Soli und Haben aufaddiert und der Saldo 
gezogen. Der hierbei normalerweise sich ausweisende Haben -
Saldo ist gleich Ihrer Umsatzsteuer-Zahliast, also der Summe, 
die Sie effektiv an dasFinanzamt abzuführen haben. 

Wie Sie sehen, ist es also völlig gleichgültig, ob Sie hierbei 
auf einer Faktur Waren unterschiedlichster Art, Qualität, Menge, 
Handelsspanne und Stückzahl zusammenfassen-, ebenso ist es 
vollkommen gleichgültig, aus welchen Lieferungen an Sie die 
einzelnen Positionen sich zusammensetzen. Das gleiche gilt 
analog für die Lieferantenseite. 
Der Gesetzgeber 'hat dem Erfordernis der Netto-Kalkulation 

und der getrennten Ausweisung der Vorsteuern dadurch Rech -
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nung getragen, daf der Gesetz.-Entwurf ausdrücklich den Unter-
nehmer verpflichtet, Rechnungen auszustellen. 
Die Rechnungen müssen enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden 
Unternehmers; 

Das hiesige Beispiel unterstellt eine 10jährige Lebensdauer 
(Abschreibungszeitraum des Gabelstaplers), es ist ein Vorsteuer -
betrag von DM 150,— für d'as erste Jahr nach der Anschaffung 
abgesetzt worden. In den folgenden Jahren löst sich der auf 
dem Vorsteuer-Sammelkonfo festgehaltene Vorsteuerbetrag durch 
entsprechende weitere Abschreibungen allmählich auf. 

2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung 
oder den Empfänger der sonstigen Leistung; 

3. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der ge-
lieferten Gegenstände oder die Art und den Umfang der 
sonstigen Leistung; 

Vergleichsrechnung Mehrwertsteuer - 

system 
jetziges Umsatzsteuer -

Im folgenden wollen wir versuchen, ein Schema. auszuarbeiten, 
anhand dessen Sie die unterschiedliche Umsatzsteuerbelastung 

4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung; nach dem jetzigen System und nach dem Mehrwertsteuersystem 

5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (Netto- in Ihrem Betrieb errechnen können. 

Warenwert) und Wir müssen vorher betonen, dat1 die auf dieser Basis ge-
wonnenen Zahlen nur mit grö13tem Vorbehalt gültig sind: 

Einmal steckt noch ein erhebliches Gesetzgebungsrisiko in der 
Materie; d. h. da13 wir mit grober Wahrscheinlichkeit annehmen 
müssen, da,ti das Gesetz in der jetzigen einigermaFen reinen 
Form nicht vom Parlament verabschiedet wird, sondern, da15 
eine Menge Durchlöcherungen kommen werden. Sollte diese 
Befürchtung zutreffen, kann sich das Bild natürlich völlig ver -

6. den auf das Entgelt entfallenden Umsafzsfeuerbefrag. 

Ebenso verbreitet 'ist die Vorstellung', man könne Vorsteuer-
abzüge nur bei den zur Weterveräu1erung bestimmten Bezügen 
geltend machen. Richtig ist hingegen, da13 alle Vorsteuerbeträge, 
soweit es sich um Einkäufe im Rahmen Ihres Betrieb' es handelt, 
also z. B. beim Einkauf von Roh-, Hufs- und Betriebsstoffen, 
Dienstleistungen für Ihre Firma' usw. absetzbar sind. ändern. Ferner ist zu bedenken, da das Verhalten der Kauf -

leute im Falle des Oberganges zu einer Mehrwertsteuer einen 
erheblichen Unsicherheitsfaktor darstellt. Nach dem sogenann -
ten „Gravitationsgesetz der Wirtschaft' werden nämlich Firmen 
oder auch Wirfschaffsstufen, bei denen eine Entlastung eintritt 
und somit eine Senkung der Preise möglich wäre, bei ihrem 
Preisniveau verharren, während zweifelsohne die Betriebe bzw. 
Stufen, die zusätzlich belastet werden, mit allen MiHe'ln ver -

Die buchhalterischen Auswirkungen der Mehrwertsteuer hat-
tert wir Ihnen in unserem oben genannten Artikel ebenfalls dar-
gelegt. Na'c'h § 12 Abs. 4 des vorliegenden Kabinettsentwurfs 
zur Mehrwertsteuer ist hierbei jedoch zu beachten, daf der 
Entwurf folgende Besonderheiten vorsieht-

.Für die Lieferungen', den Selbstverbrauch und die Einfuhr von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens', die der Abnutzung 
unterliegen und deren Ansc'haffungs- oder Herstellungskosten 
nach den Vorschriften des Einkommensteuerrechts im Jahre der 
Anschaffung oder Herstellung nicht in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben abgesetzt werden können, kann die Vorsteuer nur in 
jährlichen Teilbeträgen abgezogen werden, die den für Zwecke 
der steuerlichen Gewinnermittlung vorgenommenen Abschrei-
bungen entsprechen. Die jährlichen. Teilbeträge können gleich-
mäf)ig auf die Voranmeldungszeiträume verteilt werden." 

suchen werden, die Mehrwertsteuer weiterzuwälzen. 
Es ist also aufgrund dieser Uberlegungen zu befürchten, dat1 

- 'insbesondere im Zustand einer Hochkonjunktur - die Ein -
führung der Mehrwertsteuer zu erheblichen Preissteigerungen 
führt. Einen Preissteigerungsfaktor» kann man natürlich beim 
besten Willen weder berechnen noch berücksichtigen. 

Eine Vergleichsrechnung mül)te nach dem jetzigen Stand etwa 
nach folgenden Gesichtspunkten vorgenommen werden: 
Zugrundezulegen ist zweckmäf)igerweise ein abgeschlossenes 

Geschäftsjahr, z. B. das Jahr 1963 (Geschäftsjahr = Kalender -
Die Vorsteuerbeträge aller Wirtschaftsgüter des Anlagever-

mögens', die über DM 600,— (Netto-Warenwert) kosten, müssen 
also entsprechend ihrer gewöhnlichen Nutzungsdauer nach ein-
kommensteuerrechtlichen Gesichtspunkten verteilt werden. Die 
nicht sofort anrechenbaren Vorsteuerbeträge müssen auf einem 
Vorsfeuersammelkonto abgeschrieben werden. Bei der Anscha-f 
fung mehrerer Wirtschaftsgüter wird main zweckmäfigerweise für 
jeden Vorgang ein eigenes Konto anlegen, um einen lJberblick 
über den jeweiligen Stand der Auflösung der einzelnen Vor- 

jahr). 

I. Erfassung aller vorsteuerbelasfeten Lieferungen und Leistungen 
an den Umsafzsteuerpflichtigen: 

DM DM 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 
(Zugang 1963) 10.000, — 

steuerposten zu gewährleisten. Sonstige Betriebsausgaben (Roh-, Hilts -

Wir veranschaulichen diesen Vorgang anhand folgenden Bei- und Betriebsstoffe etc.) 
Dienstleistungen an den Umsatzsteuer -
pflichtigen (z. B. Reparaturen etc.) 

Instandhaltung Betriebsgebäude 

100.000, — 

spiels: 

Vorgang: Anschaffung eines Gabelstaplers Netto- 40.000, — 

5.000,-

155.000, — 
Warenwerf (ohne Steuer) des Staplers 
darauf ruhende, an Sie weiferverrechne'fe 

DM 15.000, — 

Mehrwertsteuer DM 1.500, — 
Darin enthalten 10 0 /o Vorsteuer 15.500,-

Gesamtbetrag Ihrer Aufwendungen DM 16.500,— 
10.000,-Zugang Büroeinrichtung 

Darin enthalten 10 0 /o Vorsteuer = 
DM 1.000,- absetzbar pro rata temporis 
(5jährige Nutzungsdauer, also 200/o 

Die vorgeschriebene pro-rata-Geltendniachung der Vorsteuer 
erfordert dann folgende Buchungen: 

Bank Maschinen 

16.500,— 

davon) 

Zugang KFZ 9.000,—' 
200,-

15.000, — 
Darin Vorsteuer = DM 900,—, absetz -
bar pro rata femporis (4jährige 
Nutzungsdauer = 250/0) 225,-Vorsteuer-Sammelkonto 

1.500,— 

Finanzamf-Umsa+z steu er 

150, — 

150, r -- 
Büroeinrichfung, Lager-Ausstattung, KFZ -
Bestand etc. alt, Buchwert DM 30.000, — 
Davon gem. § 24 Abs. 5 des Entwurfes 
90/o als Vorsteuer absetzbar 
Netto-Wareneinsatz 
Davon 10°/a Vorsteuer 

5.000.000,-

Vorsteuer insgesamt 

6 

2.700,-

500.000,-

5 18.625,— 

O 
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Il. Mehrwerfsfeuerpflichfige Lieferungen und Leistungen des 
Umsafzsteuerpflichtigen an seine Kunden: 

DM DM 

Nettoumsatz 

10 0/6 Mehrwertsteuer weiterverrechnet 

7.000.000,-

/. Vorsteuer gem. I 
Mehrwerlsteuer-Zahllasf 

700.000,-
518.625,-

181.375, — 

Dieses System lälyt sich durch folgende Uberlegung ver -
feinern: In sämtlichen angenommenen Zahlen sind nach dem 
jetzigen System überall kumulierfe Umsatzsteuern enthalten, d.h. 
sämtliche Umsatzs+euerbefrge, die im Laufe der Produktion 
und des Absafzweges nach dem jetzigen System von Ihren 
Lieferanten und deren Vorlieferanten einkalkuliert wurden. Theo -
retisch sind im neuen System diese kumulierten Umsatzsteuer -
beträge in sämtlichen Posten nicht mehr enthalten, da das neue 
System ja eine Netto-Kalkulation vorsieht. Unter der Voraus -
setzung, daf sämtliche Vorlieferanten tatsächlich netto kalku -
lieren (die Einwände dagegen haben wir vorstehend mit dem 
Hinweis auf das „Gravitationsgesetz" schon erläutert), müf3te 
man aus sämtlichen Posten die kumulierten Steuern eliminieren, 
um so auf eine bereinigte Rech'nun'g (Netto-Kalkulation) zu 
kommen. Natürlich ist es wegen der Vielfalt der „Vorumsätze" 
ausgeschlossen, hier einen richtigen Wert zu ermitteln. Anhand 
eingehender Kenntnisse über den Weg, den die verschiedenen 
Waren normalerweise bis zur GrofhandeIssfufe durchlaufen, 
können Sie diese Schätzung vielfach sicher richtiger vornehmen 
als wir, die wir über die differenzierten Absatzverhältnisse in den 
verschiedensten Branchen nicht ausreichend informiert sind. 
Unter Berücksichtigung der verschiedensten Absatzwege würden 
wir als Anhaltspunkt lediglich sagen können, da15 bis zur Grof -
handelsstu'fe etwa 5—_80/0 kumulierte Umsatzsteuer in den ver -
schiedensten Waren enthalten sein mü13te. 

Wenn Sie diese unterschiedlichen Vorsteuern in jedem Posten 
getrennt abschätzen und eliminieren, kommen Sie also zu einem 
bereinigten Ergebnis. 

Ein bekannter Befürworter der Mehrwertsteuer, Dr. E. G. Dürr -
wächter, Stuttgart, der zusammen mit Dr. Rau eine Broschüre 
mit der Oberschrift „Die Mehrwertsteuer" herausgebracht hat, 
nimmt in der Nummer 32/63 der „Umsafzsteuer-Rundschau" zur 
Frage der Zahilast-Vergleiche Stellung. Da es nach seiner An -
sicht entscheidend nur auf die Endbelastung der Güter und 
Leistungen ankommt, nicht aber auf die Zahllastverschiebungen 
innerhalb des Warenweges, spricht er sich dafür aus, „anstelle 
der allmählich ermüdenden Zahllastvergleiche beschleunigt 
repräsentative Endbel.aslungsuntersuchungen anzustellen". 

Am SchIuf3 des gleichen Artikels schreibt Herr Dr. Dürrwächter 
weiter: „Der Systemwechsel ist in jedem Falle mit Risiken ver -
bunden, die sich auch durch Sondervorschriften, die die Hand'-
hab'ung erschweren, nicht voll beseitigen lassen. Wesentlich 
wird es auf das Verhalten der Unternehmer und auf die Markt -
situation im Zeitpunkt des Oberganges ankommen. Sie entziehen 
sich zwangsläufig gesetzlicher Regelungen." 

Wir können die letztere Auf5erung nur unterstreichen, unserer -
seits aber fragen: Wenn schon ein Zahllast-Vergleich bei einem 
Betrieb mit so erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, wie 
wir Ihnen un unseren beiden Beiträgen auseinanderzusetzen ver -
sucht haben, wie soll man dann repräsentative Endbelastungs -
untersuchungen vornehmen? Wie soll das Verhalten der Unter -
nehmer ganzer Wirtschaftsgruppen oder auch gesamter verti -
kaler Absatzwege von Waren beurteilt werden, auf das es ja 
nach Ansicht von Herrn Dr. Dürrwächfer wesentlich ankommt? 
Bei einem Belas+ungs-Vergleidh innerhalb eines Betriebes kann 
man sich wenigstens auf die effektiven Zahlen des Betriebes 
stützen. Wir halten es 'deshalb immer noch für besser, einen 
,ermüdenden Zahllast-Vergleich" zu empfehlen, ais völlig aus 
der Luft gegriffene „repräsentative Endbelasfungs-Untersuchun -
gen" anzustellen. 

Eine nochmalige Stellungnahme unseres Landesverbandes zur 
Mehrwertsteuer glauben wir uns hier ersparen zu können, wir 

haben die Hauptargumente oft genug zusammengestellt. Wir 
beschränken uns deshalb hier auf eine abschIiefende Anmerkung: 

Alle Wirtschaftskreise, die bisher zur Mehrwertsteuer Stellung 
genommen haben, sind unabhängig davon, ob sie die Mehrwert -
steuer befürworten oder nicht, einhellig der Auffassung, dat) 
eine Mehrwertsteuer nur in möglichst reiner Form (ohne Aus -
nahmen) beschlossen werden sollte. Wir befürchten stark, dat3 
das ein frommer Wunsch bleibt: Unseres Wissens liegen bis 
jetzt bereits 95 Anträge der verschiedensten Gruppen vor, die 
Ausnahmeregelungen fordern. Jede Ausnahme, die zugelassen 
wird, erhöht tendenziell den Steuersatz. Jede Ausnahme vom 
System macht das sowieso in der Praxis schwierige System 
unpraktikabler. Das warnende Beispiel der „Mehrwertsteuer" in 
Frankreich, das ca. 3000 Ausnahmen vorsieht und entsprechend 
einen Hauptsteuersatz von 20 0 /6 anwenden mut), sollte zum 
Nachdenken veranlassen. 

Bewertung von ,,Teilrechten" (16) 

(sr) Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 17. 5. 1963 
III 406/58 S entschieden, daF es nicht möglich ist, aus dem 
Bewerfungsesefz einen allgemeinen Rechtssatz abzuleiten, dat) 
für ein Nutzungsrecht an einen Vermögensgegenstand kein 
höherer Wert anzusetzen ist als für den steuerlichen Wert des 
Gegenstandes selbst. 

Der Bundesfinanzhof weicht hier von der Rechtsprechung des 
früheren Reichsfinanz'hofes ab. Der Reichsfinanzhof stand auf 
dem Standpunkt, dat) ein Nutzungsrecht ein Teilrecht des Eigen -
fumes sei und dat) es somit nicht möglich sei, dieses Teilrecht 
(z. B. ein Nief5brauchsrecht) höher zu bewerten, als das Eigen -
tum selbst. 

Der Bundesfinanzhof hält es entgegen der bisherigen Recht -
sprechung für nicht vertretbar, die Geltung eines allgemeinen 
Grundsatzes zu bejahen, daF der steuerliche Wert eines 
Nutzungsrechtes an einem Gegenstand nicht höher sein kann', 
als der steuerliche Wert für den Gegenstand selbst, da hierbei 
die Verschiedenheit, der zugrunde gelegten Wertbegriffe, ein -
mal des steuerlichen Wertes und des gemeinen Wertes berück -
sichtigt werden mut). 

Die Rechtsprechung hat zur Folge, dat3 eine Niet)brauchsver -
pflichtung — ebenso wie dies bei jeder anderen Schuld' der 
Fall wäre — ohne Begrenzung ihres Wertes durch den Einheits -
wert des belasteten Vermögens bei der Vermögensabgabever -
anlagung zu berücksichtigen ist. 

PKW - Uberlassung an Arbeitnehmer (17) 

(sr) Der BFH hat mit Urteil vom 21. 6. 1963 - VI 306/61 U — 
entschieden, daf eine kostenlose ljberlassung eines PKW an 
einen Arbeitnehmer zur privaten Benutzung einen geldwerten' 
Vorteil darstellt, der Lohnsteuer auslöst. Die Lohnsteuer ist in 
der Höhe anzusetzen, in der dam Arbeitnehmer bei der Haltung 
eines eigenen PKWs des gleichen Typs Kosten erwachsen wür -
den. 

In seiner Begründung führt der BFH aus', dat) die ersparten 
Kosten nicht etwa nur die Benzin- und Olkosten für die privai 
verfahrenen Kilometer sind, sondern alle mit der Haltung eines 
PKW zusammenhängenden Kosten einschliet3lich der anteiligen 
fixen Kosten. Für die Schätzung der Höhe kann man nicht an, 
die dem Arbeitgeber erwachsenen Kosten für den PKW an -
knüpfen, da beim Arbeitgeber die Kosten je nach dem Standi 
der Abschreibung höher oder niedriger sein können. 

Bei der Berechnung der zu versteuernden Summe ist zu be -
rücksichtigen, dat) nach § 9 Ziffer 4 EStG Kosten für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für dein Arbeitnehmer Wer -
bungskosten sind und demnach im Abschnitt 25 Abs. 4 der 
Lo'hnsfeuerrichtlinien angeordnet ist, dali die unentgeltliche Be -
reitstellung von Fahrzeugen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätten seitens des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmern 
lohnsteuerfrei sind. Die auf diese Fahrten entfallenden Kilometer 
müssen also bei der Berechnung der privat verfahrenen Kilometer 
ausscheiden. Nur die wirklich privat verfahrenen Kilometer sind 
mat)gebend. 
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Prozeßkosten als außergewöhnliche 
Belastung? (18'l 

(sr) Mit der schwierigen Frage, ob ProzeFkosIen aufergewöhn -
liche Belastungen im Sinne von § 33 EStG sind, befallte sich de 
BFH in einem Urteil vom 5.7. 1963 VI 272/61 S und stellte hierzu 
folgendes fest: 

Hat ein Steuerpflichtiger als Beklagter in einem Schadens -
ersafzprozef wegen verkehrswidrigen Verhaltens Prozef)kosten 
zu fragen, so bedeuten sie für ihn in der Regel eine aufer -
gewöhnliche Belastung. Eine andere Beurteilung ist jedoch regel -
mäfig geboten, wenn er den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat. 

In seiner Begründung führt der BFH eus, da!) bei den Kosten 
von Prozessen z,ar häufig eine Vermutung dafür spreche, dal 
sie nicht zwangsläufig im Sinne von § 33 EStG seien und zwar 
wegen des erheblichen Proze1r'isikos. Es könne nämlich selbst 
ein Fachmann vielfach kaum übersehen, ob ein Zivilproz'ef) Aus -
sicht auf Erfolg bietet. Ferner könne von Bedeutung sein, ob der 
betreffende Steuerpflichtige Kläger oder Beklagter sei, da ein 
Beklagter vielfach zur Führung eines Prozesses gewissermafen 
gezwungen sei. 

Der BFH will keine allgemein gültigen Regeln aufstellen, wann 
Prozef)kosten berücksichtigungsfähig sind, vielmehr ist auf den 
Einzelfall abzustellen. Bei der Abwägung der Umstände ist zu 
berücksichtigen, da!) sowohl § 33 EStG als auch § 131 der Ab -
gabenordnung den Zweck haben, unbillige Härten bei der Be -
steuerung zu vermeiden. 

Der Bundesfinanzhof führt weiter aus, da!) bei Ehescheidungs -
prozessen in der Regel eine SteuerermäF)igung nicht zugelassen 
werde, anders unter Umständen bei einem Sfrafprozef), bei dem 
die betreffenden Kosten zuweilen auch als Betriebsausgaben 
abzugsfähig wären. Bei Streitigkeiten um Arbeitslohn können die 
betreffenden Kosten Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
sein, dagegen könne für Mietprozesse der § 33 ES}G nicht zur 
Anwendung kommen. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche als 
16. Seminar für Großhandelskaufleute (19) 

(la) Der Gedanke, befriebswirtschaftliche Probleme und Aufgaben 
in den Mittelpunkt dieser Semiinar-Verainstaltung zu stellen, hat 
bei Freunden und Interessenten unserer berufsfördernden Ver -
anstaltungen lebhaftes Interesse gefunden. Ober den Verlauf der 
Veranstaltung, für die weitaus matir Anmeldungen als verfügbare 
Plätze vorlagen, werden wir im näcIsten Heft unserer Verbands -
zeitung berichten. 

DGB will Mitbestimmung in der 
Berufsausbildung (20) 

(la) Ober Grundsätze und Forderungen des DGB. zum beruf -
lichen Bildungswesen diskutierten die Gewerkschaften auf einer 
DGB-Bundestagung im Dezember vorigen Jahres. Das Recht der 
Mitbestimmung in der Berufsausbildung sei Voraussetzung für 
ein entscheidendes und' verantwortliches Mitwirken der Gewerk -
schaften an der Erfüllung der elementaren, gesellschaftsgestal -
tenden Aufgabe der Berufsbildung. In verschiedenen Arbeits -
gemeinschaften soll erarbeitet werden, was das für diese Fragen 
verantwortliche Bundesvorsiandsmitgliecl, Maria Weber, „eine 
Art Aktionsprogramm - in Ergänzung zum gerade verabschie -
deten DGB-Grundsatzprogramm" nannte. Es sol! Stellung neh -
men zu den Fragen der Berufsaufklärung und -beratung, der 
Berufsbildung, Weiterbildung und Umschulung, der Klärung der 
Ausbildungsvoraussetzungen, der Berufsstrukturen und Berufs -
inhalte und der Mitbestimmung (des DGB) und der Zusammen -
arbeit. 

In seiner Eröffnungsansprache bestritt DGB-Vorsitzender Lud -
wig Rosenberg den Unternehmern die Berechtigung, sich allein 
als Wirtschaft zu bezeichnen. Die Gewerkschaften betrachten 
sich als einen Teil der Wirtschaft und daher sei es nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht der Gewerkschaften, in Fragen 
der Berufsausbildung mitzubestimmen. 

Es fällt nicht schwer, aus all diesen Forderungen das Streben 
nach gesetzlich verankerter Mitbestimmung der Gewerkschaften 
in allen Fragen der Berufsausbildung herauszuhören. 
Zugegeben: Unser derzeitiges Berufsausbildungswesen kann 

noch manche Verbesserungen vertragen. Es wäre aber verfehlt, 
in einzelnen Bereichen bestehende Unzulänglichkeiten, an deren 
Behebung seitens der Wirtschaft durchaus Interesse besteht, zur 
Grundlage von Forderungen zu machen, die weniger von sach -
lichen Forderungen als von ideellen Emotionen getragen werden. 

SPD fragt nach Beruf sausbildungsgesetz (21) 

(la) Mit einer jetzt im Bundestag eingebrachten grof)en Anfrage 
will die SPD-Fraktion die Vorbereitungen für ein Berufsausbil -
dungsgesefz beschleunigen. Sie fragt die Bundesregierung, wann 
diese ihre Vorarbeiten für ein „umfassendes Berufsausbildungs -
gesetz" entsprechend dem Bundestagsbeschluf) vom 27. 6. 1962 
a'bschliel)en wird und in welcher Weise dabei die EWG-, Grund -
sätze zur Durchführung einer gemeinsamen Politik der Berufs -
ausbildung" berücksichtigt werden. Mit der Antwort der Bundes -
regierung und einer Parlamentsde1batte über diese grol)e Anfrage 
ist nicht vor Februar 1964 zu rechnen. 

Damit hat sich die Reihe der Termine, die zu d'iesem Komplex 
bis jetzt in Aussicht gestellt worden sind, um einen weiteren 
vermehrt. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

(22) 

Neue Vertriebswege in IndustrieundHande1 

(p) Unter diesem Titel haben, gerade zur rechten Zeit, der Leiter 
der Handelsabteilung des Instituts für Handelsforschung (If o) in 
München, Dr. Baker und sein Stellvertreter Dipl.-Kfm. Laumer 
ein verdienstvolles Werk herausgebracht (Leinen, 303 Seiten, 
Verlag Moderne Industrie, München 23, Preis DM 28,—), das 
gerade uns im Groflhandel viele Hinweise gibt und bedeutsame 
Erkenntnisse bringt. 
Das Werk gibt einen umfassenden lJberblick über die Ent -

wicklung der Absatzwirtschaft, die ja immer mehr Bedeutung 
innerhalb unserer Gesamtwirtschaft erhält und schon mindestens 
ebenbürtig neben der Produktion steht. So ist es ganz selbst -
verständlich, da!) neben dem traditionellen Grofihandiel, das 
Cash- und Carry -System, die freiwilligen Ketten und auch Ein -
kaufsverbände und -genossenschaften eingehend behandelt 
werden. In sachlicher Weise werden Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Systeme gegenübergestellt. Die Probleme, die 
die Entwicklung zum gröferen europäischen Markt mit sich 
bringt, sind anschaulich dargelegt. 

Sehr interessant und lehrreich sind auch viele anschauliche 
Statistiken. Aus derjenigen über die prozentuale Aufteilung des 
Konsumentenpreises auf Produktionskosten und Distributions -
kosten (Seite 21) ergibt sich z. B. - und man möchte gerade 
solchen Tatsachen gröfife Publizität wünschen I - da!) bei Nicht -
Lebensmitteln vom Konsuman+enkaufpreis 64,5 0 /o Kosten 
der Hersteller und nur 35,5 0 /0 Kosten des Handels 
und bei Lebensmitteln sogar 77,40/o Kosten der Ernährungs -
industrie und nur 22,6 0/0 Kosten des Handels sindl Das 
Märchen von dem verf e uernden Handel und Zwischenhandel ist 
hier anhand nüchterner Zahlen ad absurdum geführt. 

Bedauerlich ist allerdings', da!) für den flüchtigen Leser der 
scharfe Trennungsstrich zwischen Gesamtkosten des Produzen -
ten eins c h lie!) lic h seiner Vertriebskosten und den Kosten 
des Handels nicht klar genug gezogen ist. Auch sonst müssen 
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wir, gerade weil wir die Autoren als ausgezeichnete Sachkenner 
und objektive, besonders auch dem Grolihandel aufgeschlossen 
gegenüberstehende Persönlichkeiten kennen, bedauern, dab 
einzelne Darstellungen, die allerdings der Bedeutung des Ge -
samtwerkes keinerlei Abbruch fun, ein etwas schiefes Bild von 
unserer Wirtschaftsstufe geben. 
So kommt z. B. unseres Erachtens das gefährliche und für die 

Industrie durchaus nicht nur positive Aspekte beinhaltende Pro -
blem der industriellen Auslieferungslager vie1 zu kurz. 

Die Ausführungen über die Einkaufszusammenschlüsse des 
Handels befassen sich nur mit denjenigen des Einzelhandels, 
ohne die gerade in der jüngeren Zeit immer mehr um sich grei -
fenden und ja ganz anders gearteten Einkaufszusammenschlüsse 
des Grobhandels (abgesehen von den Ketten) zu berühren. 
Auch dem Problem der Sortimenfsausweitungen und -ver -

wischungen im Bereich des Grobhandels wird vielleicht etwas zu 
wenig Beachtung geschenkt. Besonders bedauerlich ist schlieb -
lich, dab der Bedeutung und dem Wesen des Funktionsrabatts 
des Grobhandels (Seite 279) zu geringer Raum eingeräumt wird. 
Aber das sind doch nur einige wenige Unzulänglichkeiten. Im 
ganzen ist das Buch - wie gesagt - gerade zur rechten Zeit 
gekommen und jeder aufgeschlossene Grobhändler wird an ihm 
nicht vorübergehen können 

• Verkehr 

Auf brauch- und Ubergangsfristen 
im Postverkehr (23) 

(sr) Da die neue Postordnung nicht - wie ursprünglich vorge -
sehen - am 1. 1. 1964, sondern erst am 1.6. 1964 in Kraft tritt, 
ändern sich die Ihnen mit Artikel 179, Heft 9/1963, mitgeteilten 
Aufbrauch- und Ubergangsfristen im Postverkehr. 
Nach dem Stand vom 1. 11. 1963 sind nunmehr folgende 

Fristen zu beachten: 

Auftragsrückstand 
bei 

Teillieferungen 
Ein schwieriges administratives Problem, 
besonders bei großem Warensortiment. 

Auch hierfür bietet der 

Zeilendruck 
eine elegante, praktisch bewährte orga -

nisatorische Lösung. 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 IL mit Formular -

beispiel aus der Praxis. 

1 Berlin 42 Tempelhof 

A. Aufbrauchfrisfen 
1. Postkarten mit zu schmaler Anschriftenklappe 
2. Posfkartenschecks mit perforierter Konto-Nr. 
3. Sendungen in Karlenform, deren zum Abreiben 

bestimmte Teile durch Lochperforation abtrenn -
bar gemacht sind 

4. Von den Paketselbsibuchern auf eigene Rech -
nung beschaffte Paket- und Posigufkarfen mit 
aufgedruckten PaketnummemzetIeln in der bis -
herigen Fassung (sog. Durchschreibesätze) 

B. Sonstige Fristen 
1. Gebührenmalige Behandlung aller Driefe, Druck -

sachen, Briefdrucksachen usw. bis 20 g wie 
,,Standardbriefsendungen" soweit sie innerhalb 
der allgemeinen! für Briefsendungen vorgeschrie -
benèn Höchst- und Mindestmabe liegen 

2. Für nicht oder unzureichend freigemachte Be -
stellkarten und andere Antwortsendungen, die 
vor dem 1.3.1963 in den Verkehr gebracht wor -
den sind und unrichtige oder unklare Gebühren -
angaben enthalten, wird staff der Einziehungs -
gebühr von 30 Pf der Zuschlag wie für Werbe -
antworten = 10 Pf erhoben 

3. Kostenlose Bescheinigung über entrichtete Brief -
nachgebühren 

4. Paketsendungen, die wegen ihrer auberen 
Form (z. B. Eimer, Kannen USW.) nach den neuen 
Bestimmungen ais Sperrgut zu behandeln wären, 
werden bis 31.5. 1964 nicht als sperrig angesehen. 
Gleiches gilt - auf besonderen Antrag - für 
Paketsendungen, die weg en ihrer Au s deh -
nung bisher nicht als sperrig anzusehen Waren, 
sofern die Versender ihre Packmiffel auf die 
neuen Mabe umstellen können und dazu auch 
bereit sind. 

31.5. 1964 
31.7. 1964 

31. 7. 1964 

30.9. 1964 

31. 12. 1964 

31. 12. 1964 

31. 12. 1964 

31.5. 1964 

5. Einliefern von Postgut nach den bisherigen Be -
stimmungen durch all e Versender 

6. Bücherzettel, die den bisherigen Bestimmungen 
entsprechen, können bis 31. 5. 1964 noch als 
Drucksachen eingeliefert werden. 

7. Massendrucksachen, die sich durch hand- oder 
maschinenschriftlich angegebene Ordnungsnum -
mern oder Anrede unterscheiden 

8. Vordruckgemä ausgefüllte Postanweisungen u. 
Zahlkarten als Beilagen zu Drucksachen 

Gültigkeitsdauer der Merkblätter „Die geänderte 
Drucksache in Stichworten" und ‚Versandbedin -
gungen für Massendrucksachen. 

Beförderungssteuer - 
Güterkraftverkehrskontingent 

31.5. 1964 

31.5. 1964 

31.5. 1964 

31.5. 1964 

31.5. 1964 

(24) 

(p) Seit längerem laufen ernsthafte Bestrebungen, die von weiten 
parlamentarischen Kreisen unterstützt werden, wonach die Be -
förderungsfeuer für den Werkfernverkehr gesenkt weirdein soll 
und die Kontingente des gewerblichen Güterfernverkehrs erhöht 
werden sollen. 

Leider haben sich jedoch inzwischen diese beiden wichtigen 
Fragen insbesondere am Widerstand des Bundesfinanzministe -
riums festgefahren, da dort ein Ausfall von 60 M i ll. Beförderung -
steuer und 200,— DM Minderein!nahmen der Bundesbahn er -
wartet werden. 

Der Bundesverkehrsminister dagegen steht beiden Forderun -
gen nach wie vor anscheinend positiv gegenüber, weil es eine 
solche Entwicklung der Deutschen Verkehrswirtschaft im Rahmen 
der EWG für urserläblich hält. Die bei uns erfolgende Sonder -
besteuerung des Werkverkehrs ist nämlich in den anderen EWG -
Ländern unbekannt, so dab zwangsläufig es zu einem allmäh -
lichen Abbau dieser famosen Sondersteuer kommen mub. 
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Durch die Kontingentserhöhung beim Gûterfernverkehrsge -
werbe dagegen soll nicht nur dem tatsachlich gegebenen Mangel 
abgeholfen, sondern auch eine stärkere Einschaltung des Deut— 
schen Kraftverkehrs in den grenzüberschreitenden Verkehr er -
möglicht werden. Darüber hinaus will der Bundesverkehrsminister 
anscheinend ganz entgegen der früheren Zeit der einseitigen 
Bevorzugung der Bundesbahn und der ,,Todfeindschaft" gegen -
über dem Werkverkehr den Wettbewerb in der Verkehrswirf -
scha 1 ft fördern in der klaren Erkentitnis, daf dann, wenn ei,nml 
im EWG-Raum auch der Verkehr harmonisiert wird, ein echter 
Preiswettbewerb zu erwarten ist und die deutschen bevorzugten 
Verkehrsträger 
bereitet wären. 

in ihrem „Glashaus" darauf keineswegs vor -

Im übrigen wird im Bundesverkehrsministerium damit gerech -
net, da-1 nach der Be-förd-erungsteuersenk-ung um 2 Pfg. etwa 
2000 neue Lastzüge zusätzlich im Werkfernverkehr zum Einsatz 
kommen werden. Das Kontingent beim allgemeinen Güterfern -
verkehr wird sich ebenfa'ls um ca. 2000 Lastzüge erhöhen, wo -
bei zu beachten bleibt, daf5 1965 - dem Ablautjahr für sehr 
viele Konzessionen - mit einer weiteren Erhöhung der Bestände 
gerechnet wird. Für den Huckepack-Verkehr der Bundesbahn 
sind 300 Genehmigungen im Gespräch, die nach Auffassung des 
BMV aus der Aufstockung um 2000 neue Genehmigungen e'nt -
nommen werden sollen-, während von anderer Seite diese 300 
Genehmigungen zusätzlich gefordert werden. Insgesamt werden 
wahrscheinlich doch weif,über 4000 neue Lastzüge der Fern -
transporte zum Einsatz kommen. 

Die Entscheidungen über diese wichtigen Entwicklungen wer -
den vom Plenum des Bundestags allerdings erst im Laufe dieses 
Jahres getroffen. Als frühester Termin des Inkrafttretens ist der 
1. April 1964 anzusehen. 

Straßenbeschränkung bei Frostaufgang (25) 

(sr) In einer Besprechung, zu der die Oberste Baubehörde ein -
geladen hat, wurden den Vertretern der Wirt s chaft die für 1964 
geplanten Verkehrsbeschränkungen erläutert. Das Bestreben der 
Verkehrsbehörden-, die Beschränkungen auf ein unbedingt er -
forderliches Minimum zu reduzieren, wurde aus den -vorgelegten 
Plänen ersichtlich, die gegenüber dem Vorjahr d-urchweg.w-e -
niger Verkehrsbeschränkungen vorsehen. 

Die Oberste Baubehörde gibt ab Mitte Januar eine Karte der 
Bu'ndesstra-fen und 5taatsstra15en in Bayern heraus, in der die 
sogenannten PositivstraFen (Stral)en für çlie'keine Beschränkun -
gen vorgesehen sind) und die geplanten Verkehrsbeschränkungen 
in verschiedenen Stufen enthalten sind'. Diese Karte wird von 
der Obersten Baubehörde München, Friedrichs+ra1e 8 zum Preis 
von DM 1,— abgegeben. Sie gibt allerdings keine Auskunft 
da -rüber, welche konkreten Verkehrsbeschränkungen ergriffen 
werden, da' diese, ja je nach Wetterlage und Bauzustand der 
StraFe täglich wechseln kann. Aus diesem Grunde wurden so -
genannte Auskunftsstellen eingerichtet, bei deinen Sie jederzeit 
,über den genauen Stand der durchgeführten Verkehrsbeschrän -
kungen unterrichtet werden. Die Auskunftsstellen unterrichten 
über Sperrma-fnahmen jeder Art in Bayern und über Sperrmaf3-
nahmen auf Buindesstraen im übrigen Bundesgebiet. 

Die Auskuinffsstellen sind: 
Für Oberbayern ADAC Gau Südbayern, München 

Telefon 08 11/228631 
Industrie- und Handelskammer Passau 
Telefon 0851/6482 
Industrie- und Handelskammer Regensburg 

- Telefon 0941/7251 bis 4 
Industrie- und Handelskammer Bayreuth 
Telefon 0921/2281 bis 3 
ADAC Gau Nordbayern Nürnberg 
Telefon 09 11/54451 
Industrie- und Handelskammer Augsburg 
Telefon 0821/27 11 

für Niederbayern 

für die Oberpfa-lz 

für Oberfranken 

für Mitfelfranken 

für-Schwaben 

-für Unterfranken Industrie- und Handelskammer Würzburg 
Telefon 0931/50137 
und 
Industrie- u. Handelskammer Aschaffenburg 
Telefon 06021/2 1323 bis 5 

Sfr4enzustandsmeldungen, die das Bundesverkehrsministerium 
herausgibt, werden über den Rundfunk bekanntgegeben und 
zwar für die Autobahnen um 7.00 Uhr, 

für die Bundesfernsfraf3en ab 9.00 Uhr. 
Wiederholungen dieser Berichte mit Stral3enwe+fervorhersagen 
bringen die Rundfunkstationen ab 12.00 Uhr. 

Weitere Strafenzustandsberichfe -können Sie über die jewei -
ligen Fernsprechansagedienste der Deutschen Bundespost hören-, 
über den Zustand bestimmter StraFe-nabsc'hnitte bzw. über den 
zu erwartenden Strafenzustand geben aulerdetn die Wetter -
ämter auf Einzelfrage fernmündlich oder fernschriftlich Auskunft. 
Meldungen über den Straf)enzusfand können Sie schlieIlich auch 
bei den Automobilclubs erhalten. - 

Kreditwesen 

Warenfinanzierungkredit (sr) Der Bundesfinanzhof hat in einem als Dauerschul Urtel vom 4.9. 1963 26) -

1244/59 entschieden, dal3 ein Kontokorrenikredit einer Bank eine 
Dauerschuld begründen kann, auch wenn er zur Finanzierung 
des Warengeschäftes gegeben wurde. 

In der Begründung führt der Bundesfinanzhof aus, dal3 es 
unzutreffend ist, dafi eine Dauerschuld nur gegeben wäre, wenn 
der Kredit der Finanzierung des Anlagevermögens gedient hätte. 
Auch ein Kredit, der zur Finanzierung von Warengeschäften ge -
währt wird, kann eine Dauerschuld sein, weil unter dam Betriebs -
kapital, dessen nicht nur vorübergehender Verstärkung der Kre -
dit dient, auch das Umlaufvermögen zu verstehen ist. Darauf, 
ob der Betrieb auch ohne den Bankkredit geführt werd -en könnte, 
kommt' es nicht an. Wesentlich ist nur, daf durch den Kredit 
eine tatsächliche Verstärkung des Be+riebskapifals eingetreten ist. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

1. 2. 16.55 —17.00 

3. 2. 19.30 - 20.00 

4. 2. 18.30-18.45 
5. 2. 18.45— 19.00 
6. 2. 17.45— 18.00 
7.2. 17.55— 18.00 
7.2. 18.45— 19.00 
8. 2. 16.55— 17.00 

12.2. 
13.2. 

18.45-19.00 
21.05-21.35 

14.2. 
15.2. 

17.55-18.00 
16.55-17.00 

Bilanz nach Bôrsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 
Abendstudio - Rechnischer Report, Neue Entwick- - 
lungen der Technik in Bericht und Kommentar, - 2. Pr. 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

Wirtschaft für Jedermann 
- 2. Pr. 
- 2. Pr. 

Die Wirtschaftsglosse der Woche 
Wirtschaftspolitik der Woche 

von Rufus Mücke 
- 2. Pr. 

Bilanz nach Börsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 
Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
Die Ara Adenauer: Die dritte Macht - Eine Doku -
mentation Ober die wirtschaftliche Integration Esropas 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Ausweitung des Interzonenhandels (27) 

(so) Nach dem Bericht des Bundeswirtschaftsministers über den 
Interzonenhandel in den ersten neun Monaten des Jahres 1963 
betrug der Gesamtumsatz 1,35 Mrd. VE. Das bedeutet gegen -
über den ersten neun Monaten 1962 eine Ausweitung um 7,4 0 /0. 
Die Warenlieferungen und Dienstleistungen der Bundesrepublik 
einschliefIich.Westberlins betrugen 631 Mill. VE, die Bezüge 
716 Mill. Gegenüber der entsprechenden Zeit dies Vorjahres 
nahmen die Lieferungen um 39 Mill. VE, die Bezüge um knapp 
55 Mill. VE zu. Wie in der Vergangenheit wurden auch in diesem 
Jahr zunächst noch Lieferungen und Bezüge aus früheren Waren-
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listen abgewickelt. So waren in den genannten Zahlen Liefe -
rungen von 63 Mill. VE und Bezüge im Werte von 109 Mill. VE 
aus Warenlisten des Jahres 1962 und früherer Jahre enthalten. 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf eine Mit -
teilung der Arbeitsgemeinschaft Interzonenhandel hinweisen, die 
vor einigen Wochen erfolgte und aus der hervorging, daI die 
Dia-Fachansfalten den A:bschluF von Lieferverträgen davon ab -
hängig machen, da1 die westdeutschen Lieferfirmen vorher Ver -
träge über den Bezug von Waren aus der sowjetischen Be -
satzungszone abschliefen. Die 151 hat beim MAI hiergegen Ein -
spruch erhoben mit der Begründung, dal hierdurch der Sinn des 
Berliner Abkommens in Frage gestellt würde. Das ganze Ver -
fahren erscheine dadurch besonders bedenklich, dat) die SBZ 
einen besonderen Bevollmächtigten, Herrn Georgino, zur Durch-
{ühr'ung des Verfahrens eingesetzt habe, der seinen Sitz im 
Hause der Deutschen Stahl- und Melalihandelsgeselischaft mbH. 
habe. Der stellvertretende Delegationsleiter der SBZ hat auf den 
Einspruch geantwortet, dat) der Absc'hlu13 von Lieferverträgen 
nicht von Gegengeschäften abhängig sei. Derartige Bestrebun -
gen fänden nicht die Billigung des MAI. Forderungen dieser Art 
würden auch in Zukunft nicht mehr erhoben werden. 

Wir machen auf die Erklärung des MAI aufmerksam, Sollte in 
Zukunft trotzdem westdeutschen und Westberliner Firmen das 
Ansinnen gestellt werden, vorab ein Gegengeschäft a'bzu -
schlief)en, um anschliel)end den Absch!uf) des vorgesehenen 
Liefervertrages vorzunehmen, so bitten wir um Unterrichtung. Es 
wäre der Sache des Interzonenhaandel's nicht dienlich, die Hand -
ha'b'ung in der aufgezeigten Richtung widerspruchslos hinzu -
nehmen. 

Mehrere Abkommen mit Brasilien über die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit unter -
zeichnet (28) 

Das Auswärtige Amt gibt bekannt: 
Am 30. November 1963 wurden vom Bundesminister des Aus -

wärtigen Dr. Gerhard Sc'hröder und dem brasilianischen Handels -
und Industrieminister Egydio Michaelsen mehrere Abmachungen 
über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundes -
republik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Brasilien 
'unterzeichnet. Damit fanden Verhandlungen ihren AbschluF, d'ie 
im Juni 1962 in Rio de Janeiro aufgenommen und durch eine 
abschlielende Verhandlungsphase in Bonn vom 13. bis 30. No -
vember 1963 beendet wurden. Die Besprechungen in Bonn fan -
den zwischen einer Delegation der Bundesrepublik Deutschland 
'unter dem Vorsitz des Botschafters Dietrich Freiherr von Mirbach 
und einer Delegation der Vereinigten Staaten von Brasilien unter 
dem Vorsitz des Handels -und Industrieministers Egydio Michaelsen 
statt. Im Verlauf der Verhandlungen wurden die Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern mit dem Ziele geprüft, die Zu -
sammenarbeit auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet zu 
stärken und Lösungen für die zw 1 ischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Brasilien schwe -
benden Probleme zu finden. 

Als Ergebnis dieser Besprechungen, an denen auch der 
brasilianische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland 
Carlos Sylvestre de Ouro Preto maF5geblichen Anteil hatte, 
haben beide Delegationen folgende Vereinbarungen und Er -
klärungen ausgearbeitet: 
1. Protokoll über finanzielle Zusammenarbeit; 
2. Protokoll über die Seeschiffahrt; 
3. Vertrag über Zollvorrechte der Berufskonsulate und ihrer Mit -

glieder; 
4. Rahmenabkommen über technische Zusammenarbeit; 
5. Erstes Zusatzabkommen über technische Zusammenarbeit für 

die Errichtung einer technischen Schule in Sao Bernardo do 
Campo im Staate Sao Paulo; 

6. Gemeinsame Erklärung über die Absicht zu Verhandlungen 
über ein lnveslitionsförderungsabkornmen; 

7. Notenwechsel über die Freistellung der beiderseitigen Flug -
gesellschaften von Gewerbesteuern; 

8. Notenwechsel' über die Absicht zu Verhandlungen über ein 
Doppelbesteuerungsabkommen; 

9. Notenwechsel' über spezifische Vorhaben der technischen 
Hilfe für die SUDENE (Nordosten), Pindorama (Alagoas) und 
im Vale de Rio dos Sinos (Rio Grande de Su]). 
Unter Bezugnahme auf das am 22. November 1963 in Rio de 

Janeiro abgeschlossene Abkommen zwischen der Lufthansa AG 
und dem Panair de Brasil SA gaben die beiden Delegationsleiter 
der Hoffnung Auscruck, daf sich die beiderseitigen Luftver -
kehrsbeziehungen sowohl' auf amtlicher wie auf privater Ebene 
fortschreitend freundsc'haffl.ich gestalten werden. 

Per brasilianische Delegationsleiter teilte mit, dat) sich die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Brasilien bemühen wird, 
eine 'baldige und befriedigende Regelung der mit dem deutschen 
Vermögen im Zweiten Weltkrieg zusammenhängenden Fragen 
herbeizuführen. 

A'u'l3erdem haben die beiden Delegationen die Absicht ihrer 
Regierungen bekräftigt, die bereits eingeleiteten Besprechungen 
über den Abschlul3 eines Kulturabkommens fortzuführen. 
Beim Ahschl.uF1 dieser Besprechungen gaben die deutsche und' 

die brasilianische Delegation ihrer Uberzeugung Ausdruck, daF 
die oben genannten Vereinbarungen und Erklärungen zu einer 
noch fruchtbareren Ausgestaltung der bestehenden freundschaft-
'lichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen beiden 
Ländern wirksam beitragen werden. 

Verschiedenes 

Internationale Adreßbücher (29) 

Der AdreIbuchausschuf der Deutschen Wirtschaft hat jetzt 
ein Verzeichnis „Internationaler Adrefbüc:her" veröffentlicht. Es 
handelt sich hierbei um eine 63 Objekte umfassende Zusammen -
stellung von nach Ansicht des Ausschusses ernstzunehmenden 
AdreIbüchern und AdreF)buchplanungen europäischer Verleger 
auf internationaler, insbesondere europäischer Basis. 
Diese 63 Objekte mit Stand von Oktober 1963 gliedern sich in 

25 Objekte von deutschen Verlegern 
20 Objekte von englischen Verlegern 
7 Objekte von französischen Verlegern 
6 Objekte von Schweizer Verlegern und 
je I Objekt von einem belgischen, dänischen, jugoslawi -
schen, holländischen und norwegischen Verleger. 

15 Objekte sind allgemeine Branchen-Adrel)bü'c'her und 48 Ob -
jekte Fach-AdreF1büc'her. Von den Fach-Adrel)büchern sind' fol -
gende Branchen erfaft: 
6 Objekte die Branchen Eisen, Eisenwaren, NE -Metallindustrie 
6 Objekte die Branchen Presse, Werbung, Verlage 
5 Objekte die Branchen Textil, Bekleidung 
4 Objekte die Branchen Gummi, Kunststoff und 
4 Objekte die Branche Verkehr. 

Die übrigen Fach-Adref)büc'her verteilen sich auf folgende 
Branchen: 

Leder und Lederw'a'ren; Papier; Rundfunk und Fernsehen; 
Mineralöl; Brauereien und Mälzereien; Glas und Keramik; 
Optik und Foto; Chemie; Holz; Maschinen; Kunst. 

Das Verzeichnis „Internationaler Adrefbücher soll eine Art 
Bestandsaufnahme sein und einen (Jberblidk über die bestehen -
den einschlägigen Anschriftenbücher und über die Adret)b'uch -
planungen, die bisher bekannt geworden sind, vermitteln. 

Die Vorarbeiten für dieses Verzeichnis, das die AdireF 3 bücher 
mit wichtigen Angaben (inhaltliche Gliederung, erfafte Länder, 
Auflagenhöhe, Umfang, Format, Erscheinungsweise, veröffent -
lichte Angaben, Buchpreise) bringt, sind recht umfangreich ge -
wesen. Eine rege Korrespondenz mit den in Betracht kommenden 
deutschen Aul1enha'ndels'kammern, den deutschen Botschaften in 
den betreffenden Ländern und' den Verlegern selbst war not -
wendig, um die veröffentlichten Angaben zu erhalten. 

So wird das Verzeichnis, das keinen Anspruch auf Vollständig -
keit erhebt, gerade auch bei der Suche europäischer Adret)-
bücher als Nachschlagewerke bzw. Quellennachweise ein gutes 
Hilfsmittel sein. 
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Das Verzeichnis wird in broschierter Form oder als Loseblatt-
sammlung abgegeben. Es kostet DM 5,— je Exemplar. Wir 
möchten noch bemerken, daf das Verzeichnis nicht zur Ver-
öffentlichung bestimmt ist und auch in den Büros nicht öffentlich 
ausgelegt werden darf. Bestellungen können an die Haupt-
geschäftsstelle des Landesverbandes zur Weitergabe an den 
AdreF1buchausschuf geleitet werden. 

Mögen ihm noch viele Jahre Schaffen und Wirken bei bester 
Gesundheit vergönnt sein. Wir schliefen uns dem Kreise der 
vielen Gratulanten an. 

Anton Gab, Ottmarshausen f 
Am 28. Dezember 1963 wurde Herr Anton Gab, Teilhaber 

unserer Mitg)iedsfirma Josef Heuser's Nachf. KG. in Ottmars -
hausen bei Augsburg, Fabri'kstraf)e, zur letzten Ruhe bestattet; 
im Aller von 61 Jahren hat ihn der Tod nach Iangem'schweren 

Personalien Leiden aus seinem Wirkungskreis gerissen. 
Im Jahre 1915 war der Verstorbene als kaufmännischer Lehrling 

in die Firma Hauser eingetreten. An dem Aufstieg, den diese 
WI R G R A T U L I E R E N Firma im Laufe der Jahre, insbesondere nach dem letzten Kriege 

genommen hat', war Herr Gab maf)gebend beteiligt; durch all 
die Jahre hindurch hat er seine ganze Energie dem Unternehmen 
gewidmet. Er galt als Kapazität auf dem Gebiete der Ferment -
chemie; Ein- und Verkauf waren seine Hauptarbeitsgebiete. Die 
Vielseitigkeit der Firma Hauser, Herstellung von chemischen 
Produkten und Molkereimaschinen, Sägewerk und Holzgrof -
handel hat Herrn Geh ein grofes und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsgebiet geboten. Er bereiste nicht nur ganz Europa', 
seine Aufgaben führten ihn auch nach Ubersee. Herr Geh war 
nicht nur ein vorbildlicher Kaufmann, er war auch ein um das 
Gemeinwohl besorgter Bürger und ein stets hilfsbereiter Wohl -
täter. Die Gemeinde Ottma'rshausen hat ihn schon zu seinem 
50. Geburtstag durch Ernennung zum Ehrenbürger geehrt. Die 

Herrn Hans K r e il ing er, Geschäftsführer und Gesellschafter 
der Firma A. Kreilinger GmbH, Eisenwarengrofhandlung in Passau, 
Rosengasse 4, zu seiner ehrenvollen Ernennung zum Handels-
richter beim Landgericht Passau; 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Edmund Weyland, Textil-
warengro1handlung in Passau, Herrn Se b asti a n B e u meister, 
zur ehrenvollen Wiederberufung als Handelsrichter beim Land-
gericht Passau; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Wilbert Keller, 
TextiIgrolhandel in München, Lessirtgs+rat)e 12, Herrn Her -
mann Mu e r mann zu seinem 25 -jährigen Arbeitsjubiläum als 
Reisender in seiner Firma; 

enorme Beteiligung an seiner Beerdigung machte d'as Ansehen 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Aug. Schaff, und die Beliebtheit offenkundig, deren sich Herr Gab erfreuen 
Schwarzenbach/Saale, Herrn Max Heller zu seinem 40- durfte. Auch bei uns wird Herr Gab in bester Erinnerung fort -
jährigen Arbeitsjubiläum als Lagermeister bei seiner Firma. leben. 

Rechtsanwalt Wilhelm Schraud, Würzburg f 
Am 1. 12. 1963 verschied im 82. Lebensjahr der frühere Ge -

schäftsführer unserer unterfränkischen Bezirksgeschäftsstelle in 
Würzburg, Herr Rechtsanwalt Wilhelm Schraud. Der Verstorbene 
war lange Jahre erfolgreich für unseren Verband tätig. Wir wer -
den ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

25 Jahre Würzburger Eisenhandel, LöfIein & Ruppert 

Ende November 1963 'konnte unsere Mitgliedsfirma Würz-
burger Eisenhandel, Löt1lein & Ruppert, Würzburg, Karfhause 91/4, 
auf das 25 -jährige Bestehen zurückblicken. Unser Verband hat 
dem sehr angesehenen und erfolgreichen Unternehmen aus 
diesem Anlat bereits seine Glückwünsche übermittelt. Die Firma 
wurde von den Herren Ferdinand LöfIein und Max Ruppert ge-
gründet, die leider 
entrissen wurden. 

beide frühzeitig durch 
Herr Ruppert fiel im Jahre 

den Tod 
1943 und 

ihrem 
Herr 

Werk 
Löf3-

lein erlag im Jahre 1951 einem sich im Feld zugezogenen Kriegs -
leiden. Das Unternehmen wurde durch d'ie Gattin des Herrn 
LöFlein, Frau Elisabeth Lötllei,n, in rastloser und umsichtiger 
Arbeit weitergeführt, es gehört heute mit zu den angesehensten 

Buchbesprechungen 

Nachschlagewerk „KONSULATS. UND MUSTERVORSCHRIFTEN" 
Das von der Handelskammer Hamburg seit 1920 herausgegebene Nach -

schlagewerk ‚,Konsulats- und Mustervorschriften" 1K und Ml ist in 15. Auf -und gröl)ten Unternehmungen seiner Branche. 
lage erschienen. Bestellungen werden - soweit sie nicht schon erfolgt Wir wünschen auch an dieser Stelle der Jubiläumsfirma noch - 
sind - zweckmäßig direkt beim Verlag aufgegeben (Verlag Carl H. Dieck -

mals alles Gute für die weitere Zukunft. mann, 2 Hamburg 11, Gr. Burstah 31). Preis einschließlich sämtlicher Nach -
träge, mit denen das Buch laufend aktuell gehalten wird, DM 17,—. 

Fritz Kühnast, Marktleuthen - 75 Jahre Am Sitz des größten Konsularkorps der Bundesrepublik Deutschland 
und Europas überhaupt gelegen, hat es die Handelskammer Hamburg seit Am 2. 1. 1964 •begeht Herr Fritz Kühnast, Mitinhaber unserer 
Jahrzehnten als ihre Aufgabe angesehen, sich in engem Kontakt mit den Mitgliedsfirma Rheinwerkzeug, Rheinische Werkzeug- und Ma - 
einzelnen Konsulaten laufend über alle konsularischen Vorschriften hin -

schinengesellschaff, Marktleut'hen/Ofr., seinen 75. Geburtstag. sichtlich der bei der Ausfuhr notwendigen Warenbegleitpapiere zu unter -
Herr Kühnasf, der sein Grolhandelsunternehmen im Jahre 

1944 von Mainz nach Marktleuthen verlagerte, feiert diesen 
Ehrentag in körperlicher und geistiger Frische. Sein Unternehmen 
gehört heute zu den führenden Firmen dieser Branche: Grof)-
handel mit Werkzeugen und Werkzeugmaschinen für Metall- und 

richten und die Bestimmungen den interessierten Kreisen in einer der 
Praxis angepaßten Form bekanntzugeben. Darüber hinaus stellt die Kam -
mer die erhaltenen Informationen in den „Konsulats- und Mustervorschrif -
ten" übersichtlich zusammen. 

Schon die für eine Ausstellung der Konsulatsfakturen, Zollfakturen und 
Handelsrechnungen erlassenen Bestimmungen füllen nahezu ein Buch. Dazu Holzbearbeitung. Während des letzten Krieges wurde das Unter - 
kommen Vorschriften für Ursprungserzeugnisse, Gesundheitszertifikate, nehmen mehrmals durch Kriegsereignisse schwer geschädigt, 
Analysenzertifikate und nicht zuletzt die Markierungsvorschriften für 

sogar nach der Verlagerung durch Plünderungen noch heim - Waren (Made in Germany) und für Packstücke. Vorschriften über Vor -
gesucht. Trotzdem hat es der Jubilar durch sein grofes Wissen, 
durch seine unbeugsame Schaffejnskraff verstanden, sein Unter-
nehmen auf die 'heute beachtliche Höhe zu bringen. So wurde 
auch in Mainz nach der Währungsreform wieder neu aufgebaut 
und es konnten darf vor einigen Wochen modeirne Geschäfts-
räume bezogen werden. Vor wenigen Jahren hat Herr Kühnast 

schriften, die vom Ausführer allein in bezug auf den Versand ordnungs -
gemäß beachtet werden müssen, will er Schwierigkeiten bei dar Zoll -
abfertigung im Ausland und Zollstrafen vermeiden. In dem Buch hat die 
Kammer diese Vorschriften weiter ergänzt durch Ubersichten über die 
jeweiligen konsularischen Gebühren (wichtig für die Kalkulation!) und 
interessante Hinweise, z. B. auf die zollseitige Behandlung van Waren, die 
vom Käufer im Ausland nicht termingemäß abgenommen werden usw. usw. in Hamburg eine weitere Niederlassung eröffnet, womit sich der 
Ein Vergleich der 15. Auflage mit dem 14. Buch läßt mit Iden umfang -

Geschäftsbereich der Firma Rheinwerkzeug vom Norden der reichen Änderungen deutlich erkennen, wie sehr sich die Bestimmungen in 
Bundesrepublik bis zum Süden und vom Westen bis zum Osten Fluß befinden und welche Wachsamkeit vom Ausführer erwartet wird, will 
erstreckt. Sein Lebenswerk, die Firma Rheinwerkzeug, wird noch 
im Jahre 1964 auf ein 40jähriges Bestehen zurückblicken können. 

er seine Kunden nicht durch Arger bei der Abfertigung verstimmen oder 
gar verlieren. 

Mitarbeiter d'oser Nummer: 

gr =- Ass. Grosser sr = Dipl. Kfm. Sauter, la = Dip?. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels G.m.b.H., München, 0ttostra13e 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - 

ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalt e n. 
Druck, Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 220113



Co nü 
Der Bayerische t £ E M= D NUP 

TiIU • 11 1 

Offizielles Organ des Landesverbandes 

des Bayerischen Grol5- und Aufenha'ndeIs 

(Unternehmer- und Arbeitgeberverband) eV 

HEFT 2 19. JAHRGANG 

München, Februar 1964 

B 1579 E 

Arbeitgeberf ragen 
Mehrbelasfung der Wirtschaft aus dem Entwurf eines Lohnforfzahlungsgeselzes 
Kündigung und Werkwohnung 
Arbeitszeit - ungleiche Dauer für Selbständige und Arbeitnehmer 
Gastarbeiter, beharrliche Arbeitsverweigerung 
Arbeitsverhältnis nach Beendigung des Wehrdienstes 
Lohnkosten 
Arbeitszeit - Statistik 1956- 1963 

Sozialversicherung 
Sozialversicherung - neue Beitragsbemessungsgrenze 
Einmalige Zuwendungen beitragspflichtig? 
Mitglieder und Krankenstand in der sozialen Krankenversicherung 
Sozialversicherung - Beschäftigung von Rentnern 

Arbeitsgerichtliche Entscheidungen 
Beiderseitiger vertraglicher AusschIuf der ordentlichen Künd'igung 
vor Arbeitsanfritt 
Versicherungsrechtliche Behandlung von Anwesenheitsprämien (Terminprämien) 
Zur tariflichen Abanderbarkeif des § 5 Bundesurlaubsgesetz 
Schnelles Fahren u. U. Kündigungsgrundl 

Wettbewerbsrecht 
,,Unterkundengeschäff" 

Steuerf ragen Hinweispflicht des Finanzamtes 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
4 

4 
4 
4 
4 

5 
5 

Steuerliche Behandlung von Abfindungen gemäl § 7/8 Kündigungsschu+zgesetz 

Berufsausbildung und -förderung 
Betriebswirfschaffliche Arbei+swoche - ein gelungener Versuch 
Grofhandelskaufrnann - ein aussterbender Beruf? 

Der Großhandel, seine Kunden und Konkurrenten 
Genossenschaftsreform' 

Verbandsnachrichten 
Der Präsident unseres Gesamtverbandes in Bonn 

Verkehr Erhöhung der Höchstbeträge im Postanweisungsverkehr mit Griechenland 
Posfanweisungs- und Postscheckverkehr mit dem Ausland 
Verkehrspolitik im europäischen Gro1handel 
Beförderungsteuer und Güterfernverkehrkontingente 

Kreditwesen Kreditprogramme 

Programm des bayerischen Wirtschaftsfunks 
Außenhandel Präsident Dietz protestiert bei Erhard 

Exporte nach der Türkei - Transfer 
Zollanmeldung im Reiseverkehr 
Der AuF1enhandel der Bu n desrepublik im Dezember und im ganzen Jahr 1963 
Zur Freigabe deutschen Vermögens in Marokko 
Transfer von Rupienguthaben deutscher Gläubiger bei indischen Banken 
5. VVS - Technische Messe in Kopenhagen 

Gemeinsamer Markt 
Jahresversammlung der Europäischen Handelsverbände 

Personalien 
Buchbesprechungen 

5 

6 
6 

7 

7 

7 
7 
7 
7 

8 

8 

8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

9 

10 

11 

Beilagen Die betriebswirfschaftliche Information für den GroIhandel, Nr. 31 
Der bayerische GroFhandel'slehrling, Nr. 2/64



Nr. 2/19. Jhrg. DER BAYE RI SCH E GROSS- UND AUSSEN Februar 1964 H A N D E L 

Arbeitgeberfragen 

Mehrbelastung der Wirtschaft aus dem (30) 

Entwurf eines Lohnfortzahlungsgesetzes 

(gr) Nach dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im 
Krankenfalle soil der Arbeitgeber verpflichtet werden, an alle 
Arbeiter im Krankheitsfalle bis zur Dauer von 6 Wochen den 
vollen Bruttolohn fortzuzahlen. (Arbeitsrechtliche Lösung im Ge -
gensatz zu der versicherungsrech+lichen.) Diese Verpflichtung 
würde für die Betriebe einen erheblichen finanziellen Mehrauf -
wand bringen. Um einen IJberblick über die tatsächliche Mehr -
belastung der Wirtschaft zu erhalten, hat die Bundesvereinigung 
eine repräsentative Erhebung bei einer Reihe von Industrie -
betrieben mit unterschiedlicher Belegschaftszahl durchgeführt. 
Die zusammengestellten und ausgewerteten Ergebnisse dieser 
Betriebserhebungen liegen jetzt vor. 

An der Erhebung waren 337 Betriebe der Industrie des Bun -
desgebiets und Westberlins mit 311 385 Arbeitern beteiligt. Das 
sind 5,27 0 /6 aller im Jahre 1962 in Industriebetrieben beschäftig -
ten Arbeiter. 

Im Durchschnitt der erfaFten Betriebe liegt die Mehrbelastung 
durch die Einführung einer Lohnfortzahlung, berechnet auf der 
Basis des Jahres 1962, bei 4,73°/o der Bruttolohnsumme. Ober -
tragen auf die Gesamtheit der Betriebe der Bundesrepublik ein -
schlieF3lich Berlins ergibt sich eine effektive Mehrbelastung von 
rund 4,05 Milliarden DM jährlich bei einer Gesamfbrutto!ohn -
summe des Jahres 1962 von 85,7 Milliarden DM. 

Die Ergebnisse dieser Repräsentativerhebung zeigen, daF) die 
von der Bundesvereinigung zu Beginn der Erörterungen um das 
Sozialpaket errechnete Globalbelasfung der Wirtschaft mit 
3,78 Milliarden DM jährlich, das sind 4,41 0/o der Bruttolohnsumme 
von 85,7 Milliarden DM, eher zu nied'ig als zu hoch angesetzt 
war. 

Kündigung und Werkwohnung (31) 

(gr) Wenn der Mieter einer Werk- oder Dienstwohnung auf 
Räumung verklagt wird, weil sein Arbeits- oder Dienstverhältnis 
gekündigt ist, dann ist eine recht eigenartige Prozedur in Gang 
zu setzen: 

Zuständig für eine solche Räumungsklage ist zwar das Amts -
gericht. Beruft sich aber der Mieter darauf, der Arbeitgeber 
halbe ihm gekündigt, ohne daF hierzu begründeter AnlaF be -
stand, oder er selbst habe gekündigt, weil ihm der Arbeitgeber 
einen begründeten AnlaF) hierzu gegeben 'habe, dann mut) der 
Räumurigs-Prozet) ausgesetzt werden und das Arbeitsgericht in 
einem eigenen Prozef feststellen, ob die Kündigung des Arbeits -
verhältnisses begründet war. Erst wenn diese Frage - womög -
lich durch mehrere Instanzen hindurch - geklärt ist, geht der 
Räumungsprozet) beim Amtsgericht wieder weiter (BAG 21. 12. 
1962 AZ : 2 AZR 244/62). 

Arbeitszeit - ungleiche Dauer 
für Selbständige und Arbeitnehmer (32) 

(gr) Die Arbeitszeit der Arbeitnehmer ist bekanntlich in den 
letzten Jahren ständig verkürzt worden. Demgegenüber hat im 
umgekehrten Verhältnis die Arbeitszeit der Selbständigen lau -
fend zugenommen. im einzelnen ergibt sich hierzu folgendes 
Bild. 

Seib- Arbeit -
stand. nehmer 

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Std. 1960 54,4 44,3 
1961 54,8 43,6 
1962 55,5 43,1 

Gastarbeiter, beharrliche Arbeits -
verweigerung (33) 

(gr) Der Kläger war Arbeitnehmer der Beklagten. Für den 15. 
und 16.5. 19.. lehnte er eine Arbeitsleistung ab, da an diesen 
Tagen ein islamisches Religionsfest gefeiert wird. Darauf wurde 
er von der Beklagten fristlos entlassen. Mit der Klage beantragte 
der Kläger Feststellung, dat) das Arbeitsverhältnis durch die 
Entlassung nicht beendet worden sei. Arbeitsgericht und Landes -
arbeitsgericht wiesen die Klage ab. 

lJbereinsfimmend ist in den Gründen in beiden Urteilen aus -
geführt, dat5 das Ver'halten des Klägers eine beharrliche Arbeits -
verweigerung im Sinne des § 123, Abs. 1, Ziffer Iii Gewerbe -
ordnung darstellt, da ausländische Gastarbeiter an d'en Feier -
tagen ihrer Religionsgemeinschaft keinen Anspruch auf Befreiung 
von der Arbeitsleistung haben. 

Ein Verstol gegen Artikel 4, Abs. I Grundgesetz, der das 
Grundrecht der Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 
enthält, sei nicht gegeben. 

Arbeitsverhältnis nach Beendigung des 
Wehrdienstes (34) 

(j) Aufgrund des Arbeitsplatzschutzgesetzes ruht das Arbeits -
verhältnis während des Wehrdienstes (Grundwehrdienst und 
Wehrübungen). Nach Beendigung des Wehrdienstes leben die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag 
wieder auf. Insbesondere ist der Arbeitnehmer zur umgehenden 
ordnungsgemät)en Fortsetzung seiner Arbeit verpflichtet. Will er 
die Tätigkeit nicht mehr aufnehmen, so mufi er das Arbeitsver -
hältnis ordnu.ngsgemäF, d. h. mit der gesetzlich oder vertraglich 
vorgesehenen Frist kündigen oder versuchen, das Einverständ -
nis des Arbeitgebers zur Lösung des ArbeitsvehäItnisses zu 
erhalten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn er etwa die 
Möglichkeit hat, eine besser bezahlte, oder seinen Neigungen 
eher entsprechende Stellung anderwärts zu erhalten. Derartige 
Umstände bilden nicht einen berechtigten Grund zur fristlosen 
Aufkündigung des Arbeitsverhältnisses. Nimmt der Arbeitnehmer 
seine bisherige Tätigkeit nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Beendigung des Wehrdienstes wieder auf, so wird er 
rbeitsvertragsbrüchig und ist zum Ersatz des dem Arbeitgeber 

hieraus entstehenden Schadens verpflichtet. Hierher gehören 
z. B., wenn eine Vertragsstrafe für diesen Fall nicht vereinbart 
worden sein sollte, die dem Arbeitgeber entstandenen Kosten 
für die Werbung einer Ersatzkraft (lnseratskosten). 

Lohnkosten 

Die Bundesrepublik hat die höchsten Arbeifskosfen 

(35) 

(gr) Im vergangenen Jahr sind die durchschnittlichen Gesamt -
arbeits'kosten also Löhne, Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver -
sicherung und freiwillige Sozialleistungen für die Bundesrepublik 
erheblich höher gewesen, als in anderen Ländern der Europä -
ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dies ist umso bemerkenswerter, 
als besonders in Frankreich und Italien, aber auch in Belgien 
und den Niederlanden erhebliche Lohnsteigerungen zu ver -
zeichnen waren. Die durchschnittlichen Arbeitskosten je ge -
leisteter Arbeitsstunde in der Industrie hatten 1963 in 

der Bundesrepublik 
in Frankreich 
in Belgien 
in Italien 
in den Niederlanden 

bei DM 5,10 
bei DM 4,50 
bei DM 4,20 
bei DM 4, — 
bei DM 3,65 

gelegen. 

Arbeitszeit - Statistik 1956.- 1963 (36) 

(gr) In der Zeit von 1956 bis 1963 hat sich die geleistete Arbeits -
zeit im Durchschnitt um rund 10 0 /o verringert, während das 
durchschnittliche Jahreseinkommen der Arbeitnehmer um etwa 
57 0 /o gestiegen ist, nämlich von 5252,— auf 8262.— DM. 
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Sozialversicherung 

Sozialversicherung - 

neue Beitragsbemessungsgrenze (37) 

(gr) Am 1. 1. 1964 ist die siebente Verordnung über Änderungen 
der Bezugsgröfen für die Berechnung von Renten in den Renten -
versicherungen der Arbeiter und Angestellten in Kraft getreten. 
Sie bestimmt den durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelt 
der Versicherten für das Kalenderjahr 1962 und die allgemeine 
Bemessunsgrundlage für 1964. 

Die allgemeinen Bemessungsgrundlagen 

Bekanntlich wird bei der Rentenberechnung aus der Summe 
aller jährlichen Prozentzahlen eines Versicherten der Durch -
schnitt gebildet, der vom Hundertsatz der für den Versicherten 
magebenden Rentenbemessungsgrundlage. Er drückt das Ver -
hälfnis aus zwischen Einzelverdiensten des Versicherten und den 
Durchschnittsentgelten aller Versicherten während der zurück -
gelegten Beitragszeiten des einzelnen. Da die Rerte nach dem 
aktuellen Lebensstandard im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
berechnet werden soll, rnuf die Prozentzahl der persönlichen 
Bemessungsgrundlage in eine absolute, in DM ausdrückbare Zahl 
zurückverwandelt werden. Das geschieht mit Hilfe der allge -
meinen Bemessungsgrundlage, und zwar in der Weise, da15 die 
allgemeine Bemess'ungsgrundlage gleich 100 gesetzt wird. Be -
trägt z. B. die allgemeine Bemessungsgrundlage 5000,- DM 
und ist die Prozentzahl der persönlichen Bemessungsgrundlage 
120 0 /o, so ergibt sich die persönliche Bemessuingsgrundlage 
selbst als 1200/o von 5000,- DM, gleich DFv1 6000,-. 

Die allgemeine Bemessungsgrundlage ist ein Mittelwert aus 
den Durchschnittsentgelten der Versicherten in den 3 Jahren 
vor dem Jahr, das dem Eintritt des Versicherungsfalles voraus -
geht. Das letzfbekannte durchschnittliche Entgelt aller Versicher -
ten zjr Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung war für 
1961 mit 6723,- DM festgesetzt worden. Das Statistische Bun -
desamt hat die Mefziffer der Entwicklung, der BruHolohri- und 
Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 
von 1961 auf 1962 mit 1,09 ermittelt. Bei einer Fortschreibung 
des Durchschnittsentgelts von 1961 mit dieser Mefziffer ergibt 
sich für das Jahr 1962 - auf volle Deutsche Mark abgerundet - 

ein durchschnittliches Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicher -
ten von DM 7328,-. Die allgemeine Bemessungsgrundlage für 
die Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung errechnet sich 
somit für das Kalenderjahr 1963 wie folgt: 

Durchschnit+sarbeitsentgelt: 1960 DM 6 101,-
1961 0M 6723,-
1962 0M 7 328,-

DM 20152,- :3 = DM 67 17,-

Die Beitragsbemessungsgrenze 

Die aus der durchschnittlichen Einkommensentwicklung der 
Versicherten abgeleiteten Bezugsgrö1en bestimmen nicht nur 
das Rentenniveau für das kommende Jahr, sondern auch eine für 
die aktiv Versicherten bedeutsame Gröf3e: Die Beitragsbemes -
sungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze ist jener Betrag, 
bis zu dem ein sozialversicherungspflichfiger Entgelt versicher -
bar ist. Sie beträgt in den Rentenversicherungen der Arbeiter 
und Angestellten das doppelte der allgemeinen Bemessungs -
grundlage, abgerundet auf einen durch 600 teilbaren Jahres -
betrag. Die Abrundung auf 600,- DM-Werte entspricht jeweils 
einer Beitragsklasse für Markenbeiträge und verhindert, daF 
schon bei geringfügigen Änderungen der allgemeinen Bemes -
sungsgrundlage neue Beitragsklassen mit ungleichen Stufen ge -
schaffen werden müssen. Da die allgemeine Bemessungsgrund -
/age für das kommende Jahr mit 6717,- DM in der Rentenver -
sicherung der Arbeiter un d der Angestellten festgesetzt worden 
ist, ergibt sich als Beitragsbemessungsgrenze für 1964 der Be -
trag von 0M 13434,-, der auf 13200,- abgerundet wurde. 
Diese Beitragsbemessungsgrenze Ist um 1200,- DM höher als 
im Jahre 1963. 

Von der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in den 
Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten werden 
alle Versicherten betroffen, deren Einkommen zwischen der bis 
zum 31. Dezember 1963 geltenden Beitragsbemessungsgrenze 
von monatlich DM 1000,- und der neuen Grenze von DM 1 100, -
im Monat liegt. Der zusätzliche Betrag für die Versicherten, 
sofern sie pflichtversichert sind und entsprechend für ihre Arbeit -
geber beträgt im Höchstfall je DM 7,- im Monat. Die Versicher -
ten mit einem Arbeitsentgelt von monatlich DM 1000,- und 
weniger werden von dieser Erhöhung nicht betroffen, da der 
Beitragssatz von 14 v.H., in den sich bei Pflichtversicherten 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte teilen, nicht ver -
ändert worden if. In den verschiedenen Sozialversicherungs -
zweigen gelten also ab 1. Januar 1964 folgende Bèitragsbemes -
sungsgrenzen: 

Krankenversicherung DM 660,- (wie bisher) 
Arbeitslosenversicherung 
Arbeiterrenten- und 
Anges+elltenversicherung 

DM 750,- (wie bisher) 

DM 1100,-. 
Die Beitragsbemessungsgrenze ist nicht zu verwechseln mit 

der Versicherungspflichtgrenze, die bei der Rentenversicherung 
der Angestellten wie bisher bei DM 15000,- Jahres- bzw. 
DM 1250,- Monatsarbeifsentgelt liegt. Bei den Arbeitern be -
steht Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversiche -
rung ohne Rücksicht auf die Höhe des Arbeitsentgelts. 
Aufgrund dieser Erhöhung sind beim Lohnabzug ab 1. 1. 1964 

neue Beitragstabellen zu verwenden. Den bisherigen Beitrags -
klassen werden zwei weitere Beitragsklassen angefügt, und zwar 
die Beitragsklasse 22 mit einem Monatsbeitrag von DM 147, -
und die Beitragsklasse 23 mit einem Monatsbeitrag von DM 154,-. 

Nebenbeschäftigungen sind ab 1. 1. 1964 in den Rentenver -
sicherungen versicherungsfrei, wenn das monatliche Entgelt 
DM 137,50, bisher DM 125,-, nicht übersteigt. 

Bei geringverdienenden 'Versicherten, z. B. Lehrlingen, sind 
bis zu einem regelmäfigen. Entgelt von DM 110,- monatlich 
(bisher DM 100,- monatlich) Beiträge zur Rentenversicherung 
vom Arbeitgeber allein zu tragen. In der Krankenversicherung 
und in der Arbeitslosenversicherung besteht die alleinige Bei-
+ragspflicht des Arbeitgebers wie bisher bis zu einem regelmäFi -
gen Arbeitsentgelt von monatlich DM 65,-. 

(38) 
Einmalige Zuwendungen beitragspflichtig? 

(gr) Es bestehen in der Praxis oft Zweifel, ob einmalige Zu -
wendungen aufgrund eines Tarifvertrages beitragspflichtiges 
Entgelt sind. Das Sozialgericht Koblenz hat nunmehr diese Frage 
bejaht. (Sozialgericht Koblenz, Urteil S 14 Kr 71/62) 

Mitglieder und Krankenstand in der 
sozialen Krankenversicherung (39) 

(gr) Aus den arbeits- und sozialstatistischen Mitteilungen des 
Bundesministers für Arbeit und soziale Ordnung entnehmen wir 
nachstehende Übersicht über Mitglieder und Krankenstand in 
der sozialen Krankenversicherung nach dem Stand vom 1.6. 1963. 

Danach betrug die Zahl der Mitglieder bei den Orfskranken 
kassen im Bundesgebiet 

in Bayern 
davon männlich 

15.5 10.422 
2.924.007 
1.650.912 

Krankenstand der Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf 
Barleistungen in Bayern: 

männlich 4,78 
weiblich 4,82 
männlich und weiblich 

Die Landkrankenkassen in Bayern hatten 
Mitglieder; davon männlich 

4,80 
58.539 
30.843 

Krankenstand der Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf 
Barleistungen: 

männlich 3,03 
weiblich 2,63 
männlich und weiblich 

Die Belriebskrankenkassen in Bayern hatten 
Mitglieder; davon männlich 

2,85 
462.748 
306.866 
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Krankenstand der Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf 
Barleistungen: 

männlich 
weiblich 
männlich und weiblich 

Die Innungskrankenkassen in Bayern hallen 
Mitglieder; davon männlich 

4,82 
5,52 
5,06 

71.603 
44.531 

Krankenstand der Pflichtmifglieder mil sofortigem Anspruch auf 
Barleistungen: 

männlich 
weiblich 
männlich und weiblich 

4,73 
4,49 
4,65. 

Sozialversicherung — Beschäftigung von 
Rentnern (40) 

(gr) Bei Beschäftigung von Rentnern und Pensionären ergeben 
sich Besonderheiten für die Sozialversicherungspflicht, die in 
nachstehender Ubersicht zusammengestellt sind: 

Renten- 
versicherung 

Kranken- 
versicherung 

Arbeitslosen -
versicherung 

Altersrentner 
(65Jahreu.älter) 

Nur Arbeit- 
geberanteil 

Versicher.- 
pflichtig 

Versicher.-
frei 

Erwerbsunfähig- 
keitsrentner 

Versicher.- 
pflichtig 

Versicher.- 
pflichtig 

Versicher.-
frei 

Berufsunfähig- 
keitsrentner 

Versicher.- 
pflichtig 

Versicher.. 
pflichtig 

Versicher.-
pflichtig 

Pensionierte 
Beamte 

Befreiung auf 
Antrag des 
Arbeitnehm. 
durch BfAod. 
LVA; Arbeit -
geberanteil 
muß jedoch 
gezahltwerd. 

Befreiung auf 
Antrag des 
Arbeitnehm. 
durch AOK 

s 

Versicher.-
frei 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

(41) 

Beiderseitiger vertraglicher Ausschluß der 
ordentlichen Kündigung vor Arbeitsantritt 

(gr) Wird am 2. 2. eines Jahres vereinbart, da1 das Arbeitsver -
hältnis eines neu eingestellten - nicht zum Kreis der sogenann -
feIn Hochbesoldeten gehörenden - Handlungsgehilfen oder 
gewerblichen Arbeitnehmers am 1.4. desselben Jahres beginnen 
soll, so können die Parteien auch vereinbaren, daf vor Arbeits -
antritt eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist. Voraus -
setzung für die Gültigkeit eines solchen Ausschlusses der 
ordentlichen Kündigung vor Arbeilsantritt ist jedoch, daf für 
beide Teile des Arbeitsverhältnisses, sowohl für den Arbeit -
nehmer wie für den Arbeitgeber, für diese Zeit eine ordentliche 
Kündigung abbedungen ist. 

Wird bei einem gültigen Ausschlufj der ordentlichen Kündi -
gung vor Arbeitsantrift für den Fall der schuldhaften Nichtauf -
nahme der Arbeit durch den Arbeitnehmer eine Vertragsstrafe 
vereinbart, so ist das deshalb keine unzulässige Kündigungs -
erschwerung, weil es an einem Kündigungsrecht fehlt, das er -
schwert sein könnte. (BAG, Urteil vom 1.10. 1963-5AZR 24/63.) 

Versicherungsrechtliche Behandlung von 
Anwesenheitsprämien (Terminprämien) (42) 

(gr) Das Bundesarbeitsgerichf hat durch Urteil vom 21. Januar 
1963 - 2 AZR 373/62 - entschieden, da -f5 eine laufend gewährte 
Anwesenheilsprämie kein Arbeitsentgelt im Sinne des § 2 
Arbeiterkrankheitsgesetz und daher bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses nicht zu berücksichtigen Ist. 

Die Sozialversicherungsträger sind übereinstimmend der Auf -
fassung, del3 die Entscheidung des BAG vom 21. Januar 1963 
auf die sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Anwesen -
heifsprämnien keinen Einfluf hat. Anwesenheitsprämien gehören 
gemäf § 2 Abs. 2 Nr. 2 LStDV zum steuerpflichtigen Arbeitslohn 
und daher aufgrund des Gemeinsamen Erlasses vom 10.9. 1944 
(AN Seite 281) zum Entgelt im Sinne der Sozialversicherung. 
Dies gilt auch dann, wenn die Anwesenheitsprämie in Sachbezü -
gen gewährt wird. Ebenso Ist es rechtsunerheblich, wie Zu -
wendungen dieser Art bezeichnet werden. 

Laufend gewährte Anwesenheifsprämien sind aufgrund ihrer 
Enfge!teigenscha.ft auch auf die Jahresarbeitsverdienstgrenze 
der Kranken- und Angestel llenversicherung anzurechnen. Dies 
gilt jedoch nicht für einmalig gewährte Anwesenheitsprämien, 
insbesondere wenn sie in Form einer Verlosung von Sachbezü -
gen gewährt werden. 

Zur tariflichen Abänderbarkeit 
des §5 Bundesurlaubsgesetz (43) 

•(gr) Mil der Frage, ob in einem Tarifvertrag vereinbart werden 
kann, da13 bei Nichterfüllung der Wartezeit der gemä15 § 5 Bun -
desurlaubsgesetz bestehende Teilurlaubsanspruch ausgeschlossen 
ist, hat sich das Landesarbeitsgericht Frankfurt/Main in seinem 
Urteil vom 7.1. 1964 - 5 SA 358/63 - befa1 3 t. Dieses Urteil ist 
allerdings noch nicht rechtskräftig. 

In dem zu entscheidenden Fall hatte sich der Arbeitgeber 
geweigert, den Teilurlaub abzugelten, da der Arbeitnehmer vor 
Erfüllung der Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausschied. 
Diese Möglichkeit war in dem einschlägigen Tarifvertrag verein -
bart. 
Das Landesarbei+sgericht Frankfurt/Main hat die Klage des 

Arbeitnehmers abgewiesen: Tarifbestimmungen, wonach ein Teil -
urlaubsanspruch vor Erfüllung der Wartezeit nicht entsteht, ver -
slol3en nicht gegen die §§ I und 3 Abs. I Bundesurlaubsgesetz. 
Die tarifliche Urlaubsregelung habe gegenüber § 5 Bundes-
.urlauibsgesetz, der in solchen Fällen einen a'nteilien Urtab ge -
währt, gemä13 § 13 Abs. 1 Bundesu.rlaubsgesetz, den Vorrang. 
Der von der Rechtsprechung aufgestellte Grundsatz, es gäbe 
keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, daly bei Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis vor Erfüllung der Wartezeit ein anteiliger 
Urlaub zu gewähren ist, behalte seine Gültigkeit auch nach dem 
Inkrafttreten des Bundesurtaubsgesefzes. 

(44) 
Schnelles Fahren u. U. Kündigungsgrund! 

(gr) Das Arbeitsgericht Essen hat mit Urteil vom 8. 5. 1963 
I Ca 611/63 - ausgesprochen, daf einige Verkehrsunfälle, 

die der Arbeitnehmer infolge zu schnellen Fahrens verur -
sac h t hat, eine frisfgemäIe Kündigung rechtfertigen. 

Hier hat der Arbeitnehmer als Berufskraftfahrer in einer ver -
hältnismäf3ig kurzen Zeit bereits 6 Unfälle verursacht und sich 
trotz eindringlicher Verwarnung durch den Arbeitgeber wieder 
nicht nur über die internen Betriebsanweisungen, sondern auch 
über die Bestimmungen der Slraf3enverkehrsordnung hinweg -
gesetzt, indem er im Stadtverkehr häufig über 50 km -Std. ge -
fahren ist, wobei es dann erneut zu einem Unfall gekommen 
war. 

Das Arbeitsgericht hat ausgeführt, del) es dem Arbeitgeber 
bei Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht mehr zuzu -
muten isf, das Arbeitsverhältnis mit einem Kraftfahrer, dem ein 
Transportbetonwagen in einem Wert von 85000,— DM anver -
traut war, und der durch seine gesetz- und vertragswidrige 
Fahrweise erhebliche Vermögenswerte seines Arbeitgebers 
leichtfertig gefährdet und aufs Spiel setzt, über die fristgerechfe 
Kündigungszeit hinaus fortzusetzen. 
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Wettbewerbsrecht 

,,Unterkundengeschäft" (45) 

(sr) Bekanntlich arbeiten eine ganze Reihe von Grofhändlern 
mit dem Einzelhandel nach dem System des sogenannten ‚Unter -
kundengeschäffes zusammen. Die mit dem Grol3handel zu -
sammenarbeitenden Einzelhändler (Hauptkunden) verteilen an 
Letztverbraucher (Unterkunden) Einkaufsausweise, die sie be -
rechtigen, beim Grofhandel einzukaufen. Von den Umsätzen 
erhält der Hauptkunde einen bestimmten Prozentsatz gutge -
schrieben. 

Soweit der Grof)handel nicht gegen Rabaftgese+z, Preisaus -
zeichriungsverordnung und Gesetz gegen den unlauteren Wett -
bewerb verstöt3t, ist dieses System an sich rechtlich nicht an -
greifbar. Der Bundesgerichtshof befat3t sich mit einem Urteil 
vom 8. 11. 1963 - lbZR 25/62 - mit der Frage, ob dem Grof3-
handel Wetfbewerbshandlungen seiner Hauptkunden" zuge -
rechnet werden können. Der betreffende Grolhändler war auf 
Unterlassung unlauterer Wettbewerbshandlungen verklagt wor -
den, die von einem seiner Haupfkunden bei der Werbung für 
das Unterkundengeschäff begangen worden waren. Der beklagte 
GroFhändler bestritt die Unlauterkeit der Wettbewerbshandlun -
gen des Hauptkunden (Einzelhändlers) nicht, wandte sich jedoch 
dagegen, d'ai) er für diese Handlungen, die er nicht veranlal3f 
hafte, wie ein Betribsinhaber für Handlungen seiner Beauf -
tragten einstehen sollte. 

Der Bundesgerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dai) die Zu -
sammenarbeit des Grofhandels mit dem Einzelhandel in diesem 
Falle überdas übliche Mat hinausgeht und so eng gewesen ist, 
dai) alle wesentlichen Mat3nahmen innerhalb des Vertriebs -
sysfemes vom Willen des Grot3händlers abhängig gewesen sind. 
Der Grot3händler ist aus diesem Grunde für alle Wettbewerbs -
handlungen innerhalb des Vertriebssystemes selbst verantwort -
lich. 

Steuerfragen 

Hinweispflicht des Finanzamtes V' (46) 

(sr) Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 29. 10. 1963 
VI 173/62 U - ausdrücklich die grundsätzliche Pflicht des 

Finanzamtes bejaht, den Steuerpflichtigen auf die Möglich -
keiten von Steuervergünstigungen hinzuweisen. Hängt eine 
Steuervergünstigung von einem Antrag des Steuerpflichtigen 
ab, wie z. B. beim Verlustabzug gemät3 § 10 d EStG, und vergii)+ 
der Steuerpflichtige den Antrag zu stellen, so mui) das Finanz -
amt ihn darauf hinweisen, wenn es die Möglichkeit der Steuer -
vergünstigung erkennt und kein vernünftiger Grund ers i c htli c h 
ist, warum der Steuerpflichtige denAntrag nicht stellte. 

Unterläi)f das Finanzamt in einem solchen Falle den Hinweis, 
so ist die Veranlagung fehlerhaft und es besteht auch bei 
Rechtskraft der Veranlagung die Möglichkeit nach § 222 Abs. I 
Ziff. 4 der Abgabenordnung die Wiederaufrollung der Veran -
lagung bei der Oberfinanzdirektion zu beantragen. 

Lehnt die Oberfinanzdirekfion das ab, so ist die Beschwerde 
zum Finanzministerium und gegen dessen Entscheidung die 
Klage beim Finanzgericht gegeben. 

OLIVETTI -
AUDIT 502 

neuwertig, 

wegen Umstellung 

günstig zu verkaufen 

Angebote an Fa. M. Hiessinger Nachf. Nürnberg, Am Plärrer, Tel. 62890 

Gebiude- und 
Bautenausstattung 

Wir empfehlen Ihnen aus unserem Spezial -
programm: 

Moderne Fußböden u. a. Linoleum, Gummi, 
Noraplon, Mipolam, Armstrong - Excelon, 
Läufer und Teppichböden. 

Jalousetten u. Rollos, Falttiiren u. Faltwände 
abwaschbare Schallschluck - Deckenplatten 
Pendeltüren aus Gummi und Kunststoff für 
Lagerräume usw. 

Polyester- und PVC-Wellbahnen für Ober -
dachungen aller Art. 

Safety -Walk, ein in den USA entwickelter 
Sicherheitsbelag für rutschgefährdete Stel -
len im Betrieb. 

Stapelbare Plastic - Transportkörbe 

Unser Spezialdienst für Gebäude- u. Bauten -
ausstattung und unsere Gebietsvertreter be -
raten Sie, Ihre Architekten und Handwerker. 

A Lléop. G10 0 10 
Abt. GB/Gebäude- und Bautenausstattung 

8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 05 3853 

MONCHEN . NORNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

Steuerliche Behandlùng von Abfindungen 
gemäß § 7/8 Kündigungsschutzgesetz (47) 

(gr) Nach § 3 Ziff. 9 des Einkommensteiiergesetzes und § 6, 
Ziffer 7 der Lohnsteuerdurchführungsverordinung 1963 sind 
Abfindungen wegen einer Entlassung aus einem Dienstverhältnis 
aufgrund der §5 7 und 8 Kündigungsschutzgesetz steuerfrei. 
Diese Steuerfreiheit wird von den genannten gesetzlichen Vor -
schriften ausdrücklich auf Abfindungen angewandt, die in einem 
gerichtlichen Vergleich vereinbart wurden oder auf Grund einer 
gerichtlichen Verurteilung gemät3 §5 7 und 8 KSchG zuerkannt 
wurden. 

In der arbeitsrechtlichen Literatur zu § 8 Kündigungsschutz -
gesetz ist schon bisher die Auffassung vertreten worden, dai) 
dem Sinn und Zweck der Steuervorschriften entsprechend auch 
Abfindungen, die in einem aulergerichlIichen Vergleich verein -
bart wurden, Steuerfreiheit geniei)en. Diese Auffassung ist jetzt 
vom Bundesfinanzhof durch Urteil vom 27.9. 1963 - VI 54/62 U - 
ausdrücklich bestätigt worden. In diesem Urteil lieii)f es unter 
anderem: 

„Zwar spricht der neue Wortlaut des Gesetzes nur von ge -
richtlichen Vergleichen. Die Beschränkung auf Urteile und ge -
richtliche Vergleiche lag aber nicht in der Absicht des Gesetz -
gebers. Andernfalls würden Arbeitgeber und Arbeitnehmer stets 
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen gezwungen. Das Gesetz 
wollte vielmehr nur die bisherige allgemeine Fassung des § 3 
Ziff. 9 Einkommensteuergesetz, die nur von Entschädigungen 
aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften sprach, im Interesse der 
Rechtssicherheit klar erfassen. Eine Änderung in der steuerlichen 
Behandlung von Entlassungsentschädigungen sollte aber nicht 
eintreten. Demgemäi) sind auch aui)ergerichtliche Vergleiche 
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anzuerkennen, wenn glaubhaft ist, da1 die Kündigung sozial 
ungerechtfertigt war und die Höhe der Abfindung angemessen 
ist." 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche -
ein gelungener Versuch 

(48) 

(la) Wie mehrfach berichtet, haben wir erstmals im Januar dieses 
Jahres unser Seminar für Grothndelskaufleute in Form einer 
Betriebswirtschaftlichen Arbeitswoche in München durchgeführt. 
Ziel war, Unternehmer und Junioren des GroFhande'ls eine Woche 
lang auf den verschiedensten Gebieten der praktischen Be -
triebswir+schafl neue Anregungen zu geben. 
Welch gute Resonanz dieser neue Seminartyp gefunden hat, 

zeigten schon die unverhältnismäfig rasch eingehenden An -
meldungen, deren tJberza'hl bald zu einem Aufnahme -Stop füh -
ren muFte. 

Eröffnet wurde die Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche dies -
ma:l im Münchner Hof. In seiner Begrüungsansprache gab Ver -
bandsvorsitzender Walter Braun einen kurzen Oberblick über 
die weitverzweigte. Tätigkeit unseres Landesverbandes, der mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln die Interessen des bayer. 
GroF- und Auf ) enhandels vertrete. Er bat die anwesenden Unter -
nehmer, die Arbeit des LV durch ihr Wirken im Betrieb und in 
der Offentlict keit immer wieder zu unterstützen. Es könne nicht 
genug getan werden, das Ansehen des GroFhandels, über 
dessen Funktion in weiten Kreisen der Offentlichkeit noch Un -
wissenheit bestehe, zu stärken. 

Das nun folgende Weifwurstfrühstück, zu dem der Landes -
verband seine Gäste eingeladen hafte, bot den geeigneten 
Rahmen für die ersten persönlichen Kontakte der Teilnehmer 
untereinander. Mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen 
Verlauf der Arbeitswoche schloll der Hauptgeschäftsführer un -
seres Landesverbandes den geselligen Seminarbeginn. ORR Pfrang 
wies darauf hin, daf von den Möglichkeiten einer Weiterbildung 
im GroIhandel Viel mehr Gebrauch gemacht werden sollte. Um 
den sich rasch ändernden Entwicklungen in der Wirtschaft ge -
recht werden zu können, müsse der GroIhandelsunternehmer 
von heute immer wieder aus der Erfahrung lernen, sein Wissen 
erneuern und das Verständnis vertiefen. Dafür Gelegenheit zu 
bieten, sei der Zweck der Veranstaltung. 

Unter der Gesam+Iei+ung von Dipl.-Kfm. Werner Sattel, Be -
rater des verbandseigenen Grolhandelsberafungsdienstes be -
gann dann am Nachmittag die praktische Arbeit, die d'en 
interessierten Teilnehmern eine Woche lang neue Impulse für 
ihre betriebliche Arbeit vermittelte. Das Schwergewicht der 
Thematik lag naturgemäf in betriebswirtschaftlichen. Problemen, 
wobei die neu in das Programm aufgenommenen Referate 
,Finanzierung und ‚Steuern' im GroIhandel bei den Teilneh -
mern allgemein Anklang fanden. Im Mittelpunkt des Interesses 
stand dabei das zur Zeit besonders aktuelle Problem der Mehr -
wertsteuer. 

Zweifellds als Höhepunkt kann der Aussprache-Nachmittag mit 
Grol 5 handelsunternehmern genannt werden, der Gelegenheit 
bot, die zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden Arbeitsergeb -
nisse zu testen. Damit erhielten die Teilnehmer gleichzeitig wert -
vollen Einblick in charakteristische Wesensmerkmale anderer 
Branchen, wozu auch die Besichtigung eines Papiergrofhandels -
betriebes mafgeblich beitrug. 
Nach Abschlub der Betriebswirtschaftlichen Arbeifswoche 

wurde jedem Teilnehmer eine Unterlagen-Mappe überreicht, in 
der einige Arbeitsbläfter,'Tabellen und Skizzen zu den in Einzet -
referaten besprochenen Themen zusammengestellt worden sind. 

Alles in allem können wir mit dem Ergebnis der ersten Ver -
anstaltung dieser Art - ohne den Verdacht des Eigenlobes zu 
erwecken - zufrieden sein. Nicht unwesentlich hat dazu unseres 
Erachtens die Tatsache beigetragen, daf ausschlieflich in der 

Praxis stehende Fachleute referierten. Die gute Mischung von 
Teilnehmern älterer und jüngerer Jahrgänge hat schlieFlich ein 
belebendes Moment in den Erfahrungsaustausch und in das Zu -
sammensein generell hineingebracht. Nicht zuletzt sei allen Teil -
nehmern für ihre aufgeschlossene und aktive Mitarbeit gedankt.. 

Die Erkenntnis, daf mit dieser nun neu geschaffenen Betriebs -
wirtschaftlichen Arbeitswoche eine bisher bestehende Lücke ge -
füllt werden kann, hat unseren Ausschuf für Betriebswirtschaft 
und Nachwuchsförderung dazu veranlaf3t, diese Veranstaltung 
zur ständigen Einrichtung unseres Berufsförderungsprogramms 
werden zu lassen. Nach seinem Beschluf3 wird die 

nächste Befriebswirfschaftliche Arbeitswoche 
vom 21. bis 25. September 1964 in Nürnberg 

stattfinden. Das im wesentlichen gleichbleibende Arbeitspro -
gramm wird unseren Mitgliedern zur rechten Zeit bekannt, ge -
geben. 

Großhandelskaufmann - 
ein aussterbender Beruf? (49) 

(la) Sie haben ihn sicher auch gelesen - den optisch sehr wir -
kungsvoll aufgemachten Bericht einer auflagenstarken Illustrier -
ten. Unter bombastischen Überschriften wurden darin dem Leser 
Berufsausbildung und Berufsaussichten in Deutschland ‚scho -
nungslos offengelegt. 
Was dabei herauskam, war weder sachliche Information noch 

objektive Bewertung - es war ganz einfach, eine verantwor -
tungslose Verkennung der Tatsachen. Deh ,M i llionen Lesern 
der weitverbreiteten Illustrierten ist damit wahrlich ein schlechter 
Dienst erwiesen worden: Statt aufgeklärt und informiert, muf3ten 
sie geradezu verwirrt und geängstigt das Blatt aus der Hand 
gelegt haben. 
Der Grofhandelskaufmann rangiert an letzter Stelle unter den 

‚aussterbenden Berufen. Grund: die selbständigen GroF 3 han -
delskaufleufe schlieben sich immer mehr zusammen, sie schaffen 
Kettenläden und werden sich auf die Dauer im Wettbewerb mit 
Supermärkten und Warenhäusern geschlagen geben müssen. 
Eine Chance haben die aussterbenden Berufe - zu denen auch 
der Einzelhandel gezählt wurde - allerdings von den wohl -
wollenden Autoren bekommen: sie werden nicht ganz ausster -
ben, sie werden im Durchschnitt nur auf einen Bruchteil des bis -
herigen Bestandes zurückgehen. Damit wird in stark verailge -
meinender Form ein völlig falsches Bild über die tatsächlichen 
Verhältnisse im Groffhandel entworfen, das kaum dazu angetan 
Ist, die Arbeitsmarktlage in diesem Wirtschaftsbereich zu ver -
bessern. 
Ohne Zweifel ist der Wettbewerb im Grofhandel von Jahr zu 

Jahr schärfer, der Daseinskampf durch immer wieder auftauchende 
Experimente neuer Absatzformen härter geworden. Und doch 
kann das der Lebenskraft des GroFhand'els nichts anhaben. Die 
Umsätze dieser Wirlsc'haftsstufe sind z. B. von 143 Mrd. DM in 
1958 auf 208 Mrd. DM im Jahre 1962 gestiegen. Trotz anhalten -
den Arbeitskräftemangels hat sich die Zahl der Beschäftigten im 
GroFharsdel von ca. 1 Mio. in 1960 auf 1,35 Mio. im Jahre 1963 
erhöht. Sieht so der Erfolg einer Wirtschaffssfufe aus, die ihrem 
Ende entgeengeht? 
Und wenn die Verfasser befürchten, der Grofhandel sei 

darauf angewiesen, sich durch staatliche Subventionen über 
Wasser zu halfen, so spricht dies von.kaum faf 1 barer Unkenntnis. 
Der deutsche GroF- und Au1enhandel hat bis zum heutigen Tag 
Subventionen weder gefordert noch erhalten - das muf5 zum 
wiederholten Male festgestellt werden. 

In diesem Sinne etwa haben wir auch zu den ‚sterndeute -
nischen Prognosen Stellung genommen. Doch was nützt das? 
Der reiFerische Artikel ist nun einmal geschrieben, das ver -
antwortungslose Urteil gefällt. Die Gefahr, daf Eltern und deren 
berufssuchende Kinder die Berufswahl anhand einer Illustrierten 
entscheiden, Ist ganz bestimmt gering. Trotzdem müssen wir 
- der Landesverband und seine Mitglieder - immer und immer 
wieder darauf hinweisen, welch bedeutende Aufgabe der 
funktionsechte Grof } handel in der westdeutschen Wirtschaft zu 
erfüllen hat. Der GroFhandelskaufmann wird nicht aussterben, 
seine Chancen werden im Gegenteil gröfer, je stärker Europa 
zu einem WirfschMtsraum zusammenwächst. 
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Der gute Ratschlag Wechseln Sie frühzeitig Ihren BeruP wird 
deshalb vom Grofhandelskaufmann mit Recht weiter zu geben 
sein - , vielleicht am besten an die Autoren dieser Artikelserie 
selbst. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Genossenschaftsreforn (50) 

(p) Der vom Bundesjustizministerium vorgelegte Entwurf einer 
Neufassung des Genossenschaftsgesetzes (siehe Artikel 13 in 
Heft 1/63 und Artikel 52 in Heft 3/63 dieser Zeitschrift) hat nach 
den uns vorliegenden Informationen keine Chance, noch in 
dieser Legislaturperiode verabschiedet zu werden. 

Das Genossenschaftsgesetz ist bekanntlich ein reines Organi -
sationsgesetz und berührt somit (unmittelbar) weder steuerliche 
Fragen noch solche, die d'as Kreditwesen betreffen. Da nunmehr 
die eigentliche Organisationsreform der Genossenschaften (d. h. 
die Anpassung der Organisation der Genossenschaft an die 
Erfordernisse des gegenwärtigen Wirtschaftslebens) praktisch 
jedenfalls auf längere Zeit zurückgestellt ist, wird es darauf an -
kommen, zu versuchen, die WtIbewerbsverzerrungen möglichst 
zu beseitigen, die durch steuerliche Bestimmungen' (die Bevor -
zugungen für Genossenschaften enthalten) oder durch das Kre-. 
ditwesengesetz (Ermöglichung der Koppelung von Waren und 
Kreditgeschäften, besonders bei ländlichen Genossenschaften) 
gegeben sind. 

Verbandsnachrichten 

Der Präsident unseres Gesamtverbandes 
in Bonn (51) 

Herr Konsul' a. D. Fritz Dietz wurde zum Präsidenten der 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt/Main gewählt. 

Der Vizepräsident unseres Gesamtverbandes, Herr Hans 
Hartwig, ist vor kurzem zum Präsidenten der Industrie- und 
Handelskammer Dortmund gewählt worden. 

• Verkehr 

Erhöhung der Höchstbeträge im Postan -
weisungsverkehr mit Griechenland (52) 

Das Bundesministerium für das Post und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1964 wurde der Höchstbetrag für 
Postanweisungen nach Griechenland und der für Postanweisun -
ggen in umgekehrter Richtung auf 1 300 DM (bisher 1 000 DM) 
festgesetzt. 

Postanweisungs- und Postscheckverkehr 
mit dem Ausland 

Neue Höchstbeträge für telegraphische Postanweisungen 

(53) 

nach den Niederlanden 

Der Höchstbetrag für telegraphische Post a nweisungen nach 
den Niederlanden wird ab sofort auf 2 360 hfi (bisher 1 000 hfl) 
und der für telegraphische Postanweisungen in umgekehrter 
Richtung auf 2500 DM (bisher 1100 DM) festgesetzt. 

Vervielfältigen leicht gemacht 
Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen. 

Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 
und unerreicht wirtschaftlich auf 

Und de Umschläge können Sie auch damit 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 

1 BERLIN 42 TEMPELHOF 

(54) 
Verkehrspolitik im europäischen Großhandel 

(p) Der im ,,Cehtre International du Commerce de Gros" 
(Centre) zusammengeschlossene europäische GroFhandel be -
faf ) te sich auf seiner letzten Arbeitssitzung in Brüssel eingehend 
mit den neuesten Bestrebungen der Kommission auf dem Ge -
biete der Verkehrspolitik. Die Kommission hat fünf Vorschläge 
an den Ministerrat weitergeleitet, deren Ausführung mit erheb -
l ichen Umwälzungen und veränderungen in der Verkehrsordnung 
der Mitgliedstaaten verbunden sein wird. 

Unmittelbare Auswirkungen werden die Vorschläge auch für 
die gesamte Verladerschaft haben, die sich von manchen ge -
wohnten Vorstellungen lösen muh. Der Grofhandel stellt einen 
wesentlichen Teil der Verladerschaff dar, bei dem die Unkosten 
auf dem Gebiet des Transportsektors schon heute hoch zu Buche 
stehen. Im westdeutschen Konsumgüter-, Rohstoff- und Pro -
duktionsverbindungshandel betrugen allein die Kosten für Trans -
port und Fuhrpark im Jahre 1958 12 0 /ü der Gesamtkosten. Im 
Sü1warengrofhandeI der Niederlande betrugen nach einer Er -
hebung aus dem Jahre 1953 zu diesem Zeitpunkt bereits die 

-.Transportkosten 100/6 der Gesamtkosten. 
Die Mitglieder des Centre bekundeten einstimmig ihre Auf -

fassung, daf der europäische Grol)handel sich schon heute mit 
den Auswirkungen der fünf Vorschläge befassen muf. Deshalb 
wurden in der Arbeitssitzung des Centre eingehend sämtliche 
Vorschläge der Kommission erörtert und ihre möglichen Aus -
wirkungen auf den Grol)handel diskutiert. In .einer Resolution 
befürwortet der europäische Gro1handel die Einführung des 
Margentarifsysfems, die Anmietung von Fahrzeugen im Werk -
verkehr, die gegenwärtig in der Bundesrepublik noch nicht mög -
lich ist, und lehnt jegliche Sonderbesteuerung des Werkver -
kehrs ab. 

Eine Stellungnahme des deutschen GroF- und Aufenhandels 
zu den Brüsseler Vorschlägen war zuvor im VerkehrsausschuF 
des Gesamtverbandes des Deutschen GroF- und AuFenhand.els 
unter unserer Beteiligung erarbeitet worden. Diese Stellung -
nehme wurde auf der Arbeitssitzung des Centre in allen Punkten 
gebilligt. 

Beförderungssteuer und Güterfernverkehr -
kontingente (55) 

(p) Die Anträge der Koalitionsparteien auf Senkung der Be -
förderungsteuer im Werkfernverkehr von 5 auf 3 Pf je tkm und 
auf Erhöhung der Kontingente im gewerblichen Güterfernverkehr 
um 2000 hat nach harten Auseinandersetzungen im Verkehrs -
ausschuf eine Mehrheit gefunden. Gegen die Stimmen der SPD 
befürworteten die FDP und CDU/CSU d'ie gestellten Anträge. 
Der Finanzausschuf hat ebenfalls positiv über beide Anträge 
entschieden. Es handelt sich bei Beschlüssen der Ausschüsse 
zwar nur um, -Vorentscheidungen, aber es bestehen keine An -
hal+spunkte, da13 die Regierungsparteien im Plenum eine andere 
Haltung einnehmen werden, zumal sich die Bundesminister für 
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Verkehr und Finanzen mit den verkehrs- und steuerpolitischen 
Malnahmen einverstanden erklärt haben. Bei optimistischer Be -
frachtung besteht die Möglichkeit, dal) die endgültige BeschluF5-
fassung noch Ende März erfolgt, so da13 theoretisch im Mai die 
Beförderungsteuersenkung in Kraft treten könnte. 

Kreditwesen 

Kreditprogramme (56) 

In Artikel 262 (Heft 12/63) haben wir über die zur Zeit laufen -
den Programme über öffentliche Kredite, Zinszuschüsse und 
Bürgschaften berichtet, soweit sie für den bayerischen GroF -
handel infrage kommen. Anträge für ERP-Kredite für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte (Ziffer 2 des genannten 
Artikels) sind über die Hausbank nicht, wie in Artikel 262 ver -
sehentlich angegeben an das Bayer. Staatsministerium für Wirt -
schaff, sondern an das Bayer. Staatsministerium für Arbeit und 
soziale Fürsorge einzureichen. Die Entscheidung über solche 
Anträge liegt dann bei der Lastenausgleichsbank in Bad Godes -
berg. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

2. 3. 19.30 —20.00 Abendstudio - Technischer Report, Neue Entwick -

2.3. 
lungen der Technik in Bericht und Kommentar 
Chance und Verpflichtung unserer Zeit: 

- 2. Pr. 
20.00 —20.45 

Eigentum für alle - 2. Die konkreten Plöne - 

Eine kritische Bestandsaufnahme 
2.3. 
3.3. 
4.3. 
5. 3. 
6.3. 
6.3. 
7.3. 

21.05-21.15 
18.30-18.45 
18.45 —19.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

Wirtschaft für Jedermann 
- 2. Pr. 
- 2. Pr. 17.45 - 18.00 

17.55-18.00 
18.45-19.00 
16.30-16.55 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
... der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Wie werden 
wir mit der Schrott-Lawine fertig? 

7.3. 16.55-17.00 Bilanz nach B6rsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 

9.3. 20.00-20.45 Chance und Verpflichtung unserer Zeit: Eigentum für 
alle. - 3. Die Meinung der Interessierten und der 
Interessenten 

10.3. 
11.3. 
13.3. 
13.3. 
14.3. 

18.30-18.45 
18.45-19.00 
17.55-18.00 
18.45-19.00 
16.55-17.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft für Jedermann 

-2. Pr. 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 

Außenhandel. 

Präsident Dietz protestierte bei Erhard 
gegen Verschärfung der Anti-Dumping -Vorschriften 

(57) 

Den BeschluF der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, die 
deutschen Antidumping -Vorschriften zu verschärfen und die 
Regierung zu ermächtigen, Antidumping -Zollsätze gegebenen -
falls 3 Monate rückwirkend anzuordnen, hat der Präsident un -
seres Gesamtverbandes, Konsul Fritz Dietz, wie es in einem Fern -
schreiben an Bundeskanzler Erhard und Wirtschaftsminister 
Schmücker heiif, mit Befremden und ernster Sorge von einer 
bedrohlichen Entwicklung zur Kenntnis genommen. Eine rück -
wirkende Gesetzgebung bezeichnete Dietz als „einfach untrag -
bar in bezug auf die Rechtssicherheit unseres Staate?. Die Dis -
positionen des Importhandels würden damit kaum zu verarbei -
lenden Risiken ausgesetzt und sowohl impart- wie auch preis -
politisch ernste Folgen haben. 

Exporte nach der Türkei - Transfer (58) 

Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 
Das türkische Finanzministerium het im Staatsanzeiger Nr. 11587 

vom 21. Dezember 1963 die Bekanntmachung „Serie VII - Nr. 8 
ieröffentlicht, die sich auf den Transfer des Gegenwertes solcher 
bereits verzollten Warensendungen bezieht, für die im Rahmen 
der Gültigkeitsdauer der einschlägigen Importlizenzen aus 
irgendwelchen Gründen ein Transferanfrag nicht fristgerecht 
gestellt worden ist. Der Transfer solcher Beträge kann nunmehr 
binnen dreier Monate ab Veröffentlichung der Bekanntmachung, 
d. h. bis zum 20. März 1964, bei der Zentralbank beantragt wer -
den. Für die Erteilung der Genehmigung ist jedoch Voraus -
setzung, daf 
- die bei Erhalt der Einfuhrlizenz hinterlegte Importgarantie 

bzw. - falls diese nicht einbezahlt worden war - ein Betrag 
von 10 v.H. des T -Gegenwertes der Devisensumme unter 
Zugrundelegung der heutigen Kurse zugunsten des Schatz -
amtes eingezogen und 

- der Zentralbank ein Schreiben der Lieferfirma vorgelegt wird, 
in dem diese auf Zahlung von Verzugszinsen und Entschädi -
gung verzichtet und sich mit der Verzögerung in der Trans -
ferierung ihrer Forderung einverstanden erklärt, ferner 

- der Devisengegenwert in T. auf Basis des am Tage des 
Transferantrages gültigen Kursus einbezahlt wird. 

Diese Bestimmungen können auch auf eingefrorene Forderun -
gen aus Lieferungen in der sogenannten „toten Zeit der Jahre 
1958/59 angewendet werden. Die türkischen Importeure müffen 
allerdings in solchen Fällen den sich aus der Abwertung der 
türkischen Währung im Jahre 1960 ergebenden Differenzbetrag 
nachzahlen, da andernfalls lediglich der dem heutigen Kurs ent -
sprechende Devisengegenwert des seinerzeit bei den Inkasso -
banken hinterlegten T -Betrages zum Transfer gelangt. 

Eine Nachzahlung der Kursdifferenz soll jedoch dann ent -
fallen, wenn seinerzeit ein formgerechter Transferantrag gestellt 
worden ist, der lediglich aus technischen Gründen seitens der 
Staatsbank nicht zur Durchführung gelangte. 

Zollanmeldung im Reiseverkehr (59) 

(so) Auch wenn der aus dem Ausland kommende Reisende 
glaubt, da15 die von ihm mitgebrachten Waren zollfrei sind, mu15 
er die Frage des Zollbeamten nach aus dem Ausland mitge -
brachten Waren wahrheitsgemäfi beantworten. Tut er das nicht, 
sa geht es ihm, wie es dem Herrn X in folgendem Falle erging: 

Herr X kam mil seinem Wagen aus dem Ausland. An der 
Grenze fragte ihn der deutsche Zollbeamte, ob er irgendwelche 
Waren aus dem Ausland mitgebracht habe. Herr X verneinte 
dies Bei der anschliel3enden Durchsuchung des Pkw fand der 
Zollbeamte im Kofferraum und im Innern des Wagens mehrere 
Perserteppiche. Die Zollstelle verlangte von ihm hierfür mehr 
als 600 DM Eingangsabgaben. 

Herr X erhob hiergegen Einspruch und Berufung. Dabei er -
klärte er, daF5 er die Teppiche in der Türkei gekauft habe und 
daf sie zur Einrichtung einer Wohnung bestimmt seien, die sein 
Sohn und dessen damalige in Osterreich wohnende Braut nach 
ihrer EheschIielung beziehen sollten. Er sei deshalb der Auf -
fassung gewesen, die Teppiche könnten als Heiratsgut zollfrei 
eingeführt werden. 
Das Finanzgericht wies die Berufung als unbegrindet zurück 

und führte dabei u. a. folgendes aus: 
Wird Zollgut der zollamtlichen Oberwachung erstmals vor -

enthalten, so entsteht damit für dieses Zollgut eine Zollschuld, 
wenn es nicht zollfrei ist. Diese Voraussetzungen des gesetz -
lichen Tatbestandes sind gegeben: die von Herrn X in der Türkei 
gekauften Teppiche waren mit ihrem Verbringen in das deutsche 
Zailgebiet Zollgut geworden. Herr X war - als er von dem Zoll -
beamten gefragt wurde, ob er irgendwelche Waren aus dem 
Ausland mitführe verpflichtet, die Teppiche anzumelden. 
Dadurch, da[ er die Frage des Zollbeamten der Wahrheit zu -
wider verneinte, enthielt er die Teppiche der zollamtlichen Ober -
wachung vor. Die Teppiche waren nicht zollfrei, insbesondere 
nicht - wie Herr X meinte - als Heiratsgu}, weil sie nicht 

eingeführt warden waren. „unter zollamtlicher 0berwachung 
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Die Zollstelle hat die Eingangsabgaben richtig errechnet, ins -
besondere hat sie den Zollwert der Teppiche mit Hilfe eines 
Sachverständigen richtig ermittelt. (Urteil des FG München vom 
27. 5. 1963 - Ill z 74/63, rechtskräftig.) 

Der Außenhandel der Bundesrepublik im 
Dezember und im ganzen Jahr 1963 (60) 

(so) Nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes be -
lief sich der Wert der Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland 
einschliellich Berlin (West) im Dezember 1963 auf 4360 Mill. DM 
und lag damit um l,90/o niedriger als im Dezember 1962 mit 
4444 Mill. DM. 

Die Ausfuhr erreichte im Dezember 1963 einen Wert von 
5448 Mill. DM und übertraf das Ergebnis des gleichen Vor -
jahresmonafs von 4803 Mill. DM um 13,4°/o. 
Gegenüber November 1963 war der Wert der Einfuhr um 

27 Mill. DM oder 0,6°/a leicht rückläufig, während der Wert der 
Ausfuhr um 149 Mull. DM oder 2,8°/o gestiegen ist. 

Die Auf3enhandelsbilanz ergab im Dezember 1963 einen Aktiv -
saldo in Höhe von 1088 Mill. DM. Demgegenüber stellte sich 
der Ausfuhrü'berschuf3 im Dezember 1962 auf 359 Miii). DM und 
im November 1963 auf 912 Mill. DM. 

Im Jahre 1963 wurden Waren im Werte von 52,3 Mrd. DM ein -
geführt und für 58,3 Mrd. DM ausgeführt. Das waren 5,6 bzw. 
10,10/0 mehr als im Vorjahr, in dem die Einfuhren 49,5 Mrd. DM 
und die Ausfuhren 53,0 Mrd. DM betragen hatten. 

Die AufenhandelsbiIanz schlof3 1963 mit einem Ausfuhrüber -
schuf3 von 6,0 Mrd. DM ab gegenüber 3,5 Mrd. DM 1962. In die 
Angaben für das Jahr 1963 sind nachträglich eingegangene An -
meldungen, die sich auf fast alle Berichtsmonate beziehen, ein -
gearbeitet worden. 

Wie aus diesem Bericht des Statistischen Bundesamtes her -
vorgeht, Ist die Ausfuhr im Jahr 1963 wesentlich stärker ge -
stiegen als die Einfuhr. Zweifellos hat zu Beginn des Jahres 1963 
niemand eine solche Entwicklung mit Sicherheit voraussagen 
können und auch wohl kaum erwartet. Vor allen Dingen hat der 
lange andauernde Winter 1962/63 eine so optimistische Ein -
stellung und Voraussage für das Jahr 1963 verhindert. Auf3er -
dem konnte wohl auch zu Birm des Jahres 1963 niemand 
ahnen, daf3 sich die Wettbewerbsverhältnisse für die Bundes -
republik Deutschland wegen der starken Lohn- und Preisbewe -
gung in wichtigen Konkurrenzländern Europas so günstig ent -
wickeln. Es wäre daher vollkommen verfehlt, schon jetzt ähnlich 
günstige Prognosen für das Jahr 1964 aufstellen zu wollen, ob -
wohl man sicher auf dem Gebiet des Auf3enhanderls der Bundes -
republik Deutschland auch im Jahre 1964 eine günstige Entwick -
lung erwarten darf. Wenn aber die Auseinandersetzungen der 
Tarifpartner in der angekündigten Schärfe durchgeführt werden 
und zusammen mit der zu erwartenden Sozialgesetzgebung zu 
wesentlichen zusätzlichen Belastungen für die deutsche Wirt -
schaft führen, kann der im Jahre 1963 erzielte Wettbewerbs -
vorsprung rasch wieder verlorengehen. Es sollte daher aus dem 
erzielten erheblichen Exportüberschuf3 nicht sofort wieder der 
Schluf3 gezogen werden, daf3 Maf3nahmen zur Erschwerung des 
Exports getroffen werden müssen und womöglich sogar an eine 
Änderung des DM-Kurses gedacht wird, sondern man sollte sich 
vielmehr damit begnügen, den Import in angemessener Form zu 
erleichtern und zu fördern. 

Zur Freigabe deutschen Vermögens 
in Marokko (61) 

(so) In Ergänzung einer VeröffenfFichung über die Freigabe 
deutschen Vermögens in Marokko weist das Auswärtige Amt 
darauf hin, daf3 Anträge, die bereits über die Dienststelle für 
Auslandsvermögen oder die Botschaft in Rabat eingereicht wor -
den sind, nicht erneuert zu werden brauchen. Die Anträge, die 
auf anderem Wege', z. B. direkt bei marokkanischen Dienst -
stellen eingereicht wurden, genügen jedoch nicht; sie müssen 
erneut über die Dienststelle für Auslandsvermögen gestellt wer -
den. 

Suchen 
Sie neue 

Wir vermieten in unserem Ge -

schäftshaus-Neubau in der Land -

wehrstrof3e 61 Einheiten von 235-

520qm, bezugsfertig ob Mai1964. 

Geschöftsrüume? Parkplätze und Einstellmöglich-
kelten (Autoaufzug) vorhanden. 

Angebote an Fa. Franz Hausmann, Großhandlung, 

8 MOnchen 15, Landwehrstraße 61, Telefon 531267 u. 531392 

Transfer von Rupienguthaben deutscher 
Gläubiger bei indischen Banken 

Ds Auswärtige Ant gibt bekannt: 

(62) 

Die Regierungen der Republik ' Indien und der Bundesrepublik 
Deutschland haben am 26. November 1963 in einem zwischen 
Staatssekretär L. K. Jha und Botschafter Duckwitz geführten 
Schriftwechsel eine Vereinbarung über den Transfer der bei 
indischen Banken befindlichen Rupienguthaben deutscher Gläu -
biger getroffen. Die Guthaben rühren aus dem Veräuf3erungs -
erlös der beschlagnahmten deutschen Vorkriegsvermögenswerte 
her. Sie waren im Jahre' 1959 mit der Maf3gabe freigegeben 
worden, da.f3 die Beträge über 5000 Rupien nur zur Finanzierung 
von Investitionen in genehmigten Projekten in Indien verwendet 
werden konnten. Von dieser Möglichkeit haben die deutschen 
Berechtigten in den vergangenen Jahren zu einem nicht uner -
heblichen Teil Gebrauch gemacht. 

In Ergänzung hierzu sieht die Vereinbarung vom 26. Novem -
iber 1963 vor, daf3 die noch vorhandenen Rupienguthaben bis 
zu einem Betrag von insgesamt 6,3 Mio. Rs in monatlichen Raten 
von je 1 Mio. Rs transferiert werden können. Für die auf die 
Guthaben angefallenen Zinsen sowie für Guthaben unter 5000 Rs 
war der Transfer schon bisher möglich. 

In einem zweiten Absatz sind nähere Einzelheiten über die 
technische Durchführung des Transfers enthalten, die aus dem 
Bundesanzeiger Nr. 6 vom 10. 1. 1964 zu ersehen oder bei der 
Geschäftsstelle unserer Abteilung Auf3enhandel zu erfragen sind. 

(63) 
5. VVS - Technische Messe in Kopenhagen 

In den Tagen vom 4. bis 10. Mai 1964 findet im Anschluf3 an 
den VIII. Nordischen Wärme-, Ventilations- und Sanitäfskon'gref3 
im Ausstellungsgebäude Forum in Kopenhagen die 5. VVS 
(Wärme, Ventilation und Sanität) - Technische Messe statt. 

Interessenten erfahren nähere Einzelheiten unter folgender 
Adresse: 

5. VVS - Tekniske Messe 
Udsfillingshallen Forum A/S 
Kopenhagen V 
Julius Tihomsens PIeds I 

/ 

Gemeinsamer Markt 

Jahresversammlung der Europäischen 
Handelsverbände (64) 

Der Rat der Europäischen Handelsverbände (Conseil des 
Fédérations Commerciales d'Europe, CFCE) und die entspre -
chende EWG-Gruppe (Comités des Organisations Commerciales 
des Pays de la Communauté Economique Européenne, COCCEE) 
haben ihre Generalversammlung in Madrid abgehalten. Gegen -
stand der vorgelegten Berichte und der Beratungen waren alle 
wichtigen Fragen des internationalen und des EWG-Handels. 
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An einem erfolgreichen Ausgang der bevorstehenden Ver-
handlungen im GAIT ist der Handel ganz besonders interessiert. 
Es wurde beschlossen, für die Fragen der GATT-Verhandlungen 
eine eigene Kommission zu bilden und die Probleme des inter-
nationalen Handelsverkehrs rege?mäfig und intensiv zu ver-
folgen. 

Im Zusammenhang mit allgemeinen Fragen der EWG wurde 
insbesondere eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Handel der GeneraldirektioQ Binnenmarkt der EWG-
Kommission gefordert. Gegenwärtig sind die Arbeiten dieser 
Abteilung hauptsächlich auf statistische Untersuchungen des 
Handelssektors ausgerichtet, und man scheint dort die Stellung 
des Handels im Rahmen wirtschaftspolitischer Entscheidungen, 
sowohl was den Markt der EWG als auch die Beziehungen der 
EWG zu Drittländern angeht, zu vernachlässigen. 

Das wichtigste Thema betreffend die Politik der EWG war die 
Frage der Harmonisierung der Umsafzbesfeuerung. Die Steuer-
experten des Handels aus den Mitgliedsländern konnten sich auf 
den Wortlaut einer Stellungnahme einigen, aus welcher insbe-
sondere folgende Gesichtspunkte verdienen hervorgehoben zu 
werden: 
1. Die Regierungen sollten für eine neutrale Umsatzbesteuerung 

sorgen, damit Verzerrungen zwischen den einzelnen Wirt-
schaftssektoren innerhalb eines Landes und im grenzüber-
schreitenden Verkehr ausgeschlossen werden. 

Gröf3e und Bedeutung. Die Krönung ihres Lebenswerkes bildete 
die Vollendung des neuen und modernen Geschäftshauses am 
Marienplatz 10. Die Jubilarin ist als Seniorchefin in voller körper -
licher und geistiger Frische auch heute noch im Geschäft tätig. 
Wir gratulieren Frau Wilhelmine Eckart auch an dieser Stelle 
herzlich und wünschen ihr weiterhin vor allem Gesundheit und 
geschäftlichen Erfolg. 

Anfon Leiss, Landshut - 60 Jahre 

Am 17. Februar konnte Herr Anton Leiss, Inhaber unserer Mit -
gliedsfirma Anton Leiss, EisenwarengroFhandlung in Landshut, 
Altstadt 312/13, seinen 60. Geburtstag feiern. 
Wir beglückwünschen den Jubilar, der mit dem Landesverband 

und seinem Fachzweig Eisen- und Metallwaren seit Jahren eng 
verbunden ist, auch an dieser Stelle und wünschen weiterhin 
persönlich und beruflich alles Gute. 

Emil Lex, München - 60 Jahre 

Am 15.2. vollendete Herr Emil Lex, Inhaber unserer Mitglieds-
firma Emil Lex, Grofhandlung in Vliesstoffen, München 19, Südl. 
Auffahrtsallee 36, sein 60. Lebensjahr. 

Der Jubilar - am 15. 2. 1904 in Landau a. d. Isar geboren - 

absolvierte nach bestandenem Abitur eine kaufmännische Lehre, 
2. Insbesondere abzulehnen sei eine Form der Mehrwertsteuer, die er durch zusätzliche Lehrjahre bei einem Bankhaus sinnvoll 

die neben der Produktion lediglich den Gro1handel erfa13t ergänzte. Die Verwertung seiner fundierten Kenntnisse in der 
und damit zu neuen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten des Praxis verschiedener Grot'handelsbetriebe wurde durch den Be -
GroF3handels führt. ginn des 2. Weltkrieges unterbrochen: Herr Lex wurde 1939 

3. Es müsse vielmehr vorgesehen werden, eine Produktions- eingezogen und kam erst 1946 aus der Gefangenschaft zurück. 
steuer einzuführen, die in Form einer Mehrwertsteuer ent-
weder bis zum letzten Produzenten einer Ware mit fraktio-
nierter Zahlung läuft oder als taxe unique (Phasenpauschalie-
rung) im Produktionssektor erhoben wird. 

4. Falls schlieblich in einzelnen Ländern eine autonome Umsatz-
besteuerung im Handelssektor eingeführt wird, müf5ten Wett-
bewerbsnachteile für einzelne Handelsstufen unter allen Um-
ständen vermieden werden. 
Zu den weiteren Fragen, wie Kartellrecht, Niederlassungs-

recht, Sozialpolitik und insbesondere Landwirlschaftspoli+i'k, 
wurden interessante Berichte vorgelegt, aus welchen die um-
fassende und für den Handel sehr nützliche Tätigkeit dieser 
internationalen Organisation hervorgeht. 

Die nächste Jahresversammlung hält der Conseil in Athen ab. 

Bis 1949 stellte er seine Dienste der Firma Freudenberg in Wein -
heim zur Verfügung. Im Jahre 1950 gründete Herr Lex seine 
Grofhandlung in Vliesstoffen, die sich innerhalb kurzer Zeit zu 
einer der bekanntesten Spezialgrohandlungen 
Bayerns entwickelte. 

im Raume 

Dem Jubilar gratulieren wir auch an dieser Stelle nochmals 
nachträglich und verbinden damit unsere besten Wünsche für 
sein persönliches Wohlergehen und für eine erfolgreiche Fort -
en}wicklung seines relativ jungen, aufstrebenden Unternehmens. 

Frau Josefa Hausmann, München t 

Plötzlich und unerwartet verschied am 13. Januar Frau Josefa 
Hausmann, Senior -Chefin unserer Mitgliedsfirma Franz Haus -
mann, Zweirad- und Aufozubehör-Grothandlung in München IS, 
Landwehrstrafe 61. 
Zusammen mit ihrem Ehegatten gründete Frau Hausmann im 

Personalien Jahre 1917 des gleichnamige Grofhandelsu'nternehrnen, dessen 
Führung nach dem viel zu frühen Tod ihres Mannes im Jahre 
1937 in ihre Hände gelegt worden ist. Mit unablässigem Fleil3 
und kaufmännischer Umsicht lenkte Frau Hausmann die Ge -

WIR G RAT U LI E R EN schicke ihres Unternehmens, das sich im Laufe der Zeit zu einer 
angesehenen FachgroFhandlung entwickelte. Ihr standhafter 
Charakter und ihre liebevolle, vertrauenerweckende Art machten 
sie zur Seele ihrer Firma, die sie im Jahre 1944 ihrer Tochter,' 
Fräulein Irmingard Hausmann und den langjährigen Mitarbeitern 
anvertraute. Mit ungebrochener Tatkraft ging sie an den Wieder -
aufbau des Ende 1944 ausgebombten Betriebes. Es war ihr nicht 
mehr vergönnt, die Vollendung eines weiteren Geschäftshaus -
neubaues mitzuerleben. Der Tod hat einem arbeitsreichen, von 
Fürsorge für seine Umwelt erfüllten Leben ein Ende gesetzt. 

Der Landesverband betrauert den Verlust eines treuen Mit -

dem Vorsitzenden des Vorstands unserer Mitgliedsfirma Otto 
Stumpf AG., Nürnberg, Kontumazgarten 19, Herrn General-
direktor Stumpf zur ehrenvollen Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes I. Klasse; 

dem Alleininhaber unserer Mitgliedsfirma Ernst Kurz Eisenwaren-
grofhandlung, in Fürth/Bay., Herrn Ernst Kurz zur' ehrenvollen 
Wiederberufung zum Handelsrichter beim Landgericht Nürnberg-
Fürth; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Richter & gliedes. Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
Frenzel, Sanif. Grof)handlung in München, Frau Amalie Held 
zum 25 -jährigen Diensfjubiläum als Telefonistin in ihrer Firma. 

Frau Wilhelmine Eckart, Nürnberg - 70 Jahre 

Am 21. Januar 1964 feierte Frau Wilhelmine Eckart, geb. Ettlèr, 
die Gründerin und Inhaberin unserer Mifgliedsfirma Eitler & 
Hoffmann, Elektro- und Rundfunkgrofhandlung in Nürnberg, 
Marienplatz 10, ihren 70. Geburtstag. 

Mit nie erlahmender Schaffenskraft führte sie ihr angesehenes 
Unternehmen aus kleinen Anfängen im Jahr 1936 trotz zwei-
maliger schwerer Bombenschäden 1943 und 1944 zur heutigen 

bewahren. 

Herr Jacob Höhn, Würzburg t 

Am 11. 1. 1964 verschied im 74. Lebensjahr nach kurzem 
schweren Leiden, nur wenige Monate nach dem für ihn so 
schmerzlichen Verlust seiner Gattin, Herr Jacob Höhn, Inhaber 
unserer Mitgliedsfirma Jacob Höhn KG, Schùhwarengrof)hand -
lung in Würzburg. Der Verstorbene stammte aus der Rheinpfalz, 
wo er auch seine Lehrzeit absolvierte und schon bald leitende 
Positionen im SchuhgroFhandel einnahm. Den 1. Weltkrieg 
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machte er an vorderster Front mit. Nach Beendigung des Krieges 
traf er in seine alte Firma ein, in der er verblieb bis er im Früh -
jahr 1926 in Würzburg seine eigene Schuhgrof3handlung gründen 
konnte. Aus zunächst kleinen Anfängen hat Herr Höhn, der ein 
vorbildlicher Grofhanclelskaufmann war, seine Firma zu einem 
Unternehmen ausgebaut, dessen Rut weit über die unterfränki -
schen Grenzen hinausgeht. Am Ende des 2. Krieges wurde der 
Betrieb total ausgebombt. Herr Hohn hat es dank seiner uner -
müdlichen Schaffenskraft fertig gebracht, den Betrieb neu, 
gröl)er und noch leistungsfähiger wieder aufzubauen. 

Herr Jacob Höhn war ein treues Mitglied unseres Verbandes, 
dem er stets mit Rat und Tat zur Seiie stand; insbesondere auch 
in seiner Eigenschaft als langjähriges Mitglied des Fachaus -
schusses des Fachzweigs Schuhe. Er war aber auch ein wohl -
tätiger Mann, der unendlich viel für die Stadt Würzburg ind 
deren Bevölkerung leistete, ohne dat3 die Offentlichkeit davon 
etwas erfahren sollte, Im November 1960 wurde ihm in An -
erkennung der um Staat und Volk erworbenen besonderen Ver -
dienste das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Wir trauern mit den Angehörigen um einen selbstlosen Mann, 

der in den Kreis der wahrhaft königlichen Kaufleute gehörte. 

Karl Sigwart, Nürnberg t 

Am 21. Janluar 1964 verschied plötzlich und unerwartet im 
Alter von 70 Jahren der Seiorchef unserer M.ifgliedsfirma 
Schmidt & Sigwart, Elektro- und Rundfun'kgrot3hand'lung in Nürn -
berg. 

Der Verstorbene gründete am 2. 1. 1920 seine Firma die er 
nach Uberwindung schwerster Kriegsschäden durch nie er -
lahmende Schaffenskraft zu ihrer heutigen Gröt3e und Bedeutung 
emporführte. 

Mit Herrn Sigwart verlieren wir ein treues Mitglied, das sich 
stets für die Belange seines Berufsstandes einsetzte. Ein ehren -
des Gedenken ist ihm sicher. 

Buchbespréchungen 

Alles auf Wagnis von Lutz Graf Schwerin von Krosigk, erschienen im 
Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen, 1963. Preis DM 44,50. 

Der Mut zum Wagnis ist die Mitgift des Kaufmanns - mit diesen Wor -
ten beginnt der Autor dieses umfangreichen Werkes aber die Geschichte 
des Handels. Eine erstaunliche Falle interessanten Materials wurde hier 
zusammengetragen und zu einer lebendigen Erzählung verarbeitet. Der 
Leser wird durch die Zeit der grollen Kaufherrn des Mittelalters geführt 
und erlebt die Stellung des Handels in der Zeit der Industrialisierung und 
unserer Gegenwart. In einem sehr umfangreichen Fachregister kann man 
die Namen bedeutender und weniger bekannter Handelskaufleute bis in 
die jüngste Zeit erfahren. Mit einem Wort, eine geglückte Gesamtschau 
des deutschen Handels. 

Außenwirtschaftsgesetz - Kommentar der Hamburger Autoren Dr. H. Sieg, 

Dr. H. Fohning und K . -F. Kölling. 
Das Außenwirtschaftsrecht ist immer mehr zu einer Materie geworden, 

die nicht nur für wenige Spezialisten von Bedeutung ist; auch dur viel -
seitig tätige Unternehmer und Angestellte sollte sich in den Grundzügen 
dieses Rechtsgebietes auskennen. Der vorliegende Kommentar beabsich -
tigt, dabei Hilfestellung zu leisten und zu den jetzt aktuellen Problemen 
neue Gesichtspunkte aufzuzeigen. 

Die Kommentierung geht van dem neuesten Text des Außenwirtschafts -
gesetzes aus, wobei die Änderungen durch das Gesetz vom 26. 7. 1962 be -
rücksichtigt sind. Ebenso verhält es sich bei der Außenwirtschaftsverord -
nung, die im Jahre 1962 drei Änderungen erfuhr. In allen Fällen, wo bei 
der Kommentierung de; Außenwirtschaftsgesetzes auf die Außenwirt -
schaftsverordnung Bezug genommen ist, konnte daher die letzte Fassung 
der AWV zugrunde gelegt werden. 

Der Kommentar ist kein reiner Juristen-Kommentar. Infolge der Mit -
arbeit eines im Außenhandel erfahrenen Volkswirts sind überall dort auch 

die wirtschaftlichen Gesichtspunkte in den Erläuterungen berücksichtigt 
worden, wo es im Interesse der Wirtschaft darauf ankommt, die Vor -
schriften nicht allein vom juristischen Standpunkt aus zu kommentieren. 

Der Kommentar ist im Verlag Franz Vahlen GmbH., Berlin und Frank -
furt a.M. erschienen er umfaßt 388 Seiten 8°, in Leinen gebunden - Preis 
DM 31.—. Interessierte Verbände und Firmen wollen sich bitte direkt an 
vorstehenden Verlag, Berlin 45, Willdenowstraße 6, wenden. 
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Muslerverträge für Provisionsvertretungen zwischen deutschen Lieferfirmen 
und ihren Vertretern in dar Schweiz Ivan Dr. K. J. Meyer-Marsilius). 
Die Handelskammer Deutschland -Schweiz hat in der Reihe ihrer Muster -

verträge erstmals ein Vertragsmuster in Farm einer Broschüre heraus -
gegeben, da die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen in den bisher 
herausgegebenen Vertragsmuster dazu führten, daß die Erläuterungen zu 
umfangreich wurden, um in einer Kurzfassung Platz zu finden. 

Die neue, 60 Seiten umfassende Broschüre enthält jeweils zu dun ein -
zelner, Paragraphen des Vertragsmusters ausführliche Erläuterungen mit 
zahlreichen praktischen Hinweisen. Für den eigentlichen Vertragsabschluß 
im Einzelfall können die in einer Einstecktasche beigefügten beiden 
Exemplare des Provisionsvertreturigs-Vertrages, die jeweils nur den Wort -
laut der einzelnen Bestimmungen enthalten, verwendet werden. 

Die Broschüre enthält weiter eine vergleichende Gegenüberstellung des 
Handelsvertreterrechts der Bundesrepublik und der Schweiz, jeweils ge -

ordnet noch den einzelnen sachlichen Gesichtspunkten, sowie eine Dar -
stellung der schweizerischen Zollbestimmungen für die Einfuhr von Mustern 
und Drucksachen. 

Die Publikation ist ganz auf den praktischen Gebrauch zugeschnitten, 
wo.ei die Handelskammer sich bemüht hat, gemäß ihrer neutralen Stellung 
zwischen Lieferfirmen und Vertretern eine Fassung zu findun, die den 
Interessen beider Seiten gerecht wird. Extreme Formulierungen sind daher 
bewußt vermieden worden. 

Preis der Broschüre für Mitglieder der Kammur Fr. 8.—, für Nichtmit -

glieder Fr. 20.—. Anzufordern bei der Handelskammer Deutschland -Schweiz, 
Zürich 1, Talacker 41. 

Mit Bildern verkaufen v i n Hans Friedrich, erschienen im Verlag für Unter -
nehmensführung Baden-Baden, Postfach 1110; 88 Seiten, Pappband 
zelloptianiert, Preis DM 16,—. 
Dies ist ein gefällig geschriebenes Kompendium zum Thema „Bildhafte 

Darstellung als Kunstgriff im Verkaufsgespräch". Der Verfasser, der sich 
seit vielen Jahren mit der Verkaufsfärdsrung „von der Pike auf" befaßt, 
will damit dem Verkäufer im Außendienst helfen. Er will ihm aufzeigen, 
wie ein Verkaufsgespräch illustriert werden kann und er tut dies in humor -
voll aufgelockertem Stil anhand von vielen praktisch erlebten Beispielen. 

Modernen Verkaufsmethoden aufgeschlossene Reisende und Verkaufsleiter 
werden gern zu diesem Buch greifen, das ihnen alles Wissenswerte über 
sales portfolios, sprich über das -optische Verkaufsangebot, vermittelt. 

Soeben erschien in einer fünftun, völlig neu überarbeiteten Auflage das 
bekannte Handbuch für Praxis und Technik das Außenhandsls „Export -
Import Spedition" von Dr. Ohling im Verlag Hammerich und Lesser, 
Hamburg. Das Werk umfaßt 488 Seiten mit rund 50 Bildern, Karten und 
Formularen im Text bei einem Preis von DM 32,—. 
Das Handbuch bringT eine Zusammenfassung aller wichtigen Gebiete 

des Exportes, Importes und der Spedition, ganz ouf die Bedürfnisse der 
Praxis zugeschnitten. Als Lehr- und Dbungsbuch für den Nachwuchs sowie 
als Arbeitsbuch und Nachschlagewerk für den Praktiker genügt es allen 
Ansprüchen. Besonders hervorzuheben sind zahlreiche Fracht- und Kalku -

lationsbeispiele, die auch dem erfahrenen Fachmann noch wertvolle 
Dienste leisten. 

„Der Gesallschaftsvertrag in seinur zweckmäßigsten Form" 

Im Friedrich Kiel -Verlag GmbH., Ludwigshafen, erschien ein Werk van 

Dr. H. K. Klaus; „Von. der Gründung bis zur Auflösung der OHG, KG, 
Stillen Gesellschaft, Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, GmbH.", 5. Auf -
lage, 274 Seiten, DM 25,—. 

Diese Schrift gibt dem Großhandelskaufmann in klarer Form einen 
Uberblick über die Möglichkeiten, welche Rechtsform er für sein Unter -

nehmen wählen soll, daneben auch einen Hinweis dafür, welche Rechts -
form die zweckmäßigste für sein Unternehmen ist. Die rechtlichen Grund -
züge werden sowohl für die OHG, KG, GmbH., Gesellschaft des Bürger -
lichen Rechts, Stille Gesellschaft und die Genossenschaft dargelegt. Ein -
schlägige Fragen des Erbrechts und des ehelichen Güterrechts finden 
Berücksichtigung, soweit sie das Gesellschaftsrecht berühren. Steuerliche 
Hinweise vervollständigen die Darstellung. 

,,Osthandel" von Dr. Uwe Lüthje, VWV-Verlag für Wirtschaft und Ver -
waltung GmbH., Frankfurt/Main, Myliusstr. 56. 

Der Handel mit den Ostblockländern nimmt aus verschiedenen Gründen 
im Welthandel der freien Welt und daher auch der Bundesrepublik Deutsch -
land eine besondere Stellung ein. Die wesentlichsten Unterschiede zur 
freien Welt liegen bei den Staaten des Ostblocks vor allen Dingen darin, 

daß der Außenhandel monopolisiert ist und Fast ausschließlich von für 
die verschiedenen Fachgebiete eingerichteten staatlichen Außenhandels -
gesellschaften betrieben wird und daher weitgehend politisch beeinflußt 
ist. Infolgedessen mußten auch die Länder der freien Welt die Abwicklung 

sogenannter Osthandelsgeschäfte der Reglementierung und Uberwachung 
unterwerfen. I 
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Herr Dr. Uwe Lüthje hat in seinem Werk ,,Osthandel" die für den Ost-
handel geltenden Bestimmungen und Beschränkungen ausführlich und leicht 
verständlich geschildert und zwar im einzelnen nach folgenden Gesichts-
punkten: 

haben, wird besonders hervorgehoben. Der preisgebundene Markenartikel 
verstößt nicht gegen das Grundprinzip der Marktwirtschaft, den freien 
Wettbewerb. Der Verfasser schließt das Buch mit folgender bemerkens -
werter Feststellung: 

- Vorschriften über den Osthandel im Außenwirtschaftsrecht der BRD; „Die vertikale Preisbindung sollte daher nicht bekämpft, sondern als 
- Verfahren bei der Warenein- und .ausfuhr; eine sinnvolle Ergänzung des Markenartikels angesehen werden, aus der 
- Warendurchfuhr, Transithandel, Dienstleistungs., Zahiungs. und Kapital- 

- wenn sie auf geeignete Produktarten beschränkt bleibt und die Han -
verkehr; Meldebestimmungen ; delsspannen angemessen sind - Hersteller, Handler und Verbraucher 

- Die Handels- und Zahlungsabkommen mit den Ostblockländern; Nutzen ziehen." 
- Zugelassene Vertragspartner in den einzelnen Ostblockländern (Außen -

handelsgesellschaften); 
- Besonderheiten bei Abschluß und Abwicklung von 

schaften ; 
Osthandelsgesell- Taschenbuch für den Buchhalter 1961 

Bearbeitet von Dipl.-Volksw. W. Alt, Dipl-Kfm. E. Engel und Dr. W. Kresse. 

- Schiedsgerichtsklouseln für den Fall von Rechtsstreitigkeiten; 350 Seiten - Plastikeinband - DM 7,80, erschienen im Taylorix Fach-

- ECE-Lieter- und Montagebedingungen ; verlag Stuttgart. 

- Schiedsgerichts- und Schlichtungsordnungen der HK Zürich und Stockholm. 
Da die genaue Kenntnis der Verfahrensfragen und Besonderheiten für 

Der 9. Jahrgang des Taschenbuches für den Buchhalter erhält durch die 
Themen Mehrwertsteuer und Urlaubsneuregetung, Leasing und Factoring, 
Offene-Posten-Buchhaltung sowie Buchungsablaufsysteme bei Duplex -Auto -
maten ein hochaktuelles Gepräge. Es vermittelt ferner wie jedes Jahr 
einen interessanten Querschnitt durch die Gebiete Buchhaltung und Orga -
nisation, Jahresabschluß und Bilanz, Kostenrechnung und Statistik, Steuer-, 

alle am Osthandel interessierten und beteiligten Unternehmungen wichtig 
ist, kann ein sorgfältiges Studium der Broschüre ,,Osthandel" von Dr. Uwe 
Lüthje die Firmen vor unangenehmen Oberraschungen schützen. Die Bro-
schüre umfaßt 72 Seiten DIN A 5, broschürt, und kann vom VWV-Verlag 
für Wirtschaft und Verwaltung zum Preis von DM 7,20 + Versandspesen Wirtschafts. und Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Berufsbildung sowie 
bezogen werden. Betriebswirtschaft und behandelt wichtige Änderungen auf den einschlö. 

gigen Rechtsgebieten. 

Wolf's Steuer-Leitfäden: „Die Vermögensaufstellung zur Einheitsvermitt -
lung für gewerbliche Betriebe", Preis DM 4,40, und Arbeit;recht.Blattei - Systematische Darstellungen, Rechtsprechung, Ge-
„Die Vermögenserklörong zur Vermögenssteuerhauptveranlagung 1963" 
Preis DM 4,80, Leitfodenverlag Dieter Sudholt, Assenhausen, Obb. 
Die bewährten Wolfs.Steuerleitfàclen orientieren sich wieder an Ver- 

setzestexte und aktuelle Kurzberichte, Handbuch für die Praxis. Unter 
Mitwirkung hervorragender Sachkenner aus Wissenschaft und Praxis 
herausgegeben von Professor Dr. Dr. h.c. Friedrich Sitzler. Viertel jähr. 
lich 3 Lieferungen 23,65 DM. Grundwerk (Stand 24. 4. 1963): rund 12300 
Seiten, DIN A 5, in 10 Sammel-Einbänden gebrauchsfertig geordnet 

gleichsvordrucken amtlicher Formulare, deren richtiges und sachgemäßes 
Ausfüllen dadurch erleichtert wird, daß sie mit Hinweisziffern versehen 
sind, die auf die entsprechenden Suchnummern des Leitfadens verweisen. 
Unter diesen Suchnummern finden Sie eingehende Erläuterungen und Hin-
weise auf einschlägige höchstrichterliche Entscheidungen. Die neuen Ver. 
mögenssteuerrichtlinien von 1963 sind berücksichtigt. Die erforderlichen 
Hilfstafeln und Tabellen, Umrechnungstafeln für ausländische Währungen, 
Verzeichnis der Kurswerte usw. sind klar und übersichtlich zugeordnet. 

150,— DM. 

Auch die April-Lieferung 155 enthält wieder eine Fülle von Arbeits -
unterlagen für die tägliche Praxis. Besonders aktuell wegen der bevor -
stehenden Urlaubszeit ist die Darstellung der Rechtsgrundlagen des Erho -
lungsurlaubs auf Grund des neuen Bundesurlaubsgesetzes, die u. a. er. 
läutert, welche Rechtsquelle beim Zusammentreffen abweichender gesetz -
licher, tarifvertraglicher, betrieblicher oder einzelvertraglicher Urlaubs -
regelung den Vorrang hat. Weitere Beiträge behandeln die Gewährung 
und Rückzahlung von Sonderleistungen, das Günstigkeitsprinzip, die Lei -
stungen an Kriegsopfer und Einzelfragen zum Vermögensbildungsgesetz 
und zum Lohnsteuerrecht. Gerichtliche Entscheidungen über Rückzahlungs -
klauseln bei Prämien und Gratifikationen, Arbeitsbefreiung für Betriebs -
ratsaufgaben, Mitbestimmungsrecht bei Akkordarbeit, Eingruppierung bei 

Wir können die Leitfäden als rationelles Hilfsmittel zur Bewältigung der 
erforderlichen schwierigen Erklärungsarbeit bestens empfehlen. 

Recht der Wertpapiere 1 . 

Wertpapiere gehören zum täglichen Brot des Kaufmanns und gerade 
auch des Großhändlers. Gleichwohl, wissen, wie die Erfahrung immer wie-
der zeigt, nicht alle, die in einem Großhandelsbetrieb besonders mit 
Wechseln oder Schecks zu tun haben, immer genügend Bescheid, vor allem 
auch nicht über die rechtlichen Voraussetzungen und Folgen. 

Tarifänderungen, Beschäftigung Schwerbeschädigter, Schiedsgerichtsver -
fahren, Lohnpfändungs- und Lohnsteu e rfragen sowie eine Zeitschriften -
Auslese und Kurzberichte über aktuelle Fragen runden die Lieferung ab. 

Schon diese nicht erschöpfende Inhaltsübersicht einer Monats-Lieferung 
zeigt die Vielfalt der Probleme, die in der täglichen Praxis immer wieder 
gelöst werden müssen, was eben nur mit Hilfe eines umfassenden und 
stets den neuesten Rechtsstand enthaltenden Blattei-Handbuchs möglich 
ist. Deshalb kann die Anschaffung der AR -Blattei nur empfahlen werden. 
Interessenten stellt der Verlag gern Probehefte zur Verfügung. 

Das soeben in Neuauflage erschienene Büchlein das „Recht der Wert-
papiere" von dem bekannten Münchner Ordinarius Prof. Dr. Hueck (138 Sei-
ten, kartoniert DM 5,—, Leinen DM 7,50, Verlag Franz Vahlen, Berlin und 
Frankfurt) kann hier Abhilfe schaffen. Wenn es auch in erster Linie für 
Studierende gedacht ist, ist es dochs o gehalten, daß auch der interessierte 
und vorwärtsstrebende Großhandelskaufmann davon Nutzen ziehen kann, 
zumal die neueste Rechtsprechung, besonders auch diejenige des Bundes-
gerichtshofs, berücksichtigt ist. 

„Die Kostenstellenrechnung des Großhandels Im Dlen;ta d35 zwischen-

,,Markenartikel, die ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung und Preis- betrieblichen Kosten- und Leistungsvergleiches« 
bindung" von Wirtschaftsprüfer Dipl-Kfm. Franz Ziegler, 80 Seiten, kart., 2 -

von Dr. Konrad Mellerowicz, ordentlicher Professor für Betriebswirt-
schaftslehre an der Technischen Universität Berlin, 2. Auflage 1963, Ver-
lagsbuchhandlung München und Berlin, 289 Seiten, Leinen, Preis: DM 16,-. 
Mellerowicz umreißt das gesamte komplexe Problem. Ausgehend von 

einem kurzen Abriß der Vorgeschichte des Markenartikels entwickelt er 

farbiger Umschlag, DM 19,50. 

Die bei der RGH neu erschiene Schrift ist insofern zu begrüßen, als 
damit ein neuer Beitrag zur Entwicklung allgemeiner Richtlinien für den 
Aufbau, die Gliederung und die Auswertung einer Kostenstellenrechnung 
im Großhandel vorliegt. Es ist ganz unmöglich, die Problematik der 
Kostenstellenrechnung im Großhandel in einem Buch so zu behandeln, daß 
variierte Lösungen für die verschiedenen Anforderungen der Praxis aller 
Branchen gegeben sind. Wenn man aber bedenkt, daß aus 'der Unsicher -
heit auf diesem Gebiet im allgemeinen eine ablehnende Haltung gegen -
über differenzierten Kostenaufstellungen entspringt, so sollte man allen 
Zweiflern diese Broschüre zum genauen Studium empfehlen. Anhand aus -
gewählter Beispiele wird dargestellt, wie man in einzelnen Betrieben 
Kostenstellenrechnungen aufgebaut hat und welche Möglichkeiten damit 
verbunden sind. Zweifellos können wir in einer Reihe von Branchen des 
Großhandels nicht alles, aber doch vieles erreichen, was mit Hilfe einer 
gegliederten Kostenauswertung zu einer besseren betrieblichen Steuerung 
und zu einer höheren Ausnutzung der betrieblichen Leistung beiträgt. 

eine präzise Begriffsbestimmung des Markenartikels - insbesondere in 
Abgrenzung des echten Markenartikels vom unechten Markenartikel, dem 

die gleichbleibende Qualität und die Anerkennung durch den Markt oder 
die Verkehrsgeltung fehlt. Die Preisbildungsprobleme bei Markenartikeln 
sowie die Auswirkungen auf allen Wirtschaftsstufen sowie die Auswirkun-
gen auf den Verbraucher werden unvoreingenommen untersucht. 

Mellerowicz gibt am Schluß seines Buches eine zusammenfassende 
Deutung des Problems. In einer ordnungspolitischen Würdigung stellt er 
fest, daß in Anbetracht des geringen Anteils der Markenwaren am Umsatz 
des Einzelhandels keine ernsthaften Störungen des Preiswettbewerbs auf 
der Handeisstufe vom Markenartikel ausgehen können. Die große Bedeu-
tung, die Markenartikel insbesondere für eine differenzierte Bedarfsdeckung' 
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Arbeitgeberfragen 

Unfallversicherung bei der Großhandels -
und Lagereiberufsgenossenschaft 
(gr) a) Beitragserhöhung 

(65) 

Die gesetzlich beschlossene Anhebung der Unfallrenten um 
9°/o wird voraussichtlich eine Beitragserhöhung von 10-15 0 /o 
zur Folgehaben. Dazu kommt noch die Umlage für die Erhöhung 
der Altrenten in der KnappscrhaftsversicPherun9, die ungefähr 
1/ bis 1 / 3 0 / 0 der Lohnsumme ausmachen wird. 

b) Sicherheitsbeauftragte nach dem Unfaliversicherungs-Neu -
regelungsges etz 
Die Vertreterversammlung der Grofhand'els- und Lagerei -

berufsgenossenschaft hat am 17. Januar 1964 über die Bestellung 
von Sicherheitsbeauftragten einen Beschl'ut gefaFt. Darnach wer -
den die Mifgliedsfirmen der Berufsgenossenschaft in zwei Grup -
pen eingeteilt: 
Gruppe I umfe13t die Unternehmen mit geringerer Unfallgefahr, 
Gruppe 2 die Unternehmen mit gröFerer Unfallgefahr. 

Gruppe 1, das sind 2/3 der Betriebe, sollen bei mehr als 
30 Arbeitnehmern einen Sicherheitsbeauftragten, bei mehr als 
150 Arbeitnehmer zwei Sicherheitsbeauftragfe und bei mehr als 
500 Arbeitnehmern drei Sicherheitsbeauftragte haben. 

In der Gruppe 2 - etwa 1/3 der Betriebe - sollen bei mehr 
als 20 Arbeitnehmern ein Sicherheitsbeauftragter, bei mehr als 
50 Arbeitnehmer zwei Sicherheitsbeauftragte und bei mehr als 
200 Arbeitnehmer drei Sicherheitsbeauftragte bestellt werden. 
Die Berufsgenossenschaft hat bereits die in Frage kommenden 
12000 Betriebe angeschrieben und gebeten, die Namen der 
Sicherheitsbeauftragten anzugeben. Die Benennung hat bis zum 
10. März 1964 zu erfolgen. 

Wehrdienst - 

zur UK-Stellung von Wehrpflichtigen (66) 

(gr) Wir machen darauf aufmerksam, dat5 im Bundesanzeiger 
Nr. 25 vom 6.2. 1964 unter dem 31. 1. 1964 Allgemeine Verwal -
tungsvorschriften über die Grundsätze, die dem Ausgleich des 
personellen Kräftebedarfs zugrunde zu legen sind' veröffent -
licht worden sind. Hier sind im einzelnen die Voraussetzungen 
für eine UK-Stellung aufgeführt. Aus betrieblichen Gründen kann 
in Friedenszeiten hiernach eine UK-Stellung erfolgen, wenn 
a) eine Heranziehung zum Wehrdienst die Fortfi.hrung des Be -

triebes gefährden würde, oder 
b) durch die Heranziehung zum Wehrdienst due Fortführung des 

Betriebes so erschwert würde, daF eine unzumutbare Be -
einträchtigung des Betriebes oder wegen der Auswirkungen 
auf andere eine nicht unwesentliche Störung des Wirtschafts -
lebens eintreten würde, oder 

c) die Fortführung einer bestimmten Tätigkeit durch ihn dringend 
notwendig erscheint, es sei denn, daF das öffentliche Interesse 
an seiner Heranziehung zum Wehrdienst überwiegt. 

Zurückstellung vom Wehrdienst - 

§ 12 Wehrpflichtgesetz (67) 

(gr) Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat am 16. Juli 1963 
in 4 Entscheidungen - AZ VII C 60, 85, 94, 96/62 - erstmalig 
höchstrichterlich zur Zurückstellung vom Wehrdienst von Ge -
werbefreibenden und damit zur Unentbehrlich'keit von Söhnen 
im elterlichen Betrieb Stellung genommen. Die neueste Recht -
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann wie folgt zu -
sammengefat5f werden: 
1. Einschränkung und Ertragsminderung im Gewerbebetrieb gel -

ten nicht als besondere Härte im Sinne des § 12 Abs. 4 Wehr -
pflichtgesetz, welche zur ausnahmsweise befristeten Zurück -
stellung vom Wehrdienst fü'hre'n kann. 

2. Die Gesellenzeif ist kein Aus'bildungsabschnitt im Sinne des 
§ 12, Abs. 4 Nr. 3 Wehrpflichtgesetz. 

3. Die Wehrersatz'be'hörden können trotz Vorliegen der gesetz -
lichen Voraussetzungen unter besonderen Umständen (Wehr -
ersatzlage) die Zurückstellung vom Wehrdienst ablehnen. 

4. Die Klage gegen den Musterungs- oder Zurückstellungsbe -
scheid ist stets eine Anfechtungsklage. Die Verpflichtungs -
oder Vornahmeklage scheidet in Wehrpflichtsachen grund -
sätzlich aus. Das Bundesministerium für Verteidigung hat die 
Wehrersatzbehörden angewiesen, bei der Entscheidung über 
Z ur ü c k s t e ll ungsan t r ä ge und UK-Stellungsvorschläge strenge 
Mat5stäbe anzulegen, damit trotz der geburtenschwachen 
Jahrgänge das Soll der Bundeswehr an Wehrpflichtigen er -
reicht wird. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Rechtsfolgen bei Nichtauslagen von 
Tarifverträgen im Betrieb (68) 

(gr) Nach § 7 des Taritvertragsgesetzes ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die für seinen Betrieb mat5gebenden Tarifverträge 
an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen. In diesem Zusam -
menhang verweisen wir auf den Artikel 244 in Heft 12/1963 
dieser Zeitschrift. 

Vielfach ist in Tarifverträgen für die Geltendmachung von 
gegenseitigen Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis bei dessen 
Beendigung eine AusschluFfrist vorgesehen. (Vergl. § 12 Ziffer 2 
Abs. 2 des Manteltarifvertrags für Angestellte in d'en bayerischen 
Betrieben des Grob- und Aut5enhandels vom 1. April 1961.) 
Wenn der Arbeitnehmer bei Beendigung des Anstel'lungsvehält -
nisses seine Ansprüche n i c 1 ht innerhalb zwei Monaten geltend 
macht, sind diese Ansprüche ausgeschlossen. 

Fraglich kann dabei werden, welche Rechtsfolgen eintreten, 
wenn der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht nachkommt, 
der Arbeitnehmer deshalb die Ausschlut5frist nicht einhalten 
'kann, wail er die Möglichkeit der Einsichtnahme in dan Tarif -
vertrag nicht hatte. 

In dem vom Bundesarbeitsgerichf zu entscheidenden Fall 
hatte sich der Arbeitnehmer darauf berufen, dab der Arbeit -
geber rechtsmit5bräuchl'ich handelt, wenn er sich auf die Aus -
schlut5frist beruft, obwohl er seiner Verpflichtung zur Auslage 
des Tarifvertrages nicht nachgekommen war. Das Bundesarbeits -
gericht hat dabei ausgeführt, dab dann, wenn der Arbeitgeber 
den einschlägigen Tarifvertrag nicht im Betrieb auslegt, noch 
keine Treuewidrigkeif vorliege, die gegenüber der Versäumung 
einer Ausschlutsfrist den Einwand der unzulässigen Rechtsaus -
übung rechtfertigen könnte. 
Wir empfehlen aber dennoch, urn Schwierigkeiten zu vermei -

den, und der in § 7 des Ta.rifvertragsgesetzes verankerten Aus -
lagepflicht von Tarifverträgen im Betrieb Folge zu leisten. 

Für Jugendliche kein Teilurlaub vor 
Erfüllung der Wartezeit (69) 

(gr) Ein Jugendlicher, der am 1. Oktober oder an einem spä -
teren lag des Jahres, in dem er 18 Jahre alt wird, in ein Arbeits -
verhältnis eintritt, hat unter der Voraussetzung, dab das Url3ubs -
Jahr dem Kalenderjahr entspricht, für das' Eintrittsjahr keinen 
Urlaubsanspruch nach § 19 Jugendarbeitsschutzgesetz (24 Tage). 
Dies gilt auch dann, wen 1 n der Jugendliche nunmehr als Er -
wachsener über den 31. Dezember des Eintrittsjahres hinaus im 
Arbeitsverhältnis bleibt (Urteil des Bunde'sarbeifsgeriohts vom 
4. 10. 1963 - 1 AZR 488/62). Wenn also ein Jugendlicher, der 
am 1. Januar noch nicht 18 Jahre alt war und ami. Oktober in 
ein Dienstverhältnis eintritt, die Wartezeit von 3 Monaten nicht 
mehr erfüllen kann, so hat dieser nicht den verlängerten Urlaub 
nach dem J'ugendarbeitsschutzgesetz (24 Tage), sondern ledig -
lich /12 aus dem Grundurlaub von 15 Tagen nach dem Bundes -
urla'ubsgesetz. 
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Eindringen des ausgeschiedenen 
Angestellten in den Kundenkreis seines 
bisherigen Dienstherrn (70) 

(gr) Zu dieser Frage hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil 
vom 6. November 1963 -

ausgeführt: 
1 bZR 41/62 und 40/63 - folgendes 

Niemand hat im Wettbewerb Anspruch auf ungeschmälerte 
Erhaltung seines Kundenkreises. Das Abwerben von Kunden ist 
für sich allein noch nicht sittenwidrig. Auch dem ausgeschie -
denen Angestellten steht es grundsätzlich frei, in den Kunden -
kreis seines früheren Geschäftsherrn einzudringen, sofern er 
nicht die während seiner Tätigkeit bei dem früheren Geschäfts -
herrn erlangtep Kenntnisse in einer gegen das Gesetz oder die 
guten Sitten verstobenden Weise erlangt hat und die Werbung 
im Kundenkreis dieses Geschäftsherrn durch besondere Um -
stände als sittlich ansiöf)ig gekennzeichnet wird. 
Das gleiche gilt für den früheren Handelsvertreter. Nach Be -

endigung des Vertreterverhältnisses steht es ihm grundsätzlich 
frei, dem Unternehmer, für den er bis dahin tätig gewesen Ist, 
auch in dem Bereich Konkurrenz zu machen, in dem er ihn 
vorher vertreten hat. Wettbewerbsrech+lich wäre sein Verhalten 
nur insofern zu beanstanden, als er sich bei dem Kampf um die 
Kundschaft unlauterer Mittel bedient. 
Auch das Reichsgericht hatte ausgesprochen, daF der plan -

mäi ) ig und systematisch unternommene Versuch, in einem Kun -
denkreis des früheren Geschäftsherrn einzudringen, für sich 
allein noch nicht sittenwidrig sei, sofern nur die Kenntnis dieses 
Kundenkreiss rechtlich erlaubt sei und auch sonstige Umstände 
die Werbung nicht als sittlich ansföfig kennzeichneten. Erst 
dann, wenn sich die Werbung ohne Not ausschliel3lich oder 
überwiegend an diese Kundschaft wendet und sich daraus der 
Zweck ergäbe, die wirtschaftlichen Grundlagen des früheren 
Geschäftsherrn zu treffen, sei Sittenwidrigkeit anzunehmen. 

Gehaltsfortzahlung bei Kur (71) 

(gr) Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil - 2 AZR 
117/63 - hinsichtlich einer Vorsorgekur eines Angestellten ent -
schieden, daIs der Anspruch auf Gehaltsfortzahlung weder durch 
Einzelvertrag noch durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifver -
trag ausgeschlossen werden kann. Au1er Krankheit brauche, 
nicht auch noch Arbeitsunfähigkeit vorzuliegen, um den An -
spruch zu begründen. Die Vorsorgekur dient der Erhaltung und 
Stärkung der Gesundheit und soll den Eintritt der Arbeitsunfähig -
keit oder Erwerbsunfähigkeit verhindern. Auch in derartigen 
Fällen ist also das Gehalt für die Dauer von 6 Wochen forzu -
zahlen. 

In dem zu beurteilenden Falle hat die Bundesversicherungs -
anstalt für Angestellte einen Werkmeister, der nicht arbeits -
unfähig war, wegen eines Herz- und Zuckerleidens eine vier -
wöchige Badekur zuzüglich 14 Tage Schonzeit bewilligt. Als die 
Firma für diese 6 Wochen kein Gehalt zahlte, klagte der Werk -
meister. Die Firma wurde verurteilt, der Bundesversicherungs -
anstalt für Angestellte den aufgewendeten Betrag zu ersetzen. 
Es handelte sich dabei um Obergangs-, Taschen- und Scho -
nungsgeld. 

Urlaubsgewährung (72) 

(gr) Das Bundesarb•eifsgericht hafte in seinem Urteil vom 
1. August 1963 —5 AZR 74/63 - folgenden Fall zu entscheiden: 
Während des Urlaubs des Arbeitnehmers kam dessen Ehefrau 

nieder. Die beklagte Firma brachte diesen Tag auf den Urlaub 
des Klägers zur Anrechnung und vergütete ihn nicht besonders. 
Mit der Klage beantragte der Kläger Verurteilung der Beklagten 
zur Abgeltung von 1 Tag Urlaub mit der Begründung, wenn er 
sich nicht im Urlaub befunden hätte, hätte er nach dem Tarif 
von der Arbeit freigestellt werden müssen. Das Bundesarbeits -
gericht wies die Klage mit folgender Begründung ab: 

Der Arbeitgeber erfülle seine Verpflichtung zur Gewährung 
von Urlaub grundsätzlich dadurch, da er d'en Arbeitnehmer in 

der vorgesehenen Zeit von der Arbeit freistdllt und für diese 
Zeit Urlaubsgeld zahlt. Es liegt in der Natur der Sache, daF3 
während des Urlaubs Ereignisse eintreten können, die die Er -
reichung einer ungestörten Erholung erschweren oder gänzlich 
vereiteln. In solchen Fällen würde allerdings ein Urlaub seiner 
Zweckbestimmung, nämlich der Erhaltung und Wiederherstellung 
der Arbeitskraft, nicht gerecht werden. 

Besteht keine auf Gesetz, Tarifvertrag oder Einzelvereinba -
rung beruhende Verpflichtung des Arbeitgebers, für in den 
Urlaub fallende Ereignisse, durch die der Urlaubszweck er -
schwert oder vereitelt wird, einen zusätzlichen Urlaub zu ge -
währen, so kommt es nicht darauf an, ob das Ereignis tatsächlich 
eine die Erholung gefährdende oder vereitelnde Wirkung hat. 
Ein allgemeiner Rechtssatz mit dem Inhalt, dai der Arbeitgeber 
in einem solchen Fall zur Gewährung eines zusätzlichen Urlaubs 
verpflichtet sei, bestehe nicht. Er sei insbesondere auch nicht 
aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers abzu -
leiten. 

Im vorliegenden Fall war anwendbar ein Tarif, der bei Nieder -
kunft der Ehefrau den Arbeitnehmer einen Tag von der Arbeit 
freistellte. Für diesen Fall 'hat also dies Bundesarbeitsgericht 
eine zusätzliche Gewährung des freien Tages verneint. 

Die Entscheidung hat insofern Bedeutung, da in unseren Tarif -
verträgen in § 9 Ziffer 1 Abs. 2a für Angestellte, bzw. § 8 
Ziffer 2, Abs. 2e für gewerbliche Arbeitnehmer vereinbart ist, 
daF der Arbeitnehmer einen vollen Tag unter Fortzahlung seines 
Gehalts von der Arbeit freizustellen ist. 

Unzulässige Berufung auf die Befristung 
des Probearbeitsvertrages (73) 

(gr) Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 28. 11. 1963 
- 2 AZR 148/63 - entschieden, daf die Berufung auf das 
Ende d'as Arbeitsverhältnisses infolge der vereinbarten Probe -
zeit dann rechtsmibräuc'hlich ist, wenn der Arbeitgeber einer 
Angestellten auf die Mitteilung der Schwangerschaft während 
der Probezeit erklärte, del) das Arbeitsverhältnis mit dem Ende 
der Probezeit sein Ende finden soll und dabei hinzufügt, dal) er 
die Lasten des Mutterschutzes nicht tragen wolle. 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
nach Kündigung (74) 

(gr) Setzt der Arbeitnehmer mit Wissen des Arbeitgebers das 
Arbeitsverhältnis nach seinem Ablauf fort, so gilt es auf unbe -
stimmte Zeit verlängert (§ 625 BGB). Diese Vorschrift gilt auch, 
wenn ein durch Kündigung vorzeitig beendetes Arbeitsverhältnis 
fortgesetzt wird. 

Für das fortgesetzte Arbeitsverhältnis gelten die bisherigen 
Arbeitsbedingungen, jedoch sind für seine Beendigung nicht 
mehr die vertraglichen, sondern die gesetzlichen Bestimmungen 
mal)gehend. Für die For+gel+ung der bisherigen vertraglichen 
Kündigungsfrist bedarf es dann einer besonderen Vereinbarung 
der Vertragsparteien. (Landesarbeitsgericht Saarbrücken, Urteil 
vom 30. 10. 1963 - Sa 64/63; rechtskräftig.) 

Zugang einer Kündigung im gewöhnlichen 
Brief (75) 

(gr) Eine durch einen gewöhnlichen Brief in die Wohnung eines 
Arbeitnehmers übersandte Kündigung geht auch dann wirksam 
zu, wenn dem Arbeitgeber zwar bekannt ist, dal) sich der Arbeit -
nehmer an einem bestimmten Ort im Rahmen eines Heilver -
fahrens aufhält, der Arbeitnehmer aber weder eine genaue An -
schrift mitgeteilt, noch eine Nachsendung seiner Post veranlafjt 
hat. Dieses Verhalten steht auch einer nachträglichen Zulassung 
Oder verspäteten Kündigungsschutz'klage nach § 4 entgegen. 
Bekanntlich muf die Kündiguingssdhutzklage innerhalb einer Frist 
von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung erhoben werden. 
Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist due Klage schon des -
wegen als unbegründet abzuweisen (Landesarbeitsgericht Ber -
lin, Urteil vom 29. 8. 1963 - 2 Sa 8/63). 
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Lohnabzug für die Zeit einer 
Betriebsversammlung (76) 

(gr) 1. Der Arbeitgeber kann Lohnabzug für die Zeit einer 
Betriebsversammlung insoweit vornehmen, als der gesetzliche 
Rahmen einer Betriebsversammlung erheblich überschritten wird. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der einzelne Arbeitnehmer 
erkennt oder erkennen mu, in welchem Umfang der Rahmen 
der Betriebsversammlung überschritten wird. 

2. Sozialpolitische Fragern im Zusammenhang mit Fragen des 
Betriebsklimas gehören im Interesse eines gedeihlichen Zusam -
menwirkens zum Gegenstand von Erörterungen auf Betriebs -
versammlungen. Ausführungen von Tarifbewegungen können dann 
auf Betriebsversammlungen erörtert werden, wenn sie für den 
Betrieb wichtig sind. Das gilt vor allem dann, wenn Tariflohn 
gezahlt wird und der bestehende Tarifvertrag zur Zeit gekündigt 
ist. Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Unterrichtung über das 
zu erwartende' Arbeitsentgelt. Auch im Zusammenhang mit einer 
solchen zul ä ss i gen Diskussion über Tarifbewegung dürfen aber 
Erörterungen allgemein politischer Art nicht stattfinden. 

3. Soweit durch die Erörterung unzulässiger Themen die Be-
}riebsvèrsammlung ihren Charakter als Betriebsversammlung ver -
liert, entfällt auch die Lohnfortzahlungspflicht, die nur bei einer 
ordentlichen Betriebsversammlung festgelegt ist. (Landesarbeits -
gericht Düsseldorf, 8. Kammer Köln, Urteil vom 22. 1. 1963 -

8 Sa 444/62.) 

Urlaub und Kündigungsfrist (77) 

(gr) Beurlaubt der Arbeitgeber im Falle der Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Kün -
digungsfrist, so ist damit ein Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 
nur dann abgegolten, wenn der Arbeitgeber den Urlaub oder 
Resturlaub durch ausdrückliche Erklärung in die Kündigungszeit 
legt. Das gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub für die 
Kündigungsfrist verlangt hat. Dann ist jene Erklärung des Arbeit -
gebers nicht erforderlich (rechtskräftiges Urteil des Arbeits -
gerichts Köln vorn 16. 8. 1963 - 9 Ca 205/63). 

sind, während letztere eine Leistung darstellt, auf die infolge 
vertraglicher Vereinbarung der Kläger einen Rechtsanspruch 

Fälligkeit und Rechtsnatur hat, sofern die üblichen Voraussetzungen, die an die Gewäh -
des 13. Monatsgehalts (78) rung einer derartigen Leistung geknüpft sind, erfüllt sind. 

(Urteil des Landesarbei+sgerichfs Bayern vom 12. 4. 1962 - (gr) Beim vereinbarten 13. Monatsgehalt handelt es sich, sofern 
aus dem Vertrag keine andere Regelung zu folgern ist, um ein 
Arbeitsentgelt in Gestalt einer Gratifikation. Es ist eine Art 

Nr. 1 Sa' 501/62 —) 

Treueprämie, 
rechtigte bis 

die 
zum 

in der Regel' 
Jahresende im 

nur fällig 
Betrieb 

wird, 
war. 

wenn 
Eine 

der Be-
Aufteilung 

nach der Zeit der Monate, die der Berechtigte im Betrieb tätig 
Steuerfragen 

war, ist regelmäfig ausgeschlossen. 

Das 13. Monafsgehalt kann nicht als ein sich bis zum Jahres-
schluf zur vollen Höhe hin entwickelnder Geldanspruch auf -
gefaf ) t werden, da es denn mit dem Moinatsgehatf verbunden 
wäre. Dies kann grundsätzlich von den Parteien nicht gewollt 
sein, da sie ja die einfachere Möglichkeit habeh, ein ent- 

Mehrwertsteuer (79) 

(sr) Der vorliegende Kabinettsentwurf eines Mehrwertsteuer -
Gesetzes wurde am 5. 2. 1964 im Bundestag in erster Lesung 
behandelt. Del Gesetzentwurf wurde diskutiert und wie voraus -

sprechend höheres Gehalt zu vereinbaren. zusehen war an die, Ausschüsse überwiesen. 
Bereits die, Debatte im Bundestag am 5. 2. Iäf5f erkennen, daF Das 13. Monatsgehalt mut) vielmehr als eine Art Treueprämie 

wir nicht unberechtigt befürchten und immer wieder darauf hin -angesehen werden, die in Ansehung der Leistungen des ver - 
gewiesen +aben, daF die Gesetzgebungsmaschinerie - Bun -gangenen Jahres und als Ansporn für das nächste Jahr gewährt 
destag und Bundesrat - nicht in der Lage sein wird, ein sau -wird. Da keine Vereinbarung über die Fälligkeit getroffen war, 
beres Gesetz zu verabschieden. Die Debatte liel erkennen, daF muf davon ausgegangen werden, dat5 die Zahlung nur zum 
sich die Vertreter aller Parteien in der Ausgestaltung des Ent -Jahresende erfolgen soll. Wie die Bezeichnking als 13. Monats -

gehalt schon besagt, ist Voraussetzung der Gewährung, del5 der 
Berechtigte die üblichen 12 Monatsgehälter bezieht. Nur dann 
hat er sich eine Treueprämie verdient. Wollte man auch einem 
vorzeitig ausscheidenden Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
wenigstens der Beschäftigungszeit entsprechenden Gratifikation 
zusprechen, so würde dies dem Sinn einer derartigen Leistung 
widersprechen. 
Von den üblicherweise gezahlten Weihnachtsgratifikationen 

unterscheidet sich das 13. Monatsgehalt wesentlich nur de -
durch, dat5 erstere nur freiwillige Leistungen des Arbeitgebers 

wurfes nicht einig sind. 
Hierzu einige, Einzelheiten: 
Man ist sich nicht einig über die Behandlung der auf Investi -

tionen ruhenden Mehrwertsteuer, ob ein sofortiger Abzug der 
gesamten Vorsteuer zugelassen werden soll oder ob ein den 
einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen entsprechendes 
System der Abzu'gfähigkeit der Vorsteuern entsprechend der 
Nutzungsdauer des lnvesti}ionsgutes vorgenommen werden soll. 
Man ist sich nicht einig über die Behandlung der auf Allvor -

räten--liegenden Umsatzsteuer. Werden diese nicht berücksich-
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tigt, mut) das Preisniveau zunächst hinaufgehen, da die 100/oige 
Mehrwertsteuer auf der Basis der alten Brutfopreise berechnet 
werden rriufh in denen also kumulative Umsatzsteuer nach dem 
'bisherigen System enthalten ist. 

Eine systemwidrigg Durchlöcherung des Systems ist das Ein -
verständnis der Abgeordneten und des Bundesrates, für die 
Landwirtschaft die gesetzliche Fiktion vorzusehen, dat) in allen 
landwirtschaftlichen Betrieben die Vorste'u'ern 50/0 betragen. 
Darüber hinaus stellten Spre'cher im Bundestag fest, daf der 
Gesamtbereich der DienstLeistungen, sowohl handwerklicher als 
auch freiberuflicher Art, neu durchdacht werden müssen. 
SPD-Abgeordnete wandten sich gegen the Forderung, ein 

lupenreines System e'inzuführen. Sie vertreten die Ansicht es 
sei ein fragwürdiges Prinzip, den aIgerneinen Verbrauch ohne 
Rücksicht auf seine Zusammensetzung, Qualität und Begründung 
unferschiedslos zu versteuern. Hierzu ist zu bemerken, dat) es 
die Aufgabe einer Einkommensteuer ist, nach den persönlichen 
Verhältnissen de,s Einzelnen zu differenzieren. Solche Gedanken -
gänge sind einem Umsatzsteuerrecht wesensfremd. 

Ferner wurden lJberlegungen angestellt, die Pauschalierungs -
grenze von de,n vorgesehenen DM 200000,— zu erhöhen und 
staff der Pauschalierung nach Durchschniftssatzen eine Pauscha -
lierung nach ermäl)igfen Sätzen durchzuführen. 

Interessante Aussagen machte der Abgeordnete Dr. Besold 
(CDU/CSU), der an die Reise des Finanzausschusses nach Paris 
erinnerte. Die Abgeordneten besuchten dort ein grol)es Industrie -
werk und lief)en sich von den leitenden Herren dieses Werkes 
berichten, daf dort ein Team hochqualifizierter Mitarbeiter da -
mit beschäftigt war, die Handhabung der Mehrwertsteuer vor -
zuarbeiten, um sie praktikabel zu machen. In der späteren Durch -
führung wurde dadurch eine Verminderung der mit der Abwick -
lung der Mehrwertsteuer beschäftigten Arbeitskräfte erzielt. Herr 
Dr. Besold vertrat die Ansicht, dat) das ein Fingerzeig dafür ist, 
dat) kleinen und mittleren Betrieben bei der praktischem Durch -
führung der Mehrwertsteuer Schwierigkeiten entstehen. 
Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dat5 wir be -

fürchten, dat3 sich der im jetzigen Entwurf vorgesehene 10 0 /o -

Hauptsteuersatz nicht halten lassen wird. Jede Durchlöcherung 
des Systemes bedeutet eine Géfahr der Erhöhung -des Haupt -
steuersatzes. Die Berechnung eines anderen Satzes würde die 
Fakturierungsarbeiten bedeutend erschweren. 

Hinzu kommt noch, dat) auch nach der Konferenz der EWG -
Finanzminister in Rom noch nicht die Einigkeit besteht, die aus 
den ersten Reaktionen heraus klang. Insbesondere konnte man 
sich nicht prinzipiell darüber einigen, ob einer Mehrwertsteuer 
mit Vorsfeuer oder mit Vorumsatzabzug der Vorzug zu geben 
ist. Unter Umständen könnte durch eine andere Entwicklung in 
Brüssel der jetzt vorliegende Entwurf der Bundesregierung wie -
der über den Haufen geworfen werden, nämlich wenn man sich 
dort für einen Vorums.afzabzug entscheiden sollte. 

Es zeigt sich, daf die Mehrwertsteuer noch manche Nul) zu 
knacken aufgeben wird. Es zeigt sich, was alles auf Betriebe 
zukommen kann, die nicht über modernste Buchhaltungsmaschinen 
verfügen. Man Ist sich weder über die praktische technische 
Durchführung einig noch über die Besteuerung der einzelnen 
Wirtschaftsvorgänge, noch über anzuwendende Steuersätze, An -
rechnungen usw. 
Aus diesem Gefüh't heraus ist wohl auch die Ausführung des 

Abgeordneten Dr. Toussaint (CDU) zu verstehen, der erklärte, 
dali die Zurückhaltung der Wirtschaft nicht so sehr der Regie -
rung und ihrem Vorschlag gegenüber gelte, sondern vor allen 
Dingen dem Parlament. Er vertrat die Ansicht, daf es besser sei, 
möglichst schnell den Entwurf vom Tisch wegzufegen, und sich 
lieber anderen Aufgaben zu widmen, wenn soviele Ausnahmen 
eingeführt werden, wie sie in der Diskussion erörtert wurden. 

Betriebsausgaben ohne Belege! (80) 

(sr) Wie häufig kommt es vor, dol) für kleine Ausgaben des 
täglichen Geschäftslebens Belege nicht beigebracht werden 
können. Diese Beträge, wie Trinkgelder, Parkgebühren, Telefon -
gebühren verlieren dadurch aber nicht ihren Charakter als ab -
z ug s fähi ge Betriebsausgaben, wie das nied'ersäc'hsische Finanz- 

gericht Hannover mit rechtskräftigem Urteil vom 11. August 1961 
IV 194 - 196/61 festgestellt hat. Die Entstehung und die Höhe 
solcher Aufwendungen müssen allerdings glaubhaft gemacht 
werden, wozu nach Ansicht des Finanzgerichtes Hannover ge -
hört, dal) sie möglichst zeitnahe - etwa wöchentlich oder min -
destens monatlich - zusammengestellt und gebucht werden. 

(81) 
Stille Reserven hemmen Rationalisierung 

(sr) Als ‚Stille Reserven" bezeichnet man Teile des Eigenkapitals, 
die bilanzmät3ig nicht ausgewiesen werden. Sie entstehen im 
allgemeinen durch Unterbewertung von betrieblichen Vermögens -
teilen, besonders bei zu kurz angesetzter Nutzungsdauer, die 
der Afa zugrunde liegt. Ferner führte im Immobilien-Sektor die 
dynamische Wirtscfiaffsentwicklung in den letzten Jahren zu teil -
weise aut)erordentlichem Auseinanderklaffen von Buchwerten 
: u nd Verkehrswerten. 

Die „Stillen Reserven" müssen solange nicht versteuert wer -
den, als das Wirtschaftsgut im Betrieb verbleibt. Sobald ein 
Wirtschaftsgut, welches voll abgeschrieben ist oder dessen Ver -
kaufswert über dem Buchwert liegt, verkauft wird, mul) die stille 
Rücklage aufgedeckt und als Gewinn versteuert werden. 

Diese steuerlichen Vorschriften erweisen sich insofern häufig 
als starker Hemmschuh für eine Rationalisierung, als die Unter -
nehmer den Entsc'hlut3, solche Anlagegegenstände zu veräufsern, 
hinausschieben oder überhaupt unterlassen, um die Aufdeckung 
und damit Versteuerung der „stillen Reserven" zu vermeiden. 
Die Folge ist oftmals, dal) an unrationellen Anlagegütern fest -
gehalten wird. 

Das Steueränderungsgesetz, welches zur Zeit vom Bundes -
finanzministerium in Zusammenarbeit mit den Ländern vorbereitet 
wird, soll diesem Mangel abhelfen. Neben der Entlastung kleiner 
und miftelständischer Unternehmer durch die Beseitigung des 
sogenannten Mittelstandsbauches im Einkommensteuertarif (= Ab -
flachung der steuerlichen Progression für die Bezieher mittlerer 
Einkommen). sollen aufgelöste stille Reserven" nicht mehr in 
voller Höhe der Einkommensteuer unterworfen werden. 

Es ist vorgesehen, die bei den. Veräufserungen von Anlage -
gegenständen entstehenden Gewinn- bzw. Kapitalbestandteile 
in gewissem Umfang auf das neu angeschaffte Wirtschaftsgut zu 
übertragen, ohne dal5 die Steuer zugreift. Dies dürfte besonders 
Im Hinblick auf die Vorschriften für bilanzierte Grundstücke 
interessant sein, bei denen die Veräut)enung in der Rege! die 
Aufdeckung besonders hoher „stiller Reserven" bedeutet. Die 
nähere Ausgestaltung dieser Vorschriften ist noch nicht bekannt. 
Es ist jedenfalls sehr erfreulich, dat) das Bundesfinanzministerium 
zu erkennen gegeben hat, dat) es sich mit diesem Problemkreis 
ernsthaft auseinandersetzen will. Die lJbertragbarkeit der „stillen 
Reserven" auf ein Ersa+zwirtschaftsgut war einer der Punkte, die 
unser Landesverband in Zusammenarbeit mit dem Gesamtver -
band des Deutschen Grol)- und Aufsenhandels immer wieder als 
besonders dringlich den zuständigen Stellen vorgetragen hatte. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Sorgen mit dem Lehrling? (82) 

(la) Es ist ohne Zweifel keine leichte Aufgabe, Lehrlinge auszu -
bilden, ihnen das fachliche Rüstzeug mit auf den Berufsweg zu 
geben, ihre Persönlichkeit zu formen - kurz, sie in jeder Hin -
sicht zu fördern. Viel Geduld, Hingabe und Idealismus gehören 
dazu. Unternehmer und Ausbilder - ihrer erzieherischen Pflich -
ten hewut)f - wissen davon zu berichten. Von erfreulichen 
Erfolgen und von manchen Problemen, die sich ihnen im betrieb -
lichen Ausbildungsbereich stellen. 

Der Landesverband will hier helfen. Schon im vergangenen 
Jahr hat unsere Ausbilderfagung für den M:ünchner Grofshandel 
ein lebhaftes Echo gefunden. Sie hat den erstaunlich zahlreichen 
Teilnehmern manch nützliche Anregung gegeben, manch neuen 
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Weg aufgezeigt. 
Wir wollen an diese Veranstaltung anschlief)en und planen 

deshalb in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern einen 

Aussprache-Abend für Ausbilder im GrofhandeI 

am 28. April 1964 um 19.30 Uhr 
im Berufsheim des Bayer. Handels in München, Brienner Sf r. 47. 

Grolhandelsunternehmer und ihre mit der Lehrlingsausbildung 
betrauten Mitarbeiter möchten wir schon heute dazu einladen. 
Anmeldungen erbitten wir an unsere Haupfgeschäffssf elle 

'München 2, Oltosfrafe 7. 

Keine Nebenbeschäftigung von Lehrlingen 
In einem Betrieb wurde nur an fünf Werktagen gearbeitet, der 

Samstag war arbeitsfrei. An den Samstagen fand auch kein Be -
rufsschulunterrichf satt. Ein Lehrling nutzte diese Umstände, um 
an den freien Samstagen. an anderer Stelle gegen Entgelt zu 
arbeiten. Das Verhalten des Lehrlings war unzulässig. Nach § 3 
Ziffer 10 des verbindlichen LehrvertragsmusFers ist den Lehr-
'lingen jede entgeltliche Nebenbeschäftigung ohne Genehmigung 
des Lehrherrn verboten. Dieses Verbot ist berechtigt. Der Lehr -
ling s o 6 ll, wie es im Lehrvertrag heiFt, seine Kräfte und Fähig -
keiten zur Erreichung des Ausbildungszieles voll einsetzen. 
Diese Verpflichtung verletzt er, wenn er an anderer Stelle Arbeit 
leistet. Ein Lehrling, der, ohne die Genehmigung seines Lehr -
herrn zu besitzen, anderweitig ein Arbeitsverhältnis eingeht, 
miii gewärtig sein, daly der Lehrherr das Lehrverhältnis aus 
wichtigem Grunde lö s t. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Grauer Markt (83) 

(sr) Das Thema Grauer Markt ist ein Evergreen der Presse. Laut -
stark werden die unhaltbaren Zustände angeprangert: Der Graue 
Markt verfälscht den Wettbewerb. Der Grau-Markt-Händler 
(Gräuling) schafft sich ungerechtfertigte Vorteile, da er nicht 
aufgrund seiner Leistung sondern auf Grund seiner Grau-Markt -
Funktion existiert. Der Graue Markt täuscht den Letztverbraucher, 
der einen nicht durchschaubaren Preis für Waren bezahlt, die 
ohne Service, ohne Beratung, ohne Garantieleistung usw. an -
geboten werden. 

Soweit so gut. Doch jetzt das Wichtigste: 
Wo findet der Graue Markt statt? Antwort: Natürlich beim. 

Grof)handel. Der Grofhändler nutzt seine Stellung dadurch aus, 
da13 er sowohl die Einzelhandels- als auch die GroFhandels-
,sparne dazu benützt, um seinen eigenen Einzelhandels- ind 
Handwerkskunden unlautere Konkurrenz zu machen. Diese Ver -
sion ist einleuchtend, schwer zu widerlegen und populär. Die 
Unkenntnis über die eigentliche Grolhandelsfunktion über die 
Grof)handelsspanne (Spanne = Verdienst) und die schwierige 
Situation des Grofhajn'dels in Bezug auf seine Offentlichkeits -
wirkung kommt dieser Lesart natürlich sehr zustatten. 
Wie steht es nun in Wirklichkeit? Sind Personalverkäufe über 

den wohl üblicherweise überall gewährten Eigenbedarf des Per -
sonals hinaus Grauer Markt? Wie steht es mit den weit ver -
breiteten Verstöfen des Einzelhandels gegen das Rabattgesetz? 
Sind Objektgeschäfte der Industrie Grauer Markt? Ist der gros -
sierende Einzelhandel der einzige nicht dem Grauen Markt 
angehörende Grol)handet? 
Wir bitten uns nicht mif3zuvers+ehen: Wir haben immer wieder 

erklärt, da1 3 der funktionsechte Grof3handel - den unser Ver -
band vertritt - den Grauen Markt ablehnt. Wir stehen nach wie 
vor auf diesem Standpunkt. Wir sind ebenfalls der Ansicht, daF 
die Zustände immer unhaltbarer werden. Wir sind aber nicht der 
Ansicht, daF5 der Grofbandel zum allein verantwortlichen Sün -
denbock und ,,Gräuling' abgestempelt werden kann. Schuld an 
diesen Zuständen sind Unlauterkeit und mangelnde kaufmännische 
Qualifikation auf allen Wirtschaftsstufen. Man kann die unguten 

2 RÄUME MIT CA. 34 UND 30qm 
NÄHE TRAUNSTEIN Obb. 
ZU VERMIETEN 

geeignet als Lagerräume, Auslieferungslager, u. a., 

LKW mit Garage sowie LKW-Fahrer können 

gstellt werden. 

ZUSCHRIFTEN ERBETEN UNTERCHIFFRE -NR. 300 
AN BUCHDRUCKEREI J. BIERL, 8 MONCHEN 13, ZIEBLANDSTR. 4 

Zustände nicht dadurch bessern, daF man mit provozierenden 
Testkäufern versucht, einseitig Wet+bewerbsverstöfe beim Grof3-
handel nachzuweisen etc., dabei aber v.ergif)t, vor der eigenen 
Türe zu kehren. Wir haben den Eindruck, das würde sich lohnen I 
Welche Lösungsmöglichkeiten bieten sich an? Zunächst ein -

mal wäre vielfach seifen der Industrie vieles durch ein vernünfti -
ges Rabaitsysfem (Belieferung nur über 'den funktionsachten 
Grof 3 han'del) unter Verzicht auf Einzelhandelsfunktion seitens 
der Industrie zu erreichen. Wir meinen hierbei selbstverständlich 
nicht, dat ) Z. B. Salamander seine Einzelhandelsgeschäfte auf -
geben soll. Wir meinen aber, dat) die Industrie die ,gelegen+ -
lichen' und ‚lohnenden' Objekt-Geschäfte bleiben lassen sollte. 
Sie lohnen sich im Endeffekt doch nichtl Sodann sollten GroF)-
und Einzelhandel in allen diesen differenzierten und schwierigen 
Wettbewerbsfragen besser als bisher zusammenarbeiten und 
Wettbewerbsverstöf 3 e auf allen Stufen, also auch in den eigenen 
Reihen zu verhindern suchen. Sicher könnte man durch gemein -
same Überlegungen in vielen Punkten mehr für einen lauteren 
LeistungsweHbewerb fun als mit der Methode .Kampf dem 
Grauen Markt - aber nur soweit er vom Grof3handel betrielen 
wird'. 

Rationalisierung 

Der Lieferantenkredit als Kostenfaktor 
im Großhandel (84) 

Der Lieferantenkredit als Kostenfaktor wird in seiner Bedeu -
tung vielfach verkannt. Dies rührt vor allem daher, dat) die 
Kosten des Lieferantenkredits bereits vom Lieferanten in die 
Preise einkalkuliert und in den Buchhaltungen der Abnehmer 
nicht besonders ausgewiesen werden. Da( der Lieferan+enkredit 
wesentlich teurer ist als der Kontokorrenfkredif der Geschäfts -
banken, zeigt folgendes Beispiel: Bei den Konditionen ‚Zehn 
Tage 3,5 v.H. Skonto, 60 Tage netto' beträgt der Jahreszins für 
den Lieferantenkredit 25,2 v.H., während ein normaler Bank -
kredit in der Regel heute maximal 10 v.H. kostet. Durch eine 
Umwandlung von Lieferantenkrediten in Bankkredite lassen sich 
somit erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. 
Der Gesamtverband des Deutschen Grof)- und AuF)enhandels 

hat das Ifo-Insfitut mit einer Untersuchung beauftragt, die fest -
stellen soll, In welchem Mat)e der Grof)handel Lieferanteinkredite 
in Anspruch nimmt, was ihn diese Lieferantenkredite kosten und 
welche Einsparungsmöglichkeiten sich durch andersartige Finan -
zierung (Kredite von Banken und Sparkassen) für die Gro1han -
delsbetriebe ergeben würden. Ferner soll ermittelt werden, wie -
viel zusätzliche Betriebsmittelkredite erforderlich wären, um die 
vom GrofhandeI in Anspruch genommenen Lieferantenkredife 
ablösen zu können. 

Die Untersuchung soll sich auf. 20 wichtige Gro1handeTs -
branchen erstrecken. Darüber hinaus soll versucht werden, die 
nach Umsatzgröfenklassen bestehenden Unterschiede herauszu-
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arbeiten. Die Durchführung der Untersuchung wird ein Jahr 
beanspruchen. Der Gesamtverband ist der Ciberzeugung, daF 
die geplante Untersuchung aule.rordentlich interessante Ergeb -
nisse bringen wird, und die Grof)handlungen selbst dazu anregen 
kann, einer möglichen Verlustquelle erfolgreich zu begegnen 
und hierdurch ihre Rentabilität zu verbessern. 

Verkehr 

Ladegeschäft oder Parken? (85) 

(sr) § 16 der Stral5enverkehrsordnung verbietet bekanntlich das 
Anhalten von Fahrzeugen an Parkverbotsschildern, es sei denn, 
daly es sich um Ein- oder Aussteigen oder um Be- oder Entladen 
des Fahrzeuges handelt. Die Abgrenzung des verbotenen Parkens 
von der zulässigen Ladetätigkeit macht immer wieder Schwierig -
keifen und führt öfters zu unliebsamer, Auseinandersetzungen. 

Das Oberlandesgericht Hamm vertritt in seinem Urteil vom 
3. 5. 1963 - 1 Ss 255/63 die Ansicht, daIs das Abladen und Ver -
bringen von Arbeitsmaterial durch einen Handwerker in eine zu 
renovierende Wohnung und die dort innerhalb von 3-5 Minuten 
abgewickelte Arbeitsnachschaiu und Erteilung von Arbeitsanwei -
sungen in der Regel im inneren Zusammenhang mit dem Lade -
geschäft stehen und damit nicht ais verbotenes Parken ange -
sehen werden kann. 

Ein BeschkiF des BGH vom 3. 7. 1959 NJW 1960 Seite .54 
untersucht die Frage des Entladens im gesch ä ftlichen Liefer -
verkehr. Es kommt zu der Feststellung, daF im Gegensatz zum 
nichtgeschäftlichen Lieferverkehr auch das Entladen und Ab -
liefern von Waren geringer Gröfe oder geringen Gewichtes. 
pro Haltevorgang kein verbotenes Parken Im Sinne der Straf3en -
verkehrsordnung darstellt. 

Frachthilfe für Zonenrandgebiete (86) 

(p) Nach den im Bundesanzeiger Nr. 208 vom 29. 10.1959 ver -
öffentlichten Richtlinien des Bundeswirtschaftsministers wird 
neben den sonstigen Frachfhilfen des Bundes für die Zonen -
randländer eine weitere Frachfhilfe für den Güterverkehr der 
Bundesbahn und des gewerblichen Güterfernverkehrs gewährt, 
soweit die Zonengrenzziehung ein Umfahren der Osfzone be -
wirkt und damit eine Erhöhung der Tarifentfernungen im Ver -
gleich zur Vorkriegszeif verbunden Ist (Umwegfracirten). Die 
Umwegfrachfhilfe besteht in der Frachtberechnung nach den 
kürzeren Vorkriegsentfernungen, wodurch die verladende Wirt -
schaft einen vollen Frachtausgleich erhält. 
Nach einer Bekanntmachung des Bundeswirtschaftsministers 

im Bundesanzeiger Nr. 20 vom 30. 1. 1964 gelten diese Richt -
linien auch für das Jahr 1964 weiter. 

Frachtbrief (87) 

(p) Auf Drängen der Wirtschaft hat die Deutsche Bundesbahn 
die Aufbrauchfristen für die alten 4-teiligen Faltfrachtbriefe 
- endgültig - bis zum 30. Juni 1964 verlängert. Ab 1. Juli 1964 
dürfen nur noch 4-1 eilige Satz-Frachtbriefe im Deutschen Binnen -
verkehr verwendet werden, die dem neuen Muster auch im 
Rechnungsfeil entsprechen. Somit können bis zum 30. 6. 1964 
aufer Falifrachibriefen auch Satzfrachtbriefe nach dem alten 
Muster verwendet werden. Jedoch bittet die Deutsche Bundes -
bahn Restbestände an alten Frachtbriefen nur im Stückgutverkehr 
zu verwenden. 

Kreditwesen 

Höhere Bürgschaften unserer 
Kreditgarantie-Gemeinschaft (88) 

(p) Der Verwaltungsrat der Kreditgarantie-Gemeinschaft für den 
Handel in Bayern hielt kürzlich unter Leitung seines Vorsitzen -
den, des Schatzmeisters unseres Lande s verbandies Herrn Grimm, 
Augsburg, eine Sitzung ab, in der die Regelhöchstgrenze für 
von der Kreditgarantie-Gemeinschaft zu übernehmenden Bürg -
schaften von bisher DM 80000,— auf DM 150000, — festgesetzt 
wurde. Das bedeutet, dali interessierte Mifgliedsfirmen nunmehr 
Kredite bis zu einer Höhe von DM 185000,— von der Kredit -
garantie-Gemeinschaft verbürgen lassen können, während dies 
bisher nur bis zu einem Kreditbetrag von DM 100000,— möglich 
war. Allerdings muf) bei Krediten von mehr als DM 100000, — 
nach dem Bayerischen Bürgschaf+sgesetz die Zustimmung des 
interminisferiellen Bürgschaftsausschusses eingeholt werden, die 
erfahrungsgemäf) meistens nicht unerhebliche Zeit in Ansprach 
nimmt. 

Gleichwohl dürfte jetzt auch für den Grofhandel viel eher 
die Möglichkeit und Zweckmäf)igkeif gegeben sein, von dieser 
Einrichtung Gebrauch zu machen. Dies empfiehlt sich bekannt -
lich besonders dann, wenn nicht ausreichende bankmäfige 
Sicherheiten zur Verfügung stehen oder ihre Verwendung nicht 
zweckmäf3ig erscheint. Interessierten Mitgliedern erteilt aile 
näheren Auskünfte jederzeit unsere genannte Kreditgarantie -
Gemeinschaft (Anschrift: München, Brienner Sir. 45, Tel. 59 41 86). 

Finanzhilfen und Bürgschaften (89) 

(p) In Artikel 262 in Heft 12/63 dieser Zeitschrift haben wir u. a. 
eine Zusammenstellung derjenigen Kredit-, Zinszuschul3- und 
Bürgschaftsprogramme des Bundes und des Landes Bayern ge -
bracht, die für den Grof5handeI von Bedeutung sind. 

26. April - 5. Mai 40 000 
warten auf Sie! Angenommen - Sie könnten die vielen Sie 
interessierenden Firmen aus aller Welt an einem einzigen Ort 
alle miteinander, besuchen. Eine einzige Reise, um Kontakte 
aufzunehmen, von Neuem zu erfahren, um lohnende Geschäfte 
zu machen. Wäre das eine großartige Sache? Noch bequemer 
und rationeller kann es nicht sein. Und dennoch ist es kein 
utopischer Wunsch. Kommen Sie zur Hannover-Messe. Über 
5500 Firmen - Weltkonzerne wie Kleinbetriebe - mit 40000 
Vertretern, Verkäufern und Spezialisten warten auf Ihren Be -
such. Ob Sie Industrieller, Händler oder Handwerker sind - 

hier finden Sie Ihre Partner aus aller Welt. 
Deutsche Luftfahrtschau 1964 24. April - 3. Mai 

lnformationen:Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG 
3 Hannover-Messegelände 

WWNOVER = MESSE 1964 
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Mitglieder, die sich darüber hinaus - besonders auch im 
Interesse ihrer Kunden - für alle aus ERP-Sondervermögen und 
dem Bundeshaushalt stammende Finanzhilfen und Bürgschaften 
(also auch soweit sie andere Wirtschaffss+ufen als den Grof)-
handel betreffen) interessieren, ernpfhlen wir die Beschaffung 
der soeben im Stollfu1-Verlag, Bonn, herausgegebenen und vn 
Regierungsdirektor Nischk im Bundesschalzministeri'um bearbei -
teten übersichtlichen Broschüre Finanzhilfen und Bürgschaften. 

Außenhandel 

Bezugsquellennachweis für Italien (90) 

(p) Das italienische Aufenhandelsinstifuf (Rom Via List 21, Post -
schlieF 5 fach 10057) hat soeben die zweite Auflage des italieni -
schen ,,Kompass" in drei Bänden herausgegeben. 

Band I enthält eine Zusammenstellung der italienischen Ein -
richtungen zur Förderung des Aul3enhandels sowie der wesent -
lichen italienischen Messen und Ausstellungen. Es folgt ein 
alphabetisches Verzeichnis - auch in deutscher Sprache - der 
berücksichtigten Waren und Warengruppen, sowie ein alpha -
betisches Verzeichnis der aufgenommenen Industrie- und Aufen -
handelsfirmen. 

Band 2 enthält sodann den eigentlichen Bezugsquellennach -
weis 'in dem für die einzelnen - auch in deutscher Sprache auf -
geführten - Warengruppen und Waren die einschlägigen Lie -
feranten aufgeführt sind. 

Band 3 enthält nach Provinzen geordnet genaue Daten über 
die dort in den einzelnen Orten ansässigen Industriefirmen. 
Angaben über Leistungsfähigkeit bzw. Bonität der aufgeführ -

f en Lieferfirmen sind selbstverständlich im ‚Kompass' nicht ent -
halten. Der ,Kompass» kann von Mitgliedern jederzeit in der. 
Hauptgeschäftsstelle des Landesverbandes (München, Offostr. 7) 
eingesehen werden. 

Erhöhung der Höchstbeträge (91) 

im Postzahlungsverkehr mit dem Ausland 

1. Vereinigte Staaten 
Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

gibt bekannt: 
Von sogleich an wird der Höchs+betrag für Postanweisungen 

nach den Vereinigten Staaten auf 500 US-Dollar (bisher 100 US -
Dollar) festgesetzt. 

2. Mit der Vatikanstadt 
Mit Wirkung vom 1. März 1964 werden die Höchstbeträge für 

Postanweisungen und für Postnachnahmesendungen nach der 
Vatikanstadt auf 200000 Lire (bisher 148875) und die für P05t -
anweisungen und Posfnachnahmesendungen. in umgekehrter 
Richtung auf 1 300 (bisher 670) DM festgesetzt. 

Aufnahme des Postnachnahmeverkehrs 
mit Island (92) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: 
Am 1. März 1964 wird der Pos+na,chnahmeverkehr mit Island 

aufgenommen. Es sind eingeschriebene Briefsendungen, Wert -
briefsendungen und Pakete mit und ohne Wertangabe unter 
Nachnahme zugelassen. Der Höchstbetrag für eine Postnach -
nahmesendung nach Island beträgt 1 300 DM und der für eine 
Posfnachnahmesendung in umgekehrter Richtung 12400 islän -
dische Kronen. 

Auslandsanfrage (93) 

(so) Fachmann und Spezialist für Medikamente, Laboratoriums -
Einrichtungen und wissenschaftlich/medizinische Geräte für 
Krankenhäuser in Ägypten sucht Verbindung mit leistungsfähigen 

Förder- nd 
Fließbandanlagen 
Zur rationellen Förderung von Gütern inner -
halb Ihres Betriebes empfehlen wir: 

Gurt-, Platten- und Kettenförderer 
für das Magazin, zum Sortieren, Verpacken 
usw.; Ausführungen für waagrechte und 
ansteigende Förderung. 

Unser Baukastenprinzip gewährleistet ein -
fache Montage u. gute Ausbaumöglichkeit. 

Fließbandanlagen 
mit seitlichen Arbeitstischen. Rückforderung 
im Untertrum, Umkehrstationen usw. 

Rollen- und Röllchenbahnen, Bauteile, 
Fördergurte aller Art 

Die Montage aller Anlagen wird durch un -
sere Fachkräfte vorgenommen. 

Unser Technischer Dienst berät Sie und Ihre 
Architekten gerne. Fordern Sie im Bedarfs -
fall Ingenieurbesuch an. 

À 2cop. Steate 
Abt. 310 f Förder- und Fließbandanlagen 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 053853 

MIJNCHEN • NQRNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

Lieferanten für einschlägige Artikel für Ägypten und andere 
arabische Länder. Interessenten wollen sich mit der Geschäfts -
stelle in Nürnberg, Abteilung AuIenhandel, Sandstra1e 29/1V, 
in Verbindung setzen. 

Der Außenhandel im Januar 1964 (94) 

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden von 
der Bundesrepublik Deutschland einschliefIich Berlin (West) im 
Januar 1964 Waren im Werte von 4310 Millionen DM eingeführt 
und für 4960 Millionen DM ausgeführt. Das entspricht einer Zu -
nahme der Einfuhr um 15,10/o und der Ausfuhr um 28,70/0 ge -
genüber Januar 1963, in dem sich die Importe auf 3745 Mill. DM 
und die Exporte auf 3854 Mill. DM belaufen hatten. Im Ver -
gieich zum Vormonat Dezember 1963 haben die Aufenhandels -
werte wie in fast allen Vorjahren abgenommen, und zwar bei 
den Einfuhren um 50 Mill. DM oder 1,1 0/o und bei den Ausfuhren 
um 488 Mill. DM oder 9,0O/o. 

Die Au1enhandelsbilanz schlob im Januar 1964 mit einem 
Aktivsaldo in Höhe von 650 Millionen DM ab gegenüber einem 
Ausfuhrübe'rschuf von 109 Millionen DM im Januar 1963 und 
1 088 Millionen DM im Dezember 1963. 

Erhöhtes Außenhandelsdefizit 
der EWG-Länder mit den USA 1963 (95) 

(so) Das Auenhandelsdefizif der EWG im Handel mit den USA 
im Jahre 1963 hat sich erneut erhöht, und zwar auf rund 2,5 Mrd. $ 
gegenüber einem Defizit von 2 Mrd. $ im Jahre 1962. Der EWG -
Import aus den USA Ist im Jahre 1963 auf 5 Mrd. $ gestiegen, 
während die Einfuhren im Jahre 1962 noch 4,4 Mrd. $ betrugen. 
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Der Export der Gemeinschaft nach den USA erhöhte sich da -
gegen nur geringfügig von 2,4 Mrd. $ im Jahre 1962 auf 2,5 Mrd. $ 
im Jahre 1963. 

Die Bundesrepublik hat ihre Einfuhren aus den USA im Jahre 
1963 am stärksten um rund 250 Mill. $ gegenüber dem Vorjahr 
erhöht. Die Einfuhrzunahme Frankreichs und Italiens stellt unge -
fähr die H ä lfte derjenigen der Bundesrepublik dar, w ä hrend die 
Niederlande im Jahre 1963 aus den USA für rund' 40 Mill. $'und 
Belgien/Luxemburg für rund 20 Mill. $ mehr einführten. - 

Bei der geringfügigen Zunahme der EWG-Ausfuhren nach den 
USA stiegen die Exporte der Bundesrepublik im Vergleich zu 1962 
am st ä rksten um 85 Mill. $ und diejenigen Italiens um 35 Mill. s, 
während die Ausfuhren der übrigen EWG-Länder fast konstant 
blieben. 

In diesem Zusammenhang interessiert besonders auch die Ent -
wicklung des Auf5enhandels der Bundesrepublik Deutschland mit 
den USA im Jahre 1963 und geht schon aus dem vorstehenden 
Bericht hervor, da15 sich die Einfuhr der Bundesrepublik aus den 
USA wesentlich starker erhöht hat wie die Ausfuhr. Die Gesamt -
zahlen, die hierüber nun vorliegen, ergeben eine deutsche Ei n -, 
fuhr aus den USA im Jahre 1963 in Höhe von 1988 Mill. $ gegen -
über 1758 Mill. $ im Jahre 1962. 

Die deutsche Ausfuhr nach den USA hat sich im Jahre 1963 auf 
1046 Mill. $ gegenüber 966 Mill. $ im Jahre 1962 erhöht. Hieraus 
ergibt sich ein Defizit für die Bundesrepublik im Handelsverkehr 
mit den USA in Höhe von 942 Mill. $. 

Besonders interessant ist dabei, dat) sich die Einfuhren an 
Fertigwaren aus den USA im Jahre 1963 um 248 Mill. $ erhöht 
haben, während die Einfuhren von Nahrungs- und Genul5mifteln 
um 52 Mill. $ zurückgegangen sind. Der Rückgang bei Nahrungs -
und Genut)mitfeln dürfte auf die berühmten Schwierigkeiten bei 
der Einfuhr amerikanischer Hähnchen zurückzuführen sein. Trotz -
dem ergibt sich die Frage, ob die amerikanische Aufregung 
hierüber wirklich berechtigt ist, wenn einem Rückgang der Ein -
fuhr in die Bundesrepublik in Höhe von 52 Mill. $ bei Nahrungs -
und Genuf)miftel eine Erhöhung bei Fertigwaren in Höhe von 
248 Mill. $ gegenübersteht und sich die Gesamteinfuhr der USA -
Waren in die Bundesrepublik im Jahre 1963 um 230 Mill. $ ge -
steigert hat bei einer gleichzeitigen Steigerung der deutschen 
Ausfuhr nach den USA in Höhe von nur 80 Mull. $. Wenn daher 
die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1963 wieder einen er -
heblichen Ausfuhrüberschuf erzielt hat und auf diese Weise auch 
ihre Zahlungsbilanz ausgleichen konnte, so ist es ausschlieFIich 
auf die Oberschüsse zurückzuführen, die die Bundesrepublik 
Deutschland im Verkehr mit ihren Handelspartnern innerhalb der 
EWG und auch der EFTA im Jahre 1963 wieder erzielen konnte. 

Gemeinsamer Markt 

Großhandel in der EWG (96) 

(p) Der ,Rat der EWG hat bei seiner letzten Tagung aufgrund 
der Vorschläge der „Kommission" und nach Anhörung des 
Europa-Parlaments verschiedene Richtlinien erlassen, von denen 
uns besonders diejenigen zur Verwirklichung der Niederlassungs -
freiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für den GroFhandeI 
interessieren. 
Da bei uns bekanntlich für den Bereich des Grol)handels 

völlige Gewerbefreiheit herrscht, sind sie für die Errichtung von 
Grofhande!sbetrieben durch Angehörige anderer EWG-Staaten 
in der Bundesrepublik weniger von Bedeutung. 
Dagegen war es in verschiedenen anderen EWG-Staaten bis -

her nicht ohne weiteres möglich, einen Grofhandelsbetrieb zu 
eröffnen, ganz besonders nicht durch Ausl ä nder. Hier nuin grei -
fen die Richtlinien ein, die bestimmen, dut) für die Staatsange -
hörigen der EWG-Mitgliedsstaaten, die den GroIhandeI (und 
die Vermifflerttig'keiten im Handel, lnckjstrie und Handwerk) in 
einem anderen EWG-Mitgliedsstaat als ihrem eigenen Stast 
ausüben wollen, die besonderen Beschränkungen für Ausl ä nder 
aufgehoben werden. 

Da wie gesagt bis jetzt in den EWG-Mitgliedsstaaten für die 
Aufnahme und Ausübung des Grof)handels unterschiedliche Be -
stimmungen gelten (in der Bundesrepublik z. B. werden im all -
gemeinen keine besonderen beruflichen Fähigkeiten voraus -
gesetzt im Gegensatz zu anderen EWG-Staaten), wurde eine 
besondere Richtlinie erlassen, die UbergangsmaFnahmen vor -
sieht. Danach kann z. B. ein Deutscher, der in Deutschland w ä h -
rend einer bestimmten Zeit GroFhandel betrieben hat, ohne 
weiteres diese Tätigkeit auch in einen) anderen EWG-Mitglieds -
staat ausüben, in dem an sich bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen. Umgekehrt können die Staaten, in d i enen keine 
besondere Regelung besteht (wie eben die Bundesrepublik), er -
mächtigt werden, bei einer oder mehreren Berufsfätigkeiten 
Ma1}nahmen zu treffen, um einen unverhlfn'ismt)ig grofen Zu -
strom von Personen zu verhindern, welche die in ihrem Heimat -
EWG -Land bestehenden Bedingungen nicht erfüllen. 

Betriebsselbstschutz (97) 

(p) Die Luffschutz-Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
gewerblichen Wirtschaft (LAGW) veranstaltet seit mehreren 
Jahren Informationstagungen für künftige Betriebsselbstschutz -
Leiter. 

Im vergangenen Jahr hat erstmalig auch eine Anzahl von In -
habern und leitenden Angestellten von Grof)handelsunternehmen 
teilgenommen. 
Wenn der vorliegende Entwurf eines Gesetzes über den 

Selbstschutz der Ziv i lbevölkerung Gesetz werden sollte, sind 
voraussichtlich alle diejenigen Betriebe zur Aufstellung von 
Werkselbstschufzeinheiten verpflichtet, die mehr als 200 Be -
schäftigte haben oder wegen ihrer Lage, Gröl)e, Aufgabe oder 
Eigenart besondere Selbs+schutzmal)nahmen erfordern. Unter -
nehmer 'bzw. leitende Angestellte solcher Unternehmen sollten 
sich rechtzeitig mit den Problemen des Selbstschutzes vertraut 
machen. Hierzu bieten die Informationstagungen eine gute Ge -
legenheit. 

Die Tagungen finden im Bundesamt für zivilen Bevölkerungs -
schutz, Bad Godesberg, Deutsch-Herrens}r. 93, statt. Sie dauern 
jeweils 3 Tage. Die im 1. Hj. 1964 vorgesehenen Tagungen sind 
bereits restlos belegt. Die Termine der 2. Jahreshälfte sind: 

16.— 18. September 
4•..... 6. November 
2.— 4. Dezember 

Die Unterbringung der Tagungsteilnehmer erfolgt, sofern sie 
gewünscht wird, durch Vermittlung des genannten Bundesamtes. 
Die Mittagsverpflegung kann gegen Entgelt in der Kantine des 
Bundesamtes eingenommen werden. 

Die für Reise, Unterbringung und Verpflegung anfallenden 
Kosten müssen von den beteiligten Firmen getragen werden. 
Anmeldung für die September-Tagung mut) bis 15. August, 

diejenige für die November-Tagung bis 5. Oktober und die -
jenige für die Dezember-Tagung bis 4. November an das Bun -
desamt vorgenommen werden. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Kehrer & Weber, Lebens -
mittelgrot)handlung in München, Herrn Dr. Franz Weit)becker, 
zu seiner ehrenvollen Wiederberufung in den Beirat der Landes -
zentralbank in Bayern; 

Herrn Fritz Reinhard, Teilhaber unserer Mitgliedsfirma Ge -
brüder Reinhard in Würzburg, zu seiner Wahl zum stellvertreten -
den Vorsitzenden der Süddeutschen Eisenhandelavereinigung 
(5EV); 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mi+gl'iedsfirma Bürger & 
Heider, München, Herrn Friedrich Lang, zu seinem 25 -jährigen 
Arbeitsjubiläum als Lagerist; 
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zum 40 -jährigen Arbeitsjubiläum 

dem freuen Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Bender & Hobein 
GmbH., München, Herrn Heriberl P ens sel, Kraftfahrer; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Dr. Oscar 
Menzel Nachf., München, Herrn Prokurist Otto Se j d e I; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mifgliedsfirma Vereinigte 
Papierwarenfabriken GmbH., München, Herrn Rudolf P e d r o t t j, 
Techn. Angestellter; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Hans Gruber, 
Elektro- und Rundfunkgrolhandlung in München, Landwehrstr. 37, 
Herrn Richard Mayr, zu seinem 25 -jährigen Berufsjubiläum als 
Prokurist und Teilhaber der Firma. 

Richard Pekau, München - 75 Jahre 

Der Inhaber unserer bekannten Mitgliedsfirma Frank & Co., 
Emaille- und Stahlwarengrofhandel, München 25, Drachensee -
s+raFe 10, Herr Richard Pekau, konnte am 11.3. 1964 in voller 
körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische seinen 75. Geburts -
tag feiern. 
Wir entbieten dem Jubilar, unserem freuen Mitglied, euch an 

dieser Stelle die herzlichsten Glückwünsche. Mögen ihm noch 
viele ungetrübte Jahre persönlichen Wohlergehens beschieden 
sein. 

Rudolf Seitz, Lohr - 70 Jahre alt 

Der Seniorchef unserer langjährigen Mitgliedsfirma Seitz & 
Kerler, Lack- und Farbengrol)handlung in Lohr, Herr Rudolf Seitz 
feierte am 18.2. 1964 seinen 70. Geburtstag. 

Herr Seitz, der früher in einem groFen unterfränkischen Indu-. 
strie'betrieb als Direktor tätig war, gründete sein eigenes Unter -
nehmen nach dem Kriege und konnte dieses Unternehmen dank 
seiner auFerordenfIichen kaufmännischen Fähigkeiten und' einer 
zielstrebigen Unternehmertäfigkeif zu grot)em Ansehen entwickeln. 
Das Unternehmen spielt heute innerhalb seiner Branche eine füh -
rende Rolle und exportiert nach mehr als einem Dutzend euro -
päischer und auFereuropäischer Länder. 

Herr Rudolf Seitz, der sich durch sein liebenswürdiges Wesen 
einen gro1en Kreis von Freunden schuf, stand unserem Verband 
stets mit seinen reichen Erfahrungen zur Verfügung. Wir dürfen 
mit unseren Glückwünschen zu seinem 70. Geburtstag den Dank 
für seine rege Mitarbeit in allen Fragen des Grof3- und Au1ein -
handels verbinden. 

August Bätz, Fürth - 60 Jahre 

Am 2. März 1964 feierte Herr August Bätz, Gründer unserer 
gleichnamigen Mitgliedsfirma August Bätz, Textil-Sortiments -
gro1handlung in Fürth, Bahnhofsplatz 7, seinen 60. Geburtstag. 
Nach Abschluf3 der mittleren Reife traf Herr Bätz als Lehrling 

bei einer Fürther Exportfirma ein. Als Auszeichnung für über -
durchschnittliche Leistungen durfte er bereits als Lehrling zur 
Leipziger Messe fahren. Bei Kunden im Inland sowie im Elsaf 
und in der Schweiz vertrat er später als einer der jüngsten 
Reisenden die Interessen des Unternehmens. Im Jahre 1934 grün -
dete Herr Bätz eine eigene Textil-Sortimenis-GroIhandiung in 
Fürth. Aus kleinen Anfängen entwickelte er seine Firma mil FIeif 
und unternehmerischem Geschick zu ihrer heutigen Gröf3e, zu 
einem bedeutenden Grof1handelshaus, d'as 40 Mitarbeiter be -
schäffigt. 

Als treues Mitglied unseres Landesverbandes stellt Herr August 
Bätz seit Jahren seinen Rat unserer Organisation zur Verfügung. 
Herr Bätz ist Mitglied unseres Ausschusses für Werbung und 
Offentlichkeifsarbeit und gehört auIerdem seit langen Jahren 
dem Fachausschuf unseres Fachzweigs Textil im Landesverband 
an. 
Wir gratulieren auch an dieser Stelle nochmals herzlich und 

wünschen Herrn Bätz weiterhin beruflichen Erfolg und per -
sönliches Wohlergehen. 

Schweizer 
Mustermesse 
Basel 

11.-21. 
April 
1964 

In 25 Hallen und 27 Gruppen zeigt die 
Schweizer Industrie ihre Qualitäts-Erzeugnisse. 
Auskunft, Prospekt und Katalog durch die 
schweizerischen Botschaften, 
Gesandtschaften, Konsulate und Handelskammern 

Buchbesprechungen 

,,Kooperationsfibel" mit Erläuterungen und Vertragsbeispielen von Dr. Werner 
Benisch, Drucksache Nr. 68 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. 

Heider Verlag Bergisch-Gladbach 1964, Preis broschürt DM 8,50. 
Der Bundeswirtschaftsminister hat am 5. 11. 1963 den Spitzenverbänden 

der Wirtschaft eine Zusammenstellung Ober ,,zwischenbetriebliche Zusam -
menarbeit im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(Kooperationsfibel)" überreicht. 

Diese Zusammenstellung hat den Zweck, kleinen und mittleren Betrieben 
Möglichkeiten einer legalen Zusammenarbeit aufzuzeigen und die Ansicht 
des Bundeswirtschaftsministers zu der Frage zu erläutern, welche liber -
betrieblichen Kooperationsmöglichkeiten das Gesetz gegen Wettbewerbs -
beschränkungen zuläßt. 

Die Kooperationsfibel behandelt Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Be -
reich der Beschaffung und Auswertung von Informationen, beim Einkauf, 
bei der Produktion, beim Vertrieb, in der kfm. Verwaltung, im Rahmen der 
sogenannten Mittelstandsempfehlungen und bei der Festlegung von Wett -
bewerbsregeln. 

Dankenswerterweise hat Herr Dr. Benisch bereits relativ kurze Zeit nach 
Erscheinen der Kooperationsfibel eine Kommentierung der Materie vorge -
nommen, die sich besonders auch deshalb in der Praxis bewähren wird, 
weil es sich nicht nur urn aine theoretische Abhandlung des Stoffes han -
delt, sondern zu jedem Sachgebiet Beispiele angeführt sind, die in Form 
von ausgearbeiteten VertPàgstexten vorgelegt werden. Die Handhabung 
ist dadurch erleichtert, daßbereits im Inhaltsverzeichnis die Fundstelle 
der zum Text dazugehörigen Erläuterungen und Vertragsbeispiele ange -
geben ist. Die gleiche Einteilung findet sich im Textteil, so daß man mühe -
los die jeweils zum Text gçhörenden Erläuterungen und Vertragsbeispiele 
aufsuchen kann. 

Der härter werdende Wettbewerb in allen Branchen und das Hinein -
wachsen unserer Volkswirtschaft in den größeren Rahmen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft wird noch zu vielerlei Umstrukturierungsvorgängen 
in unserer Wirtschaft führen. Die Kooperationsfibel in der hier vorliegen -
den Form kann sicher dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Vorgänge 
auf den einzelnen Betrieb dadurch zu mildern, daß sie überbetriebliche 
Zusammenarbeitsformen anregt und die im Rahmen des gesetzlich Mög -

lichen Wege hierzu aufzeigt. 
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,,Was der Kaufmann vom Gemeinsamen Markt wissen muß" 

von Dipl.-Volkswirt Jürgen Voelkner, 114 Seiten DIN A 5 mit zahlreichen 
Tabellen, Formularen und Illustrationen. Maximilian-Verlag, 49 Herford, 
braschürt DM 8,80. 
Wer verkaufen will, muß den Markt kennen. Jede Änderung der Gegeben -

heiten auf dem Markt erfordert vom Unternehmer rechtzeitiges Erkennen 
und unverzügliche Anpassung. Durch den Vertrag über die europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft Ist in Westeuropa eine schrittweise Änderung der 
Absatzverhältnisse In Gang gesetzt worden, die jetzt schon in ihren Aus -
wirkungen nicht ernst genug genommen werden kann. Dieses Buch soll 

einen kurzen Oberblick über Hintergründe, Inhalt und Konsequenzen des 
Vertragswerkes verschaffen und ebenso über die inzwischen durchgeführ -
ten Maßnahmen informieren, um sowohl praktische Hinweise für die lau -
fenden Geschäfte zu geben, als auch die langfristige betriebliche Planung 
zu erleichtern. 

Wie verkehre ich mit Bahn und Post? 

Die Warenvermittlung vom Großhandelslager zum Kunden erfolgt - so -
weit sie nicht mittels eigener Kraftfahrzeuge im Werkverkehr oder durch 
Inanspruchnahme des gewerblichen Güterkraftverkehrs geschieht - über 
Postsendungen oder durch Bahnfrachten. Die Kenntnisse der verschiedenen 
Versendungsarten der dabei zu beachtenden Bestimmungen ist daher ge -
rade auch für den jungen Großhandelskaufmann ebenso wichtig wie ouch 
eine umfassende Unterrichtung über den Briefverkehr, die Frachtbestim -
mungen und -berechnungen und andere Fragen des Verkehrs. Die richtige 
und sinnvolle Verwendung der bestehenden Einrichtungen von Bahn und 
Post trägt jedenfalls wesentlich zum reibungslosen Ablauf des Geschäfts -
verkehrs im Großhandel be,. 

Das Bändchen „Wit. verkehre ich mit Bahn und Post" von Dipl.Hd!. Erich 
Kaiser (Sammlung HILF DIR SELBST[, Best.Nr. 239, DM 3,80 WILHELM 
STOLLFUSS VERLAG BONN) schildert in allgemeinverständlicher Weise die 
Bedeutung der vielfältigen Beförderungsarten im Nachrichten- und Güter -
verkehr. Eine Anzahl von Vordrucken und Mustern machen dem Groß -
handelskaufmann und seinem jungen Nachwuchs die nicht immer leicht 
übersehbaren Möglichkeiten anschaulich und zeigen ihm den Weg, wie er 
am vorteilhaftesten die mannigfachen Erscheinungsformen im modernen 
Verkehrswesen für seine Zwecke nutzbar machen kann. 

Umsatzsteuer und Vergütungen Im Export 

Systematische Darstellung der umsatzsteuerlichen Exportbegünstigungen 
mit praktischen Beispielen von Max Krämer, Verwaltungsrat in der Direktion 
für Steuerfragen in der Kommission der EWG, 220 Seiten DIN A 5, Korto 
niert DM 18,60, Erich -Schmidt -Verlag, Berlin, Bielefeld, München. 

Jedes am Export beteiligte Unternehmen muß heute bestrebt sein, alle 
umsatzsteuerrechtlichen Ausfuhrbegünstigungen voll in Anspruch zu neh -
men. Die hierbei zu beachtenden Vorschriften sind jedoch kompliziert und 
machen es selbst dem Steuerfachmann oft schwer, den jeweils vorliegen -
den Sachverhalt umsatzsteuer- und vergütungsrechtlich zutreffend zu be -
urteilen. Das vorliegende Werk erleichtert mit seinen zahlreichen anschau -
lichen Beispielen die oft schwierige Prüfung, welche Bestimmungen bei den 
vorkommenden Ausfuhrtatbeständen zu beachten sind. Es gewährleistet, 
daß die betreffenden Vorschriften zutreffend ausgelegt und richtig ange -
wandt werden. Der Wortlaut der Vorschriften wie auch die neue Ver -
gütungsliste sind im Anhang beigegeben. 

Dieses systematisch und übersichtlich aufgebaute Werk ist ein zuver -
lässiger Ratgeber für die rasche Klärung aller einschlägigen Fragen. 

Musterverträge für Provisionsvertretungen zwischen deutschen Lieferflrmcn 
und ihren Vertretern in der Schweiz (von Dr. H. J. Meyer.Morsilius) 

Die Handelskammer Deutschland - Schweiz hat in der Reihe ihrer 
Musterverträge erstmals ein Vertragsmuster in Form einer Broschüre her -
ausgegeben, da die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen in den bis -
her herausgegebenen Vertragsmustern dazu führten, daß die Erläuterungen 
zu umfangreich wurden, um in einer Kurzfassung Platz zu finden. 

Die neue, 60 Seiten umfassende Broschüre enthält jeweils zu dan ein -
zelnen Paragraphen des Vertragsmusters ausführliche Erläuterungen mit 
zahlreichen praktischen Hinweisen. Für den eigentlichen Vertragsabschluß 
im Einzelfall können die in einer Einstecktasche beigefügten beiden Exem -
plare des Provisionsvertretungs-Vertrages, die jeweils nur den Wortlaut 
der einzelnen Bestimmungen enthalten, verwendet werden. 

Die Broschüre enthält weiter eine vergleichende Gegenüberstellung des 
Handelsvertreterrechts der Bundesrepublik und der Schweiz, jeweils ge- 

ordnet nach den einzelnen sachlichen Gesichtspunkten, sowie eine Dar -
stellung der schweizerischen Zollbestimmungen für die Einfuhr von Mustern 
und Drucksachen. 

Die Publikation Ist ganz auf den praktischen Gebrauch zugeschnitten, 
wobei die Handelskammer sich bemüht hat, gemäß ihrer neutralen Stel -
lung zwischen Lieferfirmen und Vertretern eine Fassung zu finden, die 
den Interessen beider Seiten gerecht wird. Extreme Formulierungen sind 
daher bewußt vermieden worden. 

Preis der Broschüre für Mitglieder der Kammer Fr. 8,—, für Nichtmit -
glieder Fr. 20,—. Anzufordern bei der Handelskammer Deutschland -Schweiz, 
Zürich 1, Talacker 41. 

Außenwirtschaftsgesetz - Kommentar der Hamburger Autoren Dr. H. Sieg, 

Dr. H. Fahning und K.-F. Källing 
Das Außenwirtschaftsrecht ist immer mehr zu einer Materie geworden, 

die nicht nur für wenige Spezialisten von Bedeutung ist; auch der viel -
seitig tätige Unternehmer und Angestellte sollte sich in den Grundzügen 
dieses Rechtsgebietes auskennen. Der vorliegende Kommentar beabsich -
tigt, dabei Hilfestellung zu leisten und zu den jetzt aktuellen Problemen 
neue Gesichtspunkte aufzuzeigen. 

Die Kommentierung geht von dem neuesten Text des Außenwirtschafts -
gesetzes aus, wobei die Änderungen durch das Gesetz vom 26. 7. 1962 be -
rücksichtigt sind. Ebenso verhält es sich bei der Außenwirtschaftsverord -
nung, die im Jahre 1962 drei Änderungen erfuhr. In allen Fällen, wo bei 
der Kommentierung des Außenwirtschaftsgesetzes auf die Außenwirt -
schaftsverordnung Bezug genommen ist, konnte daher die letzte Fassung 
der AWY zugrunde gelegt werden. 

Der Kommentar ist kein reiner Juristen-Kommentar. Infolge der Mit -
arbeit eines im Außenhandel erfahrenen Volkswirts sind überall dort 
auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte in den Erläuterungen berück -
sichtigt worden, wo es im Interesse der Wirtschaft darauf ankommt, die 
Vorschriften nicht allein vom juristischen Standpunkt aus zu kommentieren. 

Der Kommentar ist im Verlag Franz Vahlen GmbH., Berlin und Frank -
furt o.M. erschienen, er umfaßt 339 Seiten 8°, in Leinen gebunden - 

Preis DM 31,—. Interessierte Firmen wollen sich bitte direkt an vorstehen -
den Verlag, Berlin 45, Willdenowstraße 6, wenden. 

Der Nachfolger - Problem und Aufgabe der Unternehmensführung 

von Dr. Heinz Dirks, Privatdozent. 160 S., Leinen, DM 16,80. 
Heidelberger Fachbücherei GmbH, Heidelberg, Häuserstraße 14. 
Gerade bei uns im Großhandel bildet dart, wo nicht ein geeigneter 

Junior (oder eine geeignete Juniora) verhanden ist, das Problem der Nach -
folge des Unternehmers schon von je, heute aber doppelt, außerordent -
liche Schwierigkeiten. Probleme ähnlicher Art ergeben sich aber auch 
dann, wenn es darum geht, für die leitenden Mitarbeiter dann, wenn aus 
Altersgründen oder sonstigen Motiven ein Wechsel notwendig erscheint, 
die richtigen Nachfolger zu finden. Die derzeit herrschende und wohl 
noch weiter bestehende Vollbeschäftigung macht es gerade dem Groß -
handel ganz besonders schwer, hier die richtige Entscheidung zu treffen, 
obwohl diese gerade für ein Großhandelsunternehmen van existenz -
entscheidender Bedeutung sein kann. 

Das vorgenannte Werk sucht nun alle sich hierbei ergebenden Fragen 
klar und gut verständlich zu beantworten, soweit dies überhaupt ange -
sichts der ja stets zu berücksichtigenden individuellen Verhältnisse mög -
lich ist. Es gibt eine Fülle von Ratschlägen und Gedanken, die zur Lösung 
des Nachfolgeproblems beitragen. Die menschlich-psychologischen Be -
dingungen, unter denen sich ein Führungswechsel vollzieht, stehen im 
Mittelpunkt der Betrachtungen. Aber auch die Auswahl, Vorbereitung und 
Einarbeitung der Nachfolger sind ausführlich behandelt. 

So können wir denn das Buch allen Mitgliedern, bei denen das Nach -
folgeproblem augenblicklich oder in absehbarer Zeit eine Rolle spielt, 
zur aufmerksamen Lektüre empfehlen. 

Zu dem im Hermann Luchterhand Verlag Gmi,H, Neuwied am Rhein, er -
scheinenden Lose-Blatt-Werk „Handbuch für das Lohnbüro" (5 Ordner, 
DM 65,—) ist die Ergänzungslieferung Nr. 230 erschienen. 
Die Ergönungslieferung enthält Änderungen der Erläuterungen des An -

gestelltenversicherungsgesetzes, des Fremdrenten- und Auslandsrenten. 
Neuregelungsgesetzes und des Knappschaftsversicherungurechts unter Be -
rücksichtigung des Fünften Rentenanpassungsgesetzes und der dazu er -
gangenen Durchführungsbestimmungen. Ferner wird eine Neubearbeitung 
der Bewertung der Sachbezüge in den einzelnen Ländern nach 'den für das 
Kalenderjahr 1963 ergangenen Verordnungen gebracht. 

Der Verlag liefert allen Interessenten das Werk auf Wunsch vier Wochen 
unverbindlich zur Probe. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

gr Ass. Grosser sr = Dipl. Kfm. Sauter, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber und Redaktion: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels GmbH., München, 
Ottostraße 7. Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß. und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme van Text - auch aus 
den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Bezugspreis ist im Mitgli e d s b e it ra g en th a lt e n. 

Druck: Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 220113 
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(Unternehmer- und Arbeilgeberverband) eV 

HEFT 4 19. JAHRGANG 

München, April 1964 

B 1579 E 

Der Landesverband lädt seine Mitglieder herzlich ein zur 

UNTERNEHMERTAGUNG 

am 15./16. Juni 1964 

im Parkhotel Alpenhof Garmisch-Partenkirchen 

Im Mittelpunkt dieser Arbeitstagung steht das Thema 

Personalpolitik und Personalplanung 

im modernen Großhandelsbetrieb 

Abseits vom betrieblichen Alltag wird Großhandelsunternehmern hier Gelegenheit geboten, 
mit erfahrenen Fachleuten und Kollegen über die betriebliche Personalplanung und andere mit 
der Personalführung sich stellende Fragen zu diskutieren. 

Die Veranstaltung ist so gelegt, daß der anschließende Feiertag zu einem zusätzlichen, privaten 
Aufenthalt in Garmisch-Partenkirchen genützt werden kann. 

Das genaue Tagungsprogramm geht allen Interessenten demnächst zu. 

Anmeldungen nimmt unsere Hauptgeschäftsstelle 8 München 2, Ottostraße 7, schon 
jetzt entgegen. 

Bitte geben Sie uns gleichzeitig damit auch Ihre verbindliche Zimmerbestellung für das Park -
hotel Alpenhof auf. 
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Arbeitgeberfragen 

(98) 
Arbeitszeugnis und Auskunftserteilung 

Arbeitszeugns 

(gr) Das Zeugnis soll dem Arbeitnehmer als Unterlage für eine 
neue Bewerbung dienen und dabei dem Betrieb, der die Ein -
stellung des Arbeitnehmers erwägt, über die Art und Dauer der 
bisherigen Beschäftigung sowie gegebenenfalls auch über die 
Führung und die Leistungen des Bewerbers wahrheitsgem.äl) 
unterrichten. 

I. Anspruch auf Zeugnkerfeilung 
1. Der Arbeitnehmer kann anläf)lich der Beendigung des Arbeits -

verhältnisses ein schriftliches Zeugnis verlangen (§ 73 HOB, 
§ 630 BOB, § 113 GewO). Das Lehrzeugnis ist unaufgefordert 
bei Abschl.uf ) der Lehre zu erteilen (§ 80 HOB). Der Anspruch 
auf Ausstellung eines Zeugnisses ist unabdingbar. 

2. Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer ein vor -
läufiges Zeugnis (Zwischenzeugnis) beanspruchen. Der An -
spruch auf die Erteilung eines endgültigen Zeugnisses wird 
davon nicht berührt. Durch Tarifvertrag kann der Anspruch 
auf ein Zwischenzeugnis naher umrissen sein. Im § 2 Ziffer 7 
unserer Mantel'tarifverfräge heiM es, da!) der Angestellte 
jederzeit ein Zwischenzeugnis verlangen kann, das bei 
Empfang des endgültigen Zeugnisses zurückzugeben ist. Hier 
hat also der Angestellte nicht nur während der Kündiigungs -
frist Anspruch auf ein vorläufiges Zwischenzeugnis, sondern 
auch in weitergehenden Fällen. 

3. Der Anspruch auf Erteilung des Zeugnisses besteht grundsätz -
lich unabhängig von der Beschäftigungsdauer und der Art der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

4. Dem Arbeitgeber steht kein Zurückbehaltungsrecht an dem 
Zeugnis zu. 

II. Inhalt des Zeugnisses 
Das Zeugnis ist entweder als einfaches oder als qualifiziertes 

auszustellen. Die Form der Zeugniserteilung hängt dabei von 
dem Willen des Arbeitnehmers ab. Verlangt der Arbeitnehmer 
die Ausstellung eines qualifizierten Zeugnisses, so ist der Arbeit -
geber hierzu verpflichtet. Andererseits kann der Arbeitnehmer 
die Annahme eines qualifizierten Zeugnisses ablehnen, wenn 
die Erteilung gegen seinen Willen geschehen ist, er kann also 
statt dessen ein einfaches Zeugnis verlangen. 
1. Das einfache Zeugnis (die sogenannte Arbeitsbescheinigung) 

erstreckt sich nur auf Art und Dauer der Beschäftigung. Die 
ausgeübte Tätigkeit mut) dabei klar ersichtlich sein, insbeson -
dere sind auch leitende und' selbständige Funktionen anzu -
geben. 

2. Das qualifizierte Zeugnis mu!) zusätzlich Angaben über Füh -
rung und Le i stungen des Arbeitnehmers enthalten. Hierbei 
sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 
a) Das Zeugnis mu!) objektiv richtig sein. Es darf nur Tat -

sachen und keine Behauptungen oder Vermutungen ent -
halten. 

b) Alles für den Arbeitnehmer Bedeutungsvolle und für den 
künftigen Arbeitsplatz Wissenswerte ist anzugeben. 

c) Einmalige Vorfälle, die für die Beurteilung der Persönlich-
'kalt des Arbeitnehmers, dessen Führung und Leistungen 
nicht charakteristisch sind, gehören nicht in das Zeugnis. 

d) Eine Beschränkung des Zeugnisses allein auf die Leistungen 
oder nur auf die Führung des Arbeitnehmers ist nicht zu -
lässig. 

e) Das Zeugnis soll von verständigem Wohlwollen für den 
Arbeitnehmer getragen sein, um ihm sein weiteres Fort -
kommen nicht unnötig zu erschweren. Diese Rücksicht -
nahme mut) aber dort ihre Schra'n'ken finden, wo sich das 
Interesse des künftigen Arbeitgebers an der Zuverlässig -
keif der Grundlagen für die Beurteilung des Arbeits- 

suchenden ohne weiteres aufdrängt und das Schweigen 
'des Zeugnisses in der einen oder anderen Richtung ins -
besondere das Verschweigen bestimmter, für die Führung 
im Dienst bedeutsamer Vorkommnisse die Wahrheit des für 
die Beurteilung des Arbeitnehmers im ganzen wesentlichen 
Gesamfbildes beeinflut)t. 

'f) Unter Berücksichtigung der unter a) bis e) darge.leten 
Grundsätze ist zu entscheiden, ob erwiesene und im un -
mittelbaren Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit 
begangene strafbare Handlungen im Zeugnis zu erwähnen 
sind. Zumindest kann jedoch in einem solchen Fall eine 
einwandfreie Führung nicht bescheinigt werden. Bei Ver -
mögensdelikten darf dem Arbeitnehmer Ehrlichkeit nicht 
bescheinigt werden. Hierin liegt jedoch dann kein beredtes 
Schweigen, wenn bei einem Angehörigen des betreffen -
den Berufsikreises die Ehrlichkeit als so selbstverständlich 
gilt, dat) sie keiner besonderen Hervorhebung im Zeugnis 
bedarf (vergl. Urteil des BundesgerichfshoTs vom 26. 11. 1963 
- VI ZR 221/62—, veröffentlich in der Zeitschrift ‚Der Be -
trieb" 1964, Seite 75). Im allgemeinen Ist der Grund des 
Ausscheidens nicht anzugeben. Bei Kündigung aus betrieb -
lich bedingten 'Gründen empfiehlt es sich jedoch im 
Interesse des Arbeitnehmers, diesen Umstand zu erwähnen. 
Kündigt der Arbeitnehmer, so Ist dies auf sein Verlangen 
zu erwähnen. 

g) In, Streitfalle hat der Arbeitgeber die Tatsachen nachzu -
weisen, die der Zeugniserteilung und der darin enthaltenen 
Bewertung zugrundeliegen. 

Ill. Anspruch auf X riderung und Ergänzung des Zeugnisses 

1. Nach Ausstellung des Zeugnisses kann der Arbeitnehmer 
dessen Abänderung verlangen 
a) bei Mängel in formeller Hinsicht, z. B. bei Unterzeichnung 

des Zeugnisses durch nichtvertretungsberechtigte Personen, 
b) bei unrichtigen Angaben in tatsächlicher Hinsicht, 
c) bei einer, objektiven Mat)stäben nicht entsprechenden Be -

wertung von Leistungen und Führung. 
2. Eine Ergärzung des Zeugnisses kann verlangt werden, wenn 

es wesentliche Tatsachen, die für die Gesamtbeurteilung des 
Arbeitnehmers ma.t)gebend sind, nicht enthält. 

3. Andererseits hat der Arbeitgeber ein Widerrufsrecht, d. h. 
einen Anspruch auf Rückgabe des Zeugnisses gegen Erteilung 
eines neuen, wenn ihm bei der Ausstellung ein Irrtum unter -
laufen ist. 

IV. Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers 
1. Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber Ersatz des Schadens 

verlangen, den er dadurch nachweislich erleidet, dat) er in -
folge eines fehlenden oder zu spät erteilten oder wegen eines 
unrichtigen Zeugnisses entweder keine oder eine schlechte 
Arb'eitstelle erhält. 

2. Der Arbeitgeber haftet bei Ausstellung eines unrichtigen Zeug -
nisses nach § 826 BOB gegenüber einem Dritten, wenn dieser 
im Vertrauen auf die. Richtigkeit des Zeugnisses geschädigt 
worden Ist und der Arbeitgeber hierbei vorsätzlich gehandelt 
hat. Für die Annahme eines entsprechenden Vorsatzes genügt 
es, dat) der Arbeitgeber den Eintritt des dem Dritten ent -
standenen Schadens für möglich gehalten hat. Diese Voraus -
setzung dürfte jedoch in den meisten Fällen nicht beweisbar 
sein. 
Unter diesen Umständen kann auch das Verschweigen von 
negativen Tatsachen, die für die Gesamtbeurteilung des 
Arbeitnehmers und damit auch für dessen Einstellung bei dem 
neuen Arbeitgeber von entscheidender Bedeutung sind, zu 
einer Schadensersatzpflicht führen, so das bereits erwähnte 
Urteil des BAG vom 26.11. 1963, weshalb in solchen Fällen' 
besondere Sorgfalt und Vorsicht angebracht sind. 
Schliet)Iich kann sich der Arbeitgeber auch dadurch schadens -
ersatzpflichtig machen, da!) er ein unrichtiges Zeugnis n'ich+ 
zurückverlangt - notfalls im Wege der Klage - obwohl er 
nachträglich die Unrichtigkeit und die Möglichkeit einer 
Schädigung des neuen Arbeitgebers erkannt hat. 
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V. Auskunftserfeilung durch den Arbeitgeber Beklagte war auf die Dienste des Klägers an dem fraglichen 
1. Der Arbeitgeber kann über die Ausstellung eires Zeugnisses 

hinaus zur Auskunft an `solche Personen ver p flichtet sein, die 
mit dem Arbeitnehmer in Verhandlungen über den Abschluf3 
eines Arbeitsvertrages stehen, wenn dies im Interesse des 
Arbeitnehmers liegt. 

Tage angewiesen, da der Abteilungsleiter, dessen Assistent 
der Kläger war, in Urlaub und der Kläger auch an dem an 
diesem Tag besonders lebhaften Verkauf beteiligt war. 

t Es wäre zu begrüfen, wenn die Ansicht des Landesarbeits -
gerichts Saarbrücken auch von anderen Arbeitsgerichten über-

2. Auch gegen den Willen des Arbeitnehmers kann der Arbeit- nommen und geteilt würde. Bisher sind dafür leider noch keine 
geber Auskunft an Personen erteilen, die ein berechtigtes Anhaltspunkte vorhanden. Wir empfehlen daher, trotz des vor -
Interesse an derartigen Angaben haben. 'liegenden Urteils des Landesarbeitsgerichts Saarbrücken in der-

3. Die Auskünfte müssen ebenso wie das Zeugnis stets wahr- artigen Fällen die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung sorg -
heitsgemäf sein. fältig zu prüfen. 

4. Dem Arbeitnehmer ist auf Verlangen die Auskunft mitzuteilen, 

Wettbewerbsrecht die der Arbeitgeber über ihn erteilt hat.' E5' empfiehlt sich 
daher, den Inhalt der Auskunft in einem Vermerk festzuhalten. 

Arbeitsgerichtliche Vergleichende Werbung (10 0 ) 

Entscheidungen 
(sr) in Beantwortung einer 
sandte die Bundesregierung 

GROSSEN ANFRAGE der 
dem Bundestag einen 

SPD 
Bericht 

über-
des 

Bundesjustizministeriums über die Möglichkeiten einer wahrheits -
gemä13en vergleichenden Werbung mit einer Entschlielung der 
Bundesregierung von einer Änderung der jetzt geltenden ge -

Eigenmächtige Urlaubsnahme durch (99) setzl'ichen Regelung Abstand zu nehmen. 
Krankfeiern rechtfertigt fristlose Entlassung Fragen der vergleichenden Werbung wurden in letzter Zeit 

nicht nur in der Fachpresse lebhaft diskutiert, wobei besonders 
(gr) Die Falle, daf Arbeitnehmer, denen aus betrieblichen die Frage erörtert wurde, ob eine Neufassung der zugrunde -
Gründen die Urla'ubsriahrne zu einem bestimmten Zeitpunkt ver - 

liegenden gesetzlichen Regelung anzustreben sei und in welcher 
weigert wurde, einfach krank feiern, kommen immer häufiger Form eine solche Änderung möglich sei. Der vorliegende Bericht 
vor. Die Gerichte, die sich mit aus diesen Gründen erfolgenden der Bundesregierung fal1f alle Gesichtspunkte klar und über -
fristlosen Entlassungen zu befassen haben, urteilen vielfach sichtlich zusammen und setzt insofern einen gewissen Schluf3.. 
äul3erst formalistisch und erleichtern sich die Entscheidung durch punkt, als er eindeutig zu den, Ergebnis kommt, dalI die jetzige 
Bezugnahme auf vorliegende ärztliche Atteste. Umso erfreu - 

gesetzliche Regelung und die dazu ergangene Rechtsprechung licher Ist das Urteil de,s Landesarbeitsgerichts Saarbrücken vom 
dem Bedürfnis nach einer vergleichenden Werbung durchaus 

18. 12. 1963 - Sa 116/63 -. Es stand folgender Sachverhalt zur 
Rechnung trägt. insofern halten wir ea für wertvoll, Ihnen die Entscheidung: 
ausgezeichne'fe Darstellung der gegenwärtigen Rechtslage in Der Kläger 'hatte für den 13. und 16. 4. 1963 Urlaub beantragt, 
den Grundzügen wiederzugeben: 

um die Osterfeiertage 'bei seiner Familie in Bremen zu verbrin -
gen. Diesen Urlaub 'hat die Beklagte, die als Arbeitgeberin bei 
der zeitlichen Festlegung des Urlaubs das Bestimmungsrecht hat, 
aus betrieblichen Gründen abgelehnt. Der Kläger muf)te also am 
Samstag, d'en 13. 4. 1963 arbeiten. Trotzdem fuhr er bereits am 

Es besteht keine besondere gesetzliche Regelung, die die 
vergleichende Werbung ausdrücklich untersagt. Grundlage für 
die wettbewerbsrechtliche Beurteilung ist § 1 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb, nach dem gegen die guten 
Sitten verstolIende Wettbewerbshandlungen Unterlassungs- und 
gegebenenfalls Schadenersafzansprüche auslösen können. 
Auf der Basis dieser gesetzlichen Regelung hält die Recht -

sprechung die vergleichende Werbung grundsätzlich nicht für 
zulässig, 1ä13f jedoch folgende Ausnahmen von cieser Regel zu: 
a) Sysfemvergteich 

Eine vergleichende Werbung Ist zulässig, wenn der Vergleich 
sich auf eine Gegenüberstellung von Warenarten, von Syste -
men der Fertigung, des Einkaufes, des Vertriebes oder der 
Anwendung von Mitteln beschränkt und sich nicht erkennbar 
auf einen bestimmten Mitwetfbewerber oder eine bestimmte 
Gruppe von Mitwettbewerbern bezieht. 

b) FortschrittsvergIech 
Erlaubt Ist ferner die vergleichende Werbung zur Verdeut -
lichung eines auf andere Weise nicht darzusfellenden tech -
nischen Unterschiedes (technischen Fortschrittes), den die 
Ware oder Leistung des Werbenden im Gegensatz zur Ware 
oder Leistung des Mitwet+bewerbers aufweist. 
Das Bundesjustizminis+erium geht in seinem Bericht sogar 
über den technischen Fortschriftsvergleich" hinaus u nd hält 
auch eine wahrheitsgemäl3e vergleichende Werbung, die sich 
auf die Darlegung eines wirtschaftlichen Fortschrittes bezieht, 
für zulässig. Diese Frage ist von höchstrichterlicher Instanz 

Donnerstag, den 11. 4. 1963 - am 12. 4. 1963 war dienstfrei - 

nach Diensfschluf5 zunächst mit seinem Wagen.nach Bad Hom-
burg zu seinen Eltern und' von dort am nächsten Tag mit der 
Bundesbahn weiter nach Bremen. Damit war für ihn ein Dienst-
antritt am 13. 4. 1963 im Geschäft der Beklagten in Neuen-
kirchen/Saar nicht mehr möglich. 

Das Gericht billigte die fristlose Entlassung dieses Arbeit-
nehmers. Aus den Entscheidungsgründen sind folgende Fest-
stellungen beachtenswert: 
'1. Eine Erkrankung bese 1 itigt zwar unverschuldet die' Arbeits-

kraft und ein Angestellter, der wegen Krankheit der Arbeit 
fern geblieben ist, hat seinen Dienst nicht im Sinne des § 72 
Nr. 2 HOB unbefugt verlassen. 

2. Hier kann sich jedoch der Kläger auf , die von dem Zeugen 
attestierte Arbeitsu n fähi g k e it' fü r d en 13. 4. 1963 nicht als Ent-
schuldigungsgrund berufen, we'll sie nach Lage der Sache für 
sein Dienstversäumnis an diesem Tag nicht kausal war. Der 
Kläger wäre nach der Überzeugung des Berufungsgerichts 
dem Dienst am 13. 4. 1963 auch ohne die eingetretene Er-
krankung fern geblieben, er hatte schon vorher p'lanmäl)ig 
seine Arbeitskraft an diesem Tag der Beklagten nicht zur Ver-
fügung stellen wollen. Die erste und nicht ausgeräumte Ur-
sache für sein Dienstversäumnis war also nicht seine Erkran-
kung, sondern sein fehlender Arbeitswille. noch nicht beantwortet worden. 

3. Wer schon vorher an einem bestimmten Tag nicht arbeiten , c) Vergleich auf Verlangen des Kunden 
w i ll, kann sich später nicht darauf berufen, dat er wegen 
eines persönlichen Hinderungsgrundes nicht arbeiten konnte. 

.4. Der Kläger hat damit die arbeifsverfraglicii geschuldete 
Dienstleistung vorsätzlich unterlassen. Dieses Dienstversäum-
nis war auch erheblich. Es kommt dabei auf die Auswirkung 
des Versäumnisses, die Belange des Arbeitgebers an. Die 

Dieser wurde unbestrittenermalIen schon immer für zulässig 
gehalten. 

d) Vergleich durch einen Einzelhändler 
Ein Warenvergleich, den ein Einzelhändler im Rahmen seines 
eigenen Sortiments auch ohne ausdrückliche Aufforderung 
eines Kunden vornimmt, ist zulässig,' da ein Vergleich von 
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überden 
Mercedes-Benz 
Transporter 

Einer ist bestimmt der Richtige 

24 verschiedene Ausführungen des 
Mercedes-Benz Transporters 
gibt es. Vom Fahrgestell über 
Tieflader, Pritschenwagen bis zum 
Kastenwagen in vielen Gewichten, 
Abmessungen und Aufbauten. 
Der Kastenwagen wird mit 3 Tür -
variationen gebaut. Der Pritschen -
wagen ist mit 3m- und 4m -Pritsche 
erhältlich, mit Ladeflächen von 6 
und 8 qm, für Nutzlasten bis über 2 t. 
Das Ist noch nicht alles. Auf Sonder -
wunsch wird das Dach des Kasten -
wagens erhöht und auch die Türen 
können . . . es wird hier ein 
bißchen viel. Gern unterrichten 
wir Sie noch eingehender. Wichtig 

sind nur noch die hohe Wirtschaft -
lichkeit, die lange Lebensdauer, 
die Wendigkeit und.. . also es ist 
doch besser, Sie schreiben uns und 
wir senden Ihnen ausführliche 
Prospekte über den Mercedes-Benz 
Transporter. Es gibt auf jeden Fall 
auch den richtigen für Sie. 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Waren des eigenen Sortiments dem Kunden gegenüber zu 
den Grundfunktionen des Einzelhandels gehört, wie der Be -
rich+ der Bundesregi e rung formuliert Man wird hier ohne wei -
teres zu dem Sc'h1u13 kommen können, daF die vergleichende 
Werbung unter den gleichen Bedingungen beim Grof5handel 
seinen Kunden gegenüber ebenfalls zulässig sein wird, da 
insofern zwischen Groli- und Einzelhandel kein Unterschied 
besteht. 

e) Abwelhrvergtekh 
Eine wahrheitsgemfe vergleichende Werbung ist ferner nach 
ständiger Rechtsprechung auch dann als zulässig anzusehen, 
wenn der Vergleich zur wettbewerbliclien Abwehr eines Ar,-
griffes eines Mitwettbewerbers notwend i g war. 

Steuerfragen 

Einkommensteuer-'. 
Ergänzungsrichtlinien 1963 (101) 

(sr) Der Bundesraf hat den von der Bundesregierung vorgeschla -
genen Einkommensteuer-Erg ä nzungsrichtlinien für das Kalender -
jahr 1963 zugestimmt, so da11 in Kürze mit einer Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger zu rechnen ist. Sie gelten erstmals für die 
Einkommensteuerveranlagung 1963. 

Die Einkommensteuer-Richtlinien werden auf diese Weise 
wiederum der neuesten Rechtsprechung angepait. Die Ände -
rungen sind so zahlreich, dali wir auf eine Darstellung im ein -
zelnen verzichten müssen. Einzelheiten können Sie z. B. in der 
Zeitschrift E Der Betrieb" Heft 11 vom 13. 3. 1964 Seite 346 ff 
entnehmen. 

Umsatzsteuer; 
hier: Ausfuhrhändlervergütung (102) 

(so) Das Finanzgericht Dusseldorf hat mit Urteil vom 29.8.1963 
- lI 85/62 U - die Rückforderung von Ausfuhrhndiervergü -
tungen bejaht, wenn ein Unternet-,nten vom Hersteller bezogene 
Motoren in von einem anderen Hersteller bezogene Pumpen 
einbauen heu und alsdann die Pumpen exportierte. Das Finanz -
gericht hat diesen Vorgang ais eine Herstellung biner Sachem -
heil- angesehen und die vorgenommene Be- und Verarbeitung 
als eine nach § 16 Abs. 1 Satz 2 UStG und § 72 UStDB nicht zu -
gelassene Be- und Verarbeitung bezeichnet. Das in d'an ,Ent -
scheidungen der Fina.nzgerichte" 1964 Heft 3 S. 150 abgedruckte 
Urteil ist wegen eingelegter Rechtsbeschwerde nicht rechts -
kr ä ftig geworden. Wir werden nach Entscheidung des Bundes -
finanzhofs auf die Frage zurückkommen. 

Verbandsnachrichten 

(103) 
Vorstandssitzung des Landesverbandes 

(la) Der Vorstand unseres Landesverbandes trat im vergangenen 
Monat zu seiner ordentlichen Sitzung in Nürnberg zusammen, 
über die wir aus redaktionellen Gründen erst in diesem Heft 
berichten können « 
Nach seinen Begrüfungsworten stellte Verbandsvorsitzender 

Walter Braun die am gleichen Tag vom Bundespostministerium 
angekündigte Erhöhung verschiedener Postgebühren als ersten 
Punkt aulierhaib der Tagesordnung zur Diskussion. Es sei zwin -
gend erforderlich, deli der Vorstand grtndstzlich zu dieser 
Ankündigung Stellung nehme undF gegebenenfalls geeignete 
Schritte dagegen einleite, zumal eine erneute Postgebühren -
erhöhung einschneidende Kostenbelastungen speziell für den 
Grolihandet mil- sich bringe. Als Ergebnis der darauf folgenden 
Aussprache, in der die für den Grolihandel zu befürchtenden 
Konsequenzen aus einer Postgebührenerhöhung eingehend dar -
gelegt wurden, beschloli das Gremium die Abfassung einer 

Resolution, die im Anschluli an die Sitzung der Presse über -
geben worden ist. Den Wortlaut haben wir an anderer Stelle 
dieses Heftes abgedruckt. 

Die augenblickliche Tarfsituation im bayerischen Grol- und 
Aulienhndei aufgrund der Kündigung unserer Manteltarifvertrge 
durch die 3 Gewerkschaften war ein weiterer Punkt der Tages -
or'dinung. Nachdrücklich wurde festgestellt, dali die von den Ge -
werkschaften erhobenen Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung 
und Urlaubsverlängerung einer indirekten Lohn- und Gehalls -
erhöhung gleichkomme und daher abgelehnt werden müsse. Es 
sei dem lohnintensiven Grofrhandel, der ohnedies mit einer mehr 
Ws 50 0 /o befragenden Personalkostenbelastung fertig werden 
müsse, eine weitere Anspannung dar Kostenlage nicht zuzu -
muten, zumal in Kürze mit neuerlichen Lohn- und Gehalts -
forderungen nach Ablauf der Tarifvertr ä ge zu rechnen sei. 

Es bestehe kein Zweifel, dali der Tarifausschuli unter diesen 
Gesichtspunkten die soeben laufenden Tarif -Verhandlungen mit 
roliem und von Verantwortung getragenem Ernst zu führen 

'hätte. 
Zur Diskussion stand im weiteren Verlauf der Sitzung die Frage 

einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsgruppen, 
vor allem mit der I n dust ri e. Die äu4erste Sorgfalt erfordern -
den Vorbereitungen basieren auf der im Rahmen des Verbands -
tags 1963 in Augsburg angestrebten Zusammenarbeit im Interesse 
aller beteiligten Wirtscheftspar+ner. 

Der Vorstand befalte sich weiterhin auch mit dem als Refe -
rentenentwurf vorliegenden Steuerinderungsgesetz 1964, das 
für den Grofhandel vor allem im Hinblick auf die Korrektur des 
Einkommensteuertarifs, auf die Behandlung stiller Rbserven und 
die neue Regelung der AfA-Vorschriften von besonderem In -
teresse ist. - 

Fragen organisatorischer Art und ein Sit'uationsberichf über 
die Möglichkeit einer ver s t ä rkten Offentlichkeitsarbeit waren 
weitere Punkte der umfangreichen Tagesordnung, die sich der 
Vorstand für seine Sitzung vorgenommen hatte. 

Hier nun der Bericht, der bei Wirtschafts-, Tages- und Fach -
presse-ein lebhaftes Echo gefunden hat: 

Bayerischer Groß- und Außenhandel gegen 
erneute Postgebührenerhöhung (104) 

Der Vorstand des Landesverbandes des Bayerischen Grofi -
und Auflenhandels befalile sich in seiner letzten Sitzung in Nürn -
berg mit der vom Bundespostminister beabsichtigten erneuten 
Erhöhung verschiedener Postgebühren. 
Wie Vorstandsvorsitzender Walter Braun dazu mitteilt, halt 

es der bayerische Groli- und Aulientiandel für untragbar, deli 
das von der Burdespost zu erwartende Defizit über erneute 
Verteuerung der Postgebühren gedeckt wird. Die Ursache dieser 
Entwicklung sei darin zu sehen, dali die Bundesregierung ihren 
eigenen Regiebetrieb zu derart 'hohen Abgaben verpflichte, die 
er durch seine Oberschüsse« 'lngsf nicht mehr decken kann. 
Sie zwinge damit die Bundespost unter Ausnutzung ihrer Mono -
polstellung zu unpopul ä ren Methoden der Preiserhöhung, die 
alle bisherigen Malihalteparolen ad absurdum führen. 

Die Auswirkungen der Gebührenerhöhungen auf die Wirt -
schaft, besonders aber auf den Groli- und Aulien'hand'el als 
einen der wichtigsten Postkii.nden, seien daher gar nicht abzu -
sehen. 

Zweifellos müsse die angkündig+e Verteuerung im Fern -
meldeverkehr zu weiteren Kostensteigerungen des Grofyhandels 
führen, die nicht ohne EiMluli auf Kalkulation und Preispolitik 
bleiben werden. Die Kostenbelastung des Grofihandels sei schon 
jetzt bis zur Grenze des Erträglichen angespannt. 

Jahresmitgliederversammlung des 
Gesamtverbandes in Hamburg (105) 

('la) Die diesjährige Jahresmifgliederversammlung des Gesamt -
verbandles des Deutschen Groli- und Aulienhanctels e.V. findet 
arrt 28. April 1964 in Hamburg statt. Auf der Nachmi+tagskund -
gebung im groeri Festsaal der Mus1khalle, Karl-Muck-Platz, 
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werden u. a. der Vizepräsident der EWG-Kommission in Brüsset 
und der Präs i dent des Gesamtverbandes des Deutschen Grol1-
und Auf)e'nhandets e.V: in Bonn, Fritz Dietz, sprechen. 

Unsere Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Teilnehmer -
karten können bei unserer Hauptgeschäftsstelle angefordert 
werden. 

Zusammenarbeit im Großhandel (106) 

(pdh) Die internationale Vereinigung des Grofhandels (Centre 
International du Commerce de Gros) untersucht gegenwärtig 
die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit im Grol5handeI 
in den europäischen Ländern. Die Untersuchung erstreckt sich 
nicht nur auf die Organisationsformen, sondern wil,l auch klären, 
welche verschiedenen Hilfsdienste die Zusammenschlüsse im 
Grothandei und des Grof ) handle,ls mit seinen Abnehmern zu 

Und die Umschläge können Sie ouch damit 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 

leisten in der Lage sind. 1 BERLIN 42 TEMPELHOF 

'Im Zuge des gröl)er werdenden europäischen Marktes und' 
des nach wie vor wachsenden Konkurrenzdruckes werden den 
modernen Formen der Kooperation im Grobhandel besondere 

t 

.Bedeutung zugemessen. 

Zur Weltausstellung in die USA (107) 

Kreditwesen 

Kreditprogramme (loi?) 
(sr) Unser Landesverband bietet seinen Mitgliedern und deren 
Angehörigen in Zusammenarbeit mit dem amtlichen Bayerischen 
Reisebüro die Möglichkeit einer 15-tägigen verbiligten Flug- 

(sr) In Ergänzung unserer Zusammenfassung der derzeit laufen -
den Programme für öffentliche Kredite, Zinszuschüsse und Bürg -
schaften in Artikel 262 Heft 12/63 und unserer Ergänzung in reise nach den Vereinigten Staaten. 

Schwerpunkt der Reise ist ein 5-tägiger Aufenthalt in New 
York, der besonders der Besichtigung der WeltaussteIIung 
dienen soll. Ferner sieht das Programm Besuche von Washington, 

Artikel 56 Heft 2/64 weisen wir noch auf folgendes hin: 
Sollte eine Bank trotz Hinweis auf die gegebenen Möglich -

keiten die Entgegennahme eines Antrages auf ERP-Kredife ohne 
sachlichen Grund ablehnen, kann sich der Antragsteller direkt 
an die Lastenausg!eichsbartk in Bad Godesberg, im Falle eines 

Pittsburgh, Buffalo, der Niagara -Fälle und Bostons vor. 
Die Reise erfolgt innerhalb der USA in modernsten Bussen, 

Antrages auf Kredit zur Existenzgründung direkt an die Kredit -
es besteht auch die Möglichkeit, die Reisen innerhalb den 

anstalt für Wiederaufbau in Frankfurt/M. wenden. Die zentralen 
USA in Flugzeugen zu unternehmen. In letzterem Fall ist auch Kredifinsfilute werden sich dann ihrerseits mit der Hausbank in .ein Besuch von Chicago im Programm vorgesehen. 

Verbindung setzen. Die Entscheidung über die Anträge steht 
Als Termin für die Reise ist die zweite September-Hälfte 1964 

vorgesehen. Der Preis der gesamten Reise beträgt bei einer 
Teilnehmerzahl von 35 Teilnehmern DM 2596,—, bei 25 Teil-
nehmern DM 2625,— und bei 15 Teilnehmern DM 2732,—. 
Werden die Reisen innerhalb der USA per Flugzeug gewünscht, 
so erhöhen sich die Preise um DM 160,— bei 35 Teilnehmern, 
urn DM 260,— bei 25 Teilnehmern und um DM 290,— bei 15 

'nämlich nicht d'èr Hausbank, sondern den beiden oben genann -
ten Zen+rajinstitu+en zu, die in jedem Falle von sich aus prüfen. 

Die Einschaltung der Laste'nausgleichsbank bzw. der Kredit -
anstalt für Wiederaufbau bedeutet keine nennenswerte Verzöge -
rung, da die Anträge normalerweise binnen einer Woche - viel -
fach auch in noch kürzerer Zeit - entschieden werden. 

Teilnehmern. 

Die Leistungen umfassen den Flug mit Düsenmaschinen der 
Lufthansa, 
Abreise, 

Personen-
(Jbernachtung 

und Gepäckbeförderung bei Ankunft und 
in sehr guten bürgerlichen Hotels (Hilton -

Hotels e+c.), Fahrt in modernsten Fernreisebussen (Klimaanlage, 
Liegesitze, Waschgelegenheit etc.). Frühstück in den Hotels. 
Die Reiseleitung übernimmt ein deutschsprechender amerika- 

Offentliche Aufträge 
1. 
Bundeswehraufträge (110) 

(p) Wiederholte Anfragen von Mitgliedern lassen erkennen, daF3 
hierwe.gen immer noch und immer wieder Unklarheiten bestehen. nischer Führer, der die Gruppe während des ganzen Aufenthalts 

betreut. - 

Nach der Bekanntmachung vom 25. 7. 1957 (Bundesanzeiger 
1957 Nr. 140) ist in jedem Einzelfall die in Betracht kommende 

Bitte richten Sie Ihre Anmeldu n g an unsere Haupfgeschäfts - 
Vergabeart - öffentliche Ausschreibung, beschränkte Aus -

teIIe, München 2, Ottostrae 7/1V. Sie können hier auch nähere schreibung, freihändige Vergabe - zwischen dem Bundesamt -
Einzelheiten des vorgesehenen Programmes erfragen. Spezielle 

für Wehrtechnik und Beschaffung und der Verbindungsstelle des Wünsche der Teilnehmer (Besichtigungen besonders interessie - 
Bundeswirtschaftsministers bei dem genannten Bundesamt abzu -

render Einrichtungen des amerikanischen Groflhandels) können sprechen. 
berücksichtigt werden. 

Offentliche Ausschreibungen sind sehr selten und fallen 
zahlenmäflig nicht ins Gewicht. Bei ihnen können sich selbst -
verständlich alle interessierten Firmen beteiligen. 

Verkehr Bei den die Regel bildenden beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben ist in der genannten Bekanntmachung 
dringend vorgeschrieben, dafi sich d'as Bundesamt in jedem Fall 
wegen der Benennung von fachkundigen, leistungsfähigen und 

Griechenland - Höchstbeträge zuverlässigen Unternehmen, die Leistungen der zu beschaffen-

'im Postanweisungsverkehr erhöht (108) den Art erbringen können', an die gensnnte Verbindungsstelle 
zu wenden hat. Hierbei ist insbesondere von de'r Verbindungs-
stelle in jedem einzelnen Vergabefall zu klären, ob die Unter -
nehmen an Angebotsabgaben interessiert sind, zu den vorge -
sehenen Lieferterminen lieferbereit und aufnahmefähig sind. 

Die Verbindungsstelle nimmt jedoch selbst keinerlei Prüfung 
oder Klärung der letzlerwähnten Art vor. Sie stützt sich vielmehr 

(so) Nach Mitteilung des Bundespostministeriums wure mit 
Wirkung vom 1. Februar 1964 der Höchstbetrag für Postanwei-
sungen nach Griechenland und der für Postanweisungen in um-
gekehrter Richtung auf 1300,— DM (bisher 1000,— DM) fest-
gesetzt. 
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Vervielfältigen leicht gemacht 
Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen 

Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 
und unerreicht wirtschaftlich auf 
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ZU VERPACHTEN! 

H am bu rg-Ved del 

Industriegrundst0ck ca. 10000 qm 
it LegCr3ChUppCfl uid Cerec, 

Wasser- und Bahnanschluß 

ECKHARDT & CO. G.m.b.H. 
Hamburg 1 • Ballindamm 13 . Postfach 870 

Angebote und Nachfragen unter Chiffre 200 an 
BUCHDRUCKEREI J. BIERL 8 MONCHEN 13 ZIEBLANDSIR. 4 

auf die Landesauffragssfellen, die bei der Ben e nnung von Be -
werbern auf eine regionale Streuung, auf die bessere Aus -
lastung von Betrieben, auf einen Wechsel des Bewerberkreises 
sowie die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber und der 
mittelständischen Wirtschaft Bedacht zu nehmen haben. 

Für Mitglieder, die sich an Bundeswehrauffrägen beteiligen 
wollen, ist daher der einzig mögliche Weg, sich an die Landes -
auftragsste!le Bayern e.V., Beratungsstelle für das öffentliche 
Auftragswesen, München 34, Maximiliansplatz 8, Tel. 59 13 21, 
zu wenden und dort anzugeben, für welche Bereiche sie an 
Bundeswehraufträgen interessiert sind. 
Dagegen sind zur Vormerkung 'on Vergaben direkte Vor -

stellungen beim Bundesamt wie auch bei der Verbindungsstelle 
unerwünscht. Dorf vorsprechende Firmen werden ohne weiteres 
an ihre zuständige Landesauftragsstelle verwiesen. 

Außenhandel 

Griechenland - 
Erleichterungen für Sperrguthaben (111) 

(so) Für in Griechenland unterhaltene Sperrguthaben von natür -
lichen Personen mit ständigem Wohnsitz im Ausland hat die 
griechische Währungskommission Erleichterungen verfügt. Auf 
Antrag 'können freigegeben werden: 
1. Bis zu 60.000,— Drachmen 

aus Sperrkonten, die bis zum' 31. 12. 1963 bestanden, wobei 
dieser Betrag aus Einkünften jeder Art stammen kann. 

2. Bis zu 30.000,— Drachmen 
halbjährlich für die nach den 1. 1. 1964 eröffneten Sperr -
konten, soweit ein solcher Betrag aus Immobilieneinnahmen 
stammt. 

3. Bis zu 30.000,— Drachmen 
für eine Reise pro Jahr nach Griechenland, ungeachtet aus 
welcher Quelle das Guthaben stammt. Dieser Betrag kann mit 
Genehmigung der zuständigen Kommission erhöht werden. 

AuFerdem ist die Bank von Griechenland jetzt befugt, Sperr -
guthaben aus nachfolgenden Quellen freizugeben: 

1. Zinsen von Staatsanleihen öffentlich-rechtlicher Körperschaf -
ten. 

2. Dividenden von Aktien und Zinsen von Obligationen der 
griechischen Industrie bis zu 60/0 des Börsenkurses, aber 
höchstens 150.000,— Drachmen pro Jahr. 

3. Renten, Ruhegehälter. 
Abgesehen davon bleibt die bisherige Regelung zur Freigabe 

von Guthaben auf Sperrkonten weiterhin bestehen, d. h. dat3 
nach wie vor für Berechtigte aus solchen Guthaben Beträge zum 
Erwerb von Börsenwerten freigegeben werden können, daF 
ferner Einkünfté aus Immobilien, die nach dem 1. 1. 1960 er -
worben wurden, als nicht gesperrt erachtet werden und da13 
schlieflich auch eine Bezahlung der in Griechenland anfallen -
den Steuern und sonstigen Abgaben möglich ist. 
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Durch den neuep Runderlal) ist die Bank aucF zur Uberwei -
sung der freigegebenen Beträge ins Ausland ermächtigt, wobei 
die Transferlizenz Ermessenssache ist. Voraussetzung ist dabei, 
daf in dieser Hinsicht im Empfängerland das Gegenseitigkeits -
prinzip besteht. 

Zahlungen im Transithandel ( 1 12) 
(so) Die Gesamtumsätze im Transithandel haben sich im Jahr 1963 
gegenüber dem Jahr 1962 um rund 9,20/o erhöht, und zwar be -
trug der Gesamtumsatz im Jahr 1962 rund 5,042 Mrd. DM und im 
Jahr 1963 rund 5,508 Mrd. DM. ‚ 

Wie aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu hören ist, weist 
die Statistik der Deutschen Bundesbank für das Jahr 1963 fol -
gende Zahlen aus (Werte in 1000 DM): 

Geleist. Zahig. 
(Käufe) 

Empf. Zahlg. 
(Verk.) 

Insg. für das Jahr 1963 
Davon entfallen auf: 
EWG-Länder 
EFTA-Länder 
USA/Kanada 
IJbr. entwickelte Länder 
Entwicklungsländer 
Ostblockländer 

Der Warenverkehr 

2692720 

836932 
597259 
354884 
241021 
258703 
203921 

2815040 

898554 
854039 
160956 
259877 
555011 
86603 

(1 13 

mit den nordischen Ländern im Jahre 1963 
Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 

Der Aktivsaldo des Warenverkehrs der Bundesrepublik 
Deutschland mit Nordeuropa betrug 1963 2254 Mill. DM gegel -
über 2 158 Mill. DM im Jahre 1962. Diese Steigerung wurde da -
durch erzielt, dat3 die deutschen Ausfuhren auf 6809 Mill. DM 
(1962: 6601 Mill. DM) zunahmen, die deutschen Einfuhren aber 
nur auf 4555 Mill. DM (1962: 4443 Mill. DM) anstiegen. Die Zu -
nahme der Ausfuhren konzentrierte sich vor allem auf Schweden 
und Norwegen, während Finnland und Dänemark weniger 
deutsche Waren bezogen. Die Zunahme der deutschen Waren -
bezüge aus den einzelnen nordischen Ländern hielt sich mit 
Ausnahme von Norwegen in engen Grenzen. Bei Dänemark ist 
eine geringe Abnahme zu verzeichnen. 

Interzonenhandel im Jahre 1963 (114) 

(so) Der Gesamtumsatz des Interzonenhandels betrug nach Mit -
teilung des Bundeswirtschaftsministeriums im Jahre 1963 an -
nähernd 2 Mrd. Verrechnungseinheiten (VE). 

Die Warenlieferungen und Dienstleistungen der Bundesrepublik 
beliefen sich auf 907,2 Mill. VE und die Warenbezüge ein -
schliei3lich Dienstleistungen auf 1028,7 Mill. VE. Die Waren -
lieferungen einschlieF5lich Dienstleistungen erhöhten sich gegen -
über der Vergleichszeit 1962 um 5,6 Mill. VE (= 0,6°/o) und die 
Warenbezüge einschl'ief5licll Dienstleistungen um 129,9 Mill. VE 
(= 14,5°/o). 
Am 31. 12. 1963. bestand im Waren- und Dienstleistungsver -

kehr ein Gesamtsaldo von 46,9 Mill. VE zugunsten der Bundes -
republik (31. 12. 1962: + 164,1 Mill. VE). 

Sowjetunion -
Handel mit der Bundesrepublik (115) 

(so) Die Sowjetunion hat der Bundesregierung etwas über -
raschend mitgeteilt, sie habe kein Interesse an baldigen Ver -
handlungen über die Verlängerung des 1963 abgelaufenen 
Handelsvertrages. Der Handel soll 1964 auf der Grundlage der 
alten Warenlisten abgewickelt werden. Der Grund für diese 
Haltung wird in erster Linie in den beschränkten Angebotsmög -
lichkeiten der russischen Seite gesehen. Das Volumen im 
deutsch-sowjetischen Handel hat 1963 den Vorjahresstand nicht 
mehr erreicht. Zur Beurteilung der sowjetischen Situation ist 
wichtig,daF im Abkommen mit Osterreich die russischen Liefe -
rungen um 500/o gekürzt worden sind. Das gleiche gilt für den 
'sowjetisch-dänischen Handel. 
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Für den Feuerschutz 

Ihr Betriebslöschtrupp Ist nur dann einsatz -

fähig u. schlagkräftig, wenn jeder einzelne 

Mann zweckentsprechend ausg3rüstet Ist. 

Im Betrieb müssen die notwendigen Geräte 

vorhanden sein, damit Si im Feuerfall so -

fort handeln können. 

Wir halten für Sie bereit: 

Persönliche Ausrüstungsgegenstände für 

ßetriebslöschtrupps 

Feuerlösch- und Rettungsgeräte 

Nützen Sie unsere Erfahrung. Fordern Sie 

bitte bei allen geplanten Selbstschutzmaß -

nahmen unser Spezialangebot an. 

A 200p. ateate 
Abt. 67/79 Feuer- und Katastrophenschutz 

8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 053853 

MÜNCHEN . NÜRNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

Deutscher Osthandel rückläufig (116) 

(so) Nach den Jahresergebnissen der amtlichen Aufenhandels -
statistik hat der Umsatz (Einfuhr und Ausfuhr) der Bundesrepublik 
Deutschland einsch1ief311ch Wesfberlin im grenzüberschreitenden 
Warenverkehr mit den elf europäischen und asiatischen Ost -
blockländern von 4,30 Mrd. DM im Jahre 1962 um 7,80/o auf 
3,97 Mrd. DM im Jahre 1963 abgenommen. 

Während die Einfuhren aus dem Ostblock mit 2 154 Mill. DM 
gegenüber dem Vorjahr fast unverändert geblieben sind, haben 
sich die Ausfuhren nach diesen Ländern um 15,4 0 /o auf 1 813 Mil -
lionen DM vermindert. 

Eine Übersicht über den Umsatz der Bundesrepublik im Waren -
verkehr mit den wichtigsten Ostblockländern gibt die folgende 
Tabelle: 

Umsatz (Einfuhr und Ausfuhr) 
Herstellungs- bzw. 

Verbrauchsland 

in Mill. DM Veränderung gegen -

über 1962 in 0/0 1962 1963 

- 7,8 

+ 2,9 
- 1,4 

- 10 ' I 
- 14,2 

- 12,0 
+ 23,0 
—20,3 

3967 

211 

582 

517 
1448 

494 

483 
224 

4302 

205 

590 

575 
1688 

562 

393 
281 

Ostblock zusammen 
darunter: 

Bulgarien 
Polen 
Rumänien 

Sowjetunion 

Tschechoslowakei 

Ungarn 
China VR 

Weltausstellung Montreal 1967 

Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 

(117) 

Der kanadische Generalkommissar für die Weltausstellung 1967, 
Botschafter Pierre Dupuy, gab am 20. Februar 1964 im Bundes -
ministerium für Wirtschaft eine ausführliche Darstellung der ge -
planten Durchführung dieser vom Bureau International des Ex -
positions in Paris anerkannten Weltausstellung. Es konnte ihm 
bei dieser Gelegenheit offiziell mitgeteilt werden, dat3 die Bun -
desregierung beschlossen hat, an dieser Weltausstellung teilzu -
nehmen. Ebenso besuchte Exzellenz Dupuy im Auswärtigen Amt 
Staatssekretär Prof. Carstens. 

Der Warenverkehr mit der Schweiz 
im Jahre 1963 

Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 

(118) 

Das Volumen des Warenverkehrs zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweiz hat sich von 5,7 Mrd. DM im Jahre 
1962 auf 6 Mrd. DM im Jahre 1963, d. h. um 5,30/o erhöht. Die 
Ausweitung des Warenverkehrs beruht fast ausschlieF3lich auf der 
Steigerung der deutschen Ausfuhr nach der Schweiz, die von 
3,997 Mrd. DM im Jahre 1962 auf 4,285 Mrd. DM im Jahre 1963 
angewachsen Ist. Demgegenüber belief sich die Steigerung der 
deutschen Einfuhr aus der Schweiz, die von 1961 zu 1962 noch 
fast 100 Mill. DM betragen hatte, nur noch auf 15,5 Mill. DM 
(von 1,707 Mrd. DM im Jahre 1962 auf 1,722 Mrd. DM im Jahre 
1963). Demzufolge ist der deutsche Auf)en'handelsüberschuf) von 
2,290 Mrd. DM im Jahre 1962 auf 2,563 Mrd. DM im Jahre 1963, 
d. h. um 273 Mill. DM = fast 120/o angestiegen. 

Unter Einbeziehung der Transit-Em- und -Ausfuhren (Schweiz 
als Einkaufs- und Käuferland) ergibt sich im Jahre 1963 eine 
deutsche Einfuhr von 3,466 Mrd. DM und eine Ausfuhr von 
4,742 Mrd. DM, so da13 hier nur ein deutscher Aktivsaldo von 
1,276 Mrd. DM verbleibt, der von dem deutschen Passivsaldo 
in der Dienstleistungs- und in der Kapitalertragsbilanz voll -
kommen ausgeglichen wird. 

Gemeinsamer Markt 

Beschleunigter Abbau 
der EWG-Binnenzölle? (119) 

(so) Bundeswirtschaftsminister Schmücker hat in der letzten 
Sitzung des EWG-Ministerrats den beschleunigten Abbau der 
Binnenzölle befürwortet. Nach Sciimücker's Ansicht kann diese 
Beschleunigung in Aussicht genommen werden, wenn im Ver -
laufe dieses Jahres die Verhandlungen in der Kennedy -Rinde 
bereits sichttbare Ergebnisse erkennen lassen. 

Die Beschleunigung sollte in der Form erfolgen, da13 neben 
der am 1. 1. 1965 fälligen Binnenzollsenkung um 100/o eine wei -
tere Senkung um 100/o erfolgt. Dies würde eine einjährige Ver -
schiebung des Zollabbaus bedeuten. 

Damit würden dann bereits ein Jahr vor dem Ende der zweiten 
Stufe des EWG-Vertrages die Industriezölle um 800/o und die 
Agrar-Zölle bis zu 65 0 /o des Ausgangsniveaus gesenkt sein. 

Dieser Plan involviert gleichzeitig die zweite 300/oige An -
gleichung an den EWG-Aul3enzolI bei Agrarerzeugnissen auf das 
Jahresende 1964 (statt 31. 12. 1965). 

Inwieweit diese Absichten verwirklicht werden, dürfte ent -
scheidend von dem Fortschritt der Integration in diesem Jahr 
abhängen, wie aber auch von den Aussichten der Kennedy -Ver -
handlungen. 

Verschiedenes 

Zum Thema: Postgebührenerhöhung 
• • was wir noch sagen wollten 

(120) 

(la) Unsere eilige Zeit ist wohl daran schuld, dat3 die vor kurzem 
angekündigte, neuerliche Erhöhung der Postgebühren schon 
wieder etwas in den Hintergrund getreten zu sein scheint. Das 
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Rauschen im Blätterwald hat sich gelegt, die Gemüter haben sentativen Firmen in Norddeutschland. Die hier gesammelten 
Erfahrungen sind dem Jubilar in seinem späteren Wirken von 
besonderem Nutzen gewesen. 1930 wurde Herr Hal)old Teilhaber 
der bereits 1680 gegründeten Firma, deren stetigem und erfolg -
reichem Ausbau er sich mil bemerkenswerter Initiative widmete. 
Die gänzliche Zerstörung des Betriebes im letzten Weltkrieg 
stellte Herrn Hat)old vor die schwierige Aufgabe des Wiederauf -
baues, an dem er dank seiner unermüdlichen Energie und eines 
umfangreichen Fachwissens wesentlichen Anteil hatte. 

Die Firma hat sich inzwischen zu einem der bedeutendsten 
süddeutschen Grofhandelsunternehmen seiner Branche e'ntwk -
kelt, dessen moderne Ausgestaltung alle Voraussetzungen für 
eine weitere gedeihliche und erfolgreiche Entwicklung bietet. 

Wissen, Erfahrung und Persönlichkeit des Jubilars fanden ihren 
Ausdruck über die Aufgaben des eigenen Unternehmens hinaus 
in einer umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeit im Rahmen des 
Augsburger Wirtschaftslebens. 

Im privaten Bereich widmete sich Herr Hal)old seit je mit be -
sonderer Liebe dem Reitsport, den er haute noch ausübt. Die 
Gründung des Reilklubs Augsburg ist seiner Initiative zu danken. 
Auch an dieser Stelle wünschen wir dem Jubilar', der unserem 

Landesverband immer treu verbunden war, noch viele weitere 
Jahre ungetrübter Freude und Gesundheit. 

Firma Cochius GmbH 100 Jahre 

Am 1. April 1964 konnte das Stammhaus unserer Mitgliedsfirma 
Cochius in Nürnberg, Grot)handlung mit Metall-Halbfabrikafen 
und sanitären Bauartikeln auf des 100 -jährige Bestehen zurück -
blicken. 

Der Nürnberger Betrieb in der Ziegelgasse 35 wurde im zwei -
ten Weltkrieg restlos zerstört. Nach einer Zwischenperiode in 
einem Ausweichlager in Eibach konnte im Jahre 195O das neu 
errichtete Haus in der Oberen Kanals'trat)e bezogen werden, 
das 1959 in grot)zügigerweise erweitert und ausgebaut wurde. 

Die Leitung der Nürnberger Niederlassung liegt seit 1955 in 
den bewährten Händen des Prokuristen Herrn Alfred Rettig, der 
seit 30 Jahren der Jubelfirma angehört. 

sich zwangsläufig beruhigt. Die Proteste der Wirtschaft und - in 
unserem Falle auch die des Grof3haridels - sind' in der Schub-
lade verschwunden. Man hat sich einfach damit abzufinden, del) 
sich die Bundesregierung aulerslande sieht, Milfe,l für das 
laufende Jahr zur Deckung des defizitären Haushalts der Deut -
schen Bundespost zur Verfügung zu stellen. Und weil die Post-
abgabe an den Bund nicht aus der Welt zu schaffen ist, mut) 
das zu erwartende Defizit irgendwie gedeckt werden. Und wie 
macht man das? Ganz einfach - durch Gebührenerhöhung. 

Jeder Kaufmann weit), dat) er nicht aus den roten Zahlen 
herauskommen kann, wenn er mir nichts dir nichts seine Preise 
erhöht. Das ist eine Binsenweisheit. Die Bundespost aber kann 
das - denn sie besitzt Monopol. Sie weil) auch, d'af ihr gerade 
der Fernmeldedienst die gröf)ten Oberschüsse einbringt - trotz 
grofem Investitionsaufwands, versteht sich. Sie weil) aber auch, 
dat) ihre Kunden wehrlos sind, dat) sie gar keinen Ausweg haben. 
Ca. 850/o von ihnen stellt die Wirtschaft. Sie wird also den 
Löwenanteil der Erhöhungen verkraften müssen. Wehe, wenn 
sie sich nicht in der Lage sieht, diese neuen Kosten wortlos zu 
schlucken. Dann wird das Rauschen im Blätterwald wieder an-
heben. . . . Mat)halten . . . mat)halfen. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Dr. Wilhelm D e n z e I , Mitinhaber unserer Mitglieds-
Wilhelm -Hale -Str. 46 
und 
Herrn Fried ri ch T r a u dt, Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma 
Friedrich Traudt oHG, Baustoffgrot)handlung, München, Lands -
berger Strat)e 234 
zur ehrenvollen Wiederberufung als Handelsrichter beim Land' -
gericht München I; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitglied"sfirma Bender & 
Wir gratulieren unserer Mitgliedsfirma', die sich ob ihrer 

Hobein in München, Herrn Georg Geil e r ts d ö r ter zum 
Leistungsfähigkeit sowohl bei Lieferanten und Kunden des 40 -jährigen Berufsjubiläum bei seiner Firma; besten Ansehens erfreut, zu ihrem stolzen Jubiläum auch an 
dieser Stelle herzlich und wünschen ihr auch weiterhin ge -dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Unterfrärik. 

Elektrizitäts-Gesellschaff Friedrich Westphal, Würzburg, Hof-
strat)e 8, Herrn And r e a s Hein I e in zu seinem 40 -jährigen 
Arbeitsjubiläum als Abteilungsleiter bei seiner Firma; 
der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Gebr. Hof-
mann, Eibelstadt, Frau Elisabeth K oh m ü n c h zu ihrem 40- 

schäfflichen Erfolg. 

80 Jahre Firma Julius Lindner, Würzburg 

Unsere Mitgliedsfirma Julius Lindner, Farben-Haus, Würzburg, 
Juliuspromenade 22, koinnte in diesen Tagein auf ihr 80 -jähriges 
Bestehen zurückblicken. Wir übermitteln dem Unternehmen, das 
p,ic'h des gröt)len Ansehens erfreut und zu unseren ältesten Mit -
gliedsfirmen gehört, nochmals auf diesem Wege unsere herz -
lichsten Glückwünsche. 

jährigen Arbeitsjubiläum; 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Würzburger 
Eisenhandel, Lösslein & Ruppert, Würzburg, Kartause 3, Herrn 
G u s t I M a i n b e r g e r zu seinem 25 -jährigen Arbeitsjubiläum 
als Abteilungsleiter und Handlungsbevollmächtigter bei seiner 
Firma; 40 Jahre Firma Barthel & Schmidt KG, Nürnberg 

Anfang März 1964 konnte unsere Mitgliedsfirma Barthel & 
Schmidt KG in Nürnberg, Friedrichstr. 19, auf ihr 40 -jähriges 
Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlat) 'hat der Fachzweig 
Farben und Lecke der angesehenen Firma bereits seine Glück -
wünsche übermittelt. 

Im Jahre 1924 machten sich Herr Georg Barthel un d sein 
früherer Kollege Schmidt selbständig und gründeten zusammen 
die Lack- und Farbengrot)handilung Barthel & Schmidt, die sich 
recht gut entwickelte. Nachdem im Jahre 1944 sein Kollege und 
Gesellschafter Schmidt verstarb wurde die Firma in eine Kom -
mandit-Geseilschaff umgewandelt, in die der Sohn des Herrn 
Barthel als Kommandifist eintraf. Herr Barthel gilt als erfahrener, 
Wissens- und kenntnisreicher Fachkaufmann, der es verstanden 
'hait', das Unternehmen zu dessen heutiger Gröt)e emporzu -
führen. 
Wir wünschen auch an dieser Stelle der Jubiläumsfirma noch -

mals alles Gute für die weitere Zukunft. 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mifgliedsfirma Wilbert Keller, 
München, Herrn Hermann M u e r mann zum 25 -jährigen 
Arbeitsjubiläum als Reisender bei seiner Firma; 
der verdienten Mitarbeiterin unserer Mifgliedsfi'rma Julius Fried'r. 
Krönlein, Schweinfurt, Ket)lergasse 28, Frau Eli se B a u m b a c h 
zu ihrem 25 -jährigen Arbeitsjubiläum als erste Verkäuferin bei 
ihrer Firma. 

Wilhelm Hal5oId, Augsburg - 70 Jahre 

Am 3. April konnte der Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma 
Heinrich Hauff Nachf., Eisen- und Eisenwarengrot)handlung in 
Augsburg, Alter Postweg 96, Herr Wilhelm Hat)old, in bemer-
kenswerter Frische seinen 70. Geburtstag feiern. 

Seine Laufbahn begann der Jubilar nach dem Besuch des 
Augsburger Realgymnasiums in der elterlichen Firma. Nach dem 
1. Weltkrieg, an dem Herr Hat)old als Artillerieoffizier teilnahm, 
erweiterte er seine beruflichen Kenntnisse bei mehrerèn reprä-

Mitarbeiter dieser Nummer, 

g r Ass. Grasser sr = Dipl. Kfm. Sauter, 
so = Dr. Schobert, 

la = Dipl. Kfm. Lampe, 
PDH = Pressedienst des Handels 

p = ORR Pf rang, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber und Redaktion: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß. und Außenhandels G.m.b.H., München, 
Ottostraße 7. Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e.V., München 2: Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus 

den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung D r . Buchdruckerei des u Herausgebers J. B:erl, c k München und : unter 13, Quellenangabe Zieblandstraße gestattet. 4, e n t Telefon Bezugspreis 22 01 h a 13 l ist im t Mitgliedsbeitrag e n



1f1 
Der Rayerische 900 b L 

0 0 C 3 U T • J[ 

II! A inn 

Offizielles Organ des Landesverbandes 

des Bayerischen Grol'- und Aufenhandels 

(Unternehmer- und Arbeitgeberverband) eV 

HEFT 5 . 19. JAHRGANG 

München, Mai 1964 

B 1579 E 

Arbeitgeberf ragen 
K urversc hi c k ung aus arbeitsrechflicher Sicht 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit steuerfrei 

Arbeitsgerichtliche Entscheidungen 

2 
2 

Feiertagsbezahlung 
Kündigung von Befriebsrafsmitgliedern 
Annahmeverzug des Arbeitgebers 
Ausfüllung von Lücken in tariflicher Vergülungsgruppenregelung 
durch Arbeitsgericht 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates 
Fristgerechte Kündigung wegen Verdachts einer strafbaren Handlung 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

Steuerf ragen Verpflegungsaiufwendunge.n 

Berufsausbildung und -förderung 
Ausbilder im GroFhandel diskutierten 
Befriebswirtschaftliche Arbeitswoche im Herbst 1964 

Der Großhandel, seine Kunden und Konkurrenten 
Grof3handel in Norwegen 

Verbandsnachrichten 

4 

6 

4 
4 

Verkehr 

Kreditwesen 

Außenhandel 

Unfernehmerfagung für den bayerischen Grofhandel in Garmisch-Partenkirchen 6 
Gesamtverband-Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 6 

Neue Postordnung 6 
Beförderungsfeuer für den Werkfernverkehr 6 
Selbstwählferndienst 6 
5 -Tage-Woche der Bundesbahn? 6 
Die angekündigte Po s tgebührener!höhung 7 
Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer 7 
Bundesbahn /Wagenstaindgelder 7 
Unsere Kraftfahrzeuge und ihre Versicherung 7 

Refinanzierungsprogramm 1964 8 

Der Auferihandel im März 1964 8 
Handelsverkehr mit Spanien 9 
Ausschreibungen der zollfariflichen Kontingente des Saarvertrages 9 

Programm des bayerischen Wirtschaftsfunks 

Personalien 

Buchbesprechungen 

9 

9 

10 

Beilagen Der bayerische GroFhandelslehrling, Nr. 5/64 
Prospekte: Arbeitsrecht und Arbeitsschutz, Jüngling-Verlag, München 24 

Akkord Superironic, Oskar Torster, München 2



Nr. 5 / 19. Jhrg. DER BAYE RISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL Mai 1964 

rend dar Dauer der Kur oder der Schonz'e'if kein'e Arbeits -
Arbeitgeberfragen unfähigkeit im Rechtssinne vorliegt, es sich also um eine so -

genannte Vorsorgekur handelt. 
(121) Voraussetzung des Gehaltsforfzahlungsanspruches ist jedoch, 

dat) eine bestehende Krankheit die Heilbehandlung notwendig Kurverschickung aus arbeitsrechtlicher Sicht 
macht. Reine Erholungsbedürftigkeit genügt nicht. Voraussetzung 

(Heilverfahren eines Arbeitnehmers) 

(gr) I. Der Begriff des Heilverfahrens und der Schonzeit 

ist aut)erdem, dat) durch die Kur die Erwerbsfähigkeit voraus-
sichtlich erhalten, wesentlich gebessert oder wiederhergestellt 
werden kann, ferner, dat) der gleiche oder annähernd gleiche 

Ist die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten infolge von Krank - Erfolg nicht durch Hilfen anderer Art oder geringeren Umfanges 
helf oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner körper - erwartet werden Ikann 
lichen oder geistigen Kräfte gefährdet oder gemindert und kann 
sie voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert oder wieder-
hergestellt werden, so kann gemät) § 13 Angestelltersversiche-
rungsgesefz bzw. §1236 RVO der Träger der Rentenversicherung 
Mal3nahrnen z u r Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung 
der Erwerbsfähig'keit gewähren (Heilverfahren). 

Der Begriff des Heilverfahrens ist deswegen von Bedeutung, 
weil die im folgenden zu erörternden Pflichten des Arbeitgebers 
nur im Falle eines Heilverfahrens in diesem Sinne Platz greifen. 
Jedoch hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, daF auch Heil-
verfahren durch andere Stellen (z. B. Gesundheitsamt, Versor-
gungsamt usw.) dieselben arbeitsrechtlichen Folgen eintreten 
'lassen, soweit die Voraussetzungen des § 13 Angestelltenver-
sicherungsgesetz bzw. § 1236 RVO erfüllt sind (BAG vom 
17. 3. 1961). 
Die im Anschlul) an das eigentliche Heilverfahren vom Arzt 

meist gewährte Schonzeit soll der Sicherung des durch das Heil-
verfahren erzielten Ergebnisses dienen. Nach der Rechtsprechung 
ist die Schonzeit im wesentlichen der Zeit des eigentlichen Heil-
verfahrens gleichzusetzen (vergl. BAG vom 19.9. 1963). 

Il. KrankengeIdzuschuI nach dem Arbeiterkrankheitsgesefz 

IV. Dauer und wiederholtes Entstehen des Anspruches auf 
Gehaltsforfzahlung bzw. Krankengeldzuschusses 

1. Der Anspruch auf Gehaltsfortzahlung bzw. Krankengeldzu -
schut) besteht für die Dauer von 6 Wochen. Er entsteht wie -
derholt (auch mehrmals im Jahr), wenn jeweils eine neue 
selbständige Krankheit bzw. ein wegen einer neuen Krankheit 
notwendig gewordenes Heilverfahren vorliegt. 

2. Tritt während einer Arbeitsunfähigkeit oder eines Heilver -
fahrens eine Krankheit auf, die für sich allein Arbeitsunfähig -
keif zur Folge hat, löst diese einen neuen Anspruch auf Ge -
halfsfortza'hlung bzw. Krankengeldzuschut) grundsätzlich nicht 
aus. 

3. Ist die erneute Erkrankung eine Fortsetzung der ersten nicht 
ausgeheilten Krankheit (Fortsefzu'ngskrankheit), hat nach dem 
Urteil des BAG vom 23. 6. 1960 - 2 AZR 164/59 , - der 
Arbeiter einen erneuten Anspruch gegen dein Arbeitgeber, 
wenn er nach der früheren Erkrankung länger als 6 Monate 
voll gearbeitet hat. Das gleiche mut) gelten, wenn auf eine 
arbeitsunfähige Erkrankung ein wegen derselben Krankheit 
angeordnetes Heilverfahren nachfolgt oder umgekehrt ein 
zunächst zur Kur verschickter Arbeitnehmer wegen desselben Soweit ein Arbeiter Krankengeld bezieht, hat er Anspruch auf 
Leidens erneut arbeitsunfähig wird. Da die Bearbeitung von den KrankengeldzuschuF. Nach 'bisheriger Auffassung hat ein 
Kuranträgen oftmals längere Zeit in Anspruch nimmt und nach von der Rentenversicherung zur Kur verschickter Arbeiter keinen 
Bewilligung des Heilverfahrens nochmals eine gewisse Zeit Anspruch auf Krankengeldzusc'hut), da er nicht Krankengeld, 
verstreicht, bis der Arbeitnehmer die Kur tatsächlich antreten sondern lJbergangsgeld bezieht. Entgegen der herrschenden 
kann, ist der vom BAG festgestellte 6 -Monats-Zeitraum unter Meinung hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 
Umständen zu kurz bemessen. Das Landesarbeitsgericht 19. 9. 1963 dem Arbeiter auch in einem solchen Fall den Kran - 
Frankfurt verneinte daher die Entstehung eines neuen An -kengeldzuschuf zugesprochen. Für die Praxis gilt hiernach 
spruches, obwohl der Arbeitnehmer zwischen Erkrankung und' folgendes: 
Kura,ntritt mehr als 7 Monate gearbeitet hätte, da die Vor-1. Arbeiter haben für die Zeit eines von der Rentenversicherung 
aussetzungen für die Gewährung eines Heilverfahrens, die verordneten Heilverfahrens Anspruch auf Krankengeldzuschut), 
bereits innerhalb des Zeitraumes von 6 Monaten gegeben wenn sie arbe i tsunfähig sind. 
gewesen wären, lediglich durch die Bearbeitung der Anträge 2. Beweispflichtig für die Arbeitsunfähigkeit Ist der Arbeiter. 

Er hat auf Verlangen des Arbeitgebers eine ärztliche Beschei-
nigung über seine Arbeitsunfähigkeit beizubringen. Wegen 
der Form und des Verfahrens der Ausstellung von Arbeits-
unfäh'igkeitsbescheinigungen verhandelt derzeit 
gung der Arbeitgeberverbände in Bayern mit 

die 
d'en 

Vereini-
Landes-

versicherungsanstalfen. 
3. Der Krankengeldzuschuf beträgt die Differenz zwischen Kran- 

die Dberschreitung des 6 -Monatszeitraumes zur Folge hatte. 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit steuerfrei (122) 

(sr) Gesetzliche oder tarifliche Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeit sind bekanntlich lohnsteuerfrei, wenn der 

kengeld und Netto-Arbeitslohn. Für den Fall, dat) der Arbeiter 
statt Krankengeld Ube'rgangsgeld erhält, beträgt der Kranken-
geldzusc'hut) die Differenz zwischen diesem - gegebenenfalls 

Arbeifslohn insgesamt DM 15000,— im Kalenderjahr nicht über -
steigt (§ 34 a ESfG, Abschn. 52 b LStRi). 

Die Frage, was unter ‚tariflichen" Zuschlägen zu verstehen 
sei, wurde vom BFH in zwei G run d s atzentscheidungen vom zuzüglich Taschengeld - und dem Netto-Arbeitsentgelt. Ist 

das Ubergangsgeld geringer als d'as Krankengeld, das der 
Arbeiter von der Krankenkasse erhalten würde (fiktives Kran-
kengeld), so ist von diesem fiktiven Krankengeld auszugehen. 

4. Der Anspruch auf Arbeitgeberzuschut) besteht selbstverständ-
lich nicht, wenn der Arbeiter durch schuldhaftes Verhalfen 
die das Heilverfahren auslösende Krankheit verursacht oder 
den Zweck des Heilverfahrens bzw. der Schonzeit vereitelt, 
beispielsweise durch Schwarzarbeit oder sonstiges gesund- 

25. 10. 1963 - VI 162/62 5 und VI 68/62 U - behandelt. D er 
BFH erklärt, dat) unter tariflichen Zuschlägen im Sinne dieser 
Vorschiff nur ,tarifvertragliche" Zuschläge zu verstehen sind. 
Das würde nach dem Wortlaut der Vorschrift dazu führen, dat) 
nur solche Zuschläge begünstigt wären, die von einem tarif -
gebundenen Arbeitgeber an die der tarifgebundenen Gewer1k_ 
schatten angehörenden Arbeitnehmer gezahlt werd'ein. Die Not -
wendigkeit, die Vorschrift verfassungskonform auszulegen, zwingt 
jedoch 'nach Ansicht des Bundesfinanzhofes zu folgender Aus -
dehnung und damit zur Befolgung nachstehender Grundsätze: 
1. Ist' der Arbeitgeber an einen Tarifvertrag gebunden, so sind 

nicht nur die Zuschläge begünstigt, die er an die einer tarif -
'eb't.indeieh Gewerkschaft angehörigen Arbeitnehmer zahlt, 

sondern auch die, die er an die keiner Gewerkschaft ange -
hörigen Arbeitnehmer zahlt, sofern nach den Vereinbarungen 
zwischen diesen Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber eben-

heitsschädliches Verhalten. 

III. Gehaltsfortzahlung während eines Heilverfahrens und einer 
Schonzeit 

Angestellte, die sich einem Heilverfahren unterziehen, haben 
nach ständiger Rechtsprechung des BAG einen unabdingbaren 
Anspruch auf Gehaltsfortzahlung sowohl für die Zeit des Heil-
verfahrens selbst als auch für die Zeit einer darauf folgenden 
Schonzeit. Das gilt, wie sich asis dem Urteil des BAG vom 
28. 11. 1963 - 3 AZR 117/63 -- ergibt, auch dann, wenn Wäh- falls die Bestimmungen des Tarifvertrages gelten. 

2 



E GROSS- UND AUSSENHANDEL Nr. 5/19, Jhrg. DER BAYE RI SCH Mai 1964 

s 

2. Besteht zwar ein Ta'rifvertrag, gilt er aber für den Arbeitgeber 
nicht unmittelbar, weil dieser dem tarifgebundenen Arbeit -
geberverband nicht angehört, so greift die Begünstigung des 
§ 34e Einkommensteuergese+z trotzdem ein, wenn die Be -
stimmungen des Tarifvertrages aufgrund der Vereinbarungen 
zwischen dem Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmern in 
vollem Umfang übernommen worden sind. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Feiertagsbezahlung (123) 

(gr) Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Feiertagsbezh -
lung, wenn er in dem Zeitraum von Weihnachten bis nach Neu -
jahr vereinbarungsgemäl3 unbezahlten Urlaub gehabt hat. 

Der Kläger war Kraftfahrer bei dem Beklagten. Auf seine Bitte 
wurde ihm für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr un -
bezahlter Urlaub gewahrt. Mit der vorliegenden Klage beantragte 
der Kläger Verurteilung des Beklagten zur Abgeltung ('on Feier -
tagslohn für die beiden Weihnachtsfeiertage und den Neujahrs -
tag. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. (Urteil des Arbeits -
gericht's Wilhelmshaven vom 8. 3. 1963 - Ca 17/63). Dieses 
Urteil hat natürlich auch Bedeutung für die übrigen Feiertage, 
wenn sie in die Zeit unbezahlten Urlaubs eines Arbeitnehmers 
fallen. 

Kündigung von Betriebsratsmitgliedern (124) 

(gr) Geniäf1 § 13 des Kündsigungsschutzgesetzes ist die Kündi -
gung eines Betriebsratsrnifglieds unzulässig, es sei denn, dali 
ein Grund vorliegt, der den Arbeitgeber nach dem Gesetz zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung einer Kün -
digungsfrist berechtigt. 
Des Arbeitsgericht Emden hatte sich in seinem Urteil vom 

1. 3. 1963 Ca, 15/1963 - mit der Frage zu befassen, ob 
Betriebsralsn'bifglieder auch dann noch den Kündigungsschutz 
des § 13 Künd'igungsschutzgesefz geniefen, w enn diese ihren 
Rücktritt mit der Begründung erklären, dalI es dem derzeitigen 
Betriebsrat an Bereitschaft zur Zusammenarbeit mangle. Der 
Arbeitgeber hatte nämlich auf diese Bemerkung hin d'as Betriebs -
ratsmitglied fristlos entlassen. Das Arbeitsgericht Emden hat dazu 
festgestellt, dat3 das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst worden sei. Denn § 13 Kündigungsschutzgesetz gelte 
auch für Mitglieder desjenigen Betriebsrats, der nach § 22 Abs. 2 
Betriebsverfassungsgesetz die laufenden Geschäfte weiterzu -
führen habe, bis der neue Betriebsrat gewählt ist. 

Annahmeverzug des Arbeitgebers (125) 

(gr)' Wenn der Arbeitnehmer im Faille des Ainnahmeverzugs 
Arbeitslosenunterstützung empfangen hat, ist dies ein Beweis 
dafür, d'a13 er einen anderweitigen Dienst nicht böswillig unter-
'lassen hat. 

Die Klägerin war Arbeitnehmerin der Beklagten. In einem 
V'orprozet3 wurde festgestellt, dat3 eine fristlose Kündigung 
seitens der Beklagten (vom ) das Arbeitsverhältnis mit der 
Klägerin nicht beendet hat. Mit der vorliegenden Klage be -
antragte die Klägerin Verurteilung der Beklagten zur Zahlung 
des vereinbarten Lohnes für den Zeitraum von der fristlosen 
Kündigung 'bis zur Aufnahme anderer Arbeit (am ' ) Das 
Arbeitsgericht gab der Klage staH. Böswillige Unterlassung im 
Sinne des § 615 BGB liege nur vor, wenn der Arbeitnehmer bei 
Ablehnung einer zumutbaren Arbeit im Bewuf3tsein handle', dein 
Arbeitgeber zu schädigen; Fahrlässigkeit genüge nicht. Die 
Klägerin habe während des gesamten Klagezeitraumes Arbeits -
losengeld erhalten. Demnach müsse sie der Arbeitsvermittlung 
zur Verfügung gestanden haben (Urteil des Arbeitsgerichts Stade 
vom 5.8., 1963 - Ca 163/63 —). 

Auftragsrückstand 
bei 

Teillieferungen 
Ein ,.schwieriges administratives problem, 
besonders bei großem Warensortiment. 

Auch hierfür bietet der 

Zeilendruck 
eine elegante, praktisch bewährte orga -

nisatorische Lösung.' 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 IL mit Formular -

beispiel aus der Praxis. 

OM 
1 Berlin 42 Tempelhof 

Ausfüllung von Lücken in tariflicher 
Vergütungsgruppenregelung durch 
Arbeitsgericht (126) 

(gr) Die Ausfüllung von Lücken einer tariflichen Vergütungs -
gruppenregelung durch die Gerichte kommt nur dann in Be-
+racht, wenn ein unter den Tarif fallendes Arbeitsverhältnis seiner 
Art nach von d'en Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsregelung 
überhaupt nicht e'r1alt wird. (Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
vom 30. 4. 1963 - 4 AZR 354/62). 

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates (127) 

(gr) Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 'kann ‚ nicht da -
durch beeinträchtigt od e r b ese iti g t wer d en , dat3 der Arbeitgeber 
dazu übergeht, unt er A ussc h a lt ung d es B e t r i e b sra t es über die 
der Mitbestimmung unterworfene Frage mit den einzelnen An -
gehörigen der Belegschaft oder einer Gruppe Einzelverein -
barungen abzuschliel3en (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
19.4. 1963— 1 AZR 2/62). 

Fristgerechte Kündigung wegen Verdachts 
einer strafbaren Handlung (128) 

(gr) Der auf Tatsachen gestützte und seinem Grade nach 
schwerwiegende Verdacht eines Diebstahls oder auch eines 
Diebstahlsversuchs kann zur sozialen Rechtfertigung einer frist -
gemäl3en Kündigung ausreichen (Urteil des Landesarbeits -
gerichts Bremen vom 3. 7. 1963 -

B EI LAGEN HINWEIS 

1 Sa 47/63 —). 

Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: 

Arbeitsrecht + Arbeitsschutz . Jüngling-Verlag, München 34 
Akkord Superfronic . Oskar Torster, München 2 

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung. 
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Steuerfragen 

Verpflegungsaufwendungen (129) 

(sr) Ein Arbeitnehmer, der mehr als 12 Stunden aus ausschlief5-
lichen beruflichen Gründen von seiner Wohnung abwesend ist, 
kann die durch diese auf Abwesenheit entstehenden Mehrauf -
wendungen für Verpflegung als Werbungskosten geltend machen. 
Die Zeit der Abwesehheit rechnet entsprechend Abschnitt 24 
Abs. 4 Lohnsteuerrichtlinien vom Verlassen der Wohnung bis zur 
Rückkehr in die Wohnung unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Verkehrsverhältnisse. Die Richtlinien bestimmen fernerhin, daf 
es im allgemeinen nicht zu beanstanden ist, wenn die Mehrauf -
wendungen für Verpflegung im Durchschnitt auf DM 1,50 täglich 
geschätzt werden. 

Voraussetzung ist nach der Lohnsteuerrichtlinie, daf der 
Arbeitnehmer regeImälig, d. h. nicht nur gelegentlich mehr als 
12 Stunden täglich von seiner Wohnung abwesend ist. 
Entgegen dieser Regelung hat das Finanzgericht Rheinland! 

Pfalz in einem rechtskräftigen Urteil vom 30. 7. 1963 EFG 1964 
Seite 36 entchieden, dat3 die Mehraufwendungen für Verpfle -
gung nicht nur bei regelmät3iger, sondern auch bei gelegent -
licher Abwesenheit von mehr als 12 Stunden als Werbungskosten 
geltend gemacht werden können. 
Voraussetzung zur Durchsetzung dieser Werbungskosten ge -

genüber der Finanzverwaltung dürfte jedoch ein einwandfreier 
Nachweis der nur gelegentlichen längeren Abwesenheit im 
Einzelfalle sein. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Ausbilder im Großhandel diskutierten (130) 

(le) Am 28. 4. hatte unser Landesverband zusammen mit der 
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
Unternehmer und Ausbilder des oberbayerischen GroFhandels 
zu einem Aussprache-Abend in München eingeladen. 

Nach seinen Begrüf3ungsworten, überbrachte der stellver -
tretende Vorsitzende unseres Berufsbildungsausschusses, Herr 
Dr. Dieter Wolfru'm, die Grüf3e des Gremiums und des Vor -
standes unseres Landesverbandes. Er wies u. a. darauf hin, dat) 
die betriebliche Ausbildung als vordringliche unterne:hmerische 
Aufgabe zu sehen sei, deren Wert und Erfolg vom Einsatz und 
Interesse jedes einzelnen Ausbilders abhänge. Zweifellos stelle 
sich bei der Ausbildung und Erziehung junger Menschen eine 
Vielzahl von Problemen, mit denen Lehrherr und Ausbilder 
gleichermal5en konfrontiert werden. Dieser Aussprache-Abend 
solle daher Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch geben. 

In einem einleitenden Kurzreferat wies Herr Dr. Wölker, Leiter 
der Abteilung Lehrlingsausbildung bei der Kammer, darauf hin, 
da!3 die Ausbildung junger Menschen ständig steigende Bedeu -
tung erlange - weniger vom Betrieb salbst, sondern vielmehr 
von aut3en her. Noch nie sei das öffentIiche Interesse an Aus -
bildungsfragen so groF gewesen wie gegenwärtig. Dies gelte 
für die Bestrebungen zur Neuordnung der beruflichen Ausbildung 
im Rahmen eines Berufsausbildungsgesetzes genau so wie für die 
immer wieder versuchte Kritik an der betrieblichen Ausbildung. 
Politische Tendenzen und Publikationen in Funk und Presse seien 
der Motor dafür. Da!3 dabei häufig Bildungsprestige mit echtem 
Bildungsstreben verwechselt bzw. vertauscht wird, sei nicht von 
der Hand zu weisen. 

Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dat) sich das deutsche 
Berufsausbildungssysfem (Betrieb und Berufsschule) bewährt hat. 
Es wird in zunehmendem Maf3e in anderen Ländern nach unserem 
Beispiel praktiziert. Wenn nun - vor allem seitens der Gewerk -
schaften - eine Umwandlung des organisch gewachsenen Be -
rufsausbildungswesens angestrebt werde, so sei darin das Stre -
ben nach einem alle Wirtschaftsbereiche generalisierenden Ge- 
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setz zu sehen mit dem Ziel eines bürokratischen, zenfralistisch 
ausgerichteten Berufsausbildungswesens. Die Heranbildung ge -
eigneten beruflichen Nachwuchses müsse aber in erster Linie 
Aufgabe der W i rtschaft selbst sein und bleiben. Diese Aufgabe 
gründe sich auf das sinnvolle Zusammenwirken der Erziehungs -
bereiche Betrieb-Elternhaus und Berufsschule', die wie olym -
pische Ringe' ineinander gehen sollten. Leider zeige die Praxis 
aber eher eine Tendenz zum Auseinandergehen. 
Wie dieser Fehlentwicklung entgegengearbeitet werden müsse, 

deutete Herr Unterseher, Leiter der Abteilung Lehrbetreuung bei 
der Industrie- und Handelskammer an. Hinführung der Jugend -
lichen zu Disziplin, Gehorsam und Bescheidenheit; Ermög-
'lichung der Einordnung in die betriebliche und damit mensch -
liche Gesellschaft; engere Kontaktbildung mit dem Elternhaus 
und mit der iberufsbegleitenden Schule. Herr Unterseher empfahl 
Unternehmern und Ausbildern eindringlich, vor allem die Probe -
zeit zu nützen um damit rechtzeitig die Eignung der jungen 
Menschen für den Lehrberuf feststellen zu können. Die Bedeu -
lung dieser Empfehlung wurde mit einigen Zahlen aus der Lehr-
:lsingsrollenstatistik unterstrichen, nach der im Vorjahr 60/0 der 
eringetragenen Lehrvefhä:ltnisse vorzeitig aufgelöst werden mut) -
ten. 

In der anschliet)e'nden', mit reger Beteiligung geführten Dis -
kussion wurde eine Reihe interessanter und aktueller Fragen 
behandelt, die den Ausbilder von heute beschäftigen. Angefan -
gen von der psychologisch richtigen Einführung des Lehrlings 
in den Betrieb bis zur Systematik der stufenweisen Ausbildung 
und Prüfungsvorbereifung. Erfahrungen über die Kontrolle der 
Berichisheffführung wurden ebenso ausgetauscht, wie die ver -
schiedenartig gehandhabte Anrede der Lehrlinge. 
Aus der Themenfü,lle des Abends sollen damit nur einige 

wenige Punkte genannt sein. 
Bedenklich stimmte freilich auch eine gewisse Skepsis, die 

aus den uFerungen verschiedener Lehrherren zu Verhaltens -
weise und Lernwi'lligkeit des Nachwuchses herauszuhören war. 
Klagen wurden daneben geführt über erstaunlich häufige In -
teresselosigkeit vieler Eltern an der Berufsausbildung ihrer Kin -
der. Wenn diese Probleme auch nur e i nen Teil der Lehrherren 
beschäftigen, so sollten sie doch nicht zu einer Resignation 
führen, die der Verantwortung für die Heranbildung eines guten 
kaufmännischen Nachwuchses im Grol5hand.el entgegensIeht. 

Der einstimmig geäuierte Wunsch nach einer Fortsetzung der 
im Vorjahr 'begonnenen Veranstaltungsreihe für Ausbilder be -
wies, da!3 es verantwortungsfreudigen Unternehmern und Lehr -
herren 'im Grofhandel ernst ist mit der Erziehung und Ausbildung 
der ihnen anvertrauten jungen Menschen. Der Landesverband 
wird dieses Streben mit der Durchführung weiterer Veransta'l -
lungen für Ausbilder nach Möglichkeit unterstützen. 

Mit herzlichen Worten dankte Frau Lampe, Referentin für 
Ausbildungsfragen beim Landesverband, den Herren Dr. Wölker 
und Unterseher für ihre Ausführungen, die den Teilnehmern wert -
volle Hinweise gegeben haben. 

Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche 
im Herbst 1964 (131) 

(la) Die bevorstehende Urlaubszeit zwingt jeden Unternehmer zu 
vorausschauenden Dispositionen im Personalbereich. Wir möch -
ten deshalb schon heute bekanntgeben, dat) unsere nächste 

Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche 
für Junioren und Führungskräfte im GrolhandeI 
vom 21. bis 25. September 1964 
in Nürnberg, Haus des Handels 

stattfinden wird. 

Auf dem Programm, das im einzelnen noch mitgeteilt wird, 
stehen u. a. Referate und Podiumsgespräche über Betriebs -
planung, Finanzierung, Steuern, Lagerbau, Lagertechnik und 
Rationalisierung usw. 
Wegen der notwendigen Begrenzung der Teilnehmerzahl wer -

den die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs bei unserer 
Hauptgeschäftsstelle in München, 8 München 2, Otfostrat)e 7, 
entgegen genommen. 

s 



Was Sie 
s brauchen 

bauen wir 
(III) 

Große Leistung, kleine Kosten 

Ob Kastenwagen, Pritschenwagen, 
Tieflader oder Fahrgestell für 
Sonderaufbauten, jeder Mercedes -
Benz Transporter kann mit zwei 
Motorausführungen geliefert wer -
den. Mit dem robusten, besonders 
wirtschaftlichen 50 PS Dieselmotor 
(DIN-Verbrauch 10,2 Liter Diesel -
kraftstoff für 100 km) oder mit dem 
besonders kraftvollen, elastischen 
68 PS Benzinmotor. Beide Motoren 
sind grundsolide konstruiert und 
so stark, daß sie Nutzlasten bis 
über 2 t im Dauerbetrieb schnell 
transportieren. 

Schnell und wirtschaftlich sind sie 
also, die Mercedes-Benz Trans -
porter. Und noch mehr, sie sind 
sicher. Erfahrungen aus dem Nutz -
fahrzeugbau wurden so sinnvoll 
übernommen, daß Zweckmäßigkeit 
und Zuverlässigkeit bei diesen 
Fahrzeugen Hand in Hand gehen. 

III 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Beförderungsteuer für den Werkfernverkehr Der Großhandel, seine (136) 
(p) In Artikel 55 (Heft 2/64 dieser Zeitschrift) hatten wir der 

Kunden und Konkurrenten Hoffnung Ausdruck gegeben, da;f der Bundestag der beantrag -
ten Senkung der Beförderungsteuer im Werkfernverkehr von 
5 auf 3 Pf. je ,tkm zustimmt. Es ist zu rechnen, dal die Entschei -
dung im Bundestag in Bälde fällt. Großhändelin Norwegen (132) 

In diesem..Zusanimenhang erscheinen die einschlägigen Aus-
führungen bedeutsam, die der Bundesverkehrsminister kürzlich (PdH) Das IFO-Insfitut in München hat eine Untersuchung über 

den Grof5handel in Norwegen fertiggestellt. Danach gibt es in 
diesem 324000 qkm gro13en, dünn besiedelten Land mit 3,6 Mil-
l ionen Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von 11 Ein- 

vor dem Bundestag gemacht hat. Dr. S e e b ohm sagte u. a. 
wörtlich: 

Diesmal geht es aber um Fragen, die gerade, weil sie 
mit der Weiterentwicklung der Wertstatfel zusammenhängen, wohnern je qkm 1500— 1 600 reine Grobhandelsfirmen. 

Die Umsätze des wirtschaftlich starken Groflhandels sind an-
nähernd so grofi wie die des produzierenden Gewerbes und 
etwa um 500/0 gröl3er als die des Einzelhandels. Der norwegische 
Grofihandel beschäftigte 1961 50406 Personen. Der Beitrag des 
institutionellen Grof1handels zum Bruttosozialprodukt liegt bei 
7-8 v.H. Das Wachstum der Grof3handelsumsätze im Zeitraum 
1956— 1961 war stärker als die gesamtwirtschaftliche Expansion, 
was darauf schlief)en läi3t, daf sich der GroF1handel zunehmend 

natürlich den Str a f) e n ver ke li r besonders betreffen. Der 
Stra;f)enverkehr kommt damit naturgemäfj in eine Zone erhöhten 
Wettbewerbs hinein. Die Verschärfung des Preiswetfbewerbs 
macht den Zeitpunkt notwendig, weil das Verkehrsaufkommen 
gröf)er wird - damit- entspricht es unserer Verantwortung, dem 
durch Vermehrung der Fahrzeuge Rechnung zu fragen - und 
weil zum weiteren PreiswetFebewerbsanreiz auch dem Werk -
verkehr ein gröFerer Spielraum eingeräumt werden soll; denn 
wenn wir in die europäische Verkehrspolitik hineinwachsen, 
können wir einen so hoch belasteten Werkverkehr nicht mehr 
haben. In den anderen Ländern kennt man nämlich keine be -

in den Warenabsatz einschaltet. 

Verbandsnachrichten sondere Werkverkehrssteuer. . . 
Wir freuen uns über diese ,,Kehrtwendung". 
Der gleiche Bundesverkehrsminister war es ja bekanntlich, 

Unternehmertagung für den bayerischen 
Großhandel in Garmisch-Partenkirchen 

dessen nachd r ücklichen Bemühungen es zu „verdanken" war, 
dat) durch das Verkehrsfinanzgesetz von 1955 die Beförderung -
steuer für den Werkfernverkehr von 0,99 Pf. pro tkm zunächst 
auf 3 Pf. und dann auf 5 Pf. erhöht wurde. Damais begründete 
er es damit, da15 der immer schärfer werdende Konkurrenzdruck 
auf die Bundesbahn auf diese Weise gremildert werden müsse. 
Dat) dann allerdings nicht die Bundesbahn, sondern der gewerb -
liche Güterverkehr der „Gewinner" war, hatte er nicht voraus -
gesehen. Jetzt zwingt die internationale Entwicklung, vor allem 
innerhalb der EWG zu einem Umdenken -, das hoffentlich in nicht 
zu ferner Zeit dazu führt, dat) die von uns stets schärfstens ver -
urteilte Sonderbesteuerung des Werkfernverkehrs ganz und 
endgültig fällt. 

(133) 

Wie bereits berichtet, veranstaltet unser Landesverband am 
15. und 16. Juni 1964 im Parkhotel Alpenhof in Garmisch-Parten-
kirchen eine Arbeitstagung für Grofhandeilsunternehmer, die 
sich mit dem Thema 

Personalpolitik und Personalplanung 
im modernen Grof1handeIsbetrieb 

befafjt. Im Personalwesen spezialisierte Persönlichkeiten werden 
zum Thema referieren und an der vorgesehenen Diskussion teil-
nehmen. 

Gesamtverband-Sitzung des Sozial -
politischen Ausschusses (134) Selbstwählferndienst (137) 

(gr) Am 14. Februar 1964 fand die erste diesjährige Sitzung des 
Sozialpolitischen Ausschusses des Gesamtverbandes unter Vor-
sitz von Dr. Imhof in Dortmund statt. Das zunehmende Interesse 
der Offentlichkeit an diesem obersten Sozialpolitischen Plenum 
unseres Berufsstandes zeigte sich an der ständig wachsenden 
Teilnahme der Unternehmerschaff und an der gut besuchten 

(sr) Es Ist vielfach nicht bekan;nt, dat) für den Fernsprech$eil -
nehmer, der in einem Umkreis von etwa 50 km telefonieren will, 
es sich nicht 'lohnt, bis 21.00 Uhr zu warten, um dann in den 
Genut) des verbilligten Nadhttarifes zu kommen. 

Für den Seibstwählferndienst in diesem Bereich gilt nämlich 
der 'billige Nachttarif schon ab 18.00 Uhr. 

Pressekonferenz. Welche Orte im einzelnen für diese verbilligte Fernsprech -
möglichkeit in Frage kommen, geht aus dem amtlichen Ver -
zeichnis der Fernsprechortsnetze bzw. der Ortsnetz-Kennzahlen 
vor. Es sind dies alle Fernsprechverbindungen im Selbstwähl -
terndienst, bei denen eine Gebühreneinheit von 0,16 DM. tags -
über (also jeweils die erste Spalte in dem genannten amtlichen 
Verzeichnis) einer Gesprächsdauer von 60, 45 oder 30 Sekunden 

Der Ausschuf erörterte ausführlich die tarifpolitische Lage und 
ihre Auswirkungen auf den Grof)- und Auf1en'handel. Die jüngsten 
Arbeitszeitabschlüsse im hessischen Einzelhandel betraèhtete 
man als bedenkliches Präjudfz. Das Scheitern der langen Ver-
handlungen über due Verabschiedung des Sozialpaketes wurde 
bedauert. Der Grundsatz einer breit gestreuten Selbstverwaltung 
und der versicherungsrechtlichen Regelung der Lohnfortzahlung 
der Arbeiter im Krankheiclsfal'le wurden als für unsere Unter -
nehmerschaff wesentlich und unabdingbar bezeichnet. Die Ver-
sammlung befaF1te sich weiter mit dem DGB-Grundsatzprogramm 

entspricht. 

5 -Tage Woche der Bundesbahn? (138) 

(p) Wiederholt wurden wir schon von M.itgiedern befragt, 
und dem Berufsförderungsprogramm der Bundesregierung. warum denn die Deutsche Bundesbahn noch nicht zur Einführung 

der 5 -Tage-Woche übergegangen ist. Dieses Problem stellt sich 
insbesondere für diejenigen Kunden der Bundesbahn, die selbst Verkehr zum arbeitsfreien Samstag übergegangen sind, an welchem sie 
dann Standgelder sowie Verzögerungsgebühren (im Behälter -
verkehr) zahlen müssen. Neue Postordnung (135) Nach sorgfältiger Oberprüfung wäre jedöch vom Standpunkt 
des gesamten Grofihaundels aus eine solche Regelung vorläufig Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost hat auf einer 

Sitzung am 5. Mai 1964 den Beschlufl gefaF)t, dafi die neue 
Postordnung nicht wie bisher vorgesehen am 1. 6. in Kraft tritt, 

keineswegs zweckmät)ig. Die Nachteile - der 5 -Tage-Woche 
bei der Bundesbahn - 

erreichenden Vorteile. 
würden weitaus gröfler sein als die zu 

sondern erst am 1. 8. 1964. 
Wir werden im Juli - Heft unserer Verbandszeitung auf alle 

unsere Firmen interessierenden Vorschriften der neuen Post- 
Nach überschlägiger Berechnung arbeiten zur Zeit noch etwa 

50°/a aller Grof)handelsbetriebe jeden Samstag oder jeden 
2. Samstag. Sehr viele dieser Betriebe sind auf eine ordnungs-ordnung eingehen. - 
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gemäf)e Bedienung und Anlieferung der Bundesbahn am Samstag 
angewiesen. Die Einführung der 5 -Tage-Woche bei der Bundes -
bahn würde für sie erhebliche nachteilige Auswirkungen haben. 
Wir bitten daher diejenigen Mitglieder, die den arbeitsfreien 
Samstag bereits eingeführt haben, um Verständnis, wenn wir 
zur Zeit die Einführung der 5 -Tage-Woche bei der Bundesbahn 
nicht befürworten können. 

Diese Auffassung wird übrigens durch die Berechnungen der 
Bundesbahn bestätigt, nach denen die Beladung von Güter -
wägen an Samstagen zur Zeit noch etwa 700/0 der normalen 
arbeitstäglidien Belastung ausmacht. Hinzu kommt noch, daf die 
Einführung der 5 -Tage-Woche im Güterverkehr der Bundesbahn 
die notwendige Folge hätte, daF die Beförderungs- und Strek -
kenkapazität der Bundesbahn entsprechend vergröt)ert werden 
müt)te. 

(139) 
Die angekündigte Postgebührenerhöhung 

(p) Unter Bezugnahme auf Artikel 120 (Heft 4/64 dieser Zeit -
schrift) möchten wir Sie davon unterrichten, daf der Post -
ausschul) des DIHT, der sich aus Vertretern' der gesamten ge -
werblichen Wirtschaft einschliet)Iich des Grofhandels zusam -
mensetzt, kürzlich folgende Stellungnahme abgegeben hat: 

Die Bundesregierung hat sich in der Sitzung am 26. Februar 
1964 mit der Finanzlage der Bundespost beschäftigt. Dabei 
wurde eine Lösung der finanziellen Probleme für die Jahre 1964 
und 1965 ausschlief)lich in einer weiteren Erhöhung der Gebüh -
ren gesehen. Mit dieser Auffassung setzt die Bundesregierung 
die bisherige verfehlte Finanzpolitik bei der Post fort, ohne der 
Wirtschaft, die von Gebührenmaf)nahmen der Bundespost stets 
am nachhaltigsten betroffen wird, auch nur Gelegenheit zur 
vorherigen Information' und Stellungnahme zu geben. Damit 
wurde nicht nur die Wirtschaft übergangen, sondern auch dem 
für Gebührenfragen nach dem Postverwaltungsgesetz zunächst 
allein zuständigen Postverwaltungsrat in seiner Entscheidung 
vorgegriffen. Der Bund selbst ist damt auf dem Wege, der 
Wirtschaft ein schlechtes Beispiel des ,,Mat)haltens" zu geben. 

Im Ergebnis zieht eine weitere Erhöhung der Gebühren bei 
der Bundespost darauf ab, zusätzliche Mittel für den Bundes -
haushalt ohne neue Steuergesetze zu gewinnen. Trotz eines 
Defizits der Post von 385 Mill. DM erwartet der Bund 1964 über 
die Postabgabe (6 2 / 3 0 / 0 der BruHoeinnahrnen der Post) eine Ein -
nahme von rund 510 Mifl. DM, die bei erhöhten Gebühren noch 
erheblich gröf3er würde. 1965 würden diese Zahlen, wenn die 
Entwicklung so weiter ginge, noch wesentlich höher liegen. 

Es ist nach Auffassung des DIHT-Postausschusses wirtschaftlich 
nicht zu verantworten, durch die Vereinnahmung der Post -
abgabe in den Bundeshaushalt bei steigendem Defizit der Post 
ständig deren Eigenkapital zu verringern und sie auf diese Weise 
auszubluten. Ebenso wenig darf die Post zum Instrument der 
Besteuerung werden. Die Erfahrungen anderer europäischer 
Postverwaltungen sollten die Bundesregierung warnen. 
Gebührenerhöhungen beim Fernsprech- und Fernschreibdienst 

sind wirtschaftlich unbegründet, weil diese Dienstzweige schon 
jetzt jährlich einen Gewinn von 450 Mill. DM abwerfen. Im 
Posfdienst sind die Gebühren erst 1963 drastisch erhöht worden 
und belasten die Wirtschaft jährlich mit mehr als 600 Mhll. DM. 
Nur in Erwartung baldiger grundlegender Mat)nahmen der Bun -
desregierung zur Sanierung der Bundespost war die Wirtschaft 
damals bereit, eine solche Gebührenbelastung auf sich zu 
nehmen.. 
Nach dieser Vorleistung fordert die Wirtschaft vom Bund, dat) 

er sofort - nicht erst im Jahre 1966 - .Mf3nahmen für eine 
grundlegende Sanierung der Bundespost einleitet, die jedoch 
nicht in einer erneuten Gebührenerhöhung gesehen werden 
dürfen. Auch darf das Investitionsprogramm der Bundespost im 
Interesse des dringend notwendigen Ausbaues der Fernmelde -
dienste und der Rationalisierung in allen Dienstzweigen keines -
falls beeinträchtigt werden. Zu den wichtigsten Maf)nahmen ge -
hören eine bessere Ausstattung der Post mit Eigenkapital und 
die Abnahme politischer und betriebsfremder Lasten. Die not -
wendige Änderung des Postverwaltungsgesetzes müF)te gleich -
zeitig in Angriff genommen werden, um den dauernden Erfolg 
der eingeleiteten Sanierungsmafnahmen zu gewährleisten. 

Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer (140) 

(sr) Vor einiger Zeit wurde an uns die Anregung herangetragen, 
eine Arbeitsunterlage für unsere Mitgliedsfirmen zu schaffen, die 
sämtliche Vorschriften, die die Kraftwagenfahrer in unseren 
Firmen zu beachten haben, zusammenfal3t. Bei Inangriffnahme 
dieser Aufgabe stellte es sich heraus, dat) es zweckmät)ig ;st, 
eine Unterteilung vorzunehmen. So entstand als Anlage 1) zu 
unserem Musterarbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer eine 
,,Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer im Grot)- und Aut)en -
handel" und als Anlage 2) zu diesem Musterver+rag eine Zu -
sammenstellung arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Kraft -
wagenfahrer im Grot)- und Aut)en'handel. 

Alles, was der Kraftwagenfahrer im Verkehr mit der Kund -
schaft', bei der Ubernahme und Verladung der Güter, bezüglich 
der Betriebssicherheit und Wagenpflege, bezüglich des Ver -
haltens im Verkehr und bei Unfällen zu beachten hat, steht in 
der Betriebsanweisung. Sie informiert darüberhinaus', welche 
Papiere mitzuführen sind, enthält Vorschriften über Mitnahme 
fremder Personen, zur Frage des Rauchens usw. Hiervon abge -
trennt werden in einer eigenen Anlage 2) zu unserem Muster -
arbeitsver+rag für gewerbliche Arbeitnehmer die arbeitszeit -
rechtlichen Vorschriften umfassend und für alle Arten von Kraft -
fahrzeugen dargestellt. 
An der Ausarbeitung dieser Unterlage waren neben den 

Herren unserer Geschäftsführung in erster Linie Unternehmer 
der verschiedensten Grot)handels'branchen befat)t, die uns mit' 
wertvollen Anregungen aus der Praxis halfen. Wir hoffen, Ihnen 
auf diese Weise ein Ergebnis vorlegen zu können, welches tat -
sächlich den Anforderungen der Praxis entspricht, ohne die 
Vollständigkeit vermissen zu lassen. Allen Herren, die in selbst -
loser Weise ihre Zeit !bei der Ausarbeitung unserer Betriebs -
anweisungen opferten, möchten wir an dieser Stelle herzlich 
danken. 
An alle unsere Mitgliedsfirmen richten wir die Bitte, uns auf -

zugeben, wie viel Exemplare unserer Richtlinien benötigt wer -
den. Wir wollen uns auf diese Weise vor Ausdruck einen Ober -
blick verschaffen, wie hoch die Auflage sein mut). 

Bundesbahn / Wagenstandgelder (141) 

(p) Die Ständige Tarifkommission der Deutschen Bundesbahn hat 
in ihrer Sitzung vom 10. April 1964 eine Erhöhung des Wagen -
standgeldes beschlossen, und zwar von DM 6,— auf DM 8, — 
für die ersten 24 Stunden, von DM 10,— auf DM 12,— für die 
zweiten 24 Stunden und von DM 15,— auf DM 20,— für die 
dritten 24 Stunden. 
Das Wagenstandgeld wurde letztmals im Herbst 1955 fest -

gesetzt. Angesichts der seitdem eingetretenen Kostensteigerun -
gen und der erheblichen Zunahme von Verzögerungen bei der 
B e _ und Entladung der tbahneiQenen Güterwagen hat die 
Deutsche Bundesbahn eine Erhöhung der Wagenstandgeldsätze 
für unerlät)lich gehalten, urn der Zunahme der Wagensfillstände 
wirksamer begegnen zu können. 

Die verladende Wirtschaft einschliet)lich des Grot)handels 
hatte sich über den Ausschut) der Verkehrsinteressenten bei der 
Ständ'igen Tarifkommission gegen eine solche Erhöhung aus -
gesprochen. Gleichwohl hat, wie erwähnt, die Ständige Tarif -
kommission anders entschieden und auch ein Antrag des Aus -
schusses der Verkehrsinteressenten, eine zeitliche Staffelung 
der Wagenstandgelder vorzunehmen., d. h. nicht auf 24 Stunden, 
sondern auf 12 Stunden für die Hälfte der Gebühr abzustellen, 
wurde ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Unsere Kraftfahrzeuge und ihre 
Versicherung (142) 

(p) Sehr viele unserer Mitgliedsfirmen haben bekanntlich ihre 
Personenkraftwagen und Lastkraftfahrzeuge zu ihrer vollsten 
Zufriedenheit über uns und die Kraftfahrversicherungsstelle des 
Deutschen Grot)- und Aut)enhandels im Rahmen einer mit dem 
Haftpflichtverband der Deutschen Industrie getroffenen vertrag -
lichen Abmachung bei letzterem versichert. 
Neue Versicherungsanträge nehmen jederzeit die Geschäfts -

stellen des Landesverbandes entgegen (bei denen auch die An-
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fragsformhlfHer erhältlich sind), die auch berechtigt sind, vor -
läufige Deckungszusagen zu erteilen. 

Versicherungsanträge werden von den Geschäftsstellen des 
Landesverbandes jeweils unverzüglich über die Kraftfahrver -
sic'herungssfeille des Deutschen Grof3- und Aue,nhandels an den 
Haftpfl'ic;htverband weitergeleitet. 

In diesem Zusammenhang dürfte ein Schreiben interessieren, 
das uns kürzlich von dem Ehreinvorsitzenden des Landesverban -
des Herrn Generalkonsul Co:nrad Biftner, Mi.nchen, zuging und 
das wir nachfolgend wiedergeen: 

Seit Jahren bin ich mit meinen Fahrzeugen und mit dem 
Unfatl'lrisiko beim Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 
VaG., Hannover, auf Empfehlung unseres Landesverbandes ver -
sichert. 

Aus gegebener Veranlassung sehe ich mich verpflichtet, Sie 
davon in Kenntnis zu setzen, dat1 ich mit dem Haftpflichtverband 
die besten Erfahrungen gemacht habe. Insbesondere wickelte er 
die Schäden prompt und grozügig ab. 

Ich schulde aber auch noch meinen besonderen Dank der 
Kraftfahr-Versicherungsstelle des Deutschen Grol3- und Aullen -
handel's GmbH., Bonn, Kaiser-Friedrich -Str. 13, die sich zu 
meinen Gunsten eingeschaltet bzw. verwendet hat. 

Ich würde es für zweckmälig erachten, wenn solche Leistun -
gen aus Werbegründen im M.iffeiiungsblatf des Landesverbandes 
erwähnt würden. Ich bin auch ohne weiteres damit einverstan -
den, da13 Sie dabei meine Firma nennen. 
Nachdem die Versicherungssfellle in Bonn die Interessen jener 

unserer MifgI'ieder wahrnimmt, die im Haftpflichtverband ver -
sichert sand und sich dabei durch besonders weitgehende ver -
sicherungstechnische Kenntnisse auszeichnet, würde ich es für 
empfehlenswert halten, wenn Sie die Mitglieder immer wieder 
darauf hinweisen würden, dal5 es notwendig ist, sich in allen 
versicherungstechnischen Angelegenheiten der einschlägigen Art 
an die KrafIfahr_Vers,icherungsstle des Deutschen Grot1- und 
Aufen'handells GmbH. Bonn zu wenden.. .. 

Mit freundlichen Grüt1en 
Conrad Bittner" 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die in diesem 
Heft befindliche Anzeige der Krafffahrversicherungssfelle. Hierzu 
noch einmal': 

Versicherungsanträge an den Haftpflichtverband der Deutschen 
Industrie bitten wir jeweils nicht unmittelbar bei der Kraftfahr -
versicheru'ngsstel'ie, sondern über die Geschäftsstellen des Lan -
desverbandes einzureichen, Anfragen versicherungstechnischer 
Art bitten wir unter Berufung auf unsere Mitgliedschaft bei uns. 
jeweils der einfa'chheithal'ber gleich direkt an die Kraftfahrver -
s'icherurigssteile Bonn zu stellen I 

Kreditwesen 

Refinanzierungsprogramm 1964 (143) 

p) In Artikel 262 (Heft 12/63 dieser Zeitschrift) hatten wir einen 
U'berblick über die für den Grot1handel in Bayern in Frage kom -
menden Kredit-, Zinsz'uschuf- und Bürgschaftsprogramme ge -
geben. In Ziff. 1 hatten wir erwähnt, daf das Refinanzierungs -
programm der Bayer: Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 1963 
erschöpft ist. 
Nunmehr ist das Refinanzierungsprogramm 1964 angelaufen, 

bzw. sind die Richtlinien hierfür herausgegeben worden. 
Danach wurden aus diesem Programm Darlehen an Handels -

betriebe für Investitionen zur Rationalisierung oder Modernisie -
rung, ferner zur Erleichterung mittelstandspolitisch erwünschter 
Geschäftsgründungen und Geschäftsübernahmen, vor allein in 
neuen Wohngebieten, und in besonders begründeten Einzel -
fällen auch zur Finanzierung eines notwendigen Lagerbestandes. 
gegeben. 

Die Gesamtfinanzierung der Vorhaben m'uf gesichert sein; 
hierbei wird eine angemessene Eigenbeteiligung der Antrag -
steller vorausgesetzt. Für Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits begonnen war', werden Mittel des 

Programms nicht bewilligt. Die Gewährung von Darlehen zur 
Ablösung von Bankkrediten (Umschuldung) und zur Sanierung ist 
ausgeschlossen. 4 

Die Darlehen müssen mindestens DM 5000,— betragen und 
sollen DM 100000,— nicht übersteigen. Die Darlehen werden 
zum Nennwert ausgezahlt. Der Zinssatz beträgt einschIieflich 
aller Provisionen und sonstigen Nebenleisfungen jährlich 50/0. 

Zur Abgeltung aller Nebenkosten kann von der LfA eine ein -
mal'ige Gebühr von 0,50/0 des Darlehensbetrages berechnet 
werden; die einmalige Bearbeitungsgebühr der Hausban'ken 
beträgt 0,1 °/o. 

Die Laufzeit der Darlehen kann bis zu 10 Jahre betragen, •es 
können •bis zu 2 +ilgungsfreie Jahre eingeräumt werden. Die 
Laufzeit von Darlehen zur Finanzierung eines notwendigen 
Lagerbestandes bei Handelsbetrieben beträgt bis zu 5 Jahren; 
die Einräumung von filgungsfreien Jahren ist ausgeschlossen. 

Die Darlehen sind in gleichen Halbjahresraten zu tilgen. Der 
Darlehensnehmer ist zur vorzeitigen Rückzahlung berechtigt. 
Absicherung: 
Die Darlehen sind nach bankmäf3igën Grundsätzen abzu -

sichern. Sie werden von den Hausbanken unter IJbernahrrse der' 
Eigenhaffung gewährt. Kann bei besonders förderungswürdigen 
Vorhaben ein Darlehen nach ban'kmäfigen Gesichtspunkten nicht 
ausreichend abgesichert werden, so kann eine Bürgschaft der 
Kredifgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern GmbH, 
München, Briennerstr. 45/1, beantragt werden. 

Die Anträge sind in drei Fertigungen 'bei der Hausbank einzu -
reichen. Antragsvordrucke können unsere Mitglieder auf An -
forderung von den Geschäftsstellen des Landesverbandes er -
halten. 

Da' das Refinanzierungsprogramm vor allem den kleineren 
mittelständischen Unternehmen zugute kommen soli, müssen 
- wie bisher - solche Anträge abgelehnt werden und wären 
daher aussichtslos, bei denen das Vorhaben den für mittelstän -
dische Betriebe üblichen Rahmen übersteigt oder bei denen 
dem Antragsteller aufgrund einer überdurchschnittlich. guten 
Vermögens- und Ertragslage die Finanzierung des Vorhabens 
aus eigenen Mitteln oder aus anderen Fremdrnifteln zugemutet 
werden kann. 
Gerade darauf möchten wir zur Vermeidung von Miit1ver -

s+ändnissen und Verzögerungen ganz besonders hinweisen! 
Wenn dagegen nach vorstehendem die Voraussetzungen für 

eine Darlehensgewährung aus dem Refinanzierungsprogramm 
1964 gegeben wären, empfehlen wir wegen der sicherlich 
gegebenen groben Nachfrage und d'or verhäl'fnismäig be -
schränkten Mittel dringend, Anträge 'umgehend einzureichenI, 

Außenhandel 

Der Außenhandel im März 1964 (145) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes lag der Wert 
der Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland einschliehlich Berlin 
(West) im März 1964 mit 4632 Mill. DM um 0,7 v.H. geringfügig 
niedriger als im März 1963 mit 4665 Mill. DM. Ohne die Aus -
landsbezüge von Regierungsgüfemn ist der Einfuhrwert jedoch 
um fast 4 v.H. gestiegen. Die Ausfuhr erreichte im Berichts -
monat einen Wert von 5447 Mill. DM und übertraf damit dein 
Wert des entsprechenden Vorjahresmonats von 5054 Mill. DM 
um 7,8 v.H. Bei dem Vergleich mit den Werten für März 1963 ist 
zu bedenken, dah das Osterfest 1964 im März, 1963 aber im 
April lag. 
Gegenüber Februar haben die Aut1enhandelswerte wie in den 

meisten Vorjahren zugenommen, und zwar bei den Einfuhren 
um '396 Mill. DM oder 9,3 v.H. und bei den Ausfuhren um 
295 Mill. DM oder 5,7 v.H. -

Die Aut1enhandelsbilanz ergab im März 1964 einen Aktivsaldo 
in Höhe von 815 Mill. DM gegenüber einem Ausfuhrüberschuh 
von 389 Mill. DM im März 1963 und 916 Mill. DM im Februar 1964. 

Im ersten Vierteljahr 1964 stellte sich der Wert der Importe 
auf 13,2 Mrd. DM und 'lag damit um 8,4 v.H. über der Einfuhr 
der entsprechenden Zeit des Vorjahres mit 12,2 Mrd. DM. Nach 
Ausschaltung der Auslandsbezüge von Regierungsgütern ergibt 
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sich eine Zunahme des Einfuhrwerfes um 12,6 v.H. Die Ausfuhr 
betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres 15,6 Mrd. DM 
und übertraf damit den Vorjahreswert von 12,9 Mrd. DM um 
20,5 y. H. Die Auf3enhandelslbilarlz schlol) im Zeitraum Januar/ 
März 1964 mit einem Ausfuhrüberschu1 von 2381 Mill. DM ab 
gegenüber 751 Mill. DM im Vorjahr. 
Da der auFlerordenflich hohe Ausfuhrüberschul), der bereits in 

den ersten 3 Monaten dieses Jahres erzielt wurde, schon wieder 
zu unverständlichen ÄuFerungen geführt hat, die glauben, auf 
eine Inflationsgefahr, die aus diesen Ausfuhrüberschüssen resul -
tieren könnte, hinweisen zu müssen, ist es erfreulich festzustel -
len, datj anläf3lich der Eröffnung der Industriemesse in Hannover 
der Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
diese unsinnigen Behauptungen nachdrücklichst zurückgewiesen 
hat. Wir können uns dieser Meinung nur voll und ganz an -
sch.liel)en, weil wir glauben, daF1 die Bundesrepublik Deutschland 
unbedingt auf erhebliche Ausfuhrüberschüsse angewiesen ist, 
wenn sie in der Lage sein soll, ohne Gefahr 'für Wirtschaft und 
Währung ihren erheblich über den Warenverkehr hinausgehen -
den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es kommt aller -
dings darauf an, dat1 diese Exportüberschüsse im wesentlichen 
mit Ländern erzielt werden, die leistungs- und zahlungsfähig 
sind und deren Währungen in Ordnung sind. Da aber die deut -
schen Exportüberschüsse in der Hauptsache mit den Ländern 
der EWG und vor allem der EFTA erzielt werden, dürften diese 
Voraussetzungen durchaus gegeben sein. 

Handelsverkehr mit Spanien (146) 

(So) Von der deutschen Handelskammer für Spanien, Haupt -
geschäftsstelle Madrid, Barquillo 17, gehen uns seit einiger Zeit 
laufend Anfragen spanischer Firmen zu und zwar von spanischen 
Firmen, die Waren aus Deutschland importieren möchten; ferner 
von spanischen Firmen, die Waren zum Export nach Deutschland 
anbieten sowie von spanischen Firmen, die sich um die Ver -
tretung deutscher Unternehmungen bemühen oder eine Zu -
semrienarbeif mit deutschen Unternehmungen auf gewissen Ge -
bieten suchen. Im Hinbliick auf den Umfang dieser Anfragen ist 
es uns leider unmöglich, nähere Einzelheiten über die in Frage 
kommenden Warengebiete zu veröffentlichen. Wir können daher 
am Warenverkehr mil Spanien interessierten Firmen nur empfeh -
len, sich mit der Geschäftsstelle unserer Abteilung Au1)enhandel, 
Nürnberg, Sa'ndstr. 29, in Verbindung zu setzen und die Listen 
der Anfragen zur kurzfristigen Einsichtnahme anzufordern. 

Ausschreibungen der zolltariflichen 
Kontingente des Saarvertrages (147) 

(so) Dem Bundesanzeiger Nr. 82 vom 30. 4. 1964 waren die 
neuen Ausschreibungen der zolltariflichen Kontingente des Saar -
verfages für das 2. Halibjahr 1964 beigelegen. Firmen, die hieran 
interessiert sind, können diese Ausschreibungen auf unserer 
Geschäftsstelle einsehen. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

1.6. 20.00-20.45 Man müßte, man sollte, man könnte... 
Das Tauziehen um die Raumordnung 

1.6. 
2.6. 
3. 6. 

21.05-21.15 
18.30- 18.45 
18.45-19.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft für Jedermann 

- 2. Pr. 
5. 6. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
5. 6. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
6.6. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
8. 6. 19.30-20.00 Das Abendstudio - Technischer Report 

Neue Entwicklungen der Technik in Bericht und 
Kommentar - 2. Pr. 

8. 6. 21.00-21.15 Der Wirtschaftskommentar 
9. 6. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

10. 6. 18.45-19.00 Wirtschaft 1m Querschnitt -2. Pr. 
12. 6. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

12.6. 
13. 6. 

18.45-19.00 
16.55- 17.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 

- 2. Pr. 

. 2. Pr. 
15. 6. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar 
16. 6. 
19.6. 

19.6. 
20.6. 

18.30- 18.45 
17.50- 17.55 

18.45-19.00 
16.55- 17.00 

Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
22. 6. 20.00-20.45 Strategie in Strom und Blech - Ein szenischer Bericht 

Ober die Verkaufsplanung eines amerikanischen Auto -
konzerns 

22. 6. 21.00-21.15 Der Wirtschaftskommentar 

23. 6. 18.30- 18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
24. 6. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
25. 6. 17.45- 18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 

26. 6. 17.50- 17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
26.6. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
27. 6. 16.55- 17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
29.6. 
30. 6. 
1.7. 
3.7. 
3.7. 
4.7. 

21.05 -21.15 
18.30- 18.45 
18.45-19.00 
17.50-17.55 
18.45- 19.00 
16.55- 17.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft für Jedermann 

- 2. Pr. 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mifgliedsfirma Stadli'nger & 
Rauh, ElektrogroF1handlung in Passau, SpitalhofstraF1e 79, Herrn 
H a n s K o Il e r zum 40 -jährigen Berufsjubiläum als Einkäufer bei 
seiner Firma. 

Martin Brentel, Augsburg - 70 Jahre 
Unser langjähriges Mitglied, Herr Martin Brentel, Inhaber der 

Textilwarengrofhandlung Martin Brentel, Augsburg, konnte am 
20. April seinen 70. Geburtstag feiern. 

Im Jahre 1906 traf Herr Brentel bei der Firma Xaver Fischer, 
Textilwa:rengrot1handlung, Augsburg, als Lehrling ein und ver -
blieb nach Beendigung der Lehre in der gleichen Firma als 
Angestellter. Nach dem ersten Weltkrieg übernahm er gemein -
sam mit Herrn Schönherr diese Firma und führte sie in Form 
einer OHO erfolgreich weiter. Als der Teilhaber Schönherr im 
Jahre 1946 starb, setzte Herr Brentel das Verfragsverhä.lfnis mit 
den Erben des Verstorbenen zunächst fort, schied aber dann im 
Jahre 1952 aus und gründete am 1. Juli 1952 eine eigene Firma 
Martin Brentel, die er zu einer sehr beachtlichen Bedeutung 
entwickeln konnte. Herr Brentel gerliel)t in Fachkreisen ausge -
zeichneten Ruf und ailigemein bestes Ansehen. Wir wünschen 
ihm weiterhin erfolgreiches Arbeiten in bester Gesundheit. 

Willi Kirsch, München - 70 Jahre 

Der Inhaber unserer gleichnamigen Mitgliedsfirma, Herr Willi 
Kirsch, München, KarlstraFe 53, konnte am 18. April 1964 seinen 
70. Geburtstag feiern. 

Der Jubilar, früher schon in Breslau als Ledergrof)händler und 
Importeur tätig, begann nach den Wirren des Krieges 1945 er -
neut mit dem Aufbau seines Unternehmens. Der haute vom 
Bruder geleiteten Niederlassung in Eggenfelden folgte 1949 eine 
weitere - :heute den Hauptbetrieb repräsentierende - Firma 
sowie eine 1963 in Offenbach gegründete Niederlassung. In 
erstaunlich :kurzer Zeit entwickelte sich damit das Unternehmen 
zu einer sowohl' in Deutschland als auch im europäischen und 
überseeischen Ausland angesehenen Fachgrot)handlung. Diese 
Aufbauleistung zeugt von unermüdlicher Tatkraft und voraus -
schauendem Unternehmergeist einer Persönlichkeit mit detaillier -
ten Kenntnissen des in- und ausländischen Marktes. Willi Kirsch 
gilt in seiner Branche als versierter Fachmann und erfahrener 
Kaufmann. Seit vielen Jahren gehört er dem Fachausschu.t1 des 
Fachzweigs Leder an, dessen Vorsitz er seit 1963 inne hat. 

Wir wünschen Herrn Willi Kirsch, der nach wie vor an der 
Spitze seines Unternehmens steht, weiterhin persönliches Wohl -
ergehen und geschäftlichen Erfolg. 
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Erich Rauhuf, Schweinfurt - 60 Jahre Seit der Gründung befindet sich das Unternehmen im Familien -
besitz. 

Herr Johann Georg Be'lsc'h'ner war aus Rothenburg zugewan -
dert und hat sich in Schweinfurt verheiratet. Sein zwettältestçr 
Sohn, Heinrich Wilhelm Belschner, übernahm von ihm das Ge -
schäft im Jahre 1807 und führte es bis zum Jahre 1860. Sodann 
führte seine Frau Barbara das Unternehmen bis zum Jahre 1863 
weiter. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Bürstenhandwerk aufge -
nommen. Nach längerem Auslandsaufenthalt ü'berna'hm sein Sohn 
Bernhard Belsc'hner die Firma. 

Im Jahre 1877 traf Herr Bernhard Belschner seinem einzigen 
Sohn Wilhelm Beischner das Geschäft ab, der es am 1.7. 1914 
seinem Sohn Heinrich B'elschner weitergab. 

Im ersten Weltkrieg mute Herr Heinrich Belsc'hner sein junges 
Leben dem Vaterland opfern. Seine junge Witwe Irma brachte 
trotz d'i'eses schweren Sc'hic'ksaischlages zusammen mit ihrem 
Teilhaber, Herrn Ludwig Spillner, das Unternehmen gut durch 
die schweren Inflationsjahre. Zu diesem Zeitpunkt bestand neben 
einem Fabrikationsbetrieb ein Ladengeschäft in der Spitalsfraf)e. 
Im Jahre 1924 heiratete die verwitwete Frau Irma Beischner Herrn 
Horst Lohschütz und führte das Unter'nehm'en bis zu ihrem Tod 
als Gro1- und Einzelhandelsgeschäft fort. 
Das Warensortiment wurde im Jahre 1930 auf Spielwaren er-

Herr Erich Rauhuf, Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Jul. Friedr. 
Krönlein, Eisengrolhandlung in Schweinfurt, Lange -Zehnt-Str. 15, 
konnte am 25. 3. 1964 seinen 60. Geburtstag feiern. Wir be-
glückwünschen Herrn Rauhuf, mit dem uns stets eine gute Zu-
sammenarbeit verband, auf das herzlichste. 

Hans Stoffel, Obernbreif - 60 Jahre im Beruf 

Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Hans Stoffel, Feinpapier-
grol)handlung in Obenbreif, Herr Hans Staffel, konnte am 
1. Mai 1964 auf sein 60 -jähriges Berufsjubiläum zurückblicken. 
Der Jubilar, der trotz seines fortgeschrittenen Alters noch sehr 
aktiv seine Firma führt, stammte aus dem Rheinland, wo er nach 
seiner kaufmännischen Fachausbildung in angesehenen GroF3-
handlungen seines Faches tätig war. Den 1. Weltkrieg machte' 
er an der Front mit. Ende 1929 gründete er sein eigenes Unter-
nehmen in Düsseldorf, das er nach wiederholter Ausbombung 
im Jahre 1943 nach Bayern verlegte. 
Wir wünschen Herrn Stoffel, der im letzten Weltkrieg durch 

den Verlust seines Sohnes besonders schwer betroffen wurde, 
weiterhin für sein persönliches Wohlergehen und für sein Unter-
nehmen alles Gute. 

25 Jahre Firma Hans Alt, Würzburg 
weitert und hat sich die Firimla in d'en letzten Jahrzehnten auch 

Unsere Mitgliedsfirma Hans Alf, Textilgrofhandlung in Würz - in dieser Branche einen guten Ruf erworben. 
burg, Bahnhofstral)e 15, konnte in diesen Tagen auf 25 Jahre Seit dem Tod von Frau Irma Lohschütz im Jahre 1960 wird das 
ihres Bestehens zurückblicken. Wir beglückwünschen das Unter - Geschäft von Herrn Horst Lohschütz zusammen mit seinem Sohn 
nehmen und deren Inhaber aus diesem An,laF nochmals auf Wolfgang geführt. 
diesem Wege herzlichst. Im Laufe ihres 200 -jährigen Bestehens mul)te die Firma zahl-

60 Jahre Firma Herrmann & Co., Nürnberg reiche Schwierigkeiten Überstehen. Dem aufopfernden Einsatz 

Am 4. Mai 1964 beging unsere Mitg'liedsfir'ma Sc'huh-Grofj-
Vertrieb Herrmann & Co. in Nürnberg, Spittlertorgraben 5, ihr 
60 -jähriges Geschäftsjubiläum. Seit dem Ausscheiden des Senior-
Chefs Jakob Herrmann durch Tod im Jahre 1951 führt Karl Herr-
mann als alleiniger Inhaber das alte, seriöse Unternehmen weiter. 
Die Firma hat es auch in d'en letzten zehn Jahren nach i'hre'm 
50 -jährigen Ju'birläum verstanden, sich zeitgemäl zu entwickeln 
und nach wie vor im süddeutschen Raum in der Branche mit an 
führender Stelle zu stehen. 

Verdienst und Anerkennung gebührt in erster Linie dem fort-
schrittlichen Unternehmer, Herrn Karl Herrmann, dem wir auch 
an dieser Stelle unsere besten Wünsche für die weitere Zukunft 
seines Betriebes aussprechen wollen. Sein erfahrener Rat ist 
nicht nur dem betrieblichen Wohl gewidmet, er stellt ihn auch in 
vorbildlicher Weise als langjähriger Vorsitzender unseres Fach-
zweiges Schuhe und als Mitglied unseres Ausschusses für Wer-
bung und Offentlichkeitsarbeif aktiv in den Dienst unseres Lan-
desverbandes. 

Nicht zuletzt verdankt das Unternehmen allerdings auch einem 
treuen, geschulten Mitarbeiterstamm und vielen, langjährigen 
guten Kunden die heutige Bedeutung in der Schuhbranche. 

40 Jahre Firma Erich Oestreicher GmbH & Co. KG, Manching 

Am 1. Mai 1964 'konnte unsere Mitgliedsfirma Erich Oestreicher 

seiner Inhaber ist es jedoch in dieser langen Zeit bis heute immer 
wieder gelungen, das Unternehmen erfolgreich zu führein und zu 
seinem heutigen Ansehen zu bringen. 
Wir wünschen dem derzeitigen Inhaber, Herrn Horst Lohschütz, 

und seinem Sohn Wolfgang zum 200 -jährigen Bestehen ihrer 
Firma die Kraft : u nd den Mut ihrer Vorgänger und viel Glück für 
eine weitere erfolgreiche Entwicklung ihres Unternehmens in 
der Zukunft. 

Herr Leonhard Engel, Fürth t 
Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Leonhard Enget, Fürth, 

Herr Leonhard En'ge'l ist im Alter von fast 75 Jahren Ende April 
gestorben. 

Herr Leon'ha,rd Engel war stets ein tre'ue's Mitglied unseres 
Verbandes und Verfechter der berechtigten Interessen des 
Spie'lwarengroFhandels. 

Herr Leon'ha,rd Engel' genof in den Reihen seiner Berufs -
kollegen den Ruf eines soliden zuverlässigen und vertrauens -
würdigen Grof1handels'kaufmannes. Seine Berufskollegen wer -
den ihm daher stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Buchbesprechung 

Im Verlag Wilhelm Jüngling, München, Türkenstraße 52-54 erscheint seit 
GmbH & Co. KG ihr 40 -jähriges Geschäftsjubiläum feiern. kurzem, 

Sie befa11te sich zunächst mit dem Verkauf von Kalk und Arbeitsrecht und Arbeitsschutz 
gliederte dem Betrieb im Jahr 1932 einen GroFhandel mit Brenn-
und Baustoffen an. 

Im Jahre 1961 erfolgte in Manching bei Ingolstadt die Grün-
dung der Firma Kieswerk Oestreicher KG, die Kies und Sand 
Vor allem nach Nürnberg und München liefert. 

in der bekannten Loseblatt.Sammlung im Plastikordner. 
Diese Sammlung enthält alle wichtigen Gesetze und Verordnungen im 

vollen Wortlaut und bietet durch die Einrichtung von Verzeichnissen, auf -
gestellt nach Inhalt, chronologischer Entwicklung und Stichworten eine 
leicht zu erzielende Obersicht. 

Änderungen und Ergänzungen zu den Gesetzen und Verordnungen wer -Wir gratulieren unserer Mi+gliedsfirma auch an dieser Stelle 
den in Nachträgen erfaßt, die jeder Bezieher des Stammwerks automatisch 

'herzlich und wünschen ihr auch für die Zukunft geschäftlichen zugesandt erhält. Hierfür beträgt der Seitenpreis 2,5 Pfennige. 
Erfolg. Mit 650 Seiten Umfang kostet das Werk DM 7,—. 

200 Jahre Firma Irma Lohschütz, Schweinfurt Dieses preisgünstige Werk ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für den 
Arbeitgeber, da die wichtigstes arbeitsrechtlichen Bestimmungen jederzeit 

In di'ese'm Jahr feiert unsere Mitg'l'iedsfirma Irma Lohschütz in schnell nachgeschlagen werden können. Durch die Loseblatt-Ergänzungs -
Schweinfurt, Spitaistr. 26, ihr 200jähriges Firmenju'biläum. lieferung kann dieses Werk schnell auf den neuesten Stand gebracht 

Im Zentrum der damaligen freien Reichsstadrt Schweinfurt 
gründete Herr Johann Georg Belsc'hner, Kammachermeister zu 
Schweinfurt, im Jahre 1764 das Geschäft in der Spitalgasse 189. 

werden. 
Wir empfehlen dieses Werk 

Mitgliedsfirmen. 
der besonderen Aufmerksamkeit unserer 

Mitarbeitee 

sr = Dipl. Kfm. Sauter, 
so = Dr. Schobert, 

dieser Nummer, 

la = Dipl. Kfm. Lampe, 
PDH = Pressedienst des Handels 

p = ORR Pf rang, gr - Ass. Grasser 
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BetriebswirtschcifHiche Arbeitswoche 
für Junioren und Führungskräfte 

vom 21.- 25.9.1964 

in Nürnberg, Haus des Handels 

SEMINARPROGRAMM 

Betriebswirtschaft im Großhandel 

Betriebsplanung in der Praxis des Großhandels 

Grundlagen der Finanzierung im Großhandel 

Wesen und Wirkung der Steuern im Großhandel 

Die Wirtschaftlichkeit moderner Verfahren und 

Organisationsmittel im Büro 

Technik und Methoden des rationellen Verkaufens im Großhandel 

Lagertechnik, Lagerbau und Transport -Rationalisierung 

Seminarbeginn: 21.9. 1964 um 9.30 Uhr 

Kurszeiten: von 8.30 bis 12.30 Uhr und 

von 14.30 bis 17.00 Uhr 

Seminargebühr: DM 90, — 

Unterkunft in Pensionen wird auf Wunsch vermittelt. 

Ihre Anmeldung erbitten wir an den 

Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels 

(Unternehmer- und Arbeitgeberverband) e.V., 

München 2, Ottostraße 7
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Arbeitgeberfragen 

Großhandels -
und Lagereiberufsgenossenschaft (148) 

Sozialversicherung 

Sozialaufwand - 54 Milliarden 
für soziale Sicherheit (152) 

(gr) Die Mitglieder der Grofjhandels- und Lagereiberufs -
genossenschaft erhielten im April/Mai dieses Jahres die Beitrags -
rechnungen. Wägen der Beiträge und Vorschüsse verweisen wir 
auf folgendes: 

Berufsgenossenschaft 

Der Genossenschaftsvorstand hat festgesetzt 
a) den Beilragsfuf) für den Umlageanteil der Berufsgenossen -

schaft auf 0,0034 DM; das heif)t, der Beitrag beträgt bei 
Gefahrenklasse I für 1,— DM Entgelt 0,0034 DM, 

b) den Beitragssafz für den Umlageanteil an der Bergbau-Altlast 
auf 0,2570/o der Ja'hreslohnsumme abzüglich 30000,— DM. 
Die Berufsgenossenschaft erhebt erstmalig aufier einem Um -

laganteil zur Deckung ihrer Aufwendungen einen Umlageanteil 
an der Bergbau-Altlast. Diese Umlage hat ihre Rechtsgrundlage 
in Artikel 3 des Unfallversicherungsneurege!ungsgesetzes vom 
30. 4. 1963. Der Bundestag hat durch Gesetz beschlossen, dat 
alle gewerblichen Berufsgenossenschaften die Last der AFtrenfen 
der Knappschaftsversicherung mitzutragen haben. Daher ergibt 
sich für jede der gewerblichen Berufsgenossenschaften eine Er -
höhung der Beiträge; die allerdings in den nächsten Jahren 
immer geringer werden. Der Bundlestag sah sich zu dieser ge -
setzlichen Regelung veran.laff, da vorher keine Einigung über 
die Verteilûng bzw. Obernahme dieser Lasten erzielt werden 
'konnte. 

Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände 
empfiehlt nach sorgfältiger Oberprüfung der rechtlichen und 
sozialpolitischen Gesichtspunkte den Mitgliedsfirmen', ge g en 
die Beitragsbescheide aus verfassungsmäf3igen Gründen keine 
Rechtsmittel einzulegen. 

DAG will in Hessen kündigen (149) 

(gr) Die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) wird in 
Hessen aile Gehaltstarifverträge zum frühest möglichen Termin 
kündigen. Diesen BeschluF5 fat)te der tarifpolitische Ausschuf3 bei 
der Hessischen DAG. Die günstige Wirtschaftslage, die Preis -
entwicklung für Nahrungsmittel und wichtige lebensnotwendige 
Güter, sowie die steigenden Belastungen der Arbeitnehmer -
haushalte wurden als Hauptgründe für diesen Beschluf) ange -
geben. In diesem Zusammenhang wandte sich die DAG gegen 
die Behauptung, durch gewerkschaftliche Tarifpolitik seien wei -
tere Preissteigerungen unvermeidlich. 

(150) 
Gewerkschaft (OTV) fordert 13. Monatsgehalt 

(gr) Der Beirat der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport 
und Verkehr, des höchste Organ zwischen den Gewerkschafts -
feilen, hat in Stuttgart einstimmig beschlossen, die Tarifverträge 
über die Weihna1chtszuwendungen für Arbeiter und Angestellte 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden vom 30. Juni 1964 
zu kündigen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, fordert sie anstelle 
der bisherigen Weihnachtszuwendung von DM 100,— ein 
13. Monatsgehalt. 

(151) 
Lohnerhöhungen und Arbeitslosengeld 

(gr) Die Höhe des Arbeitslosengeldes richtet sich nach der Höhe 
des vor Eintritt der Arbeitslosigkeit erzielten Wochenarbeits -
verdienstes. Nach Mitteilung der Bundesanstalt für Arbeitsver -
mittlung und Arbeitslosenversicherung betrug der Durchschnitt 
des Wochena,r'beitsverdienstes bei Männern Ende Februar 1960 
DM 106,09. Bis Ende Februar 1964 hat sich dieser Durchschnitts -
satz auf 149,05 DM erhöht. Bei den Frauen stieg dieser Satz im 
gleichen Zeitraum von DM 73,03 auf DM 99,01. 

(gr) Etwa 54 Milliarden DM dürften die Ausgaben für die soziale 
Sicherheit im Laufe dieses Jahres erreichen. Damit setzt sich der 
Anstieg 1964 kräftig fort. Der Anteil der Sozialleistungen am 
Volkseinkommen beläuft sich in der Bundesrepublik seit 1957 auf 
rund 18 0/0. Je nachdem in welchem Tempo oder auch mit welcher 
Verzögerung die Aufwendungen für soziale Sicherheit der allge -
meinen Einkommensentwicklung folgen, liegt der genaue jähr -
liche Prozentsatz etwas über oder etwas unter 180/ 0 . Mit diesem 
Satz liegt die Bundesrepublik nicht nur an der Spitze der EWG -
Länder; sie liegt auch im weltweiten Vergleich in der Spitzen -
gruppe. 

Auslage des Tarifvertrages im Betrieb 
gemäß § 7 Tarifvertragsgesetz (153) 

Die Verletzung der Auslagepflicht gemät § 7 Tarifvertrags -
gesetz kann - wenn überhaupt - nur dann zu Schadensersatz -
ansprüchen des Arbeitnehmers führen, wenn er die Bekanntgabe 
des Tarifvertrags verlangt, der Arbeitgeber diese aber abgelehnt 
hat. (BAG, Urteil vom 22. 11. 1963 - AZR 17/63.) 

Keine Feiertagsbezahlung bei verspäteter 
Arbeitsaufnahme (154) 

(gr) Eine Arbeitneh'merir hatte am Dienstag nach Ostern 2 Stun -
den verspätet ihre Arbeit aufgenommen, da sie über die Feier -
tage verreist gewesen war. Die Weigerung des Betriebes, die 
Feiertage zu bezahlen, wurde vom Landesarbeitsgericht Hannover 
mit Urteil vom 12. 11. 1963 -

anerkannt: 
1 Sa 501/63 - als berechtigt 

1. Für die Anwendung des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Lohnzahlung an Feiertagen ist nicht erforderlich, da15 der 
Arbeitnehmer den vollen Arbeitstag versäumt hal. 

2. Es genügt bereits ein teilweises Fernbleiben, wenn es sich 
auf einen nicht u n wesentlichen Teil der Arbeitszeit bezieht. 

3. Ein Versäumnis von einem Viertel des Arbeifstages stellt 
'keinen unwesentlichen Teil der Arbeitszeit dar. 

4. Ein solcher Arbeitnehmer hat auch nicht Anspruch auf teil -
weise Zahlung des Feiertagslohns. 

5. Der nichtvertragstreue Arbeitnehmer soll durch das Gesetz 
von der Belohnung der Feierfagsvergü+ung in vollem Umfang 
ausgeschlossen sein. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Zur Verpflichtung des Arbeitnehmers, 
bei Einstellung seinen Gesundheitszustand 
zu offenbaren 

(gr) Der Arbeitnehmer mu 

(155) 

bei den Einstellungsverhandlungen 
die Frage des Arbeitgebers nah dem Gesundheitszustand des 
Arbeitnehmers wahrhetsgemäF beantworten. 

Unbefragt mu1 der Arbeitnehmer seinen Gesundheitszustand 
bei der Einstellungsverhandlung dem Arbeitgeber offenbaren, 
wenn er damit rechnen mull, infolge einer bereits vorliegenden 
Krankheit seiner Arbeitspflicht im Zeitpunkt des Beginns des 
Arbeitsverhältnisses nicht nachkommen zu können. 

Der Arbeitnehmer, der gegen die vorgenannten Verpflichtun -
gen auch nur fahrlässig verstöf3t, haftet dem Arbeitgeber auf 
Schadenersatz. (Urteil des BAG vom 7.4. 1964— 1 AZR 251/63.) 
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Anderweitige Erwerbstätigkeit während 
des Urlaubs (156) 

(gr) Ein Arbeitnehmer (Kläger), der sein Arbeitsverhältnis zu 
Ende August 1963 gekündigt halle, nahm am 15.8. 1963 Urlaub, 
arbeitete aber während des Urlaubs bei seinem reuen Arbeit -
geber. Der bis:herige Arbeitgeber (Beklagter) wegerte sich, 
Urlaubsgeld zu zahlen. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen 
hat ihm recht gegeben: 

Die Tätigkeit des Klägers widersprach dem Zweck des Er -
holungsurlaubs, weil der Kläger bei der neuen Firma voll 
arbeitet und sich damit der gleichen körperlichen und geistigen ge-

Belastung wie bei der Beklagten unterzogen hat. Seine Arbeit 
war geeignet, den Urlaubszweck, der in der körperlichen und 
geistigen Entspannung besteht, zu vereiteln. (Urteil des Landes -
arbeitsgerichfs Niedersachsen, Hannover, vom 6.3. 1964 - 2 Sa 
26/64.) 

Schadensersatz wegen Nichtaushändigen 
der Arbeitspapiere (157) 

(gr) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeitspapiere auf 
dessen Verlangen herauszugeben', wobei es sich um eine Hol -
schuld handelt. Der Arbeitnehmer mul grundsätzlich die Papiere 
beim Arbeitgeber abholen (§ 269 BOB). Der Kläger hat jedoch 
hier bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses unstreitig die 
Herausgabe seiner Papiere verlangt und bei der Beklagten vor -
gesprochen, um die Papiere abzuholen. Die. Papiere konnten 
jedoch dém Kläger nicht ausgehändigt werden. Dabei mut) es 
grundsätzlich der Arbeitgeber vertreten und es liegt in seinem 
Verschulden, wenn er die Papiere nicht ordnungsge'màf) aus -
füllen kann. Es ist Sache des Arbeitgebers dafür zu sorgen, dat) 
er seiner öffentlichrechflichen Verpflichtung zur Ausfüllung der 
Arbeitspapiere nachkommt. Wie dies geschieht, ist nicht Sache 
des Arbeitnehmers, sondern Sache des Arbeitgebers. Kommt er 
seiner nachwirkenden Fürsorgepflicht auf ordnungsgemäF)e Aus -
händigung der Papiere nicht nach, muf er nach § 276 BOB den 
sich hieraus ergebenden Schaden tragen. Allein aus der Tatsache 
der Nichtaushändigung der angeforderten Papiere ergibt sich 
bereits die Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers. Zumindest 
hätte er dafür Sorge tragen müssen, dat) ein Schaden auf andere 
Weise abgewendet wird (Urteil des LAG Düsseldorf, Il. Kammer 
Köln, vom 6. 2. 1964 - 2 Sa 454/63). 

Eigenmächtiger Urlaubsantritt - 

fristlose Kündigung (158) 

(gr) Oft tauchen Schwierigkeiten in der zeitlichen Festlegung 
des Urlaubs auf, weil sich die Interessen des Arbeitnehmers mit 
den betrieblichen Erfordernissen und Gegebenheiten kreuzen. 
Nach § 7 Bundesurlaubsgesefz sind bei der zeitlichen Fest -
legung des Urlaubs die Urla.ubswünsc'he des Arbeitnehmers zu 
berücksichtigen, es sei denn, dat) ihrer Berücksichtigung drin -
gende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. 
Das Landesarbeitsgericht Bayern hat in seinem Urteil vom 

19. 6. 1962 (1 Sa 543/62) ausgeführt: 
Richtschnur bei der Urlaubsgewährung müssen bei der Ab -

wägung der Interessen in gewissem Umfange die Erfordernisse 
des Betriebes und die Abstimmung der Urlaubswünsche der 
Arbeitnehmer der einzelnen Abteilungen auf die Betriebserfor -
dernisse sein. Ein Arbeitnehmer, der Urlaub nimmt, ohne dat) 
dieser genehmigt ist, ja obwohl er sogar versagt wurde, zeigt 
eine besondere Beharrlichkeit in der Arbeilsverweigerung, so 
daf eine fristlose Kündigung gerechtfertigt ist, auch wenn eine 
lange Betriebszugehörigkeit vorliegt und keine weiteren Gründe 
gegen den Arbeitnehmer sprechen. 

Dieses zwar vor dem Inkrafttreten des Bundesurlaubsgesetzes 
ergangene Urteil hat auch unter der Geltung des Bundesurlaubs -
gesetzes noch besondere Bedeutung, da die in der Rechtspre -
chung bezüglich der zeitlichen Festlegung des Urlaubs aus -
gearbeiteten Grundsätze im wesentlichen in das neue Bundes -
urlaubsgesetz übernommen wurden. 

4 

Kündigung wegen Unterhaltung während 
der Arbeit (159) 

(gr) Eine Hilfsarbeiterin 'hatte mehrfach Anlat) zu Beanstandungen 
dadurch gegeben, 'da1) sie sich längere Zeit und ausgiebig mit 
anderen Arbeitskolleginnen während der Arbeitszeit unterhalten 
hatte. Als alle Mahnungen ohne Erfolg blieben., sprach der Be -
trieb eine ordentliche Kündigung aus. Sie wurde vom Landes -
arbeitsgericht Bayern, Sitz München, mit Urteil vom 12. 7. 1962 
3 Sa. 672/61 - bestätigt, wobei der Entscheidung folgende 

Sätze von besonderem Interesse zu entnehmen sind: 
1. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vor 

einer Kündigung aufzufordern, das beanstandete Verhalten 
aufzugeben. 

2. Das kann aber nur dann der Fall sein, wenn vom Standpunkt 
eines objektiven Beobachters aus, eine Duldung durch den 
Arbeitgeber überhaupt als möglich erscheint. 

3. Unterhaltungen im Betrieb können, wenn sie das übliche Mal) 
übersteigen, einen Grund zu einer sozial gerechtfertigten 
Kündigung ergeben. 

4. In einem Betrieb mit 50 Frauen kann es nicht den einzelnen 
Arbeitnehmerinnen überlassen bleiben, zu beurteilen, was 
als übliche Unterhaltung anzusehen ist. 

Zum Begriff ,,Grobe' Verletzung der 
Treuepflicht" im Sinne von * 7 Absatz 4 
Bundesurlaubsgesetz (160) 

(gr) Grùndsätzlich, ist der Urlaubsanspru c h unverzicht- und, 
unverwirkbar; nur in Ausnahmefällen kann diesem Anspruch der 
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegengesetzt wer -
den. Der Gesetzgeber hat i'm § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz 
auch eine diesbezügli c he Regelung getroffen. Danach soll die 
Urlaubsabgeltung für den eng umgrenzten Fall entfallen., indem 
der Arbeitnehmer durch eigenes Verschulden aus einem Grunde 
entlassen worden ist, der eine fristlose Kündigung rechtfertigt 
oder das Arbeitsverhältnis unberechtigt vorzeitig gelöst hat und 
in diesen Rillen eine grobe Treuepflichtvertetzung aus dem 
Arbeitsverhältnis vorliegt. Ein Arbeitsvertragsbruch wird für sich 
allein genommen den Abgeltungsanspruch noch nicht entfallen 
lassen; es mut) vielmehr noch eine grobe Verletzungg der Treue -
pflicht hinzukommen. 
Welche Tatbestände unter diesem Begriff zu subsumieren 

sind, bereitet meist grol3e Schwierigkeiten. Das La.ndesarbei.ts-. 
gericht Niedersachsen hat im Urteil ‚vom 10. 2. 1964 - 5 SA 
697/63 - ausgeführt, dat3 folgende Gründe nicht geeignet sind, 
den Tatbestand einer groben Treuepflichtverletzung aiszufülJen. 
Danach ist insbesondere eine grobe Treu.epflichlverletzung 
grundsätzlich nicht bereits dann gegeben, wenn der Arbeit -
nehmer nach dem Vertragsbruch sofort in seinem Beruf ander -
weitig Arbeit aufnimmt. Es ist durchaus möglich, dat) der Arbeits -
platzwechsel des höheren Verdienstes wegen vorgenommen 
wurde. Gewinnsucht allein gibt noch keinen Anhaltspunkt für 
eine grobe Treuepfliclitverletzung; sie ist vielmehr rege1mä131g 
die Ursache für den Vertragsbruch. Es müssen also, dargelegt, 
ganz besonders schwerwiegende Umstände zu Lasten des 
Arbeitnehmers zum Vertragsbruch hinzutreten, um eine 
grobe Pflichtverletzung annehmen zu können. 

Verbandsnachrichten 

Neuer Tarifausschußvorsitzender (161) 

(p) In der letzten Sitzung des Tarifausschusses unseres Landes -
verbandes erklärte der langjährige verdiente Ausschul)vor -
sitzende, Herr Dr. Ludwig B e r z sen., Augsburg, im Hinblick auf 
seine sonstige. aut)erordentliche Arbeitsbelastung sowie aus 
Altersgründen seinen schon länger geplanten Rücktritt. 

Der Verbandsvorsitze,nde, Herr Braun, Nürnberg, brachte 
den besonderen Dank des Ausschusses und des ganzen Landes -
verbandes für seine aufopfernde und erfolgreiche Tätigkeit wäh- 
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Was Sie 
rauchen ' 

Ben -bauen wir Fahreigenschaften mit allem Komfort besonders elastischer 68 Ps 

Der Kastenwagen z. B. mit einer 
Ladefläche von mehr als 5 qm und 
einer Nutzlast bis 1,92t ist nicht 
länger als ein Mercedes-Benz 220. 

zinmotor), von der Transport -
leistung (Nutzlast von 1,62t bis 2,1 t) 
und vom reibungslosen Transport -
verlauf. Der aber hängt davon ab, 
daß der Fahrer so leicht, sicher und 

-Ebenso der Pritschenwagen mit 6 qm bequem wie möglich arbeiten kann. 
Ladefläche. Beide Ausführungen 
haben einen Wendekreis von nur 

Dafür Ist beim Mercedes-Benz 
Transporter gesorgt. 

11,5 m. Und sie haben PKW-Fahreigen -
schaften:große Türen, bequemen 
Einstieg, großes Fahrerhaus, hervor -
ragende Sichtverhältnisse, gute 
Federung,Ieichte Lenkung, sichere 
Bremsen,wirksame Heizung 
und Lüftung. 
Für den Unternehmer Ist die Wirt -
schaftlichkeit entscheidend. Sie 
hängt vom Motor ab (besonders 
sparsamer 50 PS Dieselmotor oder 

't...'"J Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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rend seine Amtszeif als Tarifausschufvorsitzender mit warmen 
Worten und unter starkem Beifall aller übrigen AusschuF5mit -
glieder zum Ausdruck. 
Zum neuen Ausschufvorsitze,nden wurde das Vorstandsmit -

glied des Landesverbandes und Mitglied des Tarifausschusses, 
Herr Erwin Scheuerle, L Fa. Alfred Graf, Nürnberg, zu seinem 
1. Stellvertreter, Herr Eugen M a n n weil er, L Fa. Bernhard 
Müller, Augsburg, und zu seinem 2. Stellvertreter, Herr Friedrich 
Finkbeiner, Augsburg, gewählt. 
Den neu Gewählten gratulieren wir auch an dieser Stelle herz -

lich zu ihrem schweren, aber auberordentlich wichtigen und 
verantwortungsvollen Amt. 

Neuwahl des Außenhandelsvorstands (162) 

(p) In der am 25. Mai 1964 in Nürnberg zur Durchführung ge.-
langten Mitgliederversammlung der Abteilung Auf 3 enhandel 
unseres Landesverbandes erklärte der langjährige hochverdiente, 
Leiter dieser Abteilung, Herr Becker-Ehmck, München' 
seinen Rücktritt, da ihn gesundheitliche, durch einen Unglücks -
fall bedingte Gründe dazu veran'laFfen, Sein Scheiden aus 
diesem Ehrenamt wurde allgemein au1 3 erordentlich bedauert und 
ihm in der Versammlung der ganz besondere Dank des bayeri -
schen Auflenhandels für seine verantwortungsvolle und erfolg -
reiche Arbeit ausgesprochen.' 
Zum neuen Vorsitzenden der Abteilung Aufenhandel wurde 

Herr Erwin Scheuerle (Mitinhaber' der Firma Alfred Graf), 
Nürnberg, gewählt. Zu seinem 1. Stellvertreter wurde Herr Karl 
chmidf, Nürnberg, der bekanntlich schon bisher 1. stell -

vertretender Vorsitzender der Abteilung war, gewählt, zum 
2. stellvertretenden Vorsitzenden Herr Carl Sc h war z mann, 
Fürth. Da.s Aufgabengebiet Import werden die Herren Scheuerle 
und Schmidt und das Aufgabengebiet Export Herr Schwarzmann 
übernehmen. 
Wir gratulieren auch an dieser Stelle der neuen Leitung unserer 

ja gerade auch in den kommenden Jahren so besonders wich -
tigen Abteilung Auf3e,nhandel aufs herzlichste. 

Verkehr 

B etriebsanweisung für Kraftwagenfahrer (163) 

(sr) Wir verweisen auf Artikel 140, Heft 5/64 unserer Verbands -
zeitung. Wir hatten Ihnen hier mitgeteilt, dab wir i n Zusammen -
arbeit mit Praktikern der verschiedensten Grobhandelsbranchen 
eine „Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer im Grob- und 
Aubenhandel" und eine entsprechende Zusammenstellung aller 
arbeitszeitrechtlichen Vorschriften für Kraftwagenfahrer im Grob -
und Aubenhandel ausgearbeitet haben. 

Der Ausdruck Ist nunmehr erfolgt, und Sie können die Unter -
lage gegen eine geringe Unkostengebühr ab sofort bei Ihrer 
örtlich zuständigen Geschäftsstelle unseres Verbandes anfordern 

Werkverkehr mit gemieteten 
Lastkraftwagen? (164) 

Zu dieser Frage. hat sich der Bundesverkehrsminister im Bulletin 
der Bundesregierung (Nr. 83 vom 26. 5. 1964) folgendermaen 
geäuerf: 

„Die Vertreter der obersten Landesverke'hrsbehörden haben 
unter Vorsitz des Bundesverkehrsministeriums die Frage be -
handelt, ob Werkverkehr mit gemieteten Lastkraftwagen zulässig 
sei. Es bestand Einigkeit darüber, dab Werkverkehr nur der Ver -
kehr mit eigenen oder auf Abzahlung gekauften Lastkraftwagen 
ist. Unter dem Begriff des eigenen oder auf Abzahlung gekauften 
Fahrzeugs fällt auch nicht das nach dem sogenannten Leasing -
system angemietete Fahrzeug, bei dem neue Lastkraftwagen 
langfristig gemietet werden und der Mieter das. Fahrzeug nach 
Ablauf des Mietvertrages zu günstigeren Bedingungen erneut 
mieten oder kaufen kann.'Die Neufassung von § 6 Abs. 2des 
Güferkraftverkehrsgesetz.es (GüKG) hat keine Änderung dieses 
Rechtszustandes gebracht. Nach dieser Vorschrift mub beim Ein -
satz von gemieteten Kraftfahrzeugen im Güternahverkehr der 

Standort 1'esfimmt werden. Diese Ergäniung des § 6 Abs. 2 
GüKG war notwendig, weil im Güternahverkehr gemietete Kraft -
fahrzeuge eingesetzt werden dürfen. Im Werknahverkehr ist 
dagegen nur der Einsatz von eigenen oder auf Abzahlung ge -
kauften Kraftfahrzeugen erlaubt." 

(165) 
Beförderungssteuer für den Werkfernverkehr 

(p) In Artikel 55 (Heft 2/64) dieser Zeitschrift haften wir u. a. 
davon gesprochen, dab bei Zustimmung des Bundestags die 
Senkung der Beförderungsteuer für den. Werkfernverkehr von 
5 auf 3 Pfennige je f/km „theoretisch" bis Mai erwartet werden 
'könnte. Es hat sich gezeigt, dab es sich tatsächlich insofern um. 
Theorie handelt. Das gilt jedoch erfreulicherweise nur für den 
Zeitablauf, nicht für die Sache selbst. 
Während der Ver'kehrsausschub und der Finanzausschub des 

Bundestages bereits vor Monaten der Beförderungsteuersenkung 
von 5 Pf pro t/km auf 3 Pf je t/km zugestimmt hatten, stand die 
Entscheidung des Haushaltsausschusses noch aus. Dieses Gre -
mium hat nunmehr ebenfalls der Beförderungsteuersenkung zu -
gestimmt, so dab zum Inkrafttreten der Absenkung lediglich 
noch die Zustimmung des Bundestages erforderlich ist. 

Der Haushaltausschub empfiehlt als Termin für das Inkraft -
treten der Steuersenkung den 1. Oktober 1964 mit dem Hinweis, 
dab der dann noch zu erwartende Steuerausfall im Rahmen des 
gesamten Haushalts ausgeglichen werden könne. 
Da sonach sämtliche dri zuständigen Bundestagsausschüsse 

der Steuersenkung zugestimmt habeti, ist fast als sicher anzu -
nehmen, dab auch das Plenum des Bundestages zustimmt, im 
Hinblick auf die Empfehlung des Haushaltsausschusses jedoch 
voraussichtlich mit der Wirkung, dab das Inkrafttreten der 
Steuersenkung erst auf den 1. Oktober 1964 festgelegt wird. 

Postgebührenerhöhung (166) 

(p) In Artikel 103 (Heft 4/64) unseres Verbandsorgans hatten wir 
die vom Vorstand des Landesverbandes im Hinblick auf die an -
gekündigte neuerliche Erhöhung von Postgebühren gefabte Ent -
schliebung veröffentlicht. Die erneute Gebührenerhöhung wurde 
nun tatsächlich vom Bundespostminister beim Verwaltungsrat der 
Deutschen Bundespost beantragt. Die Entscheidung darüber wird 
voraussichtlich in der Sitzung des Verwaltungsrates am 6. Juli 
erfolgen. Es besteht leider kaum ein Zweifel, dab der Verwa:l -
tungsraf, in dem die Vertre t er der Wirtschaft in aussichtsloser 
Minderheit sitzen, obwohl 85°/a aller Gebühren von der Wirt -
schaft aufgebracht werden, dieser erneuten Gebührenerhöhung 
zustimmen wird. Ein anderer Weg aus dem Dilemma ist zur Zeit 
jedenfalls nicht ersichtlich. 

Unser Gesamfverband hat, ebenso wie die übrige im Post -
ausschub des Deutschen Industrie- und Handelstages vertretene 
Wirtschaft, in der letzten Sitzung dieses Ausschusses, die in 
Gegenwart des Bundespos+miriisters stattfand, nochmals nach -
drücklich und energisch gegen eine erneute Gebührenerhöhung 
protestiert. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dab die 
Sanierung der Bundespost mit einer erneuten Gebührenerhöhung 
nicht zu erreichen sei, wie die Gebührenerhöhung aus dem 
Jahre 1963 mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt hat.. Dem, 
Bundespostmlisister wurde vorgehalten, dab die Bundesregie -
rung, die eine. Gebührenerhöhung durch Kabinetfsbeschlub be -
reits gebilligt hat, gegen das von ihr selbst aufgestellte Prinzip 
der Preisstabilität und des M.abhaltens in eklatanter Weise ver -
sfobe. 

Die Gebührenvorlage sieht im wesentlichen folgende Er -
höhungen vor: 
1. Erhöhung der Grundgebühr im Te.lefonverkehr von 

6,— auf 9,-
8,— auf 12,-
10,— auf 15,— 

bzw. 12,— auf 18,— DM (500/o). 
2. Erhöhung der Gesprächseinheiten um 25°/o von 16 Pf auf 

20 Pf, sowohl bei Orts- als auch bei Ferngesprächen. 
3. Einführung eines neuen verbilligten Tarifs, der für die Zeit 
- von 18 Uhr bis 7 Uhr gelten soll und der in seiner Höhe 

zwischen dem bisherigen Abend- und Nachttarif lieger soll. 
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Fernsprechgebühren (167) 

(-) Die von Bundespostminister Stücklen angekündigte Gebüh -
renerhöhung im Fernsprechbereich läFf bei vielen Unternehmen 
die Frage akut werden, welche KontroIlmafnahmen getroffen 
werden können, um die Gebührenrechnungen auf einem erträg -
lichen Nenner zu halten. Das Sorgenkind vieler GroFhande'ls -
betriebe, die Fernsprechr e chnung, ist nach Einführung des 
Selbsfwähldienstes schwer zu überprüfen. Insbesondere selbst -
vermittelte Ferngespräche schlagen nicht unerheblich zu Buch. 
Anregungen unseres Gesamfverbandes beim Bundespostministe -
rium, die Gebührenrechnungen zwecks besserer Kontrolle nach 
Orts- und Ferngesprächen aufzuteilen, scheitern an den tech -
nischen Einrichtungen der Bundespost, die eine solche Unter -
scheidung nicht zufassen. Eine Umstellung der Technik würde 
nach Angaben der Bundespost erhebliche Investitionskosten und 
einen ständigen personellen und materiellen Mehraufwand er -
fordern und zwangsläufig zu einer empfindlichen Erhöhung der 
Gesprächsgebühren führen, ohne den Sicherheitsfaktor nennens -
wert zu beeinflussen. 

Bei dieser Lage bleibt als Konfrollmat)nahme lediglich die 
Möglichkeit auf Einrichtung eines Gebührenanze i gers. Hierfür 
wird einschlieflich der Übermittlung der Zählimpulse aul3er der 
einmaligen Einrichtungsgebühr eine geringe monatliche Gebühr 
erhoben. Sie beträgt für einen Gebührenanzeiger ohne Rück -
stellung DM 2,— und für einen solchen mit Rückstellung DM 2,50. 
Der Gebührenanzeiger ist dazu bestimmt, den Teilnehmer über 
den Stand der Gebühreneinheiten zu unterrichten, die für seinen 
Anschluf aufgelaufen sind, insbesondere aber dazu, ihm über . 
die Anzahl der Gebühreneinheiten für einzelne selbsfgewâhlfe 
Ferngespräche AufschIuI zu geben. 

Größe der Briefumschläge (168) 

(p) Die Deutsche Bundespost hat folgende Standardformate für 
Briefsendungen festgelegt: 

Länge: 
Breite: 
Höhe: 
Gewicht: 

zwischen 14 und 23,5 cm 
zwischen 9 und 12,0 cm 

bis 
bis 

0,5 cm 
20 g 

Wir haben zwar ebenso wie unser Gesamtverband und andere 
Spitzenverbände der Wirtschaft nachdrücklichst für eineÄnde -
rung dieser Standardformate oder mindestens einen vorläufigen 
Aufschub plädiert. Es ist jedoch ungewifj, ob diese Proteste Er -
folg haben werden. 
Demnach mut) mit der Möglichkeit gerechnet werden, ,dal) von 

einem bestimmten Zeitpunkt an, der noch festgesetzt wird, der -
jenige, der diese Standardmat)e nicht einhält, höhere Poti be -
zahlen m'ul. Allerdings können noch vorhandene Abmessungen 
gröt)erer Formale. bis zum Ablauf der lJbergangsfrist (31. Dezem -
ber 1965) aufgebraucht werden. 
Auf jeden Fall empfiehlt es sich demgemät), bei der Bestel -

lung von neuen Briefumschlägen (und möglichst auch von neuen 
Briefbögen) auf die beabsichtigten, oben angegebenem 
dardmaf)e bei Briefsendungen zu achten. 

Stan -

Kreditwesen 

Waren-Kreditrisikoversicherung (169) 

(Sn) Anregungen von seiten unserer Mitglieder veranlat)fen uns, 
mit einem führenden Versicherungsunternehmen, mit dem wir in 
anderen Versicherungssparten schon seit Jahren erfolgreich zu -
sammenarbeiten, die Frage zu prüfen, inwieweit Möglichkeiten 
bestehen, die zum Teil erheblichen Risiken bei der Gewährung 
von Warenkrediten für unsere Mitglieder auszuschalten bzw. zu 
mildern. Wir gingen von der Idee aus, dat) es möglich sein 
müt)te, hierfür günstige Konditionen zu erzielen, wenn wir weit -
gehend die verwaltungsmät)ige Abwicklung für unsere Mitglieder 
übernehmen und die Interessen einer ganzen Anzahl von Firmen 
aus den verschiedensten Branchen gegenüber dem Träger der 
Versicherung vertreten. 
' Die Verhandlungen sind soweit abgeschlossen. Als Ergebnis 
können wir Ihnen heute die erfreuliche Mitteilung machen, dat) 

unser Landesverband Ihnen den Abschlut) einer Waren-Kredit -
risikoversicherung anbieten kann und damit eine Dienstleistung 
für seine Mitgliedsfirmen übernimmt, die unseres Wissens bisher 
im Grot)handel praktisch nicht existierte. Der Zweck dieses 
Artikels soll sein, Sie über die Grundzüge dieser neuen Ver -
sicherungssparte zu informieren und Ihr Interesse auf diese Ver -
sicherungsart zu lenken', die den Zweck haben soll, mögliche 
Schäden zu verhüten und entstandene Schäden zu ersetzen. 

Selbstverständlich ist die (Jbernahme einer Waren-Kredit -
versicherung seitens der Versicherungsgesellschaft nur möglich 
wenn die Versicherung die Risiken beim Abschlut) der Versiche -
rung und während der Laufzeit der Verträge durch Einsicht in 
entsprechendes Zahlen- und Bilanzmaterial abschätzen kann. 
Das hat den Vorteil, dat) der Versicherer im eigeren Interesse. 
den Versicherungsnehmer sofort unterrichtet, wenn Umstände 
bekannt werden, die für die Beurteilung einzelner Geschäfts -
vorfälle bedeutungsvoll sind. Gleichzeitig wird der Versicherer 
im Einzelfall Empfehlungen über die weitere Geschäftsabwick -
lung mit den betreffenden Kunden geben', um Ausfälle nach 
Möglichkeit von vornherein 'auszuschalten. Die Versicherungs -
gesellschaft warnt erforderlichenfalls vor weiterer Kreditgewäh -
rung und beugt auch damit Verlusten vor. Die Versicherungs -
gesellschaft bietet insofern auch eine Gegenleistung für die zu 
zahlende Prämie, wenn einmal ein Versicherungsjahr ohne Schä -
den abläuft. 

Unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Grot)-
handel mut) der Abschlut) von Waren'kreditnisiko-Versicherungen 
von einer Mindestumsatzgröt)e abhängig gemacht werden, die 
bei ca. DM 500000,— Jahresumsatz liegt. Bei Firmen kleinerer 
Umsatzgröt)en würden sich die Prämien ungünstiger gestalten 
und damit uninteressant werden. 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, 

stehen folgende 3 Vertragstypen zur Auswahl: 
a) Es wird ein Mantelvertragabgeschlossen, in dessen Rahmen 

alla Abnehmer - sofern sie Zahlungsziele in Anspruch neh -
men - für den Einschlut) in die Versicherung benannt wer -
den. Hierfür kommen alle Kunden in Frage, die Warenkredite 
über eine bestimmte, im Vertrag festzulegende Höhe, er -
halten. 

b) Abschlut) eines gemischten Vertrages, bei dem ebenso wie 
beim Vertrag a) alle Kunden von einer bestimmten Kredithöhe 
'einzeln aufgenommen werden, während Kunden mit einem 
Kredifanspruch unter dieser Summe (unbenannte Versiche -
rung) pauschal gedeckt werden. 

c) Reiner Pauschalvertrag, der sich nur für Kredite unter einen 
bestimmten Höhe eignet. Hier werden alle Kredite ohne 
namentliche Neiinsung und somit auch ohne Prüfung pauschal 
versichert. 
Aus verständlichen Gründen mut) der Versicherer in dieser 

Sparte in jedem Versicherungsvertrag einen bestimmtem Selbst -
behalf für den Versicherungsnehmer vereinbaren.. Die Höhe wird 
immer erst nach einer eingehenden Prüfung der einzureichenden 
Unterlagen festgesetzt werden können. In der Regel liegt der 
Sel'bstbehalt des Versicherungsnehmers bei ca. 30 0 /a. 

Zur Frage der Prämie ist zu sagen, dat) es in der Warenkredit -
versicherung keine festen Prämiensätze gibt, da die Konditionen 
auf die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Vertrags -
partners zugeschnitten werden müssen. Die Kosten richten sich 
insbesondere nach der Branche, dem Geschäftsumfang, der 
Bonität der Abnehmer und den Verlusten in den vergangenen 
Jahren. 

Als Berechnun'gsgrundlage für die Prämien dienen entweder 
die monatlichen Aut)enstände oder die monatlichen Umsätze. 
In einer vom Versicherer vorbereiteten Liste sind die Salden 
oder Umsätze einmal monatlich einzutragen und zur Prämien -
berechnung einzureichen. 

Für die seitens der Gesellschaft vorzunehmende Prüfung der 
einzelnen Risiken ist eine jährliche Prüfungsgebühr von DM 15, -
im ersten und Dlvi 12,- für alle weiteren Versicherungsjahre zu 
entrichten. 

Durch die Einschaltung unseres Verbandes wird die zusätz -
liche Verwaltungsarbeit für die einzelne Firma nur einen sehr 
geringen Umfang annehmen. So ist bei der lJbernahme von 
Pauschalverträgen generell ,nur einmal im Monat eine Salden -

i l 
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oder Umsatzmeldung erforderlich. 
Die mannigfachen Vorteile einer Waren-Kreditris.ikoversiche -

rung fassen wir nochmals wie folgt zusammen: 
1. Fortlaufende Bonitätsprüfung Ihrer Abnehmer. 
2. Sicherheit in Ihren Kreditentscheidungen. 
3. Schutz gegen Verluste aus Insolvenzen. 
4. Prämien sind Betriebsausgaben, die den Gewinn in der Er -

fragsrechnung mindern. Delkredererückstellungen bleiben un -
gekürzt bestehen. 

5. Bessere Verhandlungsbasis für Bankkredite durch Abtretung 
der Ansprüche aus der Warenkreditversicherungs-Police an 
die jeweilige Bank. 

6. Mehr Bewegungsfreiheit für weitere unternehmerische Auf -
gaben. 
Bitte teilen Sie uns auf einer Postkarte mit, wenn Sie grund -

sätzlich am AbschIuI einer Waren-Kredifrisikoversicherung 
interessiert sind. Auf Grund der bei uns eingehenden Anfragen 
- die für Sie selbstverständlich völlig unverbindlich sind - 

werden wir dann mit der Versicherung nähere Einzelheiten 
einer Zusammenarbeit festlegen, um unseren Mitgliedsfirmen zu 
möglichst günstigen Bedingungen zum AbschIuf der Verträge 
zu verhelfen. 

(170) 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

6.7. 19.30— 0.0O Das Abendstudio - Technischer Reporte, 
Neue Entwicklungen der Technik in Bericht und 
Kommentar - 2. Pr. 

6.7. 
7. 7. 
8.7. 

21.05-21.15 
18.30-18.45 
18.45-19.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft für Jedermann 

- 2. Pr. 
9 7. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 
10.7. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
10.7. -18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche -2. Pr. 
11.7. 16.55-17.00 Bilanz nach ßörsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
13.7. 20.00-20.45 Testobjekt Mensch - Ein Kapitel liber die Führungs -

13.7. 
14.7. 
15.7. 
17.7. 
17.7. 
18. 7. 

21.05-21.15 
18.30— 18.45 
18.45-19.00 
17.50-17.55 
18.45-19.00 
15.40-15.45 

auslese in der Industrie 
Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft für Jedermann 

-2. Pr. 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche -2. Pr. 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 

20.7. 
21.7. 
22.7. 
23.7. 
24.7. 
24.7. 
25.7. 

21.05-21.15 
18.30-18.45 
18.45-19.00 
17.45-18.00 
17.50-17.55 
18.45— 19.00 
16.55-17.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

Wirtschaft für Jedermann 
-2. Pr. 
- 2. Pr. 

Die Wirtschaftsglosse der Woche ion Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
Bilanz nach Börsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 

27.5. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar 
28. 7. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
29.7. 
31.7. 
31.7. 
1.8. 

18.45-19.00 
17.50-17.55 
18.45-19.00 
16.55-17.00 

Wirtschaft im Querschnitt -2. Pr. 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 
„1 -laute couture" für Kartoffeln 

Ein kritischer Bericht zum Thema Verpackung 

-2. Pr. 

- 2. Pr. 
1. 8. 16.30-17.00 

Außenhandel 

Entwicklung der Preise im Außenhandel im 
April 1964 . (171) 

(so) Die Einfuhrpreise haben sich im Bundesgebiet nach Mit -
teilung des Statistischen Bundesam}es im April 1964 weiter er -
höhf. Der Preisanstieg, der vom Februar zum März 1964 bei den 
Einfuhrgütern 0,5 0 /o ausmachte, hat sich mit +0,9°/o im April 
verstärkt. Die Ernährungsgüter haben sich dabei im Durchschnitt 

um 2,6°/o verteuert, während die Preise für gewerbliche Erzeug -
nisse mit +0,20/0 in nur geringem Ausma1e anzogen. Unter den 
Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs (+ 5,60/o) ergab sich 
beim Gemüse mit rund 700/o die stärkste Preiserhöhung. Der 
Rückgang der Preise für Nahrungsmittel tierischen Ursprungs 
'(-3,3°/o) war vor allem durch eine Verbilligung der niederlän -
dischen Eier (BOJe) nach den Osferfeiertagen bedingt. Unter 
den sonstigen Ernährungsgütern überwog das Nachgeben der 
Preise für Schlachtschweine ( - 120/o) den Anstieg der Rinder -
preise (+2'°/o). PreisermäFigungen beim Rohkakao (-3,7°/o) 
und bei Speisekartoffeln ( — 12 0 1e) standen Verteuerungen bei 
Obst und Südfrüchten (+ 3,5 0 , 1 o ) gegenüber. 

Unter den gewerblichen Gütern wies nur die Gruppe der 
importierten Halbwaren mit +0,5 0 /0 stärkere Preiserhöhungen 
auf. Im wesentlichen stiegen dabei die NE-Mefalipreise (+ 2 °io). 
Weitere Verteuerungen ergaben sich bei Häuten und Fellen 
(+ 4 ° /o) sowie beim K'unstfaserzellstoff (+5°/o), während sich 
Rohwolle um 3,9°/o verbilligte. 

Im Vergleich zum April 1963 sind die Einkaufspreise für Aus -
landsgüter um durchschnittlich 3,10/6 gestiegen, davon Ernäh -
rungsgüter um 2°/o und gewerbliche Güter um 3,8°/o. Die Aus -
fuhrpreise haben sich von März auf April 1964 nachmals um 
0,6 0/o erhöht. Dabei setzte sich der Preisanstieg bei den Gütern 
der gewerblichen Wirfsdhaft im gleichen Ausmaf fort. Die Preise 
für Fertigwaren-Vorerzeugnisse stiegen um 1,80/0; zu nennen 
sind var allem NE -Metallhalbzeug und Walzwerkserzeugnisse. 
Unter den ausgeführten Halbwaren (+ 1,5 O/e) kam es besonders 
'bei Roheisen und Stahlhalbzeug sowie bei NE -Metallen zu Preis-
-erhöhungen. Die Preise für Rohstoffe und Ferfigwaren-End -
erzeugnisse blieben indes im Durchschnitt nahezu unverändert. 
Verglichen mit dem Stand von April 1963 b e trug der Anstieg 

der Verkaufspreise für Ausfuhrgüfer insgesamt 3.401e. 
Der Außenhandel im April und von Januar 
bis April 1964 (172) 

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden im 
April 1964 von der Bundesrepublik einschliellic'h West-Berlin 
Waren im Werte von 4923 Mill. DM eingeführt und für 
5690 Mill. DM ausgeführt. 
Der Einfuhrwerf lag damit um 11,4 0 /6 (ohne die Auslands -

bezüge von Regierungsgütern um rund 17 0 /o) und der Ausfuhr -
wert um 16,90/ 0 •höher als im Monat April 1963, in dem sich die 
Importe auf 4420 Mill. DM und die Exporte.auf 4868 Mill. DM 
belaufen hatten. 
Gegenüber dem Vormonat haben die Au1)enhandelswerfe 

ebenfalls zugenommen, und zwar bei den Einfuhren um 
291 Mill. DM oder 6,3°/o und bei den Ausfuhren um 243 Mill'. 
oder 4,5 0 /0 

Die Auflenhandelsbilanz schiofl im April 1964 mit einem Aktiv -
saldo in Höhe von 767 Mill. DM ab gegenüber einem Ausfuhr -
überschuf von 448 Mill. Dtv1 im April 1963 und 815 Mill. DM 
im März 1964. 

In den ersten vier Monaten dieses Jahres stellte sich der Wert 
der Einfuhr auf 18,1 Mrd. DM und lag damit um 9,20/o über der 
Einfuhr der entsprechenden Vorjahreszeit mit 16,6 Mrd. DM. 
Nach Ausschaltung der Auslandsbezüge von Regierungsgütern 
hat der Einfuhrwert jedoch um fast 14 0 /o zugenommen. 

Die Ausfuhr erreichte in den ersten vier Monaten einen Wert 
von 21,2 Mrd. DM und übertraf damit den Wert der gleichen 
Vorjahreszeit von 17,8 Mrd. DM um 19,5 0 /o. Die Aul1enhandels -
bilanz ergab im Zeitabschnitt Januar/April 1964 einen Aktivsaldo 
von 3,1 Mrd. DM gegenüber 1,2 Mrd. DM 1963. 
Wie aus diesem Bericht hervorgeht, setzt sich offensichtlich 

die Tendenz unseres steigenden AuF5e'nhandels, vor allen Dingen 
aber unseres Exportüberschusses fort, so daf unter Berüc'ksichti -
gu'ng der bisherigen Erfahrungen, wonach in den letzten Mo -
naten eines Jahres die Aufenhandelsziffern noch ansteigen und 
meist auch die Exportüberschüsse, damit gerechnet werden 
kann, daF im Jahre 1964 ein Rekordumsatz im Autenhandel und 
auch ein neuer R e 'k or düb ersc h u f erzielt wird. Ob die von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen Zollsenkungen sich rechtzei -
tig in einer entsprechenden Anhebung des Importes auswirken 
werden und damit der Expor-fübersc'huf verringert werden 
'könnte, Iäft sich zur Zeit nicht mit Bestimmtheit voraussagen. 
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Schweden sucht Geschäftsverbindung in der 
Bundesrepublik (173) 

(SO) Der Vertreter des Allgemeinen Schwedischen Exporteur -
vereins, Stockholm, besuchte uns vor einigen Tagen und bet 
uns, ihm bei der Kontaktaufnahme zu den uns angeschlossenen 
Importeuren von schwedischen Erzeugnissen behilflich zu sein. 

Es handelt sich um Anfragen von schwedischen Firmen nach 
Vertretern und Alleinverkäufern in der Bundesrepublik für fol -
gende Produkte: Nahrungs- und Genufmiffeln, Bekleidung, 
Textilwaren, Möbeln und Wohnungseinrichtungen, Glas, Por -
zellan, Keramik, Ausrüstungen für Küchen und Badezimmer, 
aufbaufertigen Holzhäuse-rn, Baumaterialien, Tischlereiwaren, 
Sportartikeln, Spielwaren, Zellulose, Papier, Papiererzeugnissen, 
Chemikalien, Apothekerwaren, Kunststofferzeugnissen, Gummi -
erzeugnissen, Grundmetallen, Eisen und Stahl, Erzeugnissen aus 
Spezialstaihl, Büroausrüstungen, Maschinen und technischen Er -
zeugnissen, elektrischen Ausrüstungen und Geräten, Transport -
und Baumaschinen, Schiffen, Booten und Zubehör. 

Nähere Einzelheiten sind durch die Geschäftsstelle der Abt. 
AuF)enhandel, Nürnberg, Sandstr. 29/1V zu erfahren. 

Postsparkassendienst mit Osterreich (174) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Am 22. Mai 1964 ist in Salzburg durch Bundespostminister 

Stücklers und den österreichischen Bundesminister für Finanzen, 
Wolfgang Schmitz, eine Vereinbarung über den Postsparkassen -
dienst mit Osterreich unterzeichnet worden. Auf Grund dieser 
Vereinbarung kann der deutsche Postsparer mit seinem Post -
sparbuch ab 1. Juni 1964 bei den österreichischen Postämfern 
täglich bis zu 500,— DM - insgesamt 1000,— DM innerhalb 
von 30 Tagen - ab-heben. Einzahlungen sind nicht möglich. 

Bei der Abhebung mut) der Sparer sein Postsparbuch, die 
Ausweiskarte und einen Rückzahlungsschein mit eingedruckter 
Postsparbuc'hnummer vorlegen. Auf dem Rückzahlungsschein ist 
das letzte im Postsparbuch ersichtliche Guthaben und der Be -
trag, der abgehoben werden soll, in Deutscher Mark einzutra -
gen. Die Rückzahlung erfolgt in österreichischer Wahrung und 
wird grundsätzlich nur an den Postsparer selbst geleistet, der 
sich durch einen gültigen Bundespersonalausweis oder Reise -
paf) ausweisen mut). Der Empfang des Geldes ist auf dem Rück -
zahlungsschein zu quittieren. 

Anerkennung der Personalausweise durch 
fremde Postverwaltungen (175) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 

Die Deutsche Bundespost hat mit den Postverwaltungen von 
Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und 
Osterreich vereinbart, im gegenseitigen Verkehr die nationalen 
Personalausweise als vollgültiges Ausweispapier in postdienst -
licher Angelegenheit anzuerkennen. Für Angehörige der Bundes -
republik Deutschland genügt daher für den Identitätsnachweis 
bei Postdienststellen dieser Länder die Vorlage des Bundes -
personalausweises oder des Personalausweises von Berlin (West). 

Sicherheitsleistung bei Zollaufschub (176) 

(so) Bei der Bewilligung von Zollaufschub wird in der Regel 
Sicherheitsleistung verlangt. Die Oberfinanzdirektion kann in 
einzelnen Fällen auf die Sicherheitsleistung verzichten, wenn ihr 
Einnahmeausfälle oder Zahlungsverzögerungen ausgeschlossen 
erscheinen. 

Das Finanzgericht Düsseldorf vertritt hierzu die Auffassung, 
dat1 ein Verzicht auf Sicherheitsleistung nur in Betracht komme, 
wenn zu der Zahlungszuverlässigkeit noch andere besondere 
Umstände hinzutreten. 

In dem vor das Finanzgericht gebrachten Rechtsstreit hatte 
ein Importeur beantragt, auf eine Sicherheitsleistung für den ihm 
bewilligten laufenden Zahlungsaufschub und für das Zollauf -
schublager zu verzichten. Die Oberfinanzdirektion halte diesen 
Antrag abgelehnt. 

Auch das Finanzgericht gab dem Antrage aus folgenden Grün -
den nicht statt: 
Aus dem Gesefzeswortlaut (Die Oberfinanzdirektion kann in 

einzelnen Fällen ..... ) geht hervor, dal3 hinsichtlich der Sicher -
heitsleistung für den Regelfall kein Unterschied zwischen sol -
venten und weniger solventen Aufschubnehmern gemacht wer -
den sollte. 

Es sollte auch nicht der Zahlungsaufschub im Einzeffa!l dem 
laufenden Zahlungsaufschub gegenübergestellt werden. Der 
Wortlaut des Gesetzes besagt vielmehr, daly ein Verzicht auf 
Sicherheitsleistung in wenigen, besonders gelagerten Ausnahme -
fällen möglich sein soll. 

Es müssen also besondere Umstände im jeweiligen Falle zu 
der Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hinzutreten, wenn 
es sich vom Sachverhalt her um einen „einzelnen Fall" und nicht 
um einen Regelfall handeln soll. 
Wenn die Auffassung des Importeurs, dat) es nur auf die Zah -

lungszuverlässigkeit ankomme, richtig wäre, mül)te in der Praxis 
nicht nur in einzelnen Fällen", sondern in einem gro13en Teil der 
rund 11 000 Regelfälle auf die Sicfserheifsleistung verzichtet 
werden. Dies ist aber nicht der im Gesetz zum Ausdruck kom -
mende Wille des Gesetzgebers. Es entspricht vielmehr dem 
Gesetz, wenn - wie bisher in der Praxis - Zahlungsaufschub 
- auch laufender - ohne Sicherheit nur Bundesbehörden, 
Bundesbefrieben und Anstalten des öffentlichen Rechts bewilligt 
wird, die nicht mit Privatunternehmen im Wettbewerb stehen. 

Selbst Unternehmen, deren Geschäftsanteile sich ganz oder 
teilweise im Bundesbesitz befinden, müssen Sicherheit leisten. 
Gegen die vom Finanzgericht Düsseldorf vertretene Ansicht 

ist Rechtsbeschwerde beim Bundesfinanzhof erhoben worden. 
(Urteil vom 30. 10. 1963 - IV 129/62 Z - EFG 1964 S. 205.) 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

zum 40 -jährigen Berufsjubiläum 
der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Christlieb & 
Pdhle GmbH, Regensburg, Frau Betty Ho fm e ist er; 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Bauwaren 
Mahler KG, Augsburg, Herrn Prok. Albert W il h et m 
den verdienten Mitarbeiterinnen unserer Mitgliedsfirma Max 
Haenauer & Denk, Immenstadt, Frau Paula Thu mm als Konto -
ristin un,d Frau Ottilie Werner als Buchhalterin in ihrer Firma; 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Dynamofhe?m, 
Aschaffenburg, Herrn Ernst Ziegler, als Prokurist in seiner 
Firma; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Haniel GmbH, 
Aschaffenburg, Herrn Johann F a t h, Herrn Johann Sc h a d I e r, 
Herrn Karl Fischer, Herrn Adalbert Ki e ment und Herrn 
Kaspar Weber; 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Sladlinger & 
Rauh, Nürnberg, Herrn Eugen Getto als Abteilungsleiter in 
seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Zimmermann 
& Co., München, Herrn August M a i e r als Expedient bei seiner 
Firma; 

Albert Schauer, Kempten - 70 Jahre alt 

Am 22. Juni ds. J. vollendete unser Vorstandsmitglied, Herr 
Albert Schaller, Inhaber der Elektro- und Radio-Grot)handlung 
Albert Schaller in Kempten sein 70. Lebensjahr. 

Herr Schaller kann auf ein mit vieler Arbeit und grot)en Er -
folgen ausgefülltes Leben zurückblicken, das mit der Entwick -
lung der elektrischen Energieversorgung im Allgäu stets eng 
verbunden war. Nach einer gründlichen kaufmännischen und 
technischen Ausbildung war er zunächst im elterlichen Elektro -
fachgeschäft tätig und nahm schon dort regen Anteil an der 
fortschreitenden Elektrifizierung des Allgäus. Im Jahre 1933 
machte er sich md der Elektro- und Radiogrot)handlung Albert
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Schauer im „Heidengässele" selbständig. Dank der umfassenden 
Kenntnisse und grol)en Erfalirungep, über die Herr Schaller ver -
fügt, entwickelte sich sein Unternehmen sehr gut; im Jahre 1937 
wurde das Geschäft in das Anwesen Feilbergstraf3e 25 verlegt, 
womit eine erhebliche Erweiterung verbunden war. In d'en bei -
den Weltkriegen war Herr Schaller zum Wehrdienst eingezogen. 
Die Aufwärtsentwicklung des Unternehmens wurde durch die 
Einberufung im zweiten Weltkrieg unterbrochen, sie nahm aber 
nach dessen Beendigung einen erfreulichen Fortgang. Die Firma 
Schauer zählt heute zu den angesehensten Elektro- und Radio -
grol)ha.ndlungen im Bundesgebiet. Herr Schaller selbst genief)f in 
weitesten Kreisen groFes Ansehen. 

An den Aufgaben unseres Landesverbandes nimmt Herr 
Schaller nach wie vor regen Anteil. Er gehört seit vielen Jahren 
unserem Vorstand an und gilt dank seiner gründlichen kauf -
männischen und technischen Ausbildung, seines Wissens und 
seines Weitblicks für die wirtschaftlichen Dinge als geschätzter 
Ratgeber. Herr Schaller ist aul)erdem Mitglied des Vorstands 
des Bundesverbandes des Elektrogrofhandels e. V. in Dortmund. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Elektro- und Rund -
funk beglückwünsc'sen den Jubilar auch an dieser StelJe herzlichl 

Ernst Jugard, Nürnberg - 65 Jahre 

Am 16. Juni feierte Herr Ernst Jugard, der Gründer und 
Komplementär unserer Mitgliedsfirma Ernst Jugard, Werkzeug -
maschinen und Präzisionswerkzeuge in Nürnberg, Karl-Bröger -
Straf)e 43, seinen 65. Geburtstag. Der Jubilar erlernte den Kauf -
mannsberuf in einem der Zentren der deutschen Werkzeug -
industrie und bewährte sich dann bei einer bekannten Maschinen -
und Werkzeugfabrik in solchem MaF)e, dalI ihm bereJts mit 
23 Jahren die Gründung und die Leitung einer Auslandsfiliale 
übertragen wurde, der er elf Jahre als Prokurist vorstand. Mit 
reichem kaufmännischen und fachlichen Wissen ausgestattet, 
gründete er 1936 in Nürnberg seine Werkzeugmaschinen- und 
Werkzeug-Grofhandl'ung, der er rasch zu Anerkennung und 
Bedeutung verhalf. 

Seine ausgeprägte unternehmerische Begabung gepaart mit 
unermüdlicher Schaffenskraft machten es ihm möglich, die junge 
Firma trotz aller Fährnisse und Rückschläge der Kriegs- und 
Nachkriegszeit in schwunghafter Entwicklung auf den heute er -
reichten Stand und Umfang einer angesehenen Fachhandlung zu 
bringen, in deren Lieferprogramm interessante Schwerpunkte 
durch die Erzeugnisse vertraglich verbundener namhafter Ma -
schinen- und Werikzeugfabriken des In- und Auslandes gebildet 
sind. 

Im Jahre 1962 wurde in München eine Niederlassung errichtet. 
In den letzten Jahren erweiterte sich das Tätigkeitsfeld der Firma 
auch über die Grenzen Bayerns hinaus in das gesamte Bundes -
gebiet. Das sind sichtbare Zeugnisse für die nie erlahmende 
Initiative des Herrn Ernst Jugard, der auch heute noch seine 
Firma mit beispielgebender Arbeitsfreude und rastlosem Fleil1 
leitet. Wir entbieten ihm auch an dieser Siehe unsere herz -
lichen Glückwünsche. 

Georg Mack MdL - 65 Jahre 

Am 15. Mai konnte Herr Georg Mack, Mitglied dès Landtags 
und Vorsitzender des uns korporafiv angeschlossenen Bayeri -
schen Landhandels-Verbandes, seinen 65. Geburtstag feiern. 
Der Jubilar, der als Unternehmer auflerdem eine Vielzahl anderer 
Ehrenämter bekleidet, findet in ihnen die Basis, sich mit aus -
geprägtem Gespür für politische und wirtschaftliche Notwendig -
keiten für den mittelsfändisclhen Handel einzusetzen. 
Wir gratulieren auch an dieser Stelle recht herzlich I 

Hans Stoffel, Obernbreil - 60 Jahre im Beruf 

Am 1. Mai konnte Hans Staffel, Inhaber unserer gleichnamigen 
Mitgliedsfirma, Hans Stoffel, Feinpapiergrofhandlung in Obern-
'breit, sein 60. Berufsjubiläum feiern. 

Der Berufsweg des 1888 geborenen Jubilars begann im Jahre 
1904 mit der Kaufmannslehre bei der PapiergroFhandlung Hardt 
in Düsseldorf. 6 Jahre später wurde er Fachangestellter der 
Papiergrolhandlung Dümpelmanrs. Nach dem 1. Weltkrieg 
avancierte Hens Stoffel dank seiner Leistungen zunächst zum 
Prokuristen, später zum Teilhaber dieses Unternehmens. 1929 
traf er aus der Firma aus und gründete in Düsseldorf eine eigene 
FeinpapiergroFhandlung, die sich in relativ kurzer Zeit zu einem 
angesehenen Unternehmen entwickelte. Der 2. Weltkrieg schlug 
schmerzliche Wunden: Der ei-nzige Sohn fiel, Geschäfts- und 
Wohnhaus wurden total vernichtet. Hans Stoffel ging deshalb 
mit ungebrochener Tatkraft an den Aufbau seiner Firma in 
Oberribreit. Mit erstaunlicher Aktivität ist der Jubilar heute noch 
in seinem Betrieb tätig und unternimmt trotz seiner 76 Jahre noch 
regelmälig Geschäftsreisen. Dank seiner ausgezeichneten Fach -
kenntnisse und der ihm eigenen, liebenswürdigen Ad ist Hans 
Staffel bei Kollegen und Kunden beliebt. 

Der Landesverband gratuliert herzlich. 

25 Jahre Breimeir & Sohn KG., Augsburg 

Am 2. Mai ds. J. bestand unsere Mitgliedsfirma Breimeir & 
Sohn KG., Kurz-, Schreib- und Spielwarengrohandlung, Augs -
burg, 25 Jahre. 

Im Mai 1939 wurde dieses Unternehmen von der bereits seit 
1901 bestehenden Gro1- und Einzelhandelsfirma Johann Breimeir 
in Mering als selbständiger Betrieb in Augsburg abgezweigt. 
Leider wurde der Junior-Chef der neuen Firma, Herr Hans Brei -
meir jun., schon im Jahre 1940 zur Wehrmacht eingezogen. Im 
Krieg wurde der Betrieb durch Bombenschaden vernichtet. Vom 
Jahre 1947 ab erfolgte der Wiederaufbau im Anwesen Oberer 
Graben 49/51; dieser fand seinen Abschlul1 im Jahre 1960. Die 
Firma besitzt heute ein nach modernen Gesichtspunkten aus -
gebautes Geschäftshaus, das einen rationellen GroF5handels -
betrieb gewährleistet. Dank der nimmermüden Initiative und der 
ausgedehnten Fachkenntnisse des persönlich haftenden Gesell -
schafters, Herrn Breimeir jun., nahm das Geschäft einen leb -
haften Aufschwung. In die Versorgung Südbayerns in Kurz-, 
Spiel- und Schreibwaren ist die Firma Breimeir & Sohn heute in 
bedeutendem Umfange eingeschaltet. Der Senior-Chef der 
Firma, Herr Hans Breimeir sen., schon über 80 Jahre alt, ist am 
Geschäft noch als Kommandifist beteiligt. Eine sachkundige 
Unterstützung in der Geschäftsführung, namentlich im Verkauf, 
findet der persönlich haftende Gesellschafter in seiner Frau 
Barbara Breimeir. Die Firma und die Herren Breime'ir'geniefen in 
der Geschäftswelt und darüber hinaus bestes Ansehen. Wir 
wünschen der Firma eine gesunde und erfolgreiche Weiter -
entwicklung. 

Buchbesprechungen 

BIEDERMANN - Exportbuch, 36. Ausgabe 1964 

Verlag C. Ed. Biedermann, Hamburg 1, Mel3berghoF, Umfang etwa 
2500 Seiten DIN A 5 - Preis DM 40,—. 
Das unentbehrliche Standardwerk für alle am Auslandsgeschäft be -

teiligten Kreise enthält ca. 35000 Anschriften von Fabrikanten, Export -
vertretungen und Exportniederlassungen. 

I n h a lt 1. Ausfuhrartikel mit Angaben von Bezugsquellen A - Z 
2. Verzeichnis der Exportvertreter und Exportniederlassungen 
3. Schutzmarken- und Firmenzeichen-Verzeichnis 
4. Alphabetisches Verzeichnis der Fabrikantenfirmen mit Angabe 

der Exportvertreter bzw. Exportniederlassungen 

Dazu Verzeichnisse der Diplomatischen Vertretungen: deutschen Han -
delskammern Im Ausland, Konsulate usw. in der Bundesrepublik und West -
Berlin. 
lung Außenhandel zur Einsichtnahme vor. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

gr =. RA Gr assur p = ORR Pfrang, so = Dr. Schobert, sr = Dipl. Kfm. Sauter, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels GmbH., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2: Ottostr. 7. Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt: R. Pfrang, 
Redaktion: H. Lampe. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellen -
angabe gestattet. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstratle 4, Telefon 2201 13.
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BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSWOCHE 

im HAUS DES HANDELS in NURNBERG, SANDSTRASSE 29 

Semi n arp ro gramm 

21.9. Betriebswirtschaft im Großhandel 

Referent: Dipl. Kfm. Werner Sattel, Betriebsberater des 
Großhandelsberatungsdienstes 

Betriebsplonung in der Praxis des Großhandels 

Referent: Walter Kerscher, Großhandelsunternehmer 

22.9. Grundlagen und Methoden der Finanzierung 
im Großhandel 

Referent: Wilhelm Kahlich, Prokurist der Kredifgarantie -
gemeinschaft für den Handel in Bayern 

Wir fragen den Praktiker 

Diskussion am runden Tisch mit einem Unternehmer 

23.9. Wesen und Wirkung der Steuern im Großhandel 

Referent: Dipl. Kfm. Walter Sauter, Steuer-Referent des 
Landesverbandes 

Betriebsbesichtigung 

eines modern organisierten Großhandelsunternehmens in 
Nürnberg 

24. 9. Die Wirtschaftlichkeit moderner Verfahren 
und Organisationsmittel im Büro 

Referent: Dipl. Kfm. Franz Möndel, Betriebsberat3r des 
Großhandelsberatungsdienstes 

Technik und Methoden des rationellen Verkaufens 
im Großhandel 

Referent: Dipl.-Kfm. Werner Sattel, Betriebsberater des 
Großhandelsberatungsdienstes 

25.9. Lagertechnik, Lagerbau und 
Transport -Rationalisierung 

Referenten: 
Dipl. Kfm. Werner Sattel, Betriebsberater 
Wernher Heim, Bauberater und Architekt beim Groß -
handelsberatungsdienst im Landesverband 

Schlußbesprechung 

Seminarbeginn: 21.9. 1964 um 9.30 Uhr 

Kurszeiten: vin 8.30 bis 1230 Uhr und 
von 14.30 bis 17.00 Uhr 

Unterkunft in Pensionen wird auf Wunsch vermittelt. 

Seminargebühr: DM 90,— (Postscheckkonto München 769) 

Mit Rücksicht auf die begrenzte Teilnehmerzahl bitten wir um 
rechtzeitige Anmeldung an den 

Landesverband des Bayerischen Groß- und Außen -

handels (Unternehmer- u.Arbeitgeberverband) e.V., 

München 2, Ottostraße 7
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Nr. 7 / 19. ihrg. DER BAYERISCHE GROSS- U N D A U SS E N H A N D E L Juli 1964 

I 

Arbeitgeberfragen 

Neue Manteltarifverträge 
abgeschlossen (177)" 

(gr) Anfang Juli sind in freien Verhandlungen unseres Landes -
verbandes des Bayerischen Grof1- und Aufenhandels mit der 
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und den b'eidein'i DGB -
Gewerkschaften HBV 'und 01V für die Angestellten und gewerb -
lichen Arbeitnehmer in den Betrieben des Bayerischen Graf)- und 
Auf)enhandels neue Manteltarifverträge abgeschlossen worden 
die u. a. folgende Neuregelungen beinhalten: 

Die regelmäf)ige wöclentliche Arbeitszeit wird auf 5 Tage ver -
feilt, der Samstag bleibt grundsätzIicÏ arbeitsfrei. Ausnahmen 
wurden - mit Rücksicht auf die branchen- und saisonbedingle 
Sonderlage - für die Grof)handelsbetrie'he der Ernährungswirf -
schafF, insbesondere des Südfrüchte-lmporf-Grof)handels, ge-

2froffen. lm,übrigen 'bleibt die Möglichkeit derEinrichtung eines 
Samsfag-.Jourdiensfes (bis zu 25°/ô der Belegschaft). In Vérbin -
dung damit wurde die beantragte Verkürzung der Arbeitszeit zu -
rückgestellt. Weiterhin wurde vereinbart, daf) der Grundurlaub 
für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer des Bayerischen 
Grof)- und Auf)enha'rsdels für das Urlaubsjahr 1964 um je 1 Tag 
und für das Jahr 1965 um I weiteren Tag erhöht wird. Au&erdem 
e r halten die Angestellten mit einem Bruttoeinkommen von 
DM 660,— bis DM 800,— den Arbeitgeberanteil (50 Prozent) 
zur freiwilligen Kran'kenversicherun'g bis zum Höchstsatz der 
Pflichtversicherung'., (Diese Meldung wurde an die gesamte 
bayrische Presse sowie' an die Wirtschaftspr'esse weitergegeben.) 

Neue Gehälter und Löhne im bayerischen 
Groß- und Äùßenhandel (178) 

(gr) In freien Verhandlungen haben der Landesverband des Bayer. 
Grof)- und Auf)en'handels sowie die DAG und die beiden DGB -
Gewerkschaften HBV und 01V neue. Gehalts- und Lohntarife 
abgeschlossen, die'rückwirkend ab 1.7. 1964 in Kraft treten und 
in einem Stufenplan ob 1.4. 1965 eine weitere Erhöhung vor -
sehen. 

Di Di e un k Laufzeit endet am P3O.9. 1965. Die neben Ge -
hälter und Löhne wurden nicht einheitlich prozentual gesteigert, 
sondern im Rahmen eines Relafionsangleichs mit festen, DM -
Beträgen vereinbart. Die bisher gültigen Abschläge in den -Orts -
klassen Il u'nd Ill sind um 1 0/9 bzw. 20/ 0 vermindert. 

' 
und 

• 
. (Unsere 
Fachpresse 

im' gleichen Wortlaut an 
weitergeleitete' Information 

Tages-, .Wirtschaffs- 
erschien am 17.118. 7. in 

der Presse. Auf)erdem brachte der Bayerische Rundfunk diese 
Meldung in seinen Nachrichiençiiensten am 16. 7. 1964.) 

Bergbau-Altlast (179) 

(p) Am Schlusse unseres Artikels Nr. 148 (Heft 6/64) hatten wir 
darauf hingewiesen, daf) die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände nach sorgfältiger Prüfung '(im Gegensatz 
eKva zur Auffassung der Haupfgemeirischaft des Deutschen Ei9-
zelhandls) die Einlegung eines Widerspruchs nicht empfiehlt. 

Da' noch imrIrier entsprechende-Anfragen bei uns einlaufen, 
weisen wir noch einmal auf folgendes hin: 

'Grundsätzlich bleibt es jeder Firma überlassen, ob sie Wider -
spruch einlegen will oder nicht. Die Erfolgsaussichten eines 
Rechfsmitfelverfahrens sind gering. Sollte aber die Regelung 
des Art. 3 UVNG für verfassungswidrig erklärt werden, würde 
ein Rechtsanspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge 
nur bestehn, soweit rechtzeitig Widerspruch gegen den Bei -
tragsbescheid der Berufsgenossenschaft erhoben worden ist. Der 
Widerspruch ist binnen eines Monats nach 'Zugang des Bescheids 
bei der Berufsgenàssenschaft einzulegen. 

Die gundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
die Grof)handels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft und unser, 
Gesamtverbandsinçl jedoch der Auffassung, daf) selb s t wenn die 
jetzige. Regelung injs irgendwelchen Gründen vom Bundes -
verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden sollte, 
eine neue Regelung Platz greifen wird; die keine Änderung i nj 

der tatsächlichen Belastung der einzelnen Firmen gegenüber 
der gegenwärtigen Lage mit sich bringen dürfte. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidüngen 

Uberstunden (180) 

(gr) Arbeitnehmer, die täglich Oberstunden leisten, können die 
Bezahlung der Mehrarbeit auch für die auf Werktage fallenden 
Feiertage verlangen (BAG, AZ I AZR 56/63). 

Rechtswirksamkeit einer Ausgleichs -
quittung jugendlicher Arbeitnehmer (181) 

(gr) Arbeitnehmer, die das 21. Lebensjahr noch niht vollendet 
haben (Minderjährige) bedürfen bekanntlich zur Eingeh'u'ng oder 
Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der Ermächti -
gung des gesetzlichen Vertreters. 

Streitig ist, ob ein solcher jugendlicher Arbeitnehmer eine 
Ausgleichsquiftung rechtswi?ksam unterschreiben kann. 

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat in dem Urteil 
vom 9. September, 1963 die.Meinung vertreten, daf) die von 
,einem jugendlichen Arbeitnehmer unterschriebene Ausgleichs -
quittung verbindlich ist. -' 

Das LAG ist der Ansicht, da -f) der jugendliche Arbeitnehmer, 
der von seinen Eltern zur Eingehung des Arbeitsverhältnisses 
ermächtigt word e n ist, auch ermächtigt ist, eine Ausgleichs— 
quittung zu, unterschreiben, da die Verzichtseddärung im Zu -
sammenhang mit der Aufheb'u'ng des Arbeitsverhältnisses' ab -
gegeben wurde. Ein ji.rgeidIicher Arbeitnehmer könne daher 
hinsichtlich der ihm aus dem Dienstverhältnis geschuldeten 
Leistungen einen Schuldeirlaf) selbständig vornehmen. 

In dem entschiedenen Fall war die Ermächtigung des gesetz -
lichen Vertreters, in ein Arbeitsverhältnis zu treten, insoweit 
eingesc'hräh'kf, als die Lohnzahlung ganzoder teilweise nicht an 
den Jugendlichen, sondern an den gesetzlichen Vertreter zu 
erfolgen hatte. Mit Rücksicht auf diesen Sachverhalt führt das 
Urteil aus: der jugendliche Arbeitnehmer verfügt in einem sol -
chen Fall nicht über seinen Arbeitsv,erdi'enst, sondern über eine 
'hrn aus dem Dienstverhältnis noch zustehende Forderung. 

Wir empfehlen in diesem'Zusammenhang, bei Beendigung von 
Arbeitsver'hältnissen sich Ausgleichsquittungen unterschreiben zu 
lassen. 

(182) 
Was heißt unentschuldigtes Feinbleiben? 

(gr). Was unter einen; „uinen'tschuldig+en Fernbleiben" im Sinne 
des Gesetzes zur Lohnfortzahlung an Feiertagen zu verstehe'n 
ist, hat das Landesarbeitsgericht ‚Hamm (Westfalen) in seinem 
U rt eil vom 20. 12. 1963 —5 Sa 498/63'— (DB 1964 Seite 53) 
wie folgt definiert: 

„Ein Arbeitnehmer ist dann der Arbeit unentschuldig+ fern -
geblieben, wenn er keinen stichhaltigen Grund für sein Fern -
bleiben von der Arbeit hatte, oder, wenn er solchen Grund 
nicht unverzüglich dem Arbitgeber mitteilt. Bekanntlich hat ein 
Arbeitnehmer dann keinen Anspruch auf Bezahlung eines Feier -
tages, wenn er am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeits -
tag nach dem Feiertag der Arbeit unentschuldig+ fernbleibt. ' 
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Nr. 7/19. Jhrg. DER BAYERISCHEGROSS- UNDAUSSENHANDEL Juli 1964 

Allg. Rechtsfragen 

Unfälle bei Betriebsausflügen (183) 

(gr) Der Hessische Verwa'lfungsgerichtshof hat mit Urteil vom 
19. 6. 1962 — AZOS I 29/61 - 

troffen: 
nachstehende Entscheidung ge -

‚Ein hei der Teilnahme an einem Betriebsausflug erlittener 
Unfall Ist zwar grundsätzlich als Dienstunfall anzusehen; das gilt 
aber nicht für Unfälle, die bei Benutzung eines privaten Kraft -
fahrzeuges entstehen, wenn für die Teilnahme am Betriebsaus -
flug von der Dienststelle gemietete Omnibusse zur Verfügung 
stehen und für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge eine be -
sondere Ermächtigung der Dienststelle nicht vorliegt.' 

Steuerfragen 

Lohnsteuer-Beratungen . (184) 

(sr) Ein Gesetz zur Änderung der Reichsabgabenordnung wurde 
am 29.4. 1964 verkündet und ist am 7. 5. 1964 in Kraft getreten. 
Die bisher schon durch Erlasse der Obersten Finarrzbehörden 
der Länder gestattete Hilfeleistung der Arbeitgeber bzw. deren 
Lohnbüros an die eigenen Arbeitnehmer wurde durch eineÄn -
derung des § 7e Abs. 3 der Abgabenordnung legalisiert. Es 
handelt stch in erster Linie um Beratung der eigenen Arbeit -
nehmer bei Lohnsteuer-Ermät5ig'ungsanträgen und Anträgen auf 
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleiches. 

Bei der Anwendung der neuen Vorschrift wird zu beachten 
sein, dat5 die Lohns}e'u'erberatung nicht durch den Arbeitgeber 
persönlich erbracht zu werden braucht. Auch die Lohnbüros 
oder sonstige vom Arbeitgeber hiermit ausdrücklich oder still -
schweigend beauftragte Betriebsangehörige dürfen beraten. Eine 
Beschränkung der Befugnis besteht nur insofern, als sich die 
Lohnsteuerberafung nur auf eigene Betriebsangehörige erstrecken 
darf und unentgeltlich zu erfolgen hat. 

Verfassungsbeschwerde gegen 
Beförderungssteuer im Werkfernverkehr — 

Rechtsmittelkosten (185) 

(sr) Wie wir Ihnen zuletzt im Artikel 132, Heft 7/63, berichteten, 
'hat das Bundesverfassungsgericht die seit 8 Jahren anhängige 
Verfassungsbeschwerde gegen die beförderungsteuerliche Son -
derbelastung des Werkfernverkehrs abgewiesen. Wir hatten 
unseren Mitgliedern empfohlen, die vorsorglich eingeiegten Ein -
sprüche unter gleichzeitigem Antrag auf Kostenbefreiung zurück -
zunehmen. 

Hinsichtlich der Behandlung der Rechtsmiffelkosten nach Zu -
rücknahme der Einsprüche entstanden Zweifelsfragen, mit denen 
sich das Bundesfinanzministerium zu befassen hatte. Es konnte 
sich nicht dazu enfschliefen, die Rechtsmit+elkosten, die durch 
die negative Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ent -
standen sind, generell zu erlassen, da auch vorsorglich einge -
legte Rechtsmittel voM wirksam sind und die Rechfsmittelführer 
also auch das volle Risiko jeder Rechtsmilte!einl'egung zu tragen 
haben. Allerdings ermäfigt sich bei Zurücknahme des Rechts -
mittels die Gebühr gem. § 311, Abs. 3 Abgabenordnung auf die 
Hälfte. 

T[XTILGROSSHANDLUNG 

in • Südbayern 
aus Altersgründen zu verkaufen 

Erforderliches 

Kapital 

ca. DM 250.000, — 

Angebote unter Chiffre Nr. 200, J. Bier!, 8 MOnchen 13, Zleblondstr. 4 

Beförderungsteuer für den Werkfernverkehr 
(186) 

(sr) Wir hatten zuletzt im Art. 165, Heft 6, unserer Verbands -
zeitung über die geplante Senkung der Beförderungsteuer im 
Werkfernverkehr von 5 Pfg. to/km auf 3 Pfg. to/km berichtet. 

Erfreulicherweise hat nach dem Bundestag auch der Bundesrat 
in seiner Sitzung am 26. Juni 1964 diesen Gesetzentwurf ohne 
Ä nderungen gebilligt. Als Termin für die Senkung der Beförde -
rungsfeuer im Werkfernverkehr wurde der 1. 10. 1964 be -
schlossen. 

Wir freuen uns, dafi unsere jahrelangen, in enger Zusammen -
arbeit mit unserem Gesamtverband des Deutschen Grof- und 
Aufenhandels unternommenen Anstrengungen, dem Werkfern -
verkehr eine fühlbare Entlastung durch Senkung der Beförde -
rungsteuer zu verschaffen, nun endlich zu diesem Erfolg führten. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Lehrlingsprüfung 1963 (187) 

Im Jahre 1963 haben etwa 860/o der Prüflinge, die von den 
Industrie- und H an d e l s k ammern veranstalteten Ldhrabschlut5-
prüfungen bestanden. Wie der deutsche Industrie- und Handels -
tag dazu gleichzeitig mitteilt, sind die Anforderungen der Berufe 
in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig wurde die für die 
Ausbildung zur Verfügung stehende Zeit erheblich eingeschränkt. 
Ferner sei zu berücksichtigen, dat5 viele Jugendliche, die nicht 
einmal die letzte Volksschulklasse erreichen konnten, aufgrund 
der Lage des Arbeitsmarktes die Lehre absolvierten. Durch die 
starke Ziinaihme der Schülerzahl in Mittel- und höheren Schulen 
verliere die Wirtschaft einen beachtlichen Prozentsatz begabter' 
Jugendlicher. Nach Auffassung des deutschen Industrie- und 
Handelstags sind nicht die Leistungen der Lehrlinge in den 
letzten Jahren gesunken, sondern die Zusammensetzung der 
Lehrlinge hat sich geändert. Wenn sich aufgrund dieser ver -
schiedenen Faktoren die Prüfungsergebnisse in den letzten 
8 Jahren nur um 30/0 verschlechtert haben, so liegt darin eine 
erhebliche Anstrengung der Jugendlichen wie auch der Lehr -
betriebe. 

Erfolgreiche Unternehmertagung 
in Garmisch-Partenkirchen (1) 

(la) Grot5handels'unternehmer, die zu unserer Tagung am 15./ 
16. 6. nach Garmisch-Partenkirchen gekommen wären, um ein 
Patentrezept gegen Personalmangel abzuholen, würden ent -
täuscht wieder weggefahren sein. Denn das war nicht Sinn und 
Zweck dieser Tagung', die heuer der ,PersonaIfüh'run und 
-planung im modernen Grot5 1 handelsbetrieb" gewidmet war. 

Obwohl sicher keiner der 35 Teilnehmer mit diesen Erwartun -
gen im Parkhotel Alpenhof eintraf, konnte er doch bei seiner 
Abreise zahlreiche neue Ideen und Anregungen zum Kapitel 
‚personelle Unfernehrnensfütirung mil nach Hause nehmen. Die 
.anfängliche Skepsis, die sich hier und da den angekündigten 
Referaten der Personalleif er von IBM Deutschland, den Herren 
Dr. Heegner und Simpfendörfer entgegen stellte, wich sehr bald 
einer besseren Einsicht: der Erkenntnis nämlich, dat5 bestehende 
M'et'hoden und: Systeme grot5 angelegter Organisationen zwar 
nicht bedenkenlos übernommen werden, dat5 sie aber gerade im 
Bereich der Personalführung genügend Ansatzpunkte für die 
Uhertragbarkeit auf den mitlelständischen Grot5handelshetrieb 
in abgewandelter Form bieten können. Das bewiesen vor allem 
die Themen der psychologischen Personalführung, in der die 
zahlreichen Teilbereiche der Personalbeschaffung, Personalför -
derung, Tätigkeitsbewertung und Personalbeurteilung einbezogen 
sind - um nur einige wesentliche zu nennen. 

4 



Nr. 7/ 19. J:hrg. DER BAYERISCHE GROSS-UND AUSSENHANDEL Juli 1964 

o 

Wie stark das Interesse an all diesen Fragen im GrofhandeJ 
sf, zeigten die den Referaten folgenden Aussprachen, eus denen 
als entscheidendes Fazit hervorging, dalj die soziologische und 
betriebliche Notwendigkeit fortschrittlicher Personalführung auch 
vor kleinen und mittleren Grofhandelsbetrieben nicht haltmacht. 
Gerade der arbeitsintensive und unbestritten abwerbungsbe -
drohte Grof3handel wird zur Einsicht gezwungen, da -f3 in der 
richtigen Personalführung einer der stärksten Bindefaktoren zwi -
schen Unternehmer und Arbeitnehmer liegt. Die Tatsache, dat3 
bis zu 300/ 0 der, menschlichen Leistung von der vorhandenen 
Leistungsberei+schaff abhängt, zielt auf die notwendige Kon -
sequenz, vorhandene Leistungsreserven zu mobilisieren. Die 
Leistung wird dann umso grö13er sein, je mehr Eignung und 
Anforderung bei den Mitarbeitern übereinstimmen. Welche Wege 
dafür eingeschlagen werden müssen, wurde durch einen Strau13 
praktikabler Beispiele und Hinweise aufgezeigt. 

Daf3 einer fortschrittlichen Personalführung die notwendige 
Planung vorausgehen mu13 deutete Herr Erwin Scheuerle, Ta -
gungsleiler und Vorstandsmitglied unseres Landesverbandes an. 
Er leitete damit zum Referat von Herrn Walter Kerscher über, 
das für den zweiten Tag am Programm stand. 

‚1sf eine systematische Personalpolitik im Grofhandel mög -
l ich?" war Thema und Fragestellung zugleich. Herr Kerscher, 
selbst Unternehmer und fortschrittlichen Führungspraktiken ge -
genüber ungewöhnlich aufgeschlossen, bejahte mit einer Viel -
zahl praktischer Beispiele aus dem eigenen Unternehmen. Schon 
ein kleiner Betrieb benötige heute ein Mindestmal an Arbeits -
teilung, die wagendes Ausbalancieren von Flexibilität und Starr -
heit erfordere. Eine.permanente Bestandsaufnahme des Personals 
(Alfersaufbau), stetige Förderung der Nachwuchs- und Führungs -
kräfte, das Problem der Stellvertretung (Rotationsmethode), die 
Pflege von Mifarbeitergesprächen, Leistungsbewertuing, Dele -
gation von Verantwortung und systematische Kontrolle sind nur 
einige der Gesichtspunkte, die der Referent in die betriebliche 
Personalplanung einbezog. 

All diese Aufgaben fordern vom Unternehmer vor altem die 
Bereitschaft des Führenden, sich ständig neue Erkenntnisse an -
zueignen. Eine sinnvolle Ergänzung von Erfahrung und immer 
noch häufig zu gering geschätzte Theorie in der Praxis des be -
trieblichen Alltags sei dafür beste Voraussetzung. 

Die Bedeutung dieser Erkenntnis wurde in der anschIieFenden 
Aussprache offenbar. Rege Diskussionen der Teilnehmer, die es 
besonders schätzten, einen ihrer Kollegen als Referenten gehört 
zu haben, warfen Für und Wider zu den einzelnen Praktiken auf. 
Die Aktualität der Probleme und die Diskussionsfreudigkeit, mit 
der sie behandelt worden sind, zeigten dem Berichterstatter, daf 
fortschrittliche Grof3handelsunternehmer längst die Notwendig -
keit erkannt haben, ihre unternehmenspolitische Konzeption 
nicht nur im Personalführungsbereich dem Stil künftiger Entwick -
lungen anzupassen. Der einstimmige Wunsch nach weiteren 
Unternehmertagungen war dem Veranstalter erfreulichste Be -
stafigung dafür, dat3 unser Landesverband mit dieser, im Vorjahr 
begonnenen Form der Unternehmensschulung richtig liegt. Die 
Abgeschiedenheit vom Trubel des Alltags und die behaglich vor -
nehme Atmosphäre des Tagungshotels bereicherten nicht zuletzt 
das Ergebnis von Garmisch-Parfenkirchen. 

Verkehr 

Neue Postordnung (189) 

(sr) Wie in unserem Artikel 135, Heft 5/64 angekündigt, tritt die 
neue Posfordnung am 1. 8. 1964 in Kraft. Sie ist im Amtsblatt 
des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Aus -
gabe A, Nr. 73/64 vom 18. Juli 1964 veröffentlicht. Sie können 
diese Nummer bei der Schriftleitung des Amtsblattes - 53 Bonn, 
Koblenzer Strai3e 81 - bei Bedarf bestellen. An den Post -
schaltern. ist darüber hinaus ein Postbuch 1964 zum Preise von 
PM 1,50 zu haben, welches alles Wissenswerte für die Beflutzer 
der Post- und Fernmeldedienste enthält. 
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Erfolgreiche 
Kaufleute 

V 

wissen um den Wert aktueller Markt- und 
Waren-Informationen. Um den ständig 
wachsenden Ansprüchen der Kunden ge -
recht zu werden, gilt es, aus der Fülle des 
in- und ausländischen Warenangebotes 
das Richtige auszuwählen. 
Wer besser und mehr verkaufen will, 
muß kundengerecht einkaufen. Hierbei 
hilft Ihnen die Internationale Frankfurter 
Messe. 2500 leistungsstarke Aussteller 
aus dem In- und Ausland informieren Sie 
über den modischen Trend, über Neuhei -
ten, über Qualitäten und über Preise. Sie 
wetteifern um Ihre Gunst. 

Darum: 
eine Reise nach Frankfurt lohnt sich. 

Waren -Gruppen: 

Textilien und Bekleidung aller Art. Fach -
messe für Raumausstatter und Bodenver -
leger . Fachmesse für Handarbeiten 

Kunsthandwerk und Kunstgewerbe . Glas, 
Porzellan, Steingut- und Steinzeugwaren. 
Haus- und Wohnbedarf (Möbel und Zu -
behör, Korb- und Rohrgeflechtwaren) 
Bijouterie, Schmuck-, Metallwaren, Ge -
schenkartikel Raucherbedarfsartikel 
Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf, 
Glückwunschkarten, Bilder, Verpackung. 
2. Deutscher ,Verpackungswettbewerb 
Körperpflegemittel, Toiletteartikel, Fein -
bürsten, Pinsel, chemische Konsumgüter, 
sanitäre Erzeugnisse . Schaufensterdeko -
ratioh und -bedarf, Werbeartikel, Laden -
einrichtungen 

Messe-Ausweise 
im Vorverkauf billiger! 

Bei allen Industrie-und Handelskammern, 
Handwerkskammern, Groß-, Einzelhan -
dels- und Handelsvertreterverbänden er -
halten Sie im Vorverkauf Messe-Ausweise 
zu ermäßigten Preisen. 

Internationale 
Frankfurter 
Herbst -Messe 

30. August -3. September 1964 
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Ihre Versicherungen 

Kiaftfahriiaftpflicht. 

, Betriebshaftpflicht 

Allgemeine Unfall 

Transport 

48 

betreut und vermittelt 

GAH 
Krattfahr-Versiche rungs stèlle 

des Deutschen Groß- und Außenhandels GmbH, 

53 BONN, Kaiser-Friedrich -Str. 13 -. TeL 24548 

Im folgenden versuchen wir, Ihnen sfichwortmäfig die wich -
tigsten in der neuen Pos'tdrdniung enthaltenen Änderungen zu 
erläutern: 

Änderungen, die ab 1. August 1964 gelt en: 

Unfreie Sendungen: Nur gewöhnliche Briefe, Postkarten und 
Pakete ohne Nachnahme dürfen unfrei 
eingeliefert werden. 

Sfandardverpackungen: Beim Posttechriischen Zentralamt in Darm-
-stadt werden Standardverpackungen un -
entgeltlich auf ihre PostordnungsmäFig -
keit geprüft. Anschrift der Prüfstelle: 
Verpackungsprüfstelle des Posttechni -
schen Zentralamtes, 61 Darmstadt 
für Briefsendungen: Postfach 1180 
für Paketsendungen: Rheinstr. 110 

Postkarten: Postkarten dürfen nur das Format DIN C 6 
haben. OröFere Karten unterliegen der 
Briefgebühr. Drucksachen im Karfenfor -
mat dürfen bis zum 31. 12. 1965 bis zu 
21 X 15 cm grof sein. 

Drucksachen: Alle Drucksachen, für die bisher noch 
Sonderregelungen bestanden, müssen 
den allgemeinen Vorschriften für Druck -
sachen entsprechen. Die bisherige Be -
dingung, daI bei mechanischer Verviel -
fältigung gleichzeitig zehn gleiche Stücke 
eingeliefert werden muflfen, entfällt. Da -
für Ist bestimmt, dat3 Einzelstücke, z. B. 
Rechnungen oder Blitzantworten nicht als 
Drucksachen versandt werfen können. 
Sendungen mit vervielfältigter persö'n -
licher Anrede dürfen bis zum 31.12. noch 
zur Drucksachengebühr versandt werden 

Wurfsendungen: 

Pakete.-

Postgut: 

Wertangabe: 

Einschreiben: 

Nachnahme: 

Eilzustellung: 

Luftpost: 

Nur noch an alle Haushaltungen'— auch 
„Abholer von Briefsendungen' - zu -
lässig. Alle sonstigen Empfängergruppen 
entfallen. Höchstgewicht: 50 gr. 

Bei Verlust oder Beschädigung von Pa-
»kel-en - nicht Postgut —,für die keine 
zusätzliche Wertgebühr gezahlt worden 
ist 'haftet die Post bis DM 500, -, wenn 
auf der Paketkarte bei der Einlieferung 
der Wert angegeben wird. Pakete gelten 
als sperrig, wenn sie länger als 120 cm, 
breiter als 60 cm oder h ö her als 60 cm sind. 

Postgut kinn nur noch von Selbsibuchern 
'eingeliefert werden. 

Die Wertangabe ist auf DM 100000,-, bei 
Sendungen mit Luftpost auf DM 10000, -
beschränkt. Briefe mit Wertangabe bis 
DM '100,- und Pakete mit Wertangabe 
bis DM 1000, -müssen nicht mehr ver -
siegelt werden. 

Nur noch bei Briefen, Postkarten, Blinden -
sendungen und Päckchen zulässig. 

Nur noch 'bei Briefen, Postkarten, Päck -
chen, Paketen und Postgut zulässig. 

Nur noch bei Briefen, Postkarten, Blinden -
sendungen, Päckchen und Postanwisun.. 
gen 'zulässig. 

Nur noch bei Briefen, Postkarten, Blinden -
sendungen, Päckchen, Postanweisuuigen 
und freigemachten Paketen zulässig. 

s 
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Schnellpakete: Fir den eiligen Versand von Paieten sind 
nur noch Schnellpakele und Schneilpost -
guf zugelassen. 

Als Werbeantwort können geöhnliche 
Postkarten, Drucksachen und Briefdruck -

Werbeaniwori: 

sachen - aber nicht mehr Briefe -- ein -

Empfinger: 

geliefert werden. 

Jede Behörde, juristische Person, Gesell -
schaff oder Gemeinschaft mul' künftig 
Posfvollmachf erteilen. Bis zur Vorlage t 
einer neuen Postvollmacht, längstens 
aber bis zum 31. 12. 1965, werden die 
Sendungen wie bisher auch an die Ver-. 
trefungsberechtigten ausgeliefert. 

Hausbrefkasfen: Die Verweigerung einer Zustellung über 
vorhandene Hausbriefkasten ist nicht 
mehr möglich und gilt als Verweigerung 
der Annahme. 

Ersafzempfnger: Als Ersatzempf ä nger gelten: 
1. Angehörige des Empf ä ngers, seines Ehe -

gatten oder Postbevollmchtigten. 
2. In der Wohnung oder im Geschàffdes 

Empf ä ngers angestellte Personen. 
3. Der Inhaber ode! Vermieter der in der 

Anschrift angegebenen Wohnung. 
Ersatzem'pfinger für Sendungen mit Wert -
angabe bis DM 1 000,- und Posfariwei -
sungen sind die Eltern und Kinder des 
Empfängers. 4. '- - 

Im Augùstheff unserer Verbandszei{ung werden wir Ihnen in 
einem weiteren Artikel über 'die wichtigsten nderurgen be -
richten, die nach Ablauf einer Ubergangsfrisf am 1. Januar 1966 
wirksam werden. 

Verkehrspolitik (190) 

(p) In der Bundösfagssitzurg am 10. Juni 1964 fand eine ver -
kehrspolifische Aussprache statt. Die beiden Koalitionsparteied 
legten hierbei zehn Lei'fstze fest, die wir wegen ihrer grund -
s ä tzlichen Bedeutung nachfolgend im Wortlaut anführen: 

„Der Bundestag erwartet von der Bundesregierung, dat) sie 
sich im Sinne der im Jahre 1961 vom Bundestag verabschiedeten 
Verkehrsgesefznovellen nachdrücklich einsetzt: 

1. InperhaIb der EWG für inen echten Preiswetfbewerb der 
Verkehrsträger, der einschliet)lich der Rheinsdiiffahrt sowohl 
im grenzüberschreitenden als auch im nationalen ‚Verkehr 
der Mitgliedstaa.1n nach den gleichen Prinzipien geordnet 

' und nicht durch ungleiche Startbedingungen verzerrt ist. 
2. Für die rasche Beseitigung vorhandener Weffbewerbsver -

zerrungen zw i schen den Verkehrsträgern der Bundesrepublik. 

3. Für ein e klare und endgültige Begrenzung der Leistunge 
des Bundes an die Deutsche Bundesbahn mit dem Ziel, die 
Eigen"eranlwortlichkei.t der Deutschen Bundesbahn klarzu -
stellen. . 

4. Dafür, da1 die verafworflichen Organe der Deutschen Bun -
desbahn, u. a. auch in Vertwertung der Vorschlage der so -
genannten Brand-Kommissioni unter Vermeidbng jeden un -
wirtschaftlichen Aufwandes Rafionalisierungs- und sonstige 
Mafnahmen treffen, um die Deutsche Bundesbahn in die 
Lage zu versetzen, aus eigener Kraft dem verstärkten Wett -
bewerb zu begegnen. 

5. Für eine rasche Verständigung über die Abmessungen und 
Gewichte für Laslkraffwagen und Anhänger innerhalb der 
EWG. -. 

6. Fur eine Forderung des kombinierten Verkehrs bei der 
Güter- und Personenbeförderung. 

7. Für die Vorlage eines gemeinsam mit Ländern und Gemein -
den zu erarbéitenden Programms zur Verbesserung des 
öffentlichen Personennahverkehrs, das den Zweck hat, durch 

Äûftragsrückstand' 
bei 

Teillieferungen 
Ein schwieriges administratives Problem, 
besonders bei großem Wcrén'sortiment. 

Auch hierfür bietet der 

oMJO 
Zeilendruck 

eine elegante, praktisch bewährt orga -
nisatorische Lösung. 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 TL mit Fo'rmular -

beispiel aùs der Praxis. 

I 

1 BE R LI N 42 Wolf ramstraße 87-91 

die stärkere Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Ent -
lastung der irsners*ädtisc'hen und gemeindlichen Strat)en und 
des Parkraums beizutragen. 

8. Für eine stärkere Bindung der konzessionierten Kraftfahr -
zeuge des allgemeinen Güterfernverkehrs an ihren Standort 
mit dem Ziel, wirtschaftlich schwache und verkehrsungünstig 
gelegene Gebiete verkehrsmaf5ig zu fördern., 

9. Dafür, dat5 die Tarifpoiifik der Bundesbahn nicht zu einer 
Verschlechterung der Verkehrsbedienung der revierfernen 
und wirtschaftlich schwächen Gebiete führen dürfen. 

10. Dafür, dat5 vor Genehmiigurng von Tarifanträgen eine strenge 
Prüfung nach den Begriffen „allgemeines Wohl, Bi'lligkeif 
und vorgenommen wird." 

Kreditwesen 

Bayerisches Ref inaflzierungsprogramm 1964 
(191) 

(p) Hierüber haben wir in Artikel 143 (Heft 5/74)berichtet. Wir , 
haben dort am Schlu13 bereits dringend empfohlen, gegebenen -
falls sofort über die Hausbank Antrag zu stellen, dia die Mittel 
beschränkt und die Nachfrage sehr grot) ist. Dies hat sich in -
zwischen bestätigt, irsofern die Landiesanstalt für Aufbaufinan -
zierung sich bereits nicht mehr in der Lage sieht (wegen Er -
schöpfung des Kontingentes), bei ihr über die Hausbanken nach 
dem 10. Juli,j964 eingegangene Antrage sowie Antrage mil un -
vollständigen Unterlagen zu berücksichtigen. 

Neüe Antrage können deshalb keinesfalls, mehr eingereicht 
werden, auer für Vorhaben in den bayerischen Osfrandgebieten. 

.7 ti 
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Verbandsnachrichten 

10 Jahre Beruf sheim des Bayerischen 
Handels in München (192) 

(la) Vorstand und Kuratorium des Vereins für Berufsförderung im 
Bayerischen Handel, einer Selbsthilfeeinrichfung der Landesver -
bände des Bayerischen GroF- und Auf3e'n'handel≤, des Baye -
rischen Einzelhandels und der Handelsvertreter und Handels -
makler, trafen im Juni aus Adlaf des 10 -jährigen Bestehens des 
Berufsheims des Bayerischen Handels in München zusammen. 
In der damit verbundenen Presskonferenz konnte der Off ent -
Iichkeit eine erfolgreiche Bilanz dieser Schi.ilungse'irsricihtung vor -
gelegt werden, die einen wesentlichen Faktor in der Fortbildungs -
arbeit für den bayerischen Handel darstellt. Insgesamt 5238 ver -
schiedene Kurse', Seminare und Lehrgänge mit 224661 Teilneh -
mern sind seit 1954 im Berutsheim in München durchgeführt wor -
den. Seit 1960 ist im Haus des Handels in Nürnberg ein gleich -
artiges Tochterunternehmen tätig, das neben der örtlichen Be -
treuung des Wir'tschaftsraums Nürnberg - Fürth - Erlangen auch 
den nordbayerischen Raum einschliel3t. Ober 50 Lehrkräfte stehen 
im Dienste dieser gesamten Beru-fsfortbildung, die von dem vor -
bildlichen Streben unserer Wirtschaftsgruppe Zeugnis ablegt, 
die berufliche Aus- und Weiterbildung im Handel auf dem Wege 
der Selbsthilfe zu forcieren. 

Versicherungsfragen 

(193) 
Kraftfahrversicherung für unsere Mitglieder 

Wir bitten n o chmals um Beachtung einer in diesem Heft 
erscheinenden Anzeige der Kraftfahr-Versicherungsstelle des 
Deutschen Grof)- und Aul 3 en'handlels GmbH in Bonn. 

Anfragen versicherungsfechnlscher Art bitten wir - unter 
Hinwis auf die Mitg'liedsc'haft bei unserem Landesverband - 

direkt an die Kraftfalir-Versicherungsstelle in Bonn zu richten. 
Verskherungsanfräge reichen Sie bitte über unsere Geschäfts -

stellen in Augsburg, München, Nürnberg und Würzburg ein. 

Waren - Kreditrisikoversicherung (194) 

(sr) Bitte, lesen Sie nochmals unseren ausführlichen Artikel, 
Nr. 169, Heft 6/64. Die verschiedenen Möglichkeiten, Waren -
kredite versicherungstedinisch zu sichern und die daraus resul -
tierenden Vorteile sind nach unserer Auffassung überzeugend. 
Die näheren Voraussetzungen und Konditionen - die sich natür -

individuellen ich nicht generell ergeben, sondern die den 
Verhältnissen angepal)t sein müssen - werden für Sie völlig 
unverbindlich geklärt. Sie brauchen uns nur auf einer Postkarte 
mitzuteilen, daf 
heiten wünschen. 

Sie Informationen über die näheren Einzel -

Außenhandel 

Mitgliederversammlung der Abteilung 
Außenhandel (195) 

(sr) Wie schon berichtet, hielt die Abteilung Aufenhand'eI unseres 
Landesverbandes am Montag, d e n 25. 5. 1964 in Nürnberg im 
Haus des Handels ihre diesjährige ordentliche Mitgliederver -
sammlung ab. Bei dieser Gelegenheit wurden im Beisein unseres 
ständigen Vertreters für Auf 1 e'nhandelsfrage'n in Bonn, Herrn 
August Hanenberg folgende wichtige Auf 3 einhandelsfragen zur 
Diskussion gestellt: 

1. Welche Auswirkungen wird die Mehrwertsteuer voraussicht -
lich auf den Export- und Importhandel haben. 

2. Entwicklungshilfe und Exporihandel. 
3. EWG-Fragen (vor allem EWG-Marktord'nungssysteme, zu -

sä'fzlic'he Abschöpfungen beim Import und ihre Auswirkungen 
auf den Importhandel, EWG-Kartellrecht und EWG-Han -
delspolitik). 

4. Welche Aspekte bietet die Hallstein-Doktrin für die zukünf -
tige Entwicklung unseres Auflenhandels. 

5. Welche Aussichten bestehen, die ständig steigenden Kosten 
beim Obersee-Export eventuell dkirch Risikorückstellungen 
besser auszugleichen. -

6. Die Risiken der Impor+läger. 
7. Probleme der Welthandelskonferenz. 
8. Die GAIT - Kennedy -Runde. 
9. Welche Konsequenzen ergeben sich für den deutschen Im -

port- und Exporthandel mit den Staatshandelsländern. 

10. Das Problem der Niedrigpreislä:nder. 
11. Osthandelsfragen. 

Im Anschluf3 an die Diskussion dieser wichtigen AuFenhandels -
fragen trat der in der ordentlichen Mitgliederversammlung neu 
gewählte Auf1enhandelsausschuf zu einer kurzen Sitzung zu -
sammen, n der sich der Vorstand der Abteilung Auf3enhandeI 
neu kon s tit u ierte. Darüber haben wir in Heft 6/64 bereits aus -
führlich berichtet. 

Die Außenhandelsunternehmen 
am 30. September 1960 (196) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden 
durch die Handels- und Gaststättenzählung vom 30. Septem -
ber 1960 im Bundesgebiet einschliefllich Berlin (West) ohne 
Saarland 6640 Auf5enhandelsunternehmen mit einem Umsatz von 
26,6 Mrd. DM im Geschäftsjahr 1959 erfa13f. Diese Unternehmen 
besc'häftigten aim 30. September 1960 79220 Personen. 4 156 
Auflenhandelsunternehmen b e täti g t en sich ausschlief3lich oder 
überwiegend als Einfuhrhändler und erzielten 17,2 Mird. DM 
Umsatz, 1 827 als Ausfuhrhändler mit 5,3 Mrd. DM Umsatz, und 
657 Unternehmen setzten als Ein- und Ausfuhrhändler 4,2 Mrd. DM 
um. Es handelt sich hierbei um vorläufige Ergebnisse. 

Bei einem Vergleich mit den Ein- und Ausfuhrzahlen des Jahres 
1959 ergibt sich, dat) die Gesamteinfuhr 1959 35823 Mio. DM 
betragen hat, so da!) der Anteil des Importhandels hieran nahezu 
50 0 /0 ausmachte. 

Die gesamte Ausfuhr im Jahre 1959 betrug 41184 Mio. DM 
und betrug der Anteil des reinen Exporthandels hieran etwa 
13 0 /o. Dazu kommt noch ein gewisser Prozentsatz aus den Um -
sätzen derjenigen Firmen, die gleichzeitig Ein- und Ausfuhr -
handel betreiben und die nach den obigen Angaben immerhin 
4,2 Mrd. DM Umsatz erzielten. Bei einer entsprechenden Auf -
teilung dieses Umsatzes auf den reinen Ein- und Ausfuhrhandel 
iirfte sich der Anteil des Importhandels auf nahezu 60 0 /o und 

der Anteil des Exporthandels auf 15— 160/0 erhöhen. 
Der Anteil des Handels an der gesamten Ein- und Ausfuhr 

betrug demnach im Jahre 1959 etwa 35 0 /o, woraus die grof)e Be -
deutung der Auflenha:ndelsunternehmungen eindeutig hervor -
gehen dürfte. 

(197) 
Auslandsangebote und Auslandsanfragen 

(so) Aus dem Ausland gehen uns laufend Warenangeote zu, 
auf die wir unsere Mitgliedsfirmen, die hieran interessiert sind, 
besonders aufme r ksam machen möchten. So liegen uns zur Zeit 
folgende Warenangebote vor: 
1. Aus Pakistan Sportartikel aller Art, vor allem Hockey- und 

Eishockeyschläger, Tennis- und Federballschläger, Fufibälle 
und Handbälle, Boxhandschuhe und dergl. mehr. 

2. Aus Spanien u. a. Mais zur Herstellung von Puffmais (Pop -
corn), Paprika und Paprikaextrakt, Kräuter, Mandeln, Citrus -
früchte, Flaschenwein, Salzgürkchen, Korbweide, Elektro-
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material, Bilddrucke und Weihnachtskarten, Gitarren, Schuhe, 
Fotoalben, Spielwaren, kuns4gewerbliche Erzeugnisse, Sou -
veniers, Damen- und Herrenkonfektion, Polierscheiben aus 
Stoff. 

3. Aus Italien liegt uns ein Angebot einer Pumpenfabrik für 
italienische Pumpen aller Art vor. 
Ferner liegen uns Anfragen aus Spanien u. a. für folgende 

deutsche Waren vor: 
Spielwaren und C'hrisfbaumschmuck, künstliches Wildleder, 

Leopardenfelle und synthetische Wolle, Bügelmaschinen, Ein -
wickel-.Zierbänder, Schrauben und Nägel, Isolierflaschen (Ther -
mosflaschen), Chemikalien und wasserbeständige Leime, Material 
für die Elektronentechnik und für das Fernmeldewesen und 
Maschinen verschiedener Art. 

Interessenten wollen sich mit der Geschäftsstelle unserer 
Abteilung AuFenhandel, Nürnberg, Sandstr. 29/1V, in Verbin -
dung setzen. 

Welthandelskonferenz - Schlußbericht (198) 

(so) Von unserer ständigen Verbindungsstelle in Bonn (Herrn 
Hanenberg) ist uns in obigem Betreff der folgende interessante 
Bericht zugegangen: 

„Die Welthandelskonferenz ist mit einer umfangreichen SchIuf5-
akte beendet worden, die zur Zeit noch nicht in vollem Wort -
laut vorliegt. Eine Bewertung der Konferenz-Ergebnisse ist daher 
nur unter Vorbehalt möglich. 

Jedenfalls kann aber heute bereits festgestell+ werden, da)) 
diese Schluf 5 a:kte mit ihren zahlreichen Entschlief)ungen die 
Grundlage für den Beginn einer neuen Ära. im Welthandel und 
seiner Organisation bildet. 

1. Handel mit Grundstoffen 
Hier wurden zwei Resolutionen gebilligt: 

a) Zugang zu den Märkten durch Beseitigung aller Handels -
hemmnisse. 

b) Bessere Organisation der Märkte bei höheren Preisen und 
einer gewissen Lenkung von Produktion und Verbrauch. 
Bei beiden Resolutionen sind die Industrieländer überstimmt 

worden, allerdings war es möglich, eine Präambel einzufügen, 
die eine flexible Auslegung zulät)t. 

2. Industrielle Halb- und Fertigwaren 
Auch hier handelt es sich um zwei Entschliefungen: 

a) Verpflichtung der Indus+r'iestaafen, durch eine liberale Han -
delspolitik den En1wickIu:ngsändern einen gröi)ei'en Markt -
zugang zu ermöglichen. 

b) Einsetzung eines Sachverständigen-Gremiums zum weiteren 
Studium der Präferenz-Frage. 
Da die Einräumung von Zoll-Präferenzen nachdrücklichst von 

den Entwicklungsländern vertreten wurde und zwar mit Unter -
stützung der EWG-assoziierten Gebiete, bedeutet die zweite 
Entschlief)ung einen gewissen Erfolg der Industriestaaten. Es ist 
su hoffen, da)) in den Sachverständigen-Gremien eine ver -
nünftige, zeitlich begrenzte Regelung gefunden wird. 

3. Finanzierungsfragen 
Hier haben die Entwicklungsländer die meisten konkreten Zu -

geständnisse gefunden. Es handelt sich Im wesentlichen um die 
Entschlie1ung 

die finanzielle Hilfe der Industriestaaten soll in einer Höhe 
von mindestens 1 % des Volkseinkommens angestrebt werden. 
Die zweite Entschlie))ung be'handelt die Rückgriffsmöglich-

(ceiten der Entwicklungsländer auf die Ziehungsrechte beim 
internationalen Währungsfonds (neuer Fond bei der IDA). 

Die dritte Entschliefung befa))t sich mit den Bedingungen der 
Entwicklungshilfe. Hier fordern die Entwicklungsländer niedrigere 
Zinsen und längere Tilgungsfristen, sowie freies Verfügungsrecht 
über die Kapitalhilfe. 

Diese drei Entsc.hlie))ungen gehen davon aus, da)) die Ent -
wicklungsländer einen jährlichen Zuwachs des Bruttosozialpro -
dukts von 50/0 erreichen sollen; in, einzelnen müssen die Ent -
sc:hliefungen noch mit konkreten MafInahmen ausgefüllt werden. 

„ BITTE ,, 
VORMERKEN 

August 

August 

August 

September 

September 

September 

Oktober 

Oktober 

November 

Samstag, 22. bis Montag, 24. 
o Internationale Herren -Mode -Woche 

Donnerstag. 20. bis Montag, 24. 
o Bekleldungs.Maschinen-Au55telIUng 

Freitag, 21. bis Samstag 22. 
o Bekleidungstechnische Tagung 

Freitag, 4. bis Sonntag, 6. 
o Internationale Hausrat- und Elsenwarenmésse 

Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. 
lima. Internationale Fahrrad- und 
Motorrad-Ausstellung 
Donnerstag, 24. bis Montag, 28. 
Indrota. Internationale 
Drogisten-Fachausstellung 
Donnerstag 15, bis Sonntag, 18. 

o Internationaler Wäsche- und Mieder -Salon 

FreItag, 16. bis Sbnntag. 18. 
o Internationale Baby- und Kinder-Messe 

Sonntag, 8. bis Dienstag, 10. 
o Spoga 

Internationale Fachmesse für SportartikeT. 
Campingbedarf und Gartenmöbel 
o Nur für Fachbesucher 

Messe- und Ausstellungs -
Ges.m.b.H. Köln, 5 Köln-Deutz 
Tel.: 6751 Fernschr. 8873426 
Tel. Adr. INTERMESS Köln 

4. Institutionelle Fragen 
Diese Fragen hätten fast zum Scheitern der Konferenz geführt. 

Erst in letzter Minute kam ein Kompromif zustande: 
- Die Welthandelskonferenz wird als Organ der Vollversamm -

lung der UNO zu einer ständigen Einrichtung, die mindestens 
alle drei Jahre einberufen werden soll. 

- Ein ständiger Ausschu)) für Handel und Entwicklung (Board of 
Trade and Development), der mindestens zweimal jährlich zu -
sammentritt, soll in der Zwischenzeit die Arbeiten der Kon -
ferenz fortführen, die Verwirklichung. der Beschlüsse über -
wachen und neue Vorschläge ausarbeiten. Diesem Ausschuf 
gehören insgesamt 55 Staaten an, davon 22 afroasiatische 
Länder (einschl. Jugoslawien), 9 lateinamerikanische Staaten, 
6 Ostblockstaaten sowie 18 westliche Industriestaaten (davon 
5 EWG-Staaten einschl. Bundesrepublik). 

- Mit ihrer Forderung nach gewogenem Stimmrecht haben sich 
die Industriestaaten nicht durchsetzen können. Es soll jedoch 
ein besonderes Schlichtungsverfahren ausgearbeitet werden, 
das bei wichtigen Beschlüssen eine Majorisierung der Indu -
striestaaten vermeiden soll. 
Diese neue Organisation für den Welthandel - und es kann 

kein Zweifel darüber herrschen, d'al5 es sich um eine solche 
handelt - birgt Gefahren für unsere wirtschaftlichen Ordnungs -
prinzipien in sich, die heute noch nicht zu übersehen sind. 

5. Grundsätze des Welthandels 
Hier sind eine Reihe allgemeiner und spezieller Grundsätze 

beschlossen worden für die künftige Ordnung des Welthandels. 
Hierbei handelt es sich um Vorstellungen aus der Sicht der Ent -
wicklungsländer, die den westlichen Ordnungsprinzipien zumeist 
nicht entsprechen. 

Trotz des Widerstandes der Industrieländer sind auch diese 
Beschlüsse in die SchlufIakte aufgenommen worden. Eine flexible 
Präambel soll die Möglichkeit entsprechender vernünftiger Aus -
gestaltung dieser Prinzipien zu einem späteren Zeitpunkt ge -
währleisten. 

9 



Nr.7/19. Jihrg. DERBAYERISCHEGROSS- IJNDAUSSENHANDEL Juli 1964 C 

6. Schlut3bémerkung 

Sobald die SchluF5akte vorliegt, wird es möglich sein, ein 
genaues Bild darüber zu gewinner, was uns in Zukunft erwartet. 
Feststehen dürfte heute ber'dits, dat3 die Aktivitäten in dem 
neuen A'usschul3 für Handel und Entwicklung sehr bedeutend 
sein werden. Dafür sorgen schon die Entwicklungsländer mit 
Hilfe der Ostblockstaaten. 

Man wird zwar hoffen können, dat) allmählich eine sachliche 
Diskussion Platz greift und auch vernünftige Vorschläge zum 
Tragen kommen. Der dreijährige Turnus der Welihandelskonfe -
renz wird jedoch zur Folge haben, dat) man aus den Vorberei -
tungen zur Konferenz und der Verwirklichung der Beschlüsse in 
Zu 1 kunft 4 nicht mehr herauskommt. Das Übergewicht der in der 
Konferenz vertretenen Staaten wird im übrigen auch zu einer 
gewissen Entwertung des GAIT führen, insbesondere dann, 
wenn die westlichen Industrieländer im Rahmen der bevor -
stehenden Kennedy -Runde denselben Grad' an Konzeptio'ns -
losigkeit und U,nsolida.rität an den Tag legen', wie dies auf d'er ' 
Welthandels!konferenz der Fall gewesen ist. Es wäre wünschens-' 
wert, wenn es gelingen würde, einen Teil der Entwicklungsländer 
für das GAIT zu erwärmen, um ein gewisses Gleichgewicht her -
zustellen. Dat) 

eine Ost-West-Politisierung der Konferenz vermieden werden 
konnte, 

- die extremen Ford'eungen der Entwic'klungsläder nicht zum 
Zuge gekommen sind, t 

- vermieden werden konnte, die SBZ politisch aufzuwerten, 

die Bundesrepublik in dem neuen Ausschuf) fr Handel und 
Entwicklung vertreten ist, 

sollte nicht dazu führen, die erzwungenen Konzessionen zu 

baatellisieren. Die Industrieländer müssen sich darübert klar 
werden, dat3 die getroffenen EntschlieF3ungen wie auch die noch 
folgenden Beschlüsse - gleichgültig ob es sich um Empfeh -
lungen 'handelt - von erhebi'icfier Bedeutung für unsere Han -
dels- und Entwicklungspolitik sind, wie aber auch besonders für 
die Funktion des Ex- und Importhandels." 

Programm des 
bayerischen Wirt s chaftsfunks 

3. 8. 19.30-20.00 Das Abendstudio - Technischer Report -, Neue Ent -
wicklungen der Technik in Bericht u. Kommentar -2. Pr. 

3. 8. 20.00- 21.00 Hafen der langen Nächte - 24 Stunden im Ham -
burger Hafen (Wiederholurig) 

3.8. 
4.8. 

21.05-21.15 
18.30- 18.45 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

5. 8. 18.45 -19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
6. 8. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
7. 8. 
7.8. 
8.8. 

17.50-17.55 
18.45-19.00 
16.30- 17.00 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Dos Geschäft mit dem runden Leder 
Bundesliga-Finanzen unter der Lupe 
Bilanz noch ßörsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

- 2. Pr. 

8.8. 16.55-17.00 

10. 8. 21.05 -21.15 Der Wirtschaftskommentar 
11. 8. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
12.8. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
14. 8. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
14. 8. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
17.8. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar 
18. 8. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
19.8. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt ' 2. Pr. 
20. 8. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 
21. 8. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
21. 8. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
22. 8. 1655-17.00 Bilanz noch Börsenschluß 

24. 8. 
25.8. 
26.8. 

21.05-21.15 
18.30-18.45 
18.45-19.00 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
Der Wirtschaftskommentar 

- 2. Pr. 

Durch die Jupe gesehen -c-. Wirtschaft für Jedermann 
Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
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28. 8. 17.50-17.55 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
28.8. 
29. 8. 

18.45-19.00 
16.55-17.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bôrsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

- 2. Pr. 

2. Pr. 

s. 

Verschiedenes 4 

Stellengesuch (199) 

(so) Im Auftrage eines norwegischen Geschäftsfre'undes wird 
für dessen Sohn eine Stelle als kaufm. Angestellter in der Bun -
desrepublik gesucht. Der Bewerber ist Diplom-Kaufmann und war 
schon früher als Praktikant im Rahmen der Organisation eines 
der gröf)ten deutschen lnd'ustrieunternehmens tätig. 

Die Stelle mut) so honoriert sein, dat) der junge Mann in der 
Lage ist, davon seinen Lebensunterhalt in der Bundesrepublik 
zu bestreiten. 

Interessenten wollen sich mit der Geschäftsstelle unserer Ab -
teilung Auf)e'nhandel in Nürnberg in Verbindung setzen. 

t.. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Karl Mahler, Inhaber unserer Mitgliedsfirma Bauwaren -
Mahler in Augsburg, zur ehrenvollen Verleihung des Bund e s 
verdienstkreuzes I. Klasse. 

zur Verleihung des Bayerischen Ehrenzeichens der Arbeit an die 
verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Mitglieds -
firma Land-Elektrizitäfs-Gesellschaft Würzburg Fräulein Maria 
K a stn e r (in Silber), Herrn Ernst Albert (in Bronce), Herrn 
Wilhelm R e it h (in Bronce) und Herrn Paul Sinn (in Broncè). 

WIR GRATULIEREN 

zum 40 -jährigen Berufsjubiläum dem verdienten Mitarbeiter 
unserer Mitgliedsfirma J. G. Leuze & Söhne, Textilgrof)handlung, 
München, Herrn Friedrich Eckel als Hand l ungsreisender bei 
seiner Firma. 

zum 25 -jährigen Berufsjubiläum der verdienten Mitarbeiterin 
tiriserer Mitgliedsfirma 1h. Deisenhofer KG, Papier- und Schreib -
waren-Grof)handel, München, Frau Franziska M a i e r als Kon -
foristin bei ihrer Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Raab Karcher 
GmbH, München, Herrn Georg Hörmann als Sachbearbeiter 
in seiner,Firma; e' 

dem verdienten Mitarbeiter unserr MitgliedsfirmaRichter & 
Frenzel, München, Herrn Direktor Albert L o c,h n e r; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Gustav 
Becker, Würzburg, Rüdigersfr. 2, Frau Maria E it e 1w ei n als 
Buchhalterin in ihrer Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Wilhelm 
Gauer,' Kitzingen, Ritterstr. 11, Herrn Fritz Schmitt als kaufm. 
Angestellter bei seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter uriserer.Mitgliedsfirma Heinrich Klen'k, 
Schwebheim, Herrn Hans Sc ho n u n g e r ais Prokurist bei seiner 
Firma. 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma HAWAG 
Thomas Kummel KG, Augsburg, Frau Maria Sc h u 1er, Herrn 
Wilhelm Jacob und Herrn Martin Peindi
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zum 25 -jährigen Berufsjubiläum 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Clerkus, 
Ziel & Co., Zweigniederlassung Regensburg der Andreae-Noris 
Zahn AG, Regensburg, Frau Elisabeth EIH und Herrn Johann 
Sirfi 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Ebert & 
Jacobi, Würzburg, Oeggstr. 2, Herrn Hans M ü lier, als Ver -
treter bei seiner Firma; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma J. E. Schum, 
Würzburg, Sfänderbühlstr. 13, Frau Irma Vier h e il i g, als Kon -
toristin bei ihrer Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mifgliedsfirma Gebr. Rein -
hard, Würzburg, Herrn Josef K r ö c k ei, als Lagerverwalter bei 
seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Franck & Co., 
Augsburg, Herrn Johann H ö r mann, als Handlungsbevollmäch -
tigter im AuF)endienst bei seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Gummi- & 
Asbest-Fabrikate Präg & Co., Augsburg, Herrn Helmut May er, 
als Pro'kurisf bei seiner Firma; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Stadlinger & 
Rauh, Nürnberg, Frau Berta M e i se I als Buchhalterin und Herrn 
Ernst B a u e r als Reisevertreter bei seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Wilbert Keller, 
München, Lessingsfr. 12, Herrn Otto Hörlin als Reisender bei 
seiner Firma; 

dem freuen Mita'r'beiter unserer Mitgliedsfirma Wilberf Keller, 
München, Herrn Kurt Hentschel, als Reisender bei seiner 
Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Max Michi, 
München, Herrn Prok. Kurt G a n si me i e r 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Raab-Karcher 
GmbH, München, Herrn Josef Fuchs, Herrn Josef Schneider, 
Herrn Michael Weinmüller, Herrn Engelbert Huber und 
Herrn Ernst W a I d s i n g e r 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Georg Rieder, 
München, Herrn Martin K s f 1 e r; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Tilimann & 
Witz, München, Frau Maria S t alf als Verkäuferin in ihrer Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Vereinigte 
Papierwarenfabriken GmbH, München, Herrn Karl A u e r 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Zimmermann 
& Co., München, Herrn Raimund Schlosser; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Christian 
ElIei4ch GmbH, München, Herrn Rudolf R ing cl ste t ter al's 
Handelsvertreter in seiner Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Franz Haus -
mann, München, Herrn Anton M a y e r als Einkäufer bei seiner 
Firma; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Wilhelm 
Sahlberg, München, Frau Ingeborg B a u e r als Korrespondentin 
bei ihrer Firma. 

Kurt Pfeifer, Bad Kissingen - 50 Jahre 

Herr Kurt Pfeifer, der Inhaber unserer gleichnamigen Mit -
gliedsfirma in Bad Kissingen konnie am 24. Mai 1964 sein 
50. Lebensjahr vollenden. Wir beglückwünschen Herrn Pfeifer 
auch auf diesem Wege nochmals herzlich. 

25 Jahre Firma H. W. Liebrich, München 

Am 1. Juni bestand unsere Mitgliedsfirma H. W. Liebrich, 
Elektro-Radio-Grof1handiung, München, Sandstr. 37-39, fünf -
undzwanzig Jahre. Der Gründer und heutige Inhaber H. W. Lieb -
rich hatte nach sorgfältiger und achtjähriger Ausbildung zunächst 
praktisch gearbeitet und dann seine eigene Firma ins Leben ge -
rufen. Die ersten Domizile der Firma waren in der Karl- und 
Luisenstral5e. Dann mufte H. W. Liebrich zum Militär, ab 1943 
wurden Ausweichlager bestellt und 1944 wurde der Betrieb zum 
erstenmal ausgebombt. Dann liefen die Bomben dem Betrieb 
nach; weitere zwei Totalbombenschäden folgten an anderen 
Arbeitsplätzen. 
Nach Kriegsende wurde das Geschäft aus kleinstem Anfang 

wieder aufgebaut. Das Domizil der Firma wechselte mehrfach, 
bis endlich in der Sandstrafe ein gröferes Wohnhaus errichtet 
wurde, in dem auch die Firma untergebracht ist. Sie zählt heute 
65 Mitarbeiter und besitzt seit 1963 zur technischen Beratung 
ihrer Kundschaft ein eigenes Ingenieurbüro. 
Wir danken bei dieser Gelegenheit Herrn Liebrich für seine 

aktive Mitarbeit im Verbandsleben des Fachzweigs Elektro und 
Rundfunk und wünschen ihm sowohl persönlich als auch für die 
Weiterentwicklung seiner angesehenen Firma' das Beste. 

Direktor Georg J. Fischer - 25 Jahre bei Mannesmann 

Am 1. August 1964 Ist Direktor Georg J. Fischer 25 Jahre bei 
unserer langjährigen Mitgliedsfirma, der Münchener Handels -
organisation der Mannesmann AG. 

Direktor Fischer ist am 2. 8. 1'908 in München geboren und war 
nach seiner Lehrzeit 14 Jahre bei der Firma F. S. Kusfermann - 
München, zuletzt ais Handlungsbevollmächtigter und Leiter der 
Grobeisenabteilung. 
Am 1.8. 1939 - vier Wochen vor Kriegsausbruch - trat er 

ais Prokurist bei Mannesmann in München ein. 1942 wurde er 
eingezogen und war bis Kriegsende, zuletzt als Offizier, im Feld. 
Nach kurzer amerikanischer Gefangenschaft konnte er seine 
Tätigkeit bei Mannesmann wieder aufnehmen und wurde bereits 
1947 zum Geschäftsführer und Direktor ernannt. 

Direktor Fischer, der sich schon immer sehr um die Nach -
wuchsschulung des Eisen-, Stahl- und Röhrenhandels bemühte, 
gründete vor 24 Jahren den Arbeitskreis Münchener Jungkauf -
leute des Eisen- und Stahlhandels, dessen BetreuungsausschuF 
er auch heute noch angehört. Die Industrie- und Handelskammer 
hat ihm 1960 eine Ehrenurkunde als Anerkennung für verdienst -
volle Mitarbeit in der Berufsausbildung, vor allem im Lehrlings -
prüfausschuf überreicht. Er ist darüber hinaus seit Jahren als 
Handelsrichter beim Landgericht München I tätig und u. a. Vor -
standsmitglied der Süddeutschen Eisenhandelsvereinigung e. V. 

Unseren herzlichsten Glückwunsch. 

Herr Hanns Langenmeier, Augsburg t 
Am 15. Juli 1964 verstarb Herr Hanns Langenmeier, langjihriger 

Mitarbeiter und Gesellschafter der Firmen Otto Franck import 
und Franck & Co., Augsburg. Der Genannte befand sich seit 
1.4. 1925 in den Diensten der Firma Franck. Durch unermüdliches 
Arbeiten und erfolgreiches Eintreten für die Belange seiner Firma 
gelang es ihm, zum Aufstieg der Unternehmen Franck beizu -
tragen und das Vertrauen des Gründers der Firmen, des im 
Jahre 1952 verstorbenen Herrn Otto Franck, zu gewinnen. Der 
Verstorbene hatte auch ein gutes Vertrauensverhältnis zu Lie -
feranten und Abnehmern. Die vectra'uensvolle Mitarbeit belohnte 
Herr Otto Franc'k durch Hereinnahme des Herrn Langenmeier 
in sein Unternehmen als Gesellschafter. Neben seiner rastlosen 
Arbeit für die Firma lief sich Herr Langenmeier besonders die 
Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses angelegen sein. 
Er sorgte in den Betrieben Franck für eine vorbildliche Lehr -
lingsausbildung und stellte seine Erfahrungen auch als Mit -
arbeiter bei den kaufmännischen Lehrabschl'ufprüfungen usw. 
zur Verfügung. Auch als Sozialrichter war Herr Langenmeier 
tätig. Eine Verschlechterung seiner Gesundheit zwang ihn, Ende 
1962 aus der aktiven Mitarbeit bei den Firmen Franck auszu -
scheiden. Alle die ihn kannten, auch wir, werden dem Verstor -
benen ein gutes Andenken bewahren. 
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Buchbesprechungen 

Absatzwirtschaft -- von Bruno Hessenmüller und Dipl-Kfm. Erich Schnaufer, 
700 Seiten - Plastikband DM 48,—, zahlreiche Schaubilder, Obersichten 
und Tafeln; erschienen im Verlag für Unternehmensführung, Baden-Baden, 
Leisberghöhe 19. 

Der im Rahmen der Handbücher für Führungskräfte vor kurzem er -
schienene Band Absatzwirtschaft ist ein Kompendium zahlreicher Beiträge 
namhafter Fachleute aus Forschung, Lehre und Praxis. Das umfangreiche 
Stoffgebiet wird in 4 Hauptgruppen gegliedert, und zwar: Absatzplanung 
und Absatzpolitik, Marktschaffung, Marktsicherung, Umsatzerzielung und 
Umsatzabwicklung, Kostenüberwachung und Kostenzurechnung. Zahlreiche 
Literaturangaben und ein sorgfältig zusammengestelltes Stichwortverzeich -
nis ergänzen den Inhalt und tragen zur schnellen Unterrichtung dus Lesers 
bei. Fortschrittliche Unternehmer, die in ihrer täglichen praktischen Arbeit 
absatzwirtschaftlichen Problemen gegenüber stehen, werden zweifellos 
aus dieser Schrift eine Fülle wertvoller Anregungen und Erkenntnisse 
schöpfen. 

Seele und Geschöft - von Hans Fervers; 244 Seiten, Leinen, DM 19,80, 

Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied. 

Diese praktische Psychologie für Manager und Geschäftsleute stammt 
aus der Feder eines Fachmannes, der ständiger Mitarbeiter führender 
internationaler Zeitschriften und Autor weitverbreiteter Bücher zur prak -
tischen Menschenkunde Ist. Das vorliegende Werk bietet eine völlig neue 
und einmalig praktische Auswertung seelen- und lebenskundlicher Erkennt -
nisse, die allen Führungskräften und Unternehmern wichtige und hoch -
interessante Unterlagen und Voraussetzungen für ihre tägliche Arbeit 
liefern. Uber den üblichen Rahmen der Betriebspsychologie hinausgehend, 
hat der Autor zu alten Weisheiten neue Erkenntnisse hinzugefügt, aus 
denen sich eine Fülle praktischer Anregungen ergibt. So bietet z. B. das 
ausführliche Kapitel „Seelenkunde des Betriebes und der Betriebsorgani -
sation" ein betriebspsychologisches Kompendium, das frei von theoreti -

schen Allgemeinheiten ist. 
Für Unternehmer eine empfehlenswerte Urlaubslektüre! 

Mehrwertsteuergesetz 

Regierungsentwurf und Erläuterungen - synoptische Ausgabe von Dr. 
Walter Eckhardt und Dr. LUder und Meyer - Arndt. Franz Vahlen-Verlag, 
Berlin - Frankfurt/Main, 148 Seiten, Großformat, broschürt, DM 25,50. 

Die außerordentliche Wichtigkeit der Diskussion um die große Umsatz -
steuerreform rechtfertigt diesen Kommentar zu einem noch nicht bestehen -
den Gesetz. Die Schrift bemüht sich, durch die gegenüberstellende Kom -
mentierung aufzuzeigen, welche Veränderungen die Mehrwertsteuer im 
Gegensatz zur bisherigen Umsatzsteuer bringen wird. Sie ermöglicht, sich 
ein Urteil über die rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Konse -
quenzen zu bilden, die mit der Mehrwertsteuer verbunden sind. -

Die Broschüre gibt eine praktische Einführung in die Grundzüge und 
wichtigsten Einzelheiten des Regierungsentwurfes - der allerdings im 
Laufe der weiteren Gesetzgebungsarbeit noch zahlreiche Änderungen er -
fahren wird, sofern überhaupt ein Mehrwertsteuergesetz eingeführt wird. 
Die Einleitung behandelt in knapper Form die Problematik der Umsatz -
steuer und ihre systematischen Möglichkeiten. Der Hauptteil kommentiert 
den Gesetzentwurf und gibt Anregungen zur wirtschaftsgerechten Aus -
gestaltung, während der Anhang die Begründung des Regierungsentwurfes, 
die Stellungnahme des Bundesrates und den Bericht der Kommission zur 
technischen Oberprüfung der Umsatzsteuer-Reformvorschläge (Hiibschmonn -
Bericht) als wichtiges Material zur Urteilsbildung enthält. 

Allen Unternehmern, die sich schon jetzt eingehend mit der Materie 
vertraut machen wollen, sei die Schrift empfohlen. 

Neuerscheinung für den Außenhandelskaufmann: Handbuch „Zoll" 

Von der Schwedischen Handelskammer in der Bundesrepublik Deutsch -
land wurde vor kurzem ein äußerst praktisches Handbuch „Zoll" heraus -
gegeben, welches nach den eigenen Angaben der Schwedischen Handels -
kammer aus der Praxis für die Praxis entstanden ist. Es präsentiert die 
erstmalige Zusammenfassung der in der BRD gültigen Zollgesetze sowie 
der Allgemeinen Zollordnung und enthält neben der Wiedergabe der Zoll -
formulare jene Bestimmungen der Zolidienstanweisung, die für den Zoll -
beteiligten von Interesse sind. Eine derartige praxisnahe Zusammenstellung 
ist absolut neu. 

Diese Neuerscheinung erspart künftig jedem Praktiker bei der Ermittlung 
von Gesetzes- oder Rechtsvorschriften etc. die mühsame Pirsch durch 4 
mehr oder weniger umfangreiche Veröffentlichungen. Die farbig gehal -
tenen synoptischen Tabellen und die dementsprechend farbigen Buchteile 

ermöglichen Information auf einen Blick bei allen einschlägigen Fragen. 
Das Handbuch gibt z. B. in einer einzigen Zeile sämtliche Aufschlüsse resp. 
Hinweise bei folgender Fragestellung: 

„Welche Bestimmungen sieht das Zollgesetz für eine Zollrückerstattung 
bei Wiederausfuhr der Waren vor? Was sagt die allgemeine Zollordnung 

zum Gang des Verfahrens und welche Bestimmungen der Zolldienstanwei -
sung sind für die Frage interessant? Nicht zuletzt, Welche Formulare 
brauche ich?" 

Das Handbuch,, Zoll" ist zum Preise von DM 12,— durch die Schwe -
dische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland, 4 Düsseldorf, 
Königsallee 53, zu beziehen. 

„Wer liefert was?" 

Nunmehr liegt von dem bekannten vorgenannten Bezugsquellen-Nach -
weis eine neue fünfsprachige Ausgabe vor. Darin sind aus allen Fach -
gebieten für annähernd 60000 Erzeugnisse einschlägige Hersteller angeführt. 
Eine alphabetische Aufzählung der Waren in deutscher, englischer, fran -
zösischer, italienischer sowie spanischer Sprache sind vorangestellt. Das 
Werk cignet sich also sehr gut als Nachschlagewerk. 

Es ist erhältlich vom Verlag ,,Bszugsquellennaci-iweis für den Einkauf 
„Wer liefert was?" GmbH. Hamburg 11, Postfach 5331. Das Werk um -
faßt 1600 Seiten. 

Rocht der Wertpapiere 

Im Verlag Franz V a h I e n GmbH, Berlin und Frankfurt, ist in 9. Auflage 
aus der Feder dus bekannten Rechtslehrers der Münchener Universität, 
Prof. Dr. H u e c k die Broschüre „Recht der Wertpapiere" erschienen 
(130 Seiten, Preis DM 5,—). 

Jeder Kaufmann hat mit Wertpapieren lastend zu tun. Die Broschüre 
bringt in übersichtlicher und gemeinverständlicher Form die Darstellung 

des Begriffs, des Wesens und der Arten der Wertpapiere. Anschließend 
befaßt sie sich vor allem mit dem Wechselrecht, das sehr anschaulich kind 
gut untergliedert dargestellt ist. Es schließt sich dann ein Kapitel überdas 
Scheckrecht an. Im Anschluß daran werden die kaufmännischen Order -
papiere behandelt und schließlich die Schuldverschreibungen ouf den 
Inhaber. 

Jedem Großhandelskaufmann wird die Broschüre ein gutes Nachschlage -
werk sein, wie sie sich o'jch zur Unterrichtung des Nachwuchses eignen 
dürfte. 

Handbuch des Großhandels - Steuern - Recht - Rechnungswesen 

herausgegeben van Rechtsanwalt Dr. Wolter Eckhardt, Fachanwalt für 
Steuerrecht, unter Mitarbeit "hervorragender Experten. Lose-Blatt-Sammlung 
für Großhändler und ihre Berater. Preis der vorliegenden ersten Lieferung 
(insgesamt 388 Seiten) einschl. Plastikordner DM 31,—, Preis der zweiten 
Lieferung (erscheint Mitte 64) ca. 200 Seiten DM 14,—. Preis der etwa ein -

mal im Jahr erscheinenden Nachträge von geringem Umfang Seitenpreis 

DM 0,07. - Rudolf Hauffe-Verlag Freiburg/Breisgau. 

Das soeben erschienene Handbuch des Großhandels informiert zuvor -
lässig und systematisch über Fragen der Steuer, des Rechtes und des 
Rechnungswesens im Großhandel. Die spezielle Ausrichtung auf den Groß -
und Außenhandel macht es für die Praxis besonders wertvoll. 

Der erste Teil behandelt Umsatz- und Beförderungssteuer, insbesondere 
Umsatzsteuervergünstigungen, ermäßigte Umsatzsteuer, Fragen der Be -
und Verarbeitung, der Großhandelsvergünstigungen bei Verbindung von 
Groß- und Einzelhandel, dus steuerfreien Großhandels, der steuerfreien 
Einfuhranschlußliefersngen, der Ausfuhrhändlervergütung und spezielle Be -
förderungssteuerfrogen. Eine ähnlich gründliche Durcharbe'itung unter spe -
zieller Ausrichtung auf die besonderen Gegebenheiten unserer Wirtschafts -
stufe findet sich im Teil 2, der Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und 
Vermögensteuerfragen umfaßt. 

Der dritte Teil umfaßt eine sachgerechte Darstellung der für den Groß -
händler wichtigen Rechtsfragen aus dem Zivilrecht, dem Handelsrecht, dem 
Wettbewerbsrecht, dem Pr.eisrecht, dem Gewerberecht und schließlich des 
Arbeitsrechtes. 

Im vierten Teil werden Fragen des Rechnungswesens behandelt, wobei 
in logischer Folge die Fragen der Buchführungspflicht, der verschiedenen 
Buchführungsmethoden und ihrer Besonderheiten (wie z. B. der offenen 
Postenbuchhaltung) dargestellt werden. In diesem Rahmen wird auch der 
Kontenrahmen für den Großhandel ausführlich erläutert. 
Dem ausgezeichneten Werk ist eine weite Verbreitung zu wünschen. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

gr RA Grouser p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter, la = Dipl. Kfm. Lampe, so = Dr. Schober?, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt: R. Pfrang, 
Redaktion, H. Lampe. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellen -

4, Telefon 2201 13. angabe gestattet. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. - Druck, Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstraße
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Arbeitgeberfragen 

Abwerbung und ihre Abwehr (200) 

(p) In einer bedeutenden bayer. Tageszeitung fand sich kürzlich 
ein auffallendes Inserat, mit dem eine Berufsgenossenschaft (t) 
eine Stenotypistin zu geradezu fürstlichen Bedingungen suchte. 
Auf sehr energische Proteste des Vorsitzenden unseres Landes -
verbandes, Herrn Braun, hat uns die Zentrale der betreffenden 
Berufsgenossenschaft folgendes mitgeteilt: 

„Hierzu möchte ich Ihnen ausdrücklich erklären, daF es sich 
bei diesem Inserat auch nach meiner Auffassung um einen 
schwerwiegenden MiF3griff handelt und daF1 dieses Inserat weder 
der Form noch dem Inhalt nach durch die Hauptverwaltung der 
Berufsgenossenschaft gebilligt wird. Der verantwortliche Ge -
schäftsführer unserer Bezirksverwaltung hat zweifellos ohne 
bösen Willen, aber leider auch ohne die möglichen Konsequen -
zen eines solchen Inserats zu bedenken, nach neuen Wegen 
der Personalbeschaffung gesucht. Die personelle Situation ist bei 
unserer Bezirksverwaltung in Nürnberg nicht günstig. Den hier 
herausgestellten Besoldungsfall habe ich überprüfen lassen. Es 
handelt sich um eine ganz extreme, bisher nie aufgetretene 
Ausnahme.. 
Durch entsprechende MaF3nah'men wurde meinerseits sicher -

gestellt-, daf ein weiterer derartiger Fall sich nicht ereignen 
kann. 

Alle Personalwerbungsinserafe müssen künftig durch die Haupt -
verwaltung genehmigt werden. 

Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn Sie auch Ihrer -
seits in dieser Angelegenheit beruhigend auf die Beschwerde -
führer, deren Empörung und Verärgerung durchaus begreiflich 
und verständlich ist, einwirken könnten." 

Dieses - lehrreiche - Beispiel zeigt, dat3 auch gegen solche 
wilde Abwerbungsrnefhoden trotz der derzeitigen Arbeitsmarkt -
situation 'mit Erfolg etwas unternommen werden kann. 
Wir möchten daher unsere Mitglieder bitten', doch vor allem 

auch Fach- und Tagespresse aufmerksam zu verfolgen und uns 
eklatante Fälle', die selbstverständlich d'as übliche Mal) ganz be -
sonders überschreiten müssen, im einzelnen mitzuteilen. 

Verlängerung der Amtszeit der Betriebsräte 
auf 3 Jahre (201) 

(gr) Die Fraktion der CDU/CSU hat dem Bundestag einen Ent -
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Betriebsverfassungs -
gesetzes vorgelegt. Der Entwurf will die Amtszeit der Betriebs -
räte von 2 Jahren auf 3 Jahre verlängern. Die neue Vorschrift 
Soll aber noch nicht- für die Amtszeit und die Neuwahl der bei 
Inkrafttreten des Gesetzes amtierenden Betriebsräte gelten. Das 
Inkrafttreten ist zum 1. 1. 1965 vorgesehen', so datj die Amtszeit 
der zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Betriebsräte noch 
mit Ablauf von 2 Jahren nach Amtsbeginn auslaufen wird. 

Keine Pflichtgrenze für Arbeiter (202) 

Der Sozialpolitische Ausschuf3 des Bundesrates hat sich dafür 
ausgesprochen, bei der Rentenversicherung für Arbeiter keine 
Pflichtgrenze einzuführen, und die Pflichtgrenze für die An -
gestellten auf das dreieinhalbfache der Bemessungsgrundlage 
(das sind gegenwärtig 2000,— DM) zu erhöhen, also zu dynami -
sieren. Das stimmt mit den ursprünglichen Vorschlägen des 
Arbeitsministeriums überein. 

BEILAGENHINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Scandinavian Airlines 

System (SAS) bei. Wir bitten unsere Leser um Beachtung. 

Sozialversicherung 

Versicherungspflicht: Kommanditisten (203) 

(gr) Mit der Versicherungspflicht von Kommanditisten hat sich 
ein rechtskräftiges Urteil des Landessozialgerichts Baden-Würt -
temberg vom 22. 2. 1963 - Nr. L 4 b K r. 23 16/23 18/59 - befaft. 
Der Leitsatz lautet: 

„Die von Ihrer Kommanditgesellschaft beschäftigten Komman -
ditisten unterliegen nicht der Versicherungspflicht, wenn sie mit 
Zustimmung aller Gesellschafter tatsächlich geschäftsführend 
tätig sind, ohne dabei von dem Komplementär oder von Be -
schlüssen der Gesellschaft abhängig zu sein." 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Arbeitgeberzuschuß (204) 

Verweigerung bei Arbeitsunfähigkeit durch eigenes grobfahr -
lässiges Verhalten. 
(gr) Ein Arbeitnehmer, der im Betrieb trotz ausdrücklichen Ver -
bots eine Kreissäge benutzt und sich dabei vedetz+, ganz 
gleich, ob die Ben'utzu'ng der Säge zu dienstlichen oder privaten 
Zwecken erfolgte, hat die durch dien Unfall verursachte Arbeits -
unfähigkeit durch eigenes grobfahrlässiges Verhalten selbst ver -
schuldet. Er hat für die Zeit der Arbeitsunfähigkeiit keinen An -
spruch auf den ArbeitgeberzuschuF) zum Krankengeld. 
Zu diesem Ergebnis kam das Bundesarbeitsgerichf im Prozel 

eines in einer Schlosserabteilung beschäftigten Schlossers, der 
trotz Verbotes an einer Kreissäge Holz geschnitten und sich 
dabei so schwer verletzt hatte, dal3 er fast 4 Monate arbeits -
unfähig war. Er hatte keinen Anspruch auf den ihm vom Arbeit -
geber verweigerten ZuschuF zum Krankengeld und wurde mit 
der dahingehenden Klage abgewiesen. (Urteil des Bundesarbeits -
gerichts vom 25. 6. 1964 - 2 a ZR 121/63.) 

Kündigung wegen längerer Krankheit (205) 

(gr) Die Kündigung eines sechzigjährigen Arbeitnehmers, der 
4 1 / 2 Jahre dem Betrieb angehört und dem, wie der Arbeitgeber 
weil), eine Kur gem. § 1236 RVO genehmigt ist, ist rechtsunwirk -
sam, auch wenn der Arbeitnehmer vorher verhältnismäf3ig lange 
Zeit, im Jahre 1962 und 1963 insgesamt 87 Tage', arbeitsunfähig 
erkrankt war. Denn dem Arbeitgeber ist unter solchen Umständen 
zuzumuten, bis zum Ablauf der Kur zuzuwarten und darnach 
festzustellen, ob der neue Arbeitsversuch des Klägers erfoig -
reich verläuft. Nur wenn dies wider Erwarten nicht der Fall sein 
sollte, könne der Arbeitgeber am Arbeitsverhältnis möglicher -
weise nicht mehr länger festgehalten werden. (Arbeitsgericht 
Lörrach, Urteil vom 19. 11. 1963 - 1 Ca 703/63.) 

(206) 
Anrechnung anderweitigen Verdienstes 
des Arbeitnehmers bei Verzicht auf Arbeits -
leistung mit Fortzahlung des Arbeitslohnes 

(gr) Wird einem Arbeitnehmer gekündigt und er zugleich unter 
Forfzahlung der vereinbarten Vergütung bis zum Ablauf der 
K'ündigungsfrisf beurlaubt', 'so mul) er sich grundsätzlich den 
innerhalb dieses Zeitraumes erzielten anderweitigen Verdienst 
anrechnen 'lassen. 

Eine Abweichung von dtesem im § 615 Satz 2 BGB fest -
gelegten Grundsatz bedarf einer ausdrücklichen und zweifels -
freien Vereinbarung. Diese Ver'ei'nbarung hat- grundsätzlich der 

2 

is 
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Arbeitnehmer zu beweisen. (Urteil des Bundresarbei+sgerichf vom 
6.2. 1964 - 5 a ZR 93/63.) 

(207) 
Krankengeldzuschuß für die Zeit einer Kur 

(gr) Gemä1 § 1 Absatz 1 Satz 1 des Krankengeldzuschu1-
gesetzes ist der Arbeitgeber zur Zahlung eines Zuschusses zu 
den Leistungen aus der gesetzlichen Kranken- oder Unfallver -
sicherung verpflichtet, wenn der Arbeiter infolge Krankhef'i an 
seiner Arbeitsleistung verhindert (Arbeitsunfähigkeit) ist. 

Das Arbeitsgericht Stade hat in seiner Entscheidung vom 
24. 1. 1964 - Ca 344/63 - besonders herausgearbeitet, dat) an 
den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit während einer Kur strenge 
Anforderungen zu stellen sind, damit ein Anspruch auf Kranken -
geldzuschuf) begründet werden kann. 

In dem der Entscheidung zugrund -e liegenden Fall war der al's 
Arbeiter bei der Beklagten beschäftigte Kläger von der Landes -
versicherungsanstalt wegen eines Asthmaleidens zur Kur ver -
schickt worden. Für die Zeit des Kuraufenthaltes wurde ein 
Ubergangsgeld gezahlt. Die 40K hatte wegen Fehlens ärztlicher 
Unterlagen die Arbeitsunfä'higkeitsbesche'inigung des Klägers 
widerrufen. 

Der Kläger nahm mit der Klage die Beklagte auf Bezahlung 
des Arbeifgeberzuschusses zum Krankengeld für die Dauer der, 
Kur in Anspruch. In den'Entscheidungsgründen führte das Ge -
richt u. a. aus: 

Dem Kläger steht ein Anspruch gegen die Beklagte auf Zah -
lung des Zuschusses zum Krankengeld gemät) § 1 Krankengeld -
zuschut)geset-z nicht zu, da er seine Arbeitsunfähigkeit während 
des Kuraufenfhaites nicht nachgewiesen hat. Das Krankengeld -
zuschuf)gesetz setzt u. a. eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähig -
keit voraus. Das vom Kläger vorgelegte Attest lät)t aber nicht 
eindeutig erkennen, dat) der Kläger während des Kuraufenthalfs 
arbeitsunfähig gewesen ist. Es ist lediglich eine Arbeitsunfähig -
keit für den Fall des Nichtantritts der Kur bescheinigt worden. 
Abgesehen davon kann eine solche nachträgliche Bescheinigung 
nicht zum Beweis dafür herangezogen werden, del) für einen 
zurückliegenden Zeitraum eine Arbeitsunfäbgikeit bestanden' 
habe. 

Dem Arbeitgeber ml.115 vor Antritt einer Kur möglich sein, bei 
Zweifeln an der Richtigkeit des Attestes eine weitere Begut -
achtung durch den zuständigen Vertrauensarzt herbeizuführen. 
Diese Möglichkeit besteht bei einem nachträglich vorgelegten 
Attest nicht. Der Kläger hat nicht nachgewiesen, daf er während 
der Kur arbeitsunfähig gewesen ist. Die Klage war daher abzu -
weisen. 

(208) 
Keine Nachsendung von Arbeitspapieren 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(gr) Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses mu13 der Arbeit -
geber dem Arbeitnehmer die in seinem Besitz befindlichen 
Arbeitspapiere, insbesondere Steuer- und Versicherungskarte, 
ausfolgen. Der Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, diese 
Papiere dem Arbeitnehmer zu überbringen oder nachzusenden, 
sofern nicht zwischen ihnen etwas entsprechendes vereinbart 
worden'is+. Es ist Sache des Arbeitnehmers, sich die Papiere zu 
holen. Der Arbeitgeber ist nur verpflichtet, sie - soweit er -
forderlich - auszufüllen und zu unterschreiben' und sodann 
bereitzuhalten und auszuhändigen. 

Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Kammer Köln, 
in seinem Urteil vom 18. 12. 1962 (8 Sa 392/62) nachdrücklich 
hervorgehoben. Insbesondere hat das Gericht darauf hinge -
wiesen, dat) es sich hierbei um eine sogenannte ,HoIschuld 
handelt, der Arbeitnehmer also selbst das Erforderliche tun 
müsse, um sich in den Besitz der Pap'i'ere zu setzen. Das gilt 
auch dann, wenn der Arbeitnehmer wegen Vertragsbruches 
fristlos entlassen worden Ist, so daf ihm die Pap{iere bei der 
Kündigung nicht ausgehändigt werden können. Eine Nachsen -
dung der Papiere kadi, auch nicht aus einer nachwirkenden Für -
sorgepflicht des Arbeit g ebers hergeleitet werden. 

Vervielfültigen leicht gemacht 
Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen 

Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 
und unerreicht wirtschaftlich auf 

Und die Umschläge können Sie auch damit 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 

O/,\JG 1 BERLIN 42, Wolframstr. 87-91" 

Steuerfragen 

Steuererklärungen - Abgabefrist 1 (209) 

(sr) Die Frist für die Ab'gabe der Steuererklärungen' für das, 
Jahr 1963 (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe -
steuer, und Umsatzsteuer) wur d e fü r a ll e St euer pfli c hti gen , di e 
ihre Steuererklärungen durch einen Steuerberater oder Steuer -
bevollmächtigten bearbeiten lassen, auf den 30. 9. 1964 fest -
gelegt. 

• Beförderungssteuer— 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 

(210) 

(sr) Im gesamten Werkerkehr wurde ein Beschlul) des Bundes -
verfassungsgerichts vom 2.6. 1964— Az: BvL 23/62 - mit Uber -
raschung zur Kenntnis genommen. Entgegen verschiedener Kom -
mentare, die davon prachen, dat3 alle Unternehmen Rückzah -
lungsansprüche gegen die Finanzämter anmelden können, die 
Rechtsmittel gegen Beförderungsfeuerbescheide eingelegt haben, 
und dat3 darüber hi'nausgehend die gesamte Grundlage der Be -
steuerung des Werkfernverkehrs durch den Spruch des Bundes -
verfassungsgerichts hinfällig sei, stellen wir folgendes fest: 

Die gesetzliche Grundlage der Besteuerung des Werkfern -
verkehrs ist der § 11 des BefStG. In § .11 des BefStG ist fesf -
gelegt, dat5 die Berechnung der Steuer nach ‚Toninenkilometer' 
erfolgt. Dieser Begriff bedarf der näheren Erläuterung. Der Ge -
setzgeber hat diese Erläuterung nicht selber vorgenommen, 
sondern im Verkehrsfinanzgesetz von 1955 die Bundesregierung 
ermächtigt, die nähere Bestimmung der im Beförderungsteuer -
gesetz verwendeten Begriffe und den Umfang der Besteuerungs -
grundlage für die Beförderungsteuer vorzunehmen. Die Bundes -
regierung machte hiervon in § 20 der BefStDV dahingehñd Ge 
brauch, dat) sie vorschreibt, dat3 der Berechnung nach Tonnen -
kilometern die Eisenbahritarifentfernung zugrunde zu legen ist. 

Diese Bestimmung wurde durch einen Grof5händler im Rechts -
mittelverfahren angegriffen. Das Finanzgericht Rheinlaind-Pfalz 
hatte Bedenken, ob die Bestimmungen des Verkehrsfi,nanzge -
sefzes mit dem Grundgesetz übereinstimmten und legte die 
Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Das 
Bundesverfassungsgericht s t e llt e nun i n se i nem Sp ruc h f es t, d a F , 
die Ermächtigung des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955 nicht 
ausreicht, um dem Begriff ‚Tonnenkilometer' einen Inhalt zu 
geben, wie seitens der Bundesregierung in § 20 des BefStG 
geschehen. Damit ist die Berechnung der Tonnenkilometer nach 
der Eisenbahntarifentfernung fehlerhaft. Es bleibt nunmehr dem 
Gericht oder einem neuerlichen Akt der Gesetzgebung vor -
behalten, den Begriff Tonnenkilometer neu auszulegen, d. h. eine 
andere Berechnungsgrundlage zu finden. 
Nach unserer Auffassung hat der Beschk,l) d e s Bundresver_ 

fassungsgerichf s folgende Wirkungen: 
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a) in allen Fäl l en, in denen Beförderungsteuerbescheide rechts -
kräftig sind, hat der Steuerpflichtige keine Möglichkeit mehr, 
gegen die in Rechtskraft erwachsenen Bescheide etwas zu 
unternehmen. 

b) Soweit Bescheide durch Einiegung von Rechtsmitteln nicht 
rechtskräftig geworden sind, kann die Finanzverwaltung die 
auf einer falschen Berechnungsgrundlage ergangenen Be -
scheide berichtigen. Es ist ein Erla des Bundesfinanzministe -
riums zu erwarten, wonach eine andere Berechnungsgrund -
lage (möglicherweise die tatsächlich gefahrenen Strafen -
kilometer) gewählt wird. Die Höhe der Besteuerung wird sich 
im Einzelfall verschieben - wir möchten annehmen, in der 
überwiegenden Zahl zugunsten der Steuerpflichtigen - in 
gewissen Fällen (wenn die Straenkilomeferen+fernung länger 
ist als die Eisenbahnenffernung) auch zu ungunsten des 
Steuerpflichtigen. Allerdings sind wir hier vorläufig auf Ver -
niufungen angewiesen, Einzelheiten bleiben einer neuerlichen 
gesetzlichen Regelung bzw. Rechtsprechung vorbehalten. 

c) Die Beförderungsteuerpflicht ais solche ist nicht weg -
gefallen. Deswegen werden auch in Zukunft - entgegen 
anderslautenden Kommentaren - Beförderungsteuerbescheide 
ergehen. Diese Bescheide werden aufgrund der unter b) 
geschilderten neuen Berechnungsgrundlage erfolgen. Die Ein -
zelheiten der Ausgestaltung dieser Berechnung ist ebenfalls 
noch nicht bekannt. 
Wie wir soeben von der OFD München erfahren, wurden die 

Finanzämter inzwischen angewiesen, bis zum Vorliegen eines 
klärenden Erlasses des Bundesfinanzministeriums keine Beförde -
rungssteuerbescheide für Betriebe mit Werkfernverkehr zu er -
lassen. Insofern können wir die Beantwortung der Frage, ob es 
sinnvoll ist, gegen neue Beförderungssteuerbescheide Wider -
sprüche einzulegen, bis zum Vorliegen dieses Erlasses zurück -
stellen. Wir berichten wieder im nächsten Heft unserer Ver -
bandszeifung. 

(211) 
Anderung grundsteuerlicher Vorschriften 
(sr) Im Bundesgesetzb!atf, Teil I, Nr. 28, vom 16. Juni 1964, 
Seite 347, ist ein Gesetz zur Änderung grundsteuerlicher Vor -
schriften vom 10. .Juni 1964 verkündet. Durch dieses Gesetz 
werden die §§ 12a bis c des Grundsteuergesetzes ersatzlos ge -
strichen. 

Die Möglichkeit, für unbebaute baureife Grundstücke und für 
Grundstücke mit Gebäuden, die durch Kriegseinwirkung völlig 
zerstört oder infolge von Kriegssachschäden nicht mehrbenutz -
bar sind, höhere Sfeuerme1zahlen anzuwenden, ist damit nicht 
mehr gegeben. Nach Art. 2 des Anderungsgesefzes tritt diese 
Wirkung mit dem 1. Januar 1963 in Kraft. Ober nähere Einzel -
heiten geben wir auf Anfrage gern Auskunft. 

Steuerliche Privilegien der Genossen -
schaften-Verfassungsbeschwerde (212) 

(sr) Das Bundesverfassungsgericht hat durch einen Beschlufl vom 
5. Mai 1964 - I BvR 365/60 - die von einer Anzahl G.rof -
handelsfirmen gegen die §§ 3-35 der Körperschaftsteuer -
Durchführungsverordnung 1958 erhobene Verfassungsbeschwerde 
zurückgewiesen. 

Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dafI es sich bei 
der KSIDVO in der Fassung vom 8. 8. 1959 nicht um ein Gesetz 
handelt, welches selbständig anfechtbar ist, sondern um eine 
blo1e Bekanntmachung. Demzufolge richtet sich die Verfassungs -
beschwerde dem Grunde nach gegen die KSfDVO von 1955, so 
daij wegen der einjährigen Ausschluffrisf für die grh , ebung einer 
Verfassungsbeschwerde ein Angriff auf die KStDVO nicht mehr 
möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht vertritt die Auf -
fassung, da( die Neufassung der KStDVO gegenüber der alten 
Regelung von 1955 keine neue Beschwer bietet, da die Ände -
rungsverordnung nur so unbedeutende Änderungen aufweise, 
da1I eine wetfbewerbsmäf3ige Benachteiligung der Beschwerde -
führer gegenüber den Genossenschaften über das schon bisher 
gegebene Ma( hinaus nicht gegeben sei. 
Das Verfahren wurde also aus rein formalen Gründen - ohne 

Würdigung des vorgelegten-reichhaltigen Tatsachenmaterials - 

erledigt. Der Grofhandel ist nunmehr wieder allein darauf an -
gewiesen, für gleiche Wetfbewerbsvoraussetzungen zwischen 
Genossenschaften und nicht genossenschaftlich organisierten 
Unternehmern bei den Beratungen der Reform des Genossen -
sdhaftsrechtes einzutreten. 

AFA-Neuregelung bei Gebäuden (213) 

(sr) Durch ein Gesetz zur Neuregelung der Absetzung für Ab -
nützung bei Gebäuden vom 16. Juni 1964 BSIBI. 1964/1, S. 384 
wird sowohl die normale AfA bei Gebäuden nach § 7 ESIG als 
auch die erhöhte AfA für Wohngebäude nach § 7b EStG grund -
legend umgestaltet. 1. 

Die gesetzliche Grundlage für die normale Absetzung für 
Abnützung bei Gebäuden finden Sie nunmehr in den neu in den 
§ 7 EStG eingefügten Absätzen 4 und 5. Absatz 4 behandelt die 
Neuregelung der linearen AfA, Abs. 5 die Neuregelung der 
degressiven AfA bei Gebäuden. Vorschriften über die erst -
malige Anwendung der Neuregelung finden Sie in § 52, Abs. 4 
EStG. 

Ferner sieht das Gesetz eine Neufassung der Vorschriften 
über besondere Vergünstigungen für Wohngebäude vor. Der 
einschlägige § 7b EStG wurde ebenfalls völlig neu gefa13f, er 
enthält im wesentlichen eine Einschränkung sowohl hinsichtlich 
des Ausmafes der Begünstigungen als auch hinsichtlich der be -
günstigten Objekte. 
Nachdem Sie d'en Text jederzeit im oben zitierten Bundes -

steuerblaft und in zahlreichen Veröffentlichungen in der Fach -
presse nachlesen können, glauben wir, uns auf diese allgemeinen 
Hinweise beschränken zu können. Bis ins e i nzelne gehende 
Kommentierungen der neuen Vorschriften finden Sie in der 
Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Wirtschafts -
recht und Arbeitsrecht „Der Betriebe Nr. 23 vom 5. Juli 1964 von 
Amtsrat Herbert Längsfeld, Bonn und in der Ausgabe A der 
„Deutschen Steuerzeitung" Nr. 13 vom 1. Juli 1964 von Ministe,-
rialrat Hans Görbing, Bundesfinanzministerium. 

Reisekosten fü Auslandsreisen (214) 

(sr) Bekanntlich können bei Auslandsreisen gemälI Abschnitt 119 
der Einkommensteuer-Richtlinien Pauschbefräge für Unterkunft 
und Verpflegung in Anspruch genommen werden, soweit nicht 
Einzelnachweise geführt werden. 

Die Höhe der Tagesgeldsätze richtet sich einmal nach der 
Ländergruppe und wird fernerhin der Höhe nach in Anlehnung 
an Reisekosfensfufen für Bundesbeamte differenziert. Eine kürz -
liche Erhöhung dieser Tagesgeldsätze für Bundesbeamte gibt 
AnlafI darauf hinzuweisen, da(5 die gleichen Erhöhungen auch 
aufehalb des öffentlichen Dienstes in, Rahmen des Abschnittes 
119, Abs. 4 EStR ab 1.7. 1964 gelten. 

Es gelten demnach folgende Pauschsä+ze: 

iN 

Einkünfte bezw. Gesamtarbeitslohn 
im Kalenderlahr 

einem Bundes. 
beamtenvergleich -
bar, der In folgen -
de Reisekosten -

stufe faut 

Landergruppe 

A l B 

nicht mehr als 

mehr als 

DM 

,, 

6000, — 

6000, — 

aber nichtmehr als ,, 12000, — 

mehr ais ,, 12000,— 

IV 

li 

la 

50,-

65,-

85,- 

40,-

50,-

65,— 

Die Tagegelder gelten sowohl die Kosten der Verpflegung als 
auch die Kosten der Unterbringung ab. 
Zur Ländergruppe A zählt neuerding s -auch Polen, so daF nun -

mehr folgende Länder unter die Ländergruppe A fallen: 
Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Belgien ), 

Belgisch-Kongo, Birma, Bolivien, Brasilien, Ceylon, Chile, China, 
Costarica, Cypern, Dominikanische Republik, Äquador, Frank -
reich * ), Franz. Aquadonial-Afrika, Franz. Wesfafrika, Ghana, 
Griechenland, Grot5bnitannien ), Guatemala, Haiti, Honduras, 

4. 



Nr. 8/19. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL August 1964 

Hongkong, Gidiein, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Italien 4), Jamaika, 
Japan, Jordanien, Jugoslawien 4), Kambodscha, Kanada, Kenia, 
Kolumbien, Kuba, Kuweit, Laos, Libanon, Liberia, Lybien, Malaya, 
Marokko, Mexiko, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Nordirland, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Salvador, 
Saudi-Arabien, Singapur, Sowjetunion, Sudan, Südkorea, Süd -
vietnam, Syrien, Thailand, Tunesien, Türkei, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Staaten vo n A mer ik a . 

Für die mit 4) gekennzeichneten Länder gelten folgende Son -
derregelungen: 
Belgien: Die Tagegelder der Ländergruppe A sind zu kürzen 

a) bei Geschäftsreisen nach Brüssel und Antwerpen um 10 0 /0,. 
b) bei Geschäftsreisen nach allen übrigen Orten in Belgien um 
200/o. 

Frankreich: Die Tagesgeldsätze der Ländergruppe A gelten un -
gekürzt für Reisen nach Paris, Marseille, Strasbourg, Versailles, 
Fontainebleau, Roquencourt, Bretigny sur Orne sowie den 
Orten der Riviera von der ifal. Grenze bis Cannes. Bei Reisen 
nach allen übrigen Orten in Frankreich sind die Pauschsätze 
um 200/0 zu kürzen. 

Grof5britannien: Die Tagesgeldsätze gelten voll für London, bei 
Reisen nach allen übrigen Orten sind die Pauschsäfze um 20 0 /o 
zu kürzen. 

If alien: Die Sätze gelten ungekürzt für Reisen nach Rom, Genua, 
Mailand, Neapel, den Orten der Riviera von der franz. Grenze 
bis La Spezia sowie nach sämtlichen Orten in Sizilien. Bei Rei -
sen nach allen übrigen Orten in Italien sind due Pauschsätze 
um 20 0 /o zu kürzen. 

Jugoslawien: Die Tagesgeldsätze der Ländergruppe A sind um 
200/6 zu kürzen, jedoch werden mindestens die Sätze der 
Ländergruppe B gewährt. 

Nordirland: Es gelten die Sätze der Ländergruppe A, gekürzt 
um 20°/o. 

Zur Ländergruppe B gehören alle übrigen Länder. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Europa-Seminar für 
Groß- und Außenhandelskaufleute (215) 

(so) Von der Abteilung AuF3enhandel unseres Landesverbandes 
ist geplant, im Zusammenwirken mit dem Europahaus in Schlier -
see ein 2- bis 3-fägiges Europa-Seminar durchzuführen. Bei 
dieser Gelegenheit sollen im Europahaus Schliersee von be -
rufenen Vertretern die zur Zeit wichtigsten Probleme der EWG 
behandelt und anschlief3end' zur Diskussion gestellt werden. Vor 
allem sollen dabei Fragen des Wettbewerbs, der Harmonisie -
rung auf dem steuerlichen und sozialrechtlichen Gebiet, der 
gemeinsamen Handels- und Währungspolitik, des Niederlassungs -
rechts u. a. behandelt werden. Da wir glauben, d1af es für jeden 
GroF3- und Auf3enhandelskaufmann dringend notwendig ist, sich 
rechtzeitig eingehend mit den Problemen des gemeinsamen 
europäischen Marktes vertraut zu machen, bitten wir diejenigen 
Firmen, die Interesse an einem solchen Seminar besitzen und 
einen Teilnehmer hierzu entsenden wollen, sich möglichst um -
gehend mit der Geschäftsstelle unserer Abteilung Aut3enhande! 
Nürnberg, Sandstr. 29, in Verbindung zu setzen. 

Verbandsnachrichten 

Sitzung des Ausschusses für Betriebs -
wirtschaft und Nachwuchsförderung (216) 

(la) Wie schon in den vorausgegangenen Sitzungen bericitefe 
Ausscliufvorsitzender Max Pongratz einleitend über die fort -
laufende Arbeit des IHK-Ausschusses „Bürokaufmann" und von 
der letzten Berufssdhul-Beiratssitzung - zwei Gremien, in denen 

Herr Pongratz die Interessen unseres Landesverband'es bzw. 
unserer Wirtschaftsgruppe Grot)handel vertritt. 
Nach einem ausführlichen U'berblick über die berufsfördernden 

Veranstaltungen der letzten Zeit befat3te sich der Ausschuf mit 
den weiteren Vorplanungen. Neben der Betriebswirtschaftlichen 
Arbeitswoche vom 21-25.9. in Nürnberg wurde für den Herbst 
erneut ein Aussprache-Abend für Lehrherren und Ausbilder im 
Grof3handel vorbereitet. Veranstaltungen dieser Art sollen dem -
nächst auch in Augsburg und Nürnberg stattfinden. 
Gegenstand eingehender Beratungen war auferdem die the -

matische Gestaltung der in unserer Ver'bandszeitschrift erschei -
nenden Lehrlingsbeilage, die nun bereits im 7. Jahrgang heraus -
kommt und nicht nur in unseren Mitgliedskreisen starke Beach -
tung findet, sondern auch von aut3erbayerischen Landesverbän -
den in hoher Auflage 'bezogen wird. 
Das Gremium befa13te sich daneben erneut mit dem Problem 

des Lehrlingsmangels im GrofhandeI und bekräftigte seine Auf -
fassung, dat3 eine ständige Aufklärung über den Beruf des Grot3-
handelskaufmanns notwendig sei. Es wurde daher eine Neu -
auflage unseres Lehrlingsprospekfes beschlossen und eine brei -
tere Streuung als bisher (neben der Verteilung auf die Berufs -
beratungsstellen der Landesarbeitsämter) vorgesehen. 

Diskutiert wurden ferner aktuelle Fragen des Wettbewerbs im 
Grot3handel. 

Ernennung (217) 

Robert M a r g u li s, Bundestagsabgeordneter der FDP und 
Präsidialmitglied unseres Gesamtverbandes des Deutschen Grot3-
und Aut3enhandels in Bonn, ist von d'en Regierungen der 6 EWG -
Länder auf Vorschlag der Bundesregierung zum neuen deutschen 
Mitglied der EURATOM-Kommission ernannt worden. Er über -
nimmt dieses Amt für die restliche Mandatsdauer des ausge -
schiedenen Botschafters Krekeler bis Ende 1965. 

Verkehr 

Auswirkungen der neuen Postordnung (218) 

(sr) Die neue Posfordnung 'trat am 1. 8. 1964 in Kraft, wir berich -
teten Ihnen darüber in Artikel 189, Heft 7/64, unserer Verbands -
zeitung. Eine Fülle von Änderungen berühren unmittelbar die 
verschiedenen Vers'endungsarfen der G.ro 't3handelsbefriebe, und 
zwar stellen sie vielfach eine Schlechterstellung der Postbenut -
zer gegenüber der bisher gültigen Regelung dar. 
Wir wollen uns ein möglichst genaues Bild über die Auswir -

kungen der neuen Postordnung in der Praxis verschaffen, um 
damit immer wieder auf Mit3stände hinzuweisen und Änderungs -
vorschläge machen zu können. Wir bitten Sie daher, uns kurze, 
prägnante und konkrete Beispiele aus der Praxis Ihrer Betriebe 
zugänglich zu machen. 

Auswirkungen der neuen Postordnung 
auf den Auslandspostverkehr (219) 

(so) Bekanntlich ist nach der neuen Postordnung ab 1.8. für 
Einschreibse'ndungen und Luftpostsend-ungen folgende Änderung 
vorgesehen: 
1. Einschreiben 

Nur noch bei Briefen, Postkarten, Blindensendungen und 
Päckchen zulässig; also z. B. nicht mehr bei Drucksachen und 
Warensendungen. 

2. Luftpost 
Nur noch bei Briefen, Postkarten, Blindensendungen, Päck -
chen, Postanweisungen und freigemachten Paketen zulässig. 
Es gibt also z. B. keine Drucksachen oder Warensendungen 
mit Luftpost mehr. 
Aufgrund zahlreicher Beschwerden über die aut3erorderttiich 

nachteiligen Auswirkungen dieser neuen Bestimmungen in der 
Postordnung für d'en Luftpost- und Einschreibeverkehr mit dem 
Ausland haben wir uns mit den zuständigen Stellen der Deutschen 
Bundespost in Verbindung gesetzt und festgestellt, dat3 diese 
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neuen Vorschriften für den Einschreibe- und Luftpostverkehr 
nur für das Inland gelten. Bezüglich des Austandspostverkehrs 
bleibt es auch bei Einschreiben und bei Luftpost bei den bis -
herigen Bestimmungen. 

(220) 
Die Telefongebührenerhöhung - was nun? 

(p) Wir haben - ebenso wie unser Gesamtverband - vor der 
endgültigen Entscheidung der Bundesregierung bzw. der kürz -
lichen Bundestagsdebatte nachdrücklichsf und unter besonders 
ausfühlicher Darlegung der speziellen Situation des Grofhandels 
bei den zuständigen Steilen gegen die Telefongebührenerhöhung 
protestiert, leider ohne Erfolg. Wir werden selbstverständlich 
weiter auf eine Oberprüfung der Gebührenerhöhung dringen, 
und besonders auch für eine grundlegende Sanierung der Bun -
despost eintreten. So wie die Dinge gelaufen sind, können wir 
uns jedenfalls, das sei offen ausgesprochen, einfach des Ein -
drucks nicht erwehren, dat1 die aul3erordentliche zusätzliche Be -
lastung der Wirtschaft und ganz besonders des GroF1handels 
durch die nunmehr wirksam gewordene Erhöhung der Telefon -
gebühren hauptsächlich auf politisch-taktischen lJberlegungen 
beruht und jedenfalls in diem jetzigen Ausmat1 hätte vermieden 
werden können. 

Nun wo die Würfel - zumindestens vorläufig - gefallen sind, 
bleibt nichts übrig, als die erforderlichen Konsequenzen zu 
ziehen, d. h. geradezu in einem Akt der Notwehr den Telefon -
verkehr soweit nur möglich, rigoros einzuschränken. 
Wir sind uns zwar völlig klar darüber, daf gerade der GraF)-

und Au1)entsandel nach der ganzen Eigenart seines Geschäfts 
weitgehend auf jeden Fall auf das Telefon angewi e sen ist und, 
„koste es was es wolle", auch weiterhin und laufend es intensiv 
benützen muF. 

Gleichwohl sollte sich auch jeder Grof3 1 händler genau über -
legen, inwieweit die Art seines Betriebes vor allem folgende 
MaFna'hmen zuläF5t: 
1. Einführung von Mal3nahmen zur Kontrolle der Abrechnungen 

der Bundespost. 
2. Möglichste Vermeidung von Auswärtsgesprächen. 

3. Möglichste Einschränkung von Auswärtsgesprächen. 
4. Einschränkung von Stadtgesprächen. 

5. Sofortiges Kassieren der Gespräche bei Fremdbenutzern in 
angemessener Höhe. 

Zu Ziff. 4 empfehlen wir Ihnen, Ihre Angestellten anzuweisen, 
bei Gesprächen aul1erhalb des Ortsverkehrs auf eine Verkürzung 
der Sprechzeiten hinzuarbeiten. Sie kann dadurch erreicht wer -
den, dat) der Besprechungsstoff vor dem Anruf sorgfältig ge -
danklich vorbereitet wird, und daf beispielsweise bei telefo -
nischen Bestellungen die genauen Daten vorher zusammen -
gestellt werden. Auf diese Weise sind Gesprächspausen zu 
vermeiden und das Telefongespräch wird auf das tatsächlich 
sachlich notwendige Zeitmal) beschränkt. 

Telefonverkehr mit dem Ausland (221) 

(so) Hinsichtlich der diesbezüglichen Beschlüsse des Bundes -
kabinetts sind uns ebenfalls bereits Beschwerden aus Aul5en -
handeiskreisen zugegangen. Unsere Erkundigungen ergaben, dat1 
mit Ausnahme der Grundgebührenerhöhung sich due geplanten 
Bestimmungen ebenfalls nicht auf den Telefonverkehr mit dem 
Ausland auswirken werden. In den Au s führungsbestimmungen 
(Verwaltungsanweisungen) zu § 1 der Postordnung heil1t es: 

„Die Postordnung gilt für den innerdeutschen Postverkehr. Sie 
wird auch auf Auslandssendungen angewandt, soweit im Welt -
postvertrag und d'en dazu gehörigen Abkommen nichts anderes 
bestimmt Ist." 
Änderungen im Auslandspostverkehr könnten daher erst ein -

treten, wenn die Bestimmungen des Weltpostvertrages und der 
dazu gehörigen Abkommen geändert werden. Vorläufig ist jeden -
falls eine Änderung der Gebühren im Auslandsverkehr weder 
bei Luftpost- und Einschreibesendungen noch beim Telefonver -
kehr vorgesehen. 

Gewerblicher Güterfernverkehr (222) 

(p) Im Bundesanzeiger vom 4. Juli 1964 ist die am 6. Juli in Kraft 
getretene Verordnung TSF Nr. 5/64 veröffentlicht, durch die die 
allgemeineii Bestimmungen für die Ausnahmetarife und Fracht -
begünstigungen im R'eichskraftwagentarif geändert werden. 

Sie kann von der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr, 
Frankfurt am Main -Hausen, Königsberger Strafe 1, bezogen 
werden. 

Telexverkehr mit Uruquay (223) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: -

Am 1.8. 1964 wird der Telexverkehr mit Uruquay aufgenommei 
werden. Damit wird der letzte südamerikanische Staat in das 
Welt-Telexnetz einbezogen. Der Verkehr wird über eine Funk -
linie nach Südamerika abgewickelt und werktags von 11.00 bis 
02.00 Uhr wahrgenommen. Au s kunft über die Telexteilnehmer in 
Uruquay erteilen gebührenfrei die zuständigen Auskunftsstellen 
des Telexdienstes. Die Telexverbindungen werden bei der Telex -
vermifflung Hamburg unter der Rufnummer 02084 angemeldet. 
Die Gebühr für eine Verbindung von drei Minuten Dauer beträgt 
36,— DM. Für jede weitere Minute oder Teile davon wird ein 
Drittel dieses Betrages erhoben. 

Inlandsporto nach den Niederlanden (224) 

(so) Briefe nach den Niederlanden bis zum Gewicht von 
20 Gramm, Postkarten und Postkarten mit Antwortkarfe'n brau -
chen mit Wirkung vom 1. 8. 1964 an nur mit dem Inlandsporto 
freigemacht zu werden. Wie das Bundespostministerium im Bun -
desanzeiger Nr. 133/64 vom 23. 7. 1964 mitteilte, gilt diese Be -
stimmung auch für Wes+berlin. 

Kreditwesen 

Kredite für Abwasserreinigung 
und Luftreinhaltung (225) 

(p) Auch für gar manche un s erer Mitgliedsfirmen dürfte interessant 
sein, dat) der bayerische Staat nunmehr für die Errichtung, Ver -
besserung und VergröFerung von Abwasserreinigungsanlagen 
(nicht zum Bau von Kanalisationsanlagen!) sowie für die Errich -
tung von Luftreinhalfungsanlagen an Unternehmen der gewerb -
lichen Wirtschaft Darlehen vergibt, wenn an der Förderung dies 
Vorhabens ein volkswirtschaftliches oder sonstiges erhebliches 
öffentliches Interesse besteht. 

Die Darlehen werden zum Nennwert ausgezahlt. Der Zinssatz 
beträgt, je nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des An -
tragstellers, 4 oder 5°/o jährlich einschlie1lic'h aller Provisionen 
und sonstigen Nebenleistungen, lediglich due Hausbank kann 
eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,1 0 /o und die Landes -
anstalt für Aufbaufinanzierung eine solche von 0,5°/o berechnen. 
Die Laufzeit beträgt, ebenfalls je nach der wirtschaftlichen Lage 
des Antragstellers, 10-18 Jahre, wobei bis zu 2 filgungsfreie 
Jahre eingeräumt werden können. Die Rückzahlung hat in glei -
chen halben Jahresraten zu erfolgen. 

Die Darlehen sind nach bankmäf)igen Grundsätzen abzu -
sichern. Wenn dies nicht in vollem Umfang möglich ist, kann 
eine Bürgschaft unserer Kredifgarantiegemeinschaff in Anspruch 
genommen werden. 

Die Antragsfellung hat auf besonderem Formblatt über die 
Hausbank zu erfolgen. 

Großhandel ùnd 
Kreditgarantiegemeinschaft (226) 

(p) Wir haben bereits in Artikel 88'(Heft 3/64) unsere Mitglieder 
darauf aufmerksam gemacht, dat) der Höchstbetrag, bis zu dem 
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Programm des von der Kreditgarantiegemeinschaft des Handels in Bayern eine 
Bürgschaft übernommen werden kann, erhöht wurde. 

bayerischen Wirtschaftsfunks Demgemaf können jetzt für unsere Mitgliedsfirmen von der 
Kreditgarantiegemei'nschaft Kredite his zu einer Höhe von 
•DM 185000 verbürgt werden. In Ausnahmen Ist es jedoch, ge -
rade für Vorhaben des Grof3handels, auch möglich, noch höhere 
Kredite durch die Kreditgaranfiegemeinschaff verbürgen zu 
lassen. Damit dürfte diese Möglichkeit sicherlich für viele Mit-
glieder im Rahmen geplanter Investitionen interessant sein. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dafj bei Krediten von mehr 
als DM 100000 nach dem Bayer. Bürgschaffsgesefz die Zustim-
mung des interministeriellen Bürgschaftsausschusses eingeholt 
werden mu13, die erfahrungsgemäf meistens nicht unerhebliche 
Zeit in Anspruch nimmt. Es dürfte sich daher sehr empfehlen, 
möglichst frühzeitig sich mit unserer Kreditgarantiegemeinschaft 
(Anschrift: Mönchen 2, Briertner Str. 45, Tel. 59 4186) in Ver-
bindung zu setzen, die von uns beauftragt ist, allen interessier-
ten Mitgliedern jederzeit alle erforderlichen Auskünfte (auch 
über etwaige sonstige öffentliche Kreditprogramme) zu geben. 

31.8. 19.30 —20.00 Technischer Report - Neue Entwicklungen der Technik 

31. 8. 21.05— 21.15 
in 
Der 

Bericht und Kommentar 
Wirtschaftskommentar 

- 2. Pr. 

1.9. 18.30— 18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft fur Jedermann 
2.9. 
3.9. 

18.45-19.00 
17.45— 18.90 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

2. Pr. 
-2. Pr. 

4.9. 17.55-18.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
4.9. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche 
5.9. 16.55-17.00 Bilanz nach 

Aktienkurse 
Börsenschluß 
kritisch betrachtet 

7.9. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar 

- 2. Pr. 

- 2. Pr. 

8.9. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
9.9. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
11.9. 17.55-18.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
11.9. 
12.9. 

18.45-19.00 
16.55-17.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschlul3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

-2. Pr. 

Mittelstandskredite (227) 14.9. 20.00-20.45 Mit Robotern leben - Die Automation und ihre Folgen 
14.9. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar 

Die Privatbanken haben beschlossen, einen Sonderfonds von 
100 Mb. DM zu bilden und der Indusfriekredifbank AG (Aul3en-. 
stelle Bayern: München 2, Lenbachplatz 8, Tel. 55 46 85) zur Ver- 

15.9. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
16.9. 
17.9. 

18.45-19.00 
17.45-18.00 

Wirtschaft im Querschnitt 
Aus Bayerns Wirtschaft 

- 2. Pr. 
-2. Pr. 

fügung zu stellen. 18.9. 17.55— 18.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

Wi der Bundesverband des privaten Bankgewerbes mitteilt, 18.9. 
19.9. 

18.45-19.00 
16.55-17.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach ßörsenschluß 

21.9. 21.05-21.15 
Aktienkurse kritisch betrachtet 
Der Wirtschaftskommentar 

2. Pr. 

wird die Industriekreditbank den Betrag als Darlehen mit Lauf-
zeiten von bis zu acht Jahren an mittelständische Unternehmen 
ausleihen. An der Aufbringung des Fonds werden sich die drei 
Grofbanken, die zum Bundesverband des privaten Bankgewer-
bes gehörenden Regionalbanken sowie zahlreiche Privatbankiers 

22.9. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
23.9. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt -2. Pr. 
25.9. 17.55-18.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

und Spezialbanken beteiligen. 25. 9. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche 
26.9. 16.55-17.00 Bilanz nach 

Aktienkurse 
Börsenschlut3 
kritisch betrachtet 

- 2. Pr. 

Mit der Darlehens-Laufzeit entspricht das private Bankgewerbe 
Wünschen vieler kleiner und mittlerer Betriebe, die in zuneh-
mendem MaFe längerfristige Mittel besonders zum Zwecke der 

- 2. Pr. 

Außenhandel Rationalisierung benötigen. Die Tilgungsfristen sollen nach Mög -
lichkeit dem Abschreibungssystem für die Investitionen ange -
nähert werden. 

Mit dieser Aktion führt das private Bankgewerbe seine Be -
mühungen um die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft 
fort. Der Anteil dieser Gruppe des Kredi.tgewerbes an den im 
Miltelstandsbericht der Bundesregierung erfafl+en Krediten kleiner 
und mittlerer Unternehmen beträgt, wie der Bundesverband des 
privaten Bankgewerbes berichtet, rund 4001o. * 

Die Industriekreditbank wird die Kredite im allgemeinen zu 
einem festen Nominalzins von 6 1 / 2 0 /0 bei 990/o Auszahlung zur 
Verfügung stellen. Das entspricht einer effektiven Verzinsung 
von rund 6 8 / 4 0/0. Die Mittel werden den Kreditnehmern für eine, 
wie erwähnt, bis zu 8 -jähriger Laufzeit bei -in der Regel 4 Frei -
jahren zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Kredite sollen 
500000 DM nicht überschreiten. Die Kreditnehmer können also 
während der gesamten Laufzeit mit einem festen Zinssatz und 
vom Beginn der Rückzahlung ab auch mit festen Raten kalku -
lieren. 

Durch die Einschaltung der lndusiriekreditbank wollen die pri -
vaten Banken gewährleisten', daf bei der Bearbeitung der Kredit -
anträge gleiche Mafstäbe zugrunde gelegt werden. Die In -
dustriekreditbank verfügt auferdem über grofe Erfahrungen im 
Bereich des langfristigen Investitions ' kred'its für den Mittelstand. 
Die Genieinschaftsalçtion wurde durch die zunehmende Nach -
frage mittelständischer Unternehmen nach Investitionskrediten 
mit einer etwa 8 -jährigen Laufzeit ausgelöst. Die privaten Banken 
wollen durch die relativ lange Laufzeit und den niedrigen Zins 
den Unternehmen die Möglichkeit zur verstärkten Eigenkapital -
bildung geben. 

Kreditanträge - mit möglichst vollständigen Unterlagen - 

nimmt die Industriekreditbank AG, Au1enstelleMünchen, Mün -
chen 2, Lenbachplatz 3, Tel. 554685, entgegen. Die einzelne 
Hausbank wird nach Ansicht des Bundesverbandes des privaten 
Bankgewerbes gern bereit sein, entsprechende Kreditanträge 
an die Industriekreditbank AG weiterzuleiten. 

Meldepflicht über den direkten 
Kreditverkehr mit dem Ausland 

Der Bundesminister für Wirtschaft gibt bekannt: 

(228) 

Bei den von, der Bundesbank veröffentlichten ‚wichtigen 
Posten der Zahlungsbilanz' unterliegt die Position ‚Restposten' 
seit längerer Zeit starken Schwankungen, deren Ursachen nicht 
zuverlässig beurteilt werden können. In dieser Position sind Zah -
lungsvorgänge enthalten, die bislang statistisch nicht erfaff wor -
den sind. 
Abweichend von der Regelung für die Kreditinstitute besteht 

für die Firmen der Wirtschaft bisher nur eine vierteljährliche 
Meldepflicht über den Stand ihres direkten Kredifverkehrs mit 
dem Ausland. Um eine bessere Information über die direkten 
Kreditbeziehungen zum Ausland zu erhalten, soll durch eine in 
Vorbereitung befindliche Verordnung der Bundesregierung die 
Vierteljahresmeldung in eine Monatsmeldung umgewandelt wer -
den. 

Auch die monatlichen Meldungen werden lediglich von den -
jenigen Firmen abzugeben, sein', die bereits jetzt der Melde -
pflicht nach § 62 der AuF1e'nwfrfschaftsverordnung unterliegen. 
Der Bereich der in die Fragen einbezogenen Kreditbeziehungen 
wird auf Grund der mit der bisherigen Quartalsmeldung gesam -
melten Erfahrungen erweitert werden. Bundesregierung und 
Bundesbank erwarten von der Neuregelung eine bessere Trans -
parenz der Zahlungsbilanz. 

Zollsenkungen auf Waren in Zollaufschub -
lagern nur bei rechtzeitigem Antrag (229) 

(so) Waren, die sich In Zollaufschublagern befinden; gelten zoll -
rechtlich als verzollte Waren, für die lediglich die Einrichtung 
der Eingangsabgaben aufgeschoben worden ist. 
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Aus diesem Grunde wirken während der Lagerung eintretende 
Änderungen in der Höhe von Zollsätzen sich auf die aufescho -
bene Zollschuld nicht aus. Für in Zollaufschublagern befindliche 
Waren , können mithin die Zölle noch bis zu fünf Jahren unter 
Zugrundelegung derjenigen Sätze entrichtet werden, die im 
Zeitpunkt der Einlagerung galten. 

Der Lagerinhaber ist somit vor Zo'llerhöhurigen geschützt, je -
doch nicht ohne weiteres vor Zollherabsetzungen. Um ihn.nic'ht 
schlechter zu stellen als den Inhaber der früheren Zollgutlager, 
sieht das Zollgesetz von 1961 die Möglichkeit vor, bei Zoll -
änderungen, die während der Lagerz'eif in Kraft treten, die neuen 
Zollsätze auf die in 'Zollaufsctiublagern befindlichen Waren an -
zuwenden. Hierzu bedarf es eines Antrages des Lagerinhabers 
beim Lagerzo-llamt. 

Ein Interesse an der"Steilung eines solchen Antrags ist ver -
stndlicherweise nur bei Zollsenkungen gegeben. Anträge auf 
Anwendung neuer niedriger' Zollsätze müssen mithin bei jeder 
Binnenzollsen'kung' und Herabsetzung ei,es AuF)enzollsatzes ge -
stellt werden, sofern die Waren zum Absatz auf dem Inlands -
markt bestimmt sind. 

Die Zollämter überprüfen daraufhin den Lagerbestand bei 
Inkrafttreten der Zollsenkung und berechnen die Zollschuld neu. 
Derartige Anträge müssen möglichst frühzeitig eingereicht wer -
den, da eine Feststellung des Lagerbestandes am Stichtag immer 
schwieriger wird, je weiter dieser Tag zurückliegt. 
Wir dürfen' unsere Mitgliedsfirmen besonders Im Hinblick auf 

die Auswirkungen der ab 1. Juli 1964 in Kraft getretenen kon -
junkturpolitischen Zollsenkungen auf die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Antragstellung für Zollsenkungen auf Waren in 
Zollaufschublagern aufmerksam machen. 

Vom 1. 8.64 an kein Paß mehr für Reisen 
nach Spanien ' (230) 

(SO) im Reiseverkehr mit Spanien wird vom 1. 8 . 1964 an der 
Pafzwang aufgehoben. Wie das Auswärtige Amt am 27.7. 1964 
mitteilte, können Deutsche als Touristen bei einem Aufenthalt 
bis zu drei Monaten auf,er mit einem gültigen ReisepaF oder 
Kinderausweis auch mit einem gültigen Personalausweis der 
Bundesrepublik Deutschland über die zugelassenen Grenzstellen 
nach Spanien ein- und wieder ausreisen. Sie müssen dabei ledig -
ich, wenn sie keinen Paf vorweisen, an der Grenzstelle aine 
,,Besucherkarte vorlegen. 

Die Besucherkarte ist bei den deutschen Reisebüros und 
Aufomobilclubs oder an den spanischen Grenzsteilen kostenlos 
zu erhalten. Die Bundesrepublik hat eine gleiche Regelung 
bereits mit zahlreichen anderen europäischen Ländern getroffen. 

Der Außenhandel im Juni 1964 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden im 
Juni 1964 von der Bundesrepublik Deutschland e'inschlieflich 
Berlin (West) Waren im Werfe von 4932 Mill. DM importiert 
und für 5402 Mdl. DM exportiert. Das wardr in der Einfuhr 
15,5 0 /o (unter Ausschluf der Auslandsb-ezüge von Rgierungs -
gütern sogar nahezu 29 0 /o) mehr als in' Juni des Vorjahres. Da -
gegen hat der Ausfuhrwert im gleichen Zeitabschnitt um 22,8°/o 
zugenommen. Dabei müfi allerdings berücksichtigt werden, daf 
der Juni 1963 besonders wenig Arbeitstage hatte. Auch der Ver -
gleich mit den Ergebnissen vom Mai dieses Jahres wird durch 
die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen beeinträchtigt. Get 
genüber dem Vormonat ist'die Einfuhr um 12,4°/o, die ,Ausfuhr 
um 5,4°/o gestiegen. 

Junger Diplomkaufmann 
(volksdeutscher UngarnflOchtling), ledig, 

sucht nach soeben erfolgreich an der Betriebswirtschaftlichen 
Fakultät der Universität München abgelegtem Examen ausbau -
fähige Anfangsstellung im Groß- od.Außenhandelsbetrieb. 

Angebote erbeten on die Hauptgeschäftsstelle des Landesverbandes. 

Die AufenhandeIsbilanz'schloI im Juni 1964 mit einem Aktiv -
saldo in Höhe von 468 Mill. DM ab gegenüber einem Ausfùhr -
überschul3 von 126 Mill. DM im Juni 1963 und 738 MiJL DM im 
Mai 1964. 

Im ersten Halbjahr 1964 erreichte die Einfuhr einen Wert von 
27,4 Mrd. DM und lag damit um 7,60/o über, der Einfuhr der 
gleichen Vorjahreszeit mit 25,5 Mrd. DM. Nach Ausschaltung der 
Auslandsbezüge von Regierungsgütern errechnet sich eine Zu -
nahme des Einfuhrwertes um rund 14°/o. Die Ausfuhr stellte sich 
im ersten Halbjahr 1964 auf 31,8 Mrd. DM und' übertraf den 
Wert der entsprechenden Vergleichszeit des Vorjahres von 
27,4 Mrd. DM uni 15,90/o. Die Auf3en'handeisbilanz schloli im 
Zeitraum Januar/Juni 1964 mit einem Ausfuhrüberschufs von 
4,4 Mrd. DM ab g e genüber 1,9 Mrd. DM1963. 
Aus diesem Ergebnis des ersten Halbjahres 1964 läF1t sich nach 

den bisherigen Erfahrungen über die Entwicklung unseres Auf3en -
handels im Verlauf eines Jahres der Schlufi ziehen, dat3 bis zum 
Ende 'dieses Jahres mit einem Gesam+einfuhrvolumen von min-! 
destens 55-56 Mrd. DM gerechnet werden kann. Da auf der 
Ausfuhrseite ebenfalls mit einer weiteren Steigerung zu rechnen 
ist, dürfte das Gesamtexportvolumen im Jahre 1964 u. U. 65 bis 
66 Mrd. DM erreichen, so da1 der Exportüberschuf im Jahre 
1964 insgesamt etwa 10 Mrd. DM erreichen dürfte. Abgesehen 
von einem so aufergewörhnlich hohen Exportüberschuf, würde 
das Gesamtvolumen unseres Au1entrandels etwa 120 Mrd. DM 
erreichen und damit erneut die auferorcfentliche Bedeutung des 
Auf,enhandels für unsere Volkswirtschaft und für den Wohlstand 
der Bevölkerung in der Bundesrepublik nachdrücklidhst unter -
streichen. 

Japan sucht Verbindung 
mit deutschen Importeuren 

(so) Aus Japan liegen uns zur Zeit Angebote für folgende Waren 
vor: 

Kissendecken, Schals, Kofkissenüberzüge, Stolas, Gummi -
und Kunststoffsandalen, Musiktruhen, Feuerzeuge, Spielwaren, 
Alben u. a. 

Interessenten wollen sich mit der Geschäftsstelle unserer Ab -
teilung Aufjerthandel, Nürnberg, Sandsttraf,e 29, in Verbindung 
setzen. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

zum 44 -jährigen Berufsjub i läum Fräulein Christin1 GroF, Direk -
frice der Abteilung Herstellung kosmetischer und fachchemischer 
Präparate in unserer Mitgliedsfirma Süddeutsche Lieferzentrale 
für die Toilettenartikel-Branche Lieglein & Co.' KG, Augsburg; 

zum 40 -jährigen Berufsjubiläum 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Keller & Kalm -
bach, Eisenwarengrof,handlung, München, Herrn Eugen Uebej -
hoer als Reisevertreter bei seiner Firma; 

zum 25 -jährigen Berufsjubiläum 

dem verdienten Mitarbeiter 'unserer Mitgliedsfirma Eisen-Fuchs 
GmbH, Eisenwarengrofrhandlung, Stuttgart, Zweigniederlassung 
München, Herrn Max We if3, als Verkau'fsgruppenleiter bei 
seiner Firma; 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Wilbert Keller,' 
München, Herrn Kurt H e n f s c h e I, als Reisender bei seiner 
Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Mannesmann -
handel-Süd GmbH, Münch'en, Herrn Prok. Josef B aye r. 

Carl Betz, Augsburg - 70 Jahre 

Herr t Cari Berz, der 't'litinhaber unse r er weit über den süd'-
deutschen Raum hinaus bekannten Mitgliedsfirma Siller & Laar, 
Eisen- und Eisenwarengrof,'handlung, Augsburg, begeht am 
30. August 1964 den 70. Geburtstag. 
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Als Sohn des EisengroF1händlers Kommerzienrat Mathias Berz 
in Augsburg geboren, traf er 1910 in die väterliche Firma ein, 
die er seit 1930 zusammen mit seinem Bruder Dr. Ludwig Berz 
leitet. Die enorme Weiterentwicklung des Unternehmens zu der 
heutigen Gröt)e und zu dem Ansehen, das der Name Siller & 
Laar allerorts genieff, ist ein im Familienteam von Carl Berz 
rniterworbenes Verdienst. Bei aller persönlichen Bescheidenheit 
und Zurückhaltung sieht er seit Jahrzehnten aktiv den Organi-
sationen des Grothand'els zur Verfügung. So vertritt er den 
Grot)'handel im Kuratorium des Vereins für Berufsförderung im 
Handel, ist Mitglied des Verwaltungsrats unserer Kreditgarantie - 

und Geschäftshäuser im Zentrum der Stadt, mit insgesamt ca. 
260000 cbm umbauten Raum zur Verfügung. 

Das Unternehmen ist mit der oberbayerischen Wirtschaft eng 
verbunden und hat an dem Wiederaufbau nach dem Krieg durch 
Lieferung von Eisen, Eisenwaren, Gut) und Stahlbauten regen 
Anteil genommen. 

Trotz der grot)en, persönlichen Inanspruchnahme ist Herr 
Dr. Hubert Kustermann noch in einigen Ehrenämtern tätig. Wir 
gratulieren dem Jubilar auch an dieser Stelle herzlichl 

gemeinschaft und - sehr aktives - Mitglied des Verkehrs- Friedrich Maser, Nürnberg - 75 Jahre alt 

ausschusses unseres Landesverbandes. Weiter gehört der Jubilar 
dem Vorstand des Bundes Deutscher Eisen- und Mefallwaren-
Grot)händler, Essen, an, ist Mitglied des Verkehrsausschusses 
des Gesamtverbandes des Deutschen Grof3- und Auf)enhandels, 
Mitglied des Verkehrsausschusses der Industrie- und Handels-
kammer Augsburg und seit 1961 Vertreter des Grof1handels im 
Verladerausschuf 1 der Tarifkommission für den Güterfernverkehr. 
Als Vorstandsmitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse Augs-
burg arbeitet Carl Berz ebenso für weitreichende Belange mit 
wie in weiteren Gremien unseres Landesverbancfes und der In-
dustrie- und Handelskammer Augsburg. Sein Bemühen um Ästhe-
tik und zweckmät)ige Formgestaltung auch in den scheinbar 
kleinen Dingen des Lebens brachte ihm die Berufung in den 
Beirat des Arbeitskreises für industrielle Formgebung im Bun- 

Senator Friedrich Maser, Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma 
C. Müller S. 18, Nürnberg, Bärenschanzstrat)e 2 und langjähriges 
Vorstandsmitglied unseres Landesverbandes, konnte am2l.7. 1964 
in erstaunlicher Rüstigkeit sein 75. Lebensjahr vollenden. 
Nach Jugendjahren in Nürnberg und dem Abitur am dortigen 

Melanchthon -Gymnasium folgten Lehrjahre in Braunschweig und 
Hamburg. Nach geleisteter Militär-Dienstzeit wagte der ziel -
strebige junge Friedrich Maser den Sprung über den ,,grot)en 
Teich", um 3 Jahre lang kaufmännisch in den USA tätig zu sein. 
Ein Jahr Auslandsaufenthalt in Paris schiot) sich an. 1914 trat 
Friedrich Maser in das elterliche Geschäft ein, das ihn aller -
dings nach 6 Wochen aufgrund seiner Einberufung zum Kriegs -
dienst wieder freigeben mut)te. Mit verdienstvollen Auszeich -
nungen, dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse, dem bayerischen 
Militärverdienstorden und dem Württembergischen Friedrichs -
orden 1918 aus dem 1. Weltkrieg zurückgekehrt, trat er nun zum 
2. Male in die elterliche Firma ein, die ihm bald Prokura erteilte 
und ihn 10 Jahre später als Teilhaber aufnahm. Die völlige Zer -
störung der bisherigen Lebensarbeit durch Kriegseinwirkung 
stellte Friedrich Maser 1945 vor neue, schwere Aufgaben. Mit 
selbstvertrauender Tatkraft ging unser Jubilar an den Wieder -
aufbau des Unternehmens, das heute über die Grenzen von 
Stadt und Land hinaus als potente Fachgrot)handlung bekannt ist. 

desverband der Deutschen Industrie. 
So kann man denn mit Fug und Recht sagen, dat) Herr Carl 

Berz mit ganzer Kraft und seinen hervorragenden Fähigkeiten 
nicht nur seinem hoch angesehenen Unternehmen, sondern im 
wahrsten Sinne des Wortes der Allgemeinheit dient. Dat3 der so 
überaus jung gebliebene Jubilar dazu auch weiter bei bester 
Gesundheit noch lange in der Lage bleibt, das wünschen wir 
ihm und uns. Möge er darüber hinaus auch genügend Zeit und 
Mul3e für die schönen Dinge des Lebens finden, denen er stets 
so aufgeschl o ssen gegenüber steht. In diesem Sinne und an 

Seinen klugen Rat und seine durch lange Jahre gesammelte 
dieser Stelle unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Erfahrung hat Friedrich Maser neben seinem Betrieb stets auch 
der gesamten Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Das spiegelt 

Wilhelm Kaiser, Memmingen - 70 Jahre alt sich in der vielseitigen ehrenamtlichen Tätigkeit wider: 1932 bis 
1936 und 1950-63 Handelsrichiertätigiceit, 1934-45 Vorsitzen -Der Mitinhaber und kaufmännische Leiter unserer Mitglieds - der des Deutschen Pappengrot)handels und gleichzeitig Var -

firma Schwäbische Glashandelsgesellschaft Kaiser & Haisermann sitzender des Nürnberger Einzelhandels, seit 1949 Beiratsmitglied KG, F!achglasgrot)handlung in Memmingen, Herr Wilhelm Kaiser, und seit 1951 Präsidial'mi+giied der Industrie- und Handels -
konnte in seltener Rüstigkeit seinen 70. Geburtstag feiern. 'kammer Nürnberg, seit 1953 Vizepräsident der Industrie- und 

Zunächst, nach seiner schulischen Ausbildung, als Bankkauf - 
Handelskammer Nürnberg. 1960 wurde Friedrich Maser als Ver -

mann in Memmingen und München tätig, übernahm er im Jahre treter des Grot)handels in den Bayerischen Senat gewählt, dem 
1928 die kaufmännische Leitung der von seinem älteren Bruder er noch heute angehört. Senator Maser ist aut)erdem seit 1933 zusammen mit Herrn Haisermann im Jahre 1923 gegründeten 

Kirchenvorsteher und Mitglied der Evang.-Luth. Gesamtkirchen -
Schwäbischen Glashandelsgesellschaft. An dem raschen Aufstieg verwaltung. Seine mit Ernst und grot)em Verantwortungsgefühl 
des jungen Unternehmens hatte der Jubilar hervorragenden An - wahrgenommene Tätigkeit im Dienste des Allgemeinwohls und 
feil. Vor allem auch nach dem 2. Weltkrieg konnte sich das jetzt der Wirtschaft fanden ihre Anerkennung in der ehrenvollen Ver -
in der ganzen Branche hoch angesehene Unternehmen, be - 

leihung des Bundesverd'ienst'kreuzes 1. und 2. Klasse an Senator 
sonders auch dank der Initiative und der Tatkraft von Herrn Maser. Als langjähriges Mitglied unseres Landesverbandes und 
Wilhelm Kaiser immer weiter entwickeln. seines Vorstandes sowie als Mitglied des Fachausschusses des 
Wir wünschen dem Jubilar auch an dieser Stelle für die Zu - Fachzweigs Papier und Pappe unseres Landesverbandes hat 

kunft beste Gesundheit und noch viele glückliche und ge - sich Senator Maser stets für die Belange unserer Wirtschaftsstufe segnete Jahre. 
und unserer Organisation eingesetzt, wofür wir ihm auch an 
dieser Stelle herzlich danken möchten. 

Dr . Hubert Kusiermann, 65 Jahre 

Am 6. 8. 1964 vollendete Herr Dr. Hubert Kusfermann, persön-
lich haftender und geschäftsführender Gesellschafter unserer 
Mitgliedsfirma F. S. Kustermann, München, sein 65. Lebensjahr. 

Er nahm am ersten Weltkrieg teil, schlot) sein Studium mit 
Dr. rer. pal, ab und nach einer Volontär- und Lehrzeit bei der 
Firma Ravené Söhne, Berlin, traf er 1923 in die seit 1798 'im 
Familienbesitz befindliche Firma F. S. Kustermann, ein und erhielt 
1927 von den damaligen Inhabern Generalvollmacht. 

Aut)er der sozialen Fürsorge für die im Durchschnitt 700-800 
Im Betrieb Beschäftigten, betrachtete er es als besondere Auf-
gabe, den Aufbau des Unternehmens durchzuführen, das wäh-
rend des Krieges durch Totalschaden zerstört war. 

Aut)er dem notwendigen Maschinenpark stehen heute dem 
Unternehmen wieder Fabrikationsanlagen, Lagerhallen, Büros 

Für die weitere Zukunft wünschen wir dem Jubilar nochmals 
Gesundheit und alles erdenklich Gute. 

Luise Kempf - 25 Jahre Leiterin der Firma Jäkle, Nürnberg 

Unsere bedeutende Mitgliedsfirma Wilhelm Jäkle, Cherni -
'kalien-Grot)'handlung in Nürnberg, wird seit 25 Jahren von Frau 
Luise Kempf in vorbildlicher Weise geführt. Am 3. September 1939 
wurde ihr erster Ehemann, Herr Pickel, zum Wehrdienst ein -
berufen. Er fiel im Oktober 1941, so dat) die gesamte Verant -
wortung für die Firma während der schweren Kriegsjahre allein 
von Frau Kempf getragen werden mut)te. 
An der Seite ihres im November 1945 geheirateten zweiten 

Ehemannes war Frau Kempf maf ) geblich am Wiederaufbau der 
Firma nach dem Krieg beteiligt. Mit der Unterstützung treuer 
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und erprobter Mitarbeiter bewährte sich Frau Kempf bis zum 
heutigen Tag mit Charme und fraulichem Fingerspitzengefühl in 
dieser ausgesprochen ,männlichen' Branche, nachdem sie seit 
dem Tod von Herrn Robert Kempf im Mai 1959 wiederum alleini- 

schafters Aub gründete er aim 1. Januar 1933 mit seinem Bruder 
Herrn August Schaefer eine oHG; diese führt das alte Unter -
nehmen unter der Firma ‚Brüder Schaefer' bis heute weiter, 
einer Firma, die im Laufe der Jahre besten Klang in der südL 
deutschen Geschäftswelt gewann. Umfassendes fachliches Kön -
nen, kaufmännische Umsicht und Voraussicht, gesunde Unter -
nehmungslust und unermüdlicher Fleif zeichnen den Jubilar eus 
und erklären die grof)en Erfolge, deren er sich trotz der schwie -
rigen Zeiten im Laufe der Jahre erfreuen durfte. In harmonischer 
Zusammenarbeit mit seinem Bruder und unterstützt von einer 
Belegschaft, die sich der ständigen Fürsorge ihrer Chefs sicher 
ist und mit Eifer mitarbeitet, konnte der Jubilar des Unternehmen 
zu seiner heutigen grofen Bedeutung emporführen. Trotz seines 
vorgeschriftenen Alters ist Herr Schaefer euch heute noch mit 
seinem Bruder an der Spitze der Firma tätig, jetzt auch entlastet 
von den Junioren Alo und Peter Schaefer, den Söhnen des Herrn 
August Schaefer. 

Das Bild des Jubilars wäre nicht vollständig, wenn man nicht 
auch seine umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit erwähnen würde. 
In der Industrie- und Handelskammer Augsburg und in einer 
Reihe von Verbänden hat Herr Schaefer sich mit Rat und Tat für 
die Förderung der Wirtschaft im allgemeinen und für due Durch -
setzung der verschiedenen Grot3'handelsziele im besonderen ein -
gesetzt. Im Oktober 1959 wurde Herr Schaefer für sein ver -
dienstvolles Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
ausgezeichnet. 

Unser Wunsch ist, del3 Herr Alois Schaefer noch viele Jahre 
in geistiger und körperlicher Frische sein berufliches Wirken 
fortsetzen, aber auch der wohlverdienten Ruhe pflegen kann. 

ge Leiterin der Firma ist. 
Frau Kempf ist auch in unserem Fachzweig ‚Technische Chemi-

kalien' eine temperamentvolle und aktive Mitarbeiterin. Des-
halb entbieten wir ihr zugleich im Namen aller Fachkollegen 
einen besonders herzlichen Glückwunsch zu ihrem Jubiläum. 

50 Jahre Bernhard Kupsch, Würzburg 

In diesen Tagen konnte unsere Mitgliedsfirma Bernhard Kupsch, 
Lebensmiftelgrol 3 - und Einzelhandlung in Würzburg auf 50 Jahre 
ihres Bestehens zurückblicken. 

In einem Festakt im Gesandtenbau der Residenz, an dem die 
führenden Persönlichkeiten von Kirche, Staat und Wirtschaft 
teilnahmen', wurde die Bedeutung des Familienunternehmens 
und die Tüchtigkeit und Aufgeschlossenheit ihrer Inhaber ge-
würdigt. Auch der Vorsitzende unserer Bezi r ksgruppe Unter-
franken war bei dieser Grafulafionscour vertreten und über-
brachte die Wünsche unseres Verbandes. Wir dürfen aber auch 
mit diesen Zeilen nochmals die herzlichsten Wünsche zu diesem 
bedeutsamen Jubiläum zum Ausdruck bringen. 

Dfrekfor Josef Moerschell 40 Jahre im Hause Haniel 

Das Mitglied unseres Vorstandes, Herr Josef Moerschell, 
Direktor der Mitgliedsfirma Haniel GmbH in Aschaffenburg, be-
ging am 1.8. 1964 sein 40 -jähriges Dienstjubiläum. 

Der Jubilar, der zunächst als Bankkaufmann tätig war, kam im 
Jahre 1924 zur Firma Haniel, wurde im Jahre 1939 zum Proku -
risten ernannt und 1946 zum Geschäftsführer berufen. Herr 
Direktor Moerschell, der eine Reihe von Ehrenämtern in seiner 
Person vereinigt, ist wegen seiner fundierten Sachkenntnisse, 
die sich auch in schwierigen Situationen bewährten, sowie we-
gen der besonderen Aktivität und Gründlichkeit, mit welcher er 
alle Aufgaben und Probleme anfalt, hochangesehen. 
Wir beglückwünschen Herrn Direktor Moerschell auf diesem 

Wege noch einmal zu seinem Di'enstjubilä'um und wünschen ihm 

Otto Hieronymus Knobling, Würzburg t 
Am 23.7. 1964 verstarb im Alter von 67 Jahren Herr Otto 

K'nob'Iing, Seniorchef unserer Mitgliedsfirma Knobliing & Co., 
Texti'IwarengrofjhandIung in Würzburg. Der Verstorbene, der sein 
Unternehmen zu Blüte und Ansehen geführt hat, erfreute sich in 
den Grol3handeIskreisen gröfter Beliebtheit. Stets hilfsbereit 
und selbstlos setzte er sich für die Allgemeinheit ein und be -
kleidete innerhalb unseres Verbandes und der Industrie- und 
Handeskemmer eine Reihe von Ehrenämtern. 
Wir werden Herrn Knob'ling stets ein ehrendes Gedenken 

für seinen weiteren Lebenslauf alles Gute. 

Herr Wafter Paul, Ochsenfurt - 80 Jahre alt bewahren. 

Bertram Sachs, Nürnberg f 
Am 2. 8. 1964 ist Herr Bertram Sechs sen., Teithaber unserer 

Mitg'Iiedsfirma C. Sechs, GetreidegroF3hendIung und Import in 
Nürnberg, im Älter von 89 Jahren verstorben. 

Als Sohn des Firmengründers Kommerzienrat Carl Sechs tra 
der Verblichene schon bald in das väterliche Geschäft ein. Im 

Der Seniorchef unserer langjährigen Mitgliedsfirma Walter Paul,, 
Holzgrofhandlung in Ochsenfurt, Herr Walter Paul, konnte in 
diesen Tagen in bewundernswerter geistiger und körperlicher 
Rüstigkeit seinen 80. Geburtstag feiern. 
Wir übermitteln Herrn Walter Paul auch auf diesem Wege 

nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche. 

60jähriges Berufsjubiläum Alois Schaefer, Augsburg Jahr 1904 wurde er Teilhaber der Firme'. In über 60 -jähriger 
Tätigkeit führte er trotz aller Fährnisse und Rückschläge in der 
Kriegszeit des Unternehmen zu seiner heutigen Gröt3e und Be -
deutung. 

Bertram Sechs war Präsident und zuletzt Ehrenpräsident der 
Produktenbörse Nürnberg von 1866 e.V., die sein Vater mit -
gegründet hatte. Für seine hervorragenden Leistungen in der 
Ernährungswirtschaft wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 
und der Bayerischen Staatsmedaille in Silber ausgezeichnet. 

Alle die ihn kannten und somit auch wir, werden dem Ver -
storbenen stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Hans Schuhbauer, Bogen f 
Am 8. 7. 1964 ist der Mitinhaber unserer Mi'tgliedsfirma Bo -

gener Baustoffgrot3hendlung in Bogen, Herr Hans Schuhbauer, 
nach Ilangem, schwerep Leiden im Alter von 55 Jahren ver -
storben. 

Der Landesverband betrauert den Verlust eines treuen Mit-

Am 15. August 1964 konnte Herr Alois Schaefer, Seniorchef 
unserer Mitgliedsfirma Brüder Schaefer, Garn-, Kurz- und Mode-
warengrofhandlung, Augsburg, in bester Gesundheit auf eine 
60jährige Berufsarbeit zurückblicken. In diesen 60 Jahren hat sich 
ein vorbildliches und' erfolgreiches Unternehmer-Leben ent-
wickelt. 

Der Jubilar ist gebürtiger Schwebe. Seine Wiege stand in 
Eutingen in Württemberg. Nach der Schulentlassung entschied' 
'er sich für den Kaufmannsberuf; segne Wahl erwies sich als 
glücklich. Am 15. August 1904 trat er als Lehr l ing bei der 'Firme 
Friedrich 
31. März 

Erbe 
1912 

in Heilbro'rtn 
stand er in 

ein; vom 
Diensten 

1. 
der 

Januar 
Firma 

1909 
Ernst 

bis 
Bauer 

zum 
lin 

Reutlingen. Am 1. April 1912 übersiedelte er nach Augsburg, 
das für sein weiteres Leben seine Heimat wurde. Sein beruf-
liches Arbeitsgebiet fand er hier bei der Grofhandlung Neu -
burger & Lämmle Nachfolger. Dat3 er hier Hervorragendes 
leistete, beweist seine Aufnahme als Teilhaber dieser Firma em 
1. Juli 1922; nun konnte er seine unternehmerischen Fähigkeiten glieds, das unsere Arbeit zu schätzen wut3te. Wir werden Herrn 
zur Geltung bringen. Nach dem Ausscheiden seines Gesell - Schuhbauer stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Arbeitgeberfragen 

Beschäftigung von Jugendlichen an 
für erwachsene Arbeitnehmer 
arbeitsfreien Wochentagen (231) 

(gr) Nachdem das Bundesarbeitsgericht bereits am 12. 10. 1962 
eintsc:hiedrj hatte, daF jugendliche Arbeitnehmer gemäi § 10, 
Abs. 4 'Juendarbeitsschufzgesetz auch nach Einführung der 
5 -Tage -Woche an den für die erwachsenen Arbeitnehmer ar -
beitsfreien Wochentagen beschäftigt werden dürfen, soweit sie 
wegrr derArbeitszeitbesc'hränkung des Jugendarbeitsschutzge -
seizes ihre volle Arbeitszeit während der Arbeitstage nicht lei -
sten körnen, hat nun auch das Bundesverwallungsgerichf am 
8. Juli 1964 über die gleiche Rechtsfrage in den dort sell über 
2 Jahren anhängigen 3 Revisionsverfahren verhandelt. Vor dem 
5. Senat des Bundesverwalfungsgeric'hts fand eine sehr einge -
hende mündliche Erörterung des gesamten Rechtskomplexes in 
allen drei Verfahren staff. 

Dabei zeigte sich deutlich, dat) der Senat offensichtlich nicht 
bereit war, sich der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
ohne weiteres anzuschlieijen, dat) er aber ebenso auch Beden -
ken trug, sich die von der Gegenseite vertretene Rechtsauffas -
sung zu eigen zu machen. 

Dieser Eindruck wurde durch die eine Woche später am 
15. Juli 1964 verkündete Entscheidung bestätigt. Das Bundes -
verwaltungsgericht sah sich nämlich nicht in der Lage, die Sache 
selbst zu entscheiden, sondern hat gem. Art. 100 Grundgesetz 
dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 10, 
Albs. 4 Jugendarbeitsschutzgesetz verfassungswidrig ist. Alle drei 
Verfahren wurden bis zur Entscheidung des Bundesverfassungs -
gerichts ausgesetzt. 

In der mündlichen Begründung führte der Präsident des 5. Se -
nats aus, d ä 4 die Vorschrift des § 10, Abs. 4 Jugendarbeits -
schutzgesetz Satz I unbestimmt, ungenau und mif3verständlich 
sei. Nur aus diesem Grunde sei der heftige und nicht enden 
wollende Streit über die eine oder andere Auslegung überhaupt 
erst möglich geworden. Eine derartige Bestimmung könne aber 
nicht zur Grundlage von Verboten gemacht werden. Die For -
mulierung des Gesetzes sei so unvollkommen, daf der Senat 
sie für unvereinbar mit den Grundsätzen d'as Rechtsstaates und 
damit für verfassungswidrig halte, Gemäf) Art. 100 Grundgesetz 
könne das Bundesverfassungsgericht aus dieser Erkenntnis je -
doch nicht selbst die erforderlichen Schlüsse ziehen, sondern 
müsse diese Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entschei -
dung vorlegen. 
Wann das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, 1ä13t 

sich zur Zeit noch nicht voraussagen. Es mut) also erst diese 
Entscheidung abgewartet werden, ehe weitere Schlüsse ge -
zogen werden können. Für die Praxis bleibt zunächst nach wie 
vor die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 12. Okto -
ber 1963 maf)gebend. 

Leitsätze zur Herabsetzung des 
Schwerbeschädigtenpflichtsatzes (232) 

(gr) Der Vorstand der Bundesanstalt für Arbeitslosenvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung hat unter dem 27. Februar 1964 
Leitsätze veröffentlicht, die die Grundlage für eine einheitlicbe 
Handhabung der Bestimmungen des § 3 Abs. 5 SBG unter be -
rücksichtigung wirtschaftlicher Notwendigkeiten und sozialer Er -
fordernisse bilden sollen. 

Den wesentlichen Teil dieser Leitsäze gegen wir im folgen -
den wieder: 
Herabsetzungen des Pflichtsatzes sind zuzugestehen, wenn 
a) wichtige betriebliche Gründe dies erfordern; 
b) keine Möglichkeiten bestehen, durch betriebsorganisatori -

sche und beirrebstechnische Mat)nahmen die erforderliche 
Zahl von Arbeitsplätzen für Schwerbeschädigte einzurichten; 

c) dem Arbeitgeber die Erfüllung der Beschäftigungspflicht aus 
betrieblichen Gründen nicht möglich oder nicht zuzumuten 
ist, weil z. B. die Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwer -
beschädigte nur mit unverhältnismäfig hohem Aufwand in 
technischer und finanzieller Hinsicht möglich ist; 

d) dem Betrieb Schwerbeschädigte vom Arbeitserni nicht nach -
gewiesen werden können oder 

e) ein Oberhang an nicht benötigten oder nicht besetzbaren 
Pflichtplätzen verringert werden sol'. 

Ungünstige wirtschaftliche Ver,ältnisse eines Betriebes be -
gründen nicht eine Herabsetzuig des Pfiichtsatzes. Sie können 
in Härtefällen vom Arbeitgeber nur über einen Antrag auf Herab -
setzung oder Erlaf) der Ausgleichsabgabe geltend gemacht wer -
den. Hierbei ist von den Betrieben die gesetzlich festgesetzte 
Ausschlufjfrisf von einem Monat nach Bekanntgabe des Fest -
stellungsbescheides zu beachten. 
Wichtige betriebliche Gründe können u. a. beruhen auf 

a) der Eigenart der Produktion oder des Fertigungsverfahrens; 

b) anderen Sonderverhältnissen des Betriebes oder einer Be -
triebsabteilung (z. B. Besonderheiten der maschinellen Aus -
rüstung, Aufteilung und Eigenart der Arbeitsvorgänge, Ar -
beitstempo, Stückgröt)en und -gewichte); 

c) Umgebungseinflüssen (z. B. Einwirkung von Nässe, Staub, 
Lärm, Gas, gesundheitsschädlichen Stoffen); 

d) erhöhter Unfallgefahr. 
Bei den Entscheidungen soll der Betrieb als Ganzes be -

trachtet werden und eine Herabsetzung des Pflichtsatzes grund -
sätzlich für den Gesamtbetrieb erfolgen. Besonderheiten einzel -
ner Betriebsabteilungen, aber auch etwaige Möglichkeiten des 
Ausgleichs innerhalb des gesamten Betriebes zur Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht sind zu berücksichtigen. 

Anträge auf Herabsetzung des Pflichtsatzes müssen ausführ -
lich begründet sein und sind bei dem für den Sitz des Betriebes 
zuständigen Arbeitsamt einzureichen. 

Lohnkosten -
Die Bundesrepublik an der Spitze (233) 

(gr) Den beachtlichen Vorsprung der deutschen Lohnkosten 
gegenüber unseren EWG-Partnern macht die Untersuchung für 
das Jahr 1961 deutlich, deren Gesamtergebnis jetzt vorliegt. 
Danach waren in 13 untersuchten Branchen, die für unsere 

verarbeitende Industrie typisch sind, die Lohnkosten in Italien 
um 23 0 / 0 niedriger, in den Niederlanden um 19 o/, in Belgien 
um 14 
republik. 

und in Frankreich um 5 geringer als in der Bundes -

Die Lohnkosten je Arbeiter ste i gen in allen Ländern mit wach -
sender BetriebsgröFe. Sie sind in Betrieben mit über 1000 Be -
schäftigten meistens 10 bis 25°/o höher als in Kleinbefnieben 
mit 50 bis 100 Arbeitnehmern. In Frankreich und Italien ist die 
Kostenprogression bei Grot)betrieben höher als bei uns. 

Im europäischen Vergleich sind die Löhne in den Kleinbe -
trieben einer Branche jeweils unterschiedlicher als in den Grof)-
betrieben, sodaf) man bereits von einer Tendenz zur Harmoni -
sierung der Lohnkosten mit wachsender Betniebsgröf)e" sprechen 
kann. 

Das Lohnkostenniveau innerhalb der einzelnen Länder kann 
jedoch regional sehr verschieden sein: so werden für die mail -
sten Partnerstaaten innerhalb einzelner Branchen Differenzen an 
15 bis 200/o ausgewiesen. 

In Frankreich sind s o lche regionalen Kosfenunterschiede am 
höchsten. Sie machen vielfach 40 0 /o aus. 

Im graphischen Gewerbe und in der Fleischverarbeitung be -
stehen zwischen dem Pariser Raum und dem Süden sogar Span -
nen von über 500/0. 

Bereits 1961 hatte die Bundesrepublik eindeutig die kürzeste 
Arbeitszeit von allen EWG-Staaten. Frankreich und die Nieder -
lande verzeichneten die gröf)te Zahl von Arbeit s stunden im Jahr. 
Der Unterschied zur Bundesrepublik macht fast 60/0 aus. 
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Sozialversicherung 

September 1964 

Unfall beim Besuch der Berufsschule (234) 

(gr) Das Bundessozialgericht entschied, d'ai5 der Berufsschul -
besuch nach § 537 Nr. 11 RVO dem gesetzlichen Urtfallver -
sic'herungsschufz unterliegt. Als leistungspflichtiger Versiche -
rungshäger kommt jedoch nicht die für die betriebliche Tätig -
keit zuständige Berufsgenossenschaft, sondern der für den Sack -
kostenträger der Berufsschule zuständige Gemeinde-Unfailver -
sicherungsverband in Betracht. Gleichwohl wird empfohlen, del5 
die Unternehmer wie bisher auch derartige Unfälle ihrer ge -
werblichen Berufsgenossenschaft melden, die dann von sich aus 
gegebenenfalls die weitere Bearbeitung an den gemeinsamen 
Versicherungsträger abgibt (BSG, 31. 7. 1963 AZ 2 RU 181/51). 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Urlaubsrecht (235) 

(gr) Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 7. 2. 1964 -

5 AZR 54/62 - folgendes festgestellt: 
Wird in der Fünf-Tage-Woche mit 45 Arbeitsstunden der Ur -

laub zusamrnerfhängend und in vollem Umfang genommen, so 
sind - sofern nicht gültig kollektivr.ech'iliich oder einzelvertrag -
ich etwas anderes vereinbart ist - bei Arbeitern volle Urlaubs -
wochen mit dem Wochenlohin und die Urlaubstage', die in ange -
brochene Arbeitswochen fallen, mit je 9 und nicht md je 7 / 2 
Arbeitsstunden zu vergüten, wenn an diesen ohne Urlaub 9 
Stunden gearbeitet worden wäre. 

Bruttolohn-Urteile können vollstreckt 
werden (236) 

(gr) Leistet ein zur Zahlung eines Geldbetrages verurteilter 
Schuldner 'nicht, so kann die andere Partei einen Gertch-tsvoll -
zieher mil der zwangsweisen Eintreibung der Schuld beauftra -
gen, Ist der Schuldner Arbeitgeber und der Gläubiger Arbeit -
nehmer, so erhebt sich die Frage, wie zu.verfahren ist, wenn 
der Titel auf einen Brut+obe$rag lautet, der Arbei'inehmer aber' 
selbstverständlich nur Anspruch auf Erhalt des entsprechenden 
Nettolohnes hat. Das Burudesarbeifsgeric'hf hat hierzu in se,in;em, 
Urteil vom 14. 1. 1964 - 3 AZR 55/63 - (DB 1964, Seite 848) 
wie folgt entschieden: 
1. Ein auf Zahlung von Bruttolohn laufendes Urteil ist voll -

streckungsfähig. 
2. Ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung des Bruffolohnes, 

denn der Bruttolohn ist d-ie vom Arb e itgeber geschuldete 
Leistung; nur aus technischen Ewägungen werden Lohn -
steuer-. und Sozialversicherungsbeiträge gleich vom Lohn 
abgezogen. 

3. Versucht der Gerichtsvollzieher eine Brufiolohnforderung 
beim Arbeitgeber zu vollstrecken, so gibt es zwei Möglich -
keiten: 
a) Der Arbeitgeber weist dem Gerichtsvollzieher die Zah -

lung von Lohnsteuer an das Finanzamt und die Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen an die Sozialversiche -
rungsträger durch entsprechende Quittung nach, dann 
'mu1 der Gerichtsvollzieher i:nsoweit die Zwangsvollstrek -
kung einstellen. 

b) Kann der Arbeitgeber diesen Nachweis nicht erbringen, 
dann vollstreckt der Gerichtsvollzieher den Bru+tolohn -
betrag und in diesem Falle haftet der Arbeitnehmer ge -
genüber dem Finanzamt für die Lohnsteuer und gegen -
über den Sozialversicherungsbehörden für d'en Arbeit -
nehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge. 

Auftragsrückstand 
bei 

Teillieferungen 
Ein schwieriges administratives Problem, 
besonders bei großem Warensortiment. 

Auch hierfür bietet der 

oWO' 
Zeilendruck 

eine elegante, praktisch bewährte orga -
nisatorische Lösung. 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 IL mit Formular -

beispiel aus der Praxis. 

1 BE R LI N 42, Wolframstraße 87-91 

Entschädigung - Erziehungsbeihilfe (237) 

(gr) Ein Lehrling kann nicht neben der Entschädigung wegen 
unberechtigter Auflösung des Lehrverhältnisses zusätzlich Fort -
zahlung der Erziehungsbeihilfe verlangen. Die Entschädigung 
nach § 10 Muster-Lehrvertrag setzt ebenso wie die Vorschrift 
des § 628 BGB voraus, da1 ein Lehrverhältnis gelöst wurde. 
Danach kann entweder Entschädigung oder Fortzahlung der 
Erziehungsbeihilfe verlangt werden (LAG Düsseldorf, Köln, 
8.8. 1961). 

-- (238) 
Wirksamkeit von Kündigungserklärungen 
(gr) Zwei Entscheidungen, bei denen es d'arum ging, ob Erklä -
rungen gegenüber dem Arbeitsvertragsparfner als Kündigungen 
anzusehen sind oder nicht, zeigen wieder einmal deutlich, daf 
hier das Gebot absoluter Klarheit sehr wohl am Platze ist. In 
dem einen Fall sollte eine Arbeitnehmerin von einer Bohrma -
schine, an der sie schon einmal einen Arbeitsunfall er'litfe,n 
hatte, an einen anderen, für sie weniger gefährlichen Arbeits -
platz versetzt werden. Als ihr dies durch den zuständigen 
Abteilungsmeister eröffnet wurde, erklärte sie sofort, sie wolle 
lieber kündigen. Das Arbeitsgericht Essen entschied in seinem 
Urteil vom 31. 1. 1963 - 3 Ca 2899/62 -, dal5 die Arbeitne'h -
merin eine rechtlich wirksame Kündigungserklärung abgegeben 
habe. In der rechtskräftigen Entscheidung hei'i5t es: due Worte: 
dann kündige ich lieber" sind als Kündigung aufzufassen. 
Die weitere', hier interessierende Entscheidung ist ein Urteil 

des Arbeitsgerichts Stade vom 15. 11. 1963 - Ca296/63 -. 
Hier hatte es zwischen dem Arbeitgeber und einigen Arbeitneh -
mern eine Auseinandersetzung über die Lohnhöhe gegeben. 
Im Verlauf der Unte r haltung hafte der Unternehmer geäul5ert, 
die betreffenden Arbeitnehmer könnten ja gehen, wenn sie mit 
der getroffenen Regelung nicht einverstanden seien. Hier stellte 
die Kammer fest: Die Aui5erung des Arbeitgebers, der Arbeit -
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nehmer könne gehen, wenn es ihm nicht passe, stellt weder 
eine frisIgemàfe noch eine fristlose Kündigung dar". 

In den Gründen wurde weiter ausgeführt, da13 der Arbeit -
geber es seinen Mitarbeitern nur anheimgestellt habe, die Ar -
beitsstelle zu verlassen, 'wenn ihnen die dort gegebenen Be -
dingungen nicht zusagen. In diesen Worten könnte weder eine 
Ablehnung der Dienste noch eine Entlassung 'gesehen werden. 

Allg. Rechtsfragen 

Anderungen von Wertgrenzen in der 
Zivilgerichtsbarkeii / (239) 

(gr) Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 24. 6. 1964 einen 
Gesetzentwurf zur Änderung von Wertgrenzen in der Zivilge -
ric'hfsbarkeif angenommen und dabi die Wertgrenze für Revi -
sionen aufDM 15.000,— erhöht. Die Revisionsgrenze in der 
Arbeifsgerkhtsbarkeif soll dagegen bei 6.000,—,DM bleiben. -

Der Bundesrat hat indessen am 10. Juli 1964 beschlossen, 
hinsichtlich dieses Gesetzes den Verm-ittlungsausschul anzuru -
fen, und zwar dashelb, weil er due Zusfändigkeitsgrenze für die 
Amtsgerichte auf 2.000,— DM festgesetzt sehen möchte statt 
auf nur 1500,— DM, wie dies vorn Bundestag beschlossen wor-, 
den Ist. -s , 

Der Vermittlungsausschuf wird voraussichtlich erst im Herbst 
zusammentreten können. Unabhängig davon, wie die Lösung 
der umstrittenen Frage aussehen wird, steht dam-it fest, daf das 
Gesetz nicht - wie beabsichtigt - bereits am 1. 10. 1964 in 
Kraft•trefen kann. Dies wird vermutlich erst zum 1. Januar 1965 
möglich sein. 

EWG-Gerichtshof: Gemeinschaftsrecht hat 
Vorrang vor nationalem Recht (240) 

(so) Den Vorrang des nit dei Römischen Verträgen geschaffenen 
Gemeinschafts'rechts vor der nationalen Gesetzgebung hebt der 
Europäische Gerichtshof in einem am 15. 7. 1964 verkündeten 
lnterpretationsurtei'l hervor . Mit Nachdruck weist der Gerichts -
hof darauf hin,'da1 die Mitg'liedsstaa.fen -mit dem EWG-Vertrag 
- im Unterschied zu gewöhnlichen internationalen Verträgen - 

eine eigene Rechtsordnung geschaffen haben, die mit dem In -
krafttreten des EWG-Vertrages zu einem integralen Bestandteil 
der nationalen Rechtssystem -e geworden sei. 

Mit der auf unbegrenzte Zeit geschaffenen Gemeinschaft, die 
mit eigenen Institutionen und eigener Rechtspersönlichkeit aus -
gestattet sei, hätten die Mitgliedstaaten b'ewuM ihre souveränen 
Houheit s rehte begrenzt und eine Rechtsordnung geschaffen, die 
direktauf die Staaten und die Staatsbürger anwendbar sei. 

Berufsausbildung und 
-fördèrung 

Der neue Lehrling im Betrieb 1 , (241) 

(la) Die Ferien sind zu Ende. Für viele junge M'ersôh-en hat mit 
dem Eintritt in die Lehre der Ernst des Lebens begonnen. Das 
scheint uns der geeignete Zeitpunkt zu sein, erneut an die be -
sondere Verantwortung aller zu erinnern, denen Jungen und,-
Mädchen im Betrieb anvertraut sind. 

Ausbildung und Erziehung unseres 'kaufmännischen Nach -
wuchses ist heute zur lebensnotwendigen Aufgabe unserer Grol3-
handelsbetriebe geworden, wollen sie leistungsfähig bleiben. 
Die Leistungen aber können nur von Menschen erbracht werden 
die neben einer fundierten be'rufsfa'chlichen Ausbildung auch 
die nötigen c:harakferlichen Qualitäten auweisen. Lehrherren 
und Ausbilder, aber auch M-itarbeiter,..dfe neben den jungen 

Menschen am Arbeitsplatz stehen, sollten sich deshalb mit be -
sonderer Sorgfalt der Neulinge annehmen, ihnen den Übergang 
ins Berufsleben erleichtern und mit dazu helfen, dat) sie ihr nun 
verändertes Leben zwischen Familie und Arbeitswelt ohne 
Sc'hwierigkeifen einzurichten lernen. Das ist gerade für die heute 
von Umwelfeinflüssen besonders stark belastete Jugend nicht 
immer leicht. 

Die Begegnung mit der rauhen Arbeitswelt ruft nämlich nicht 
selten - im Gegensatz zur Bindung im eigenen Familienkreis, 
oder häufi auch mangels einer solchen - anf ä ngliche Bin -
dungslosigkeit auf den Plan. Erste Eindrücke werden dann kri -
tisch verwertet, Hemmungen durch übertrieben forsch -es oder 
allzu schüchternes Auftreten vertuscht. Dem kann allein nur mit 
Vertrauen und menschlicher Fürsorgel begegnet werden. Dazu 
kommt weiter auch die richtige Einführung in den Betrieb und 
seine Arbeitswelt. Wird unser ‚Neuer" auf Sinn und Zweck seiner 
ersten Aufgaben aufmerksam gemacht, so darf er ruhig erke n nen, 
dat) er nicht-nur Stift", sondern schon ein ' wenn auch kleines 
- Rädchen in der Maschinerie des Betriebsablaufs geworden ist. 
Welche Pflichten dabei von ihm erwartet werden, hat er nàtür -
fich längst rfahren: sie stehen nicht, nur im Lehrvertrag - auch 
der Lehrherr hat ie im Einführungsgespräch herausgestellt. Das 
'kann übrigens in der, heutigen Zeit, in der sich der Nachwuchs 
allzusehr seiner Bedeutung als Ma-ngef-waré' bewufyt ist, nicht oft 
genug geschehen. 

Nicht schaden kann es audh, dem jungen Menschen klar zu 
machen, dat) er nun seine Ausbildung beginnt, dat) diese Zeit 
des Lernens nicht dieselbe Entlohnung rechtfertigt, wie sie etwa 
Hilfsarbeiter .erhalfen. Auf sie nämli c h - man beobachtet es 
häufig - blicken junge Menschen nicht selten neiderfüllt. 
Die irrige Meinung, ohne Ausbildung schneller ans Geidver -
dienen zu kommen, ist erschreckend oft festzustellen. Ein Hin -
weis, dat) unsere Väter noch'für i-hre'Lehre zahlen mut)ten, ein 
erklärender Überblick über die Bedeutung eines erlernten Be -
rufs in unserer zukünftigen Wirtschaft kann hier ganz heilsam' 
sein. 

Sorgen müssen wir freilich nicht zuletzt auch dafür, dat) 
unseren Neuling eine gesunde Arbeitsatmosphäre, ein sauberer 
Kollegenkreis und gute Vorbilder umgeben. Bei der Wahl unserer 
Ausbilder können wir nicht genug Sorgfalt verwenden. Entschei -
dend ist nicht nur fachliche sondern auch menschliche Qualj -
fikation. Für den Ausbilder isf -es auf jeden Fall wichtig, Geduuld 
iu üben. Er mut) warfen können -- vorschnell selbst präenfierte 
Lösungen sind ebenso falsch wie entmutigender Tadel. 
Wer begriffen hat, was Ausbilden und Erziehen für d'en Men -

schen bedeutet, wird die richtige Einstellung zu seiner ver -
antwortungsvollen Aufgabe als Aüsbilder und Erzieher schnell 
gewonnen-haben. Er wird von sich aus bemüht sein, seine Aus -
bildefähigkeit ständig weiter zu vervollkommnen. Unser Land-es -
verb-and Ist bestrebt, durch Ausbilder-Veranstaltungen in Z-u -
s-a-mmenar'beif mit den Indus -tri -e- und Handelskammern hier 
weiterhin nachhaltige Unterstützung zu geben. 

.Unsere Lehrlingsbeilage - eine vorteilhafte 
Hilfe in der Lehrlingsausbildung ,(242) 

(Dr. L.)Im Laufe der Jahrzehnte hat sich in der Wirtschaft 1mmer 
mehr das Verständnis für die Notwendigkeit durchgesetzt, die 
praktische Lehre wohlüberlegt zu planen und zweckentsprechend 
durchzuführen. Jeder Betrieb benötigt heute einsatzfreudige und 
gufausgebildete Mitarbeiter. Der Nachwuchs wendet sich instei -
gendemMat)e dorthin, wo ihm die besten Ausbildungsmöglich -
keifen geboten werden. Unser Landesverband sieht daher eine' 
wichtige Aufgabe darin-, teine Mitglieder bei der Erziehung und 
Ausbildung eines guten Nachwuchses nach Kräften zu unter -
stützen. Es sei auf die Kurse, Sehiinare; Fachvorträge usw. ver -
wiesen, die den Firm -en immer wieder angeboten werden. 

Heute möchten wir uns -ere Mitglieder auf die Beilage ,,Der 
bayerische GroIhandeIsIehtIing" aufmerksam machen, die monat -
lich in 'unser Verbandsorgan eingelegt wird. Diese Beilage ver -
mittelt unserem kaufmännischen Nachwuchs Wissensstoff, Rat -
schläge und Anregungen und gehört daher in die Hände aller 
Ausbilder und Lehrlinge. 
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Die zweckentsprechende Weitergabe der Beilage kann in ver -
schiedener Weise erfolgen. Viele Lehrherren oder Ausbilder 
besprechen die Themen der monatlich erscheinenden Beilagen 
im betrieblichen Unterricht und geben die Beilage anschlieFend 
den Lehrlingen zum Lesen, damit das Gehörte besser haften 
bleibt. 
Andere Betriebe wiederum ziehen es vor, die Beilage bei 

ihren Lehrlingen in Umlauf zu geben. Wenn hier allerdings nicht 
durch Abfragen eine Kontrolle ausgeübt wird, besteht die Ge -
fahr, daF die jungen Leute die Beilage nicht oder nur flüchtig 
lesen. 

Die beste Methode scheinen uns diejenigen Lehrbetriebe ge -
funden zu haben, die für jeden Lehrling ein eigenes Exemplar 
der Beilage beziehen. Der Lehrling kann so die Aufsätze und 
Artikel für sich in aller Ruhe lesen und verarbeiten. Wenn sich 
dann noch eine Aussprache mit dem Ausbilder oder Lehrherrn 
anschlieFf, ist der Nutzen groF. 

Sehr viele unserer Mifgliedsfirmen praktizieren diesen Weg 
der ergänzenden Fortbildung seit langem mit gutem Erfolg. Der 
Beginn eines neuen Lehrjahres ist die beste Gelegenheit, auch 
in anderen Betrieben zu diesem System überzugehen. 
Unsere Lehrlingsbeilage kann im Abonnement bezogen werden. 

Der Einzelpreis für Mitglieder beträgt DM —,20, bei Mehrbezug 
werden Staffelpreise gewahrt. Bestellungen nimmt unsere Haupt -
geschäftsstelle, 8 München 2, Otlostrafe 7, entgegen. 

Verbandsnachrichten 

Aus der Arbeit unserer 
Erfahrungsaustauschgruppen (243) 

(la) Selbst die ‚Hundstage' der vergangenen Monate konnten 
unsere beiden Münchner Erfahrungsaustauschgruppen nicht da -
von abhalten, auf ihre regelmäFigen Zusammenkünfte zu ver -
zichten. Man wollte in der gegenseitigen Information kontinuier -
lich bleiben', man holte sich wieder diesen und jenen Rat vom 
Kollegen, mit dem man sich nun schon seit Jahren im vertrauten 
Kreis zusammensetzt. 

Eine spezielle Art des Erfahrungsaustausches praktizierte im 
Juni eine der beiden Münchner Gruppen. Sie schaltete in die 
Reihe ihrer Zusammenkünfte im Kunstgewerbehaus eine Be -
triebsbesichtigung ein, zu der Herr Sa h lb erg, Seniorchef und 
Inhaber der Firma Sahlberg, GummiwarengroF)handlung, einge -
laden hatte. In einem Rundgang durch den Betrieb, dessen Lager 
und Verwaltung in einem modern gestalteten Neubau residieren, 
lernte man den organisatorischen Ablauf kennen, man besich -
tigte das mit einem breiten Spezialsortiment gefüllte Lager und 
konnte sich von den besonderen Gegebenheiten dieser Branche 
überzeugen. In der nächsten Zusammenkunft - so wurde be -
schlossen - will man •besondere Fragen, die sich aus der Be -
sichtigung ergeben haben, diskutieren. 
Probleme der Personalführung und die Diskussion zum Thema 

Preis'bind'ung standen dagegen im Mittelpunkt des, Erfahrungs -
austausches der 2. Gruppe. Man traf sich am Abend in einem 
kühlen Sitzungsraum des Hotels Bayerischer Hof zur turnus -
mäFigen Aussprache. 

Es ist keine Frage, dat5 all Idiese Zusammenkünfte von Grf -
handelsunternehmern aus den verschiedensten Branchen für alle 
Beteiligten von besonderem Wert sind. Hier haben Unternehmer 
Gelegenheit, in wechselseitigem Gespräch konkrete Fragen - 

über das Fachliche hinaus - offen zu erörtern, hier können sich, 
Praktiker von ihren Kollegen Meinung und Rat holen, hier können 
sie eigene Erfahrungen weitergeben. 

Unsere Mitglieder, die an einem solchen Erfahrungsaustausch 
in Augsburg, München und Nürnberg interessiert sind, bitten 
wir, mit der zuständigen Geschäftsstelle Verbindung aufzuneh -
men. 

Allerdings 'kann in jeder Gruppe ein Fachzweig bzw. eine 
Branche nur durch jeweils ein Mitglied vertreten sein, damit 
eine völlig freie Aussprache - ohne Rücksicht auf ,We+tbe- 

werbsgeheimnisse" - gewährleistet ist. Ein System, das sich' 
bisher bestens bewährt hat und das freilich nur in einer über -
fachlichen Grofhandelsorganisation, in Bayern also allein bei 
unserem Landesverband, möglich ist. Wir bitten jedoch um 
Verständnis dafür, wenn wir mit Rücksicht auf d'en erwähnten 
Grundsatz vielleicht nicht jeder Anmeldung sofort Rechnung 
tragen können. Je mehr GroFhändler der verschiedensten Bran -
chen mitmachen, umso mehr Erfa-Gruppen können natürlich 
gebildet werden. (Jbrigens: Kosten sind damit nicht verbunden. 

Präsident Dietz beim Bundeskanzler (244) 

(le) Der Präsident unseres Gesamtverbandes in Bonn, Konsul 
Fritz D i ei z, hatte Ende Juli eine über einstündige Unterre -
dung mit Bundeskanzler Professor Efhard über wirtschaftspoliti -
sche Fragen. Insbesondere wurde über spezielle Probleme des 
Groi- und Aufen'handels gesprochen. Der Bundeskanzler hat 
unseren Präsidenten gebeten, ihn nach seinem Urlaub wieder 
aufzusuchen, um den Gedankenaustausch fortzusetzen. 

Verkehr 

Beförderungssteuer im Werkfernverkehr -
Erlaßanträge (245) 

(sr) Wir berichteten wiederholt in unserer Verbandszeitschrift 
- zuletzt in Artikel 210, Heft 8/64 - über das Urteil des Bun -
desverfassungsgerichts vom 21.5. 1963, durch welches die vom 
Grof5handeI angestrebte Verfassungsbeschwerde gegen die be -
förderungssteuerre'chtliche Sonderbelastung des Werkfernver -
kehrs abgewiesen wurde. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Urteil allerd.ing 
darauf hingewiesen, daF es in gewissen Ausnahmefällen die An -
wendung der Härteklausel des § 131 Abgabenordnung für ge -
boten erachtet. Es brachte zum Ausdruck, dai mittels dieser 
Vorschrift Beförderungssteuer aus Billigkeifsgründ'en erlassen wer -
den kann. Die Vorschrift ist bei den Unternehmen anzuwenden, 
die wegen ihrer Eigenart oder geographischen Lage den Werk -
fernverkehr nicht entbehren, insbesondere auf die öffentlichen 
Verkehrsträger nicht ausweichen können und so die ganze Hörte 
der Lenkungsmafnahme zu tragen haben. 

Der Bundesfinanzminister hat in einem ErIaI IV A/4 - S 679 -

76/64 die Finanzverwaltung angewiesen, diese Grundsätze des 
Bundesverfassungsgerichts wie folgt zu handhaben: 

Ein Er'lat5 der Beförderungssteuer kommt nicht in jedem Fall in 
Betracht, in dem ein Unternehmen auf Beförderung im Werk -
fernverkehr angewiesen ist, sondern nur dann, wenn ein Unter -
nehmen durch die 1 erhöhte Besteuerung des Werkfernverkehrs in 
wirt s clhaftliche Schwierigkeiten geraten ist oder geraten würde. 
Einem Unternehmen, das nicht auf den Werkfernverkehr ange -
wiesen ist, kann - vors den hier regelmäfig nicht gegebenen 
Fällen einer sachlichen Härte abgesehen - nach dem für die 
Abwendung des § 131 AO sonst geltenden Grundsätzen ein 
Edel3 von Beförderungsst'euer gewährt werden, wenn seine Existenz 
durch die Einziehung der Steuer ernsthaft gefährdet worden ist 
oder gefährdet würde. 

Die Frage, ob ein Unternehmen auf Beförderungen im Werk -
fernverkehr angewiesen ist, bedarf in d'en Fällen keiner Prüfung, 
in denen ein SteuererlaF infolge günstiger wirtschaftlicher Ver -
hältnisse nicht in Betracht kommt. Im übrigen sind die Ver -
hältnisse des Einzelfalles mafgebend. Ein Unternehmen ist dann 
nicht auf Beförderungen im Werkfernverkehr angewiesen, wenn 
der öffentliche Verkehr in der Lage ist, die in Betracht kommen -
den Transporte zu unternehmen. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Unternehmen in wirt -
schaftliche Schwierigkeiten geraten ist, ist die Ertrags- und Ver -
mögenslage sowie die Liquidität zu berücksichtigen. 
Den gesamten Wortlaut des Erlasses stellen wir Ihnen auf An -

forderung gern zur Verfügung. 
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Neue Postordnung (246) Massendrucksachen: 

(sr) Wie bereitsangekündigt, berichten wir Ihnen heute im An -
schlufl an unseren Artikel 189 in Heft 7/64 über die wichtigsten 
Bestimmungen der am 1.8. 1964 in Kraft getretenen neuen Post -
ordnung, die nach Ablauf einer Ubergangsfrist am 1. Januar 1966 
wirksam werden. Die lange Ubergangstrist bietet die Gewähr, 
dalj sämtliche vorhandenen Formaté aufgebraucht werden können, 
so dat1 von diesem Gesichtspunkt für Hersteller, Handel und 
Konsumenten Schwierigkeiten vermieden werden: 

Formen der Briefsendungen: Briefsendungen müssen die Form 
eines langgestreckten Rechteckes 
oder einer Rolle haben (die Länge 
mut) mindestens das 1,4 -tache der 
Breite, betragen). Nur päckchen-' 
artige Sendungen' dürfen auch 
Kreis-, ovale oder' quadratische 
Form haben. 

Mate der Briefsendungen Postkarten - auch Drucksachen in 
Postkartenform: Länge zwischen 
14 und 16,2 cm, Breite zwischen 
9 und 11,4 cm. 

4 Wurfsendung: Länge zwischen 
14 und 23,5 cm, Breite zwischen 
9 und 17 cm, Höhe bis 1 cm. 

Alle übrigen Brielsendungen: a) In rechteckiger Form höchstens 
60 x 30 x 5 cm, mindestens bei 
Sendungen bis 0,5 x 14 x 9 cm, 
bei Sendungen über 0,5 cm 
Höhe 10 x 7 cm. 

b) In Rollenform: Höchstmat)e ab 
Länge 80 cm, Durchmesser 
15 cm; MindestmaFe Lange 
10 cm, Durchmesser 5 cm. 

Standardbriefsendungen: Die Gebühren für Standardbriefe-, 
Drucksachen-, Briefdrucksachen-, 
Massendrucksachen- und Waren -
sendungen gelten nur für Briefsen -
dungen bis 20 g, die eine Länge 
zwischen 14 und 23,5 cm, eine 
Breite zwischen 9 und 12 cm und 
eine Höhe bis 0,5 cm haben. 

Aufschrift und Aufenseife: Folgende Reihenfolge der. An -
schriftangabe ist vorgeschriebei: 
Name',' Bestimmungsort mil den 
postamtlichen Leitangaben, 

Abiholangaben. 
Zu -
Die stell- oder 

neue Postleitzahl mut) vor dem 
Bestimmungsort angegeben wer -
den. Erscheint die Anschrift in 
einem Fenster, so mut) bei Stan -
dardbriefsendungen das Fenster 
vom rechten Rand mindestens 
5,2 cm entfernt sein. 

Bezeichnung der Sendungsärt: Bei folgenden Sendungsarten ist 
die Bezeichnung vorgeschrieben: 
Drucksachen, Briefdrucksachen, 
Büchersendungen, Blindensen -
dungen, Warensendungen, Wurf -
sendungen, Päckchen. 

Falfbriefsendungen: Ohne Umhüllung oder Streifband 
dürfen nur Postkarten - auch 
'Drucksachen und Bücherzettel in 
Pos'tkartenform - sowie Wurfsen -
dungen eingeliefert werden. Um -
schlaglose Faltbriefe und Falt -
drucksachen sind nicht mehr zu -
lässig. 

Drucksachen: Nur noch_aus Paier oder Karton 
zulässig. Drucksachen in Postkar -
tenform dürfen höchstens aus drei 
zusammengesteckten Kartenteilen 
bestehen. 

Pakete: 

Werbeaniwort: 

(247) 

Schweizerische und deutsche Postleitzahlen 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: " 

Nach Einführung von neuen Postleitzahlen im Bereich der 
Deutschen Bundespost am 3. 11. 1961 hat die schweizerische 
Pôsfverwaltung am 26. 6. 1964 Postleifzalhien eingeführt. Die 
schweizerischen Postleitzahlen sind im Aufbau den deutschen 
Postleitzahlen ähnlich, aber stets vierstellig. 
Um Verwechslungen im grenzüberschreitenden Postverkehr 

vorzubeugen und damit Fehlleitungen und Verzögerungen zu 
vermeiden, haben die Deutsche Bundespost und de schweize -
rische Postverwaltung die V erwen d ung der internationalen Kraft -
fahrzeugkennzeichen (CH Schweiz, D = Deutschland, FL 
Fürstentum Liechtenstein) als zusätzliche Länderkennung verein -
bart. e 

Im einzelnen wurde festgelegt: 
1. a) Im Postverkehr von Deutschland nach der Schweiz soll der 

schweizerischen Postleitzahl ein ,,CH" mit Bindestrich z. B. 
‚CH-8000 Zürich", ‚CH-2851 Essertfallon" vorangestellt 
werden. 

b) Im Postverkehr von Deutschland nach dem Fürstentum 
Liechtenstein, das in das schweizerische Postleitzahlen -
System einbezogen ist, soll der schweizerischen Postleit -
ahI eIn ‚FL"' mit Bindestrich, z. B. ‚FL -9490 Vaduz" oder 

‚FL -9491 Sche'llenberg" vorangestellt werden. 
2. Im Pos'tverke& von der Schweiz nach Deutschland Soll der 

deutschen Postleitzahl ein ‚D" mit Bindestrich, z. B. ‚D-8000 
München", ‚D-2851 Alfstedt" vorangestellt werden. 
Der Bindestrich ist notwendig, um einen Zwischenraum zwi -
schen ‚der Länderkennung und der Postleitzahl zu gewähr -
leisten und damit auch eine maschinelle Trennung der Aus -
landssendungen von der lnland'spost zu ermöglichen. 

3. Bei Verwendung der internationalen Kraftfahrzeugkennzeichen 
in Verbindung mit der jeweiligen Postleitzahl kann die An -
gabe des Ländernamens (Deutschland, Fürstentum Liechten -
stein, Schweiz) entfallen. 

Funkverbindung mit Liberia (248) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Zwischen der Bundesrepublik Deutschland (Frankfurt a. M.) und 
Liberia (Monrovia) ist die erste Funkverbindung in Betrieb ge -
nommen worden. Hierdurch kann, der Telegrammverkehr zwi -
schen den beiden Ländern jetzt unmittelbar abgewickelt werden,. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

1. 10. 17.45-18.00 
2. 10. 17.55-18.00 
2. ib. 18.45-19.00 
3. 10. 16.55-17.00 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Die Wirtschaftsglosse der Woche 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bôrsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

N D E L September 1964 

Massendrucksachen müssen nach 
Leilbereichen (Obereinstimmung 
der ersten drei Ziffern der neuen 
Postleitzahl) oder nach gleicher 
neuer Postleitzahl geordnet sein; 
sonst nur Einlieferung als Druck 
sache möglich. 
Für nicht bandfähige oder stapel -
fähige Pake,te wird der Zuschlag 
für sperrige Pakete erhoben. 
Drucksachen und Briefdrucksa -
chen, die als Werbearitwort ver -
sandt werden, müssen den Vor -
aussetzungen für Standardbrief -
sendungen entsprechen. 

. - 2. Pr. 
von Rufus Mücke 

- 2. Pr. 
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5. 10. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
6. 10. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
7. 10. 1845-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
7. 10. 20.55-21.00 Die Wlrtschaftsglasse der Woche v o n Rufus Mücke 
9. 10. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
9. 10. 18.45-19.00 Wirtschafts p olitik der Woche 

12. 10. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
12. 10. 20.00-20.45 ist der deutsche Arbeiter schlechter als sein Ruf? - 

Legenden und Tatsachen zum Thema Arbeitsmoral 
13. 10. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
14. 10. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt , -2. Pr. 
14. 10. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
15. 10. 17.55-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
16. 10. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschlul3 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
16. 10. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
19. 10. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
20. 10. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
21. 10. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
21. 10. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
23. 10 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
23. 10. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik deç Woche 2. Pr. 

L 

Außenhandel 

Lieferung von Waren ausländischen 
Ursprungs in die Währungsgebiete 
der DM-Ost (249) 

(so) Nach den Weisungen des Bundesministers für Wirtchaff 
b e rechtigen die Warenbegleitscheine grundsätzlich nur zur Lie -
ferung von Waren, die in den Währungsgebefen &r DM-West 
gewonnen oder hergesfelif sind und sich im freien Verkehr 
befinden. 

Warenbegl'eifs'c'heine, die zur Lieferung von Waren auslän -
dischen Ursprungs berechtigen, müssen den Vermerk „Auslands -
ware" tragen. 
Waren, die im Ausland gewonnen oder hergestellt sind, ver -

lieren ihren ausländischen Ursprung nicht dadurch, dab sie nach 
Einfuhr aus dem Ausland von Zollstellen im Buindesgebiet zum 
freien Verkehr abgefertigt werden. In einem Erlab weist der 
Bundesminbter der Finanzen darauf hin, dab im Rahmen des. 
sogenannten Kleinsendungsverfahrens mit dem ,Warenbeglit -
schein für Kleinsendungen nach der drzei'figen Regelung je -
doch Waren ausländischen Ursprungs geliefert werden können, 
ohne dab dieser Warenbegleitschein den Vermerk „Auslands -
ware enthält. Es wird z. Z. geprüft, ob diese Regelung geändert 
werden soll. 

Die für den Warenverkehr in die Währungsgebiete der 
DM-Ost in Betracht kommenden Zolldienststellen werden durch 
den BdF-Erlab angewiesen, auch bei Abfertigung von Waren 
aus dem freien Verkehr - soweit, es sich nicht um Kleinsendun -
gen handelt, die mit dem Warenbegleitschein für Kleinsendun -
gen verbracht werden - auf Anhaltspunkte -dafür zu achten,. 
dab die Waren nicht in den Währungsgebieten der DM-West 
gewonnen oder hergestellt sind. 
Wird festgestellt, dab die Waren auberh.alb dieser Währungs -

gebiete gewonnen oder hergestellt sind und tragen die Waren-, 
begleitscheine nicht den Vermerk ,,Auslandsware, so werden 
die Zolldienststellen die Abfertigung ablehnen und &.d zustär -
dige Landesbehörde.benachrichtigen. . . S . - 

Bei der Ermittlung des Ursprungs der Waren ‚werden die Be -
stimmungen des Aubenwirtschaftsrechts entsprechend angewen -
det. 

Musterverträge für deutsch-schweizerische 
Vereinbarungen . . (250)' 

(so) Die Handelskarimer Deutschland -Schweiz hat verschiedene 
Musterverträge u. a. für den Abschlub von Vereinbarungen mit 
Provisionsvertretern, Verträge auf eigene Rechnung, Handels. 

reisendenverträge und von der Errichtung von Konsignations -
lagern entworfen, die sie ‚Interessenten zur Verfügung stellen 
kann. 

Der Handelskammer Deutschland -Schweiz werder, sehr häufig 
derartige Vertragsentwürfe, aber auch Lizenz-, Kauf- und An -
s+ellungsverträge zur Begutachtung vorgelegt. 

Bei diesen Verträgen müssen verschiedene zolli-echtliche, 
steuerliche und kartellrechtliche Gesichtspunkte Berücksichti -
gung finden, die nicht allen ohne weiteres bekamt sind!. Spe -
ziell im deutsch-schweizerischen Warenverkehr haben sich zahl -
reiche Regelungen herausgebildet, die den Vorschriften am 
besten' Rechnung tragen. 

Meldung der Forderungen und Verbind -
lichkeitèn im Ausland -

5. Verordnung zur Änderung der 
Außenwirtschaftsverordnung (251) 

(so) Im Bundesg'esietzhlatt Nr. 40 vom 4. 8. 1964 - Teil I - ist 
die 5. Verordnung zur Änderung der Auenwir1-sc'haftsverordnung 
veröffentlicht, die ab 5. 8. 1964 in Kraft getreten ist. Durch sie 
erhält - neben Änderungen in den § § 5 Abs. 2,9 Abs. 3, § 19, 
§'27, § 32, § 35, A 35 a, § 48 - der § 62 die nachstehende 
Fassung: 

.62 

's 

Meldung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(1) Gebietsansässige, ausgenommen Geldinstitute, haben mo -
natlich bis zum zehnten Tage des folgenden Monats 

1. bei gebietsfremden Geldinstituten unterhaltene Guthaben, 

2. Forderungen aus kurzfristigen Krediten, die sie an Gebiets -
fremde gewährt haben, 

3. Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Krediten, die sie bei Ge -
biefsfremden aufgenommen haben, 

nach dem Stand des letzten Werkt a ges des Vormonats mit dem 
Vordruck „Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten ge -
genüber Gebiefsfremden" (Anlage Z 5) in doppelter Ausferti -
gung zu melden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus Warenlieferun g en und Diesfleistungen sowie aus geleisteten 
und entgegengenommenen Vorauszahlungen im Waren- und 
Dienstleistungsverkehr. 

(3) Meldepflichtig sind nur Gebietsansässige, deren Guthaben 
und Forderungen zusammengerechnet oder deren Verbindlich -
keifen bei Ablauf des Monats jeweils mehr als einhunderttausend 
Deutsche Mark befragen. 

'(4) Geibiefsansässige, die nach den Absätzen 1 bis 3 Tnelde -
pflichtig sind, haben gleichzeitig mit dieser Meldung jeweils 
ihre gesamten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
Gebiefsfremden nach dem Stand des tle+zten Werktages und 
des Vormonats mit 'dem Vordruck „Forderungen und Verbind -
lichkeiten gegenüber Gebietsfreniden" (Anlage Z 5 a) in dop -
pelter Ausfertigung zu melde.n. - 

Für diejenigen Firmen, die nach dam bisherigen § 62 nicht - 
vierteljährlich - meldepflichtig waren, entsteht durch die Neu -
fassung auch keine Meldepflicht. Diejenigen Firmen jedoch, 
die bisher 5vierfeljhrlich Meldungen nach § 62 Abs. 1 vorzu -
nehmen hatten, haben künftig m o n a fi I c h e Meldungen vor -
zunehmen (Änderung de s Abs. 1) und auch ihre sämtlichen For-. 
derungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebiefsfremden aus 
dem Waren- und Diensileistungsverkehr zu melden (neuer 
Abs. 4). -. 

Der neue Wortlaut des § 62 AWV bezweckt, der Bundesbank 
die Möglichkeit einer zeitnahen Obersicht über die bei gebiets -
fremden Geldinstituten unterhaltenen Guthaben und die im Aus -
land aufgenommenen Kredite zu beschaffen. Die befragten Spit -
zenorganisationen hoffen, dab due so gewonnene Ubersicht 
erweisen wird, dab Mabnah m'en nach § 23 AWG (negative De -
visenbewirtschaftung) nicht erforderlich sind. 
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Der Außenhandel im Juli und von Januar 
bis Juli 1964 (252) 

Nach Mitteilung dds Statistischen Bundesamtes stellte sich der 
Wert der Einfuhr der Bundesrepublik ei!nschlief)lich Westberl'in 
im Juli 1964 auf 5245 Mill. DM und übertraf damit d'en 'entspre -
chenden Wert für Juli 1963 von 4673 Mill. DM um 12,2°/o. 

Die Ausfuhr erreichte im Berichtsmonat einen Wert von 
5471 Mull. DM und lag um 9,3°/a höher als im Juli 1963 mit 
5005 Mill. DM. 
Auch gegenüber Juni 1964 haben die AuF 1 enhandeIswerfe 

zugenommen, und zwar in der Einfuhr um 312 Mill. DM oder 
6,3°/a, und in der Ausfuhr um 69 Mill. DM oder 1,3°I o . 

Die Auf 1 enhandelsbilanz ergab im Juli 1964 einen Ausfuhr -
überschull in Höhe von 226 Mill. DM. Demgegenüber belief sich 
der Aktivsaldo Im Juli 1963 auf 332 MIH. DM und im Juni 1964 
auf 469 Mill. DM. In den ersten sieben Monaten 1964 wurden 
Waren im Werfe von 32,7 Mrd.DM importiert und für 37,2 Mrd. 
DM exportiert. Das entspricht einer Steigerung um 8,3°/a 'bzw 
14,9°/o gegenüber der gleichen Vorjahreszeit in der, die Ein -
fuhren 30,1 Mrd. DM und die Ausfuhren 32,4 Mrd. DM betragen 
hatten. 
Ohne die Auslandsbezüge von Regierungsgütern hat sich der 

Einfuhrwert um fast 14 0 /a erhöht. Die Aul 3 enfiandejsbilanz schilol) 
im Zeitraum Januar/Juli 1964 mit einem AusfuhrüberschuF von 
4,5 Mrd. DM ab, gegenüber 2,3 Mrd. DM in der entsprechenden 
Vorjahreszeit. Da die Durchschnittswerte (Preise) der Einfuhr im 
Zeitabschnitt Januar/Juli 1964 um etwa 1°/a höher lagen als in 
der entsprechenden Vorjahreszeit, ist das Volumen der Einfuhr 
auf Preisbasis 1960 um rund 7°/o gestiegen. - 

Das Volumen der Ausfuhr hat bei fast unveränderten Durch -
schnittswerten im gleichen Verhältnis zugenommen wie die tat -
sächlichen Werte, d. h. um rund 15°/a. 

Transithandel (253) 

(so) Einleitend weisen wir darauf hin, daly der Transithandel 
genauso wie der übrige AuF1enha:ndel aufgrund der Bestimmun -
gen des Aufenwirfschaftsgesetzes und der Auf1enwirtschafts -
verordnung grundsätzlich genehmigungsfrei ist. 

Es gibt jedoch beim Transithandel genauso wie bei der Ein -
und Ausfuhr gewisse Beschränkungen, die für den Transithandel 
in den §§ 40-43 der Auf 3 enwirtscihaftsverordnu'ng festgelegt 
sind. So ist in Absatz 1 des § 40 Auf,e u nwnirtschaftsverordnung 
vorgesehen, dali die Veräuf3erung der in Teil 1 der Ausfuhrliste 
(AL) genannten Waren im Rahmen eines Transithandelsgeschäf -
tes der Genehmigung bedarf, wenn das Käufer- oder Ver -
brauchsland in der Länderliste C (Anlage L) enthalten ht. Die 
Länderliste C umfalit die sogen. Ostblockstaaten. Wenn also in 
diese Länder als Käufer- oder Verbrauchsland Waren des Teiles 
1 der Ausfuhrliste im Transithandel geliefert werden sollen, be -
darf dies einer Genehmigung. Dabei Ist darauf hinzuweisen, dali 
der Teil 1 der Ausfuhrliste im wesentlichen folgende Waren um -

a) Internationale Rüstungsrnaterieiiiste 

b) Internationale Kernenergieliste 
c) Internationale Kontrolliste für versch. Waren, wie Metall -

bearbeitungsmaschi.rsen, chemische Anlagen, 
Mineralölanlagen, elektrische Anlagen und 
Krafterzeugungsanlagen, Transportmittel, elek -
tronische Geräte und Präzisionsgeräte„ Me -
talle, Mineralien und Erzeugnisse daraus, 
Chemikalien, Metalloide und Min'era'lölerzeig -
fisse, Kautschuk und Kautschukerzeugnisse 
und Verschiedenes (Nr. 1920 der Liste). 

Ferner ist in § 41 vorgeseheni, dali die Veräuferung von Na 
delrohholz im Rahmen eines Transithandelsgeschäftes der Ge -
nehmigung bedarf, wenn Ursprungsland der Ware Osterreich ist, 

Eine weitere Beschränkung Ist in § 42 für Rechtsgeschäfte 
über die Lieferung von Waren vorgeseheni, die in einem Land 
der Länderliste C (Ostblockstaaten) ihren Ursprung haben, im 
Rahmen eines Transifhandelsgeschäftes, wenn gegenüber den 
gebietsfremden Erwerbern der Waren in Angebot und Rechnung 

nicht der Vermerk ,,Transithandelsware" aufgenommen wird. 
Transithandelsgenehmigungen müssen in diesen Fällen auf 

einem Vordruck nach Anlage T 1 beim Bundesamt für gewerb -
liche Wirtschaft oder bei der Aulienhandelsstelle für Erzeugnisse 
der Ernährung und Landwirtschaft in Frankfurt eingeholt werden. 
Die Formulare hierfür werden bei d'en Industrie- und Handels -
kammern ausgegeben. Da im Gesetz keine weiteren Angaben 
hierüber enthalten sind, dürfte die Einreichung mit einem Satz 
ausreichend sein. 

Verschiedenes 

Luftschutz (254) 

(p) Im Rahmen der sog. Notstandsgesetzgebung, die ja noch 
immer nicht vom Bundestag verabschiedet ist, mit deren Ver -
abschiedung wohl aber sicher noch in der laufenden Legislatur -
periode gerechnet werden 'kann, ist auch der Erlali eines Ge -
setzes über den Selbstschutz der Zivilbevölkerung (Seulbstschutz -
gesetz) zu erwarten. Darin wird u. a. den Inhabern und Ange -
hörigen eines Gewerbebetriebes die gesetzliche Verpflichtung 
zum gemeinschaftlichen Selbstschutz bzw. Werkselbstschutz im 
Betrieb auferlegt. Als Betriebe in diesem Sinine sollen alle Ar -
beitsstätten einschl. der Einrichtungen gelten, die der Erfüllung 
staatlicher Zwecke dienen und in denen mindestens 10 Personen 
regelmäig tätig sind. Leiter des Betriebsselbstschutzes ist der 
Inhaber des Betriebes oder der von diesem hierzu bestimmte 
Betriebsangehörige. 
Dem Leiter des Betriebsselbstschutzes wird der Aufbau des 

Selbstschutzes, der Einsatz der Selbstschutzpflichtigen und die 
Unterweisung der Betriebsselbstschutzangehrigen in der Wahr -
nehmung ihrer besonderen Selbstschutzaufgaben im Betrieb ob -
liegen. 
Um den nach dieser Vorschrift als ßefriebsselbstschutzleiter in 

Frage k ommen d en Persönlichkeiten aus Klein- und Mitfelbefrie -
ben die Möglichkeit zu geben, sich schon jetzt - d. h. bevor 
durch die gesetzliche Verpflichtung nach Inkrafttreten des 
Sel'bs+schutzgesetzes die Kapazitäten der Landesluftschutzschu -
len durch dann selhstschutzpflichtige Bürger voll in Anspruch 
genommen sein werden - mit den Grundlagen des zivilen 
Bevölkerungsschutzes und Betriebsselbstschutzes ohne nennens -
werte Kosten vertraut zu machen, werden zweitägige Informa -
tionsfagungen in den Landesluftsc'hufzschulen durchgeführt. 

Die nächste für Bayern findet in der Landesschule des Bundes -
luftschutzverbandes in Tutzing (Behringerweg 12) am 2. und 3. 
Dezember 1964 mit einer Höchstteilnehmerzahl von 45 staff. 
Unterkunft und Verpflegung erfolgt in der Schule. Die Kosten 
betragen für Unterkunft DM 4,— und für Verpflegung DM 8,—. 
Schlulfermin für die Anmeldung ist der 2. November 1964. 

Soweit Mitglieder an einer Teilnahme interessiert sind, bitten, 
wir um möglichst baldige Anmeldung. 

15 Jahre Stiftverband (255) 

Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft wurde von 
den Spitzenorganisationen der Wirtschaft vor 15 Jahren ge -
gründet, um für eine Erhöhung der Mittel zur Förderung von 
Forschung und Lehre und des akademischen Nachwuchses ein -
zutreten. Bis E'nd'e des Jahres 1963 kannten der deutschen Wis -
senschaft auf diesem 'Wege zusätzlich rund 220 Muill. DM zur 
Verfügung gestellt werden. 
So erfreulich sich diese Summe zunächst auch ausnimmt, so 

entspricht sie weder den finanziellen Bedürfnissen der deutschen 
Wissenschaft noch den Reserven, die bei den deutschen Unter -
nehmen für eine so bedeutsame Aufgabe mobilisiert werden 
könnten. 
Wir wissen alle, dali in anderen Ländern den Hochschulen und 

wi s senschaftlichen Institutionen - auch aus privater Hand - 

unvergleichlich mehr Mittel zur Verfügung stehen als in der 
Bundesrepublik. Dabei Ist gerade in unserer Zeit, in der sich 
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jeder Forschungsfortschritt unmittelbar im ökonomischen Bereich 
auswirkt, die Wissenschaft von grundlegender Bedeutung für 
die Wirtschaft. 

Der viel diskutierte Vorsprung der USA kommt daher, da!) die 
nordamerikanischen Unternehmer diese Zusammenhänge schon 
lange erkannt haben und die Wissenschaft in ganz anderem Um -
fang fördern ais in anderen Ländern. Dabei geht es nicht nur um, 
die Förderung und Finanzierung der betriebseigenen oder fach -
nützlichen Forschung, sondern um die Unterstützung der Grund -
lagenforschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Wir können nicht an der Tatsache vorbeigehen, da!3 die indu -
strielle Revolution durch die wissenschaftliche Revolution abge -
löst wird und wir dem Fortschritt am meisten dienen, wenn wir 
neben der Entwicklung der Technik die Grundlagenforschung in 
jeder Form fördern. In dieser Erkenntnis ist die Unternohmer -
schaft aufgerufen, sich an der Aufgabenerfüllung des Stifter -
verbandes zu beteiligen. 

Zahlreiche Firmen unterstützen die Arbeit des Stifterverbands 
bereits in vorbildlichor Weise. Auf die Mthilfe all derer, die 
noch abseits stehen, kann aber nicht verzichtet werden. Einige 
Wirtschaftsgruppen sind bei der Verwirklichung der Gemein -
schaftsaufgabe noch Auf3enselter. Dies gilt leider weitgehend 
auch für den bayerischen Gro!)- und Au!3enhandel. 
Mancher Grol3händler steht vielleicht noch abseits, weil der 

Stifterverband - völlig zu Unrecht - ails eine Angelegenheit 
der Grofuntrnehmen oder gar der Industrie angesehen wird. 
In Wirklichkeit aber werden bereits 300/0 des Spendenaufkom -
mens von Industrie-, Handels- und sonstigen gewerblichen Un -
ternehmen kleiner und mittlerer GröF3e aufgebracht. 

Eine Beteiligung an der Aufgabenerfüllung des Stifterverban -
des kann durch den Erwerb der Firmenmifgliedschaft erfolgen, 
wobei der Beitrag DM 5000,— im Jahr beträgt. Au!)erdem be -
steht die Möglichkeit, diese gute Sache mft einer beliebig 
hohen Zahlung zu fördern. Das gibt sowohl gröleren wie kleine -
ren Unternehmen die Möglichkeit individueller Spendenleistun -
gen. Besonders ist zu beachten, da!3 Spenden für Wissenschafts -
zwecke in Höhe von 10 0 /o des steuerpflichtigen Einkommens als 
Sonderausgaben voll abzugsfähig sind. 

In diesem Jahr blickt der Stifterverband auf eine 15 -jährige 
Tätigkeit zurück. Dieses Jubiläum sollte für alle Unternehmer ein 
Anla!) sein, durch ihre Beteiligung den Stifterverband zu dem zu 
machen, was er nach dem Willen seiner Gründer sein sollte: 
eine vom Gemeinsinn aller getragene Aktion zur Förderung der 
deutschen Wissenschaft. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

zur ehrenvollen Verleihung des ‚Silbernen bzw. Bronzenen Ehren -
zeichens der Arbeit", mit dem folgende Mitarbeiter unserer Mit -
gliedsfirma Land-ElektriziNits-Gesellschaff mbH. in Würzburg für 
besonders treue und langjährige Verbundenheit zu ihrer Firma 
geehrt worden sind: 
Fräulein Maria Kastner und Herr Walter Frank für 40 -jährige, 
Herr Ernst Albert und Herr Paul Sinn für 30 -jährige, 
Herr Willi Reith für 25 -jährige Zugehörigkeit zu ihrer Firma. 

zum 50 -jährigen Berufsjubiläum 
dem verdienten Prokuristen Unserer Mitgliedsfirma Otto Heck, 
Papiergrofrhandlung, München, Herrn Otto Etschmann. 

Dr. Hanns Höherer - 70 Jahre alt 

Am 12. September vollendete der frühere Syndikus und Haupt -
geschäftsführer unseres Landesverbandes, Herr Dr. Hanns Höllerer, 
sein 70. Lebensjahr. 

Vierzig J a h re im Dienste des bayerischen Grof)-. und Aul5en -
handels - das ist die Bilanz eines arbeitsreichen Lebens, auf 
das der Jubilar an seinem Ehrentage zurückblicken kann. 1921 
schon begann Dr. Höherer seine verbandliche Tätigkeit als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter beim damaligen Zentralverband 
des Deutschen Grof3handeis, Gruppe Bayern, zu dessen steil -
vertretendem Syndikus er bald ernannt wurde. Nach der Um -
organisation der gesamten Wirtschaft im Dritten Reich folgte die 
Berufung Dr. Hällerers zum Hauptgeschäffsführer der Wirt -
schaftsgruppe Grol3- und Aufjenhandel. Die unselige Zeit von 
Diktatur und Gewall+ierrschaff ist jedoch an dem politisch un -
belasteten Dr. Höllerer nicht spurlos vorüber gegangen: Nach 
Rückkehr aus einem Zwangsarbeitslager, dessen Strapazen der 
Kriegsverlefzte nicht gewachsen war, wurde er auf Druck der 
Gestapo in den letzten Kriegsmonaten noch zum Sachbearbeiter 
degradiert. Doch Dr. Höherer hat nicht kapituliert. Entschlossen 
ging er nach dem Zusammenbruch 1945 daran, dem Grol3handel 
in Bayern wieder zu einer überfachlichen Unternehmer- und 
Arbeitgeberorgani s ation zu verhelfen. Verantwortungsgefühl, 
umfangreiche Fachkenntnis und gute Kontakte zum Grof3handel 
waren sein Instrumentarium, mit dem er erfolgreich an den Auf -
bau ging. Besonderes Interesse widmete er dabei dem Bereich 
der Tarif- und Sozialpolitik. 

Unermüdliche Initiative, klare Zielstrebigkeit und bedingungs -
lose Objektivität zeichneten Dr. Höherer und seine Arbeit aus. 
Uneingeschränktes Ansehen seiner Umwelt, Achtung und blei -
bende Verdienste sind die daraus resultierenden Attribute, die 
ihm zuteil wurden. 
Möge die vor unserem Jubilar liegende Zeit des verdienten 

Ruhestandes Gesundheit und Freude an allem Schönen für ihn 
bereit halten. 
Auch an dieser Stelle nochmals unseren herzlichsten Glück -

wunsch! 

Dr. Renkl - 60 Jahre alt 

Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Translanct, Au!)enhandels -
abteilung der Firma P a idi wer rk, Hafenlohr, Herr Dr. Heinrich 
Renk[, beging am 31. 8. 1964 seinen 60. Geburtstag. 

Der Jubilar - eine markante Persönlichkeit im unterfränki -
schen Wirtschaftsleben - hat es verstanden, seine Firma im 
Verlauf von 3 Jahrzehnten zu einem weltbe k annten Unternehmen 
auszubauen. Seine Erfolge sind seiner ungewöhnlichen Energie 
und seinem sicheren Blick für die Marktentwicklung zu verdan -
ken. Seine Verdienste fanden ihre Würdigung durch die ehren -
volle Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Gemeinde Hafen -
lohr an Herrn Dr. Renk[. 
Wir beglückwünschen den Jubilar auch auf diesem Wege 

nochmals auf das herzlichste. 

Dr. Hans Ruederer - 75 Jahre 

Am 3. Oktober vollendet der Inhaber unserer gleichnamigen 
Mitghiedsfirrna', eines Grolhandels- und Exportgeschäftes für 
kirchliche Stoffe, das 75. Lebensjahr. 

Der Jubilar ist in München geboren und entstammt einer 
Familie, die hier 1717 ansässig geworden ist. Sein Grof5vater, 
Generalkonsul Josef Franz Ruederer, war Mitbegründer der 
Löwenbräu A.G., sein Vater der Dichter Josef Ruederer. 

Dr. Ruederer studierte in Berlin und Bonn im Hauptfach Psy -
chologie und promovierte in München mil einer experimental -
psychologischen Arbeit. Sein Interesse galt der angewandten 
Psychologie, die vor 1914 in Amerika schon eine Entwicklung 
genommen hatte, wie sie in Deutschland erst nach dem 2. Welt -
krieg zum Durchbruch gekommen ist. Nach 1919 bestanden in 
Deutschland nur bescheidene Möglichkeiten, Berufspsychologe 
zu werden. Darum entschlo!) sich Dr. Ruederer, den kaufmänni -
schen Beruf zu ergreifen. Er erarbeitete sich in Industrie und 
Gro!3handel das kaufmännische Rüstzeug, um am 1. Juli 1931 die 
Gründung seines Geschäfts zu wagen. Es entwickelte sich rasch 
und erfreulich und war bereits zu einer beachtlichen Ausdehnung 
gelangt, als mit Beginn des 2. Weltkrieges durch die „Lenkung 
der Wirtschaft" die Herstellung von kirchlichen Stoffen ver -
boten wurde. Gleichzeitig wurde Dr. Ruederer, der den ersten 
Weltkrieg als Reserve-Offizier und Kompanieführer an der West -
front mit Auszeichnung mitgemacht hatte, für die Dauer des 
zweiten Weltkrieges zum Generalkommando in München auf 
einen Arbeitsplatz einberufen, der Sprachenkennfnisse erfor-

9 



Nr. 9/19. ihrg. DER BAYERISCHE GRO SS- UND AUSSENHANDEL September 1964 

derfe. Erst nach der Währungsreform war es Dr. Ruederer mö -
lich, sein Geschäft wieder fest in die Hand zu 'nehmen und es 
- unter schonungslosem Einsatz der eigenen Person - durch 
Vergrö1erung und Netigestaltung des Sortiments, durch Ge -
winnung neuer Abnehmer im In- und Ausland zur heutigen Höhe 
zu bringen. Dank seines ausgesprochenen Kunsfsinnes hat er mit 
seiner Frau und ersten Mitarbeiterin erheblichen Anteil an der 
Modernisierung der Paramentik. Mit seinen bewährten und freuen 
Angestellten verbindet ihn und seine Frau ein kameradschaft -
liches Verhältnis. Trotz des Schmerzes um den Dahingang der 
beiden Söhne im zweiten Weltkrieg haben weitreichende Inter -
essen, Phantasie und eine starke Vitalität dem Ehepaar Ruederer 
eine äu1ere Erscheinung bewahrt, die sein Lebensalter nicht 
ahnen läfyt. 
Dem Jubilar, der unserem Landesverband seit Jahren eng ver -

bunden ist, entbieten wir auch an dieser Stelle unsere herz -
lichsten Wünsche. 

Richard Wichmann - 50 Jahre bei Firma Otto Heck, München 

Am 1. 10. 1964 kann Herr Richard Wichmann, Prokurist und 
Eirikaufs(eiler unserer Mitgliedsfirma Otto Heck, Papiergroi)-
handlung, München, Heid;emannstr. 41 a, auf eine 50jährige, 
ununterbrochene Tätigkeit bei seiner Firma zurückblicken Herr 
Wichmann, der in diesem Jahre seinen 70. Geburtstag feiern 
kann, erfreut sich - dank seines umfangreichen Fachwissens 
und seiner menschlichen Qualitäten - der Wertschätzung aller 
Mitarbeiter und Geschäftsfreunde. 
Wir gratulieren dem Jubilar an dieser Stelle recht herzlich! 

Buchbesprechungen 

Die Kaufmannsgehilfenprüfung in Frage und Antwort 
Innerhalb dieser Schriftenreihe sind soeben im 

Vulkan-Verlag 

Postfach 1815, 

Dr. W. Classen Nachf. GmbH. & Co. KG., 1 43 Essen, 

in verbesserter Neuauflage erschienen: 
Teil I Handelsbetriebslehre 

von Matthias Ruhl und Karl l-löfner 
180 Seiten, DIN A 5, broschiert DM 8,80 

Teil III 60 Buchführungsaufgaben mt ausführlichen Lösungen 
von Karl Höfner und Hermann Pingel 
159 Seiten, DIN AS, broschiert DM 7,80 

Die Tatsache, daß Teil I berteits in der 32. Auflage, Teil Ill in der 
S. Auflage erscheinen, spricht für die Resonanz, die diese Schriftenreihe 
bei kaufmännischen Lehrlingen gefunden hat. Dur gesamte Stoff der 
Hauptfächer ist in den einzelnen Ausgaben konzentriert zusammengefaßt, 
so daß jedem Lehrling die Möglichkeit geboten ist, vorhandene 'Kenntnisse 
zu vertiefen und etweige Lücken zu schließen. Während die „Handels -

befriebsiehre" in Frage Antwort-Form das umfangreiche Stoffgebiet 
knapp und übersichtlich geholten vermittelt, bringt Teil 'Ill einzelne 
Buchungsfälle und ausführliche Ubungen, deren Lösungen zur Selbstkontrolle 

des Lehrlings ebenfalls angegeben sind. 
Lehrlinge, die vor dem Leiirabschlutf stehen, können ‚nicht bold genug 

mit den Vorbereitungsarbeiten für die Prüfung beginnen. Lehrherren und 
Ausbilder sind gut beraten, wenn sie ihren kaufmännischen Nachwuchs 
auf diese Schriftenreihe hinweisen. 

Das Recht der Sozialversicherung 
Zu dem im Hermann-Luchterhand-Verlag GmbH Neuwied a. Rhein er -

scheinenden Lose-Blatt-Werk „Das Recht. der Sozialversicherung" (zwei 
Ordner DM 23,—) liegen die Ergänzungslieferungen Nr. 1 63 und 61 vor. 
Die 68. Ergänzungslieferung enthält Änderungen des Unfollversicherungu. 
gesetzes durch das Bundeskindergeldgesetz, die 19. Verordnung zur Durch -
führung des Gesetzes Ober Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche -
rung, Richtlinien zur Förderung der Arbeitsaufnahme im Land Berlin, sowie 
die Neubearbeitung der Bewertung von Sachbezügen in den einzelnen 
Ländern für das Kalenderjahr 1964. 

Die 69. Ergänzungslieferung enthält eine Neubearbeitung des Stichwort -
verzeichnisses zur Gruppe Unfallversicherung, Änderungen der Reichsver- 

sicherungordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes, des Knapp -
schaftsversicherungsgesetzes und des Gesetzes über Arbeitsvermittlungen, 
Arbeitslosenversicherung durch das Bundeskindergeldgesetz, das Bundes -
kindergeldgesetz und einen Beitrag über die Erhöhung der Beitragsbemes -
sungsgrenze in der Rentenversicherung und ihre Auswirkung iauf die Bei -

tragsberechnung ab 1. 1. 1964. 
Der Verlag liefert allen Interessenten das Werk ouf Wunsch vier Wochen 

unverbindlich und kostenlos zur Probe. 
Weiter sind die Ergänzungslieferungen Nr. 246 und 247 zu dem in diesem 

Verlag erscheinenden Lose-Blatt-Werk „Handbuch für das Lohnbüro" er -
schienen. 

Die 246. Ergönzungslieferung enthält eine Neubearbeitung dus Sich -
wortverzeichnisses zur Gruppe Unfallversicherung, das Bunduskindergeld -
gesetz vom 14. April 1964, die Fortsetzung der Neubearbeitung der 
Gruppe Arbeitszeitrecht und die Richtlinien zum Sparprämiengesetz in 

der Fassung vom 25. März 1964, 
Die 247. Ergönzungslieferung enthält Änderungen aufgrund der nach 

dein sechsten Rentenonpassungsgesetz ergangenen Durchführungsbestim -
mungen im Knappschaftsversicherungsgesetz, Entgeltsbescheinigungen in 
den Versicherungskarten der gesetzlichen Rentenversicherung, Änderungen 
des Einkommensteuergesetzes durch die Gesetze vcm 25. 11. 1963, 25. 3.1964 
und das Bundeskindergeldgesetz vom 14. 4. 1964. Ferner werden die Ver -
ordnung über das Verbot der Beschäftigung van Personen unter 21 Jahren 
mit sittlich gefährdenden Tätigkeiten vom 3. 4. 1954 und die durch diese 
Verordnung erfolgten Änderungen des Jugendarbeitsschutzgeselzes ge -
bracht. 

Der Verlag liefert allen Interessenten dos Werk ouf Wunsch vier Wachen 
unverbindlich und kostenlos zur Probe. 

Wir empfehlen diese Werke der besonderen Aufmerksamkeit unserer 
Mitglieder, da sie durch die Ergänzungslieferungen stets auf dem neuesten 
Stand sind. 

Bayern-Kalender 1965 - Picturesque Bavaria - erschienen im Carl Gerber 
Verlag KG., 8 München 22, Maximilianstr. 43, Format 23 x 29,5 cm, DM 6,80. 
Der zweisprachige Abreißkalender zeigt 12 Farb- und 24 schwarz/weiß -

Aufnahmen bayerischer Städte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten. 
Ausführliche Begleittexte erläutern die ansprechenden Bildseiten in deut -
scher und englischer Sprache. 

Kalender ‚,Machs gutl" - 

Hackländerstr. 36. 
herausgegeben im DACO-VERLAG, 7 Stuttgart 1, 

Die farbigen Fotos dieses neuen Betriebskalenders sind bunt und viel -
gestaltig wie der Alltag anderer Völker und Länder, in denen sie auf -
genommen wurden. Jedes Kalenderblatt bietet auf der Rückseite prak -
tische Vorschläge und nützliche Anregungen für den Kollegen- und Fa -
milienkreis. Die Beiträge sind sachlich fundiert und interessant geschrieben. 

„Mach's gut!" ist ein Kalender, der speziell für die Betriebsangehörigen 
gedacht ist. Als persönliches Geschenk, mit der Gratifikation verteilt 
- so empfiehlt der Herausgeber - soll diese Beigabe nicht nur erfreuen, 
sondern auch mit zu einer Verbesserung des Betriebsklimas beitragen, 

Der Bezugspreis staffelt sich von 50 bis 3000 Exemplaren zwischen 
DM 4,85 und DM 3,85. Firmeneindruck auf dem Deckblatt kann zusätzlich 
bestellt werden. 

Tabellenbuch für den Kaufmann -

Taylorix-Fach-Verlag, Stuttgart. 
160 Seiten, Kunstleder flexibel, DM 13,80, 

Das praktische Buch ist ein gelungener Versuch, Zahlen aus den Be -
reichen wirtschaftlicher Tätigkeit für den Kaufmann griffbereit zusammen -
zustellen. Es umfaßt Tabellen aus dem Personen-, Güter- und 'Nachrichten -
verkehr, aus Zahlungsverkehr und Bankwesen, Rechnungswesen, Steuern -
und Sozialversicherung, aus dem Rechts- und Schriftverkehr. Spesensätze 
für In- und Auslandsreisen findet man ebenso wie den Preis eines 3 -
Minuten-Gespräches nach Paris, die Kosten eines Prozesses, Pfändungs -
beträge, Regeln für die Analyse des Jahresabschlusses usw. usw. Viele 
Fragen finden eine schnelle und sachgerechte Beantwortung. 

BEILAGENHINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt bei über 

Die Kaufmanns - Gehilfenprüfung 

Vulkan-Verlag Dr. W. Classen Essen 

Wir bitten unsere Leser um gefällige Beachtung. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

gr =. RA Grosser Dr. L. Dr. Lauter p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter, la = Dipl. Kfm. Lampe, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München , Ottastraße 7 . 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt: R. Pfrong, 
Redaktion: H. Lampe. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellen -
angabe gestattet. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstrat3e 4, Telefon 22 0113.
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Abgrenzung zwischen Handelsvertretern . -. Arbeitgeberfragen und angestellten Reisenden (258) 

(gr),,Der Bundesgerichtshof ha-t am 20. 1. 1964 in einem Urteil 
Nr. 7 ZR 204/62 die Frage behandelt und entschieden: ‚Aus -Wehrdienst und Arbeitsplatzschutz (256) 
schlaggebend für d-ie Einreihung des Klägers als -Handelsver-
treter im Sinne ds § 84 Absatz 1 HGB Ist die Feststellung des 
Berufungsgerichts, dat3 der Kläger aus seinen Provisionsein -
künften alle Betriebsunkosten und damit das typische Unter -
nehmerrisiko zu tragen hat, dat3 er ferner frei bestimmen konnte, 
wieviel Personal er anstellen wollte und d-at3 dessen Entlohnung 
ihm gleichfalls zur Last fiel. Eine solche Regelung ist bei einem 
unselbständigen Angestellten undenkbar, mindestens ganz un -
gewöhnlich. Die diesbezüglichen Feststellungen des Berufungs -
gerichts hat die Revision gleichfalls nicht angegriffen. M--t Recht 
hat dieses es als unerheblich angesehen, ob während der Ver -
fragsdauer bei der Art des Geschäftsbetriebes für den Kläger 
tatsächlich ein finanzielles Risiko in der Geschäftsführung lag.' 

(gr) In letzter Zeit mehren sich die Fälle, dat3 sich Arbeitnehmer 
während ihres Wehrdienstes freiwillig für eine längere Wehr-
dienstzeit verpflichten, ohne hiervon ihren Arbeitgeber zu unter-
richten. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände hat sich deshalb rn-it dem Bundesverteidigungsministerium 
in Verbindung gesetzt und dort schriftlich und in Besprechungen 
mit den zuständigen Herren darauf hingewiesen, daF3 Soldaten, 
die zum Soldaten auf Zeit ernanntwerden, zwar aus dem Gel-
fungsbereich des Arbeitsplatzschutzgesetzes ausscheiden, dal3 
es jedoch auch notwendig ist, den Arbeitgeber über diesen 
Statuswechsel seines früheren Arbeitnehmers und die sich daran 
knüpfende Beendigung des ruhenden Arbeitsverhältnisses zu 
unterrichten. Die Bundesvereinigung regte dabei an, die Bundes-
wehr solle 
Ernennung 

dem 
zum 

früheren 
Soldaten 

Arbeitgeber 
auf Zeit 

eine 
zusenden. 

Nachricht 
Dieser 

über die 
Anregung 

glaubt jedoch das Bundesverteidigungsministerium nicht ent-
sprechen zu können, wie sich aus einem an die Bundesvereini-
gung gerichteten Schreiben vom 18. 6. 1964 ergibt. Wörtlich 

Vergütung eines Handelsvertreters 
Beweislast für Vereinbarung eines Fixums 

(259) 

(gr) Macht ein Handelsvertreter geltend, die ihm für die ersten 
Monate seiner Werbetätigke-it vom Unternehmer zugesagten 
monatlichen Festbezüge seien keine garantierte Mindestprovi-
sion, sondern ein Fixum, neben dem vereinbarungsgemät3 zu -
sätzlich Provisionen gezahlt werden sollen, so trägt er für diese 
Behauptung die Beweislast. Diese Ansicht hat das Oberlandes -

hei13f es hier: 
‚‚Ihren Wunsch, die Arbeitgeber durch die Bundeswehr be-

nachrichtigen zu lassen, wenn ein zum Grundwehrdienst ein-
berufener Arbeitnehmer zum Soldaten auf Zeit ernannt wird, 
habe ich geprüft. Leider kann ich diesem Wunsche nicht ent- gericht Nürnberg wie folgt begründet: 
sprechen. „Das übliche Dienstentgelt eines Handelsvertreters bemit3t 

sich nach dem Wert oder Umfang des von ihm vermittelten Ge -
schäftes; deshalb erhält er Provision, d. h. Prozente des Ver -
kaufspreises oder des für Zwecke der Provisionsberechnung um 
gewisse Nebenkosten oder Erlösschmälerungen gekürzten Ver -
kaufspreises. Zwar kann -ein Handelsvertretervertrag -euch dann 
vorliegen, wenn der Beauftragte unter Ausschljt3 von Provisions -
ansprüchen nur auf feste Bezüge beschränkt ist; häufiger be -
stehen vertragliche Regelungen in d a r Richtung, dat3 dem Han -
delsvertreter neben seiner Provision feste Bezüge ausgesetzt 
werden. In beiden Fällen handelt es sich aber um Aus-nahmen 
von der üblichen Entlohnung eines Handelsvertreters, die darauf 

Abgesehen davon, dat3 die Benachrichtigung der Arbetgeber 
eine nicht vertretbare Verwaltungsarbeit für die Truppe bedeuten 
würde, wäre sie hierzu nicht in der Lags, da due Bundeswehr 
evtl. arbeitsrechtliche Absprachen zwischen Arbeitgeber und 
einberufenem Arbeitnehmer, die über die Vorschriften des 
Arbeitsplatzschutzgesetzes hinausgehen können, nicht kennt. 
Aul3erde-m bestehen rechtliche Bedenken, weil die Anzeige-
pflicht als Ausflut3 der Treuepflicht dem Arbeitnehmer obliegt. 
Die Bundeswehr kann ihm diese Verpflichtung nicht abnehmen, 
ohne hierzu legitimiert zu sein. 

Im übrigen ist für die Belehrung des Soldaten liber seine An - 
ausgerichtet ist, dal) dieser am Unternehmerrisiko mit beteiligt zeigepflicht Sorge zu tragen. Darüber hinaus könnte es zweck -

mät3ig sein, wenn auch die Arbeitgeber die zum Wehrdienst ein-
berufenen Arbeitnehmer über ihre Verpflichtung unterrichten 

sein soll. Dieses Wagnis wird aber ganz oder überwiegend aus -
geschlossen, wenn dem Handelsvertreter ein Fixum ohne Rück -
sicht auf den Vertriebserfolg zugebilligt wird>. Grundsätzlich würden; dabei könnten sie die Einberufenen auch darauf hin - 
stellen daher Festbezüge kein Fixum dar (d -es neben den Pro -weisen, dat3 sie ihr während des Wehrdienstes weiterbestehen - 
visionen gewährt wird), -es ist mangels anderweitiger Anhalts -des Arbeitsverhältnis -kündigen müssen, wenn sie sich zu einer 
punkte lediglich eine garantierte Minde s tprovision. Bei dem Aus -längeren Dienstzeit in der Bundeswehr verpflichten." 
nahmefall, dat3 Festbezüge unabhängig vom Vertriebserfolg --

Im Hinblick auf die vom Bundesverteidigungsministerium in also neben der Provision - gewährt werden sollen, tist es 
dieser Frage eingenommene Haltung wird den Arbeitgebern zu daher Sache des Handelsvertreters, zu beweisen, dat3 das'Fixum 
empfehlen sein, auch während des Wehrdienstes in verstärktem keine garantierte Mindestprovis-ion darstellt. (OLG Nürnberg --
Mal1e Kontakt mit ihren früheren Arbeitnehmern zu halfen. Urteil vom 12. 6. 1964 - 6 U 5/64.) 

Sorgen um tarifpolitische Entwicklung (257) Pfändung des Arbeitgeberzuschusses 
zim Krankengeld (260) 

(la) In Berlin tagte Anfang Oktober der internationale Arbeit -
geberrat des Handels (CIEC), dem einschlägige Spitzenverbände 
aus 17 Staaten angehören. Auf dem Programm standen Fragen 

(gr) 1m -mer wieder bereitet die Frage SchNierigkeiten und Iät3t 
Zweifel auftreten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfange 
der Arbeitgeberzuschut3 zum Krankengeld pfändbar ist. Die Ver -
einigung der Arbeitgeberverbände in Bayern gibt zu dieser 
Frage wegen der Bedeutung für die betriebliche Praxis folgende 

der Tarif- und Sozialpolitik. 
In einem gemeinsamen Bericht über die tarif- und sozial-

politi s che Entwicklung in der Bundesrepublik erklärten die 
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels und der Stellungnahme ab: 
Gesa-miverband des Deutschen Grol'- und Aul5enhandels, die 
tarifpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik im letzten Halb-
jahr 1963 und in den ersten 6 Monaten 1964 gebe zu ernsten 
Besorgnissen Anlat3. Der während der Tagung veröffentlichte 
Bericht vermerkte in diesem Zusammenhang, dat3 der Einzel-
-handel und der Groihaindel gezwungen seien, Löhne und Ge-
hälter in etwa dem gleichen Mat3e wie die Industrie zu erhöheii, 
wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, wertvolle Arbeitskräfte zu 
verlieren. Auch auf dem Arbeitszeitsektor müsse entsprechend 

Nach den Vorschriften der Zivilprozef3ordlnung (§§ 850, 850c) 
unterliegt das Arbeitseiinkornmèri bis- auf einen aus der Pfän -
dungstabelle ersichtlichen Mindestbetrag der Pfändung. Dies gilt 
jedoch nicht für das Krankengeld, das der Arbeitnehmer von 
der Krankenkasse erhält. Dieser Betrag ist nach § 119 RVO un --
pfändbar. Fraglich ist, ob diese Bestimmung der Reichsversich-e -
rungsordnung auch auf den Arbeitg.berzuschut3 zum Kranken -
geld anwendbar ist. Dies ist nicht d a r Fall, denn d a r Arbeit -
ge'berzuschut3 zum Krankengeld ist genauso zu behandeln, wie 
der Arbeitslolhn. Dies deshalb, weil er erstens vom Arbeitgeber verfahren werden. 

s 
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bezahlt wird, um den Arbeitnehmer während einer Krankheit so 
zu stellen, als arbeite er und weil er zweitens auch nir dann 
gezahlt wird, wenn der Arbeitnehmer vorher bei dem Arbeit -
geber gearbeitet hat. Der Zuschub ist also lediglich ein Surrogat 
für den 'Arbeitslohn, der sonst verd,ieit worden wäre und wird 
derngemä1 wie dieser behandelt mit der Folge, dal er nach den 
Vorschriften der ZPO pfändbar ist. 

Der Arbeitgeberzuschub zum Krankengeld wird jedoch fast 
nien,a'ls den pfändungsfreien Betrag des Arbeitseinkommens 
übersteigen, so dab er dennoch praktisch unpfänd:bar wäre, 
wenn man den pfändungsfreien Betrag nicht unter Zugrunde -
legung der Summe auf unpfändbarem Kranke'ngeld und pfänd'-
barem Arbeitgeberzuschub errechnen dürfte. Ob aber diese Art 
der Berechnung des pfändungsfreien Betrages statthaft ist, ist 
sehr umstritten. Nach herrschender Ansicht, die insbesondere 
vom Bundesjustiz- und Arbeitsminister vertreten wird', ist sie 
nicht zulässig. Das Landgericht Münster hat sie dagegen 'in einer 
Entscheidung für möglich angesehen. Ohne auf das Für 'und 
Wider beider Ansichten einzugehen, wird folgende Empfehlun 
gegeben: 
Wenn das Vollstreckungsgericht, wie dies häufig geschieht, 

im Pfändungs- und tJberweisungsbescblub bereits eine ZiJsam -
menrechinung von Krankengeld und Arbeitgeberzuschub vor -
schreibt, sollte man sich daran halten. Es ist dann Sache des 
Arbeitnehmers; im Wege der Erinnerung hiergegen vorzugehen. 
Tut der Arbeitnehmer dies, so ist für den Arbeitgeber dennoch 
der erlassene Pfändungs- und Ub'erweisungsbeschl'u so lange 
verbindiich, bis er durch einen Beschlub des Gerichts ersetzt 
wird. 

Ordnet das Vollstreckungsg-ericht hingegen keine Zusammen -
rechnung im Pfändungs- und Uberweis'ungsbeschlu an, so wird' 
geraten, sich an die herrschende Auffassi.ng in dieser Rechts -
lage zu 'halten und d'en pfändungsfreien Betrag allein untr Be -
rücksichtigung des Arbeitgeberzuschusses zu errechnen. Meistens 
wird sich dann die Unpfänd'bar!keit des Zuschusses ergeben. 

Sollte der Gläubiger, der die Pfändung betreibt, mit dieser 
Berechnung nicht einverstande'n sein und 'om Arbeitgeber die 
Abführung eines höheren Betrages verlangen, so empfiehlt sich 
gem. § 372 ff BGB die Hinterlegung dieses Betrages beim zu -
ständigen Amtsgericht. Verzichtet der Arbeitgeber dabei auf das 
Recht der Zurücknahme, so Ist er von seiner Ver'bihdlichkeit 
befreit. 

(261) 

Vertrauensstellung im Betrieb verpflichtet 

(gr) Ein Arbeitnehmer, der eine besondere Vertrauensstellung 
bekleidet, 'die der Stellung eines Geschäftsführers 'angenähert 
ist,',Ist dem Arbeitgeber gegenüber in erhöhtem M'abe rechen -
schaf+spflichtig. Auch wenn ihm nicht alle Funktionen eines Ge -
schäftsführers anvertraut sind, so sind doch auf ihn 'die Grund -
sätze anzuwenden, die d'as Btedesarbeitsgericht zu § 611 BGB 
zur Haftung des Arbeitnehmers aus dem Dienstvertrag aufgestellt 
hat. 

Ein Arbeitnehmer in be'onderer Vertrauensstellung mub die 
Geschäfte des Arbeitgebers so führen, dab er -' wie das Bun -
desarbeitsgericht entschieden,hat - jederzeit übee ihren Stand 
Aufklärung geben kann und dab die Gefahr einer Schädigung 
des Vermögens des Arbeitgebers soweit wie möglich ausge -
schlossen ist, (1 AZR 100/63 vom 13.3. 1964) 

Sozialversicherung 

Krankenstand (262) 

(gr) „Der Krankensfand hat sich in der letzten Zeit im Vergleich 
zu den hohen Ziffern des Jahres 1962 etwas günstiger entwickelt. 
Er gibt aber weiterhin zu lebhaften Bedenken Anlab", erklärte 
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in 
einer Stellungnahme zur Diskussion über den Krankenstand in 
der Bundesrepublik. Eine Ubersicht über d'en durchschnittlichen 
Krankenstand der Pflichtmitglieder eines Jahres zeige, dab 1964 

erstmalig seit Jahren eine günstigere Entwicklung des Kranken -
standes sichtbar geworden sei. Experten hätten erklärt, dab dazu 
insbesondere die günstige Wetterlage in den vergangenen Mo -
naten beigetragen habe. Die Tabelle sieht so aus: 

1959 5,46°/a 
.1960 6,37e!0 
1961 6,100/o 
1962 6,55°/c 1 ohne Heil -
1963 6,52°/o j verfa'hrensfälle 
1964 5,440/o J 

Zu diesen Ziffern mub angemerkt werden, dab sich durch' An -
derungen der statistischen Erfassung des Kran'kenstandes Ab -
weichungen ergeben, die die Vergleichbarkeit der Zahlen mit 
den früheren Jahren einschränken. So werden seit dem 1. Januar , 
‚1962 alle Hèilverfahrensfälle, die nicht von den Krankenkassen 
finanziert werden, in der Statistik ‚nicht mehr aufgeführt. Das 
'macht nach einer Erhebung des Bundesverbandes der Orts -
krankenkassen rund 0,50/6 der Pflichtversicherten aus. 
Weiter werden ab Mitte 1963 durch die Anderung des Ab -

rechnungsverfahrens zwischen den Krankenkassen und den Be -
rufsgenossenschaffen aufgrund des Unfailversicherungs-Neu -
rdge!ungsgesetzes die in einem berufsgenossenschaftlichen Heil -
verfahren befindlichen Versicherten - das sind rund 0,20/e aller 
Pflichtversicherten - nicht mehr erfabt. Diese Prozentsätze 
mübfen, tm eine Vergleichbarkeit mit den früheren Jahren her -
zustellen, zu den Krankenziffern der letzten Jahre hinzugeschla -
gen werden. 

Die Jahresentwicklung 

Eine genaue Beurteilung der Entwicklung des Krankenstandes 
ist aber erst bei einer Betrachtung der Jahresziffern im lang -
fristigen Vergleich möglich. Diese Tabelle zeigt folgendes Bild: 

1951 3,920/o 
1952 3,96°/o 

1953 4,29°/c 
1954 4,090/o 
1955 4,520/o 
1956 
1957 5,38°/c 
1958 5,49°/c 
1959 ' S,45 0 /o 
1960 5,98°/o 
1961 - 6,16°/o 
1962 ' O,oO°/o ) einschl. Heil.. 
1963 6,37°/o f verfahren 

Aus dieser Ubersicht ergibt sich, dab wir in den Jahren 1951 
bis 1954 mit Krankenständen um 4°/o und gegenwärtig mit 
Krankenständen um 6°/c rechnen müssen. Ein Krankenstand von 
durchschnittlich 6°/ø bedeutet den ständigen Ausfall von rund 
725000 Arbeitern. Die durch diese hohen Krankenziffern ver -
ursachten Verluste sind erheblich. Es mub daher im 'Zusammen -
wirken von Gesetzgeber, Krankenkassen, Betrieben und Be -
triebsvertretungen alles versucht werden, was zur weiteren Sen -
kung der Krankenziffern auf den Stand zu Begi'nntder 50er Jahre 
beiträgt. Die Kra'nkenstandskurve steigt nicht ,,schicksalhaft" 
nach oben, wie einige Beobachter meinen. Es kommt darauf an, 
durch geeignete Ma'bnahmen und einen Appell an die Verant -
wortung aller, den Gesundheitszustand zu verbessern und den 
Aûsfall an Arbeitskräften durch Krankheit auf ein Minimum zu 
beschränken. 

Sozialversicherungsrechtliche Behandlung 
des tariflichen Sterbegeldes - (263) 

(gr) Die Sozialversicherungsträger haben die Beitragsfr'eihei+ 
eines tariflichen Sterbegeldes bzw. die Weiterzahlung des Ent -
gelts für den Sterbemonat bdier das sogenannte G'nadenviertel -
ja'hr - vergl. § 12 Ziff. 3 bzw. l§ 11 unserer Manteltarifverträge 
- generell bejaht, auch für den Fall, dab /der Tod zu einem 
Zeitpunkt eingetreten Ist, an dem der Anspruch auf 'Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts wegen A'rbeitsunfähigke'it nicht mehr be -
stand. War der Versicherte zum Zeitpunkt des Todes arbeits-
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unfähig und, war zu diesem Zeitpunkt der Anspruch auf Fort -
zahlung des Arbeitsentgelts wegen Zeitablaufs erschöpft, so 
erhält also das in Höhe eines oder mehrerer Monatsgehälter 
auszuzahlende Sterbegeld nicht nachträglich Enfgeitcharakter, 
weil der Anspruch erst durch d'en Tod ausgelöst wird. 

Anmeldung von Ansprüchen auf 
Unfallentschädigung (264) 

(gr) Nach § 660 Nr. 3 RVO hat der Unternehmer die in seinem 
Unternehmen Beschäftigten darüber zu unterrichten, innerhalb 
welcher Frist Ansprüche auf Unfallentschädigung anzumelden 
sind. Der Haupfverband der gewerblichen Berufsgenossenschaf -
ten hat folgende Fassung für den Aushang empfohlen: 

„Die Unfallentschädigung ist von Amts wegen festzustellen. 
Wird sie nicht von Amts wegen festgestellt, so ist der Anspruch 
spätestens zwei Jahre nach dem Unfall bei dem Versicherungs -
träger anzumelden. Wird der Anspruch später angemeldet, so 
beginnen die Leistungen mit dem ersten dès Antragsmonats, es 
sei denn, dat3 die verspätete Anmeldung durch Verhältnisse be -
gründet ist, die aulernalb des Willens des Antragstellers lie -
gen." 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Zur Zulässigkeit der Aufrechnung mit dem 
Arbeitgeberzuschuß zum Krankengeld und 
dem Urlaubsabgeltungsanspruch (265) 

(gr) Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 28."8. 1964 
- 1 AZR 414/63 - entschieden, dal3 die Aufrechnung mit Scha -
densersatzansprüchen unbeschränkt zulässig ist, wenn ein Arbeit -
nehmer dem Arbeitgeber durch vorsätzliches Verhalten Schaden 
zugefügt hat. Unter die Aufrechnung fallen also nicht nur Ge -
halts- und Lohnansprüche, sondern auch der Arbeitgeberzuschut3 
zum Krankengeld, sowie der Urlaubsabgelfungsanspruch, wenn 
der Arbeitnehmer inzwischen aus dem Betrieb ausgeschieden ist. 
Das Urlaubsentgelt Ist ein Geldanspruch, der wie jeder andere 
Geldanspruch ohne weiteres aufgerechnet werden kann. 

In der Entscheidung wird noch festgestellt, dal5 auch jugend -
liche Arbeitnehmer bei Arbeitsvertragsbruch für den entstan -
denen Schaden haften, sofern ein gültiger Arbeitsvertrag var -
liegt und dat, bei der Berechnung der Pfändungsfreig'renze 
Krankengeld und Krankengeldzuschul zusammengerechnet wer -
den müssen. Der Angestellte beziehe für 6 Wochen sein Gehalt 
weiter, das träfe beim gewerblichen Arbeitnehmer im Endeffekt 
für die gleiche Zeit zu. Unter diesen Umständen würde die unter -
schiedliche Behandlung der Angestellten- und Arbeitereinkünfte 
dem Gleichheitsgrundsatz zuwiderlaufen. 

Angebot der Dienste nach Durchführung 
eines Kündigungsstreites (266) 

(gr) Nach Durchführung eines Kündigungsstreites ist der Arbeit -
nehmer nach Obsiegen nicht gehalten, von sich aus die Dienste 
erneut tatsächlich anzubieten. Etwas anderes läf3t sich auch nicht 
aus § 10 Kündigungsschutzgesetz ableiten. Darnach muf nur 
eine Erklärung für den Fall abgegeben werden, da1 der Arbeit -
nehmer sein bisheriges Arbeitsverhältnis nicht fortsetzein will, 
wenn er aufgrund der ausgesprochenen Kündigung in der Zwi -
schenzeit ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist. 

Kann der Arbeitnehmer nach Aufforderung durch den Arbeit -
geber die Arbeit nicht sofort aufnehrner, weil er vorher sein 
zwischenzeitlich eingegangenes anderes Arbeitsverhältnis kün -
digen muF, ist darin kein Verstof gegen die arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen zu sehen. Der Arbeitnehmer mut, während des 
Kündigungssfrei+es durch Annahme von Zwischenverd'iensf den 

Schaden möglichst gering halten. Er ist nicht etwa gehalfe'n, d'as 
Zwischenarbeitsverhältnis befristet für die Dauer des Kündi -
gungssc'hu'tzprozesses oder mit einer auflösenden Bedingung 
einzugehen. Abgesehen davon, dat, ein solches befristetes oder 
bedingtes Arbeitsverhältnis vom neuen Arbeitgeber kaum ange -
nommen werden wird, steht dem auch § 10 Kündigungsschutz -
gesetz entgegen, wo vorausgesetzt wird, dat3 mehrere Arbeits -
vethälfnisse nebeneinander bestehen. 

Der Arbeitnehmer mut, lediglich nach der Aufforderung, die 
Dienste wieder aufzunehmen, unverzüglich sein zwischenzeitlich 
eingegangenes Arbeitsverhältnis aufkündigen (Landesarbeitsge -
richt Düsseldorf, Kammer Köln, Urteil vom 23. 12. 1963-8 SA 
453/63). 

Kündigungsschutz: Erfüllung der 
sechsmonatigen Wartezeit bei 
Arbeitsunterbrechungen (267) 

(gr) Bekanntlich genielt der Arbeitnehmer Kündigungsschutz, 
wenn er länger als 6 Monate ununterbrochen im selben Betrieb 
oder Unternehmen beschäftigt ist, das 20. Lebensjahr vollendet 
hat und im Betrieb in der Regel mehr als 5 Arbeitnehmer aus -
schliet3lich der Lehrlinge beschäftigt werden ( 1, § 21 Kündi -
gungsschutzgesetz). Das heit,t, dat, die Kündigung grundsätzlich 
unwirksam ist, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Das ist dann 
der Fall, wenn die Kündiguing nicht durch Gründe, die in der 
Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen und 
durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiter -
beschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegen -
stehen, bedingt ist. 

Mit der Frage, ob dem Erfordernis des § 1 Kündigungsschutz -
gesetz - nämlich der, sechsmonatigen Beschäftigung ohne 
Unterbrechung in demselben Betrieb - auch Genüge getan ist, 
wenn diese Beschäftigung kurzfristig durch Urlaub, Krankheit 
oder vorübergehende Stillegung des Betriebes unterbrochen 
war, hat sich das Landesarbeitsgericht Hamm in seinem Urteil 
vom 19. 2. 1964 - 4 A Sa 500/63 - befat,t. Es hat ausgeführt: 

Die sechsmona.tige Wartezeit des § 1 Kündigungsschutzgesetz 
ist auch dann erfüllt, wenn die Beschäftigung kurzfristig durch 
Urlaub, Krankheit oder vorübergehende Stillegung des Betriebes 
unterbrochen war. 

Längere Unterbrechungen der tatsächlichen Beschäftigung, die 
mit Rücksicht auf den Gesetzeszweck als erheblich erscheinen, 
können dagegen nicht auf die Wartezeit angerechnet werden. 
'Hat ein • Arbeitnehmer nur eine tatsächliche Beschäftigungszeit 
von 4 Monaten und I Woche erreicht und war er in der Folge -
zeit arbeitsunfähig krank, so geniet,t er nicht den Schutz des 
Kündigungsschutzgesetzes. Etwas anderes kann gelten, wenn 
der Arbeitgeber die Erkrankung zu vertreten het. Das Landes -
arbeitsgericht hat allerdings die Revision zugelassen. 

Auskunftspflicht des Arbeitgebers (268) 

(gr) Der Arbeitgeber ist dem Arbeitnehmer auskunftspflichtig 
über die Personen, denen gegenüber er Tatsachen behauptet 
hat, die geeignet sind, den Angestellten in seinem beruflichen 
Fortkommen zu hindern oder zu schädigen. (Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg, Kammer Stuttgart, Urteil vom 11. 5. 1964 - 

hier Sa 14/64) 

Entweder fristgerechte oder fristlose 
Kündigung (269) 

(gr) Die Lösung eines auf unbestimmte Zeit eingegangenen 
Arbeitsverhältnisses ist entweder durch eine ordentliche Kündi -
gung, die unter Einha'ltung der vertraglich vereinbarten oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgt oder durch eine frist -
lose Kündigung mit sofortiger Wirkung möglich. Dem Arbeit -
geber - aber nur diesem, wie sich gleich zeigen wird - steht 
noch eine Alternativ-. bzw. Kulanzrmöglidhkeit zur Verfügung: 

Er kann eine sogenannte soz i ale Auslauffrist bei einer fristlosen 
Entlassung gewähren und zwar bei einem gewerblichen Arbeit -
nehmer zum Woch'enschlut3 oder bei einem Angestellten zum 
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Was ' Sie 
• brauchen, 
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Die LKW-Sonderschau der 
Daimler-Benz AG ist zu Ihnen 
unterwegs. Sie soll Ihnen 
einen unmittelbaren Überblick über 
das breite Mercedes-Benz 
Nutzfahrzeug-Programm geben. 
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die Möglichkeit, eine große Anzahl 
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auszuprobieren und dabei auch 
unsere neuen Direkteinspritz -
Motoren praktisch zu prüfen. 

Wir zeigen Ihnen aus unserem 
breiten Nutzfahrzeug-Programm 
—53Typen in 107 Ausführungen — 
den wesentlichen Qurschnitt: 
vom 1,75 t Mercedes-Benz 
Transporter bis zum Dreiachser 
LAK 2220 mit 22 t Gesamtgewicht. 
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Mo'natsscfiiuf. Tuf er dies nicht und ist die fristlose Kündigung 
berechtigt, so kann iiin kein Gericht zur Gewährung einer s o l -
chen sozialen Auslauffrist zwingen, wie das Bundesarbeitsgericht 
in seinem Urteil vom 4.6. 1964 - 2 AZR 346/63 - festgestellt 
hat: 
1. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Arbeitgeber 

ein Arbeitsverhältnis auljerordentlich, das he,113f fristlos, kün -
digen. Er kann aber aus sozialen oder anderen Gründen dem 
Arbeitnehmer eine gewisse AuslauIfrist gewähren. 

2. Der Arbeitgeber kann zur Gewährung einer Auslauffrist nicht 
gezwungen werden; die Gerichte sind daher auch nicht 'in 
der Lage, eine solche Frist nach Gutdünken zu verlängern. 

im vorliegenden Falle ging es um die fristlose Entlassung des 
technischen Leiters einer Maschinenfabrik, der durch verschie -
dene Lohnmaf3nahmen und übertriebene Versprechungen -an die 
Belegschaft erhebliche Unruh'e und Arbeitsstockungen im Betrieb 
verursacht hatte. Die fristlose Entlassung war mit einer 'Auslauf -
frist zum 31. Juli ausgesprochen worden. Das Landesarbeits -
gericht hatte diese Auslauffrist bis zum 30.9. veringert. Eine 
solche M'aI)nahme ist - wie oben angegeben - 'unzulässig 

Berufsausbildung .und 
-förderung 

Hauswirtschaftlicher Unterricht in den 
Berufsschulen ' '(270) 

(la) Aufgrund vieler Beschwerden unserer Mitgliedsfirmen möch -
ten wir heute nochmals auf den Sachverhalt hinweisen, -den wir 
in Heft 4/1962 unserer Verbandszeitschrift über die Einführung 
des hauswirtschaftlichen Unterrichts eingehend besprochen 
haben. ' 

Bekanntlich ist die Einführung des häuswirtschaftlichen Unter -
richts im Rahmen des Berufsschulunterrichts an kaufmännischen 
und gewerblichen Berufsschulen seit Jahren Gegenstand um -
fangreicher Erörterungen. Viele Lehrbetriebe sehen - u. E. zu 
recht - in der, Einführung dieses zusätzlichen Unterrichts eine 
Beeinträchtigung der ohnedies immer knapper werdenden fach -
lichen AubiIdungszeit. Demgegenüber beruft sich des Bayerische 
Kultusministerium in einem früheren Erlaf) auf Artikel 131 (4) der 
Verfassung des Freistaates Bayern von 1946, in dem der haus -
wirtschaftliche Unterricht weiblicher Jugendlicher unerläf)licher 
Bestandteil des Berufsschulunterrichts ist. Eine Befreiung von' 
dieser al's Pflichtunterricht dekläherten Ausbildung in Hauswirt -
chaff und Gesundheitspflege kann also nicht erwirkt werden. 
Im übrigen sei vermerkt, daf) der hauswirfschaftliche Unterricht 
auch in den anderen Bundesländern obligatorisch ist. 

Unser Landesverband und sein Brufsbildungsausschufj hat 
sich seit l a ngem sehr eingehend mit diesem Problemkreis be -
schäftigt und alle erdenklichen Anstrengungen dagegen unter -
nommen. Es ist weder ihm noch der Wirtschaft generell gelun -
gen, eine Änderung dieser Bestimmungen herbeizuführen. 

er an den meisten Berufsschulen inzwischen ‚eingeführte 
hauswirtschaftliche Unterricht wird in Zusammenarbeit mit d'en 
zuständigen Regierungsschulräten unter weitgehender Berük -
sichfigung der berechtigten Interessen der Lehrherren angesetzt. 
Dies gilt vor allem für Landgemeinden, in denen die notwendige 
Anreise der Lehrlinge zur Berufsschule durch Zusammenlegung 
'mehrerer Unterrichtsstunden auf ein Mindestmal beschränkt wer -
den soll. - 

Dem Verfasser sei dazu noch eine Bemerkung erlaubt: Nach 
Auffassu'ng der Initiatoren dient der hauswirtschaftliche Unter -
richt der Vorbereitung des Mädchens auf die Lebensaufgabe'n 
der Frau in Familie, Beruf und Offentlichke'it. Lehrherren und 
Ausbildern bleibt nur noch zu hoffen, daF diese ergänzende 
Ausbildung auch die rechten Früchte trägt. Kein Zweifel darüber, 
daf junge Mädchen nicht früh genug beginnen können, sich in 
der Hauswirtschaft zu üben. Möglichkeiten dazu hat es schon 
immer in überreichem M'aFe gegeben. Dat3 man die jungen Da-
'men jedoch heute dazu verpflichten muI, spricht für unsere Zeit. 

Verkehr 

Statistik des Werkfernverkehrs 
für das Jahr 1963 (271) 

(ar) Die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr und das Kraft -
fahrt-Bundesamt in Flensburg veröffentlichten Ergebnisse der 
statistischen Erhebungen im StraFenfernverkehr für das Jahr 1963. 

Der Werkverkehr erreichte ‚im Jahre 1963 gut 25°/a der gesam -
ten Gütermenge, die in der Bundesrepublik eut der StraFe be -
fördert wurde. Der Anteil des Werkfernverkehrs an der gesamten 
tojkm-Leistung des Straf)enverkehrs betrug rund 18,50/o. Die -mitt -
lere Versandweite des Werkfernverkehrs betrug 172 km, die -
jenige des gewer:bliche'n Güterfernverkehrs 262 km. 

Die Aufgliederung nach Gütergruppen ergibt, daf Nahrungs -
mittel mit rund 33 c/o der im Werkfernverkehr beförderten Güter -
menge einen Schwerpunkt bildet. Es folgt die Gütergruppe 
Metallwaren mit dem zweithöchsfen Anteil.,, 

Aus der Aufgliederung des Werkfernverkehrs nach Wirt- ' 

schaftszweigen ergibt sich', dat) der Grof)- und Einzelhandel mit 
Nahrungs- und Genufmittel 'und das Nahrungs- und Genuf)-
mittelgewerbe zusammen mit 43,80/o am gesamten Transportauf -
kommen des Werkfernverkehrs beteiligt sind. Danach folgen mit 
Abstand die Gruppen Eisen und Metall, sowie Holz und Papier. 

Eine tabellarische Ubersicht gibt schl'i'ef)!ich noch Auskunft 
über den Anteil des Werkfernverkehrs an der gesamten im Fern -
verkehr beförderten Gütermenge. Hiernach wurden in Bayern 
27,20/ 0 vom Werkfernverkehr und 22,80/ 0 vom gewerblichen 
Güterfernverkehr befördert. Diese Verteilung entspricht dem 
Bundesdurchschnitt. Der entsprechende Anteil des Werkfernver -
kehrs in Hessen mit 33,8°/a liegt über dem Bundesdurchshni{t, 
die Länder Berlin mit Bob, Saarland mit 8,9°/o und Bremen mit 
'19,80/o liegen unter dem Bundesdurchschnitt. 

(272) 
Aufnahme des Telexverkehrs mit Guam 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Ab sofort wird der Telexverkehr mit d'en Teilnehmern des 

Telexnefzes der Radio Corporation of America auf Guam auf -
genommen. Der Verkehr wird durchgehend w a hrgenommen. Die 
Telexverbindungen sind bei der Telexverrnittlung Frankfurt a.M. 
unter der Rufnummer 04082 anzumelden. Die Gebühr für eine 
Verbindung von drei Minuten Dauer beträgt 36 DM. Für jede 
weifere Minute oder Teile davon wird ein Drittel dieses Betrages 
erhoben. 

Programm des j1 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

2. 11. 
3.11. 

21.10-21.20 
18.30-18.45 

Der Wirt schoftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann 

4. 1.1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
4. 11. 20.55-21.00 'Die Wirtsçhaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
6. 11. 17.55-18.00 Bilanz noch Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
6. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Wache . 2. Pr. 
9. 11. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 

10. 11. 18.30-18.45 Durch die Lupe gésehen - Wirtschaft für jedermann 
11. 11. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt -2. Pr. 
11. 11. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
12. 11. 17.45-18.0O Aus Bayerns Wirtschaft . . Pr. 
13. 11. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschlut3 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
13. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Wache - 2. Pr. 
16. 11. 20.00-20.35 „Eine Rechnung, diê nicht aufgeht" 

Kritische Bemerkungen zur Bonner Wohnungspolitik 
16. 11. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
17. 11. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtshaft für jedermann' 
18. 11. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt -2. Pr. 

6 



BAYERISCHE GROSS- Nr. 10/ 19.lhrg. DER UND SENHANDEE L L Oktober 1964 

20. 11. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

20. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche 
21. 11. 17.05-17.30 „Endspurt vor Ladenschluß" 

Komplott gegen den Verbraucher 

Außenhàndel 

- 2. Pr. 

Der Außenhandel im August und vom 
Januar bis August 1964 (273) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes erreichte 
die Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland einschIief)ich Berlin 
(West) im August 1964 einen Wert von 4562 Mill. DM und über -
traf damit die Einfuhr des gleichen Vorjahresmonats von 
4219 Mill. DM um 8,1°/0. Der Wert der Ausfuhr stellte sich im 
Berichtsmonat auf 4688 Mill. DM und lag damit um 1,3 0 /ø niedri -
ger ais im August 1963 mit 4749 Mii), DM. Gegenüber Juli 1964 
sind die Aufenhandelswer+e des August - wie in fast allen Vor -
jahren - zurückgegangen, und zwar die Einfuhr um 683 Mill. DM 
oder 13,0O/o und die Ausfuhr um 783 Mill. DM oder 14,30/o. 

Die Auf)enhandelsbilanz ergab im August 1964 einen Aktiv -
saldo in Höhe von 126 Mill. DM gegenüber einem Ausfuhrüber- 

schuf) von 530 Mill. DM im August 1963 und 226 Mill. DMim 
Juli 1964. 

In den ersten acht Monaten des Jahres 1964 wurden Waren im 
Werte von 37,2 Mrd. DM importiert und für 41,9 Mrd. DM ex -
portiert. Das entspricht einer Zunahme um 8,3 bzw. 12,80/0 ge -
genüber der entsprechenden Vorjahreszeit, in der sich die 
Importe auf 34,4 Mrd. DM und die Exporte auf 37,2 Mrd. DM 
belaufen hatten. LäF5t man die Auslandsbezüge von Regierungs -
gütern auFer Betracht, so ergibt sich eine Zunahme der Einfuhr 
um rund 140/0. 

Die Auf3enhandelsbiianz schlof) in den ersten acht .Monaten 
dieses -Jahres mit-einem Ausfuhrüberschuf von 4,7 Mrd. DM ab, 
gegenüber 2,8 Mrd. DM in der entsprechenden Vorjahreszeit. 
Da die Durchschnittswerte (Preise) der Einfuhr im Zeitabschnitt 

Januar/August 1964 um etwa 1 % höher lagen als in der gleichen 
Vorjahreszeit, ist das Volumen der Einfuhr (auf Preisbasis 1960) 
um rund 70/o gestiegen. Das Ausfuhrvolumen hat bei fast unver -
änderten Durchschniftswer+eri nahezu im gleichen Verhältnis wie 
die tatsächlichen Werte zugenommen, das heif)t um rund 120/o. 
Wie aus diesem Bericht hervorgeht, ist der Exportüberschuf) 

in den Monaten Juli und August erheblich gegenüber den vor -
hergehenden Monaten abgesunken, was in erster Linie auf ein 
stärkeres Ansteigen der Importe zurückzuführen ist. Wenn diese 
Tendenz auch in den restlichen vier Monaten des Jahres 1964 
anhalten sollte, würde zweifellos eine gesunde Entwicklung und 
ein besserer Ausgleich zwischen Import und Export erreicht sein. 

AKTIVA 

Kreditgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern 
Jahresbilanz zum 31. Dezember 1963 

GmbH., München 
PASSIVA 

DM 
1. Kassenbestand 
2. Postscheckguthaben . 

3. Guthaben bei Kreditinstituten INostroguthabenI 
a) täglich fällig 19.573,55 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungs -

frist von 3 Monaten und mehr ....10.000,- 

4. Wertpapiere: 
a) Anleihen und verzinsliche Schatz. 

anweisungen des Bundes und der Länder 
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere . . . 

5. Debitoren 

189.216,66 
516.385,40 

DM 
852,62 

6.322,72 

29.573,55 

705.602,06 
74.683,52 

DM 

1. Aufgenommene langfristige Darlehen (Bundesmittel) 548.923,73 
2. Grund- oder Stammkapital 75.000,-
3. Rücklagen nach § 10 KWG (Haftungsfonds) 308.000,-
4. Rückstellungen 73.240,-

15.369,-
9.553,48 
105,-

1.409,67 

5. Wertberichtigungen 
6. Sonstige Passiva 
7. Rechnungsabgrenzungsposten 
8. Reingewinn 1963 

6. Langfristige Ausleihungen 199.000,-
7. Beteiligungen 
8. Betriebs. und 

2.000,-
9.561,-Geschäftsausstattung 

9. Sonstige Aktiva 
10. Rechnungsabgrenzungsposten 

Summe der Aktiva 
10. a) R0ckgriffsforderungen gegen 

gegen 
den 
das 

Bund 
Land Bayern 

Summe der Passiva 

3.092,70 
912,71 

1.031.600,88 
6.020.556,49 1.03 1.600,88 

12.957.132,83 3.908.208,10 

9.928.764,59 
9. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 

gez. Dr. Heimes gez. ppa. Kahlich 

b) RUckgriffsforderungen 

AUFWENDUNGEN Gewinn. und Verlustrechnung 1963 ERTRAGE 

DM 

45.932,14 
76.076,14 
75.565,-

DM DM 
53.757,09 
26.17 1,11 

2.573,47 
2.897,96 

1. Einnahmen 
a) Oberschut) an Zinseinnahmen 
b) Provisionserträge und Bearbeitungsgebühren 

79.928,20 

5.471,43 
c) Beiträge zum Haftungsfond....... 
Erträge aus Beteiligungen 2. 

199.335,33 

543,35 
438,75 
779,95 

5.906,35 

17,940,11 
28.115,23 
59.114,17 
1.450,17 
1.409,67 

199.335,33 

5.289,58 
12.650,53 

- 

. 

1. o) Persönliche Kosten 
b) Sachliche Kasten 

2. Soziale Abgaben 
a) Gesetzl. soz. 
b) Freiw. sos. 

3. Steuern 
4. Abschreibungen und Zuweisung 

an Wertberichtigungen 
a) auf Anlagen 
b) auf sonstige Aktiva 

5. Zuweisung an Rückstellungen 
6. Zuweisung an Rücklagen 
7. Außerordentliche Aufwendungen 
8. Reingewinn 1963 

Summe der Aufwendungen Summe der Erträge 

3. Sonstige Erträge 
4. Kursgewinne 
5. Außerordentliche Erträge 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher und 
erteilten Aufklärungn und Nachweise entsprechen,die Buchführung, der Jahresabschluß und 
läutert, den gesetzlic e hen Vorschriften. 

München, 29. Mai 1964 

der Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand 
der Geschäftsbericht, sowe it e r d e n Jahr e sabschluß e r -

Bayerischer Genossenschaftsverband 
(Schulze-Delitzsch) e. V. 

gez. Dr. Dietzel, Wirtschaftsprüfer 
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Personalien 

DER BAYERISCHE GROS S UND Oktober 1964 AUSSENHANDEL 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Willi Kirsch, Inhaber unse r er gleichnamigen Mitglieds -
firma Willi Kirsch, Ledergrolhandiung in München, Karistrale51, 
zur ehrenvollen Verleihung des Verdienstkre'uzes 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland; 

dem geschäftsführenden Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Hermann Mayer oHG., Baustoffhandlung in Ingolstadt, Osti. 
Ringstrafe 
ehrenvollen 
München Il; 

10, Herrn Dipl.-Kfm. Hermann Mayer zu seiner 
Landgericht r' Berufung zum Handelsrichter beim 

zum 50 -jährigen Geschäftsjubiläum 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma J. B. Deppisch, 
Würzburg, Herrn Wilhelm Leim e ist e r als Abteilungsleiter bei 
seiner Firma. 

Herbert Müller —25 Jahre bei Firma Schneider & Söhne, München 

Am 1. Oktober 1964 konnte Herbert Müller auf ein 25 -jähriges 
Wirken als Prokurist und Leiter der Zweigniederlassung unserer 
Mitgliedsfirma G. Schneider & Söhne KG, München 23, Bieder -
stein 7, zurückblicken. 
Wir schätzen es sehr, d'ai) Herr Müller trotz s e iner beruflichen 

Anspannung Zeit findet, ehrenamtlich in unserer Verbandsorga -
nisation mitzuarbeiten. Als Mitglied des Fachausschusses unseres 
Fachzweigs Papier nimmt sich der Jubilar besonders der Förde -
rung unseres kaufmännischen Nachwuchses an. 
Wir beglückwünschen Herrn Müller auch an dieser Stelle recht 

herzlich zu seinem Jubiläum und wünschen für die weitere Zu -
kunft Glück und' Erfolg. 

40 -jähriges Berufsjubiläum von Hams Miller, Augsburg 

Ein angesehener Kaufmann, Herr Hans Miller, persönlich haf -
tender Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma Otto Franck Import 
sowie der Firma Franck & Co. Handelsvertreter und Makler, in 
Augsburg, Frohsinnstr. 8, feierte am 1. Oktober sein 40 -jähriges 
Berufsjubiläum. Im Jahre 1924 trat Herr Miller als ka'ufniännischer 
Lehrling in die Firma Otto Franck ein. Von Jugend auf hatte er 
eine sehr ernste Auffassung von seinem erwählten Beruf und be -
nützte jede Gelegenheit zur beruflichen Weiterbildung. Die 
reichen Kenntnisse und Erfahrungen, die er sich im Laufe der 
Jahre aneignen konnte, ermöglichten ihm einen erfolgreichen 
Aufstieg. 
Am 30. Dezember 1932 wurde ihm von dem Firmengründer, 

Herrn Otto Franck, Prokura erteilt; 1938 wurde er stiller Gesell -
schafter und ab 1. 1. 1942 persönlich haftender Gesellschafter 
der nunmehr selbständigen Firmen Otto Franck. Import und' 
Franck & Co. Handelsvertreter und Makler. Seit dem Tode des 
Geschäftsgründers, Herrn Otto Franck, im Jahre 1952 ist Herr 
Hans Miller geschäftsführender Gesellschafter. An der Aus -
weitung der Firmen mit Niederlassungen in München, Nürnberg, 
Regensburg und Stuttgart hat Herr Miller entscheidenden Anteil. 

Herr Miller genief)t bei Kunden und Lieferanten aber auch 
darüber hinaus bestes Ansehen. Sein Rat wird von Fachkreisen 
gerne gehört. Trotz starker beruflicher Anspannung ist Herr 
Miller auch auf)erhalb seiner Firmen tätig: so als Sachverstän -
diger und als Probenehmer für Getreide und Futtermittel; bei 
der Bayerischen Warenbörse in München ist er als Schiedsrichter 
tätig. Herr Miller ist Obmann für Bayern im Mehlausschul) des 
Verbandes des Deutschen M'ehigrol3handels und Mitglied des 
Fachausschusses der Makler und Agenten im.Zen+ralverba.nd des 
Deutschen Getreide-, Futter- und Düngemittelhandels. 

Wir wünschen dem Jubilar Glück und Erfolg für seine weitere 
Zukunft. 

Iwan Georgii, Gochsheim - 80 Jahre 

Der Mitinhaber und Senior-Chef unserer Mitgli.ectsfirma Louis 
Rosa - Ernst Georgii in Gochsheim ü/Schwei.nfurt, Herr Iwan 
Georgii, konnte am 22. 9. sein 80. Lebensjahr vollenden. 

In erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische ist (wan 
Georgii noch heute aktiv tätig und stärksfens interessiert an der 
fortschrittlichen Weiterentwicklung des Unternehmens, zu dem 
sich die beiden seit 130 Jahren bestehenden Firmen Louis Rosa 
und Ernst Georgii im Jahre, 1960 zusammengeschlossen haben. 
Nicht nur dieser, der wirtschaftlichen Entwicklung folgende. Zu -
sammenschIuF ist seiner Initiative mi$zuverdarrken. Jahrzehnte -
langes berufliches Wirken, allein 45 Jahre als selbständiger 
Unternehmer, haben das Instrumentarium geschaffen, mit dem 
Herr Georgii den Ausbau des Unternehmens entscheidend mit 
beeinflui)te. Die Firma besteht heute aus einen modernen Büro -
und Lagerhaus-Neubau in Gochsheim und einem 1963 in 
Schweinfurt eröffneten, modernen Cash & Carry -Lager. 

Die ihm eigene Aktivität und eine stets lebendige Teilnahme 
am vielfältigen Wirtschaftsleben zeichneten Herrn Georgii auch 
in seiner., umfassenden ehrenamtlichen Tätigkeit aus. Seine9 er -
fahrenen Rat, sein fundiertes Wissen, stellte er immer in d'en 
Dienst der Sache: Als langjähriges Mitglied der Kammerver -
sammlung der Industrie- und Handelskammer Würzburg, als Vor -
sitzender der Freiwilligen Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitg -
keiten im Bezirk Schweinfurt und nicht zuletzt unserem Landes -
verband. Nicht die Bekleidung des Amtes war ihm wichtig, son -
dern stets die Aufgabe, die 'ihm damit gestellt wurde und noch 
ist. Iwan Georgii gehört neben dem erweiterten Vorstand der 
Landesvereinigung des Bayerischen Lebens'mittelgroFhandels 
auch seit 1950 dem Vorstand unseres Landesverbandes und 
dessen Genossenschaftsausschuf) an. Erst 1963 stellte Herr 
Georgii aus Altersgründen sein Amt zur Verfügung. 

Dem Ehrenmitglied des Vorstandes unseres Landesverbandes, 
dessen vorbildliche Mitarbeit im Verbandsbereich durch die Ver -
leihung der goldenen Ehrenmedaille unseres Landesverbandes 
1963 im Rahmen einer Vorstandssitzung gewürdigt worden ist, 
gratulieren wir auch an dieser Stelle herzlich und 'verbinden 
damit unsere besten Wünsche für die weitere Zukunft. 

Elisabeth Löl5lein, Würzburg t-. 60 Jahre 

Am 20.9. 1964 feierte Frau Elisabeth Löl3lein, Inhaberin unserer 
Mitgliedsfirma Würzburger Eisenhandel, Löf)lein & Ruppert in 
Würzburg, Karlhause 91/4, bei bester Gesundheit ihren 60. Ge -
burtstag. 

Nach dem Besuch der Handelsschule war Frau Löi)lein in ver-
'schiedenen EisengrohandeIsfirmen tätgi, bis sie 1939 ihrem 
Mann F•erdinard Löi)lein nach Würzburg folgte, der dort mit 
seinem Kollegen Max Ruppert die Firma Würzburger Eisenhandel, 
Löi)lein & Ruppert gegründet hatte. Nachdem der Geschäfts -
partner Rupperf 1943 in Stalingrad gefallen und ihr Mann Fer -
dinand Löl3l'ein 1951 an einem Herzinfarkt gestorben war, sah 
sich Frau Löf)l•ein plötzlich vor die Tatsache gestellt, die Führung 
des Geschäftes selbst in die Hand zu nehmen. Unter ihrer Lei-' 
tung hat sich das Unternehmen weiterhin aufwärts entwickelt 
und beliefert heute -mit ca. 100 Mitarbeitern Bayern und die an -
grenzenden Bundesländer. 
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Wir danken bei dieser Gelegenheit Frau Löblein für die stets 
gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft persön -
liches Wohlergehen und für das Unternehmen alles Gute, Vervielföltigen leicht gemacht 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen 
Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 

und unerreicht wirtschaftlich ouf 

Alois Schaefer, Augsburg - 15 Jaire 

Am 14. 10. vollendete Herr Alois Schaefer, Seniorchef und 
Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Brüder Schaefer, Garn-, Kurz -
und Modewarengrol3handlung in Augsburg, Haunstätte,'str. 25, 
sein 75. Lebensjahr. 

Bei bester Gesundheit kann Herr Schaefer heute auf ein über 
60 -jähriges Berufsleben zurückblicken, das wir an deser Stelle 
im September-Heft bereits eingehend gewürdigt haben. In Fach -
und Kollegenkreisen gilt Herr Schaefer ais profilierte Unter -
nehmerpersönlichkeit, deren Wirken von kaumännschem Sach -
verstand, fortschrittlicher Unternehmungslust und unermüdlichem 
Fleii3 geprägt ist. Mit erstaunlicher Aktivität steht der Jubilar 
- ungeachtet seines fortgeschrittenen Alters - noch heute an 
der Spitze eines Unternehmens, dessen Entwicklung ent s chei -
dend seiner Initiative zu verdanken ist. Die moderne, zusammen 
mit seinem Bruder August Schaefer geführte Textilgrot)hand!ung 
verfügt heute über eine Gesamtfläche von mehr als 5000 qm, ihr 
breites Sortiment entspricht den immer gröer werdenden Er -
fordernissen des heutigen Absatzmarktes. 

Im Rahmen seiner umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeit ist 
der Jubilar unserer Verbandsorganisation vor allem auch als 
langjähriges Mitglied unseres Fachausschusses Textil eng ver -
bunden. Seine Verdienste um die Förderung der Wirtschaft im 
allgemeinen und spezieller Grof ) nandelsziele im besonderen 
fanden ihre Würdigung in der ehrenvollen Verleihung des Bun -
desverdienstkreuzes 1. Klasse an Herrn Schaefer im Jahre 1959. 

Mit unserer Gratulation verbinden wir aucn an dieser Stelle 
die besten Wünsche für die Zukunft des Jubilars. 

Wilhelm Schmehl, Augsburg - 73 Jahre 

Der persönlich haftende Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Gummi- und Asbest-Fabrikate Präg & Co., Augsburg, Philippine -
WeIser-Str. 13, Wilhelm Schmehl beging am 23. Oktober seinen 
70. Geburtstag. 

In Hennef/Sieg geboren, war Wilhelm Schmehl nach Beendi -
gung seiner kaufmännischen Lehre zunächst in einem Hütten -
werk als Einkäufer und Korrespondent tätig. Nach dem 1. Welt -
krieg, den Wilhelm Schme'hi als Kriegsfreiwilliger in RuI3land 
erlebte, setzte er seine berufliche Tätigkeit in Essen, Köln und 
Augsburg als Einkäufer und Prokurist fort. Ausgerüstet mit um -
fangreichen kaufmännischen Erfahrungen und vor allem mit tech -
nischem Wissen trat Wilhelm Schmehl 1931 in die von den 
Herren Präg neu gegründete Gummi- und Asbest-Fabrikate 
GmbH, Grof1handel mit technischen Bedarfsartikeln, als Pro -
kurist ein. 1939 wurde er Teilhaber und 1947 - nach dem Tod 
von Adolf Präg persönlich haftender Gesellschafter der Firma. 
Mit viel Umsicht und Tatkraft war Wilhelm Schmehl am Wieder -
aufbau des durch Kriegseinwirkung stark beschädigten Betriebes 
beteiligt. Die glückliche Kombination kaufmännischer und tech -
nischer Fähigkeiten, Energie und Unternehmungsgeist ermög -
lichten es ihm, die Firma, die nun von seinem Sohn geleitet 
wird, zu ihrem heutigen Ansehen zu führen. Unserem Landesver -
band ist Wilhelm Schmehl seit 1946 treu verbunden. 

Und die Umschläge können Sie auch domt 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 

O#,4JG 1 BERLIN 42, Wolframstr. 87-91 

Dem Jubilar, der heute noch ehrenamtlich als Sachverständiger 
tätig ist, gratulieren wir auch an dieser Stelle und wünschen ihm 
einen zufriedenen Lebensabend, der ihm Zeit und Mule gibt, 
seine privaten Steckenpferde - wie Malen, Musik und gute 
Lektüre - zu reifen. 

Fritz Reinhard, Würzburg t 

Völlig unerwartet verstarb am 5. 10. 1964 der Mitinhaber unserer 
Mitgliedsfirma Gebrüder Reinhard, Eisengrofhandlung in Würz -
burg, Bahnhofstr. 11, Fritz R e i n h a rd im 65. Lebensjahr. Die 
Nachricht von seinem plötzlichen Tode war für uns alle unfal3bar, 
zumal Fritz Reinhard an der am nächsten Tag stattfindenden Vor -
sfandssitzung noch teilnehmen wollte. So aber wurde er mitten 
aus dem Leben gerissen, das ihm Arbeit und Aufgabe zugleich 
bedeutete. 

Der Sohn einer alteingessenen Kaufmannsfamilie erwarb sich 
nach Ablegung seines Abiturs in bekannten Handelsfirmen und 
Hüttenwerken das Rüstzeug für seine berufliche Laufbahn, die er 
1924 im väterlichen Betrieb begann. Zusammen mit seinen Brü -
dern führte Fritz Reinhard das Unternehmen nach dem Tod des 
Vaters weiter. Mit Zähigkeit und Ausdauer meisterte er alle Auf -
gaben und Probleme, die sich ihm stellten. Als der Betrieb in 
der traurigberühmten Würzburger Brandnacht 1945 praktisch 
ausgelöscht wurde, ging Fritz Reinhard mit seinen Brüdern 
Wilhelm und Karl, der leider allzu früh verstorben Ist, an den 
Wiederaufbau. Mit Energie und Tatkraft fing man von vorne an. 
Daf das Unternehmen heute über die Grenzen unseres Landes 
hinaus bei Kunden und Lieferanten einen ausgezeichneten Na -
men hat, ist nicht zuletzt Fritz Reinhard zu verdanken. Erfahrung, 
Wissen und Aufgeschlossenheit gegenüber allen wirtschaftlichen 
Problemen kennzeichneten die berufliche und auch die ehren -
amtliche Tätigkeit, die der Verstorbene in umfangreichem Maf)e 
ausübte. Seine starke Persönlichkeit', sein erfahrener Rat und 
seine bestimmte, konsequente Einstellung zu allen Entscheidun -
gen schätzte man an Fritz Reinhard sehr. Das erklärt auch die 
enge Verbundenheit zu unserem Landesverband, dessen Vor -
stand er seit 1952 angehörte. Daneben wirkte der Verstorbene 
sehr aktiv auch in anderen Verbandsgremien', so z. B. im Tarif -
ausschub, im Verkehrsausschul) und im Beitragsausschuf) mit, 
den er seit 1955 selbst leitete. 

Der Landesverband hat in Fritz Reinhard einen treuen Mit -
streiter verloren, der sich bis zuletzt in den Dienst seiner Berufs -
und Standesvertretung stellte. Eine Unternehmerpersönlichkeit, 
die menschliches Verstehen und tatkräftiges Handeln in sich 
vereinigte, ist nicht, mehr. Darum trauern Vorstand und Ge -
schäftsführung in ehrendem Gedenken. 

75 Jahre Firma Gebr. Reinhard in Würzburg 

Am 1. Oktober 1889 gründeten die Brüder Carl und Wilhelm 
Reinhard die Eisenhandlung Gebr. Reinhard in Würzburg. Beide 
Herren, aus einer alten Kaufmannsfamilie in Herborn stammend, 
hatten eine vorzügliche Vorbildung in angesehenen Eisengrof)-
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handlungen und Eisenwerken erhalten, so daf sie dank ihres 
Fleii)es und ihrer Tüchtigkeit das neue Unternehmen schon bald 
zu Achtung gebietender Gröf3e entwickeln konnten; um die 
Jahrhundertwende zählte es bereits zu den führenden Eisengrol)-
handlungen Bayerns. 
Nach dem Ableben der Väter ging die Geschäftsleitung auf 

die Söhne, Carl, Fritz und Wilhelm, über. Herr Carl Reinhard 
verstarb leider schon in jungen Jahren. Die Zerstörung der Stadt 
Würzburg am 16. 3. 1945 vernichtete auch sämtliche Büros, Läger 
und Wohnhäuser der Firma, so datj von dem Unternehmen zu -
nächst nur der alte gute Name verblieb. Dem unermüdlichen und 
zielstrebigen Einsatz der Inhaber gelang es jedoch schon bald, 
umfangreiche Ersatz- und Neubauten zu errichten und dadurch 
den AnschluF1 wieder zu finden, Im Herbst 1963 wurde mit einem 
weiteren grol3zügigen Lagerneubau aui)erhalb des Stadtzentrums 
begonnen, der in diesen Tagen vor dem Abschlufi des 1. Bau -
abschnittes steht. 

Die Inhaber der Firma stehen aufgeschlossen auch öffentlichen 
und allgemein beruflichen Belangen gegenüber. 

Das 25 -jährige Firmenjubiläum der Firma Gebr. Reinhard fiel 
in den Beginn des 1. Weltkrieges, das 50 -jährige in den des 
2. Weltkrieges. Wir gratulieren d a r Firma Gebr. Reinhard nun 
herzlich zu ihrem 75 -jährigen Bestehen und wünschen, dat3 die 
weitere Entwicklung und der weitere Aufstieg des Unternehmens 
in eine Zeit des Friedens fallen möge. 

100 Jahre Firma Oel-Stahl 

Unsere Mitgliedsfirma Oel-Stahl, Joh. Chph. Stahl, Mineralöl -
grofhandel in Nürnberg, AuF3. Sulzbacher Sir. 154, feierte am 
20. September das Jubiläum ihres 100 -jährigen Bestehens. 

Das Familienunternehmen, das seit 1947 in d: er dritten Ge -
neration vom Enkel des Firmengründers geleitet wird, wurde am 
20. September 1864 als Import- und GroF3handelsfirma für Mi -
neralölprodukte - Petroleum, Maschinenöle - n das Handels -
register eingetragen. Später kam der lmporf pflanzlicher und 
tierischer Oie und Fette hinzu, eigene Importlager in Antwerpen 
und Triest wurden errichtet. In den „Gründerjahren" und in der 
darauffolgenden Zeit nahm die Firma einen beachtlichen Auf -
schwung. Auf einem eigenen Gelände am Nürnberger Ostbahn -
hof entstanden Lagerräume für Schmieröle und -fette, Grot3-
tankaniagen für Betriebsstoffe mit Gleisanschlüssen für einen 
eigenen Kesselwagenpark. Der zweite Weltkrieg traf das Unter -
nehmen schwer: Lagergelände und Geschäftsräume in Nürn -
berg, sowie die Filiale in Straubing wurden zerstört. Dem jetzi -
gen Inhaber, Fritz Stahl, der heuer auf 45jährige Betriebszuge -
hörigkeit zurückblickt, gelang es, dem Unternehmen durch un -
erm.idIic'ho Aufbauarbeit seine heutige Bedeutung zu geben. 

Wir gratulieren herzlich I 

Buchbesprechungen 
1 

Jahrbuch des Deutschen Unternehmers 

erschienen im Verlag Unternehmer-Jahrbuch, Freudenstadt, Herausgeber 
August Lutzeyer. 320 Seiten, Ganzleinen-Schutzumschlag, Preis DM 32,—. 

Mit dem als Erstausgabe vorliegenden Jahrbuch wurde für das deutsche 
Unternehmertum ein Standardwerk geschaffen, das bisher in der Literatur 
fehlte. Es soll zu einer engeren Zusammenarbeit der deutschen Unternehmer 
beitragen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Schicksalsverbun -

denheit stärken. 

Das Jahrbuch enthält neben den Ergebnissen der Jahresversammlungen 
deutscher Spitzenverbände der Wirtschaft eine Reihe interessanter Vor -
träge bekannter Wirtschaftsexperten. Der Bogen des hier verarbeiteten 

Materials spannt sich von der Wirtschaftschronik über dieVorausschau auf 
Ausstellungen und Tagungen bis zur Gedenktafel verstorbener Unterneh -

mer, die das Gesicht der deutschen Wirtschaft mitprägten. 'Wichtige 

Termin- und Anschriftenverzeichnisse von Verbänden und Kammern ver. 
vollständ i gen das Regulorium. 

Das Jahrbuch des deutschen Unternehmers - ein wertvolles Nach -
schiagewerk, das im Bücherschrank keines Unternehmers fehlen sollte, 

„Theorie der Außenwirtschaft' 

van Dr, K. Rose, ord. Prof, der Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Mainz, 

Dieses Buch gibt einen Uberblick über den gegenwärtigen Stand der 
Außenwirtschaftstheorie. Das Schwergewicht liegt auf der Behandlung 
theoretischer Probleme, im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen zur 
Außenwirtschaft, die besonders institutionelle und historische Fragen 
untersuchen, 

Im ersten Teil wird die Zahlungsbilanz und ihre Stellung im volkswirt -
schaftlichen Kreislaufmodell behandelt. Der zweite Teil beschäftigt sich 
mit der monetären Theorie des internationalen Handels, also der Bedeu -
tung von Wechselkurs, Volkseinkommen und Preisen für die Zahlungsbilanz. 

Darauf folgt im dritten Teil die Erörterung der reinen Theorie des 

internationalen Handels. Hier wird besonderer Wert auf die Analyse der 
Produktions- und Nachfragegrundlagen des Außenhandels sowie der wohl -
fahrtstheoretischen Fundamente gelegt, 

Der vierte Teil enthält schließlich eine Darstellung der modernen Zoll -
theorie. 

Der Verfasser sucht in allen Kapiteln zu zeigsn, daß die Außenwirt -
schaftstheorie nur als Teil der allgemeinen Wirtschaftstheorie betrachtet 
werden kann, als Anwendung der Preis-, Geld-, Beschäftigungs- und Ver -
teilungstheorie ouf den , Spezialfall der internationalen Wirtschaftsbe -
ziehungen, 

Das Werk ist in der Sammlung „Vahlens Handbücher der Wirtschafts -
und Sozialwissenschaften" im Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin und 
Frankfurt/Main erschienen 1394 Seiten, kart.) und kann zum Preis von 
DM 45,— bzw. DM 49,50 (Leinen) bezogen werden. 

Der Großhandel in Norwegen 

von Dipl . -Kfm. Helmut Laumer, erschienen in der Schriftenreihe der Ab -

teilung Handel des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, 8 München 27, 
Poschingerstraße 5. 

Als Ergebnis einer Untersuchung, die das IFO.lnstitut in Zusammen -

arbeit mit dem Gesamtverband des deutschen Groß- und Außenhandels 
in Bonn durchführte, ist soeben die Broschüre „Der Großhandsl in Nor -
wegen" erschienen. Die Arbeit befaßt sich mit der wirtschaftlichen Struk -
tur Norwegens, der Stellung des Großhandels in dur norwegischen Wirt -
schaft, der Struktur und Entwicklung des Großhandels sowie mit der ver -
bondlichen Organisation des Großhandels in Norwegen, 

Weitere Länderberichte über den Großhandel in Finnland, Dänemark 
und Schweden werden demnächst erscheinen. 

Die Berichte können direkt vom IFO-Institut bezogen oder bei der 

Hauptgeschäftsstelle unseres Landesverbandes bestellt werden. Der Preis 
beträgt jeweils DM 4, — 

Quellenwerk für Einkauf - Verkauf 

Nunmehr 
„Quellenwerk 

ist die Ausgabe 1964 des ABC 
im 

der Deutschen Wirtschaft 
für Einkauf - Verkauf" ABC-Verlag, Darmstadt, er -

schienen (DIN A 4, ca. 4000 Seiten, Preis DM 29,50 einschließlich Versand -
spesen). 

Das Werk ist zu bekannt, als daß es noch einführender Hinweise be -
darf. Es weist, nach Waren und Leistungen geordnet, die gesamte Pro-

'uktion der Bundesrepublik und West-Berlins aus. Für ca. 75000 Erzeugnisse 
werden ca. 500 000 Herstellernachweise erbracht. Unter den vielen Bezugs -
quellennachweisen nimmt es jedenfalls einen besonderen Platz ein. 

BEILAGENHINWEIS 

Zur freundlichen Beachtung empfehlen wir unseren Lesern den 
beiliegenden Prospekt der Firma 

F. SOENNECKEN • BONN 
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BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSWOCHE 
für Unternehmer, Junioren und Führungskräfte im Großhandel 

vom 18.1. bis 22.1.1965 in Augsburg 

Seminarprogramm 

18.1. Betriebswirtschaft im Großhandel 

Referent: Dipl. Kfm. Werner Sattel, Betriebsberater des 
Bayer. Großhandelsberatungsdienstes 

Betriebsplanung in der Praxis des Großhandels 

Referent: Walter Kerscher, Großhandelsunternehmer 

19. 1. Grundlagen und Methoden der Finanzierung 
im Großhandel 

Referent: Wilhelm Kahlich, Prokurist der Kreclitgarantie -
gemeinschaft für den Handel in Bayern 

Wesen und Wirkung der Steuern im Großhandel 

Referent: Dipl. Kfm. Walter Sauter, Steuer-Referent des 
Landesverbandes 

20. 1. Die Wirtschaftlichkeit moderner Verfahren 
und Organisationsmittel im Büro 

Referent: Dipl. Kfm. Franz Möndel, Betriebsberater des 
Bayer. Großhandelsberatungsdienstes 

Lagertechnik und Lagerbau in der 
Rationalisierung des Großhandels 

Referent: Wernher Heim, Bauberater und Architekt beim 
Bayer. Großhandelsberatungsdienst im Landesverband 

21.1. Absatzförderung und Vertriebskontrolle im Groß -
handel aus der Sicht der Marktforschung 

Referent: Dr. Rudolf Berger, Gesellschaft for Konsum -
forschung, Nürnberg 

Betriebsbesichtigung 

eines modernen Großhandelsunternehmens 

22.1. Wo stehen wir in der Rationalisierung des Groß -
handels heute? - Beispiele aus der Praxis ratio -
neller Unternehmungsführung 

Referent: Dipl. Kfm. Werner Sattel, Betriebsberater des 
Bayer. Großhandelsberatungsdienstes 

Schlußbesprechung 

Seminarbeginn: 18.1.1965 um 9.15 Uhr 
Kurszeiten: von 8.45 bis 12.15 Uhr und 

von 14.30 bis 17.15 Uhr 

Unterkunft in Hotel oder Pension wird auf Wunsch vermittelt. 

Seminargebühr: DM 150, — 
(Postscheck-Konto München, 769 . Wirtschaftshilfe des 
Landesverbandes des Bayer. Groß- und Außenhandels) 

Mit Rücksicht auf die begrenzte Teilnehmerzahl bitten wir um 
rechtzeitige Anmeldung an den 

Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels (Unternehmer- u. 

8 München 2, Ottostraße 7 

Iv 

Arbeitgeberverband) e.V.,
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Arbeitgeberfragen 

November 1964 

Weihnachtsgratifikation (274) 

(gr) Die mit der Weihnachtsgratifikation auftretenden Rechts -
fragen haben wir bereits in Artikel 216, Heft 11/63 behandelt. 
Wir gestatten uns deshalb, auf diesen Artikel zu verweisen. 
Ergänzend dazu wollen wir lediglich bemerken, daF die Frei -
willigkefl betont werden mu13, um einen Rechtsanspruch sowohl 
dem Grunde wie der Höhe nach zu vermeiden. Bezüglich des 
Rückzahlungsvorbehaltes sind die vom Bundesarbeitsgericht ent -
wickelten Grundsätze zu beachten (Urteil des BAG vom 10. Mai 
1962 - 5 AZR 452/61). Sie laufen: 
1. Erhält der Arbeitnehmer einen Monatsbezug und hat er bis 

zum 31. März des darauffolgenden Jahres nur eine Kündi -
gungsmöglichkeit, wie das z. B. nach § 66 HGB in der Regel 
für Handlungsgehilfen der Fall ist, dann ist ihm in aller Regel 
zuzumuten, diese eine Kündigungsmöglichkeit auszulassen, 
wenn er die Gratifikation behalfen will. 

2. Erhält der Arbeitnehmer einen Monatsbezug und hat er bis 
zum 31. März des darauffolgenden Jahres mehrere Kün -
digungsm8gIichkefen, dann Ist ihm wegen der Höhe der ihm 
gewährten Weihnachtsgratifikation zuzumuten, den Betrieb 
'erst nach dem 31. März zum nächst zulässigen Kündigungs -
termin zu verlassen, wenn er die Gratifikation behalten will. 

3. Erhält der Arbeitnehmer einen Betrag, der DM 100,— über -
steigt, jedoch nicht cilnen Monatsbezug erreicht, so ist ihm 
regeknäfi'g zuzumuten, eine Rückzahlungsklausel einzuhalten, 
die bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres reicht. 

4. E r hält ein Arbeitnehmer als Weihnachtsgrafifikatioin nur einen 
Betrag, der DM 100,— nicht übersteigt, dann kann damit 
regelmä1ig überhaupt keine Rückzahlungsklausel verbunden 
werden. 
Wir empfehlen daher, den Rückzahlungsvorbehalt wie auch 

die Freiwilligkeil der Leistung schriftlich zu vereinbaren. 

Sozialpolitische Gesetzentwürfe (275) 

(gr) Das Parlament wird sich voraussichtlich noch in dieser 
Legislaturperiode mit folgenden wichtigen sozialpolitischen Ge -
setzentwürfen befassen, und zwar mit der 
a) arbeitsrechtlichen Lösung der Lohnfortzahlung im Krankheits -

falle, gekoppelt mit einem Vorschaltgesetz der Krankenver -
sicherungsneuregelung, das 3 Punkte, nämlich die Erhöhung 
der Pflichtgrenze, den Ausbau des vertrauensärztlichen Dien -
stes und eine Be'itragsrückgewä'hr bei Nichtinanspriichnahme 
der Leistungen umfassen soll; 

b) Novelle zum 312 DM Gesetz mit dem Ziel, die Zuwendungen 
der Arbeitgeber tariflich festzulegen bei gleichzeitigem Weg -
fall der bisherigen Lohnsteuerpauschale; 

c) Härtenovelle zur Rentenversicherung, gekoppelt mit einer 
Anhebung der Pflichtgrenze in der Rentenversicherung. 
Bundesarbeitsminister Blank und der Bundesrat fordern hier 

die laufende Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf das 
dreieinhalbfache der allgemeinen Bemessungsgrundlage (1965 
wären das etwa DM 2 100,—). Das Bundeskabineft hat in seinem 
Entwurf zunächst nur eine. einmalige Anhebung der Pflichtgrenze 
auf DM 1500,— monatlich vorgesehen. 

Neues DGB - Aktionsprogramm 
im Dezember 

(276) 

(gr) Mitte Dezember d.J. wird der DGB-Bundesvorstand im 
Rahmen einer groten Pressekonferenz in Düsseldorf ein neues 
Aktionsprogramm vorlegen. Ziel dieses Programms soll es sein, 
die bereits vorliegenden Forderungen der im DGB zusammen -
geschlossenen einzelnen Gewerkschaften ‚aktuell zu ergänzen. 
Dabei sollen vor allem die bekannten Problemkreise, wie Lohn -
und Tarifpolitik, Vermögensbildung; Lohnfor'fzahlung, Kranken -
versicherungsreform, Rentenreform, Unfallversic'herungsn'eurege -
lung, Berufsausbildung usw. behandelt werden. 
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UNSER VERBAND 

IM DIENSTE SEINER MITGLIEDER 

„Was tut eigentlich Ihr Landesver -
band?" - das werden wir immer 
wieder von Großhandelsunternehmern 
gefragt, die sich für eine Mitglied -
schaft bei uns interessieren. 

‚,Ja, 
wird 

was tut er nun eigentlich?" - 

sich auch mancher Leser 
denken. „Gewiß, als Arbeitgeber -
organisation ist unser Landesver -
band Tarifpartner der Gewerk -
schaften. Er führt die von Zeit zu 
Zeit 
gen, 
sorgt 

notwendigen Tarifverhandlun -
schließt Verträge ab und ver -
seine Mitglieder mit allen 

erforderlichen Tarifunterlagen. 
Tarif- und Rechtsabteilung beraten 
in allen Fragen des Arbeite-, 
Sozial- und Tarifrechts und wenn's 
ganz brenzlig wird, übernimmt, der 
Syndikus des Verbandes die anwalt -
liche Vertretung vor den jeweiligen 
Gericliten. Die Gläubigerschutz -
abteilung treibt für uns alle 
uneinbringlichen Außenstände ein 
und die von den Juristen des Ver -
bandes für unsere Betriebe ausge -
arbeiteten Vertragsmuster können 
wir bei 
ziehen. 

den Geschäftsstellen be -
Er gibt auch eine monatlich 

erscheinende Zeitung heraus, die 
uns über wichtige Arbeitgeberfragen 
unterrichtet. Und dann" , ja 
dann muß mancher Leser schon ein 
wenig länger darüber nachdenken, 
was seine Berufs- und Standesver -
tretung eigentlich noch alles tut. 

Ganz sicher werden ihm nach und 
nach viele weitere Leistungen ein -
fallen, die zu unserem Aufgaben -
kreis gehören. Aber werden es alle 
sein? Weiß er, daß die unmittelbare 
Betreuung unserer Mitglieder nur 
ein Teil unserer Arbeit ist? Hatte 
er in unseren Informationen laufend 
auch unsere Arbeit nach draußen 
verfolgt - zur 

zu 
Öffentlichkeit? Oder 

nach oben - Institutionen und 
Ministerien des Bundes und des 
Landes? 

Sehen Sie, das brachte uns auf den 
Gedanken, in Zukunft an dieser 
Stelle laufend von unserer Arbeit 
zu berichten. Wir wollen damit das 
Band von 
knüpfen. 

Ihnen zu uns enger 

Sie alle sind herzlich dazu einge -
laden - zu diesem Streifzug durch 
unseren 
verband. 

Alltag in Ihrem Landes -
-1-
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Lohnerhöhung während der 
Arbeitsunfähigkeit (277) 

(sz) 1m Zusammenhang mit der Anwendur;g unseres neuen Lohn -
tarifvertrags vom 1.7. 1964 treten immer wieder interessante 
Probleme auf. So haben verschiedene Mitgliedsfirmen bei uns 
angefragt, ob die zum 1. 7. 1964 eingetretene Lohnerhöhung 
auch die Höhe des Krankengeldes für gewerbliche Arbeitnehmer 
beeinfluft, die zu diesem Zeitpunkt und anschliefend erkrankt 
waren und welchen EinfluF sie auf die Höhe des Arbeitgeber -
zuschusses nimmt. 
Dazu ist folgendes zu sagen: 
I. Die Höhe des Krankengeldes, das von der Krankenkasse zu 

bezahlen ist, richtet sich nach § 182 der Reichsversicherungs -
ordnung (RVO). Anstelle des Grundlohnes, >der früher ais Be -
messungsgrundlage für das Krankengeld herangezogen wurde, 
ist durch die RVO - Novelle von 1961 - der Begriff des 
„Regellohnes" getreten (§ 182 Abs. 5 und 6 RVO). Regellohn ist 
dabei nichtder Lohn, der sich ergeben würde, wenn der Arbeit -
nehmer wi r klich gearbeitet hätte, sondern er ist lediglich ein 
Hilfsbegriff, der auf die in § 182 Abs. 5 und 6 RVO eigens fest -
gelegte besondere Berechnungsmefhode hinweist. Die Einzel -
heiten dieser Berechnung sind in diesem Zusammenhang nicht 
von entscheidender Bedeutung. 

Wichtig ist nur, dalI der Berechnung dieses Regellohns bei 
Arbeitnehmern, deren Entgelt nicht nach Mon'aten bemessen ist, 
das im letzten Abrechnungszeitraum (mindestens jedoch während 
der letzten abgerechneten 4 Wochen vor Beginn der Arbeits -
unfähigkeit) bezahlte Arbeitsentgelt zugrundegelegt wird. 

Hat sich nun die Höhe dt Lohnes während des letzter; ab -
gerechneten Zeitraumes geändert, so wirkt sich diese Änderung 
natürlich auf den Stundenlohn aus, der für die Berechnung des 
Regellohnes ma1gebe!nd ist. Das heilt, der Regellohn erhöht sich 
und mit ihm das Krankengeld. Eine Erhöhung des Lohnes w äh -
rend der Erkrankung de.s Arbeitnehmers kann jedoch grundsätz -
lich nicht mehr berücksichtigt werden, weil durch das Gesetz 
eine feststehende Formel für die B e rechnung des Regellohnes 
festgelegt ist. Das Gesetz hat in § 182 Abs. 5 RVO die Berech-
'nungsweise eindeutig vorgeschrieben und Ist dabei von den 
Verhältnissen vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit ausgegangen. 
Dies offensichtlich deshalb, weil mit einiger Sicherheit nur diese 
Verhältnisse festgestellt werden können. 
Anderungen der Lohnhöhe und auch der Arbei1szeit können 

daher nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ,nichtmehr berücksich -
tigt werden. Das Krankengeld beträgt nach § 182 Abs. 4 RVO 
für einen Versicherten ohne Angehörige 65 v.H. des Regellohnes. 
Je nach der Zahl der unfethaltsberechfigten Angehörigen erhöht 
es sich bis höchstens 75 v.H. des Regellohnes. 

Il. Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Krankengeld 
ergibt sich aus den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfalle 
vom 26. Juni 1957 (Bundesgesetzblatt I, Seite 649). 

Der Zuschuf des Arbeitgebers zur gesetzlichenKranken- und 
Unfallversicherung ist nach § I dieses Gesetzes zu gewähren in 
Höhe des Unterschiedsbefrages zwischen dem Krankengeld der 
Krankenkasse und dem Netfoarbeitsenigeli des Arbeitnehmers. 
Das Nettoarbeitsentgelt ist (nach § 2 des Gesetzes) das um die 
gesetzlichen Lohnabzüge (= Lohnsteuer, Kirchensteuer, Sozial -
versicherungsbeiträge) verminderte Arbeitsentgelt. 

Bei der Höhe des Nettoarbe.itsentgelts Ist nach § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes wiederum vom letzten abgerechneten Abrechnungs -
zeitraum, mindestens jedoch von den letzten abgerechnetem 
4Wochen, vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Nur 
das in dieser Zeit bezahlte Arbeitsentgelt kann berücksichtigt 
werden. 

Daraus ergibt sich klar, dal) auch für die Berechnung des 
Arbeitgeberzuschusses nur eine Lohnerhöhung, die vor Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit des Arbeiters in Kraft tritt, von Bedeutung 
sein kann. Eine späfere Erhöhung kann nicht 'berücksichtigt weir -
den, weil das Gesetz auch hier ausdrücklich eine feststehende 
Formel für die Berechnung vorschreibt, die nur auf die Verhält -
nisse vor der Arbeitsunfähigkeit Bezug nimmt. 

4 

Im Ergebnis kann daher festgestellt werden, dal) eine Lohn -
erhöhung während der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers so -
wohl für die Berechnung des Krankengeldes, als auch für die 
des Arbeitgeberzuschusses zum Krankengeld bedeutungslos ist. 

Sozialversiàherung 

Berufsgenossenschaften - weniger 
Arbeitsunfälle (278) 

(gr) Der Berufsgenossenschaftstag 1964 in Wiesbaden, der kürz -
lich beendet wurde, konnte mit einer erfreulichen Bilanz auf -
warten. Seit 1961 ist die Zahl dr angezeigten Arbeitsunfälle in 
der gewerblichen Wirtschaft der Bundesrepublik um über 200000 
zurückgegangen. Im Jahre 1961 hafte die Zahl allerangezeigfen 
Unfälle mit 2688732 oder 147,07 je 1000 Versicherte ihren 
Höchststand seit Bestehen der Buhdesrepublik erreicht. Sie sank 
im Jahre 1963 auf 131,04 je 1000 Versicherte/ab. 

Besonders erfreulich ist, daly auch die Zahl der tödlichen 
Unfälle erheblich zurückgegangen ist, und zwar von 5326 'im 
Jahre 1962 um 864 auf 4462. Dabei ist der Rückgang der Arbeits -
u,nfälle im engeren Sinne besonders stark gewesen. Sie gingen 
von 3567 im Jahre 1962 auf 2847 im Jahre 1963 zurück. Das Ist 
der niedrigste Stand tödlicher Arbeitsunfälle seit Bestehen, der 
Bundesrepublik. Bemerkenswert ist, dat) der Rückgang der Un -
fälle trotz gleichzeitiger Zunahme der Versicherten um rund 
400000, trotz Vollbeschäftigung und trotz der Verwendung einer 
groijen -Zahl ausländischer Arbeitskräfte eingetreten ist. Es mag 
auch ein Anzeichen für die zunehmend bessere Verhaltensweise 
der gesamten Bevölkerung gegenüber der Unfallgefahr sein. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Herausgabe von Arbeitspapieren 
bei Vertragsbruch des Lehrlings 

(gr) Das Arbeitsgericht Berlin hat in einem Urteil (Akz.: 9 Ca 1/63) 
entschieden, dat) der Arbeitgeber auch dann zur Herausgabe der 
Arbeitspapiere an den Lehrling verpflichtet ist, wenn dieser das 
Lehrver'hältrsis ohne triftigen Grund löst. Das' Gericht hat im 
ei,nze'lnen folgendes ausgeführt: 

Nach den Bestimmungen des zwischen den Parteien ge -
schlossenen Lehrvertrages war eine vorfristige Beendigung des 
Lehrverhältnisses nur aus wichtigem Grunde möglich. Aber auch 
wenn der Lehrling entgegen diesen Vorschriften unbefugt aus 
dem Lehrverhältnis ausgetreten sein sollte, mut) der Arbeitgeber 
die Arbeitspapiere herausgeben. Er darf dein Lehrling nicht daran 
hindern, durch Zurückhaltung der Arbeitspapiere ein neues Lehr -
verhältnis einzugehen. Die Einhaltung des Lehrvertrages ist nach 
§ 888 ZPO nicht erzwingbar. Im Fälle eines Vertragsbruches hat 
der Arbeitgeber nur die Möglichkeit, gegenüber dem Lehrling 
-Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

Mutterschutzgesetz: (280) 

Bei Uherschrelfen der Krankenversicherungspflichfgrenze 
während der Schufzfrist kein Anspruch auf Gehaltsfortzahlung 

(gr) Werdende Mütter, die in der gesetzlichen Krankenversiche-' 
rung pflichtversichert sind, erhalten während der Mutterschutz -
fristen (6 Wochen vor und 6 Wodher; bzw. 8 Wochen nach der 
Niederkunft) von der Krankenkasse ein sogenanntes Wochen -
geld, das sich nach dem Durchschniftsverdienst der letzten 
13 Wochen bemit)t (§ 13 Muttersc'hutzgesetz). Dagegen erhalten 
Frauen, die nicht in der gesetzlichen,Krankenversicherung pflicht -
versichert sind', (das sind Angestellte mit einem Monatsverdienst 
von mehr als 660,—. DM) während der Schutzfristen das Gehalt 
vom Arbeitgeber weiter gewährt (§ 12, Abs. 1 Mutterschutz -
gesetz). 

W 
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Zweifelhaft ist die Rechtslage, wenn eine Arbeitnehmerin bei 
Beginn der Sthu+zfristen krankenversicherungspflichtig ist und 
demgemäh Wochengeld erhält, während des Laufes der Schulz -
fristen jedoch aufgrund von Tariferhöhungen eine Gehaltser -
höhung bekommt und dadurch die Krankenversicherungspflicht -
grenze überschreitet. 
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat sich in seinem rechts -

kräftigen Urteil vom 28.1. 1964 - 8 Sa 438/63 - auf den Stand-
-punkt gestellt, da in diesem Falle keine Gehaltszahlungspflicht 
des Arbeitgebers besteht, die Arbeitnehmerin also für den ge -
samten Zeitraum der Schutzfristen von der Krankenkasse das 
Wochengeld bezieht. 

Allg. Rechtsfragen 

Zur Rechtzeitigkeit der Mängelrüge 
beim Handelskauf (281) 

(gr) Kaufleute, die eine fehlerhafte Ware erhalten haben, 
müssen, um sich ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem 
Verkäufer zu erhalten, ihre Mängelrüge grundsätzlich ,unver -
züglich' an den Verkäufer absenden (§§ 377, 378 HOB). In 
einem von dem Bundesgerichtshof entschiedenen Falle erhielt 
ein Kaufmann fehle r hafte Ware am 23. Dezember; er erhob 
Mängelrüge jedoch erst in einem Schreiben vom 9. Januar. Er 
machte geltend, er habe wegen der Weihnachtsfeiertage und 
auch wegen des Umstandes, daF5 der 1. Januar auf einen Freitag 
gefallen sei, nicht eher rügen können. Der Bundesgerichtshof 
ist dem nicht gefolgt: 
„Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dal3 in die Zeit 

vom Empfang der Ware an bis zum Jahresende die Weihnachts -
tage fielen und daF in dieser Zeit möglicherweise wenigstens 
teilweise Arbeitsruhe bei der Beklagten (Käufer) herrschte, durfte 
sich diese nicht bis zum 9. Januar 1960 mit der Absendung der 
Mängelrüge Zeit lassen. Schon der Umstand, daf vom 1. Januar 
1960 bis zum Tage der Absendung der Mängelrüge, dem 9. Ja -
nuar 1960, 9 Tage ungenutzt verstrichen sind, lassen die Ansicht 
des Berufungsgerichtes (Vorinstanz), die Mängelrüge sei ver -
spätet abgesandt, als zutreffend erscheinen. Auf die Rüge, das 
Berufungsgericht habe auFer acht gelassen, daf in der Zeit von 
Weihnachten bis Jahresende 1959 ihi Betrieb der Beklagten 
Arbeitsruhe geherrscht habe, jedenfalls aber die Arbeit auf die 
Inventur beschränkt gewesen sei, und del) Freitag, der I. Januar 
1960 als Feiertag auszuscheiden habe, kommt es daher nicht an. 
In Anbetracht dessen, dal) bis zum 1. Januar 1960 bereits 10 Tage 
ungenutzt verstrichen waren, war die Untersuchung der Ware 
und die Erstattung der Mängelanzeige in den ersten Tagen des 
Januar 1960 so vordringlich geworden, daf notfalls andere Ar -
bauen zurücktreten mul)ten, damit die Mängelanzeige spä -
testens innerhalb der 1. Woche des neuen Jahres erstattet wer -
den konnte. Nach ordnungsmäl)igem Geschäftsgang hätte dies 
ungeachtet des Umstandes geschehen können, del) nach der 
Behauptung der Beklagten am Samstag, dem 2. Januar 1960, bei 
ihr nicht gearbeitet wurde." (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
26. 2. 1964 - 7 ZR 176/62) 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Berufsschulferien zu Weihnachten (282) 

(le) Aufgrund der Bekanntmachung über die Ferienordnung 1964 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
26. 7. 1963 gilt für die Berufsschulferien zu Weihnachten 1964 
folgende Regelung: 

Erster Ferientag: Mittwoch, der 23. Dezember 1964 
letzter Ferientag: Mittwoch, der 6. Januar 1965. 

Nur in aulerorderitlich dringenden und wichtigen Fällen können 
- davon abweichend - hei den zuständigen Berufsschul- 

direktionen Befreiungsanträge vom Berufsschulunterricht gestellt 
werden. Allerdings mul' die dadurch ausfallende Unterrichtszeit 
vor- oder nachgeholt werden. 

Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche 
im Januar 1965 in Augsburg (283) 

(la) Für Unternehmer, Junioren und Führungskräfte im Grof.-
handel führen wir wieder in der Zeit vom 18.1.-22.1.1965 
eine Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche durch, deren Veran -
staltungsprogramm auf der Titelseite dieser Ausgabe abgedruckt 
ist. L 

Die Wahl des Tagungsortes fiel diesmal auf Augsburg. Nach 
München und Nürnberg wird nun die historische Fugger -Stadt 
eine Woche lang Aufenthaltsort sein für Unternehmer, Junioren 
und Führungskräfte, die Fortschritt durch Fortbildung anstreben. 

Die Betriebswirtschaftliche Arbeifswoche war ein Versuch, als 
wir sie Anfang 1964 in Zusammenarbeit mit dem Grol)handels -
Beratungsdienst erstmals im neuen Gewande vorstellten. 
Genau ein Jahr jung wird sie sein ‚wenn wir in Augsburg 

unsere Gäste begrül)en dürfen. Werden wir auch dort ein volles 
Haus haben, so ist dies erneut ein Beweis, daIj unser Versuch 
gelungen ist. 
Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen und in 

Hinblick auf die begrenzte Teilnehmerzahl in der Reihenfolge 
ihres zeitlichen Eingangs berücksichtigt. Das Tagungs-Lokal wird 
den Teilnehmern später bekanntgegeben. 
Anmeldungen und Unterkunftswünsche richten Sie bitte an die 

Hauptgeschäftsstelle, 8 München 2, Ottostrafe 7, 
Telefon 0811 /5577 011 (02). 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Finanzierungsverhältnisse 
im westdeutschen Großhandel (284 

(p) Das lfo-lns}itut München hat seine verdienstvollein Unter -
suchungen im Bereich des Gro&handels um eine weitere be -
reichert, die gerade jetzt sehr gelegen kommt. Die Untersuchung 
hatte zum Ziel, einen ljberblick über die gegenwärtige finanzielle 
Situation des einzelwirtschaftlichen Grol)handels zu geben (der 
genossenschaftliche Grol)handel wurde in die Untersuchung 
nicht 'mit einbezogen). 

Die Untersuchung erstreckte sich auf die wichtigsten Fach -
zweige des Konsumgütergrol)handels (14) und des Produklions -
verbindungshandels (17). Notgedrungen mul)te sich die Unter -
suchung - nach Meinung noch vieler, allzu vieler Grofhandels -
kaufleute - auf sehr vertrauliche Dinge, wie die Bilanzen der 
Jahre 1961 und 1962 erstrecken. 

Berücksichtigt man dies sowie die Tatsache, dal) die Befra -
gungsaktion sehr umfangreich war, so ist es verständlich, daly 
das Ifo-Instifut über den Grad der Beteiligung sich sehr befrie -
digt zeigte. 
Wir selbst sind es weniger. Alle diejenigen GroFhänd4er, die 

in die Untersuchung mit einbezogen wurden und die Fragen des 
Ifo-Instituts nicht oder nicht vollständig beantwortefen wissen 
wohl gar nicht, dal) sie damit der Sache unseres Berufsstandes 
einen schlechten Dienst erwiesen haben. Nur wenn immer mehr 
Licht .ins Dunkel dringt', also die Verhältnisse des GroFhandels 
in dieser Zeit immer breiter und ‚rücksichtsloser' klargelegt 
werden (von den Beteiligten selbst!), kann erwartet werden, daf 
die Offentlichkeif und damit vor allem auch der Staat sich eir 
richtiges Bild über Lage und Notwendigkeiten unseres Berufs -
standes machen. 

Geheimniskrämerei und ‚Müdigkeit' in der Beantwortung von 
notwendigen Fragen wirkt dem direkt entgegen und trägt dazu 
bei, del) weiterhin der Grol)handel ‚d'ie grol)e Unbekannte' 
bleibt. 
Zu welchen wichtigsten Ergebnissen führte nun die Unter_ 

'suchung? 

5 
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Sie ergab zunächsf, daf im Durchschnitt de gesamten Gros -
handels des Anlagevermögen im Jahre 1961 22°/a, im Jahre 
1962 23°/a der Bilanzsumme betrug. Knapp ein Viertel dès be -
frieblichen Vermögens ist somit länger als ein Jahr gebunden. 
Zum Anlagevermögen zählen vor allem Grundstücke, Gebäude, 
Fuhrpark, Einrichtungsgegenstände sowie Beteiligungen. Lager -
bestand, Forderungen und flüssige Mittel sind dagegen vor -
nehmlich die Bestandteile des Umlaufvermögens. 

Die Untersuchung ergab, dat3 der Konsumgüfergrof3handel ein 
relativ gröf3eres Anlagevermögen hat als der Produktionsverbin -
dungshandel. Dies dürfte in der Hauptsache darauf zurückzu -
führen sein, dat3 beim Konsumgütergrot3handel das Strecken -
geschäft eine viel geringere Rolle spielt als beim Produktions -
verbindungshandel. Bemerkenswert ist, daly mit wachsender 
Betriebsgröf3e der Anteil des Anlagevermögens am Gesamt -
vermögen abnimmt. 

Eine der wichtigsten Feststellungen ist wohl die, dat3 die im 
Grolhandel gebundenen Finanzierungsmittel zum überwiegen -
den Teil aus Fremdkapital bestehen. Sowohl 1961 wie 1962 
betrug der Anteil des Fremdkapitels am Gesamtkapital 65°/al 
Die Betriebe des Konsumgütergrofhandels haben - im Durch -
schnitt betrachtet - einen wesentlich höheren Eigenkapitalanteil 
als die Betriebe des Prochiktionsverbindungshandels. 

Natürlich ist der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 
in den einzelnen Branchen des Grof 3 handeIs sehr unterschiedlich. 
Er schwankt von nur 17 0 /a beim Grol3handel mit NE -Metallen bis 
zu 54 0 /0 beim Taba'kwarengrofhandel. 

Der Anteil des Eigenkapitals nimmt mit wachsender Betriebs -
gröfe sowohl im KonsumgütergroF3handel als auch im Produktions -
verbindungshandel spürbar ab, während vor allem die kurz -
fristigen, aber auch die lang- und mittelfristigen Verbindlich -
keiten zunehmen. Dies dürfte vor allem damit zu erklären sein, 
daly die Kredifbeschaffung für gröfere Betriebe nicht so schwie -
rig ist wie für umsatzschwächere GroF>handlungen. Die kleineren 
Betriebe sind oft nur in der Lage, solche Investitionen vorzu -
nehmen, die mit eigenen Mitteln finanziert werden können. 

Eine sehr bemerkenswerte Tatsache ist, da13 die im Grol3handel 
gebundenen Finanzierungsmtitel nahezu zur Hälfte aus kurz -
fristigen Verbindlichkeiten bestehen. Ober die Hälfte der kurz -
fristigen Verbindlichkeiten sind Li e f e r a n t e n s c h u I den. 
Wenn man weif, wie wichtig die Skontierung gerade für d'en 
GroF5:handel ist, spricht dies; eine deutliche Sprache. 
Und nun kommt d'as Ifo-Institut zu ganz besonders bemerkens -

werten und keines Kommentars bedürfenden Feststellungen. Wir 
zitieren wörtlich: 

‚Ein Anteil des Fremdkapitals von rund zwei Drittel des Ge -
samtkapitals scheint die äut3erst mögliche Verschuldungsgrenze 
im einzelwirtschaftlichen Grofhandel zu sein. Diese Verschul -
dungsgrenze ist erreicht. Der Eigenkapitalanteil, der im Jahre 
1962 35°/a betrug und - wie frühere Erhebungen des lfo -
Instituts ergeben haben - in den letzten Jahren laufend zurück -
gegangen ist, dürfte damit due Untergrenze der Eigenfinanzie -
rung erreicht haben. Bei den umsatzstärkeren Betrieben dürfte 
diese betriebswirtschaftlich erforderliche Untergrenze der Eigen -
finanzierung bereits unterschritten sein.... Unter Berücksichti -
gung all dieser Gesichtspunkte erscheint eine Eigenkapitalquote 
von 35 0 /o als zu gering. ' 

Auf 3 erdem erscheint es aus Rentabilitätsgründen zweckmäFig, 
einen Teil der im einzelwidschaftlichen Binnengrolhandel in -
vestierten kurzfristigen Finanzierungsmittel in langfristige umzu -
wandeln. Dies dürfte jedoch deshalb schwierig sein, weil nicht 
genügend dingliche Sicherheiten zur Verfügung stehen. Zum Teil 
wird hier allerdings unsere Kreditgarantiegemeinschaff - durch 
Obernahme einer Bürgschaft - Hilfestellung leisten können. Das 
genügt jedoch nicht. Vielmehr müFte hier auch der Staat - so 
meinen wir jedenfalls - durch geeignete Malnahmen Abhilfe 
schaffen, nicht „dem Groi 3 handel zuliebe, sondern um einer -
seits dessen ausgesprochenen mittelständuischen Charakter auf -
rechtzuerhalten (sonst fressen unweigerlich ‚die GroFen die 
Kleinen aufl) und um andererseits aber auch die in unserer 
heutigen Wirtschaft immer wichtiger werdenden volkswirtschaft -
lichen Aufgaben des Grof3handels auch in der ferneren Zukunft 
zu ermöglichen. 

Wir konnten selbstverständlich mit diesem Uberblick über 
'Inhalt und Ergebnisse der Untersuchung des Ifo-Instituts nur 
bruchstücks- bzw. andeutungsweise berichten. Wer sich genauer 
informieren will, besorge sich die in der Reihe 'Studien zu Han -
delsfragen" als Nr. 9 soeben erschienene Broschüre „Finanzie -
rungsverhältnisse im westdeutschen Grolhandel", bearbeitet von 
Dipl.-Kfm. Walten Meyerhöfer und herausgegeben vom Ifo-Institut 
(45 Seiten, zu beziehen beim Ifo-Irustitut München 27, Poschinger -
straie 5 zum Preise yon DM 4,—). 

Großhandel in der Schweiz 

(la) Der schweizerische Grof3handel erzielte 1963 - 

(285) 

einschlie15-
ich seiner sogenannten internationalen Transitgeschäfte - einen 
Umsatz von rund 14 Mrd. Fr. Gegenüber 1953'hat, sich damit der 
Gesamtumsatz verdreifacht. Rund 60000 Beschäftigte sind im 
Schweizer Grof 3 handel tätig. Die Grof3handelsfirmen sind in 70 
Verbänden organisiert. Als gröfter gilt die Schweizerische Ver -
einigung für den Import- und GroFhandeI in Basel. 

Verbandsnachrichten 

(286) 
Sitzung unseres Vorstandes in Nürnberg 

(la) Am 6. 10. 1964 trat der Vorstand unseres Landesverbandes 
zu seiner turnusmät3igen Sitzung in Nürnberg zusammen. 

Verbandsvorsitzender Walter Braun gedachte eingangs in 
ehrenden Worten des am Vortag unerwartet verstorbenen Vor -
standsmitglied Fritz Reinhard und würdigte dessen langjährige 
ehrenamtliche Mitwirkung in der Verbandsarbeit. 

Herzliche Glückwünsche des Vorstands überbrachte Walter 
Braun daraufhin Senator Friedrich Maser zum 75. Geburtstag. 
Senator Maser hob in seinen Dankesworten die enge Verbun -
denheit zu unserer Organisation hervor und sicherte in einer 
temperamentvollen Rede seinen Vorstandskollegen die Fort -
führung seiner Mitarbeit zum Wohle des bayerischen Grot3- und 
Aut3enhandels zu. 

Daran anknüpfend stellte der Verbandsvorsitzende mit an -
erkennenden Worten die ehrenamtliche Mitwirkung aller in 
unserer Verbandsarbeit tätigen Grot3handelsunternehmer heraus 
und betonte, dat3 eine verstärkte Mitarbeit profilierter Grot3-
handelskollegen in den verschiedensten Gremien unseres Lan-' 
desverbandes anzustreben sei. 

Er leitete damit zur Tagesordnung über, deren 1. Punkt eine 
engere Zusammenarbeit mit den uns korporativ angeschlossenen 
Fachverbänden galt. 

Im weiteren Verlauf der gut besuchten Vorstandssitzung stan -
den grundsätzliche Fragen der Finanzierung und der Mitglieder -
bewegung auf dem Programm. Verbandsvorsitzender Braun konnte 
feststellen, dat3 unser Landesverband auch in diesem - noch 
nicht zu Ende gegangenen - Jahr eine erfreuliche Zahl neu 
eingetretenen Mitgliedsfirmen zu verzeichnen habe. Diese Ent -
wicklung sei wohl darauf zurückzuführen, dat3 sich bei den 
Grot3handelsfirmen die Ekenntnis einer notwendigen Zugehörig -
keit zu ihrer bayerischen Arbeitgeberorganisation immer mehr 
durchsetze. 

In erster Linie sei darin jedoch das Ergebnis einer verstärkten 
Werbetätigkeit zu sehen, die unser Landesverband im letzten 
Jahr vornahm. Bekanntlich werden die dafür notwendigen Dis -
positionen vom Ausschut3 für Werbung und Offentlichkeitsarbeit 
wahrgenommen. Walter Braun appellierte im Zusammenhang 
damit an alle unsere Mitglieder, in ihrem Wirkungsbereich für 
unsere Arbeitgeberorganisation einzutreten und die noch aut3en -
stehenden, funktionsechten Grot3handelsunfernehmer für ihre 
Standesvertretung zu interessieren. Das komme nicht allein den 
Firmen selbst, sondern dem gesamten bayerischen Grot3handel 
zugute, der mit zunehmender Geschlossenheit an Durchschlags -
kraft und Gewichtigkeit gewinne. 

Der Vorstand 'legte aut3erdem zu einer Reihe organisatorischer 
Fragen in der Verbandsarbeit grundsätzliche Vordisposifionen 
fest, deren zwischenzeitliche Ausarbeitung in der nächsten 
Sitzung Anfang 1965 einlgehend zu besprechen sein werden. 
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Fachversammlungen der Fachzweige 
unseres Landesverbandes " (287) 

(p) In den letzten Wochen hielten verschiedene Fachziege 
unseres Landesverbandes durchwegs gut besuchte und erfolg -
reich verlaufene Versammlungen ab. 

Der Fachzweig TEXTIL hatte seine schwäbishen Mitglieder 
nach ,Augsburg ins Hotel Drei Mohren und seine unterfränki -
schein Mitglieder nach Würzburg ins Hotel Excelsior geladen. 
Beide Versammlungen nahmen unter Leitung des Fachzweig -
Vorsitzenden, Herrn Dr. Kuftner, München, und unter Beteiligung 
des Geschäftsführers, Herrn Pfrang, einen erfolgreichen Verlauf. 
Man erörterte, u. a. ausführlich die so überaus wichtige Kon -
difionenfrage und war sich darüber einig, del) hier unbedingt 
das. Mal)halten i'm gegenseitigen Interesse gelegen ist. Auch 
allgemeine GroFhandelsfragen wurden, nachdem Herr Pfrang 
einen Oberblick hierzu gegeben hatte, eingehend besprochen. 
Die anwesenden Mitglieder sprachen sich schlief)lich dafür aus, 
daF derartige zwanglose bezirkliche Zusammenkünfte innerhalb 
des Fachzweig auch in Zukunft in gewissen Zeitabständen statt -
finden sollen. 

Der Fachzweig PAPIER des Landesverbandes hielt in Würz -
burg, ebenfalls im Hotel Excelsior, eine Bezirksversammlung für 
Unferfranken ab. Unter Leitung'von Herrn Jadek (Fa. Jedek & 
Differ, Marktheidenfeld) und unter Beteiligung des Geschäfts -
führers des Fachzweigs, Herrn Pfrang, wurden aktuelle fach -
liche Fragen besprochen. Die anwesenden Gäste erhielten ein 
anschauliches Bild von der vielseitigen Tätigkeit des Landesver -
bandes.-Weiter berichtete der Leiter der Geschäftsstelle Würz -
burg des Landesverbandes, Herr Dr. Zapf, sehr eindrucksvoll 
über die Tätigkeit des Landesverbandes und seiner Würzburger 
Geschäftsstelle als Arbeitgeberverband. 

Die allseitige Ansicht, gerade auch der anwesenden Gäste, 
war, daF der Verband viel und allen etwas zu bieten hat. 

Der Fachzweig HAUTE UND FELLE des Landesverbandes ver -
anstaltete im Münchner Hotel Mark seine H e rb s t -
ersamm-lung. Fachv Unter Leitung des Fachzweig-Vorsitzenden, Herrn König, 
Nürnberg, und unter Beteiligung des Geschäftsführers des Fach -
zweigs, Herrn Pfrang, wurde u. a besonders auch,die Situation 
'der Lederwirfschaff im Zusammenhang mit den Aufträgen des 
neuen Kunststoffes COFRAN besprochen und das Verhältnis zur 
Lederindustrie eingehend behandelt. Der Geschäftsführer des 
Bundesfachierbandes, Herr Schandry, bric'hIete u. a. auch über 
eine eben beendete Studienreis'e der SchuhgroF)händler nach 
den Vereinigten Staaten. 

Präsidium des Gesamtverbandes zu 
aktuellen Fragen der Wirtschaftspolitik (288) 

Das Präsidium des Gesàmfverbandes des Deutschen Grol -
und Aufenhandels, dem auch der Vorsitzende unseres Landes -
verbandes, Walter Braun, angehört, befafte sich am 6. Novem -
ber 1964 unter Vorsitz seines Präsidenten, Konsul Fritz DIETZ, 
mit aktuellen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik und nahm 
zu folgenden Punkten Stellung: 
Agrarpolitik 

Der Gesamtverband hat sich jederzeit dafür eingesetzt, del) 
der Landwirtschaft Hilfen gewährt werden, um die Struktur zu 
verbessern und einen Ausgleich für die naturbedingte B e nach -
teiligung gegenüber anderen Produktionsbereichen zu gewähren. 
Mit ,dem Eintritt in den Gemeinsamen Markt unterliegt die Arar -
politik nicht mehr allein nationalen Zielsetzungen, sondern mul) 
die Auswirkungen im gesamten Bereich der EWG und die Stel -
lung des Gemeinsamen Marktes im Welthandel berücksichtigen. 
Die Mitwirkungsmöglichkeit der Bundesregierung an gemein -
samen agrarpolitischen Beschlüssen des Rates in Brüssel darf 
nicht durch innenpolitische Rücksichten auf bestimmte Gruppen 
so eingeengt werden, daly daran der Fortgang der gemeinsamen 
E uropapo lifik überhaupt scheitern könnte. 
Vermögensbildung 

Die Bestrebungen zur Erweiterung der Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand tind zur Schaffung eines breit gestreuten 

Vereinfachte 
Lagérvérbuchung 

als Grundlage Ihrer Eink'aufsdisposition 
ermöglicht der handliche, leicht sortierbare 

Einzelbel,eg für jede Auftragsposition. 

Diese Einzelbelege erhalten Sie ohne zu -
sätzliche Schreibarbeit durch den organi -

satorisch bewährten 

ZEILENDRUCK 

Schreibeinsparung - Fehlerverhütung 
- beschleunigte Auftragsabwicklung , -

Rückstandskontrolle - Verkaufsstatistik 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 - 964 

àM 
1 BERLIN 42, Wolframstraße 87-91 

Eigentums für alle Kreise unseres Volkes werden nach wie vor 
unterstützt. Bei der Änderung des 312, -DM-Gesetzes mul) aber 
die Freiwilligkeit des Sparens und 'eine angemessene Selbst -
beteiligung der Arbeitnehmer gegeben sein. Ein Zwangssparen 
durch tarifvertragliche Regelung wird wegen des unbedingt 'auf -
recht 'zu erhaltenden Grundsatzes des freien Verfügungsrechts 
des Einzelnen über sein Einkommen abgelehnt. 
Wirtschaftspolitik 

Für alle Fragen der künftigen Wirfschafts- und Sozialpolitik 
mul) als oberster Grundsatz gelten, dal) die Stabilität der Wäh -
rung erhalten bleibt. Die Leistungsfähigkeit der Unternehmen 
darf weder durch den öffentlichen Haushalt. noch durch soziale 
Aufwendungen überfordert werden. Die Stabilität der Währung -
ist auch für de Allgemeinheit wichtiger als Zuwendungen an 
'einzelne Gruppen. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

1. 12. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann 
2. 12. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
2. 12. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
4. 12. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenchluf3 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
4. 12. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche . 2. Pr. 
7. 12. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
8. 12. 18.30-18.45 Durch did Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann 
9. 12. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
9. 12. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

10. 12. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2.-Pr. 
11. 12. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschlul3 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
11 12. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
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14. 12. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
15. 12. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann 
16. 12. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
16. 12. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
18. 12. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
18. 12. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 

Außenhandel 

Der Außenhandel im September 1964 (289) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes stellte sich 
der Wert der Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland einschlieI -
lich Berlin (West) im September 1964 auf 4983'MiII. DM und lag 
damit um 11, lolo über der Einfuhr des gleichen Vorjahresmonafs 
von 4486 Mill. DM Läl1f man die Auslandsbezüge 'von Regie -
rungsgütern aufer Betracht, so errechnet sich eine Zunahme'um 
rund 220/o. 

Die Ausfuhr erreichte im Berichtsmonat einen Wert von 
5315 Mill. DM und übertraf das Septemberergebnis des Vor -
jahres von 4887 Mill. DM um 8,80/o. 

Gegenüber dem Vormonat sind die Auflenhandelswerfe eben -
falls gestiegen und zwar die Importe um 421 'Mill. DM oder 9,20/o 
und die Exporte um 627 Mill. DM oder'13,40/o. 

Die Aul)enhandelsbilanz ergab imSeptember 1964 einen Aktiv -
saldo in Höhe von 332 Mill. DM gegenüber'einem Ausfuhrüber -
schuf5 von 401 Mill. DM im September 1963 und 126 Mill. DM im 
August 1964. 

In den ersten neun Monaten 1964 wurden Waren 'im Werfe 
von 42,2 Mrd. DM eingeführt und für 47,2 Mrd. DM ausgeführt. 
Die Auf3enhandelsbiIanz schloF in den ersten neun Monaten 1964 
mit einem Ausfuhriiberschuf1 von 5,0 Mrd. Dtvl ab, gegenüber 
3,2 Mrd. DM in der gleichen Zeit des Vorjahres. 

Wie hieraus hervorgeht, ist zwar der Auf3enhandeI in den 
ersten neun Monaten des Jahres 1964 gegenüber der gleichen 
Zeit des Jahres 1963 erheblich gestiegen, jedoch hat sich der 
0berschuF der Ausfuhr über die Einfuhr wieder normalis i ert, so 
daf die Bedenken, die in der ersten Hälfte'des Jahres 1964 we -
gen eines zu hohen Exportüberschusses aufgekommen sind, in -
zwischen weggefallen sein dürften. Trotzdem wird voraussicht -
lich für das Jahr 1964 ein etwas höherer AusfuhrüberscJiuf zu 
erwarten sein, als im Jahre 1963. 

Alleinimporteur und Außenseiter (290) 

(so) In einem Urfeil vom 26.6. 1964 - 2U 54/64 - befaf3l sich 
das Oberlandesgericht Düsseldorf mit der Frage, ob der 'Im -
porteur, dem von der ausländischen Herstellerin einer Marken -
ware ein Allei'nvertriebsrecht eingeräumt worden ist, von einem 
anderen Importeur, der sich die Markenware unter Ausnutzung 
fremden Vertragsbruchs beschafft hat, Unterlassung der Einfuhr 
und des Vertriebs verlangen kann. 

Das OLG Düsseldorf hat diesen Unterlassungsanspruch ver -
neint. 

Die wesentlichen Gesichtspunkte, die das OLG zu dieser 
Entscheidung veranlaff haben, sind in den • Nachrichten für 
AuF2enhandel vom 16.9. 1964 wiedergegeben. Sie stützen sich 
vor allem darauf, daf die ausländische Herstellerin keine aus -
reichenden Vorkehrungen für eine lückenlose Durchführung ihrer 
Vertriebs- und Preisbindung getroffen hat. 

Ca. 200 qm Lagerräume 
zu ebener Erde in Berlin 
frei ab 1. 12.1964 
Bevorzugt Auslieferungslager 

Angebote unter Chiffre 500 an den Boyer. Groß- und Außenhandel 

Risiken des Importeurs 
bei Nichtinanspruchnahme 
der verbindlichen Zolltarif auskunft (291) 

(so) Ein Importeur, der bei normalen, sich über 'einen längeren 
Zeitraum erstreckenden Einfuhrgeschäften auf eine verbindliche 
Zolltarif-Auskunft verzichtet, läuft das Risiko von Zollnachforde -
rungen. Diese treten vor allem dann ein, wenn 'bei einer spä -
teren speziellen oder Routine -Oberprüfung festgestellt wird, dalI 
die Verzollung irrtümlicherweise ohne wissentliches Verschulden 
des Importeurs auf Grund einer falschen Zolltarifierung erfolgt 
ist. 

Gewöhnlich scheut der Importeur die Kosten für eine ver -
bindliche Zolltarifauskunfi; er sollte hierauf aber wenigstens 
dann nicht verzichten, wenn Zweifel über die in'Frage stehen -
den Zolltarifpositionen bestehen. 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem nichtveröffentlichten Urteil 
vom 17. 3. 1964 - VI 25/63 - ausdrücklich entschieden, daf in 
solchen Fällen die Nachforderung nicht gegen den Gesichts -
punkt von Treu und Glauben vers{ölt. 
Wie aus einer Stellungnahme in den Nachrichten für 'den 

Aul5enhandet vom 18. 9. 1964 hervorgeht, hat der Bundefinanz -
hof seine Entscheidung im wesentlichen wie folgt begründet: 

.Die verbindliche Zollfarifauskunft Ist geschaffen worden, um 
im Hinblick auf die oft schwierige Tarif ierung einer'Ware und die 
häufigen Änderungen auf dem Gebiet des Zolltarifs dem be -
rechtigten Interesse der Importeure an einer amtlichen Auskunft 
ais Grundlage der Kalkulation gerecht zu werden. Infolge ihrer 
die Verwaltung bindenden Wirkung ist sie somit das geeignete 
Mittel, sich der Sorge zu entledigen, mit Nachforderungen 'aus 
bereits abgewickelten Einfuhren belastet zu werden. 
Ob ein Importeur von der ausschlie131ich in seinem Interesse 

und zu seinem Schutz geschaffenen gesetzlichen Möglichkeit 
der verbindlichen Zolltanifaus'kunft Gebrauch machen wi'II oder 
nicht, kann keine Frage der Zumutbarkeit sein, sondern ist aus -
schlielllic}l eine Frage kaufmännischer Kalkulation, mithin eine 
Frage, die der Importeur sich selbst stellen und d'i,e er auch 
selbst in eigener Verantwortung, also ohne das m'iI 'ihrer Ver -
neinung verbundene Risiko auf die Verwaltung abwälzen zu 
können, beantworten mut). 

Wenn ein Importeur bei kleineren, sich über einen 'längeren 
Zeitraum erstreckenden Einfuhrgeschäften die Kosten für eine 
verbindliche Zollauskunft scheut, so kann daraus nur gefolgert 
werden, da12 er das damit verbundene Risfko etwaiger Nach -
forderungen in Kauf nehmen will. Darin kann er 'aber nicht er -
warten, dat1 eine erst durch diese Unterlassung möglich 'ge -
wordene Nachforderung unter dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben ihm gegenüber nicht geltend gemacht werden dürfte. 

Warenangebote und Warenwünsche 
aus Spanien (292) 

(so) Von der deutschen Handelskammer für Spanien gehen uns 
regelmäl3ig Listen über Bezugs- und Lieferwünsche spanischer 
Firmen für zahlreiche Artikel zu. 
Da es leider nicht möglich ist, die umfangreichen Waren -

listen an dieser Stelle zu veröffentlichen, können wir den hieran 
interessierten Firmen nur empfehlen, diese Listen bei der Ge -
schäftsstelle unserer Abteilung AuFenhandei, Nürnberg, Sand-
£'tral$e - 29/tV einzusehen oder zur kurzfristigen Einsichtnahme 
anzufordern. 

(293) 
Indien - Schutz deutscher Kapitalanlagen 

(so) Die sehr schwierigen und langwierigen Verhandlungen mit 
Indien über ein Investitions-Förderungsabkommen sind nunmehr 
mit einem Nofenwechsel beendet worden. 

Arri 13. Oktober 1964 wurde zwischen dem Staatssekretär im 
Auswärtigen Amt, Rolf Lahr, und dem indischen Botschafter in 
Bonn, Seine Exzellenz P. Adutha Menon, ein Notenwechsel über 
den Schutz deutscher Kapitalanlagen mit Indien vollzogen. Da -
mit Ist das Regierungsabkommen über die Behandlung privater 
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deutscher Investitionen mit Indien am 15. 10. 1964 in Kraft ge -
treten. 

Die Bundesregierung begrüt)t die Bereitschaft der indischen 
Regierung, für die deutschen Kapitalanlagen in Indien d'en 
Rechtsschutz völkerrechtlich zuzusichern, der als Voraussetzung 
für die Gewährung von Bundesgarantien erforderlich ist. Sie ist 
überzeugt, dat) das abgeschlossene Abkommen einen weiteren 
Impuls für die deutsche Wirtschaft darstellen wird, in Indien zu 
investieren. 

Damit ist nunmehr auch die Voraussetzung gegeben, dat) 
Bundesgarantien für Kapitalanlagen in Indien wieder egeben 
werden können. 

Athiopien - Service der Industrie -
und Handelskammer (294) 

iso) Wir weisen auf die folgende neue Kontaktmöglichkeit him: 
Chamber of Commerce and Industry, P.O.B. 517, Addis Abeba. 

Diese hat in einem Hochhaus ein neues repräsentatives Office 
mit ausländischen Instruktoren, davon einem Deutschen, einge -
richtet und steht unseren Firmen mit jedem Rat zur Verfügung. 
Ein monatliches Bulletin informiert über die Kauf- und Verkaufs -
wünsche sowie über lnvestitionsmöglicmhkeiten. 

Irisches Büro in Frankfurt a. M. (295) 

Wie das Bundesministerium für Wirtschaft bekanntgibt, wurde 
am 21. 10. 1964 in Frankfurt a. M. ein gemeinsames Büro der 
irischen Exportförderungs'behörde, der irischen Fremdenverkehrs -
zentrale und der irischen Luftverkehrsgesellschaften eröffnet. 

Kolumbien - Deutsch -Kolumbianisches 
Vermögensabkommen (296) 

(so) Wir weisen auf eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
vom 20. 10. 1964 hin. Anträge können bis zum 20. 'Februar 1965 
bei der Dienststelle für ausländische Vermögen, Köln-Mülheim, 
von Sparr-Strat)e 1, zwecks Aufnahme in die kolumbianische 
Tabelle gestellt werden. Den Berechtigten, deren Anschriften 
ermittelt werden konnten, soll bereits eine direkte Mitteilung 
über die Eintragung in die Tabelle von genannter Stelle zu -
gegangen sein. 

Gemeinsamer Markt 
(297) 

EWG-Kommission für vorzeitigen Zollabbau 

(SO) Auf Grund der Kommissions-Beratungen am 23.9. 1964 in 
Strat)burg wird ein Vorschlag für den Ministerrat ausgearbeitet. 
Die Entscheidung hierüber wird möglicherweise schon in Kürze 
fallen. 

Vermutlicher Inhalt des Kommissionsvorschlages: 
Vollständiger Abbau der Binnenzollsätze zum 1. 1. 1967 in 
3 Etappen. 2 Etappen à 15°/o, dritte Etappe 10°/a. 
Vermutliche Daten: 1. 1. 1965 

1. 1. 1966 
1. 1. 1967 

Obige Regelung gilt in erster Linie für den gewerbIichen 
Sektor. Inwieweit Sonderbehandlung des Ernährungssektors er -
folgt, bleibt abzuwarten. Ohne Zweifel wird er aber auch ein -
bezogen, nachdem 80°/a der Agrargüter und Nachfolgeprodukte 
unter die Mar'ktordnungsregelungen fallen. Die Kommission be -
absichtigt, für die übrigen, nicht der Marktordnung unterliegen -
den Agrargüter den Binnenzollabbau in vier Etappen bis zum 
1, 1. 1968 vorzunehmen. 

Aut)enzoll: Parallel mit der Beschleunigung des Binnenzoll -
Abbaus mut) auch die Angleichung an den Aut)enzolltarif er -
folgen. Dies würde bedeuten, dat) die dritte und letzte An -
gleichung an den Aut)enzolltarif ebenfalls per 1. 1. 1967 erfolgt. 
Die Kommission erwägt allerdings, ob diese Anpassung nicht in 

zwei Abschnitten vorgenommen werden sollte, etwa am 1. 1. 1966 
und am 1. 1. 1967. 

Damit würde die EWG am 1. 1. 1967 ein einheitliches Zoll -
gebiet darstellen und noch während der Kennedy -Runde einen 
gemeinsamen Aut)enzolltarif mit einheitlichen Sätzen haben. 

Die Kommission erwägt ferner, für gewisse sensible bzw. neu -
ralgische Industrien von dem allgemeinen Terminplan abzugehen 
und somit den Zollschutz zu verläncermi, 

Viele Imponderabilien werden bei den Überlegungen auf -
tauchen und ein endgültiges Bild über die künftigen Zölle wird 
erst nach dem Ratsbesc'hlut) sich zeigen. 

Die Kommission beabsichtigt weiterhin, dem Ministerrat gleich -
zeitig auch einen Terminplan für die Beseitigung der zwischen 
den Mitgliedstaaten noch bestehenden nicht-tarifären Handels -
hemmnisse vorzuschlagen. Ob darin die Beseitigung der Steuer -
grenzen enthalten ist, kann noch nicht gesagt werden. Jedenfalls 
falls aber sollen die Binnen-Grenzkontrollen systematisch bis 
zum Jahre 1970 beseitigt werden. 

Die Brüsseler Kommission hat den Vorschlag Minister 
Schmückers, den EWG-Aut)enzo!l provisorisch bis Ende 1965 
um 25 0 /o zu senken, nicht aufgegriffen und zwar im Hinblick auf 
dime taktische Position in der Kennedy -Runde und die Zahlungs -
bilanzlage der EWG. 

EWG - Konjunkturpolitik im Gemeinsamen 
Markt (298) 

(so) Auf der Ministerratssitzung am 20.9. legte Vizepräsident 
Marjolin ein Exposé über die wirtschaftliche Lage und die 
Konjunkturpolitik im Gemeinsamen Markt vor. 

Die wesentlichen Punkte und die von der Kommission 'ge -
zogenen Schlut)folgerungen sind folgende: 
1. Der Kampf gegen die Preissteigerungen mut) weitergeführt 

werden, obwohl eine leichte Beruhigung der Auftriebsten -
denzen zu verzeichnen ist. 

2. Für das erste Halbjahr 1965 wird eine starke Zunahme der 
monetären Nachfrage erwartet, der voraussichtlich der Pro -
duktionsapparat (hoher Auslastungsgrad, Arbeitsmarkt-Span -
nungen) nicht folgen kann. 

3. Hauptproblem ist: Anhaltende Steigerung der Produktions -
kosten pro Produktionseinheit - Abwehr durch konsequente 
Einkommenspolitik. 
Notwendig: Festigung des Einvernehmens zwischen Regierung 
und Sozialpartner. 

4. In einigen Ländern, z. B. Belgien und Italien, müt)te das Prin -
zip der „gleitenden Lohnskalen" modifiziert werden (sonst: 
künstliche Forcierung der Preissteigerungstendenzen). 

5. Restriktive Handhabung der öffentlichen Finanzen, Begren -
zung der Budgets, Unterstellung der Budgets unter die Stei -
gerungsnorm von 50/0. 

6. Wenn Steuersenkungen aus innenpolitischen und sozialen 
Gründen nicht zu vermeiden sind, mut) parallel eine Ein -
schränkung des Wachstums der öffentlichen Ausgaben ein -
hergehen. 

Resümee: 
Bisherige Mat)nahmen haben günstige Wirkung gezeigt. Das 

Zahlungsbilanzdefizit der Gemeinschaft hat sich verringert und 
zeigt weiterhin den Trend zum Ausgleich. 

Ungleichgewichte innerhalb der EWG sind zwar nicht be -
seitigt, haben sich aber gemildert. Beigetragen hat konjunktur -
politische Zollsenkung in der Bundesrepublik. 

Verschiedenes 

Betrifft: Luftschutz (299) 

(p) In Artikel 254 (Heft 9/64 dieser Zeitschrift) h a b en w i r üb er 
die Einrichtung von Informafions-Tagungen für Bafriebsselbst -
schutzleiter berichtet. Die bisherigen Tagungen waren alle rest -
los besetzt. 
Nach Bekund'ungen von offizieller Seite ist mit der Verab -

schiedung der wesentlichen Gesetze zur Vorbereitung des Zivil -

9
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schutzes, insbesondere des Se'lbstschutzgesetzes, bis zum Som -
mer 1965 zu rechnen. 

Es werden die Lehrgänge daher auch im Jahre 1965 fortgesetzt 
umsomehr, als die nach Verabschiedung des Selbstschutzgesetzes 
für Befriebsselbstschutzleiter gesetzlich vorgeschriebene Schu -
lung dann voraussichtlich mit gröf)eren Kosten verbunden sein 
wird als die jetzigen Lehrgänge. 

Für das erste Halbjahr 1965 wurden für die Lehrgänge fol -
gende Termine festgelegt: 

Vom 3. bis 5. Februar 1965, 
vom 10. bis 12. März 1965, 
vom 5. bis 7. Mai 1965 und 
vorn 23. bis 25. Juni 1965. 

Tagungsort ist das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschufz 
in Bad Godesberg. 

Es müssen lediglich die Kosten für An- und Abreise, Unter -
kunft und Verpflegung selbst getragen werden, während Lehr -
gangsgebühren nicht anfallen. 

Für die vorstehend genannten Lehrg ä nge können Anmeldungen 
bis zu dem jeweils nachstehend genannten Endterm,in beim 
Bundesverband der Deutschen Industrie - Abt. Verteidigungs -
angelegenheiten - 5 Köln 10, Postfach 107, erfolgen: 

Bis zum 5. Januar für die Februar-Tagung, 
bis zum 10. Februar für die März-Tagung, 
bis zum 6. April für die Mai -Tagung, 
bis zum 23. M'ai für die Juni-Tagung. 

Vormerkung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der An -
meldung. Es empfiehlt sich also, bei vorhandenem Interesse 
möglichst umgehend Anmeldung bei der angegebenen Adresse. 

Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft (300) 

(sr) Wir hatten in Artikel 255, Heft 9/64, unserer Verbandszeitung 
davon berichtet, dab der Stifterver'band für die Deutsche 
Wissenschaft heuer sein 15 -j ä hriges Gründungs-Jubiläum feiern 
'konnte und baten darum, die fruchtbare und notwendige Arbeit 
des Stifterverbartdes durch Erwerb von Firmenmitgliedschaften 
oder beliebigen Spenden zu unterstützen. 

Im vorletzten Absatz dieses Hinweises hat sich ein unange -
nehmer Druckfehler eingeschlichen: Wir schrieben, dab zum 
Erwerb der Firmenmitgliedschaft ein Betrag von DM 5000,— zu 
entrichten ist, richtig mub es heiben DM 500,—. Dieser Druck -
fehler hatte natürlich zur Folge, dab eine solche Firmenmitglied -
schaff für die weitaus gröle Anzahl unserer Mitgliedsfirmen von 
vornherein an der Höhe des hier versehentlich genannten Be -
trages scheiterte. Wir bitten zu entschuldigen und hoffen, 'dab 
sich möglichst viele unserer Mitglieder unter diesen Umständen 
zu einer Firmenmitgliedschaft entschlleben werden. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem persönlich haftenden Gesellschafter unserer MitgIiedsfirma 
Karl Hammel KG., Möbelstoff- und Polstermaterial-Grobhand -
lung in Augsburg, Herrn Karl H u mm e I sowie dem persönlich 
haftenden Gesellschafter der Mitgliedsfirma Kr5Il & NIH oHG., 
Textilgro_ und Einzelhandlung in Augsburg, Herrn Kurt N ill 
zu ihrer ehrenvollen Wiederberufung zu Handelsrichtern beim 
Landgericht Augsburg. 

Herrn Direktor Josef M oer sc h e Il in Firma Haniel GmbH, 
Aschaffenburg, Ert'halstr. 10, zur ehrenvollen Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande durch d'en Oberbürgermeister 
der Stadt Aschaffenburg; 

dem persönllich haftenden Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Johann Mayer oHG., Fürth, Herrn Dipl . -Kfm. Dr. Hermann Streng, 

zu seiner ehrenvollen Ernennung zum Handelsrichter beim Land -
gericht Nürnberg/Fürth; 

Herrn Friedrich Mittel ma i er, Prokurist unserer Mitglieds -
firma F. S. Kustermanin, München, Viktualienmarkt 12, zu seinem 
60. Geburtstag und wünschen von Herzen für die Zukunft alles 
Gute; 

zum 50 -jährigen Berufsjubiläum 
dem verdienten Prokurisfen unserer Mitgliedsfirma Otto Heck, 
Papiergrohand'lung, München, Herrn Richard Wichmann 

zum 40 -jährigen Berufsjubiläum 
dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgl.iedsfirma Vereinigte 
Papierwarenfabriken GmbH, München, Herrn Hans Schmid. 

D i rektor Franz Schrömer, München - 65 Jahre 

Am 10. November 1964 vollendete Direktor Franz Schrömer, 
Leiter des Verkaufs unserer bedeutenden Mitgledsfirma Ver -

einigte Papierwarenfabriken GmbH München, München 15, Lind -
wurmstrabe 93, sein 65. Lebensjahr. 

Nach gründlicher Ausbildung als Papierkau f mann begann 
Direktor Franz Schrömer seine berufliche Tätigkeit in namhaften 
Unternehmung e n in Landshut und München. Am 1. 1. 1931 trat er 
als Mitarbeiter im Aubendienst bei der Firma Eger & Co., jetzt 
Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH in München, ein und 
wurde 'bereits 1948 zum Prokuristen, 10 Jahre später zum Ver -
kaufsdirektor ernannt. Noch heute ist Direktor Schrömer mit 
unermüdlicher Aktivität und erstaunlichem Elan für sein über 
unsere Grenzen hinaus bekanntes Unternehmen tätig. 
Wer Direktor Schrömer kennt, wer jemals geschäftlich mit ihm 

zu tun hatte, weib von seiner einmaligen Beherrschung des ge -
samten Instrumentariums eines Verkaufsexperten; er schätzt an 
Direktor Schrömer auch die hervorragende Fähigkeit, geschäft-
'liche Kontakte mit p'ersönlic'h-freundschaftlichen g'leic'hermaben 
zu verbinden. 

Sein fundiertes fachliches Wissen und sein kluger Rat werden 
in seinem Unternehmen ebenso geschätzt wie in Fachkreisen -

seine wiederholte Berufung in verschiedene Gremien der Papier -
grohandel s organisationen sind dafür deutlichster Beweis. So 
gehört Direktor Schrörner auch heute noch dem Fachausschub 
unseres Fachzweigs Papier und Pappe seit dessen Gründung an. 
Als Mitglied der in diesem Gremium gebildeten Lehrlingskom -
mission setzt sich Direktor Schrömer in vorbildlicher Weise für 
die Förderung des kaufmännischen Nachwuchses der Branche 
ein. Auch seine Gesprächspartner in der verbandlichen Arbeit 
wissen die wohltuend herzliche Art Herrn Direktor Schrömers 
und seine stets den allgemeinen Interessen dienende ehrenamt -
liche Tätigkeit zu schätzen. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Papier und Pappe 
dankt dem Jubilar auch an dieser Stelle für seine treue Mut -
arbeit und verbindet damit die besten Wünsche für seine wei -
tere Zukunft. 

Buchbesprechung 

Die Gewerkschaften als Unternehmer 

von Gerhard A. Friedel, erschienen im Seewald-Verlag, 7 Stuttgart -
Degerloch, Obere Weinsteige 44, 192 Seiten, Ln. DM 14,80. 

So paradox der Titel klingen mag - in diesem Buch gibt der ausge -
zeichnet informierte Autor einen sehr aufschlußreichen Einblick in die 
unternehmerische Funktion der Gewerkschaften. Anhand eines sorgfältig 
zusammengestellten Unterlagen- und Zahlenmaterials zeigt er auf, in 
welchem Maße sich die Gewerkschaften heute als Großunternehmer in 
einer Wirtschaftsordnung betätigen, der sie bis zu ihrem Düsseldorfer 

Reformprogramm von 1963 den Kampf ansagten. Es ist ihnen gelungen, 
im großen Sog des Wirtschaftswunders ein Milliardenvermögen zu machen 
und Ober 10.000 Aufsichtsratsposten zu besetzen. Erstaunt können hier 
Unternehmer und Arbeitnehmer gleichermaßen erfahren, in welchem Maße 
die wirtschaftliche Verflechtung der Gewerkschaften mit den Großunter -
nehmungen der Bundesrepublik fortgeschritten ist. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

gr RA Grasser la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter, so = Dr. Schobert, sz = R. Seizinger 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels GmbH., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß. und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt: R. Pfrang, 
Redaktion: H. Lampe. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellen -
angabe gestattet. Bezugspreis Ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Druck: Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 2201 13. 
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ZUM JAHRESWECHSEL 
In den letzten Tagen des alten Jahres sind wir alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit 

beschäftigt, rückschauend zu prüfen und vorschauend neu zu planen. Mir stellen sich dabei nicht 

nur als Unternehmer sondern auch als Vorsitzender unseres Landesverbandes die zwei Fragen: 

Was haben wir im vergangenen Jahr erreicht" und ,,wie soll unsere Arbeit im nächsten Jahr 

weitergehen?" 

Blickt man zurück, so wird man feststellen, daß wir ein gutes Stück vorwärts gekommen sind. 

Die Zahl unserer Mitglieder hat sich erneut um wesentliches erhöht, die Repräsentanz unseres 

Landesverbandes ist stärker in Erscheinung getreten. Der wachsende Betreuungsbedarf unserer 

Mitglieder, unsere verstärkte V(/erbungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die vermehrte Lösung regionaler 

Sonderprobleme haben unsere Arbeit gekennzeichnet. Das Vertrauen unserer Mitglieder und die 

ehrenamtliche Mithilfe vieler Kollegen in den zahlreichen Gremien unserer Verbandsorganisation 

war uns dabei unentbehrliche Unterstützung. Ihnen allen, die dafür Zeit, Mühe und Idealismus 

in den Dienst unserer Arbeit im Interesse unserer gemeinsamen Sache gestellt haben, möchte ich an 

dieser Stelle meinen herzlichsten Dank sagen. Mein Dank gilt schließlich auch allen unseren Mit -

arbeitern von der Geschäfisführung. 

Doch vieles, nicht alles Erreichte, bleibt weiter zu tun. Das bevorstehende Jahr wird uns vor neue 

Aufgaben und Probleme stellen. Sie werden ganz sicher nicht leichter sein, als die bisherigen. Sie 

werden von unsallen erneuten Einsatz und unternehmerische Solidarität fordern. Jeder Großhandels -

unternehmer kann und muß dazu beitragen, das Bewußtsein der Gemeinsamkeit durch persönliche 

Mitarbeit für unseren Berufsstand zu stärken. Nur so wird es uns möglich werden, die notwendigen 

Forderungen zur Erhaltung unserer Wirtschafisstufe weiterhin durchzusetzen und die Interessen 

unserer mittelständischen Betriebe aller Größen und Branchen in Bayern noch wirksamer zu vertreten. 

Mit diesem Zielfür das Jahr 1965 verbinde ich meine besten Wünsche für alle unsere Mitglieder 

und ihre Familien. 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

WALTER BRAUN 

EINLADUNG AN UNSERE MITGLIEDER Am 19. 1.1965 findet um 14.30 Uhr in Augsburg, 

Hotel Drei Mohren, Maximilianstr. 40 ein Diskussionsnachmittag zum Thema ,, Partnerschaft zwischen 
Industrie und Großhandel" statt. Es spricht Prof. Dr. Rolf Rodenstock, Landesverband der Bayer. 

Industrie, das Referat hält Dr. Rühle y. Lilienstern, RKW, die Diskussion leiten die Herren Dr. Walter 

Silbermann, Augsburg und Otto Kolb, Augsburg • Wir bitten interessierte Großhandelsunternehmer herzlich 

um den Besuch der wichtigen Veranstaltung. (S. Artikel Nr. 313 im Textteil) 
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Für Lehrherrn 
und Ausbilder 
im Großhandel 

veranstaltet unser Landesverband in Zism -
menarbeit mit der Industrie- u. Handelskammer 
in Augsburg 

am Freitag, 

den 22. Januar 1965, 9.30 Uhr 

im Sitzungssaal 

der Industrie- u. Handelskammer 

Augsburg, 

Philippine -Weiser-Straße 28 

eine 

Ausbildertag ung 

In Referaten und anschließenden Diskussionen 
werden folgende Themen behandelt: 

• Warum Ausbildungsplanung? 

S Die Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieb, 
Elternhaus und Berufsschule 

• Wie läßt sich die Berufsausbildung in den 
normalen Betriebsablauf rationell einfügen? 

• Welche Voraussetzungen sind für den er -
folgreichen Ablauf einer Berufsausbildung 
im Großhandel notwendig? 

Die Vorführung des Films „Der Prüfungstag" 
bereichert die Veranstaltung 

Großhandelsunternehmer und ihre mit der leFr -
lingsausbildung betrauten Mitarbeiter laden wir 
herzlich zu dieser Tagung ein. 

Wegen der notwendigen Begrenzung der Teil -
nehmerzahl bitten wir um Ihre Anmeldung bis 

spätestens 30. Dezember 1964 

UNSER VERBAND 

IM DIENSTE SEINER MITGLIEDER 

Es Ist gar nicht so einfach, dem 
,,Mann auf der Straße" klar zu 
machen, welche Funktion unsere Wirt -
schaftsstufe zu erfüllen hat. Er hört 
Großhandel und denkt an Prozente. 
Er redet vom verteuernden Zwischen -
handel und schimpft auf die Preise. 
Das Ist bequem, denn er will es so. 
Selbst der beste Aufklärungsvortrag 
wird 
-wie 

seine 
,,er" 

Meinung nicht ändern 
denken ,,Nachbars" auch. 

Ein Einzelfall? Ja und nein. 
Sie als Unternehmer und wir als 
B e rufs- und Arbeitgeberorganisation 
können immer wieder feststellen, 
daß die Unwiss e nheit über die Lei -
stung des Großhandels und seine 
volkswirtschaftliche Bedeutung im 
Wirtschaftsgeschehen noch lange 
nicht ausgemerzt Ist. 
Kein Wunder - der Großhandel tritt 

andere nicht so in Erscheinung wie 
Wirtschaftsbereiche - er Ist nicht 
..verbrauchernah" wie man so sagt. 
Die ,,Stillen im Lande" hat ein be -
kannter Wirtschaftspublizist vor 

ge -Jahren 
nannt. 
nicht 
arbeit 

den Großhandel einmal 
Das stimmte damals - heute 

mehr.Die Öffentlichkeits -
hat auch bei uns Fuß gefaßt. 

Nach und -nach haben wir uns bemüht, 
den Großhandel - und speziell den 
Großhandel in Bayern - aus seiner 
Reserve zu lösen. 
Unsere Veranstéltungen haben an 
Gewicht 
sind in 

gewonnen. Die 
der 

Verbandstage 
Öffentlich -das Licht 

keit gerückt. Unsere Kontakte zu 
den Presseorganen sind enger gewor -
den. 
den 

Wir haben ,die Aufklärung über 
aussichtsreichen und attrakti -

ven Beruf des Kaufmanns im Groß -
und Außenhandel angekurbelt. 
Wir haben Protest zur Einführung 
der Mehrwertsteuer und zur Erhöhung 
der Post-
gemeldet, 

und Fernmeldegebühren an -
wir haben -die zwangs -

weise Vermögensbildung in Arbeit -
nehmerhand abgelehnt. Wir sind für 
die Beibehaltung der Preisbindung 
eingetreten und haben die Aufnahme 
unserer Vorschläge in dem vorlie-. 
genden Entwurf zur Kartellgesetz -
novelle erreicht. 
.Der Katalog unserer Bemühungen 
ließe sich lange fortsetzen. Wir 
wollen uns auf weniges beschränken. 
Wohl konnte nicht immer all das Ge -
wünschte erreicht werden (das ist 
den anderen Wirtschaftsgruppen auch 
nicht gelungen)- aber wir sind auf 
den Plan getreten. Unser Landesver -
band hat begonnen, die volkswirt -
schaftliche Bedeutung des bayeri -
schen Groß- und Außenhandels der 
Öffentlichkeit nahezubringen. 
Unsere Arbeit muß nun fortgesetzt 
werden. 
helfen. 
fach... 

Sie 
Sie 

alle können uns dabei 
fragen wie? Ganz ein -

döch darüber ein ander Mal. 
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Arbeitgeberfragen 

Uberlegungen zum Jahresende (301) 

(sr) Zum Jahresende sollten Sie sich die Zeit nehmen, grund -
legende Probleme, deren Aufgaben in den Bereich der Ge -
schffsleitung fallen, zu durchdenken. 
Wir wollen uns hier darauf beschränken, anzudeuten, dat) der 

Jahreswechsel der günstigste Termin für due Durchführung orga -
nisatorischer Maf3na'hmen in Ihrem Betrieb ist, angefangen von 
der Uberprüfung der Bilanzierungsmethode, Ihrer Kalkulaiioris -
unterlagen bis zur Betriebsstatistik als Steuerungsorgan für Ihren 
Betrieb. 

Ferner sollten zum Jahresende Gesellschaftsverträge, schwe -
bende Prozesse und Versicherungsverträge überprüft und neu 
durchdacht werden. 

Ein weiterer Frag'enko4npiex, der in diese Uberlegurigen einbe -
zogen werden sollte, betrifft steuerliche Fragen: Wir versuchen, 
Ihnen anhand der folgenden tabellarischen Ubersicht einige An -
regungen zu geben, die besonders für d'en Grot)handel Bedeu -
lung )haben: 

Stichwort gesetzl. Grundlage Bemerkungen 

Tei'lwert -
Abschreibung 

Bewertung für 
geringwertige 
Wirtschaftsgüter 

Rücklage für 
Preissteigerung 

Rückstellung für 
sogenannte 
Kulanzleis$ungen 

Rückstellung für 
Kostein eines 
Rechtsstreites 

Bewertungsfreiheit 
für Lagergebäude 

Begünstigungen d. 
nic'htenfnommenen 
Gewinns 

Verlus+a'bzug 

Ve'räut)erijngs -
gewinn 

6 Abs. I u. 2 EStG 
Abschn. 33 Abs. 7 S. 2 
Abschn.36 Abs. I ESIR 

§ o Abs. 2 ESiG 
Abschn. 40 
Abschn. 31 Abs. 3 EStG 

§ 51 Abs. 1 Ziff. 2b 

§§ 5,6 Abs. 1 
Ziff. 3 ESt2 

'i§ 5,6 Abs. 1 Ziff.3 
EStG 

§7eEStG 
§ 22 ESIDV 

§ 10aEStG 
§ 45 EStDV, 
Abschn. 110 EStG 

§ lad EStG, 
Abschn. 115 ESIG, 
§ 10 a GewStG 

§ 14 Abs. 3 
§ lo Abs. 5 
§ 17 Abs. 4 
§ 18 Abs. 3EStG 

zu berücksichtigen ist 
die neueste Recht -
sprechung dies BFH, 
siehe Art. Nr. 308 

ab 1. 1. 1965 Erhöhung 
d. Grenze auf DM 800,-
(s. Art. Nr. 308) 
s. letzter Absatz 
dieses Artikels 

Börsen- oder 
Marktpreise 
Ende 64 müssen mm -
d'est. 10 0 /0 höh er sein 
als Ende 63 

vergl. 'hierzu Urteil dies 
BFH v.20.11.62 BStBl. 
1963 III, S. 113, wonach 
Rückstellg. zulässig 
sind, auch wenn am 
3ilanzsfichtag keine 
rechtsverbindl. Zusage 
vorliegt. 

vergl. 'hierzu Urteil des 
BFH y. 27.5.64 BStBl. 
1964 III, S.478, wonach 
Rü.ckstellg. f. drohende 
Verluste bei schweben -
den Prozessen möglich 
ist. 

für politisch, rassish u. 
religiös Verfolgte u. 
Berechtigte nach dem 
Bundesvertriebenen -
gesetz. 

wie vor 

Stichwort gesetzl. Grundlage lBemerkungen 

Afa (linear, 
degressiv) 

aul)ergewö'hnliche 
Afa. 

Sonderabschrbg. f. 
Aibwä s serbeseit.ig. 

lmportware.n -
abschlag 

§ 7 EStG Abschn. 33 
Abs. 4, S.3 H EStR 
§ 52 Abs. 5 u. 6 EStG, 
§§ lia, iibEStDV, 
Abschn. 439 StR 

§ 7 Abs. 1, letzter Satz 
Abs. 2, Satz 3 EStG 

§ 51 Abs. 1 Ziff. 21 
AStG, § 79 ES{DV 

§ 51 Abs. 1 Ziff.2 m 
EStG, § 80 EStDV, 
AnI. 3 u. 4 EStDV, 
Abschn. 233 a EStR 

Afa für auFergewhnl. 
techn. od. wirtschaftl. 
Abnutzung 

vergl. 'hierzu Länder -
erlaf) BStBl. 111956, 
S.80 

Bei den steuerlichen tJberlegungen zum Jahresende ist ferner -
hin zu berücksichtigen, dat) das Steueränderungsgesetz 1964 für 
mittlere Einkommensgruppen einen günstigeren Einkommensteuer -
tarif einführt. Diese Tatsache zwingt zu der Überlegung, inwie -
weit eine günstigere Gesamtbesteuerung im Einzelfall dadurch 
erzielt Werden kann, dot) notwendige und für das Jahr 1965 ge -
plante Ausgaben noch vor Ende des Jahres 1964 getätigt wer -
den, mit der Wirkung, da1 der steuerliche Gewinn 1964 ge -
schmälert wird, wodurch eine Gewinnverlagerung in das Jahr 
1965 zu erzielen ist, welches ja durch die Anwendung des neuen 
Einkommensteuerfarifes eine mildere Besteuerung vorsieht. 

AuF)er den oben skizzierten lJberlegungen, die alle in den 
betrieblichen Bereich hineingehören, lassen sich auch im Bereich 
der ,,privaten" Einkommensteuer noch steuerwirksame Mat) -
nahmen vor Abschluf) des Jahres treffen. Wir verweisen hier nur 
auf die erhöhte Absetzung für Wohngebäude, Eigentumswoh -
nungen und Dauerwohnrechte gem. § 7 b ESIG, auf Versiche -
rungs'beiträge und Beiträge an Bausparkassen gem. § 10 EStG. 
Wir denken an die Möglichkeit, Spenden ais Sonderausgaben 
zu behandeln (§ lOb EStG), an die Möglichkeiten für die Be -
rufsausbildung von Kindern gem. § 32 EStG Freibeträge zu be -
antragen, sowie auf)ergewöhnliche Belastungen gem. §§ 33 und 
33 a geltend zu machen. Schlief)lich eröffnet das Wohnungsbau -
prämiengesetz und das Sparprämiengesetz die Möglichkeit, Prä -
mien zu ziehen. 

Abschlief)end sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, eine 
getrennte oder gemeinsame Veranlagung mit dem Ehegatten 
und mit minderjährigen Kindern zu wählen. 

Zur oben erwähnten Bewertung für geringwertige Wirtschafts -
güter nach § 6 Abs. 2 EStG ist noch nachzutragen, dat) die 
Bewertungsfreheif nur im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
in Anspruch genommen werden kann. § 14 EStDV erläutert, dat) 
es hierbei auf den Zeitpunkt der Lieferung ankommt. Es tauchen 
'hierbei allerdings folgende Zweifelsfragen auf: 
Wird ein Wir+schaftsgut vor Ende des Wirtschaftsjahres vom 

Lieferanten einem Frachtführer oder Spediteur zur Versendung 
an den Besteller übergeben, während das Wirtschaftsgut erst zu 
Beginn des folgenden Wirlschaftsjahres eintrifft, so wird trotz -
dem eine Lieferung anzunehmen sein (der Lieferant hat seiner -
seits das Erforderliche getan, das Wirtschaftsgut kann also noch 
im vergangenen Jahr voll abgeschrieben werden). Ebenso kann 
die Bewertungsfreihei't auch für geringwertige Wirtschaftsgüter 
geltend gemacht werden, die auf Vorrat angeschafft worden 
sind, jedoch nur im Rahmen des für den Betrieb erforderlichen 
Umfangs der Vorratshaltung. Auch kann die Bewerfungsfrei'heit 
geltend gemacht werden für Wirtschaftsgüter, die wegen Platz -
mangels vorübergehend bei einem Lagerhalter untergebracht 
worden sind. 

Es ist fernerhin nicht entscheidend, ob Sie bereits juristisch 
Eigentümer des Wirfsdhaftsgutes sind. Zahlreiche Lieferanten 
verkaufen nur gegen EigenIumsvorbehalt, bleiben also juristisch 
Eigentümer des Gegenstandes bis zur restlosen Bezahlung des 
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Kaufpreises. Hier kommt es nicht darauf an, war juristisch Eigen-
fismer ist, sondern wer die wirtschaftliche Verfügung (wirtschaft-
liches Eigentum) hat. In diesen Fällen können Sie aiso auch, 
bereits die Bewertungsfreiheif für das Wirtschaftsgut gellend 

1. April des folgenden Jahres dicht nur Anspruch für die Zei:f 
vom 1. Januar bis 1. April (3 Zwölftel des Jahresurlaubs), sondern 
auch für die Zeit vom 1. November bis 31. Dezember des Vor -
jahres (2 Zwölftel), also insgesamt 5 Zwölfte[ des Jahresurlaubs, 

machen. das sind 10 Werktage. 
Nach § 19 Abs. 2 des Jugendarbeitsschu:tzgesetzes haben 

Jugendliche : , die zu Recht frisfHos entlassen werden oder das Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (302) 
Beschäftigungsverhältnis widerrechtlich lösen, Anspruch auf Teil -
urlaub, sofern das Beschäftigungsverhältnis 6 Monate oder länger 
bestand. Bei geringerer Beschäftigu'ngsdauer als 6 Monate be -
steht in diesem Fall kein Ur'Iau'bsainspruc'h, auch nicht Anspruch 

Empfehlung der Bundesärztekammer 
(gr) Die Bundesärztekammer hat sich mit dem Streit darüber, ob 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheriigung des Arbeitnehmers für den 
Arbeitgeber gebührenpflichtig ist, beschäftigt und den Arztein 
empfohlen, derartige Bescheiniguhgeri nicht selbst auszustellen, 
sondern durch die Sprechstundenhilfe ausstellen zu fassen. In 
diesem Falle handelt es sich nach Auffassung der Bundesätzfe-
kammer um keine ärztliche Leistung, so da13 keine Bedenken 
dagegen bestehen, die Bescheinigung kostenlos herzugeben. 
Voraussetzung für eine derartige Handhabung ist allerdings, da 
sich die Arbeitgeber mit der Bescheinigung der Sprechstunden-
hilfe begnügen und nidht die Unterschrift des Arztes fordern. 

auf Teilurlaub. 
Strittig Ist zuweifen auch d'ie richtige Berechnung des Teil -

urlaubs. Der § 19 Abs. 2 gewährleistet den Urlaubsanspruch für 
volle Beschäftigungsmonate, also nicht für volle Kalendermonate. 
Für die Berechnung des Urlaubs bzw. Teilurlaubs Ist demnach 
Stichtag der Beginn des Besc'häftigungsverlhäitnisses. 

Beispiel: Ein Jugendlicher, der am 10. April die Arbeit auf -
nahm, hat am 10. September 5 volle Beschäftigungsmonate und 
damit Anspruch auf 5 Zwölftel des Jahresurlaubs, das sind 10 
Werktage.. 

Urlaubsanspruch des Jugendlichen (303) 
Der Jugendliche hat Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, 

das er ohne , Urlaub erhalten hätte. Nach einem Urteil des LAG 
Hamm vom 13. 3. 1963 - 5 Sa 678/62 - darf der Arbeitgeber 

(gr) In der Praxis ergeben sich über den Urlaubsanspruch der 
bei der Berechnung des Urlaubsentgelts nicht von dem Entgelt Jugendlichen off Zweifelsfragen. Nach § 19 des Jugendarbeffs - 
ausgehen, das der Jugendilicihe .in einem Zeitraum vor Urlaubs -schu+zgesetzes haben Jugendliche, die am 1. Januar des jewei - 
antritt bezogen hat (Bezugszeitraum'). Es mulI ihm vielmehr das 'ligen UrlaubsJarhres noch nicht 18 Jahre aft sind, Anspruch auf 
Entgelt gezahlt werden, das er tatsächlich in der Zeit seines 

bezahlten Urlaub von mindestens 24 Werktagen für das be - Urlaubs erzielt hätte. 
treffende Urlaubsjahr (Kalenderjahr). Ein Jugendlicher', der am 
2. Januar oder später d'as 18. Lebensjahr vollendet, hat demnach 
im laufenden Urlaubsjahr noch. Anspruch auf Urlaub ais Jugend -
licher. - Sozialversicherung 
Der Urlau'bsanspruch entsteht erstmals nach einer ununter -

brochenen Beschäftigung von mehr als 3 Monaten (Wartezeit). 
ErfahrungsgemäI scheiden Jugendliche, die sich in der Probezeit 
(3 Monate) nicht bewähren oder den Beruf wechseln wollen, mit 
Ablauf der 3 Monate oder bereits früher aus dem Lehr- oder 
Anlernv'erhältnis wieder aus. In diesem Fall besteht kein An-
spruch auf Urlaub, auch nicht auf Teilurlaub, denn nach dem' 
Jugendarbeitssc'hutzgesetz entsteht der Anspruch nicht schon 
bei einer Beschäftigung von gerade 3 Monaten, sondern erst 
wenn die Beschäftigung länger als 3 Monate andauerte. Somit 
'hat ein Jugendlicher, der am 1. April in ein Besc 1 häftigungsver-
liä'ltnis eintritt, am 30. Juni zwar noch keinen Anspruch auf 
Urlaub (Teilurlaub), er hat diesen Anspruch jedoch am 1. Juli, da' 
er mit diesem Tag bereits einen Tag länger als 3 Monate be - 

Krankenversicherungsreform 

CDU für 1 000,— DM Pflichtgrenze 

(304) 

(gr) Nachdem von der Bundesregierung zunächst eine Erhöhun g' 
der Versicherungspflichtgrenze in der ge s etzlichen Krankenver -
sicherung auf monatlich 750,— DM vorgesehen und die CDU/ 
CSU-Fraktion in •ihren eigenen Vorschlägen schon bis zu einer 
Grenze von 850,— DM gegangen war, wird nunmehr von ver-
schiedenen Abgeordneten der christlichen Demokraten erwogen, 
im Bundestag zu beantragen, da13 Angestellte, solange sie unter 
einem Jahresverdie'nst von 12000,— DM, bzw. 1000,— DM 
monatlich bleiben, in der sozialen KrankenversIcherung ver -

schäftigt ist. sicherungspflichtig sein sollen. 
Nach § 19 Abs. 2 hat der Jugendliche, wenn er im Urlaubs -

Jahr weniger als ô Monate beschäftigt ist, für jeden vollen Be-
schäftigungs'monat 
Ein Jugendlicher, 

Anspruch auf 
der 6 Monate 

ein Zwölftei des 
od!er länger in . einem 

Jahresurlaubs. 
Urlaubsjahr Arbeitsgerichtliche 

beschäftigt ist, 
dann, wenner 

hat 
vor 

Anspruch 
dem Ende 

auf 
des 

den vollen Jahresurlaub auch 
Urlaubsjahres (Kalenderjahr) 

aus dem Arbeitsverhältnis oder Lehrverhältnis ausscheidet. Die 
mitunter vertretene Meinung, dalI in diesem Falle nur Anspruch 
auf Teilurlaub bestünde, findet im Jugendarbeitsschutzgesetz 
keine Stütze. Nimmt z. B. ein Jugendlicher am 1. April seine 
Tätigkeit auf und scheidet er am. 15. Oktober aus dem Beschäfti -
gungsverhältnis wieder aus, so hat er Anspruch auf den vollen 
Jahresurlaub von 24 Werktagen, nicht nur auf Teilurlaub. Er hat 
jedoch in einem neuen Beschäftigungsverhältnis für die dort im 
selben Urlaubsjahr (Kalenderjahr) noch zurückgelegte Beschäfti-
gungszeit keinen Urlaubsanspruch mehr, denn auch das Jugend-
arbeitsschutzge'setz schlielIt in § 19 Ziff. 7 entsprechend einem 
allgemein anerkannten arbe'itsrechtlic'hen Grundsatz den An-
spruch auf doppelte Urlaubsgewährung im gleichen Urlaubsjahr 
aus. Nach dieser Vorschrift des Gesetzes braucht Urlaub nicht 
mehr gewährt zu werden, soweit er zusammen mit einem für das 
Urlaubsjahr bereits gewährten Urlaub 24 Werktage übersteigen 
würde oder soweit der Jugendliche für dassebe Urlaubsjahr be-
reits eine Urlaubsabgeliung erhalten hat. 

Ist ein Jugendlicher am 1. November un einen Betrieb einge-
treten, so ihat er unter den dargelegten Voraussetzungen am 

Entscheidungen 

Auskunftserteilung über einen früheren 
Arbeitnehmer (305) 

(gr) Der Arbeitgeber ist nach der Beendigung eines Arbeits -
verhältnisses zur Auskunftser+eilung Über den Arbeitnehmer be -
rechtigt und verpflichtet und darf gegenüber, einem neuen 
Arbeitgeber auch solche Tatsachen nicht verschweigen, die 
nachteilig sind. Er ist daher auch dann nicht zum Schadenersatz 
verpflichtet, wenn die ungünstige Auskunft zur Entlassung des 
Arbeitnehmers aus seinem neuen Arbeitsverhältnis führt. Eine 
Sch.aderisersatzpflic'ht entsteht lediglich dann, wenn der Arbeit -
geber bei der Erteilung der Auskunft unrichtige Angaben ge -
macht hat. Hat der Arbeitgeber bei der Auskunftserteilung auf 
eine von ihm erstattete Strafanzeige hingewiesen, um die Fest-, 
nehme des ohne polizeiliche Abmeldung verschwundenen Arbeit -
nehmers zu erreichen, so liegt eine schuldhafte Verletzung der 
Verpflichtung zur Erteilung einer wahrheitsgem.äen Auskunft 
auch dann nicht vor, wenn bei späterer Durchführung des Straf -
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verfahrens eine Verurteilung des Arbeitnehmers wegen Unter -
schlagung nicht erfolgen kann, weil die subjektiven Voraus -
setzungen dazu fehlen. (Urteil des Landesarbeitsgerichts Bremen 
vom 18. 3. 1964 - 1 SA 120/63.) 

Arbeitsgerichtliche Nachprüfbarkeit 
der sozialen Auswahl bei Entlassungen (306) 

(gr) Die heute in Rechtsprechung und Literatur bereits als 
herrschend anzusehende Auffassung, daF unternehmerische Ent -
scheidungen durch die Arbeitsgerichte nicht nachprüfbar sind, 
spiegelt sich auch in einem Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Berlin vom 29. 8. 1963 - 2 Sa 8/63 - wider. Hier ging es wieder 
einmal um die sogenannte soziale Auswahl, die der Arbeitgeber 
bei betriebsbedingten Kündigungen unter den zu entlassenden 
Arbeitnehmer zu treffen hat. Die Entscheidung zeigt die Grenze 
der Gewissenhaftigkeit auf, die dem Arbeitgeber in diesem Zu -
sammenhang zugemutet werden kann: 
1. Bei einer Betriebszugehörigkeit der Vergleichspersone:n von 

mehr als 8 Jahrein kann es auf eine Zeitdifferenz von nur 
10 Monaten nicht eitscheidend ankommen. 

2. Beim Vergleich des Lebensalters der zu Kündigenden ist 
grundsätzlich zu Gunsten des älteren Arbeitnehmers anzu -
nehmen, dab diesem gröl3ere Schwierigkeiten bei der Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz erwachsen. 

3. Wenn der Arbeitgeber aber bei Ausspruch einer Kündigung 
soziale Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt hat und 
ein Ermessensmifbrauch nicht festzustellen ist, so kommt es 
auf die richtige Auswahl nicht mehr an. 

4. Es ist nicht zulässig, dab das Arbeitsgericht bei Fehlen eines 
ErmessensmiFbrauch gleichwohl sein eigenes Ermessen an die 
Stelle desjenigen des Arbeitgebers setzt. 

Steuerfragen 

Steueränderungsgesetz 1964 (307) 

(sr) Nachdem das Gesetz zur Änderung des Einkommensteuer -
gesetzes, des Sparprämiengesetzes und anderer Gesetze - 

Steueränderungsgesefz 1964 - vom Bundestag in seiner Sitzung 
am 22. 10. 1964 beschlossen wurde, hat inzwischen der Bundes -
rat in seiner Sitzung am 6. 11. 1964 das Gesetz ebenfalls ge -
billigt. Das Gesetz wurde inzwischen verkündet und Ist damit in 
Kraft getreten. Es ist damit sichergestellt, dat3 die Anderungen, 
Wie vorgesehen, ab L 1.1965 wirksam werden. 

Die folgende Ubersicht soll Sie auf die Vorschriften des 
Änderungsgesetzes hinweisen, 
Bedeutung sind: 

die für dien Grot3handel von 

1. Ä nderungen des Einkommensteuertarifes: 
Die Tarifreform ist das eientliche Kernstück des Sfeuerände -

rungsgesetzes 1964. Sie ist darauf abgestellt, die starke Pro -
gression des Einkommensteuertarifes nach dem Obergang dies 
proportionalen unteren Teiles des Einkommensteuertanifes abzu -
flachen und eine wirksame Entlastung der mittleren Einkommens -
gruppen zu schaffen. Der neue Tarif sieht eine Abschwächung 
der Progression für Jahreseinkommen zwischen DM 8000,— bei 
Ledigen bzw. DM 16000,— bei Verheirateten und DM 78000, — 
hei Ledigen bzw. DM 156000,— bei Verheirateten vor. Die 
stärkste Entlastung tritt bei Ledigen bei Jahreseinkommen von 
DM 200000,— 'bis DM 30000,— auf und beträgt hier ca. 
DM 500,—, entsprechend tritt eine Steuerentlastung bei Ver -
heirateten am stärksten bei Einkommen zwischen DM 40000, — 
und DM 60000,— in Höhe von ca. DM 1000,— ein. 

Darüber hinaus wird auch im proportionalen unteren Bereich 
des Einkommeinsfeuefarifes, in erster Linie also für die Arbeit -
nehmer, eine Verbesserung insoweit einfreten, als der Steuersatz 
innerhalb der Proportionalzone (Jahreseinkommen bis DM 8000, -
für Ledige bzw. DM 16000,— für Verheirafefe) von 200/o auf 
19°/a gesenkt wird. Für die 800/a aller Sfeuerpflichfigen, die in 
diese Zone fallen, bedeutet das eine Steuerentlastung von 

Bei Jàhreseinkommen ab DM 78000,— bei Ledigen bzw. 
DM 156000,— bei Verheirateten mündet der neue Tarif in den 
bisherigen Tarif ein, so dab sich für die höheren Einkommen 
keine Veränderungen gegenüber dem bisherigen Einkommen -
steuertarif ergeben. 
2. Ubertragung stiller Reserven 

Das Steueränderungsgesetz fügt einen neuen § ob in d'as 
Einkommensteuergese,tz ein. Die Vorschrift gestattet buchführen -
den Steuerpflichtigen, stille Reserven, die durch die Veräut3e -
rung bestimmter Anlagegüter aufgedeckt werden, unter ge -
wissen Voraussetzungen auf neu angeschaffte oder hergestellte 
Anlagengüter zu übertragen. Das Einkommensteuerrecht sah bis -
her vor, dat3 beispielsweise bei dem Verkauf eines Grundstückes 
die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufswert der Ein -
kommensfeuer unterworfen wurde. In Zukunft kann unter der 
Voraussetzung, dab ein Ersatzwirtschaftsgut angeschafft wird, 
Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufswert von den An -
schaffungs- oder Herstellungskosten des E rsa t zw i r t sc lh a ft sgu f es 
abgesetzt werden. Soweit der Steuerpflichtige die aufgedeckten 
stillen Reserven n'ich,t schon im Wirtschaftsjahr der Veräut3erung 
auf in diesem Wirtschaftsjahr angeschaffte oder hergestellte,-
Wirtschaftsgüter überträgt, kann er eine gewinnmindernde Rück -
lage in dieser Höhe bilden. Die Rücklage kann in den folgenden 
2 Wirtschaftsjahren auf die in diesen Wirtschaftsjahren ange -
schafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter übertragen und 
dadurch aufgelöst werden. 

Der § ob beschränkt die CJbenfragungsmöglichkeiten auf be -
stimmte Wirtschaftsgüter, wobei für den Grobhandel nur Grund 
und Boden, Gebäude, abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter 
mit einer betriebsgewöhnlichen Nutrungsdauer von mindestens 
25 Jahren und Anteile an Kapitalgesellschaften in Frage 'kommen. 

Nach Absatz 5 des § Ob EStG gilt der nach Abzug der stillen 
Reserven verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder Herstel -
lungskosten des Wirtschaftsgut es, von dem die Afa zu bemessen 
ist. 

Die Vorschrift ist erstmals auf Veräut3erungen anwendbar, die 
nach dem 31. 12. 1964 vorgenommen werden. 
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter 

Die bisherige Höchstgrenze von DM 600,—, bis zu der eine 
sofortige volle Abschreibung sogenannter geringwertiger Wirt -
schaftsgüter im Jahr der Anschaffung oder Herstellung möglich 
war, wird auf DM 800,— erhöht. Die neue Höchstgrenze ist erst -
mals für Wirtschaftsgüter anwendbar, die nach dem 31. 12.1964 
angeschafft oder hergestellt werden. 

4. Verlängerte Geltungsdauer der §§ 7 e und 10 a 
Die Bewerfungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und 

landwirtschaftliche Betriebsgebäude sowie die Steuerbegünsfi -
gung des nicht entnommenen Gewinnes für Vertriebene, Flücht -
linge und Verfolgte wird bis zum 31. 12. 1966 verlängert. 

5. Sonderausgaben 

Die Höchstbeträge für den Vorwegabzug von Versicherungs -
beiträgen im Rahmen der Sonderausgaben verdoppeln sich von 
bisher DM 500,— für Unverheiratete und DM 1000,— für Ehe -
gatten auf DM 1000,— resp. DM 2000,—. 

Für Arbeitnehmer ist eine Erhöhung der Sonderausgaben -
pauschale von'bisher DM 636,— auf DM 936,— ab 1965 in Kraft. 
6. ArbeUnehmerfreibefrag 

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständliger Arbeit 
wird vor Abzug der Werbungskosten ein Arbeitnehmerfre-ibetrag 
von DM 240,— jährlich berücksichtigt. Der Arbeitnehmerfre'i -
betrag kommt neben dem Weihnachtsfreibetrag von DM 100, — 
zur Anwendung. Der Arbeitnehmerfreibetrag, der ab 1965 ge -
währt wird, wird in die Lo'hnsteuerfabelle eingearbeitet. Bei Ehe -
gatten, die beide berufstätig sind, wird der Arbeitnehmerfre i -
befrag jedem Ehegatten gewährt. 
7. Kinderfreibeträge 

Die Gewährung eines Kinderfreibetrages für über 18 Jahre 
alte Kinder, die sich in der Berufsausbildung befinden oder 
Wehrdienst leisten, kann nunmehr bis zu einem Alter des Kindes 
von 27 Lebensjahren in Anspruch genommen werden. Voraus -
setzung ist allerdings, dab d'as Kind keine eigenen Einkünfte 
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oder Bezüge hat, die zur estrei1ung seines Unterhaltes-oder 
seiner Berufsausbildung bestimmt oder geeignet snd, die im 
Veranlagungszeitra'um mehr als DM 7200,— befragen. (§ 32 
Abs. 2 Ziff. 2 EStG). Wenn statt, einer Hausgehilfin eine Haus -
haltshilfe beschäftigt wird, können die A.ifwendungen für die 
Haushalthilfe bis zu einem Betrag von Dlvi 600,— als aufler -
gewöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen des § 33a Abs. 3 ESIG vorliegen. 
8. Begünstigung von Abwasserreinigungsanlagen 

Die Er'mäèhtigurig des § 51 Abs. 1 ESIG wurde neu gefaf)t 
und die bisher bis zum 31. 12.1965 befristete Ermächtigung ist 
um 5 Jahre bis zum 31. 12. 1970 verlängert worden. Die Sonder -
abschreibungen sind in Zukunff im Wirlschaftsjahr der Anschaf -
fung oder Herstellung und den folgenden '4 Wirtschaftsjahren 
möglich. 

9. Bewerfungsabschlag für Importwaren 

Die Ermächtigung, bei der Bewertung von Importwaren des 
volkswirtschaftlich vordringlichen Bedarfes, einen Bewertungs -
abschlag zuzulassen, wurde bis zum 31. 12. 1967 verlängert. 
10. Begünstigung des Modernisierungsaufwandes bei Altbau -

wohnungen 

GemäF1 § 51 Abs. 1 Ziff.2q ist der Kreis der begünstigten 
Mafnahmen, zur Modernisierung von Altbauwohnungen erweitert 
worden. (Einbau von Fahrstuhlanlag'e:n in Gebäuden mit mehr als 
4 Stockwerken, für den Einbau von Warmwasseranlagen sowie 
für den AnchluF3 an die Kanalisation und die Wasserversorgung.) 
11. Fortgellung des Sparprämiengesetzes 

Das Sparprärniengesetz ist in seiner bisher geltenden Fassung 
auf Sparbeifräge befristet, die aufgrund der vor dem 1. 1. 1965 
abgeschlossenen Verträge geleistet werden. Da eine neue 
Regelung der Sparförderung in diesem Steueränderungsgeset 
nicht wie vorgesehen durchgeführt werden konnte, wird die 
Geltungsdauer des Sparprämingesetzes unbefristet verlängert. 

Ferner ist die Erslerwerbsklausel für prämienbegünstigtes Wert -
papiersparen ab 1965 weggefallen. 

Bewertung von Warenlagern (308) 

(sr) Der Bundesfinanzhof änderte in einem Grundsatzurteil vom 
13. 3. 1964 (BStBl. Ill, 5. 426) seine bisherige Rechtsprechung zur 
Frage der Teilwertabschreibungen: Das Urteil hat folgenden 
Tenor: 
1. Wird die Teilwertabschreibung auf Waren damit begründet, 

da1 die Wiederbeschaffungskosfen unter den Anschaffungs -
ko s ten liegen, sb sind an den Nachweis sftenge Anforderun -
gen zu stellen, wenn der allgemeine, für diese Waren maF -
gebende Preisspiege'l, nicht nachhaltig gesunken ist. Die Preise 
für einzelne Sonderangebote nach Ablauf der Saison oder für 
Ausver:kaufsware bleiben auler Betracht. 

2. Wertminderungen, z. B. durch Unmodernwerd'e'n, lange Lage -
rung, Beschädigung oder Verstauben, rechtfertigen bei 
brancheüblich sortiertem Warenlager ‚eine Teilwertabschrei -

Sie können 
mehr 

verkaufen ' , , a 
Internationale 
Frankfurter Messe 
21.- 25. Februar 1965 
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bung in der Regel 'nur, soweit die am Bilanzsfichtag erziel -
baren Verkaufspreise die Selbstkosfen (Anschaffungskosten 
zuzüglich der Verwaltungs- und Vertriebskosten 
rischer Unkostenaufschlag) nicht erreichen. 

kalkulato -

Den vollen Text .des Urteils können Sie dem oben angeführten 
Bundessteuerblatt entnehmen. Wir haben selbst d'en vollen Text' 
- auf Matrize abgezogen - in einer grö13eren Stückzahl vor -
rätig und stellen Ihnen auf Anforderung diesen Text gern zur 
Verfügung. 

Zwischenzeitlich hat, unser ‚Gesamiverband 'd:es Deutschen 
Grob- und Aubenhandels gemeinsam mit der Hauptgemeinschaft 
des Deutschen Einzelhandels eine Eingabe an den Bundesminister 
der Finanzen in dieser Ange'legenhèitgerichtet. Die Eingabe 
wendet sich gegen den völlig neuen Grundsatz dieser Entschei -
dung, der in Ziff. 2 des Tenors niedergelegt ist. In einer gründ -
lichen Analyse sämtlicher hiermit zusammenhängenden Fragen 
legt die Eingabe dar, dab der Kleinbetrieb gegenüber dem 
Grobbetrieb bei Anwendung die s er Grundsätze benachteiligt 
wird, , ferner daß das Urteil zu der wii4schaftlich unvernünftigen 
Konsequenz führt, dab der Grobbefnieb mit seiner relativ hohen 
Lagerumsch!ags'häufigkeit und dementsprechend normalerweise 
geringerem Risiko der Lagerhaltung höhere Teilwerlabschläge 
vornehmen kann als der Kleinbetrieb mit seiner naturgemäb ge -
ringen Lage'ru'mschlagshä'ufigkeit und entsprechend höherem 
Lagerrisiko. Ferner weist die Eingabe daraufhin, dab die Kon -
sequ&lzen d ii Urteils weiterhin dazu führen, dab Standardware 
ungerechtfertigt niedrig', modische Ware dagegen ungerecht -
fertigt hoch zu bewerten wäre. 

Die beideh Spitzenverbände des Handels weisen darauf hin', 
dab ein zweites Verfahren, in dem de Bewertung eine Waren -
lagers strittig ist, beim' Bundesfinanzhof anhängig ist und bitten 
den Bundesfinanzminister, zu erwägen, diesem Verfahren beizu -
treten, um die aufgewo r f enen Probleme zu klären.. Darüber 
hinaus wird der Bundesfinanzminister ersucht, de Entscheidung 
nicht in die Einkommensteuer-Rklifli'nìen aufzunehmen und den 
Finanzämtern Weisung zu erteilen, die'Anwendung des Urteils 
bis zur weiteren Entscheidung durch den Bundesfinanzhof zu -
rückzustellen. Unser Gesamfverband hat zur Klärung dieser Auf -
gaben einen Arbeitskreis ,,Bewertung des Warenlagers" ge -
schaffen, der sich mit dem ganzen Problemkreis befassen soll, 
um die auberordentlich ungünstigen Auswirkungen des Urteils 
auf unsere Betriebe nach Möglichkeit abzuwenden. Wir bitten 
Sie, uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen, die Sie aufgrund des 
neuen Urteils gegebenenfalls mit der Finanzverwaltung (Betriebs -
prüfung) machen. 

Auffallend ist weiter an dem Urteil', dab sich das Gericht 
offenbar keine rechte Vorstellung davon machen kann, was der 
richtige niedrigere Teilwert im praktischen Geschäftslehen'heute 
bedeute}. im Gegensatz zu den theoretischen Er'vägungen des 
Gerichts dürfte doch tatsächlich beim Verkauf, eines Grob -
handelsbetriebes an einen Käufer, der den Betrieb fortführen 
will, für Übernahme von Warenvorräten nur sehr niedrige Preise 
bezahlt werden. Können Sie uns Erfahrungen mitteilen, wie 
Teilwerte in der Praxis entsteh'e'n? 

wenn Sie ein marktgerechtes Sortiment führen. Die 
Auswahl der Artikel, die Sie einkaufen, entscheidet 
über Ihren Verkaufserfolg. - Das, wasihre Kunden 
morgen 'bei ihnen suchen, finden Sie auf der Inter -
nationalen Frankfurter Frühjahrsmesse 1965., 
Hier zeigt - übersichtlich geordnet - eine Reihe absatz. 
verwandter Konsumgüterbranchen Ihre neuen Erzeug -
nisse. Mit fast 3000 leistungsfähigen Ausstellerfirmen 
aus rund 30 europäischen und überseeischen Ländern 
verhilft die Internationale Frankfurter Frühjahrsmesse 
1965 IhneW zu aktueller Marktübersicht und zu wert -
vollen Einkaufskontakten. 
Im vertraulichen Gespräch mit wichtigen Produzenten 
können Sie sich Klarheit über Qualitäten, Preise und 
Lieferbedingungen verschaffen. Sie wissen mehr und 
können mehr verkaufen, wenn Sie die Internationale 
Frankfurter Frühjahrsmesse 1965 besucht haben. 
Messe -Ausweise bei alien Industrie- und Handels -
kammern und Handwerkskammern sowie bei Groß -
und Einzelhandelsverbänden im Vorverkauf billiger!
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Reisekosten-Pauschalsätze (309) 

(sr) Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen veröffent -
lichte eine Verfügung an die Oberfinanzdirektionen München 
und Nürnberg - Az.: S 2173-41/7-62 765 I -, nach der unter 
Vorwegnahme einer vorgesehenen Änderung der Einkommen -
steuer-Richtlinien und der Lohnsteuer-RichtLinien folgendes be -
stimmt wird: 
1. Reisekosten bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus Ge -

werbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit: 
a) Die Pauschbeträge für Mehraufwendung für Verpflegung 

aus Anlafl einer Geschäftsreise belaufen sich auf 
bei Einkünften von nicht mehr als 
9000 DM (oder bei Verlust) 
mehr als 9000 DM, aber nicht mehr 
als 15000 DM 
mehr als 15000 DM, aber nicht mehr 
als 30000 DM 
mehr als 30000 DM 

DM lB,- täglich, 

DM 21,- täglich, 

DM 23,- täglich, 
DM 25,- täglich. 

b) Der Pauschbetrag für die Abgeltung des Mehraufwandes 
für Verpflegung bei Abwesenheit von der regel'mäfligen 
Arbeitsstätte ohne Vorliegen einer Geschäftsreise nach 
Abschnitt 119 Abs. 5 EStR wird von DM 1,50 auf DM 2,50 
erhöht. 

2. Reisekosten privater Arbeitnehmer bei Dienstreisen im Inland: 
a) Die sogenannten Tagegelder (zur Abgeltung der Mehrauf -

wendung für Verpflegung gem. Abschn. 21 Abs. 4 Ziff. 3 
Buchst. a Lohnsteuer-Richtlinien) werden in gleicher Höhe 
und in den gleichen Grenzen gewährt wie obén unter 1. a) 
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar -
beit. 

b) Die sogenannten lJbernachfungsgelder gem. Abschn. 21 
Abs. 8 Lohnsteuer-Richtlinien werden in Zukunft in folgen -
der Höhe anerkannt: 
Bei einem voraussichtlichen Gesamtarbeitslohn im Kalen -
derjahr von 
nicht mehr als 9000 DM 
mehr als DM 9000, aber nicht mehr 
als DM 15000 

Dlvi 16,- täglich, 

DM 18,- täglich, 
mehr als DM 15000, aber nicht mehr 
als DM 30000 
mehr als DM 30000 

DM 21,- täglich, 
DM 23,- täglich. 

c) In Abschn. 21 Abs. 11 Lohnsteuer-Richtlinien erhöht sich 
der bei Stadtreisenden zur Abgeltung von Verpflegungs -
Mehraufwendungen als Werbungskosten anzuerkennende 
Betrag von DM 1,50 auf DM 2,50 täglich. 

Diese Neuregelungen gelten ab 1.1.1965. 

Anderung lohnsteuerrechtlicher 
Vorschriften . (310 

(sr) Die gleiche Verfügung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen, die eine Änderung der Reisekosten-Pauschbeträge 
bestimmt (siehe Artikel 000, Heft 12/64 unserer Verbandszeitung), 
enthält noch folgende Änderungen: 

Unter der Voraussetzung des Abschnittes 22, Abs. 2 Lohn -
steuer-Richtlinien können sogenannte Auslösungen steuerfrei 
ausgezahlt werden, wenn die Entfernung zwischen der Wohnung 
des Arbeitnehmers und der Arbeitsstätte mehr ais 40 km beträgt 
oder für die Zurücklegung des Weges von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte und zurück bei Benutzung öffentlicher Verkehrs -
mittel unter Ausnutzung der zeitlich günstigsten Verkehrsver -
bindung - einschli.efllich unvermeidbarer Wartezeiten - ins -
gesamt mehr ais 3 Std. benötigt werden. Die hierbei in Betracht 
kommenden steuerfreien Beträge erhöhen sich in Zukunft wie 
folgt: 

Die Verpflegungszuschüsse des Abschnittes 22, Abs. 2, Ziff. lb 
von DM 2,50 auf DM 3,- täglich. 

Die Verpflegungszuschüsse des Abschnittes 22, Abs. 2, Ziff. lb 
wenn die Arbeitnehmer wegen der weiten Entfernung zu ihrer 
Wohnung nicht täglich nach Hause zurückkehren, von DM 8, -
auf DM 9,- bei einem voraussichtlichen Gesamtarbeitslohn im 
Kalenderjahr von nicht mehr als DM 9000,- und von DM 10, - 

auf DM 11,- bei einem voraussichtlichen Gesamtarbeitslohn im 
Kalenderjahr von mehr als DM 9000,-. 
Mehraufwendungen von Arbeitnehmern für d'ie Beköstigung 

am Dienstort bei regelmaflig mehr als 12 Std. Abwesenheit von 
der Wohnung gem. Abschnitt 24, Abs. 5 Lohnsteuer-Richtlinien 
können in Zukunft statt bisher mit einem Betrag von DM 1,50 
pro Tag mit DM 2,50 pro Tag als Werbungskosten anerkannt 
werden. 

Die gem. Abschnitt 26 Lo4hnsteuer-Richtlinien als Werbungs -
kosten zu berücksichtigenden zwangsläufigen Mehraufwendin -
gen bei doppelter Haushaltführung werden als Werbungskosten 
bei einem voraussichtlichen Gesamtarbeifslohn im Kalenderjahr 
von nicht mehr als DM 9000,- in Zukunft statt mit einem Betrag 
von DM 8,- täglich in Höhe von Dlvi 9,- täglich anerkannt. Bei 
einem voraussichtlichen Gesamtarbeitslohn im Kalenderjahr von 
mehr als DM 9000,- beiträgt der Betrag statt bisher DM 10, -
nunmehr DM 11,- täglich. 
Alle diese Neuregelungen gelten ab 1. 1.1965. 

Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten (311) 

(sr) Der Bundesfinanzhof bestätigte in einem Urteil vom 5. De -
zember 1963 IV 98/63 S seine bisherige strenge Auffassung zur 
Auslegung der Ehegatten-Arbeitsverträge. Im zugrunde liegen -
den Fall war der Ehemann als Geschäftsführer im Geschäft seiner 
Ehefrau tätig. Die Eheleute trafen eine schriftliche Vereinbarung, 
aufgrund deren der Ehemann eine monatliche Vergütung von 
DM 1000,- erhalten sollte. Entsprechend wurden in d'en Ver -
lust- und Gewinnrechnungen jährlich DM 12000,- gewinn -
mindernd angesetzt. Tatsächlich wurden jedoch insgesamt ge -
ringere Beträge an den Ehemann ausbezahlt, und diese monat -
lich in sehr unterschiedlichen Beträgen, die in der Mehrzahl der 
Fälle DM I 000,- monatlich nicht erreichten, ihn in einigen 
Monaten allerdings auch zum Teil nicht unerheblich über -
schritten. 
Der Bundesfinanzhof erkannte das Ehegatten-Arbeitsverhältnis 

in diesem Falle nicht an. Er führte dazu aus, dat) bei Eheleuten 
die Gefahr der Vermischung vertraglicher Vereinbarungen mit 
dem sich aus der Ehe ails Lebensgemeinschaft ergebenden Er -
wägungen in einer Weise besteht, dat1 eine völlig eindeutige 
und klare Trennung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
gefordert werden mut). Selbst bei äuferem Anschein ernsthaft 
getroffener und vollzogener Vereinbarungen ist nicht ohne wei -
teres a'uszuschlieFen, del1 die im Hintergrund stehende tatsäch -
liche Gestaltung in ihrer Handhabung und in ihrer Auswirkung 
dennoch lediglich von anderen Erwägungen bestimmt sind. Da -
her sind objektive Malstäbe anzulegen, die sich nach dem be -
stimmen, was zwischen Vertragspartnern üblich ist, die nicht 
Eheleute sind. Ein fremder Arbeitnehmer würde sich aber im 
Regelfall auf eine solche Entlohnung nicht einlassen, sondern 
eine regelmäfige monatliche Lohnzahlung fordern. Lediglich 
eine einmalige, kurzfristig verschobene Gehaltszahlung, für die 
nachgewiesen wird, dat3 hierfür betriebliche Gründe maf3geblich 
sind, wäre auch im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsvertrages 
unschädlich. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

3. Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche 
in Augsburg 1965 (312) 

Unternehmer, Junioren und Führungskräfte im GroFlhandel 
weisen wir nochmals auf unsere BeFriebswirtschaftliche Arbeils -
woche vom 18.-22. 1. 1965 hin, deren Veranstaltungsprogramm 
dieser Ausgabe beiliegt. 

Sichern Sie sich bitte rechtzeitig Ihre Beteiligung, da die 
Anmeldungen nur in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs 
berücksichtigt werden können. 
Vergessen Sie nicht, uns auch Ihre Unterkunftswünsche auf -

zugeben. 
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Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Großhandel als Partner der Industrie (313) 

(ok) Der Verbandstag 1963 in Augsburg hat uns eine Begegnung 
der Industrie, des Grof3- und Einzelhandels und des Handwerks 
gebracht. Gegense i tige Hilfe, Information und wechselseifige 
Beratung kennzeichnen eine solche Partnerschaft, die sich 
schFieFlicti zum Vorteil für jeden Partner und für den Verbraucher 
auswirken soil. 

Nur gegenseitiges Vertrauen, Achtung vor der Leistung des 
anderen und der Wille zu stndIigen Kontakten können die 
G run d e .l emen tl e dieses ‚Füreinander' und MiI&nander" sein. 
Auch wenn sich das Marktgeschehen täglich ändert - 

gerade weil es ständigen Veränderungen ausgese'Izt ist. 
oder 

Auf unserem Verbandstag 1963 in Augsburg hatte der Vor -
sitzende des Landesverbandes der Bayerischen Industrie, Pro -
fessor Dr. Rolf Rod'en.sfock, von der Notwendigkeit einer besse -
ren Zusammenarbeit zwischen Industrie und Grol3handel ge -
sprochen. 

Die gleichen Initiatoren die 1963 das Thema allgemein aufge -
nommen hatten, wollen bei der Zusammenkunft, zu welcher der 
Landesverband der Bayerischen Industrie 
Landesverband des Bayerischen Grolt- und AuIenhandels 
Rationalisierung-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft 

am Dienstag, den 19. Januar 1965 um 14.30 Uhr 
in Augsburg, Hotel ,,Drei Mohren" 
einladen, - eine eingehende Diskussion eröffnen. 

Unsere Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. 

Herr Dr. Rühle von Lilienstern wird zuerst die ,,Möglichkeiten 
und Beispiele der zwischenbetrieblichen Kooperation in Industrie 
und Handel" analysieren. 
Wir hoffen, daf sich ein Arbeitskreis bildet, der bei weiteren 

Initiativen für eine engere Zusammenarbeit von Industrie und 
GroFhandel Anregungen und Hilfe geben soli. 
An diesem Gespräch interessierte GroIhandelsunfernehmer 

bitten wir um ihre Teilnahmemeldung, wenn möglich über die 
Hauptgesch ä ftsstelle unseres Landesvarbandes, 8 München 2, 
Ottosfrate 7, Telefon 557701. 

Ausschuß für Betriebswirtschaft 
und Nachwuchsförderung (314) 

(la) Das Tagungslokal, in dem die zahlreich erschienenen Mit -
glieder des Ausschusses für Betriebswirtschaft und Nachwuchs -
förderung zu ihrer letzten Sitzung kürzlich in München zusam -
menkamen, glich einem Vorführungsraum. Auf der Tagesordnung 
stand die erste Testung einer im Roh-Konzept vorliegenden 
Dia-Reihe, die vom Ausschuf initiiert und vorbereitet worden 
war. 

In seinen Begrüungsworten stellte der Ausschufvorsiitzende, 
Max Pongratz, einleitend die derzeitige angespannte Nach -
wuchssituation im Grof3handet heraus, die unserem Verband und 
unseren Mitgliedsfirmen nach wie vor grof5e Sorge bereite. Es 
müssq in den verschiedensten Richtungen versucht werden', 
berufssuchende Jugendliche über den Beruf des Kaufmanns im 
GroI- und Au1enhandel aufzuklären, und sie über die Berufs -
aussichten unserer interessanten, vie-lschichtigen Wirtschaftsstufe 
eingehend zu informieren. Der AusschuF3 sehe deshalb - nach 
dei von ihm herausgegebenen Lehrltingsprospekt - in der 
Dia-Relihe eine weitere Möglichkeit, für den Grofharidel auf -
klärend und werbend zu wirken - diesmal durch optische und 
akustische Darstellung. Wenn man auch bestrebt sei, die not -
wendigen Kosten in Grenzen zu halfen, so benötige doch die 
Vorbereitung und Herstellung dieses Projektes sehr Viel Zeit. 
Dank gelte daher Dr. Ludwig Berz jun. und allen anderen Herren, 
die sich anekennenswerterweise für diese Aufgabe zur Ver -
fügung gestellt haben. 

Im Anschluf an die Vorführung berieten die Ausschumitglie -
der die endgültige Fassung der Tonbildschau, deren Einsatz in 
der nächsten Sitzung festgelegt werden soll. 

Neuer Vorsitzender im Fachzweig Elektro 
und Rundfunk (315) 

(Dr. W.) Am 11. 11. 1964 hielt der Fachzweig Elektro und Rund -
funk unseres Landesverbandes in Augsburg seine ordentliche 
Jahresmitgliederversammlung ab. 

Unter Leitung des Vorsitzenden, Herrn Rudolf Schmidt, Kauf -
beuren, nahm die Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf. Er 
wur'de unterstützt durch aktuelle fachliche Referate der Ge -
schäftsführer des VEG in Dortmund Herrn Wurmbach und Herrn 
Dr. Schumacher. 

Deren Themen lauteten: 
Der Elektro- und Rundfun;kgrof3handel im harten Wettbewerb, 

Chancen und Risiken, sowie der GroIhandeIsbegriff heute, 
Schutz durch Berufsgesetz? 

Anschiiefe.nd referierte der Geschäftsführer des Fachzweigs 
Herr Dr. Wagner über die derzeitige Tariflage in den Betrieben 
des bayerischen Grof3- und Aulenhand'els. 

Der neu konstituierte Fachausschuf) wählte Herrn Josef Kempf, 
Ansbach., zum neuen Vorsitzenden des Fachzweigs Elektro und 
Rundfunk. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm 
Herr Rudolf Schmidt, Kaufbeuren, der seit April 1958 die Ge -
schicke des Fachzweigs leitete und aus Gesundheitsgründen auf 
eine neue Kandidatur verzichten mufte. 

In den Fachausschuf wählte die Mitgliederversammlung fol -
gende Herren: 

Nordbayern: 

Xaver Hengl,, Nürnberg, Josef Kempf, Ansbach, Dr. Marr, 
Nürnberg, Harald Sigwarf, Nürnberg, Fritz Westphal, Würzburg, 
H. Doll, Regensburg. 

Südbayern: 

Martin Harfl, Freising, Franz Kloss, München, Leopold Knopf, 
Augsburg, Albert Schaller, Kempten, Rudolf Schmidt, Kauf -
beuren, Otto Treu, Augsburg. 

Der Fachausschuf) ordnete gleichzeitig due Herren Martin Hart], 
Freising, Xaver Hengl, Nürnberg, Josef Kempf, Ansbach, Dr. Marr, 
Nürnberg, Rudolf Schmidt, Kaufbeuren in den Beirat des VEG ab. 

Mitgliederversammlung 
des Tabakwarengroßhandels-Verbandes 

(316) 

(sr) Der uns korporativ angeschlossene Bayerische Tabakwaren -
grol)handels-Verlband hielt am 24. 10. in München seine ordent -
liche Mitgliederversammlung ab, hei der auch der Vorsitzende 
unseres Landesverbandes, Herr Walter Braun, teilnahm und das 
Wort ergriff. Ergänzend zu den Ausführungen des Vorsitzenden 
des Tabak-Verbandes, Herrn Anton Jertschan, der über die 
Zusammenarbeit und das Ineinandergreifen der verschiedenen 
Grof)handels-Organisationen referiert hatte, sprach Herr Braun 
eingehend über Aufgaben und Zielsetzung des Landesverbandes 
und rief alle Tabakwaren-Grof)händler auf, die Verbandsarbeit 
im fachlichen und überfachlichen Bereich zu unterstützen. 

Die harmonisch verlaufene Versammlung wurde mit einem Be -
richt des Geschäftsführers, Dipl.-Kfm. Walter Sauter, über die 
Arbeit des vergangenen Jahres fortgeführt. Die enge Zusammen -
arbeit mit dem Landesverband kommt schon darin zum Ausdruck, 
dat 3 der Geschäftsführer des Taba'kwarengroi3handels-Verbandes 
gleichzeitig der Geschäftsführung des Landesverbandes ange -
hört. 
Auch in dem anschlief)enden Referat des Hauptgeschäfts -

führers des Bundesverbandes Deutscher Tabakwarengrof)händler 
und Automatenaufsteller, G. A. Blancbois, über die Situation 
das Tabakwaren-Grof)handels klang due Notwendigkeit der Zu -
sammenarbeit aller Grof)handelsbranchen an. Die Sorgen des 
Tabakwaren-Grof)handeis, hier besonders die Frage der Erhal-
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lung der Preisbindung, die für den Tabakwaren-Grof3handel eine 
Existenzfrage ist, sowie die Befürchtungen im Hinblick auf die 
möglicherweise kommende Mehrwertsteuer wurden neben wei -
teren Fachfragen des Tabakwaren-GroFhandels ausgiebig und 
freimütig diskutiert. 

Sozialpolitischer Ausschuß 
des Gesamtverbandes (317) 

(gr) Der Sozialpolitische Ausschul des Gesamtverbandes des 
Deutschen Grol)- und AuFen'handels tagte im Oktober in Han -
nover. Zunächst war aufgrund der Geschäftsordnung die Wahl 
eines Vorsitzenden und seines Stellvertreters vorzunehmen. Unter 
Leitung von Herrn Karl Kolb, dem Vorsitzenden des Tarifaus -
schusses des Grof- und AuFenhandelsverbandes Baden-Würt -
temberg e. V., wurde die Wahl durch Akklamation durchgeführt 
und ergab einstimmige Wiederwahl der Herren Dr. Imhoff als 
Vorsitzenden und Koch als Stellvertreter. 

Herr Assessor Weber von der Bundesvereinigung der Deut -
schen Arbeitgeberverbände behandelte in dem Grundsatzreferat 
das Thema ,,Teilzeit und Nebenbeschäftigung". Alle in der Dis -
kussion dieses Themas auftretenden Einzelfragen wurden zur 
Behandlung durch den Unterausschuf für Arbeits- und Tarifrecht 
verwiesen. cJber die inzwischen geleistete Arbeit des Unter -
ausschusses für Arbeits- und Tarifrecht berichtete dessen Vor -
sitzender Dr. Höhn. Die umfangreiche Tagesordnung enthielt u. a. 
Berichte über die Vorstandssitzung der BDA, über die Tagung 
des Internationalen Arbeitgeberrats des Handels, über das 3. und 
4. Colloquium der Dr.-Walter-Raymond -Stiftung und über das 
Ergebnis einer Umfrage zum Thema Betriebsferien im Grof -
handele. In der Diskussion zur Vermögensbildung in Arbeit -
nehmerhand" betonte der Ausschiul die Freiwilligkeit des Sparens 
und lehnte eine tarifvertragliche Regelung der Vermögensbil -
dung und damit ein Zwangssparen ab. 

Einen breiten Raum nahm die Aussprache über die tarifpoli -
tische Lage allgemein und peziell im Grofhandel ein. Hierbei 
spielte besonders die Frage der Arbeitszeftverkürzung unter 
45 Wochenstunden eine grofe Bedeutung. Die Behandlung 
mehrerer Anfragen schlof das Tagungsprogramm ab. Die Offent -
lichkeit wurde durch eine Pressekonferenz und durch ein Inter -
view, das der Vorsilzendie Herr Dr. Imhoff dem Rundfunk gab, 
unterrichtet. 

Europäischer Groß- und Außenhandel 
zur aktuellen Wirtschaftslage (318) 

Im November hat die Internationale Veeinigung des GroF5-
ind Auf3erhandels (Centre International du Commerce de Gros) 
unter dem Vorsitz von Präsident Fritz DIETZ in Paris die aktuelle 
Wirtschaftslage in Europa eingehend erörtert. Die Vertreter des 
Grol'- und AuFenhandels aus den Mifgliedsstaaten sowohl der 
EWG als auch der EFTA haben im Anschlu1 an diese Diskussion 
einstimmig die folgende Stellungnahme genehmigt: 

.Der europäische Grof- und Aulenhandel bedauert den ge -
genwärtigen Stillstand in der europäischen Integration auf3er -
ordienHich. Dieser Stillstand 'ist durch die Auseinandersetzung 
über den Agrarmarkt in der EWG und durch die Mafnahmen 
Englands, wie insbesondere steuerliche Belastung von Import -
waren, verschärft. Der europäische Grof)- und AuFlenhandel hofft 
sehr, daf) die Erscheinungen nur vorübergehender Art sind und 
daF die Regierungen alle Anstrengungen unternehmen, um Fort -
schritte in der wirtschaftlichen Integration auch für das Jahr 1965 
zu ermöglichen, wobei weiterhin der gesamfeuropiische Zu -
samme'nhalt wichtigstes Ziel bleiben mut)." 

Verkehr 

Bundespostangelegenheiten. (319) 

(p) 1. Wir weisen darauf hin, dat) mit Ablauf des 31. 12. 1964 
alle Postwertzeichen und Postkarten mit eingedruckten Wert -
stempeln aller Ausgaben der Posfwerlzeichendauerserien ‚Bun- 

despräsident Heut)" undi „Berliner Stadtbilder" mit Ausnahme der 
Ergänzungswerte 1 Pfg. und ' 3 Pfg. ihre Giltigkeit verlieren. 

2. Im Bundesanzeiger Nr. 223 (y. 28. 11. 1964) wurde die Ver -
ordnung veröffentlicht, wonach mit Wirkung ab 1. 12: 1964 die 
Gebühreneinheit im SeIbsfwhIferndiensf auf 18 Pfg. festgesetzt 
und somit eine Ermäligung der derzeitigen Sätze von 20 Pfg. 
auf 18 Pfg. herbeigeführt wird. Weiter wurde die Ortsgespräch -
gebühr auf 18 Pfg. gesenkt und die Zeiteinheit von 22,5 Sekun -
den auf 30 Sekunden im Nachttarif verlängert. 
Dazu gab der Vorsitzende dies Verwaltungsrats der Deutschen 

Bundespost folgende Erklärung ab: 
In diesem Beschluf) kann allerdings nur eine Übergangs-

'lösung gesehen werden. Später nach Vorliegen des Gutachtens 
der von der Bundesregierung aufgrund eines Bundestagsbe -
schlusses eingesetzten Siebenerkommission ist die Gebühren -
ansetzung der Deutschen Bundespost in ihrer Gesamtheit und 
deir % Relation der einzelnen Dienstzweige zueinander zu über -
prüfen. Jetzt schon steht ails unabdingbar fest, dat) die Eigen -
kapitalbasis der Deutschen Bundespost nachdrücklich zu Ver -
bessern ist, eine Forderu 1 ng, die der 1., der 2. untd der 3. Ver1-
waltungsrat wiederholt bei den jährlichen Haushaltsberatungen 
- leider bis zum Frühjahr 1964 ohne Erfolg - erhoben hat. 

Die nunmehr erfolgte mitwirkende Zusage der Bundesregie -
rung ist ein erster Schrift und kann als Anfangserfolg der jahre -
langen Bemühungen um eine verständnisvolle Behandlung der 
Situation der Deutschen Bundespost ails Diensflesfungsunter -
nehmen mit zwangs l äufig hoher Arbeitstnfensiiät gewertet und 
mit Genugtuung festgestellt werden. 

Allerdings reicht die ermät)igte Ablieferungspflicht - wie für 
des Rechnungsjahr 1965 vorgesehen - hierzu nicht aus. Weiter 
mut) erneut gefordert werden, daly die politischen und betriebs -
fremden Lasten der Deutschen Bundespost vom Bund zu über -
nehmen sind, wie dies bei der Deutschen Bundesbahn bereits 
seit Jahren geschieht. 

Im übrigem begrüt)t der Postverwaltungsrat die Gesetzes -
ini+iative aller Fraktionen im Deutschen Bundestag zur Änderung 
dies PostverwalfuLngsgesetzes, die dem Ziele dienen, due Finanz -
struktur der Deutschen Bundespost auf die Dauer auf eine ge -
sunde Basis zu steilen." 

Aufnahme der Selbstwahl 
im Telexverkehr nach den USA (320) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Am 1. 12. 1964 um 09,00 Uhr wird die Selbstwahl der Telex -

verbindungen nach den USA zu den Telexteilnehmern der Netze 
der International Telephone & Telegraph Corp. (ITT), der Radio 
Corporation of America Communications Inc (RCA), der Western 
Union International Inc. (WUI) und der Western Union Tele -
graph Co. (WUD) aufgenommen. 

Die Telexteilnehmer in den USA sind wie folgt anzuwählen: 
Ausscheidungszahl „00", Landeskennzahl der USA „23" und die 
jeweilige Rufnummer. Die Gebühr für jede Mtnute beträgt 12 DM. 
Die Gebühr für eine Minute st gleichzeitig die Mindestgebühr. 
Teile einer Minute werden als votlue Minute gerechnet. Ober 
diese Gebühren wird an Hand besonderer Gebührenzettel ab -
gerechnet, die den Telexteilnehmerin zusammen mit der Telex -
rechnung zugehen. 

Die TWX-Teilnehmer des Netzes der American Telephone and 
Telegraph (ATT-Netz) können weiterhin nur über die Handver -
mittlung Frankfurt a. M. - Rufnummer 04082 - erreicht wer -
den. Für diese Verbindungen gilt die Mindestgebühr von dre l i 
Minuten in Höhe von 36 DM. 

Spediteursammelgutverkehr (321) 

(p) Bei dem jüngsten Marktgespräch zwischen den beteiligten 
Ministerien, Vertretern der Spedition und den Spitzenorgani -
sationen der verladenden Wirtschaft hat sich unser Gesamtver -
band für eine Auflockerung der Preisgestaltung im Spediteur -
sammelgulverkehr ausgesprochen. Die von der Arbeitsgemein -
schaft Spedition und Lagerei vorgeschlagene Aufteilung der 
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Tafel I des Kundensatzzeigers in 3 Tafeln für Verkehr zwischen 
Hauptplätzen, zwischen Nebenknoten und zwischen allen übrigen 
Orten wurden von der verladenden Wirtschaft wie auch von den 
Vertretern des Bundeswirhchaftsministeriums nicht als eine Auf -
lockerunj des Preisgefüges unter marktwirtschaftlichen Gesichts -
punkten akzeptiert, weil bei einer solchen Aufteilung der Fest -
preischarakter erhalten bleiben würde. 

Die Spitzenorganisationen haben in dem Marktgespräch eine 
Herausnahme der Rollgebührenberechnung aus der preisrecht -
lichen Bindung gefordert. Unser Gesamtverband' hat sich für eine 
Regelung ausgesprochen, nach der die Höhe des Rollgeldes 
zwischen den Parteien frei vereinbart werden kann. 

W'eitgehend'e Obereinstimmung bestand darüber, daf sich die 
Preisbindung zukünftig nur noch auf Sendungen im Gewicht bis 
5000 kg erstrecken soll, während sie gegenwärtig Gewichte bis 
6000 'kg umfaff. 
Wir machen abschlieend allerdings darauf aufmerksam, da13 

es sich lediglich um ein Marktgespräch handelte und die Be -
ratungen zunächst innerhalb des Verkehrsministeriums fortge -
setzt werden. 

Versicherungsfragen 

(322) 

Bergbauabgabe in der Unfallversicherung 

(p) Im Anschluf an die Ausführungen an unsere Artikel 148 
(Heft 6/64) und 179 (Heft 7/64) machen wir auf folgendes auf -
merksam: 

Der Artikel 3 des Unfal'lversicherungs-Neuregekingsgesetzes 
(UVNG) vom 30. 4. 1963 hat die Renten aus Versicherungsfällen 
der Bergbauherufsgenoss:enschaff, die sich vor dem 1. 1. 1953 
ereignet haben, den gewerblichen Berufsgenossensthaffen und 
der Seeberufsgenossenschaff auferlegt. Der Art. 3 trat am 1. 1. 1963 
in Kraft. 

Auch unsere Mitgliedsfirmen haben somit inzwischen e'nf-
,sprechende Zahlungsbescheide für 1964 erhalten. Die Frist für 
die Einlegung eines Widerspruchs ist für diese wohl inzwischen 
in den meisten Fällen abgelaufen. Soweit jedoch rechtzeitig 
Rechtsmiftelverfahren eingeleitet worden sind, haben die Sozial -
gerichte die Verhandlungen ausgesetzt, bis das Bundesver -
fassungsgericht darüber entschieden hat, ob der erwähnte 
Artikel 3 des UVNG verfassungsmäf}ig ist oder nicht. 

Die Bescheide der Berufsgenossenschaften mit dem Zuschlag 
für die Bergbauabgabe 1965 werden im ersten QuarfaT 1965 
herausgehen. Mit Rücksicht auf die eingeleiteten Verfassungs -
beschwerden dürfte es daher empfehlenswert sein, gegen diese 
Bescheide insoweit Widerspruch zu erheben, ais sie die Erhöhung 
der Beiträge durch die Bergbauabgabe betreffen. 

Die Einlegung des Widerspruchs wird zwec'km'äfigerweise etwa 
in folgender Form erfolgen: 

Wir legen gegen den Beitragsbesche'id vom .....soweit er 
die Tragung der A'lrflast der Bergbau-Berufsgenossenschaften 
betrifft, 

W i de r s p ru c h 

ein und begründen unseren Widerspruch damit, daf) d'i'e Heran -
ziehung nur der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu dieser 
Beifrags(eistung gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grund -
gesetzes verstöf)t. Wir sind damit einverstanden, dais die Be -
arbeitung unseres Widerspruchs bis zur verfassungsgerichtlichen 
Entscheidung zurückgestellt wird. Es ist uns bekannt, daf der 
Widerspruch von der vorläufigen Zahlungspfiichrt nicht ent -
bindet." 

Im übrigen mull nun die erwähnte Entscheidung des Bundes -
verfassungsgerichts abgewartet werden. Nach Auffassung des 
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist 
dann, wenn das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrig -
keit der gesetzlichen Bestimmung, auf Grund derer die Berbau -
abgabe erhoben wird (Art. 3 UVNG), feststellen sollten, mit 

THERMOGRAPH 
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einer neuen gesetzlichen Regelung zu rechnen, die dann auch 
die rechtskräftig gewordenen Bescheide erfassen würde. Solange 
diese neue gesetzliche Regelung nicht erfolgt ist, sind dagegen 
Bescheide, gegen die nicht fristgemäl Widerspruch eingelegt 
wurde, bindend. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

28. 12 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar - Es spricht der Bayerische 
Staatsminister für Wirtschaft u. Verkehr Dr. Otto Schedl 

29. 12. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
30. 12. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
30. 12. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

4. 1. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar - Es spricht Bundeswirt -
schaftsminister Kurt Schmiicker 

5. 1. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
7.1. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
8. 1. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
8. 1. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Wache - 2. Pr. 

11. 1. 20.00-20.30 Die Angst var der Inflation 
1. Ein altes Gespenst in neuer Gestalt 
Die Währungs-Katastrophen 
Geldwert-Gefahren von heute 

der Vergangenheit und 

11. 1. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
12. 1. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

13. 1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - . 2. Pr. 
13. 1. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
15. 1. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
15. 1. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Wache - 2. Pr. 
18. 1. 19.30-20.00 Technischer Repart - Neue Entwicklungen der Technik 

in Bericht und Kommentar - 2. Pr. 
18. 1. 20.00-20.30 Die Angst vor der Inflation 

2. libel mit Vorteilen 
Die Gründe der schleichenden Geldentwertung 

18. 1. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
19. 1. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
20. 1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
20. 1. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
21. 1. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
22. 1. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
22. 1. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
25. 1. 20.00-20.30 Die Angst vor der Inflation 

3. Was kostet die Geldstabilität? 
Rezepte; und Therapien, die niemand anzuwenden wagt 

25. 1. 21.10-21.20 Der Wirtschaftskommentar 
26. 1. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

27. 1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
27. 1. 20.55-21.00 Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
29. 1. 17.55-18.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
29. 1. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche - 2. Pr. 
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Außenhandel 

Der Außenhandel im Oktober 1964 (323) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hat der 
Auf3enhandel der Bundesrepublik Deutschland einschli'e1lich Berlin 
(West) im Oktober 1964 weiter zugenommen. Der Wert der 
Einfuhr erreichte 5479 Mill. DM und .lag damit um 1801e über 
dem entsprechenden Wert für Oktober 1963 von 4662 Mill. DM. 
Die Ausfuhr übertraf im Oktober 1964 mit 5949 Mill. DM den 
entsprechenden Vorjahreswert von 5499 Mill. DM um 80/o. 
Gegenüber September 1964 ist die Einfuhr um 496 Mill. DM 

oder 10 0 7e und die Ausfuhr um 634 Mill. DM oder 12°je gestiegen. 
Die Auf3enhandeiS:bjlenz schlof3 im Oktober 1964 mit einem 

Ausfuhrüberschub von 470 Mill. DM ab. Demgegenüber hatte 
sich der Aktivsaldo im Oktober 1963 auf 837 Mill. DM und im 
September 1964 auf 332 Mill. DM belaufen. 

In den ersten 10 Monaten 1964 wurden Waren im Werte von 
47,7 Mrd. DM importiert und für 53,2 Mrd. DM exportiert. Das 
entspricht einer Zunahme um 10°/a bzw. 120/0 gegenüber dem 
Zeitraum Januar/Oktober 1963, in dem der Einfuhrwert 
43,5 Mrd. DM und der Ausfuhrwert 47,5 Mrd. DM betragen 
hatte. Der Ausfuhrü.berschuf1 der Aufenhandelsbilanz in den 
ersten 10 Monaten dieses Jahres stellt sich damit auf 5,5 Mrd. DM 
gegenüber 4,0 Mrd. DM in der entsprechenden Vorjahreszeit. 

Informationen über den USA-Handel (324 

(so) Von der Handelsabteilung der Amerikanischen Botschaft 
Bad Godesberg wird seit Beginn dieses Jahres regeImäFig 
vierteljährlich ein Wirtschaftsbrief über den USA-Handel für 
deutsche Geschäftsleute und Wirtschaftsverbände herausgege -
ben. Die in diesem Wirtschaffsbri'ef enthaltenen Mitteilungen 
über Erzeugnisse und den Handel im allgemeinen beleuchten 
einige der neuesten Entwicklungen in verschiedenen Sparten 
des Handels und der Industrie Amerikas. 
Der Wiftschaftsbrief ist grundsätzlich in folgende fünf Ab -

schnitte eingeteilt: 

1. Verzeichnis neuer Produikt, nach Hauptkategorien alphabe -
tisch geordnet. Nähere Angaben über die verzeichneten 
Erzeugnisse können durch direktes Anschreiben der in Frage 
kommenden Herste'll'erfirmen, deren Ar)schriften aufgeführt 
sind, in jedem Einzelfall beschafft werden. 

2. Neue Literatur mit Beschreibung der Verwendungsweise und 
des He-rstellungsvorganges eines Erzeugnisses ist auf Anfrage 
bei den verzeichneten Anschriften erhältlich. 

3. Ein Verzeichnis der Handelsmessen, auf denen eine 9ro13e 
Auswahl amerikanischer Erzeugnisse zur Ausstellung gelangt. 

4. Auskünfte über Reisen und Fremdenverkehr für 'Geschäfts -
und Vergnügungsreisende nach den Vereinigten Staaten. 

5. Wegweiser für den Amerika-Handel, eine wertvolle Infor -
mationsquelle' für deutsche Firmen, die am Geschäft mit 
amerikanischen Firmen interessiert sind. 
Die Broschüre, die vierteljährlich erscheint; wird kostenlos an 

Interessenten abgegeben und kann sowohl über unseren Landes -
verband als auch unmittelbar bei der US-Botschaft in Deutsch -
land, Bad Godesberg, Mehlemer Aue, angefordert werden. 

Kopenhagen trade fair 1965 (325) 

(so) Wie aus einer Mitteilung der Ausstellungsg'ese'llsc}iaf+ der 
Gewerbe Bella-Cenfret AG. Kopenhagen hervorgeht, wird ab 
1965 in der Zeit vom 15.-24. Oktober im Befla-Centret die 
Kopenhagen Trade Fair durchgeführt, die au s sch'l'ie1 1 1ich Konsum -
güter umfassen wird. Als Hauptwarengruppen kommen in Frage: 
Wohnungseinrichtungen, Artikel für Haus und Haushalt, Ge -

schenk- und Rek'lamearfikel, Hobby- und Freizeitausrüstung, 
persönliche Ausrüstung, Transport sowie Artikel und Ausrüstung 
für Institutionen. Das neue Zentrum, welches zwei Hallen und 
ein Riesenfoyer (insgesamt 22000 qm) umfaft, ist mit den 
neuesten technischen Anlagen ausgerüstet, wo auch auslän- 

dische Betriebe ihre Produkte dem skandinavischen Markt mit 
einer kaufkräftigen Bevölkerung von 18 Millionen zeigen können. 

Stockholm-Club (326) 

(so) Gelegentlich des 9'. Jahrestreffens des Stockholm-Clubs 
(namhafte Leiter und Vertreter der Export -Merchant-Associations 
aus den Ländern Belgien, Dänemark, Grol3britannien, Italien, 
Holland, Schweden, USA und der Bundesrepublik Deutschland 
waren vertreten) wurden aktuelle' Tagesfragen des internationalen 
Handels besprochen. 

Im einzelnen standen folgende Themen im Miftelpurkt: 
Kredi+fristen im Export 
Wettbewerbsfragen 
Ost-West-Handel. 

Das Schwergewicht der Diskussion lag bei der zunehmenden 
Diskriminierung des Exporfhande'ls durch Maf3nahmen einzelner 
überseeischer Länder. 
So verlangen verschiedene Länder seit kurzem bei der Ver-' 

zoilung von Imporiwarein nicht nur die Vorlage der Lieferanten -
rechnung des Exporteurs, sondern nehmen darüber hinaus Ein -
flut1 auf die Kalkulationen des Exporteurs. Dies sind Maflnahmen, 
die zwischen Ländern mit traditionellen und freien Handels -
beziehungen nicht üblich sein sollten. 

Die anwesenden Vertreter beschlossen, ihre nationalen Re -
gierungen zu ersuchen, bei den betreffenden Regieringen zu 
intervenieren. Der Exporthandel spricht sich nachdrücklich für 
einen Abbau aller Handelshemmnisse aus. Er sieht in einer um -
fassenden Zollsenkung im Rahmei der Kennedy -Runde den 
besten Weg zum weltweiten Handel und zur lJberwindung wirt -
schaftlicher Blockbildung. 

Nähere Einzelheiten über die Beschlüsse des Stockholm-Clubs 
können bei der Geschäftsstelle der Abteilung Aui3enhandel, 
Nürnberg, Sandstral1e 29/1V erfragt werden. 

Gemeinsamer Markt 

,(327) 
Amerikanische Produzenten interessieren 
sich für den deutschen bezw. EWG-Markt 
(so) In zunehmendem Mafje wächst das Interesse amerikanischer 
Produzenten am deutschen Markt. Die Handelsabteilung der 
amerikanischen Botschaft hat - einem Bedürfnis Rechnung 
tragend - eine monatlich erscheinende Broschüre herausge -
bracht, die sich in erster Linie an potentielle deutsche Inter -
essenten wendet. In dieser Broschüre werden die Erzeugnisse 
und Lieferanten aufgeführt, die in Deutschland Geschäftsver-
'bindungen wünschen. Den interessierten deutschen Importeuren 
bietet sich somit die Möglichkeit, laufend das Angebot aus den 
USA zu studieren und Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen. 
Da diese Information von der Handelsab'feilung der amerika -

nischen Botschaft erfolgt, ist die Gewähr gegeben, dat1 es sich 
'urn ernste US-Interessenten handelt und die Angebote seriös 
sind. 
'Da sich die Broschüre direkt an die Firmen wendet, empfehlen 

wir den interessierten Firmen, die Broschüre beim nächsten US -
Generalkonsulat, 8 München, Königinstra1e 5, anzufordern. Der 
Bezug der Broschüre ist kostenlos. 

Assoziierungsabkommen 
zwischen der EWG und der Türkei (328) 

(so) Am 1. Dezember 1964 ist d as am 12. September 1963 in 
Ankara unterzeichnete Abkommen zur Gründung einer Assoziation 
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Türkei in Kraft getreteh. 

Dieses Abkommen hat sowohl für die Türkei als auch für die 
Gemeinschaft besondere Bedeutung: Für die Türkei ist es ein 
neuer Schrift auf dem Wege ihrer traditionellen Politik, die sie 
dazu geführt hat, der Zusammenarbeit und 'Erweiterung der 
Integrationsbewegung in Europa zu folgen und 'an' allen politi-
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schen und wirtschaftlichen Organisationen der freien Welt teil -
zunehmen. Für die Gemeinschaft bezeugt das Abkommen den 
stetigen Willen, den Problemen der Drittländer und insbeson -
dere der Entwicklungsländer gerecht zu werden. 

Das Abkommen von Ankara ist de'r'zwei'fe Fall eines Assozi -
ierungsabkommens eines europäischen Landes mit der Gemein -
schaft (Griechenland ist mit der Gemeinschaft 'seit November 
1962 assoziiert). Es sollen dadurch dauerhafte organische. Ver -
bindungen mit der Türkei hergestellt werden, die schrittweise 
zur Integration dieses Landes mit der Europäischen Wi•r'tschaffs -
gem'eiinschaff führen sollen. 
Während einer sogenann1ei Vorbereitungsphase, die grund -

sätzlich 5 Jahre dauern soll, soll es der Türkei ermöglicht wer -
den, mit wirtschaftlicher und finanzieller Hilfeder Gemeinschaft 
den bereits begonnenen Aufbau fortzusetzen, 

Die Ube'r'leitung zur Ubergangsphase erfolgt jedoch nicht 
automatisch bei Ablauf dieser Frist, sondern nach Ube.rprüfung 
durch den Assoziationsrat, der die Vorbereitungsphase um einen 
weiteren Zeitraum verlängern kann, der jedoch 5 Jahre nicht 
überschre i ten darf. 
Während der zweiten Phase, der sogenannten IJbergangs -

phase, die' grundsätzlich 12 Jahire dauert, wird die Zollunion 
zwischen der Gemeinschaft und der Türkei entsprechend den 
Bestimmungen eines Zusatzprotokolls, das in der Zwischenzeit 
vom Assoziationsrat auszuarbeiten ist, schrittweise errichtet. 
Während dieses Zeitraumes vollzieht sich auch eine Annäherung 
zwischen der türkischen Wirtschaftspolitik und der Wirtschafts -
politik der Gemeinschaft für die verschiedenen im Rom -Vertrag 
vorgesehenen Sachbereiche (Freizügigkeit der Arbeitnehmer,, 
Niederlassungsrecht, freier Dienstleistungsverkehr, Verkehr, 
Wettbewerb, Steuern, Angleichung der Rechtsvorschriften, Wirt -
schafts- und Handelspolitik). 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Bundestagsabgeordneten Karl Wieninger, diem verdienten 
Inhaber unserer Mitgliedsfirma Karl Wieninger, Glas- und Por -
zellangrothandlu.ng, München, zur ehrenvollen Verleihung des 
Bayerischen Verdiensfordens. 

Zur ehrenvollen Verleihung des ,,Silbernen bzw. Bronzenen 
Ehrenzeichens der Arbeit", mit dem folgende Mitarbeiter 
unserer Mitgliedsfirma W. Stadlinger & Rauh, Nürnberg, für 
besonders treue und langjährige Verbundenheit zu ihrer Firma 
geehrt worden sind: 

Herr Georg H ü ttn e r und Herr Eugen Getto für 40. -jährige 
(Silber), 

Frau Berta Meise[, Herr Ernst Bauer, Herr Ernst M e yen -

h ô fer, Herr Alfred Rauh, Herr Walter Rauh, Herr Simon 
B'i+termann für 25 -jährige Zugehörigkeit (Bronze) zu ihrer 
Firma; 

zum 40 -jährigen BerufsjubiIäum 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Gebr. Reinhard, 
Würzburg, Herrn Franz Berthold 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Unter -
fränkische Elekfrizitäts-Gesellschaft, Friedrich Westphal, Würz -
burg, Fräulein Juliane Ho rin und Herrn Andreas He in le,i n, 

der freuen Mitarbeiterin unserer Mitgl.iedsfirma Fritz Schachinger, 
München, Frau Christine Heinrichsdorf, 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Gummituch -
Vertrieb ,,Triumph" München, Birkner & Kandlbinder, Fräulein 
Emilie Mayer und Herrn Ludwig Mifgutsch; 

dem verdienten Prokuristen unserer Mitgliedsfirma Schmitt & 
Orschler, Aschaffenburg, Herrn Markus M ü t z e I, 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Gebr. Rein -
hard, Würzburg, Herrn Franz Bert hoI d, 

zum 25 -jährigen Berufsjubiläum 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Vereinigte 
Papierwarenfabriken, Zweigniederlassung Nürnberg, Herrn Jo -
hannes Petzold, 

den treuen Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Unterfränkische 
Elektrizitätsgesellschaft, Friedrich Westphal in Würzburg, Herrn 
Martin G 8 Pf e r t, Herrn Leonhard Karl und Herrn Josef 
Span h ei mer. 

Bürgermedaille für Senator Fr i edrich Maser, Nürnberg 

In einer Festsitzung des Stadtrates Nürnberg, am 23. 11. 1964, 
wurde unserem Vorstandsmitglied, Herrn Senator Friedrich Maser, 
Nürnberg, für seine Verdienste um das erfolgreiche Wirken für 
die Allgemeinheit die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg ver -
liehen. 
Wir gratulieren zu dieser hohen Auszeichnung und Ehre auch 

an dieser Stelle herzlich. 

Hans Raum, Nürnberg - 85 Jahre 

Herr Hans Raum, Inhaber unserer gleichnamigen Mitglieds -
firma, Elektro-Grof1handlung in Nürnberg, feierte am 5. De -
zember 1964 in erfreulicher körperlicher und geistiger Frische 
seinen 85. Geburtstag. 

Der Jubilar gründete im Jahre 1908 als unternehmungslustiger 
junger Mann sein Geschäft, das sich seitdem durch seine Tat -
kraft stetig aufwärts zu seiner heutigen Bedeutung entwickelte 
und das sich weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus bei Liefe -
ranten und Kunden des besten Ansehens erfreut. Dem Unter -
nehmen blieben schwere Schicksalsschläge nicht erspart. Durch 
den Luftkrieg wurden alle Geschäftsräume total zerstört. Nach 
Kriegsende ging Herr Raum mit der ihm eigenen Energie ziel -
bewuff und unterstützt durch eine Schar treuer Mitarbeiter an 
den Neuaufbau der Firma. 
Neben seiner Tätigkeit für das Geschäft hat sich Herr Raum 

auch besonders um berufsständische Dinge angenommen und sein 
Wissen in d'en Dienst der Allgemeinheit gestellt. Seine um den 
Elektro- und Rundfunkgroi3handel erworbenen groten Verdienste 
fanden dadurch sichtbaren Ausdruck, dat) er im Jahre 1949 zum 
Ehrenmitglied des Fachzweiges Elektro und Rundfunk ernannt 
wurde. Heute noch nimmt der Jubilar sehr aktiv an unserem Ver -
bandsleben teil. 
Wir gratulieren auch an dieser Stelle herzlich und wünschen 

ihm für die Zukunft Gesundheit und weiterhin geschäftlichen 
Erfolg. 

Direktor Josef Moerschell, Aschaffenburg - 65 Jahre 

Das Mitglied des Vorstandes unseres Landesverbandes, Herr 
Josef Moerschell, Direktor der Haniel GmbH in Aschaffenburg, 
feierte am 26. 11. 1964 seinen 65. Geburtstag. Wir beglück -
wünschen Herrn Direktor Moerschell, der sich unermüdlich für 
d'en unterfränkischen Grol)handel eingesetzt und stets selbstlos 
seine Arbeitskraft auch dem Allgemeinwohl zur Verfügung ge -
stellt hat, nochmals auf diesem Wege herzlich zu seinem Festtag. 

40 Jahre Gummituch-Vertrieb ,,Triumph" München 

Am 24. 11. 1964 beging die Firma Gummituch-Vertrieb „Triumph', 
Bir'kner & Kandibinder, München 8, WeiIenburger Platz 6, ihr 
40 -jähriges Geschäftsjubiläum. Gefeiert wird es allerdings im 
Betrieb erst zum Weihnachtsfest. 

Unsere Mifgliedsfirma ist das älteste Spezialgeschäft für Druck -
zylinderbezüge in Deutschland. Sie wurde von Herrn Alois Kandi -
binder gegründet, der nach seiner Schulzeit zunächst das Buch -
drucker-Handwerk erlernte. Die berufliche Tätigkeit als Ober -
Maschinenmeister und sein auFergewöhnl'ich'es Interesse für tech -
nische Verbesserungen waren Ausgangspunkt für die Entwicklung 
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eines Gummidrucktuches, das Alois Kandlbinder in 10 -jähriger 
Versuchs- und Forschungsarbeit erfand. Langwierige Versuche, 
praktische Verbesserungen und Prüfungen an den Rotations-
maschinen und die Begleitumstände des 1. Weltkrieges ermög -
lichten dem Pionier der Gummidrucktücher allerdings erst 1924 
die Gründung der Firma Birkner & Kandlbinder oHO. Durch die 

Wir trauern um einen M-ann, der sich grofle Verdienste um 
die Belange des Grof3handels erworben hat. Wir werden Herrn 
Bareiss stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Heinrich Schneider, Würzburg t 
Am 27. 10. 1964 verstarb im gesegneten Alter von 85 Jahren Einfuhrsperren in den 30er Jahren zur Selbsthilfe gezwungen, 

Herr Heinrich Schneider, Inhaber unserer gleichnamigen Mit -entwickelte Alois Kandlbinder mit Hilfe eines namhaften Gummi - 
gliedsfirma in Würziburg. 

werkes auch das erste synthetische Gummidruckluch, das heute 
im In- und Ausland zu den Spitzenklassen zählt. 
Nach dem Tode des Gründers (1951), der seinen einzigen 

Sohn im 2. Weltkrieg verloren hat, führt heute seine Ehefrau 
Maria Kandlbinder als Alleininhaberin der Firma das Lebenswerk 
ihres Mannes weiter. Ein treuer Mitarbeiterstab unterstützt sie in 
ihrer Arbeit, die sich auch auf den technischen Bereich erstreckt. 
Für eine Frau ungewöhnlich - hat Frau Maria Kandlbinder erst 
kürzlich eine technische Neuerung für die Stereotypie entwickelt. 

Der Landesverband gratuliert seiner treuen Miitgliedsfirma auch 

Herr Schneider gehörte mit seinem angesehenen Unternehmen, 
das er im Jahre 1909 gegründet hafte, zu unseren ältesten Mit -
gliedern. Trotz seiner hervorragenden kaufmännischen Eigen -
schaften und seiner grof)en Beliebtheit im Kreise seiner baye -
rischen Kollegen lebte er still und bescheiden nur für seinen 
Betrieb und seine Familie. Wir trauern mit den Angehörigen über 
das Ableben eines Mannes, der das Vorbild eines vornehmen 
GroFhandelskaufrnannes war. 

an dieser Stelle recht herzlich 
wünscht der tüchtigen Inhaberin, 

zu ihrem 
Frau Maria 

Firmenjubiläum 
Kandlbinder, 

und 
für die 

weitere Zukunft persönlich alles Gute und geschäftlich Glück 
und Erfolg. 

Buchbesprechungen 

Die Zukunft des Familienunternehmens 
25 Jahre Firma Anton Jertschan 

Am 15. November vor 25 Jahren übernahm Herr Anton Jerfschan 
herausgegeben von den jungen Unternehmern der ASU e. V., Bad Godes -
berg. Verlag Unternehmerwirtschaft Verlags-GmbH, Bann, Postfach 285, 
139 Seiten, broschiert DM 5,80, erschienen 1964. die damals 11 Jahre bestehende Tabakwaren-Grof9haindlung 
Ein Thema, das speziell auch im mittelständischen Großhandel eine Johann Pa'ngerl in München. Seit dieser Zeit ist Herr Jertschan 

interessante Rolle spielt, wird hier in 9 Beitragen behandelt. Junge Unter -
mil dem Tabakwaren-Grofhandel engstens verbunden und ge - nehmer diskutieren in einer vorurteilsfreien Analyse der Probleme die 
hört heute zu den profiliertesten Persönlichkeiten der Branche. 
Er hat es nicht nur verstanden, mil zähem Fleifl und kaufmänn:i-
schem Weitblick seine Firma zu einer der gröften Tabakwaren-
GroF1handlungen im Bundesgebiet zu entwickeln, er stellte auch 
seine vielfältigen Erfahrungen sowohl im fachlichen als auch im 
überfachlichen Bereich für die Verbandsarbeit zur Verfügung. 

Starken und Schwachen des mittleren selbständigen Unternehmens und 
suchen den Ausgangspunkt zur Sicherung seiner Zukunft. Die Diskussionen 
von Begriffen - wie moderner Führungsstil, wissenschaftliche Betriebsfüh -
rung, Koaporatian usw. - zeigen den Mut zu neuen Ideen. In 4 Themen -
kreisen wird die Problematik der Verbindung von Unternehmen und Familie, 
die Frage des Unternehmereigentums, strukturelle Probleme und Chancen 
des mittleren Familienunternehmens und das Thema „Junior im Betrieb" Herr Jertschan ist bis seit 4 Jahren Vorsitzender des Tabakwaren - 
behandelt. Ein interessanter Einblick in die Gedanken und Vorstellungen 

grofhandels-Verbandes und Mitglied des Gesamtvorstandes des der jungen Unternehmergeneration, die mit Nüchternheit und Sachlichkeit 
Bundesverbandes Deutscher Tabakwaren-GroFhändler und Auto - darangeht, die Zukunft ihrer Familienunternehmen zu gestalten. 
maten-Aufsteller. Auch unserem Landesverband ist Herr Jertschan 

Bayerisches Jahrbuch durch seine aktive Mitarbeit im Arbeitgeber- und larifausschufl 
Nunmehr Ist im 6. Jahrgang dos Bayerische Jahrbuch neu erschienen 

eng verbunden. 
(Verlag Carl Gerber, München 5,410 Seiten, gebunden, Leinwand, DM 28,-l. 

Ab 1. 1. 1964 wandelte Herr Jertschan seine Einzelfirma in In altbewährter Weise gibt es einen umfassenden Dberblick Ober 
Institutionen und Organisationen in Bayern. Nach einleitenden Angaben 
über die einzelnen Bundesministerien werden die Verwaltungsbehörden 
des Bundes in Bayern und anschließend sämtliche bayerischen Landes -
behörden im einzelnen mit den erforderlichen Angaben, besonders auch 

eine oHG. um. Als Gesellschafter traf Herr Hans Ihie in die Ge-
schäftsführung des Unternehmens ein, so dafi eine kontinuier-
liche Weiterarbeit des Unternehmens auch dann gewährleistet 
ist', wenn sich der jetzt 67 -jährige, noch äuflerst aktive Chef 
einmal vom Drang der Alltagsgeschäfte etwas zurückziehen will. 
Wir glauben allerdings, dat) es damit noch eine gute Weile 

personeller Art, aufgeführt. Entsprechendes gilt für die Kirchenbehörden, 
die berufsständischen Vereinigungen, die politischen Parteien in Bayern 
und nicht zuletzt die Gemeinden. haben wird - zumal bei der Freude, die Herr Jertschan an 

Alles in allem Ist also das Jahrbuch ein sehr handliches und vollstän -
seiner Arbeit immer wieder findet. diges Nachschlagewerk, dessen Anschaffung bestens empfohlen werden 
Wir gratulieren Herrn Jertschan auch an dieser Stelle herzlich kann. 

und wünschen und hoffen, dat3 er uns noch viele Jahre mit 
CHEFBREVIER - von Karl Stefanic-Allmayer. 177 Seiten, Leinen, DM 14,80, seinem ausgewogenen Rat zur Verfügung steht. 

erschienen im Verlag Moderne Industrie, 8 München 23, Aachener Str. 9. 
Das Chefbrevier ist kein Fachbuch, obwohl es sich mit Betriebswirtschaft 

Erich Bareiss, Kitzingen f und Organisation befaßt. Es muß nicht studiert, aber es sollte zu Herzen 
genommen werden. Es befaßt sich mit jenen im Grunde recht einfachen 

Am 11. 11. 1964 verstarb der Inhaber unserer Mitgliedsfirma 
Erkenntnissen, die doch so häufig nicht erkannt oder nicht befolgt werden, 

Erich Bareiss, Eiserlgrof3handlung in Kitzingen, Herr Erich Bareiss. die aber eine solide Grundlage für eigentliches Fachwissen bilden sollten; 
Geboren in Württemberg kam er schon in jungen Jahren nach 

Kitzingen und machte sich dort 1936 nach einer vorzüglichen 
kaufmännischen Ausbildung im Bankfach und in der Eisenwaren -
branche selbständig. Er konnte sein Unternehmen in relativ 
kurzer Zeit zu hohem Ansehen bringen und war selbst nicht nur 
in seinem Betrieb, sondern auch als Vizepräsident der Industrie- 

denn was nützt ein solches, wo der gesunde wirtschaftliche Menschenver -
stand fehlt? 

Stefanic-Allmayer plaudert über viele Dinge, die dem Chef tagtäglich 
lästig fallen: Terminverschiebungen, Produktionsrückstände, Personalärger, 
Kompetenzstreit, Kundenreklamationen. Der Autor sagt aber auch, wie sich 
der Chef die Arbeit (und das Leben) leichter machen kann; wie er per -
sonell, organisatorisch und maschinell dafür sorgen kann, daß die Arbeit und Handelskammer Würzburg -Schweinfurt und als Vorsitzender 
im Büro, in der Fabrik, im Verkauf, in dar Buchhaltung und Im Sekretariat 

des Handelsgremiums in Kitzingen tätig. Auch als Handelsrichter reibungslos läuft. 
beim Landgericht Würzburg gewann er wegen seiner vorbild - Jeder Chef sollte sich einmal Zeit zur Besinnung nehmen. Zur Lektüre 
lichen Objektivität das Vertrauen der rechtsuchenden Wirt-
schaftskreise. 

des Buches genügen ein paar Stunden am Wochenende. Ein Zeitaufwand, 
der sich hundertfach lohnt. 
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